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Zusammenfassung 

Seit der Deregulierung des Hochschulrahmengesetzes im Jahr 1998 und damit ein-

hergehender Deregulierung der einzelnen Landeshochschulgesetze, haben sich die 

Autonomie und damit auch die Entscheidungsspielräume der Hochschulen in 

Deutschland – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – sukzessive erweitert. Ne-

ben der Erweiterung von Autonomie und Entscheidungsspielräumen der Hochschu-

len im Allgemeinen, wurden auch die formalen Kompetenzen der Präsidenten im 

Speziellen gestärkt. Trotz einer Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten, politischen 

Absichtserklärungen und auch Empfehlungen, die sich mit der erweiterten Autonomie 

und damit einhergehenden Entscheidungsspielräumen von Hochschulen im Allge-

meinen und auch von Präsidenten im Speziellen auseinandersetzt, liegen gegenwär-

tig so gut wie keine Erkenntnisse über die tatsächliche Entscheidungspraxis von Prä-

sidenten vor. Das praktische Entscheidungsverhalten von Präsidenten ist damit weit-

gehend unterbelichtet.  

Unter Rückbezug auf die in den Landeshochschulgesetzen formal festgelegten 

Kompetenzen, untersucht die vorliegende Arbeit, was Präsidenten in der Praxis tat-

sächlich entscheiden und wie die damit verbundenen Entscheidungsprozesse aus-

sehen. Den Blick auf die Insiderperspektive des Präsidenten gerichtet, nimmt die Ar-

beit im Rahmen der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie eine de-

skriptive Perspektive ein. Mithilfe von Experteninterviews wurden 6 Präsidenten mit-

telgroßer Universitäten in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft aus 6 unterschiedlichen 

Bundesländern zu Ablauf und Ergebnis realer Entscheidungen befragt und universi-

täre Entscheidungsprozesse aus Sicht der Präsidenten rekonstruiert.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass Präsidenten entscheiden, 

wenngleich anders als oftmals angenommen und erwartet. Die befragten Präsidenten 

erkennen insbesondere Entscheidungssituationen, die die Universität als Ganze be-

treffen und beurteilen, ob ein gegebener Zustand bzw. eine prognostizierte Entwick-

lung für unbefriedigend und als veränderbar befunden wird. Der vergleichsweise ho-

he Komplexitätsgrad der spezifischen Organisation Universität hat zur Folge, dass 

das in der Regel nicht durch den Präsidenten alleine erfolgt, sondern gemeinsam im 

Präsidium. Bedingt durch die vorhandenen Spezifika von Universitäten, müssen 

Komplexität und Unsicherheit von Entscheidungssituation sukzessive so reduziert 

werden, dass sie für die Universität, letztlich vertreten durch das zuständige zentrale 
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Entscheidungsorgan, zu verarbeiten sind und eine Entscheidung überhaupt erst 

möglich wird. In diesem Zusammenhang zeigen die Ergebnisse auch, dass die for-

mal festgelegten Mitwirkungsrechte der zentralen Entscheidungsorgane grundsätz-

lich gewahrt werden. Umfang und Zeitpunkt der Beteiligung sind hierbei aber nicht 

festgelegt und eröffnen somit Entscheidungsspielräume für die befragten Präsiden-

ten. Diese Entscheidungsspielräume sind für eine entsprechende Vorbereitung von 

Entscheidungen notwendig. Hierbei zeigt sich auch, dass universitäre Entschei-

dungsprozesse sich in der Regel dadurch auszeichnen, dass ausreichend Zeit vor-

handen ist, bis eine Entscheidung getroffen werden muss. Hierdurch wird es für die 

befragten Präsidenten überhaupt erst möglich, Entscheidungen auf die jeweilige Uni-

versität und ihre Teileinheiten zuschneiden, auf eine breite Basis zu stellen und not-

wendige Mehrheiten zu schaffen. Deutlich wird zudem, dass ein Durch- und Umset-

zen formal festgelegter Kompetenzen der befragten Präsidenten in Form von Top-

down Entscheidungen in der Regel nicht notwendig ist. 
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Abstract 

Since the deregulation of the ‘Framework Act for Higher Education’ (Hochschulrah-

mengesetz) in 1998 and, as a consequence, the deregulation of the ‘State Higher 

Education Act’ (Landeshochschulgesetze), the autonomy and the scope for decision-

making of higher education institutions in Germany, albeit to varying degrees, has 

increased. However, not only the universities’ autonomy and scope for decision-

making in general has increased by the deregulation but also the presidents’ formal 

authority. Despite a series of research papers, political declarations of intent and rec-

ommendations that deal with the increase of the universities’ and their presidents’ 

autonomy and scope for decision-making, findings on the presidents’ actual decision-

making practice are practically non-existent. 

The aim of this thesis is to examine the presidents actual decision-making practice 

and the associated decision-making processes. The basis for this examination is the 

‘State Higher Education Act’. Focusing on the point of view of the president, this the-

sis takes a descriptive approach within the behavioral decision theory. Six presidents 

of medium-sized universities (under public law) in six different federal states were 

interviewed on their actual decision-making practice to reconstruct the associated 

decision-making processes. 

The findings of this thesis show that presidents decide even though differently than 

initially assumed and anticipated. The interviewed presidents especially recognize 

when decision-making situations concern the university as a whole. They assess if a 

given status quo or a predicted development is unsatisfying and if it is modifiable. 

Due to the particularities of the university and its relatively high degree of complexity 

such decisions are typically not solely made by the president. Instead, decisions are 

made in cooperation with the presidium. Determined by the universities’ specifics, 

complexity and uncertainty of decision-making situations needs to be reduced. Only 

then the university, represented by the responsible decision-making body, is able 

come to a decision. The findings show that the responsible decision-making bodies 

rights of participation are complied. However, time and extent of participation is not 

legally fixed and offers scopes for decision-making for the interviewed presidents. 

Moreover, these scopes are essential for an appropriate preparation of decisions. A 

further outcome is that decision-making processes within the university usually stand 

out by the adequate amount of time until a decision must be made. Hereby it is pos-
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sible for the interviewed presidents to tailor decisions to the needs of the university 

and its subunits, set broad foundations and achieve necessary majorities in the first 

place. In addition, it becomes clear that usually it is not necessary to enforce and im-

plement formally set competences in form of top-down decisions by the interviewed 

presidents. 
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1 Einleitung 

Wirft man einen Blick auf die vergangenen Jahrzehnte des deutschen Hochschulsys-

tems, so lässt sich seit Mitte der 1990er Jahre der Beginn einer intensiven Auseinan-

dersetzung mit neuen Formen der Steuerung von Hochschulen1 ausmachen. Auslö-

ser der damit verbundenen Reformanstöße2 war, dass Universitäten als im „Kern 

verrottet“ (Glotz, 1996) bezeichnet wurden und es zur „Krise der Universität“ (Stölting 

& Schimank, 2001) kam. Am bestehenden System wurden insbesondere drei Aspek-

te bemängelt: Erstens ein fehlendes Anreizsystem, das auch im Rahmen der akade-

mischen Selbstverwaltung zu wirtschaftlich effizientem Arbeiten führt. Zweitens die 

ausgesprochen zeitintensiven und zum Teil nicht zielführenden Entscheidungspro-

zesse. Drittens die Detailsteuerung des Staates und die damit einhergehende man-

gelnde Autonomie der Universitäten (Bogumil et al., 2013, S. 22f.). 

Durch den Verzicht von Vorgaben im Hochschulrahmengesetz sollte den Ländern die 

Möglichkeit gegeben werden, die jeweils beste Lösung der Hochschulstruktur und 

Hochschulleitung zu entwickeln, um im Wettbewerb zwischen den Hochschulen krea-

tiv und flexibel zu sein. Von Seiten des Staates wurden den Hochschulen somit durch 

die Deregulierung des Hochschulrahmengesetzes im Jahr 1998 und damit einherge-

hender Deregulierung der Landeshochschulgesetze entsprechende Autonomiespiel-

räume und somit auch Entscheidungsspielräume eingeräumt. Seitdem ist es zu einer 

Veränderung der Hochschulsteuerung (vgl. hierzu bspw. Bogumil & Heinze, 2009; 

König, 2011; Kamm, 2014) bzw. zu einer veränderten Governance der Hochschulen 

(vgl. hierzu bspw. Grande, Jansen, Jarren, Rip, Schimank & Weingart, 2013; Kremp-

kow, Lottman & Möller, 2014) gekommen. 

Governance, häufig kombiniert mit Instrumenten des New Public Management, ist ein 

vielfach benutztes Konzept geworden, mit dem Reformen der Steuerung von Hoch-

schulsystemen und der Leitung von Hochschulen in den letzten Jahren charakteri-

siert werden. New Public Management als „Modell der rationalen, zielgerichteten 

 
1 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden öffentlich-rechtliche (staatliche) Universitäten unter-

sucht. Der Begriff Hochschule bezieht sich dementsprechend im weiteren Verlauf der Arbeit auf den 
vorgenannten Typ Hochschule und wird synonym verwendet. 

2 Als Beispiele für Reformen der vergangenen 20 Jahre lassen sich u.a. der Bologna-Prozess, die 
Einführung der Juniorprofessur oder auch die Einführung der W-Besoldung für Professoren sowie 
die Einführung von Ziel- und Leistungsvereinbarungen anführen. Auch lässt sich eine stärkere Auto-
nomie der Hochschulen durch die Neugestaltung der Finanzierung der Universitäten nennen, die 
sich mittlerweile in beinahe allen Bundesländern durch eingeführte Globalbudgets beziehungsweise 
die weitgehende Abkehr von der Kameralistik findet (vgl. hierzu bspw. Walter, 2006; Hüther, 2010; 
Rosenbusch, 2013). 
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Steuerung öffentlicher Einrichtungen“ (Münch, 2011, S. 11) wurde als das erfolgver-

sprechende Modell zur Auflösung der in den 1990er Jahren aufgetretenen dysfunkti-

onalen Effekte in Hochschulen angesehen. 

Dass es den Ländern überlassen wurde, wie sie letztlich mit der Autonomie umge-

hen, resultierte in der Konsequenz darin, dass „Leitungs-, Entscheidungs- und Orga-

nisationsstrukturen der Hochschulen in Deutschland (...) sehr heterogen“ (Erhardt, 

Meyer-Guckel & Winde, 2008, S. 51) sind. Nichts desto trotz kann festgehalten wer-

den, dass sich Autonomie der Hochschulen – vorab in aller Kürze zusammengefasst 

– in der Übertragung von Aufgaben, Entscheidungskompetenzen3 und Verantwor-

tung von Seiten des Staates auf die Hochschulen widerspiegelt (Zechlin, 2015a). 

Diese Entwicklungen werden nach wie vor von der zunehmenden Zahl von Hoch-

schulzugangsberechtigten und der dadurch permanent ansteigenden quantitativen 

Ausweitung des Hochschulsystems in Deutschland sowie der Europäisierung, Inter-

nationalisierung und Globalisierung von Wirtschaft und Wissenschaft begleitet (vgl. 

hierzu bspw. Teichler, 2007). So lässt sich ohne Weiteres erkennen, dass der welt-

weite wissenschaftliche Wettbewerb in den letzten 25 bis 30 Jahren rapide angestie-

gen ist (Rosenbusch, 2013). Exemplarisch sei hierfür an dieser Stelle angeführt, dass 

„sich das Ziel der Internationalisierung in fast allen (mündlich und schriftlich kommu-

nizierten) Leitbildern der Hochschulen“ (Irle, 2015, S. 8) wiederfindet. 

Im Umkehrschluss haben die nach wie vor steigenden Anforderungen für Hochschu-

len zu der Notwendigkeit eines mittlerweile fast unerlässlich gewordenen Hoch-

schulmanagements geführt. Auf Grundlage einer zahlenmäßigen Betrachtung, sind 

Hochschulen wenigstens zu Mittelbetrieben und vielfach sogar zu Großbetrieben ge-

worden und dadurch mehr oder weniger gezwungen sich im vorgegebenen Rahmen 

von institutioneller und individueller Autonomie sowie Eigenverantwortung kontinuier-

lich zu entwickeln (vgl. hierzu bspw. Teichler, 2005 und 2007; Rosenbusch 2013, S. 

8). 

Waren Hochschulen also vor der genannten Deregulierung des Hochschulrahmen-

gesetzes vornehmlich dadurch gekennzeichnet, dass Leitungs-, Entscheidungs- und 

Organisationsstrukturen zum einen zwischen Interessensorganisationen und Arbeits-

 
3 Die Begriffe Entscheidungskompetenz und Entscheidungsspielraum werden im Rahmen der hoch-

schulpolitischen Diskussion sowie in den wissenschaftlichen Arbeiten zur Hochschulforschung un-
einheitlich, teilweise sogar synonym genutzt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird in Kapitel 2 
eine Abgrenzung der Begrifflichkeiten vorgenommen. 
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organisationen angesiedelt waren und zum anderen dadurch, dass in der Regel 

fremde Entscheidungen ausgeführt wurden, müssen Hochschulen heute umso mehr 

Entscheidungen selber treffen, legitimieren, kommunizieren und transparent machen 

(Wilkesmann & Schmid, 2012). Das hat zur Folge, dass Hochschulen sich nach und 

nach hin zu „more complete organizations“ (Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000) 

wandeln und damit zu „organizational actors“ (Krücken & Meier, 2006) entwickeln, 

sodass von der „Organisationswerdung“ (Huber, 2012, S. 245) oder auch der „Orga-

nisationalisierung“ (von Wissel, 2007, S. 81) der Universität gesprochen wird (siehe 

Anhang i). Zur damit einhergehenden „neuen Steuerung“ von Hochschulen schreiben 

Scherm, de Schrevel & Müller (2014): 

„Man muss an dieser Stelle nicht mehr viel zu den Reformen der letzten Jahre 

und deren Auslöser sagen. Es ist hinlänglich bekannt, dass das Ende der 

Gruppenuniversität schon eine Weile zurückliegt und an die Stelle der Detail-

steuerung durch den Staat und die ausgeprägte akademische Selbstverwal-

tung ein manageriales Steuerungsmuster getreten ist“ (ebd., S. 100). 

Ein Ziel der von staatlicher Seite eingeräumten und damit auch vorgegebenen Auto-

nomie der Hochschulen, ist mit Blick auf deren Entscheidungsstrukturen, eine Opti-

mierung im Sinne einer Effizienzsteigerung von Entscheidungsabläufen in Hochschu-

len (vgl. hierzu bspw. Brüggemeier, 2001, S. 377; Amaral, Meek & Larsen, 2003; 

Hüther, 2010, S. 21ff.). Das Kollegialitätsprinzip als traditionelles Element von Ent-

scheidungen in Hochschulen, dass auch mit einer „Hemmung präziser und eindeuti-

ger, vor allem schneller Entschließungen“ (Weber, 1976, S. 162) verbunden wird, soll 

hierdurch abgeschwächt, wenn nicht sogar aufgebrochen werden. Akzeptanz für 

präzise, eindeutige und schnelle Entscheidungen soll auch durch den Mechanismus 

der doppelten Legitimation im Rahmen der Wahl der Leitung der Hochschule in Form 

des Präsidenten4 geschaffen werden. Denn persönliche Verantwortung für die Auf-

gabe der Gestaltung der Hochschule als Ganze kann auch an Entscheidungen ge-

knüpft sein, die sich nicht immer in vollumfänglichem Konsens der an der Entschei-

dung beteiligten Akteure umsetzen lassen (Kronthaler, 2014). 

 
4 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur männliche 

Singular- und Pluralformen verwendet. Dies stellt keine Vernachlässigung des weiblichen Ge-
schlechts dar. Zudem dient dies auch der notwendigen Anonymisierung der interviewten Hochschul-
leiter. Darüber hinaus wird, nicht zuletzt aus Anonymisierungsgründen, durchgängig die Bezeich-
nung „Präsident“ für beide Formen des Hochschulleiters (Präsident und Rektor) verwendet. 
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In der Folge wurden Präsidenten Kompetenzen übertragen, die vormals beim Staat 

bzw. vorrangig bei den zuständigen Kollegialorganen lagen. Diese Kompetenzverla-

gerung und damit auch die Stärkung der Position des Präsidenten dient u.a. dazu, so 

die Vorstellungen von staatlicher Seite, Entscheidungen auch gegen einen mögli-

chen Widerstand von Professoren oder wissenschaftlichen Einheiten durchsetzen zu 

können bzw. auch tatsächlich durchzusetzen. Entscheidungen könn(t)en hierdurch 

schneller getroffen werden (vgl. hierzu bspw. Hüther, 2010; Kleimann, 2015; Scherm, 

de Schrevel & Müller, 2014). Der Wissenschaftsrat (2018) schreibt hierzu in seiner 

Empfehlung zur Hochschulgovernance: 

„Die Leitungsorgane sind nun für Entscheidungen zuständig, die vorher nicht 

innerhalb der Hochschulen getroffen wurden oder primär den Kollegialorganen 

zugeordnet waren. Dies hat zahlreiche Vorteile, insbesondere durch klare Zu-

ständigkeiten, kürzere Entscheidungswege und die ressourcenschonende An-

zahl der an einer Entscheidung Beteiligten“ (ebd., S. 33). 

Durch die von staatlicher Seite vorgegebenen und damit übergeordneten Regulie-

rungsstrukturen wird festgelegt, wer, wie, wann und worüber entscheiden darf, kann, 

soll und muss. Die formal vorgegebene Autonomie der Hochschulen führt dement-

sprechend zu Entscheidungsspielräumen sowohl für Hochschulen im Allgemeinen 

als auch für Präsidenten im Speziellen. Entscheidungsspielräume entstehen also 

durch Gesetz und andere Regelwerke, wie bspw. Satzungen und Ordnungen der 

jeweiligen Hochschule. 

Wie erwähnt sind die Übertragung von Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und 

Verantwortlichkeiten nicht bundeseinheitlich, sondern in den Bundesländern in unter-

schiedlichem Ausmaß erfolgt. Auf der Ebene der Universitäten lässt sich gleiches 

feststellen: „Ein allgemein akzeptiertes Leitbild oder einen University Governance 

Codex, abgeleitet aus guten und übertragbaren Erfahrungen von Hochschulen, gibt 

es nicht“ (Bungarten & John-Ohnesorg, 2015, S. 5). So kann zum einen von einer 

uneinheitlichen Entwicklung der Autonomie von Universitäten gesprochen werden. 

Zum anderen kann davon gesprochen werden, dass sich kein wirklicher Trend zu 

einer Stärkung der Autonomie deutscher Universitäten ausmachen lässt, geschweige 

denn von einheitlichen Entscheidungsspielräumen (Dohmen & Krempkow, 2015). 

Vielmehr ist die Frage nach einer optimalen Ausgestaltung von Leitungs-, Entschei-

dungs- und Organisationsstrukturen aktueller denn je. „Hochschulen sollen und wol-
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len sich selbst steuern, aber um den besten Weg zu einer optimalen Governance 

wird immer noch gerungen“ (Irle, 2015, S. 7). Das zeigen u.a. entsprechende Positi-

onspapiere, wie das der Vorsitzenden deutscher Hochschulräte (Fugmann-Heesing 

& Schulze, 2012), des forum Hochschulräte (2017) oder auch des Senats der Hoch-

schulrektorenkonferenz (2018) sowie der Endbericht der Internationalen Experten-

kommission zur Evaluation der Exzellenzinitiative (2016) oder auch die Empfehlun-

gen zur Hochschulgovernance des Wissenschaftsrats (2018), um nur einige wenige 

anzuführen.5 Zusammenfassend „wird das Fazit gezogen, dass es derzeit keiner 

neuen, einheitlichen Governance-Reform bedarf, sondern in erster Linie einer sinn-

vollen und konsistenten Umsetzung der bereits existierenden Maßnahmen“ (Wissen-

schaftsrat, 2018, S. 19). 

Anlass dieser nach wie vor anhaltenden intensiven Auseinandersetzung mit den 

(mittlerweile nicht mehr ganz so) neuen Formen der Steuerung von Hochschulen, 

scheint auch ein schon immer da gewesener „Steuerungs- und Reformpessimismus“ 

(Rosenbusch, 2013, S. 6ff.) zu sein, der auf unterschiedlichen Ebenen in- und au-

ßerhalb des Hochschulsystems durchfärbt. Exemplarisch lässt sich hier bspw. Luh-

mann (1987a) anführen, der zur Steuerbarkeit von Forschung und Lehre folgendes 

schreibt:  

„Gerade weil man im organisierten Entscheidungsprozeß nicht an das tatsäch-

liche Verhalten in Forschung und Lehre herankommt, entsteht eine Bürokratie, 

die ihre eigenen Formen pflegt, diversifiziert, kontrolliert und in immer neuen 

Weisen auf ihr Unvermögen reagiert, den Funktionsprozess selbst zu steuern. 

Dieses Unvermögen, das konkrete Verhalten wirklich nach erfolg-

reich/erfolglos zu sortieren, wirkt wie eine Barriere, vor der sich immer neue 

gutgemeinte Impulse aufstauen. Generation für Generation [...] lädt hier ihre 

Hoffnungen ab. So türmen sich an dieser Stelle Regelungen auf Regelungen, 

Verbesserungen auf Verbesserungen, und all das wirkt wie ein massiver un-

durchdringlicher Panzer, der Lehre und Forschung umso mehr der individuel-

len Praxis überlässt“ (ebd., S. 213f.). 

Zudem werden oftmals auch internationale Vergleiche herangezogen, in denen die 

deutschen Hochschulen im Rahmen der neuen Steuerung bzw. ihrer Steuerungsfä-

higkeit eher als „Latecomer“ (Schimank & Lange, 2009) angesehen werden. Dem 

 
5 Darüber hinaus lassen sich bspw. die zahlreichen Beiträge in Fachzeitschriften, Studien zur Hoch-

schulautonomie oder auch Zeitungsartikel anführen. 
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kann allerdings ohne Weiteres entgegnet werden, dass das Thema Universität ein 

nationales ist: „In den Studiengängen und Zertifikaten, in der Steuerung, Finanzie-

rung und Organisation und allgemein in den Bedingungen wissenschaftlichen Han-

delns“ (Teichler, 2007, S.9). Aber auch Wissenschaftler, die, wie auch die vorliegen-

de Arbeit, die Perspektive der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie 

einnehmen, stellen rationale Steuerungsmechanismen in Universitäten bzw. für die 

Universität als Ganze in Frage. Universitäten werden hier u.a. als „organized anar-

chies“ (Cohen, March & Olsen, 1972) beschrieben und deren Entscheidungsprozes-

se anhand eines „Garbage Can Modell“ (ebd.). 

Letztlich kann auf Grundlage der bisherigen Ausführungen noch einmal deutlich fest-

gehalten werden, dass immer eine konkrete Frage für die zentralen Entscheidungs-

organe und damit auch für den Präsidenten der Universität im Raum steht: Was darf 

ich und was darf ich nicht entscheiden? 

Mit Blick auf den Präsidenten ist diese Frage in doppelter Hinsicht von Relevanz. Ei-

nerseits, da sie sich durch die formal vorgegebenen Entscheidungsspielräume in Ge-

setz und anderen Regelwerken beantworten lässt. Andererseits, da es „neben den 

Hochschulgesetzen und anderen Regelwerken auch so etwas wie eine Realverfas-

sung gibt, in deren Rahmen Universitätsleitungen vielfach auch jene Befugnisse, die 

ihnen formal zustünden, nicht voll ausschöpfen“ (Internationale Expertenkommission 

zur Evaluation der Exzellenzinitiative, 2016, S. 21). 

Ob Präsidenten die ihnen zugeschriebenen Entscheidungsspielräume nutzen ist so-

mit die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Mit anderen Worten: Was ent-

scheidet der Präsident tatsächlich, warum und wie? 

1.1 Zielsetzung der Arbeit 

In den vergangenen Jahren hat sich ein zunehmendes Forschungsinteresse im 

deutschsprachigen Raum entwickelt, das insbesondere die Hochschulen selbst und 

die Auswirkungen der Reformen zur Hochschulgovernance seit den 1990er Jahren 

und damit auch die Umsetzung des New Managerialism bzw. des New-Public-

Managements in den Blick nimmt (vgl. bspw. Braun & Merrien, 1999; Amaral, Meek & 

Larsen, 2003; Benz, 2004; Kehm & Lanzendorf, 2006; de Boer, Enders & Schimank 
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2007a; de Boer, Enders & Schimank 2007b; Jansen, 2007).6 Neben länderverglei-

chenden Analysen werden hier jedoch überwiegend „Diskussion und politische Ab-

sichtserklärung als Gegenstand der Analyse genutzt“ (Hüther, 2010, S. 24).7 Zu ei-

nem deutlich kleineren Anteil wurde in den vergangenen Jahren die konkrete Umset-

zung dieser Reformen zur Hochschulgovernance auf Ebene der Landeshochschul-

gesetze in den Blick genommen (vgl. bspw. Hüther, 2010; Dohmen & Krempkow, 

2015; Wissenschaftsrat, 2018). Wobei hierzu anzumerken ist, dass sich seit Deregu-

lierung des Hochschulrahmengesetzes auf der Ebene der Landeshochschulgesetze 

zum Teil Gesetzesnovellierung an Gesetzesnovellierung gereiht hat. Auslöser für 

diese Novellierungen ist u.a., dass wiederholt gegen die in den Landeshochschulge-

setzen eingeräumten Entscheidungsspielräume einzelner Entscheidungsorgane, 

hierunter auch die der Präsidenten, bzw. gegen hochschulorganisationsrechtliche 

Vorschriften Verfassungsbeschwerde gerichtet und diesen auch stattgegeben wurde 

(Bundesverfassungsgericht, 2010 und 2014; Verfassungsgerichtshof Baden-

Württemberg, 2016).8 Das erschwert eine konkrete Untersuchung der Umsetzung der 

Reformen auf Ebene der Landeshochschulgesetze dahingehend, dass es sich letzt-

lich immer nur um eine Bestandsaufnahme handelt.  

Darüber hinaus ist mit Blick auf die Umsetzung der Reformen neben der Differenzie-

rung einzelner Landeshochschulgesetze eine zusätzliche Differenzierung auf Ebene 

der Universitäten vorzunehmen. Denn wie bereits erwähnt, findet die konkrete Aus-

gestaltung der von staatlicher Seite vorgegebenen Regulierungsstrukturen letztlich in 

den Regelwerken und darüber hinaus in der praktischen Umsetzung der Universitä-

ten statt (Krücken, 2006). Noch einmal festzuhalten ist an dieser Stelle, dass zentra-

les Element der vorgenannten Reformen die Übertragung von Aufgaben, Entschei-

dungskompetenzen und Verantwortung von Seiten des Staates auf die Hochschulen 

im Allgemeinen und auf Präsidenten im Speziellen ist. 

Während empirische Untersuchungen von Universitätspräsidenten bisher vornehm-

lich im US-amerikanischen Raum durchgeführt wurden, die von rein biografischen 

Analysen (Bolman, 1965; Ferrari ,1970) über Erfolgsfaktoren der Präsidenten (vgl. 

 
6 Für einen ausführlichen Überblick zu den Arbeiten im Bereich der Hochschulgovernance und des 

New Public Management siehe bspw. Blümel (2016), S. 25ff. 
7 Das Für und Wider dieser Arbeiten kann – wenn man so will – im weiteren Sinne betrachtet auch 

dem normativen Bereich der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie zugeordnet wer-
den. 

8 Diese Entscheidungen berühren nicht nur die jeweils betroffenen Landeshochschulgesetze, sondern 
haben für bundesweite Diskussionen gesorgt. Mit den Entscheidungen geht es um grundsätzliche 
Fragen der Wissenschaftsfreiheit und der Hochschulgovernance. 
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bspw. Fisher & Koch, 1996) bis hin zu Führungsstil und Entscheidungshandeln (Co-

hen & March, 1974; Bensimon 1989; Neumann & Bensimon, 1990) reichen, sind 

Universitätspräsidenten in Deutschland trotz der mittlerweile gestiegenen Entschei-

dungskompetenzen nach wie vor kaum untersucht.9 Das gilt insbesondere für die 

„Insiderperspektive“ (Püttmann, 2013, S. 1). Zwar hat der Präsident in den vergange-

nen Jahren auch im deutschsprachigen Raum zunehmendes Forschungsinteresse 

erlangt. So liegen in diesem Bereich u.a. Studien zu „Leitungsstrategien und Selbst-

verständnis von Hochschulpräsidenten und -Rektoren“ (Beckmeier & Neusel, 1994), 

zum Handlungsspielraum (Röbken 2006a) und zu Profilen (Röbken 2006b) von Uni-

versitätsleitungen oder auch zur Organisationspraxis von Universitätspräsidenten 

(Bieletzki, 2012; Kloke & Krücken, 2012; von Stuckrad & Gläser, 2012) sowie zum 

Führungshandeln (Püttmann, 2013), zu Führungspraktiken (Kleimann, 2015) und 

zum strategischen Management (Scherm, de Schrevel & Müller, 2014) vor. Darüber 

hinaus gibt es eine ganze Reihe von Empfehlungen, insbesondere zur Governance 

der Universitäten, die u.a. aus den Reihen der Präsidenten selbst kommen (Senat 

der Hochschulrektorenkonferenz, 2018) und bis hin zum Wissenschaftsrat (2018) 

reichen. 

Was aber bei allen wissenschaftlichen Arbeiten und Diskussionen zu den Themen 

Autonomie der Hochschulen, Übertragung von Entscheidungskompetenzen, neuer 

Steuerung usw., aber auch und vor allem zur formalen Stärkung der Präsidenten mit 

Blick auf Entscheidungsspielräume auffällt: Es liegen so gut wie keine Erkenntnisse 

über die tatsächliche Entscheidungspraxis von Präsidenten vor. Das Entscheidungs-

verhalten von Präsidenten in den mittlerweile etablierten Leitungs-, Entscheidungs- 

und Organisationsstrukturen ist somit weitgehend unterbelichtet. 

Diese Forschungslücke wird zum Teil im Rahmen der vorliegenden Arbeit geschlos-

sen, indem sie die Insiderperspektive des Präsidenten in den Blick nimmt. Durch Ex-

perteninterviews sollen Ablauf und Ergebnis realer Entscheidungen von Präsidenten 

ermittelt werden, um so universitäre Entscheidungsprozesse aus Sicht der Präsiden-

ten zu beschreiben und zu erklären. Die vorliegende Arbeit nimmt damit eine deskrip-

tive Perspektive im Rahmen der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie 

ein. 

 
9 Für einen Überblick zu empirischen Untersuchungen von Präsidenten sowohl im US-amerikanischen 

Hochschulbereich als auch im europäischen Hochschulbereich siehe Kleimann (2015), S. 316f. oder 
auch Blümel (2016), S. 52ff. 
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Hauptzielsetzung der vorliegenden Arbeit ist somit, herauszuarbeiten, was Präsiden-

ten in der Praxis tatsächlich entscheiden und wie die damit verbundenen Entschei-

dungsprozesse aussehen. Damit einher geht die Frage, wie Entscheidungsspielräu-

me genutzt werden bzw. „wofür“. Ausgehend davon, dass sich auf Grundlage der 

formal zugeschriebenen Entscheidungsspielräume unterschiedliche Typen von Ent-

scheidern vorfinden lassen, ist die Frage, ob Präsidenten in der Praxis bspw. „Allein-

herrscher oder Halbstarke?“ (Hüther, 2013) sind oder vielleicht doch eher als Prob-

lemlöser für die Universität als Ganze agieren. 

Da die deskriptive und die normative Entscheidungstheorie einander ergänzen, will 

die Arbeit auch versuchen einen Beitrag zur normativ orientierten Effizienzsteigerung 

von Entscheidungsabläufen in Universitäten zu leisten. 

1.2 Vorgehen 

Die vorliegende Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Im ersten Teil der Arbeit wird im 

Anschluss an die Einleitung zunächst das Thema Entscheidung näher erläutert. Es 

werden in Kapitel 2 in einem ersten Schritt der Entscheidungsbegriff bzw. Grundbe-

griffe, die mit dem Begriff Entscheidung zusammenhängen, beschrieben. Im zweiten 

Schritt wird der Begriff Entscheidung dann zunächst auf Organisationen im Allgemei-

nen übertragen und erläutert, wie Entscheidungen in Organisationen getroffen wer-

den. Da die Arbeit eine deskriptive Perspektive im Rahmen der verhaltenswissen-

schaftlichen Entscheidungstheorie einnimmt, wird daran anschließend eine Darstel-

lung der deskriptiven Entscheidungstheorie am Gegenstand Organisation vorge-

nommen und von der normativen Entscheidungstheorie abgegrenzt. 

Im zweiten Teil der Arbeit erfolgt dann auf dieser Grundlage eine genauere Betrach-

tung des Kontextes, in dem Entscheidungen von Präsidenten getroffen werden. In 

Kapitel 3 wird zunächst die Universität einer detaillierten Betrachtung unterzogen. 

Hierbei geht es insbesondere um die spezifische Beschaffenheit der Organisation 

Universität und deren Auswirkung auf Entscheidungen. Kapitel 4 nimmt daran an-

schließend den formal vorgegebenen Rahmen für Entscheidungen in Universitäten in 

den Fokus. Auf Grundlage der Landeshochschulgesetze werden exemplarisch an-

hand von 4 Bundesländern vergleichend Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und 

Verantwortlichkeiten der zentralen Entscheidungsorgane herausgearbeitet. Darauf 

aufbauend erfolgt eine Darstellung der gegenwärtig vorherrschenden Entschei-

dungsstrukturen in Universitäten. Abschließend werden mögliche Perspektiven auf 
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Entscheidungsprozesse in Universitäten mithilfe der deskriptiven Entscheidungstheo-

rie erläutert. Der zweite Teil der Arbeit schließt mit Annahmen über die tatsächliche 

Entscheidungspraxis von Präsidenten, die sich aus den aus den Vorüberlegungen 

ergeben. 

Der dritte Teil der Arbeit umfasst das methodische Vorgehen und wird in Kapitel 5 

beschrieben. Gegenstand sind Datenerhebungsmethode, Stichprobenkonstruktion, 

Durchführung der Untersuchung sowie das Vorgehen bei der Auswertung. Für die 

Erhebung der Daten wurden persönliche Interviews geführt. Hierfür wurde ein halb-

strukturierter Interviewleitfaden verwendet, der sich unter Rückbezug auf die theore-

tischen Vorarbeiten in Kapitel 2 eng an den in Kapitel 3 und 4 herausgearbeiteten 

Spezifika von Universitäten sowie der damit einhergehenden Verteilung von Aufga-

ben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten orientiert. Die Stichprobe 

setzt sich aus 6 Präsidenten mittelgroßer Universitäten in öffentlich-rechtlicher Trä-

gerschaft zusammen, die aus 6 unterschiedlichen Bundesländern rekrutiert werden 

konnten. Die Auswertung erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse. 

Im vierten Teil der Arbeit werden zunächst in Kapitel 6 die Ergebnisse der einzelnen 

Interviews auf Grundlage der inhaltsanalytischen Auswertung ausführlich beschrie-

ben. Daran anschließend erfolgt eine Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 

der Interviews. Darauf aufbauend werden die zentralen Ergebnisse auf die Annah-

men aus den Vorüberlegungen übertragen und die zentrale Fragestellung der vorlie-

genden Arbeit beantwortet. In Kapitel 7, der Diskussion, erfolgt dann die Interpretati-

on der zentralen Ergebnisse. Aufbauend auf den Ergebnissen werden danach die 

Grenzen der vorliegenden Arbeit diskutiert. Darauf folgen Implikationen für die weite-

re Forschung und die Praxis. Die vorliegende Arbeit schließt mit einem zusammen-

fassenden Fazit. 
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2 Entscheidung 

Um ein umfassenderes Verständnis vom Themenkomplex Entscheidung zu bekom-

men, werden im vorliegenden Kapitel zunächst elementare Grundlagen der Ent-

scheidungsforschung dargelegt. In einem ersten Schritt erfolgt eine Einordnung der 

Entscheidungsforschung in die wissenschaftlichen Disziplinen. Daran anschließend 

wird näher auf den Begriff Entscheidung eingegangen. Danach erfolgt eine Betrach-

tung der Grundbegriffe, die mit dem Begriff Entscheidung zusammenhängen. 

Im Anschluss an diesen ersten kurzen Einstieg in den Themenkomplex Entschei-

dung, wird der Begriff Entscheidung zunächst auf Organisationen übertragen und 

dort einer näheren Betrachtung unterzogen. Hierzu ist anzumerken, dass es sich da-

bei zunächst um eine allgemeine Betrachtung von Entscheidungen in Organisationen 

handelt, um im weiteren Verlauf der Arbeit eine Abgrenzung zur Organisation Univer-

sität vornehmen zu können (vgl. Kapitel 3 & 4). 

2.1 Entscheidungsforschung 

Die historischen Ursprünge der Entscheidungsforschung lassen sich mit Namen wie 

Jeremy Bentham (Philosophie: Utilitarismus), Adam Smith (Ökonomie: homo oeco-

nomicus) oder auch Jacob Bernoulli (Mathematik: Wahrscheinlichkeitstheorie) be-

nennen. Je nach fachwissenschaftlichem Zugang werden Begriff und Prozess der 

Entscheidung zum Teil unterschiedlich gefasst, woraus sich eine Vielzahl theoreti-

scher Konzeptionen, formaler Modelle und selbstverständlich auch empirischer Un-

tersuchungen ergeben hat. Als Zugänge lassen sich bspw. die Ökonomie, die Be-

triebswirtschaftslehre respektive die Managementlehre, Philosophie, Statistik oder 

auch die Psychologie nennen (für eine Übersicht vgl. bspw. Jungermann, Pfister & 

Fischer, 1998). 

Mit Blick auf das Entscheidungsverhalten sowie auf Entscheidungsprozesse lassen 

sich in der einschlägigen Literatur zwei theoretische Strömungen ausmachen, in de-

nen „das Treffen von Entscheidungen“ (Wolf, 2008, S. 126) im Mittelpunkt steht. Zum 

einen die normative Entscheidungstheorie. Zum anderen die deskriptive Entschei-

dungstheorie. Erstere bildet den älteren Strang. Normative und deskriptive Entschei-

dungsforschung ergänzen einander (Jungermann, Pfister & Fischer, 1998). 

Die normative Entscheidungstheorie als Formalwissenschaft hat die Auswahl der 

optimalen Alternative bei gegebenem Entscheidungsmodell zum Gegenstandsinte-
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resse. Ziel der normativen Entscheidungstheorie ist die Verbesserung des Entschei-

dungsverhaltens realer Akteure (Jungermann, Pfister & Fischer, 1998; Wolf, 2008; 

Kirchler, 2011). Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass eine 

zusätzliche, wenn auch nicht immer völlig trennscharfe, Unterscheidung zwischen 

normativen und präskriptiven Entscheidungstheorien bzw. Entscheidungsmodellen 

vorgenommen wird (Wolf, 2008, S. 123ff.; Kirchler & Schrott, 2003, S. 62 und S. 

98ff.). Letztere zeichnet sich dadurch aus, dass „Vorschläge [angeboten werden], wie 

in einer Entscheidungssituation schrittweise vorgegangen werden soll, um eine opti-

male Entscheidung zu treffen“ (Kirchler, 2011, S. 42; Hervorhebung durch Verfasser). 

Die deskriptive Entscheidungstheorie als Realwissenschaft betrachtet den gesamten 

Entscheidungsprozess inklusive Bildung des jeweiligen Entscheidungsmodells. Ziel 

der deskriptiven Entscheidungstheorie ist die Beschreibung und Prognose des rea-

len, tatsächlichen Entscheidungsverhaltens (vgl. bspw. Staehle, 1994; Neuberger, 

1995; Witt, 1995; Jungermann, Pfister & Fischer, 1998; Sporn 2001; Kirchler & 

Schrott, 2003; Wolf, 2008; Heinrichs, 2010). 

Auf beide Entscheidungstheorien und damit verbundene Modelle wird unter Ent-

scheidungen in Organisationen (vgl. 2.5) noch näher eingegangen. 

2.2 Begriff der Entscheidung 

Nachfolgend werden zunächst Herkunft und Geschichte des Begriffs Entscheidung 

näher betrachtet und daran anschließend eine Definition des Begriffs vorgenommen. 

2.2.1 Etymologie 

Bei einer etymologischen Betrachtung des Begriffs „Entscheidung“, beschreibt dieser 

die Scheidung (Trennung) von etwas. Das aus dem germanischen stammende 

Stammwort „scheiden“ bedeutet „schneiden“ bzw. „trennen“ (Kluge, 1963). Die auf 

einen gotisch-germanischen Stamm zurückgehende Vorsilbe „ent“ ist sowohl rich-

tungsbezeichnend („die Richtung auf etwas hin“) als auch „die Trennung von etwas“ 

(ebd.). Festgehalten werden kann, dass „Entscheidung“ die Scheidung (Trennung) 

von Sachverhalten bezeichnet. Die Scheidung (Trennung) von Sachverhalten ist 

durch die in dem Wort enthaltene Vorsilbe mit einer Richtungsweisung oder auch 

Stellungnahme verbunden. Letztere im Sinne eines Abschließens oder auch Festset-

zens. Scheidung (Trennung) wird hierbei auch im Sinne der Ordnung bzw. der Unter-
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scheidung von Sachverhalten verstanden („entscheiden zwischen“) und nicht nur die 

schlichte „Zertrennung“ von Sachverhalten („entscheiden für“). 

2.2.2 Definition 

Der Versuch einer Definition des Entscheidungsbegriffs gestaltet sich dahingehend 

schwierig, da diese je nach fachwissenschaftlichem Zugang teilweise unterschiedlich 

erfolgt (vgl. 2.1). So wird das „Treffen von Entscheidungen“ (Wolf, 2008, S. 126; Her-

vorhebungen im Original) ganz allgemein als die Auswahl einer von mindestens zwei 

Alternativen bzw. Optionen bezeichnet (ebd.).10 Beim Werfen einer Münze wird 

bspw. vorab zwischen „Kopf oder Zahl“ (Wilz, 2010, S. 65) entschieden. 

Lindworsky (1923) gebraucht die Begriffe „Wahl“ und „Entscheidung“ bedeutungs-

gleich, was sich seiner Ansicht nach schon durch den Hinweis auf mehrere Alternati-

ven ergibt und erklärt (ebd., S. 26ff.). 

Der Zusammenhang von Entscheidung mit weiteren Begriffen wird bspw. auch durch 

Keller (1954) hergestellt: „In allen Wollenserlebnissen, dem Sichentschließen (Ent-

schluß), dem Sich-etwas-Vornehmen (Vorsatz), dem Etwas-Beschließen (Beschluß) 

und dem Etwas-Beabsichtigen (Absicht) ist immer eine spontane Entscheidung ent-

halten“ (ebd., S. 50). 

Auch Schmidt (1966) bringt Entscheidung mit weiteren Begriffen in Zusammenhang 

und definiert die Entscheidungssituation folgendermaßen: „Die Situation der Ent-

scheidung lässt sich definieren als jenes Durchgangsstadium innerhalb der zielge-

richteten Handlung, das durch einen Konflikt konkurrierender Handlungsmöglichkei-

ten aufgebaut und mit der Auswahl einer dieser Möglichkeiten verlassen wird, womit 

der Weg in die Handlungsrealisierung sich öffnet“ (ebd., S. 27). 

Rubinstein (1958) verzichtet gänzlich auf den Begriff Entscheidung: 

„Bevor man handelt, muß man eine Wahl treffen und einen Entschluß fassen. 

Die Wahl erfordert eine Wertung. Wenn das Auftauchen eines Antriebes in 

Gestalt eines Wunsches bereits ein vorläufiges Ziel in den Vordergrund rückt, 

so wird das endgültige Ziel, das manchmal gar nicht mit dem ursprünglichen 

zusammenfällt, als Ergebnis des Entschlusses festgelegt“ (ebd., S. 639). 

 
10 In der Literatur wird für den Begriff Alternative synonym auch der Begriff Option verwendet. Aller-

dings liegt eine Alternative erst vor, wenn mindestens zwei Optionen vorhanden sind. Vgl. hierzu 
bspw. Jungermann, Pfister & Fischer (1998). 
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Pongratz (1961) definiert Entscheidung als den Wahlvorgang. Als Entscheid oder 

Entschluss bezeichnet er das Ergebnis des Wahlvorgangs (ebd.). 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll der Begriff Entscheidung mit den Begriffen 

(Aus-)Wahl, Entschluss und Beschluss gleichgesetzt werden (vgl. Kapitel 4). Eine 

Entscheidungssituation wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit dadurch charakteri-

siert, „daß eine Person mindestens zwei Optionen sieht, zwischen denen sie eine 

Wahl treffen will (oder soll oder muß)“ (Jungermann, Pfister & Fischer, 1998, S. 16). 

Anders ausgedrückt: „Entscheidungen sind dann zu treffen, wenn Personen zwi-

schen zwei oder mehreren Alternativen wählen können“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 

21). Hierbei erfolgt die Auswahl einer Alternative „präferentiell“ (Jungermann, Pfister 

& Fischer, 1998, S. 3). Eine Alternative wird also den anderen gegenüber bevorzugt. 

Ein Angestellter ist mit dem Auto auf seinem üblichen Weg zur Arbeit. Ein Teil der 

Wegstrecke ist aufgrund einer Baustelle gesperrt. Er muss sich entscheiden, ob er an 

der nächsten Kreuzung links oder rechts fahren will. Seine Fahrzeit verlängert sich in 

Abhängigkeit von der ausgewählten Option. 

Eine Zahnärztin überlegt, ob sie den defekten Zahn eines Patienten erhalten oder 

ziehen soll. Sie hat zwei Optionen, die sie anhand von Prognose und Risikoabwä-

gung beurteilen kann, um dann eine von beiden auszuwählen. 

Ein Universitätspräsident überlegt, ob er auf die Gehaltsforderungen eines Profes-

sors im Rahmen von Bleibeverhandlungen eingehen soll oder nicht. Er wird bei sei-

ner Entscheidung u.a. abwägen, wie groß das Risiko ist, dass der Professor einem 

Ruf an eine andere Universität folgt. 

Wie die angeführten Beispiele zeigen, wird der Begriff Entscheidung somit in der Re-

gel mit Handeln verbunden, das zielorientiert ist und (meistens) überlegt und konflikt-

bewusst sowie abwägend erfolgt (Jungermann, Pfister & Fischer, 1998, S. 3). Ent-

scheidungen sind das Resultat von „Entscheidungsproblemen“ (ebd., S. 2). 

Probleme oder auch das Problemlösen wird zum Teil in der vorherrschenden Litera-

tur zur Entscheidungsforschung vom Begriff Entscheidung abgegrenzt. Bei Prob-

lemlösungen „wird nach einer nachweislich korrekten Lösung gesucht“ (Kirchler & 

Schrott, 2003, S. 10) während bei Entscheidungen „eine „beste“ Lösung gewählt 

werden [soll], obwohl es keine nachweislich und unmittelbar einsichtig korrekte Lö-

sung gibt“ (ebd.; Hervorhebungen im Original). Wie im weiteren Verlauf dieses Kapi-

tels zu zeigen sein wird, ist oftmals von vornherein gar nicht klar, „ob eine zweifelsfrei 
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richtige oder beste Lösung gefunden werden kann“ (Brandstätter & Brodbeck, 2004, 

S. 385). Ob im vorgenannten Sinne ein Problem gelöst oder eine Entscheidung ge-

troffen wurde, wird erst am Ende von Entscheidungsprozessen (vgl. 2.6.1.2) deutlich. 

2.3 Grundbegriffe im Zusammenhang mit Entscheidungen 

Entscheidung lässt sich anhand von Grundbegriffen näher erläutern. Zu den Grund-

begriffen gehören Bestandteile von Entscheidungsproblemen, Charakteristika von 

Entscheidungssituationen und Entscheidungsfehler und Heuristiken. Im Folgenden 

werden nun diese Grundbegriffe näher erläutert.11 

2.3.1 Bestandteile von Entscheidungsproblemen 

Als Bestandteile von Entscheidungsproblemen lassen sich Alternativen, Ziele, Ereig-

nisse, Konsequenzen und Gründe nennen. 

Alternativen „sind diejenigen Objekte, Handlungen (…) oder Strategien, zwischen 

denen gewählt werden kann“ (Jungermann, Pfister & Fischer, 1998, S. 17). Objekte 

sind bspw. Motorradmarken aus denen gewählt wird. Handlungen sind z.B. bei Rot 

über die Ampel gehen oder warten bis es grün wird. Strategien sind grundlegende 

Zielrichtungen, wie bspw. Geld ausgeben oder Geld sparen. 

Die möglichen Alternativen werden in der Regel durch Ziele (Zielvorgaben) einge-

schränkt. Aus der vorhandenen Menge möglicher bzw. aus allen verfügbaren Alter-

nativen werden die für das Ziel relevanten Alternativen selektiert (Kirchler & Schrott, 

2003, S. 21). Das Ziel, ein Universitätspräsident zu werden, grenzt z.B. ein, ob ein 

Studium notwendig ist oder nicht. Wichtig ist anzumerken, dass ohne Ziele auch kei-

ne Entscheidungsprobleme existieren können, „da es keine Kriterien für eine Wahl 

(…) gibt“ (Jungermann, Pfister & Fischer, 1998, S. 22).12 

Ereignisse sind „alle Vorkommnisse und Sachverhalte, auf die der Entscheider kei-

nen Einfluß hat, welche den Ausgang einer Entscheidung aber beeinflussen können“ 

(Jungermann, Pfister & Fischer, 1998, S. 19). Um das Beispiel der Universität weiter 

zu bemühen: In Entscheidungsgremien wie dem akademischen Senat werden in der 

Regel Mehrheitsbeschlüsse gefasst. Beschlussfähigkeit liegt vor, wenn (in der Regel) 

 
11 Es ist nicht davon auszugehen, dass dem Entscheider selbst die Grundbegriffe und deren Zusam-

menhänge notwendigerweise bekannt bzw. bewusst sind. Vgl. Jungermann, Pfister & Fischer 
(1998). 

12 Entscheidungen können eindimensional (Verfolgung eines Ziels) oder mehrdimensional (Verfolgung 
mehrerer Ziele) sein. 
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mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Durch den 

Universitätspräsidenten ist in diesem Zusammenhang bspw. nicht zu beeinflussen, 

ob die zumeist zusätzlich benötigte „Professorenmehrheit“ (vgl. Kapitel 4) anwesend 

ist. Der ggf. an diesem Tag notwendige Beschluss des akademischen Senats wird 

damit unsicher und ist nicht durch den Universitätspräsidenten beeinflussbar. Fest-

halten lässt sich, dass prinzipiell immer Unsicherheit bei Entscheidungsproblemen 

vorliegt. Denn die Konsequenzen einer Entscheidung sind dieser immer nachgeord-

net (Jungermann, Pfister & Fischer, 1998, S. 20). 

Konsequenzen ergeben sich als Folge der Auswahl einer bestimmten Alternative 

(Kirchler & Schrott, 2003, S. 21). Im o.a. Beispiel entscheidet sich der Universitäts-

präsident dazu, nicht auf die Gehaltsforderungen des Professors einzugehen. In der 

Konsequenz nimmt der Professor den Ruf einer anderen Universität an. Das Fach 

wird somit in der Konsequenz vermutlich neu zu besetzen sein, umgewidmet oder 

vielleicht sogar gestrichen. Da das Fachgebiet wenigstens vorübergehend unbesetzt 

sein wird, fehlt es an notwendigem Lehrdeputat in den entsprechenden Studiengän-

gen usw. Die Verkettung der mit der Entscheidung einhergehenden Konsequenzen 

ließe sich ohne Weiteres weiterführen und auch detaillierter aufgliedern. Kurzum: 

Konsequenzen können unidimensional, aber auch multidimensional (Jungermann, 

Pfister & Fischer, 1998, S. 21) sein. 

Gründe können Entscheidungen richtungslenkend beeinflussen. Hier lässt sich 

exemplarisch das Treffen von moralischen Entscheidungen (bspw. „Lügen: ja oder 

nein“) nennen. Die Richtung der Entscheidung ergibt sich hier nicht per se aus einer 

Betrachtung von Zielvorgaben und Konsequenzen. Zudem können Entscheidungen 

für eine Alternative in Abhängigkeit von ihrer Begründbarkeit (z.B. „pro und contra“) 

gegenüber anderen Akteuren getroffen werden. 

2.3.2 Charakteristika von Entscheidungssituationen 

Losgelöst von den Bestandteilen eines Entscheidungsproblems, lassen sich Situatio-

nen in denen Entscheidungen zu treffen sind, anhand von Charakteristika unter-

scheiden. Diese Charakteristika können sich auf den Schwierigkeitsgrad einer Ent-

scheidungssituation auswirken. Dieser Schwierigkeitsgrad wird auch „Konfliktstärke“ 

(Kirchler & Schrott, 2003, S.22) genannt. Die Höhe der Konfliktstärke hängt „von der 

Menge der zur Verfügung stehenden Alternativen, der Anzahl von Entscheidungs-
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schritten, den Konsequenzen, der Routine der Entscheidungsträger, deren Wissen, 

Motivation und Emotionen ab“ (ebd.). 

Grundsätzlich kann die Menge der zur Verfügung stehenden Alternativen offen sein 

oder bereits festgelegt sein. Je größer die Anzahl offener Alternativen, desto auf-

wendiger wird die Entscheidung. Die Aufgabe „Stärkung der Internationalisierung“ in 

einer Universität ist offener als die darunter liegende Teilaufgabe zu klären, warum 

nur so wenige Studierende aus dem Ausland an die Universität kommen. Die erste 

Aufgabe ist damit deutlich schwieriger. Mit zunehmender Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Alternativen nehmen die Konfliktstärke und die Zeit hin zu einer Entschei-

dung zu. Analyse und Bewertung von bspw. 7 alternativen Vorgehensweisen bean-

sprucht deutlich mehr Zeit als die Analyse und Bewertung von 2 Vorgehensweisen. 

Sind die Vorgehensweisen in ihrer Wertigkeit ähnlich, fällt die Auswahl einer Vorge-

hensweise deutlich schwerer als bei stark voneinander abweichender Wertigkeit der 

Vorgehensweisen (Kirchler & Schrott, 2003, S. 22). 

Die Anzahl notwendiger Schritte zur Entscheidung kann sowohl einstufig (Entschei-

dung erfolgt in einem Schritt) als auch mehrstufig (Entscheidung erfolgt in mehreren 

Teilschritten – Szenarien) sein. Der Komplexitätsgrad einer Entscheidung nimmt mit 

der Anzahl notwendiger Teilschritte in Form von Einzelentscheidungen zu. Die Lö-

sungsfindung wird dadurch deutlich erschwert (Kirchler & Schrott, 2003, S. 22). 

Wie bereits oben erwähnt, können die mit Entscheidungen einhergehenden Konse-

quenzen sowohl sicher als auch unsicher sein (Kirchler & Schrott, 2003, S. 22). Zu-

dem können Konsequenzen auch mehrdeutig sein. In diesem Fall wird auch von 

Ambiguität gesprochen (Kirchler, 2011, S 39f.). Das o.a. Beispiel zu Bleibeverhand-

lungen und der Entscheidung des Universitätspräsidenten, ob er auf die Gehaltsfor-

derung eingeht oder nicht, hat (vermutlich) deutlich schwerwiegendere Konsequen-

zen als bspw. die Entscheidung zwischen zwei Briefkopfdesigns. 

Die Routine der Entscheidungsträger legt fest, ob Entscheidungen einmalig (nonpro-

grammed) sind oder sich wiederholen (programmed) und damit Routine sind (Kirchler 

& Schrott, 2003, S. 23f.). Am Beispiel des o.a. Angestellten, der auf dem Weg zur 

Arbeit ist, lässt sich der Unterschied von einmaligen Entscheidungen und Routine-

entscheidung am einfachsten verdeutlichen. Durch die vorübergehende Störung auf 

der Wegstrecke zur Arbeit, findet eine kurzfristige und lediglich kleinere Anpassung 

der Wegstrecke statt. Diese Anpassungen erfolgen auf Grundlage von „Faustregeln 
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oder Heuristiken“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 24). Ist allerdings die gesamte Weg-

strecke gesperrt, erfolgt eine vollständige Anpassung der Wegstrecke indem eine 

völlig neue gewählt wird bzw. gewählt werden muss. In diesem Fall existieren keine 

„Verfahrensregeln oder Standardlösungen“ (ebd.). 

Exkurs – Kognitiver Aufwand: Art und Umfang 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann und soll sich nicht mit dem kognitiven Auf-

wand in Art und Umfang beschäftigt werden. Es würde den begrenzten Rahmen der 

vorliegenden Arbeit übersteigen. Zudem ist eine Untersuchung des kognitiven Auf-

wands für das Thema der vorliegenden Arbeit nicht zielführend. Allerdings ist für das 

Thema der vorliegenden Arbeit in Teilen auch die Art der Entscheidung von Rele-

vanz. Dem zufolge wird der Vollständigkeit halber auch der damit verbundene Um-

fang des kognitiven Aufwands exkursartig mit behandelt. 

Um ein Entscheidungsproblem bearbeiten zu können, ist in der Regel kognitiver Auf-

wand erforderlich. Die Höhe des kognitiven Aufwands hängt davon ab, wie und ob 

Informationen, die für die Entscheidung relevant sind, bereits vorliegen, oder ob für 

die Entscheidung notwendiges Wissen zunächst angeeignet und geordnet werden 

muss. Jungermann, Pfister und Fischer (1998) unterscheiden in Anlehnung an Sven-

son (1990) die Entscheidungsebenen Routine, Stereotype, Reflektiert und Konstruk-

tiv. Die vier Ebenen werden nachfolgend dargestellt (Jungermann, Pfister & Fischer, 

1998, S. 29ff.): 

Routine: Die möglichen Alternativen sind wiederkehrend die gleichen und die Aus-

wahl zwischen den Alternativen kann (in der Regel) routiniert oder automatisiert – 

habituell – erfolgen. Entscheidungen liegen also in diesem Fall nur dann vor, wenn 

sie das Ergebnis von bereits früher getroffenen Entscheidungen sind, die sich häufig 

wiederholen und damit in Routinen überführt wurden. Der kognitive Aufwand bei 

Routineentscheidungen ergibt sich im Wesentlichen aus dem Vergleich einer vorlie-

genden Situation mit einer bereits gespeicherten Situation und den in dieser Situation 

getroffenen Entscheidungen. Als Beispiel für Routineentscheidungen lässt sich der 

tägliche Weg zur Arbeit nennen, der im Normalfall immer derselbe ist. Entscheidun-

gen welche Straße, welche Abbiegung usw. genommen werden, erfolgen in der Re-

gel einmal und werden dann gespeichert und können auf dem Weg zur Arbeit abge-

rufen werden. Abweichungen auf der Strecke, wie z.B. aufgrund eines Unfalls o.ä., 
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führen dann zu Routineentscheidungen („Wenn Unfall auf B5, dann weiter über 

L199“). 

Stereotype: Stereotype Entscheidungen ähneln Routineentscheidungen insoweit, als 

dass sie im Unterschied zu Routineentscheidungen durch die Art der möglichen Al-

ternativen bestimmt werden. Zudem gibt es bei stereotypen Entscheidungen einen 

Bewertungsprozess, wodurch sich ein höherer kognitiver Aufwand ergibt. Stereotype 

Entscheidungen betreffen bestimmte Bereiche von Entscheidungen, wie z.B. Kon-

sumentscheidungen und erfolgen eher unbewusst anhand von Bewertungsschema-

ta. Das Urteil erfolgt intuitiv, affektiv-schnell, aufgrund von Vertrautheit bzw. Gefallen 

oder Sympathie. 

Reflektiert: Im Unterschied zu den beiden vorgenannten Arten von Entscheidungen, 

sind bei reflektierten Entscheidungen keine Routinen oder Präferenzen abrufbar. Es 

erfolgt ein Abwägen der unterschiedlichen Alternativen hinsichtlich bisheriger Präfe-

renzen (vorhandene Informationen) und der aktuellen Situation (neue Informationen). 

Hieraus resultiert eine neue Bewertung und Präferenzbildung. Reflektierte Entschei-

dungen können nach Corbin (1980) unterschiedliche Formen annehmen. Eine reflek-

tierte Entscheidung muss nicht zwangsläufig zu der Auswahl einer Alternative führen. 

Sie kann auch verweigert oder aufgeschoben werden. 

Konstruktiv: Bei konstruktiven Entscheidungen sind Alternativen nicht vorgegeben 

oder nicht ausreichend definiert. Außerdem sind „relevante persönliche Werte ent-

weder unklar oder müssen erst generiert werden“ (Jungermann, Pfister & Fischer, 

1998, S. 33). Alternativen werden somit zunächst konstruiert, was mit der Suche 

nach neuen Informationen verbunden ist. Entscheidungen erfolgen auf Basis bisheri-

ger Erfahrungswerte und unter Berücksichtigung neuer Informationen, Erwartungen 

und Bedürfnisse. Aufgrund der im Vergleich zu den vorgenannten Arten von Ent-

scheidungen zusätzlichen kognitiven Prozesse erfordern konstruktive Entscheidun-

gen den höchsten kognitiven Aufwand. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die vier Entscheidungsebenen noch einmal an-

hand der Unterschiede des kognitiven Aufwands zusammenfassend dargestellt. 
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Tabelle 1: Merkmale der Entscheidungsebenen 

Merkmale 

Entscheidungsebene 

Routine Stereotyp Reflektiert Konstruktiv 

Bewusstheit nein niedrig hoch hoch 

Anforderung an Aufmerksamkeit sehr gering gering hoch sehr hoch 

Generierung neuer Informationen nein nein ja ja 

Zeitdauer schnell schnell schnell - lange lange 

Flexibilität kaum gering hoch sehr hoch 

Vorstrukturiertheit sehr hoch hoch hoch - mittel gering 

Gedächtnisrepräsentation Gewohnheits-

hierarchien 

Schemata, 

Skripte 

Ziele, Konse-

quenzen 

allgemeines 

Weltwissen 

Kognitive Prozesse Matching Schema-

aktivierung 

Bewertung, 

Abwägung 

Konstruktion/ 

Interferenz 

Quelle: Jungermann, Pfister & Fischer (1998, S. 36) 

Exkurs – Ende 

Sowohl das Erkennen als auch das Bewerten verfügbarer Alternativen oder auch 

bereits gemachte Erfahrungen mit ähnlichen Entscheidungssituationen und den re-

sultierten Konsequenzen spiegeln sich im Wissen des Entscheidungsträgers wider. 

Je mehr Wissen für die jeweilige Entscheidungssituation vorliegt, desto einfacher 

wird die Entscheidung und umgekehrt (Kirchler & Schrott, 2013, S. 25). Die Ent-

scheidungen eines Universitätspräsidenten über die Einrichtung eines neuen Studi-

engangs in einem Fachgebiet in dem er selber geforscht und gelehrt hat, wird ihm 

einfacher fallen als dieselbe Entscheidung in einem fremden Fachgebiet. 

Die notwendige Aktivierung von Wissen wird durch die Motivation beschrieben. 

Ebenso wie „die Beweggründe, sich auf die Entscheidungsdynamik einzulassen“ 

(Kirchler & Schrott, 2013, S. 25). Somit reicht das reine Wissen letztlich nicht aus, 

sondern man muss auch gewillt sein („wollen“) vorhandenes Wissen entsprechend 

anzuwenden, um Entscheidungsprobleme zu lösen. 

Emotionen lassen sich unterteilen in Emotionen, die losgelöst vom Entscheidungs-

problem beim Entscheidungsträger vorliegen und Emotionen, „die sich direkt aus der 

Bewertung von Handlungskonsequenzen ergeben“ (ebd.). Beide Formen von Emoti-
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onen können die Entscheidungsfindung sowohl erleichtern als auch erschweren 

(ebd.). 

2.3.3 Entscheidungsfehler & Heuristiken 

Als Entscheidungsfehler werden „systematische Abweichungen von rationalen Ent-

scheidungen“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 105) bezeichnet. Die Erforschung von 

Entscheidungsfehlern ist insbesondere mit den Namen Amos Tversky und Daniel 

Kahneman verbunden. Mit ihrem Artikel „Judgment under Uncertainty: Heuristics and 

Biases“ (Tversky & Kahneman, 1974) fassen die Autoren gleich zu Beginn ihre 

Kernidee wie folgt zusammen: 

„This article shows that people rely on a limited number of heuristic principles 

which reduce the complex tasks of assessing probabilities and predicting va-

lues to simpler judgmental operations. In general, these heuristics are quite 

useful, but sometimes they lead to severe and systematic errors“ (ebd., S. 

1124). 

Fehler bei Entscheidungen resultieren somit in der Regel durch eine nicht situations-

adäquate Nutzung sog. Entscheidungs- bzw. Urteilsheuristiken. Diese Heuristiken 

werden u.a. in folgenden Entscheidungssituationen angewandt (Kirchler & Schrott, 

2003, S. 78): 

• bei komplexen Entscheidungen; 

• bei Entscheidungen unter Zeitdruck; 

• bei geringer Motivation des Entscheiders; 

• bei kognitiver Überforderung des Entscheiders. 

Heuristiken lassen sich damit beschreiben als „kognitive Eilverfahren, die bei der Re-

duzierung des Bereichs möglicher Antworten oder Problemlösungen nützlich sind, 

indem sie ‚Faustregeln‘ als Strategien anwenden“ (Zimbardo, 1988, S. 371; Hervor-

hebung im Original). In der einschlägigen Forschungsliteratur werden die Verfügbar-

keitsheuristik und die Repräsentativitätsheuristik sowie Ankerbildung und Adjustie-

rung voneinander unterschieden.13 Da es sich bei der Erforschung von Entschei-

dungsfehlern um ein eigenständiges Forschungsprogramm handelt, würde selbst 

eine kurze Darstellung der wesentlichsten Befunde den Rahmen dieser Arbeit über-

 
13 Zu den Einschränkungen der Nutzung von Heuristiken als Erklärungsgrundlage von Entscheidungs-

fehlern vgl. Holling & Melles (2004), S. 359ff. 
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steigen. Hierfür wird auf die einschlägigen Forschungsarbeiten verwiesen (vgl. für 

eine Übersicht bspw. Holling & Melles, 2004). Nachfolgend werden die drei Heuristi-

ken kurz näher erläutert. 

Die Verfügbarkeitsheuristik besagt, dass Ereignisse, die leichter aus dem Gedächtnis 

abzurufen sind, als wahrscheinlicher eingeschätzt werden als Ereignisse, die schwe-

rer abrufbar sind. Verfügbarkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Ereignis erst 

vor kurzem aufgetreten ist. Im Gedächtnis wird Verfügbarkeit „durch den emotionalen 

Gehalt der Information, ihre Lebhaftigkeit, Spezifität und Einfachheit (…) bestimmt“ 

(Holling & Melles, 2004, S. 356). Geht man von wiederkehrenden Pressemeldungen 

zu Motorradunfällen im Straßenverkehr aus, werden diese zumeist in ihrer Häufigkeit 

überschätzt (Fehler: Einschätzung der Häufigkeit von Ereignissen). Gerade während 

der Motorradsaison häufen sich entsprechende Pressemitteilungen. Laut Statistik 

des Deutschen Verkehrssicherheitsrats ist die Anzahl der schwerverletzen Motorrad-

fahrer (12.501) in Relation zur Anzahl schwerverletzter Pkw-Fahrer (29.495) im Jahr 

2017 deutlich geringer gewesen (Deutscher Verkehrssicherheitsrat, 2019). In diesem 

Zusammenhang wird auch von der Auffälligkeit von Ereignissen gesprochen (Lich-

tenstein, Slovic, Fischhoff, Layman & Combs, 1978). 

Die Repräsentativitätsheuristik besagt, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 

eines Ereignisses anhand der Übereinstimmung mit einem (Referenz-)Modell be-

stimmt wird (Holling & Melles, 2004, S. 359). Ereignisse werden für wahrscheinlicher 

gehalten, „wenn sie einem gängigen Prototyp (…) entsprechen“ (Kirchler & Schrott, 

2003, S. 86). Wesentliche Merkmale der Grundgesamtheit, wie Basisrate, Größe der 

Gruppe und Auftrittswahrscheinlichkeit, werden dabei nicht berücksichtigt (ebd.). In 

einem Versuch reichten Tversky und Kahneman (1973) ihren Versuchspersonen eine 

schriftliche Beschreibung einer Frau. In dieser Beschreibung wurde umfänglich und 

wiederholt über die Tätigkeit der Frau für Frauenrechte und Emanzipation berichtet. 

Die Versuchspersonen wurden im Anschluss nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, 

dass die Frau eine Bankangestellte oder eine Bankangestellte und Feministin ist. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Frau Bankangestellte und Feministin ist, wurde vom 

überwiegenden Teil als wesentlich höher geschätzt. Die Schätzung der Wahrschein-

lichkeit ist allerdings falsch. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person Bankan-

gestellte und Feministin ist kann nicht größer sein als die Wahrscheinlichkeit, dass 

die Frau nur Bankangestellte ist, sie ist gleich groß (Fehler: Konjunktion). 
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Ankerbildung und Adjustierung bzw. die „anchoring-and-adjustment heuristic“ 

(Tversky & Kahneman, 1974) besagt, dass Urteile und Schätzungen mittels Orientie-

rung an bereits verfügbaren Informationen erfolgen, die wiederum als Bezugspunkt 

(Anker) genutzt werden. Selbst bei neuen Informationen wird der einmal gesetzte 

Bezugspunkt nicht oder nur unzureichend angepasst. Es besteht sogar die Möglich-

keit, dass Informationen, die als Bezugspunkt genutzt werden, für ein Urteil oder eine 

Schätzung vollkommen unpassend sind (Fehler: Verwendung irrelevanter Informatio-

nen). Das ist in der Regel der Fall, wenn kein oder kaum Vorwissen vorhanden ist 

und eine Information die einzige Vorhersagevariable ist (Holling & Melles, 2004, S. 

359). 

2.4 Zwischenfazit 

Um zunächst ein umfassenderes Verständnis vom Themenkomplex Entscheidung zu 

bekommen, wurden in den vorangegangen Abschnitten zunächst elementare Grund-

lagen der Entscheidungsforschung dargelegt. Es erfolgte zunächst eine grundlegen-

de Einordnung der Entscheidungsforschung in die unterschiedlichen wissenschaftli-

chen Disziplinen. Daran anschließend wurde näher auf den Begriff Entscheidung 

eingegangen und die für die vorliegende Arbeit verwendete Definition festgelegt. Da-

rauf aufbauend erfolgte eine Betrachtung der Grundbegriffe, die mit dem Begriff Ent-

scheidung zusammenhängen. Es wurden Bestandteile von Entscheidungsproble-

men, Charakteristika von Entscheidungssituation sowie Entscheidungsfehler und 

Heuristiken betrachtet. 

Dass das Treffen von Entscheidungen für Einzelpersonen nicht ausschließlich auf 

„richtig“ oder „falsch“ begrenzt ist, scheint mit Blick auf die bisherigen Ausführungen 

der vorliegenden Arbeit fast logisch. Bestandteile von Entscheidungsproblemen, die 

jeweilige Entscheidungssituation, die Anwendung von Heuristiken usw., können Ein-

fluss auf Entscheidungen haben. Geht man an dieser Stelle zunächst davon aus, 

dass Präsidenten in Universitäten alleine entscheiden können, gilt das auch für diese 

Entscheidungen. 

Da in Organisationen im Allgemeinen und, wie noch zu zeigen sein wird, in Universi-

täten im Speziellen in der Regel mehrere Akteure an Entscheidungen beteiligt sind, 

die jeweils in den Kontext der Organisation eingebunden sind, kann das Treffen von 

Entscheidungen sowohl leichter als auch zusätzlich erschwert sein. Nachfolgend soll 
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nun auf Entscheidungen in Organisationen im Allgemeinen näher eingegangen wer-

den. 

2.5 Entscheidungen in Organisationen 

Im Folgenden wird der Begriff Entscheidung auf Organisationen übertragen. Hierzu 

ist noch einmal anzumerken, dass es sich dabei um eine allgemeine Betrachtung von 

Entscheidungen in Organisationen handelt, um im weiteren Verlauf der Arbeit eine 

Abgrenzung zur Organisation Universität vornehmen zu können (vgl. Kapitel 3 & 4). 

Zunächst erfolgt eine Skizzierung der Organisation im Allgemeinen mit Blick auf den 

Kontext, in den Entscheidungen eingebettet sind. Daran anschließend wird erläutert, 

wer in Organisationen entscheidet. Darauf aufbauend erfolgt eine Betrachtung der 

möglichen Verteilung von Entscheidungskompetenzen in Organisationen sowie den 

damit verbundenen Voraussetzungen. Im Anschluss daran werden mögliche Ent-

scheidungsstile und damit einhergehend Entscheidungsspielräume betrachtet. Ab-

schließend werden Entscheidungen in Organisationen anhand unterschiedlicher Ent-

scheidungstheorien bzw. Entscheidungsmodelle betrachtet. 

2.5.1 Die Organisation 

Will man den Begriff Organisation, wie in den meisten wissenschaftlichen Arbeiten 

üblich, zunächst definieren, um einen klar abgesteckten Bezugsrahmen zu erhalten, 

wird schnell klar, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, wie Organisationen 

verstanden und definiert werden können. Für die vorliegende Arbeit erscheint es an 

dieser Stelle zunächst zweckmäßig, keine engere Definition für den Begriff Organisa-

tion festzulegen, sondern sich zunächst auf die grundlegenden Gemeinsamkeiten 

aller Definitionen zu konzentrieren. Mit anderen Worten: den kleinsten gemeinsamen 

Nenner.14 Organisationen sind etwas „Spezifisches (…) ein besonderes soziales Ge-

bilde oder System“ (Wilz, 2010, S. 11), die den ihr innewohnenden Akteuren einen 

Handlungsrahmen für ihr Handeln und Tun vorgeben (ebd.). Organisationen beste-

hen damit aus Handlungen verschiedenartiger Akteure (Neuberger, 1995, S. 176). 

Damit ist eine Funktion die Organisationen gewährleisten, ihre Mitglieder in eine psy-

chologische Umwelt einzuordnen, die die Anpassung ihrer Entscheidungen an die 

Organisationsziele ermöglicht und sie mit den Informationen ausstattet, die nötig 

sind, um die Entscheidungen korrekt zu treffen (Simon, 1976, S. 79). 

 
14 Für eine Übersicht zum Organisationsbegriff und den Analyseebenen vgl. bspw. Kieser (1995); Wolf 

(2008). 
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2.5.1.1 Entscheidungskontext 

In Erweiterung zu den Ausführungen in den vorangegangen Abschnitten, stehen 

Entscheidungen in Organisationen immer im organisationalen Kontext sowie im Kon-

text der organisationalen Umwelt und sind in der Regel auch mit diesen verbunden 

bzw. an diese gebunden. Als Beispiele für organisationalen Kontext lassen sich for-

male Organisationsstrukturen, Führungsprinzipien und Steuerungsprozesse sowie 

Macht und Herrschaft in Organisationen, Kommunikation zwischen Akteuren der Or-

ganisation oder auch Arbeitsaufgaben und deren Planung und Verteilung benennen 

(Wilz, 2010, S. 10). Anders ausgedrückt: Entscheidungen in Organisationen sind in 

die organisationalen Strukturen und Prozesse eingebettet, die formal sind, aber auch 

solche, die informal sein können, also „all die Elemente von Organisationen, die 

durch das tägliche Handeln in Organisationen hergestellt werden und die dem Han-

deln den Rahmen vorgeben“ (ebd., S. 33). Entscheidungen in Organisationen wer-

den damit (so gut wie nie), weder von einem einzelnen Akteur noch von einer Grup-

pe, losgelöst vom organisationalen Kontext getroffen (ebd., S: 66ff.). Der Verweis auf 

den organisationalen Kontext zeigt auf, dass Entscheidungen in Organisationen nie 

vollkommen frei getroffen werden können, sondern an Vorgaben geknüpft sind. So-

wohl die Befähigung Entscheidungen treffen zu können kann als organisationale 

Vorgabe gesehen werden, als auch der Rahmen, in dem Entscheidungen getroffen 

werden (ebd., S. 75; vgl. 2.5.6). 

2.5.1.2 Reduktion von Komplexität und Unsicherheit 

Organisationen reduzieren dem zufolge Komplexität und Unsicherheit von Entschei-

dungen durch deren Einbettung in den vorgenannten Kontext. Gelingt es, den Über-

fluss an Informationen aus einer komplexen Umwelt zu reduzieren, vereinfacht sich 

die Entscheidungssituation (Matys, 2006). Die Reduktion von Komplexität und Unsi-

cherheit erfolgt durch „radikale Vereinfachungen“ (March & Simon, 1958, S. 164), die 

sich u.a. anhand folgender Mechanismen in Organisationen widerspiegeln (ebd.):  

• Arbeitsteilung 

• Standardisierte Verfahren und Programme 

• Herrschaft und Hierarchie 

• Kommunikation 

• Indoktrination (Beeinflussung von Individuen oder Gruppen) und Sozialisation 

• Überschüssige Ressourcen („organisational slack“) 
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Arbeitsteilung führt zu begrenzten Ausschnitten aus der Realität. Durch Herrschaft, 

Hierarchie und Indoktrination werden Ziele und Werte vorgegeben. Die Kommunika-

tion gefilterter und verdichteter Informationen absorbiert Unsicherheiten. Standardi-

sierte Verfahren und Programme (Routinen) entlasten von echten Entscheidungen. 

Durch „organizational slack“ (Überschussressourcen) werden Anpassungserforder-

nisse zwischen täglicher Arbeit und Entscheidungssituationen gedämpft. Insgesamt 

werden hierdurch von der Organisation Entscheidungsprämissen vorgegeben bzw. 

die Entscheidungen beeinflusst. Entscheidungsprämissen können sich sowohl auf 

entscheidungsrelevante Wissensbestände (Sachprämissen bzw. „factual premises“) 

als auch auf Ziele und Bewertungskriterien (Wertprämissen bzw. „value premises“) 

beziehen (Simon, 1976, S. 223). 

2.5.1.3 Entscheidungstypen in Organisationen 

Wie o.a. lassen sich Entscheidungssituationen dahingehend unterscheiden, ob Ent-

scheidungen einmalig getroffen werden oder sich wiederholen (vgl. 2.3.2) Auch in 

Organisationen können Entscheidungen in Routineentscheidungen (programmed) 

und Entscheidungen ohne Routine (nonprogrammed) unterteilt werden. 

Routineentscheidungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über einen längeren 

Zeitraum und wiederkehrend sind. Auf Grundlage bereits erprobter Standardregeln 

werden Entscheidungen getroffen. Bewertung und Kategorisierung derartiger Ent-

scheidungssituationen erfolgt dementsprechend mithilfe bereits erlernter Maßstäbe 

(Kirchler & Schrott, 2003, S. 24). Als wiederkehrende Entscheidung lässt sich exemp-

larisch die Genehmigung von Urlaub nennen. 

Entscheidungssituationen, in denen lediglich Erfahrungen mit ähnlichen Situationen 

vorliegen, können zunächst nicht wie Routineentscheidungen behandelt werden. Er-

probte Standardregeln lassen sich in der Regel nicht vollständig auf die ähnliche 

Entscheidungssituation übertragen. Ist es allerdings möglich „eine Faustregel oder 

Heuristik anzuwenden, bleibt die Entscheidung routinemäßig und damit weniger auf-

wendig“ (Kirchler & Schrott, 2003. S. 24). 

In Entscheidungssituationen, die völlig neu und unbekannt sind, existieren keine 

„Verfahrensregeln und Standardlösungen“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 24). Die Lö-

sung der damit verbundenen Entscheidungsprobleme benötigt „ausreichend Zeit, 

Sachkenntnisse, aber auch Kreativität“ (ebd.). 
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Strategische Entscheidungen werden Entscheidungen ohne Routine zugeordnet. 

„Sie haben langfristige Folgen für den Entscheidungsträger oder die Organisation 

und folgen daher einer zugrunde liegenden Philosophie oder Zielsetzung“ (Kirchler & 

Schrott, 2003, S. 24). Als Mittel der Zielerreichung ist die Strategie richtungsweisend 

für das weitere Handeln auf strategischer und operativer Ebene. Es handelt sich so-

mit „um langfristige Verhaltensweisen bzw. ein Konzentrat eines Bündels von Maß-

nahmen zur Verwirklichung der auf der normativen Ebene definierten (…) Ziele“ 

(Bach, Brehm, Buchholz & Petry, 2017, S. 11).15 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Kernmerkmale der beiden Entscheidungstypen 

noch einmal mit Bezug auf Organisationen dargestellt. 

Tabelle 2: Entscheidungstypen in Organisationen 

 Entscheidungstypen in Organisationen 

Programmed Non programmed 

Aufgabentyp Routine Komplex, kreativ 

Vertrauen auf Firmenpolitik Frühere Entscheidung dienen 

zur Orientierung 

Keine Richtlinien vorhanden 

Typischer Entscheidungsträ-

ger 

Einzelne Person, in der Regel 

untere Hierarchieebene 

Gruppe, in der Regel obere 

Hierarchieebene 

Quelle: Kirchler & Schrott (2003, S. 24) 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, werden im Rahmen von Entscheidungen in Orga-

nisationen auch „Entscheidungsträger“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 24) voneinander 

unterschieden. Auf die Frage, wer in Organisationen entscheidet und damit Ent-

scheidungsträger ist, soll nachfolgend eingegangen werden. 

2.5.2 Wer entscheidet in Organisationen? 

Denkt man an Organisationen, fallen einem beinahe intuitiv zahlreiche Situationen 

ein, in denen dort Entscheidungen getroffen werden (müssen). Entscheidungsträger, 

die Entscheidungen treffen, reichen von Individuen über Gruppen bis hin zu Organi-

sationen selbst (Kirchler & Schrott, 2003, S. 91f.; Wilz, 2010, S. 10; Kirchler, 2011, S. 

97ff.). 

 
15 Für eine ausführliche Darstellung der unterschiedlichen Ebenen vgl. bspw. Bleicher (1992). 
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Entscheidungen darüber, wann ein Mitarbeiter zur Arbeit geht („Wann gehe ich zur 

Arbeit?“ oder „Wann ist der regelmäßige Beginn der Arbeitszeit?“), welcher Bewerber 

für die vakante Stelle eingestellt werden soll, ob eine Produktpalette erweitert werden 

soll, ob ein neuer Standort eingerichtet werden soll oder aber ob sich Organisation A 

mit Organisation B zusammenschließen soll. Die kleine Auswahl an Entscheidungssi-

tuationen macht bereits deutlich, dass Entscheidungen in Organisationen sowohl von 

Individuen als auch von Gruppen oder von Organisationen selbst – als korporativer 

Akteur – getroffen werden können. Hierzu schreibt Wilz (2010): 

„Entscheidungen sind grundlegend für Organisationen. Sie sind von kleiner 

oder von großer Reichweite, sie betreffen eine oder mehrere Personen, sie 

werden in Sekundenschnelle getroffen oder in monatelangen Abstimmungs-

prozessen erarbeitet. Sie transportieren die Interessen der beteiligten Akteure, 

sie werden umgesetzt oder ignoriert, und sie beeinflussen alle nachfolgenden 

Entscheidungen“ (ebd., S. 8). 

Festhalten lässt sich, dass in Organisationen grundsätzlich alle Akteure potenzielle 

Träger von Entscheidungen bzw. Beteiligte an Entscheidungen sind (Wilz, 2010, 

S.67f.). Entscheidungsträger können dementsprechend sowohl Einzelpersonen als 

auch Gruppen sein. 

2.5.2.1 Einzelpersonen (Führungskräfte, Manager & Vorgesetzte) 

In einer „klassischen“ Sichtweise, ist in der Regel das Management Träger von Ent-

scheidungen (Wilz, 2010, S. 66). Hierbei wird angenommen, „dass Organisation, 

Management und Unternehmensführung vor allem aus einem Treffen von Entschei-

dungen bestehen“ (Wolf, 2008, S. 126.; Hervorhebungen im Original). Neben der 

Begrifflichkeit Management oder auch Manager für Entscheidungsträger, werden u.a. 

auch die Begriffe Führungskraft und Vorgesetzter verwendet. Um den Diskurs bezüg-

lich der Unterschiede zwischen diesen Begrifflichkeiten nicht unnötig zu bemühen, 

soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine einfache Unterscheidung zwischen Ein-

zelpersonen und Gruppen als Entscheidungsträger gemacht werden (vgl. zur Unter-

scheidung der Begrifflichkeiten bspw. Kotter, 1990). Hierbei sind Einzelpersonen als 

in der Hierarchie einer Organisation überstellte Akteure anzusehen, die befähigt und 

befugt sind zu entscheiden. Die in der Hierarchie unterstellten Akteure sind für die 

Umsetzung der Entscheidungen verantwortlich (Wilz, 2010, S. 66). Entscheidungs-

kompetenzen befinden sich damit in den oberen Ebenen der Hierarchie einer Orga-
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nisation und werden allenfalls nach unten an jeweils kompetente Stellen delegiert 

(vgl. 2.5.3). Entscheidungen erfolgen nach diesem (traditionellen) Verständnis Top-

down, zielgerichtet und rational (Wilz, 2010, S. 66f.). 

Allerdings befindet sich dieses Verständnis seit geraumer Zeit im Wandel. Schlag-

worte wie Subjektivierung von Arbeit, führen sowohl theoretisch als auch empirisch 

zu neuen Organisationsstrukturen, die sich von Top-down-Entscheidungen lösen und 

Denken und Tun auch auf den unteren Ebenen der Hierarchie ansiedeln (Deutsch-

mann, Faust, Jauch & Notz, 1995; Hofbauer, 1993; Kotthoff & Wagner, 2008). 

Nicht zuletzt stehen Einzelpersonen zudem zunehmend vor neuen, von Zeitdruck 

geprägten und derart komplexen Situationen, die durch eine Person alleine nicht zu 

bewältigen sind (Wilz, 2010, S. 67). Kirchler und Schrott (2003) kennzeichnen die 

damit verbundenen Entscheidungssituationen bzw. Entscheidungen wie folgt (ebd., 

S. 31): 

• Komplexität, Zeitdruck und Wechselspiel einer Vielzahl von Variablen; 

• Eine klare Entscheidung ist nicht möglich; 

• Es wird fragmentarisch und verkürzt entschieden; 

• Es wird anschließend adjustiert oder sogar repariert. 

Entscheidungen lassen sich in derartigen Situationen meist effizienter durch mehrere 

Personen in Form von Gruppen gemeinsam treffen als durch Einzelpersonen. Hierzu 

schreiben Brandstätter und Brodbeck (2004): 

„So verwundert es nicht, dass Beratungs- und Entscheidungsgremien, beste-

hend aus einander ergänzenden Spezialisten der betroffenen Bereiche, an die 

Stelle von einzelnen Beratern und Entscheidern treten, um die mit der großen 

Komplexität und Dynamik verbundene Unsicherheit bezüglich der Art und 

Wahrscheinlichkeit künftiger Ereignisse besser zu bewältigen“ (ebd., S. 383). 

Zwar wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit der Präsident als Entscheider unter-

sucht. Allerdings ist der Präsident, wie noch zu zeigen sein wird, in vorgenannte Ent-

scheidungsgremien und damit Gruppen eingebettet (vgl. Kapitel 3 & 4). Auf Gruppen 

in Organisationen als Entscheidungsträger wird, wenn auch nur überblicksartig, im 

folgenden Abschnitt näher eingegangen. 
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2.5.2.2 Gruppen 

In der vorherrschenden Literatur werden die Begriffe Gruppe, Arbeitsgruppe und 

Team zum Teil sehr unterschiedlich genutzt. Als Minimaldefinition, die sich auf 

Grundlage eines mittlerweile etablierten Minimalkonsenses ergeben hat, legen Hertel 

und Scholl (2006) Gruppen in Organisationen Folgende fest: 

„Eine Gruppe besteht demnach aus (a) zwei oder mehr Mitgliedern, die (b) 

gemeinsame Ziele verfolgen und dazu (c) Kooperation und soziale Interaktion 

zeigen müssen. Eine schlichte organisationale Zusammenfassung von Mitar-

beitern unter einem Vorgesetzten oder aber im selben Raum ("Raumverband") 

sind noch nicht als Gruppe zu verstehen, solange keine gemeinsamen Ziele 

vorliegen“ (ebd., S. 181; Hervorhebungen im Original). 

Hiervon lassen sich Arbeitsgruppen dahingehend abgrenzen, dass zusätzlich zu den 

Merkmalen einer Gruppe, eine gemeinsame Aufgabenstellung verfolgt wird. In der 

Literatur wird der Begriff Team als Abgrenzung zur Gruppenarbeit genutzt, „wobei 

Teamarbeit eine höhere Intensität der Gruppenprozesse beschreiben soll“ (Hertel & 

Scholl, 2006, S. 181). In der Regel werden Team- und Gruppenarbeit in neueren Ar-

beiten synonym verwendet (ebd.). Das soll auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

erfolgen. 

Arbeitsgruppen können in unterschiedlicher Art und Weise in Organisationen vorlie-

gen. Exemplarisch lassen sich teilautonome Arbeitsgruppen, Qualitätszirkel, Lern-

werkstätten, Projektgruppen oder auch beständige Gremien nennen. Auf die unter-

schiedlichen Arten von Arbeitsgruppen soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht 

näher eingegangen werden. Hierzu wird auf die einschlägige Literatur verwiesen (vgl. 

für einen Überblick bspw. Kirchler & Schrott, 2013, S. 43ff.; Hertel & Scholl, 2006, S. 

181ff.). 

Betrachtet werden sollen im Folgenden Merkmale, anhand derer sich Arbeitsgruppen 

voneinander unterscheiden lassen und die sich auf Entscheidungen auswirken kön-

nen, die einzelnen Gruppenbildungsphasen sowie Entscheidungssituationen in 

Gruppen. 

Merkmale von Gruppen 

Arbeitsgruppen lassen sich unterscheiden anhand von „Mitgliederzahl, Gruppenat-

traktivität und -kohäsion, Gruppenzielen und -normen, Rollen und Funktionsstruktur, 
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Zeit des Bestehens und Dauer der Einrichtung der Gruppe sowie danach, ob sie for-

mell oder informell eingerichtet wurden“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 33).16 

Größe der Gruppe 

Gruppen wurden oben u.a. dadurch definiert, dass sie aus mindestens 2 Personen 

bestehen. In der vorherrschenden Literatur existiert eine Vielzahl an Empfehlungen 

hinsichtlich der optimalen Gruppengröße, die in der Regel auf persönlicher Erfahrung 

und nicht auf empirischer Forschung beruhen (Kirchler & Schrott, 2003, S. 33; Hertel 

& Scholl, 2006, S. 185). Festhalten lässt sich damit, „dass es keine generell optimale 

Gruppengröße gibt, sondern dass sich diese nach der Art der Aufgabe und des je-

weiligen Kontexts der Gruppe richtet“ (Hertel & Scholl, 2006, S. 185). Einerseits ver-

fügen größere Gruppen auch über größere Ressourcen in personeller und materieller 

Hinsicht. Andererseits steigt mit zunehmender Größe der Gruppe auch das Erforder-

nis der Koordination, da bspw. die direkte Kommunikation zwischen den Mitgliedern 

schwieriger wird (ebd.; Kirchler & Schrott, 2003, S. 33). Zudem besteht in größeren 

Gruppen die Gefahr von Motivationsverlusten einzelner Personen, die sich bspw. 

durch soziales Faulenzen oder Trittbrettfahren äußern können (Hertel & Scholl, 2006, 

S. 189f.). Die Gruppengröße orientiert sich dementsprechend idealerweise „am Mi-

nimum der absolut notwendigen Mitarbeiter“ (ebd., S. 185). 

Homogener versus heterogener Arbeitsbereich 

Mitglieder der Gruppe können sowohl aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen („mul-

tiple“) als auch aus einem Arbeitsbereich („single“) stammen. Insbesondere in kom-

plexen Situationen können Gruppen deren Mitglieder sich aus unterschiedlichen Ar-

beitsbereichen zusammensetzen von Vorteil sein, da so vielfältiges Expertenwissen 

genutzt werden kann (Kirchler & Schrott, 2003, S. 34). 

Attraktivität der Gruppe 

Wie erstrebenswert es ist, Mitglied einer Gruppe zu sein oder zu werden, lässt sich 

anhand der Attraktivität einer Gruppe beschreiben. Die Attraktivität steigt, wenn 

Gruppen klein sind und Kooperation möglich erscheint. Zudem steigt die Attraktivität, 

wenn Gruppen ein hohes Prestige haben. Das ist u.a. der Fall, wenn die Gruppen-

kommunikation gefördert und von außerhalb als gelungen eingestuft wird. Die Attrak-

 
16 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann allenfalls ein grober Überblick zum Thema Gruppen in 

Organisationen gegeben werden. Für eine ausführliche Darstellung der Gruppenforschung und den 
damit verbundenen partialen Forschungssträngen, wird auf die einschlägige Literatur zu diesem 
Thema verwiesen. Vgl. hierzu bspw. Brandstätter & Brodbeck (2004). 
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tivität ist eng verbunden mit der Kohäsion der Gruppe und der Motivation der Grup-

penmitglieder, gemeinsam in der Gruppe Ziele zu erreichen (Kirchler & Schrott, 2003, 

S. 34). 

Kohäsion der Gruppe 

Der Zusammenhalt einer Gruppe, ein Wir-Gefühl, aber auch Distanzierung von ande-

ren Gruppen, wird durch die Kohäsion beschrieben (Kirchler & Schrott, 2003, S. 34; 

vgl. Exkurs – Groupthink 2.6.2.5). Kohäsion wird durch die Attraktivität der Gruppe 

(Gruppenziele, Mitglieder, Normen usw.) und Gefühle während der Gruppenarbeit 

erzeugt. Zu letzterem gehören bspw. Spaß an den zu erledigenden Aufgaben oder 

auch Stolz auf die Leistung, die erbracht wurde (Hertel & Scholl, 2006, S. 190f.). Die-

se auch als aufgabenbezogene beschriebene Kohäsion „korreliert mit der Gruppen-

leistung positiv“ (ebd., S. 191). Demgegenüber steht interpersonale Kohäsion, die 

sich vorwiegend auf die Dauer des Bestehens auszuwirken scheint. Interpersonale 

Kohäsion kann dazu beitragen, Motivationsverluste zu verhindern (ebd.). Hohe Ko-

häsion entsteht vor allem dann, wenn sich die Mitglieder als ähnlich erleben, klare 

Normen und Regeln und ausreichend Kommunikationsmöglichkeiten existieren 

(Kirchler & Schrott, 2003, S. 34f.; Hertel & Scholl, 2006, S. 191). 

Ziele der Gruppe 

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass erfolgreiche Gruppen gemeinsame Ziele 

verfolgen und dabei die vorhandenen Ressourcen effektiv nutzen (Kirchler & Schrott, 

2003, S. 35). Gruppenziele können in formelle und informelle Ziele unterteilt werden. 

Bei formellen Zielen handelt es sich um explizit vorgegebene Ziele (schriftlich fixiert 

oder mündlich kommuniziert). Formelle Gruppenziele dienen der Erreichung von Zie-

len der Organisation als Ganze. Bei informellen Zielen handelt es sich dementspre-

chend um nicht explizit vorgegebene Ziele. Informelle Gruppenziele können z.B. sein, 

andere Gruppen in der Organisation in ihrer Leistung zu übertreffen. Formelle und 

informelle Ziele können sich gegenseitig ausschließen, aber auch einander ergänzen 

(Kirchler & Schrott, 2003, S. 35). 

Normen der Gruppe 

Bei Gruppennormen handelt es sich um Erwartungen, die Einfluss auf das Verhalten 

der Gruppe und der Mitglieder nehmen. Es kann zwischen angemessenem und un-

angemessenem Verhalten unterschieden werden. Was üblich ist, wird durch deskrip-

tive Normen bestimmt. Wie sich zu Verhalten ist, wird durch präskriptive Normen 
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festgelegt. Diese Erwartungen sind informell und schriftlich nicht fixiert. Normverlet-

zungen werden sanktioniert (ebd., S. 36; Hertel & Scholl, 2006, S. 189). 

Rollen 

In Gruppen werden einzelnen Personen Funktionen und damit einhergehende Rollen 

zugeteilt. Diese Rollendifferenzierung innerhalb der Gruppe dient der Aufgabentei-

lung sowie der Erreichung von Zielen. Im Rahmen der Rollendifferenzierung wird 

strukturell zwischen horizontaler und vertikaler Differenzierung gesprochen. Erstere 

meint die Differenzierung von Aufgaben und dazugehörigem Spezialisten. Letztere 

meint die Ordnung in hierarchischer Hinsicht. Die formale Differenzierung ist nicht 

zwangsläufig gleichbedeutend mit der informalen Differenzierung. „So kann etwa die 

formelle Gruppenführung von den Mitgliedern unterminiert werden und ein anderes 

Mitglied übernimmt informell die Führungsrolle“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 36). 

Formelle versus informelle Gruppen 

Gruppen werden in Abhängigkeit von den Organisationszielen formell eingerichtet 

und eingesetzt. Mitgliedschaft kann vorgegeben oder freiwillig sein. Struktur der 

Gruppe und Formen der Kommunikation sind in der Regel explizit festgelegt. Infor-

melle Gruppen in Organisationen bilden sich spontan und deren Mitgliedschaft wird 

freiwillig gewählt. Die Entstehung informeller Gruppen kann auch aus der Zusam-

menarbeit in formellen Gruppen resultieren (Kirchler & Schrott, 2003, S. 36).  

Traditionell geführt versus selbstorgansierte Gruppen 

Gruppen, die traditionell geführt sind, zeichnen sich dadurch aus, dass eine Person 

als Führungsperson agiert. Selbstorganisierte Gruppen zeichnen sich dadurch aus, 

dass die Verantwortung für Funktionen und Aufgaben auf die Gruppenmitglieder ver-

teilt wird. Bei letzterer geben Einzelentscheider Entscheidungen ab, koordinieren die 

Gruppe und legen übergeordnete Strategien fest (Kirchler & Schrott, 2003, S. 37). 

Dauer von Gruppen 

Auf die zeitliche Perspektive bezieht sich die Dauer von Gruppen und deren Zusam-

menarbeit. Sie kann von wenigen Tagen (bspw. Projekte) über mehrere Jahre bis hin 

zu dauerhaft variieren (Kirchler & Schrott, 2003, S. 37). Hierzu ist der Umfang der 

Zusammenarbeit zu ergänzen. Der Umfang „bezieht sich dagegen darauf, ob die wö-

chentliche Arbeitszeit einer Person komplett in einer Gruppe verbracht wird (…) oder 

aber nur zum Teil“ (Hertel & Scholl, 2006, S. 183). 
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Gruppenbildungsphasen 

Der Vollständigkeit halber soll in Anlehnung an die vorgenannten Merkmale von 

Gruppen auch kurz auf die Phasen der Gruppenbildung eingegangen werden, die 

ebenfalls Einfluss auf das Entscheidungsverhalten der Gruppe nehmen können. 

Tuckman (1965) unterscheidet 5 aufeinanderfolgende Phasen der Gruppenwerdung 

(ebd., S. 365ff.): 

1. Forming: Es besteht zunächst Unsicherheit hinsichtlich folgender Aspekte: Zweck 

der Gruppe, Führung der Gruppe und Gruppenstruktur. Sobald sich die einzelnen 

Personen der Gruppe als Mitglied der Gruppe sehen, ist diese Phase abgeschlos-

sen. 

2. Storming: Die Aufteilung von Macht und die Differenzierung von Rollen sind in die-

ser Phase prägend und äußern sich in Konflikten zwischen den einzelnen Mitgliedern 

der Gruppe. Sobald sich eine deutliche Hierarchie hinsichtlich der Führung der Grup-

pe etabliert hat, ist die Phase abgeschlossen. 

3. Norming: Herausbildung von Kohäsion, engem Zusammenhalt, Gruppenidentität 

bilden die Norming-Phase. Sie ist beendet, sobald Normen festgelegt wurden und die 

Struktur der Gruppe sich stabilisiert hat. 

4. Performing: In der letzten Phase – bei auf Dauer eingerichteten Gruppen die pro-

duktive Phase – geht die Gruppe ihren Aufgaben und Zielen nach. 

5. Adjourning: Sind Gruppen zeitlich befristet eingerichtet, werden sie nach Zielreali-

sierung aufgelöst. 

Anzumerken ist, dass es sich bei diesen Phasen um eine starke Vereinfachung han-

delt. Die unterschiedlichen Phasen können in der Praxis bspw. auch parallel verlau-

fen oder miteinander verwoben sein (Hertel & Scholl, 2006, S.182). 

Entscheidungssituationen in Gruppen 

Legt man die bisherigen Ausführungen der Arbeit zu Grunde, gibt es grundlegend 

zwei Möglichkeiten (Metatheorien), wie Entscheidungssituationen und damit verbun-

denes Problemlösen und Entscheiden in Gruppen betrachtet werden können. Ers-

tens aus einer reduktionistischen Sichtweise. Zweitens aus einer holistischen Sicht-

weise. Erstere nimmt das Individuum, eingebunden in die Gruppe, in den Fokus. 

Zweitere betrachtet „das Verhalten von Gruppen als qualitativ unterschiedlich von 

individuellem Verhalten“ (Brandstätter & Brodbeck, 2004, S. 386). Losgelöst davon, 
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welche Sichtweise zugrunde gelegt wird, lassen sich in Anlehnung an die vorgenann-

ten Merkmale von Gruppen typische Entscheidungssituationen in Gruppen wie folgt 

beschreiben: 

„Die Ausgangsituation ist immer die, dass die Gruppe oder jemand der den 

Auftrag zur Problemlösung bzw. Entscheidung an die Gruppe erteilt, einen ge-

gebenen Zustand oder eine prognostizierte Entwicklung als unbefriedigend, 

aber doch zum Besseren veränderbar erlebt, veränderbar allerdings nicht 

durch routinemäßig verfügbare Mittel und Wege, sondern durch Nachdenken 

und Gedankenaustausch über die genauere Beschaffenheit und Genese des 

Problems, über mögliche Lösungen und die damit verbundenen Chancen und 

Risiken, schließlich durch Entscheidung für eine der Alternativen und durch 

Handeln gemäß dieser Entscheidung“ (Brandstätter & Brodbeck, 2004, S. 

385). 

Mit anderen Worten: Probleme können sowohl innerhalb der Gruppe erkannt werden 

als auch von außen in die Gruppe hineingetragen werden. Die Gruppe ist für die Lö-

sung des Problems zuständig. Die Gruppe sucht hierfür nach Alternativen und be-

wertet diese. Es wird sich für eine Alternative entschieden und diese Alternative um-

gesetzt. Wer letztlich entscheidet, ob die Gruppe oder eine Einzelperson, bleibt hier-

bei zunächst unbeantwortet (vgl. 2.5.3 bis 2.5.6). Ob Einzelpersonen oder Gruppen 

erfolgreicher bei einer Problemlösung sind, hängt maßgeblich von der Art des Prob-

lems ab. In diesem Zusammenhang wird von disjunktiven und konjunktiven Aufgaben 

gesprochen (Kirchler & Schrott, 2003, S. 57). Disjunktive Aufgaben zeichnen sich 

dadurch aus, dass eine Person die Lösung für das Problem kennt und die anderen 

Mitglieder der Gruppe die Lösung akzeptieren müssen. Konjunktive Aufgaben zeich-

nen sich dadurch aus, dass jedes Gruppenmitglied über einen Teil des notwendigen 

Wissens zur Problemlösung verfügt. Nur durch Verknüpfung der einzelnen Wissens-

bestände in Form von Problemlösungsbeiträgen kann das Problem gelöst werden. 

Kirchler und Schrott (2003) führen hierzu aus:  

„Strikt konjunktiv sind Aufgaben dann, wenn Sachkenntnisse, Informationen 

oder Legitimationen in nicht überkappenden Teilmengen unter den Mitgliedern 

verteilt sind, beziehungsweise wenn eine strikte Arbeitsteilung vereinbart ist“ 

(ebd., S. 58). 
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Deutlich wird, dass die Problemlösung bei disjunktiven Aufgaben definitionsgemäß 

auch durch eine einzelne Person möglich ist, wohingegen bei konjunktiven Aufgaben 

die Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder für die Problemlösung notwendig ist 

(Kirchler & Schrott, 2003, S. 58). Das wirft eine zentrale Frage auf: „Können Gruppen 

von Personen für [die Organisation] effektiver Entscheidungen treffen als Einzelper-

sonen?“ (ebd., S. 91). Diese Frage soll nachfolgend mit Blick auf mögliche Vor- und 

Nachteile von Gruppenentscheidungen beantwortet werden.17 

2.5.2.3 Vor- und Nachteile von Gruppenentscheidungen 

Mögliche Vorteile von Gruppenentscheidungen sind z.B., dass mehr Personen die 

Möglichkeit haben, mehr Informationen zu verarbeiten als eine einzelne Person. Zu-

dem können mehrere Personen Entscheidungssituationen aus ihrer jeweiligen Per-

spektive analysieren etc. Darüber hinaus finden die von Gruppen getroffenen Ent-

scheidungen vermutlich größere Akzeptanz als Alleinentscheidungen die autoritär 

erfolgen (Kirchler & Schrott, 2003, S. 91f.). 

Mögliche Nachteile von Gruppenentscheidungen können sein, dass die benötigte 

Zeit für eine Entscheidung deutlich höher sein kann als bei Entscheidungen durch 

Einzelpersonen. Zudem besteht ein nicht unerhebliches Konfliktpotential innerhalb 

der Gruppe sowie die Gefahr, dass eine oder wenige Personen in der Gruppe domi-

nieren. Darüber hinaus besteht die Gefahr einer Verantwortungsstreuung. Gruppen-

mitglieder „könnten dazu tendieren, in Gruppenentscheidungen anstelle der Organi-

sationsziele ihre egoistischen Ziele zu optimieren“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 92). 

In Tabelle 3 sind einige Vor- und Nachteile von Gruppenentscheidungen gegenüber 

Individualentscheidungen zusammenfassend dargestellt. Wie zu erkennen ist, be-

steht in Gruppen auch die Gefahr des Drucks zur Konformität. Dieser Druck und das 

damit verbundene „Gruppendenken“ (Janis, 1972) kann vor allem in Gruppen mit 

hoher Kohäsion und in Stresssituationen auftreten (Kirchler & Schrott, 2003, S. 92). 

Gruppendenken spiegelt sich u.a. darin wider, dass Personen innerhalb der Gruppe 

zu Gunsten eines positiven Klimas, keine kritische Prüfung der Alternativen vorneh-

men. Insgesamt beschreibt Gruppendenken einen defizitären Entscheidungsprozess, 

der aller Wahrscheinlichkeit nach wenigstens zu einer schlechten Entscheidung mit 

entsprechenden Konsequenzen führt (ebd.; vgl. 2.6.2.5 Exkurs – Group-think). 

 
17 Für eine ausführliche Darstellung zum „Problemlösen und Entscheiden in Gruppen“ vgl. Brandstät-

ter & Brodbeck (2004). 
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Tabelle 3: Vor- und Nachteile von Gruppenentscheidungen 

Vorteile von Gruppenentscheidungen Nachteile von Gruppenentscheidungen 

Verarbeitung komplexer Informationen ist möglich Der Zeitaufwand kann höher sein 

Berücksichtigung verschiedener Sichtweisen ist 

möglich, demokratische Lösungen sind wahr-

scheinlicher 

Dominanz einiger oder weniger Personen ist 

möglich 

Beurteilung einer Lösung durch mehrere Perso-

nen bedeutet Perspektivenvielfalt 

Druck zur Konformität, Groupthink-Phänomene 

Risikobereitschaft kann vorteilhaft sein Risikobereitschaft kann extrem sein 

Akzeptanz der Entscheidung ist größer Verantwortungsstreuung 

Kreativität durch Meinungsvielfalt Motivationsverluste der Mitglieder 

Quelle: Kirchler & Schrott (2003, S. 93) 

Ergänzend sei erwähnt, dass in Gruppen, aufgrund demokratischer Regeln, in der 

Regel die (heterogene) Mehrheit das Sagen hat. Das liegt nicht zuletzt daran, dass 

„mehrere Personen mehrere verschiedene Argumente liefern und diese wiederholt 

vorbringen können“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 96). In diesem Zusammenhang führt 

Moscovici (1979) allerdings an, dass „Wandel durch Minoritäten“ (ebd.) möglich ist. 

Konsistentes und beharrliches Argumentieren durch die Minderheit, provoziert die 

Mehrheit zu offenem Widerspruch. Nach und nach verliert die Mehrheit an Einfluss, 

während die Minderheit nach und nach als urteilssicher wahrgenommen wird. Lang-

fristig ist hierdurch sogar „die Akzeptanz der Meinungen der Minderheit möglich“ 

(Kirchler & Schrott, 2003, S. 96).18 

Wie die Übertragung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung in Organisati-

onen – und damit von Einzelpersonen auf Gruppen – erfolgt, wird in den nachfolgen-

den Abschnitten näher betrachtet. 

2.5.3 Delegation und Entscheidungs(de)zentralisation 

Als Delegation wird „die dauerhafte vertikale Abtretung von Aufgaben, Kompetenzen 

und Verantwortung an nachgelagerte Stellen“ (Bach, Brehm, Buchholz & Petry, 

 
18 In diesem Zusammenhang wird auch von emotionalen Faktoren gesprochen, die auf Entscheidun-

gen einwirken. Vgl. hierzu bspw. Kirchler & Schrott (2003), S. 96f. 
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2017, S. 274) beschrieben.19 Primäres Ziel der Delegation ist eine Entlastung von 

Führungskräften bzw. von übergeordneten Stellen. Diese dauerhafte Veränderung in 

der Aufgabenverteilung bezieht sich nicht nur auf reine Ausführungsaufgaben. Von 

der dauerhaften Veränderung der Aufgabenverteilung können auch Aufgaben der 

Planung, Entscheidung und Kontrolle betroffen sein (ebd.). Delegation, verstanden 

als Mittel zur Dezentralisierung, dient somit auch der Übertragung von Entschei-

dungsaufgaben. 

Besteht eine generelle Tendenz hin zur Verteilung von Entscheidungsaufgaben (so-

wie dazugehöriger Kompetenzen und Verantwortung) an nachgeordnete Stellen, wird 

von Entscheidungsdezentralisation gesprochen. Eine Bündelung von Befugnissen 

Entscheidungen zu treffen auf der Führungsebene, ist dementsprechend kennzeich-

nend für eine Entscheidungszentralisation (Bach, Brehm, Buchholz & Petry, 2017, S. 

274). Grundsätzlich schließen sich Entscheidungszentralisation und Entscheidungs-

dezentralisation zwar in ihrer reinen Form gegenseitig aus. Allerdings ist „die Kombi-

nation beider Strategien (…) möglich, wenn grundsätzliche Entscheidungen über Zie-

le und Strategien der Leistungserstellung sowie -vermarktung zentralisiert, die opera-

tiven Entscheidungen über das konkrete, alltägliche Vorgehen zur Realisation von 

Zielen und Strategien dagegen dezentralisiert werden“ (Schreyögg, 2004, S. 966ff.). 

Hierdurch wird deutlich, dass eine reine Form einer der beiden Varianten in der Pra-

xis nicht aufzufinden sein wird. Selbst bei überwiegender Entscheidungszentralisati-

on, wird ein Teil an Routineentscheidungen bei den ausführenden Stellen liegen. 

Umgekehrt gibt es selbst bei überwiegender Entscheidungsdezentralisation „Steue-

rungsentscheidungen, die nur von der Unternehmens- oder Bereichsleitung gefällt 

werden“ (Bach, Brehm, Buchholz & Petry, 2017, S. 274).  

Wie bereits angeführt, geht mit der Delegation von Aufgaben idealerweise auch eine 

Verlagerung der Kompetenz und Verantwortung entsprechend dem Kongruenzprin-

zip der Organisation einher. Hierauf wird nachfolgend eingegangen. 

2.5.4 Kongruenzprinzip der Organisation 

Das sog. Kongruenzprinzip der Organisation, das bereits 1936 von Walter Schramm 

als „Grundsatz der Kongruenz“ (ebd., S. 37) formuliert wurde, besagt, „dass Aufga-

ben, Kompetenzen und Verantwortung möglichst deckungsgleich sein sollen“ (Bach, 

 
19 Hierzu ist anzumerken, dass auch zwischen interner und externer sowie horizontaler und vertikaler 

Delegation von Aufgaben unterschieden werden kann. Vgl. hierzu bspw. Grün (1987). 
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Brehm, Buchholz & Petry, 2017, S. 263). Eine deckungsgleiche Übertragung von 

Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung ist notwendig, um für „einen reibungslosen 

und konfliktfreien Arbeitsvollzug“ (Hamel, 1978, S. 104) zu sorgen. Das Kongruenz-

prinzip gilt sowohl für einzelne Stellen als auch für ganze Abteilungen und Zentren 

sowie die gesamte Organisation bzw. staatliche Einrichtungen, wie bspw. Universitä-

ten (Reiß, 1982, S. 75). 

Festhalten lässt sich somit zunächst, dass Kompetenzen notwendig sind, um Aufga-

ben bewältigen zu können. Als Kompetenzen lassen sich bspw. „Ausführungs-, Ver-

fügungs-, Informations-, Beratungs-, Entscheidungs- oder Weisungsrechte“ (Bach, 

Brehm, Buchholz & Petry, 2017, S. 263; Hervorhebung durch Verfasser) nennen.20 

Darüber hinaus ist auch die entsprechende Verantwortung notwendig, die als „die 

Pflicht einer Person (…) für die zielentsprechende Erfüllung einer Aufgabe persönlich 

Rechenschaft abzulegen“ (Hauschildt, 1969, S. 1693) beschrieben wird. In Organisa-

tionen sind Handlungs-, Ergebnis- und Führungsverantwortung relevant. Handlungs-

verantwortung besteht „für die regelkonforme Ausführung übertragener Aufgaben“ 

(Bach, Brehm, Buchholz & Petry, 2017, S. 263). Ergebnisverantwortung besteht für 

das Erreichen von Zielen, die vereinbart bzw. vorgegeben wurden. Führungsverant-

wortung besteht für Führungsaufgaben und deren Durchführung in sach- und perso-

nenbezogener Hinsicht. Handlungs- und Ergebnisverantwortung sind delegierbar, 

Führungsverantwortung nicht (ebd.). 

Eine Verletzung des Kongruenzprinzips liegt bspw. in den nachfolgenden Fällen vor 

(Bach, Brehm, Buchholz & Petry, 2017, S. 263): 

• eine Aufgabe zu bewältigen ist, hierfür aber nicht die notwendigen Kompeten-

zen und die entsprechende Verantwortlichkeit übertragen wird (Frühstücksdi-

rektor); 

• eine Aufgabe zu bewältigen ist, die Verantwortung für die Bewältigung der 

Aufgabe zu tragen ist, aber nicht die notwendige Kompetenz übertragen wur-

de (Wasserträger); 

• Kompetenz ausgeübt wird in einem Bereich, der nicht zum übertragenen Auf-

gabengebiet gehört (Amtsanmaßung); 

• Verantwortung besteht ohne Aufgabe und Kompetenz übertragen bekommen 

zu haben (Sündenbock). 

 
20 In diesem Zusammenhang ist eine Unterscheidung zum Kompetenzbegriff vorzunehmen, der auf 

die Person, also persönlichen Fähigkeiten, abzielt. Vgl. hierzu Picot (1984, S. 113). 



40 

Aus der Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung resultiert für 

Entscheidungsträger die Möglichkeit, unterschiedliche Entscheidungsstile (Entschei-

der-Typen) anzuwenden. Hierauf wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen. 

2.5.5 Entscheidungsstile (Entscheider-Typen) 

Wie sich anhand der bisherigen Ausführungen zu Entscheidung in Organisationen 

erkennen lässt, besteht die Möglichkeit Mitarbeiter in unterschiedlicher Art und Weise 

in Entscheidungen einzubeziehen. Entscheidungsträger können „autoritär vorgehen 

oder die Mitarbeiter (…) in die Analyse von Aufgaben und in die Lösungsfindung ein-

beziehen“ (Kirchler & Schrott, 2003, S, 76). 

Mit den Arbeiten von Lewin, Lippitt und White (1939) wurden die klassischen Füh-

rungsstile Autoritär, Kooperativ und Laissez-faire und die damit verbundenen Ent-

scheidungsstile begründet. Darauf aufbauend haben sich zahlreiche Führungsmodel-

le entwickelt. In Abhängigkeit von der jeweiligen Entscheidungssituation, so postulie-

ren etliche Führungsmodelle, sind unterschiedliche Entscheidungsstile unterschied-

lich effektiv (ebd.).21 

Nachfolgend werden drei unterschiedliche Modelle dargestellt, die sich insbesondere 

durch den Grad der Beteiligung von Einzelpersonen und Gruppen (vgl. 2.5.2) an Ent-

scheidungen charakterisieren lassen und eine anschließende Einordung mit Blick auf 

den Entscheidungsspielraum ermöglichen. Bei den ersten beiden handelt es sich um 

normative Modelle, die einen situationsabhängig idealen Entscheidungsstil vorgeben. 

Bei dem letzten Modell handelt es sich um ein beschreibendes, das eine Unterschei-

dung von Entscheidungsstilen zwischen Managern und Führern macht.22 

2.5.5.1 Das Modell von Tannenbaum & Schmidt (1958) 

Beim Modell von Tannenbaum und Schmidt (1958) liegt der Fokus auf der Frage 

„Should a manager be democratic or autocratic – or something in between?“ (ebd.). 

Es handelt sich somit um ein normatives Modell, dass versucht einen optimalen Ent-

scheidungsstil, je nach Entscheidungssituation, vorzugeben. Je nachdem, wie stark 

die Mitarbeiter in die jeweiligen Entscheidungen einbezogen werden sollen, lassen 

sich 7 Entscheidungsstile unterscheiden: 

 

 
21 Für einen Überblick zu Führungsmodellen vgl. ausführlich Rodler & Kirchler (2002). 
22 Vgl. zum Unterschied zwischen Führung und Management bspw. Kotter (1990). Siehe auch Ab-

schnitt 2.5.2. 
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1. Autoritär: Der Vorgesetzte entscheidet und ordnet an.  

2. Patriarchalisch: Der Vorgesetzte entscheidet. Bevor er die Entscheidung an-

ordnet, ist der Vorgesetzte aber bestrebt, seine Mitarbeiter von seiner Ent-

scheidung zu überzeugen. 

3. Beratend: Der Vorgesetzte entscheidet. Um Akzeptanz für seine Entscheidun-

gen zu erreichen, gestattet der Vorgesetzte Fragen zu seiner Entscheidung 

und beantwortet diese. 

4. Konsultativ: Bevor der Vorgesetzte entscheidet, informiert er seine Mitarbeiter 

über die beabsichtigte Entscheidung. Die Mitarbeiter haben vor der endgülti-

gen Entscheidung des Vorgesetzten die Möglichkeit ihre Meinung zu der be-

absichtigten Entscheidung zu äußern. 

5. Partizipativ: Die Mitarbeiter des Vorgesetzten entwickeln in der Gruppe Vor-

schläge zur Lösung eines Problems. Der Vorgesetzte entscheidet auf Grund-

lage der in der Gruppe zusammen gefundenen und akzeptierten Lösungen für 

das Problem. Der Vorgesetzte wählt die von ihm bevorzugte Lösung aus. 

6. Delegativ 1: Der Vorgesetzte schildert seinen Mitarbeitern das Problem und 

legt Grenzen, die zur Lösung des Problems einzuhalten sind, fest. Die Gruppe 

entscheidet dann im Rahmen der festgelegten Grenzen. 

7. Delegativ 2: Die Gruppe entscheidet. Der Vorgesetzte koordiniert in- und au-

ßerhalb der Gruppe. 

2.5.5.2 Das Modell von Vroom & Yetton (1973) 

Beim Entscheidungsmodell von Vroom und Yetton (1973) handelt es sich um ein 

normatives, das auf Grundlage des Modells von Tannenbaum und Schmidt entstan-

den ist. In diesem Modell werden Regeln vorgegeben, wann eine Führungskraft wel-

ches Entscheidungsverhalten anwenden soll. Je nachdem, wie stark die Mitarbeiter 

in die jeweiligen Entscheidungen einbezogen werden sollen, lassen sich 5 Entschei-

dungsstile unterscheiden. 

1. Autoritäre Entscheidung 1: Auf Grundlage der aktuell verfügbaren Informatio-

nen wird die Entscheidung von der Führungskraft alleine getroffen. 

2. Autoritäre Entscheidung 2: Auf Grundlage der bei den Mitarbeitern beschafften 

Informationen, wird die Entscheidung von der Führungskraft getroffen. Die 

Mitarbeiter müssen nicht über die Entscheidungsdetails informiert werden.  
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3. Beratende Entscheidung 1: Das Problem wird zunächst von der Führungskraft 

mit einzelnen Mitarbeitern diskutiert. Daraufhin trifft die Führungskraft die Ent-

scheidung. Es wird nicht die gesamte Gruppe konsultiert. Lösungsvorschläge 

für das Problem müssen von der Führungskraft bei der Entscheidung nicht be-

rücksichtigt werden. 

4. Beratende Entscheidung 2: Das Problem wird zunächst von der Führungskraft 

mit der Gruppe diskutiert, um Ideen und Vorschläge einzuholen. Daraufhin 

trifft die Führungskraft die Entscheidung. Bei der Entscheidung müssen die 

Ideen und Vorschläge der Gruppe nicht von der Führungskraft berücksichtigt 

werden. 

5. Gruppenentscheidung: Das Problem wird zunächst von der Führungskraft mit 

der Gruppe diskutiert. Die Gruppe inklusive der Führungskraft trifft daraufhin 

die Entscheidung. Bei dieser Form des Entscheidungsstils wird jede Lösung 

von der Führungskraft akzeptiert bzw. ist die Bereitschaft dazu da. 

2.5.5.3 Analytisch-Begrifflich & Direktiv-Verhaltensorientiert 

Im Rahmen von Entscheidungsstilen lässt sich auch eine Unterscheidung zwischen 

Führungskräften und Managern vornehmen. Hierbei wird der Entscheidungsstil an-

hand der Dimensionen kognitive Komplexität (Mehrdeutigkeit, Struktur) und Werte-

orientierung (sachorientiert, personenorientiert) beschrieben (Kirchler & Schrott, 

2003, S. 76). Hieraus resultieren letztlich 4 Entscheidungsstile. Während Führungs-

kräfte einen analytischen oder begrifflichen Entscheidungsstil anwenden, wenden 

Manager direktive oder verhaltensorientierte Entscheidungsstile an (ebd., S. 77). 

Wichtig ist anzumerken, dass sich in der Praxis nicht der eine Entscheider-Typ oder 

der eine Entscheidungsstil vorfinden lässt. Vielmehr sind Mischformen die Regel. 

Das Wechseln zwischen den unterschiedlichen Entscheidungsstilen hängt maßgeb-

lich von der Flexibilität der jeweiligen Person ab (ebd., S. 78). In der nachfolgenden 

Abbildung finden sich die beiden Entscheider-Typen anhand der jeweiligen Entschei-

dungsstile. 
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Abbildung 1: Entscheidungsstile in der Mitarbeiterführung 
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Quelle: Kirchler & Schrott (2003, S. 77) 

Lösungen, die klar und einfach sind, spiegeln sich im direktiven Entscheidungsstil 

wider. Das Einhalten von Regeln, aber auch die Nutzung von Lösungsstrategien, die 

sich bewährt haben, kennzeichnen diesen Entscheidungsstil. Die Umsetzung von 

Entscheidungen erfolgt auch mittels Durchsetzung formaler Kompetenzen (Kirchler & 

Schrott, 2003, S. 77). 

Die Analyse umfänglicher Informationen aus verschiedensten Quellen spiegelt sich 

im analytischen Entscheidungsstil wider. Die Nutzung von Strategien, die unkonven-

tionell oder auch kreativ sind, um ein gutes Ergebnis zu erreichen, kennzeichnen die-

sen Entscheidungsstil (Kirchler & Schrott, 2003, S. 77f.). 

Aufgeschlossenheit für neue Ideen sowie soziale Rücksichtnahme im Verhalten 

spiegeln sich im begrifflichen Entscheidungsstil wider. Zukunftsorientierung im Den-

ken und Kreativität bei der Lösungssuche sind kennzeichnend für diesen Entschei-

dungsstil (Kirchler & Schrott, 2003, S. 78). 

Das Wohlergehen der gesamten Organisation sowie der Mitarbeiter spiegelt sich im 

verhaltensorientierten Entscheidungsstil wider. Offenheit für Ideen und Vorschläge 

bei eigenen Entscheidungen und Hilfsbereitschaft andere beim Erreichen ihrer Ziele 

zu unterstützen, sind für diesen Entscheidungsstil prägend (Kirchler & Schrott, 2003, 

S. 78). 
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2.5.6 Entscheidungsspielraum 

Wie in Abschnitt 2.5.1 dargestellt wurde, werden Entscheidungen immer im organisa-

tionalen Kontext getroffen. Entscheidungen können nie vollkommen frei getroffen 

werden. Sie sind an Vorgaben geknüpft. Sowohl die Befähigung, Entscheidungen 

treffen zu können kann als Vorgabe gesehen werden, als auch der Rahmen, inner-

halb dessen diese Entscheidungen getroffen werden. In diesem Zusammenhang 

wird auch vom Entscheidungsspielraum gesprochen. 

Um den Entscheidungsspielraum zu beschreiben, wird der Begriff im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit in das Konzept des „Tätigkeitsspielraums“ (Ulich, 2005) einge-

bettet.23 

Der Entscheidungsspielraum ist Bestandteil des Tätigkeitsspielraums. Dieser umfasst 

zusätzlich zum Entscheidungsspielraum den Handlungs- und den Gestaltungsspiel-

raum (Ulich, 2011, S. 187). Das Konzept des Tätigkeitsspielraums geht davon aus, 

„dass unterschiedliche Spielräume bei der Arbeit mit verschiedenen Möglichkeiten 

zur Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung verbunden sind“ (Nerdinger, Blickle 

& Schaper, 2019, S. 417).24 

Den Handlungsspielraum beschreibt Ulich in Anlehnung an Hacker (1978) als die 

Möglichkeiten des flexiblen aufgabenbezogenen Handelns „in Bezug auf Verfah-

renswahl, Mitteleinsatz und zeitliche Organisation von Aufgabenbestandteilen“ (Ulich, 

2011, S. 183). Den Gestaltungsspielraum versteht Ulich in enger Verknüpfung zur 

„Strukturierbarkeit“ nach Volpert (1990): 

„Intellektuelles Erfassen, handelndes Bewältigen auch sehr komplexer Prob-

leme und persönliche Gestaltung kommen hier zusammen. Die Strukturierbar-

keit als Situationsmerkmal ermöglicht ein solches Verhalten, indem sie ver-

schiedene Formen der Aufgabeninterpretation und -bewältigung nicht nur zu-

läßt (das wäre schon durch den Handlungsspielraum erfaßt), sondern in ver-

schiedener Weise zu solcher persönlicher Strukturierung auffordert und er-

muntert, also spezielle Angebote macht, die Gesamtsituation zu erfassen, ei-

 
23 Zu betonen ist, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine Analyse des Tätigkeitsspielraums 

von Präsidenten vorgenommen werden soll, sondern ausschließlich eine Betrachtung des Entschei-
dungsspielraums erfolgt. 

24 Dunckel (1996) hat Persönlichkeitsförderlichkeit als Kriterium humangerechter Gestaltung von Ar-
beit in Teilziele gegliedert. Ein Teilziel sollte sein, dass Arbeitsaufgaben einen entsprechend großen 
Entscheidungsspielraum beinhalten. 
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gene Interpretationsformen aus eigener Erfahrung entstehen zu lassen und 

persönlich geprägte Lösungswege zu gehen“ (ebd., S. 29). 

Das Ausmaß an Variabilität, also Arbeits- und Vorgehensweisen selbständig nach 

eigenen Zielsetzungen zu gestalten, wird somit nach Ulich durch den Gestaltungs-

spielraum gekennzeichnet (Ulich, 2011, S. 187). 

Der Entscheidungsspielraum beschreibt das Ausmaß der Autonomie bzw. der Ent-

scheidungskompetenzen (Ulich, 2011, S. 187). Es handelt sich somit „um das Aus-

maß, in dem die Arbeitenden an ihrem Arbeitsplatz eigenständige Planungen und 

Entscheidungen bezüglich Arbeitsablauf, Arbeitsergebnis, verwendeter Informationen 

und Arbeitsmittel vornehmen können und müssen“ (Diendorf, Resch & Wrage, 2007, 

S. 28). 

Mit Blick auf die bisherigen Ausführungen zu Entscheidungen in Organisationen, ins-

besondere auf den Grad der Beteiligung der Mitarbeiter an Entscheidungen, lässt 

sich der Entscheidungsspielraum wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, auf 

einem Kontinuum einordnen. Dieses Kontinuum reicht von Alleinentscheidungen 

durch den Vorgesetzen bis zu Entscheidungen durch die Mitarbeiter, die auch in 

Gruppen entscheiden können. 

Abbildung 2: Entscheidungsspielraum 

 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Tannenbaum & Schmidt (1958) 
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2.6 Organisation und Entscheidungstheorien 

Mit Blick auf Entscheidungen in Organisationen lassen sich im Rahmen der Ent-

scheidungsforschung, je nach zugrunde gelegtem Menschenbild, unterschiedliche 

Entscheidungstheorien heranziehen. Entweder normative Entscheidungstheorien, die 

vorgeben, wie optimale Entscheidungen getroffen werden bzw. getroffen werden soll-

ten oder deskriptive Entscheidungstheorien, die das tatsächliche Entscheidungsver-

halten beschreiben (vgl. 2.1). Auf beide Entscheidungstheorien wird nachfolgend nä-

her eingegangen, wobei der Fokus mit Blick auf die Fragestellung der vorliegenden 

Arbeit auf der deskriptiven Entscheidungstheorie liegt. 

2.6.1 Normative Entscheidungstheorie 

Im Rahmen normativer Entscheidungstheorien wird angenommen, „dass Organisati-

on, Management und Unternehmensführung vor allem aus einem Treffen von Ent-

scheidungen bestehen“ (Wolf, 2008, S. 126.; Hervorhebungen im Original). Das Tref-

fen von Entscheidungen ist, wie oben beschrieben, als die Auswahl von Handlungs-

alternativen zu verstehen. Damit stehen beim Treffen von Entscheidungen mindes-

tens zwei Alternativen zur Auswahl, von denen eine bewusst und rational ausgewählt 

und umgesetzt wird (ebd.). Als formales Prinzip der Logik von Entscheidungen, be-

sitzt Rationalität normativen Charakter, die sowohl Präferenzstruktur als auch Nut-

zenmaximierungstendenz voraussetzt (Kirchler & Schrott, 2003, S. 62f.; Kirchler, 

2011). 

Normative Entscheidungstheorien gehen damit vom homo oeconomicus aus. Der 

Entscheidungsträger ist zweckgerichtet, will seinen Nutzen maximieren, verfügt über 

vollständige und kostenlose Informationen, reagiert trägheitslos bzw. verfügt über 

unendliche Anpassungsgeschwindigkeit, lässt sich nicht beeinflussen, ist emotionslos 

und kennt keine Gewohnheiten (für einen Überblick vgl. bspw. Schoemaker, 1982, 

Machina, 1987, Rapoport, 1998). Im Kern der normativen Entscheidungstheorie geht 

es somit um den Akt der Entscheidung. Weitere mit dem Prozess der Entscheidung 

verbundene Aspekte wie bspw. die Formulierung des Problems oder auch die Suche 

nach Handlungsalternativen, werden größtenteils nicht betrachtet (Wolf, 2008, S. 

127). 
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2.6.1.1 Subjektive Erwartungsnutzentheorie 

Die Subjektive Entscheidungstheorie geht davon aus, dass „Entscheidungsträger in 

einer Entscheidungssituation für alle wählbaren Alternativen den erwarteten subjekti-

ven Nutzen [bestimmen] und jene Alternative, die den maximalen Nutzen bringt 

[auswählen]“ (Kirchler, 2011, S. 42). Entscheidungssituationen sind laut Kühlberger 

(1994) durch „folgende allgemeine Charakteristika gekennzeichnet:  

1. Es gibt einen bestimmten identifizierbaren Entscheider. 

2. Alle Alternativen sind im Voraus festgelegt und der Entscheider ist darüber 

vollständig informiert. 

3. Alle möglichen Konsequenzen können vorweggenommen und bewertet oder 

in eine Rangordnung gebracht werden. 

4. Die Bewertung der Konsequenzen geschieht anhand von beständigen Zielen. 

5. Alle möglichen Ereignisse können Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden. 

6. Die Relevanz von Informationen kann beurteilt und relevante Informationen 

können gesucht und gesammelt werden“ (ebd., S. 5). 

Entscheidungen in Organisationen sollten im Rahmen des normativen Entschei-

dungsmodells den nachfolgend dargestellten Entscheidungsprozess durchlaufen. 

2.6.1.2 Normativer Entscheidungsprozess 

Wilz (2010) definiert den Entscheidungsprozess wie folgt: „Entscheiden heißt (…) vor 

einem Problem zu stehen, dies zu erkennen, und dann eine Phase der Überlegung 

einzulegen, in der verschiedene Optionen geprüft werden, von denen schließlich eine 

ausgewählt wird, die ausgeführt werden soll“ (ebd., S. 65). 

Ähnlich beschreibt auch bereits Witte (1968) den Prozess der Entscheidung: 

„Wenn ein komplexer, innovativer, multipersonaler Entscheidungsprozess in 

mikroökonomischen Einheiten abläuft, dann liegt zeitlich vor dem Entschluss 

die Bewertung der Alternativen, vor der Bewertung der Alternativen die Erar-

beitung der Alternativen, vor der Erarbeitung der Alternativen die Gewinnung 

der Informationen, vor der Gewinnung der Informationen das Erkennen des 

Entscheidungsproblems“ (ebd., S. 625–647). 

Eine makromodellartige Darstellung des Entscheidungsprozesses lässt sich dement-

sprechend anhand folgender in der Regel aufeinander folgender Schritte darstellen 
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(in Anlehnung an Stahle, 1994, S. 493; Schreyögg, 2003, S. 67; Kirchler & Schrott, 

2003, S. 64f. Kirchler, 2011, S. 43).25 

1. Problemerkenntnis (Erkenntnis, dass Entscheidung getroffen werden muss) 

2. Zielsetzung (Willensbildung) 

3. Alternativensuche (gekoppelt mit Informationsgewinnung) 

4. Alternativenbewertung 

5. Wahl der (besten) Alternative 

6. Implementierung der Entscheidung (Willensdurchsetzung) 

(1) Der Prozess der Entscheidung wird also in der Regel durch eine Ursache bzw. 

durch die Erkenntnis ausgelöst, dass ein Problem vorliegt. Diese Problemerkenntnis 

erzeugt „gewisse Spannungen, einen gewissen Zug oder Druck“ (Wertheimer, 1957, 

S 226) und führt zur Wahrnehmung von Entscheidungsbedarf. Es wird genau dann 

von einem Problem gesprochen, wenn ein Ausgangszustand in einen Zielzustand zu 

überführen ist und bei der Überführung eine Barriere zu überwinden ist. Die bloße 

Überführung von Anfangszustand nach Zielzustand ohne die Überwindung einer Bar-

riere stellt kein Problem dar (Kirchler & Schrott, 2003, S. 15). Hierfür ist eine Bestim-

mung des Entscheidungsproblems notwendig. „Bei der Bestimmung des Entschei-

dungsproblems handelt es sich um eine genaue Beschreibung sowohl des Entschei-

dungsgegenstandes wie auch der Umweltsituation, unter der die Entscheidung zu 

fällen ist“ (Bestmann, 1992, S. 88). 

(2) Im Rahmen der Zielsetzung wird definiert, was erreicht werden soll (Willensbil-

dung), also der „[erstrebenswerte] Zustand, der in der Zukunft liegt und dessen Ein-

tritt von bestimmten Handlungen und Unterlassungen abhängig ist, der also nicht 

automatisch eintritt“ (Bestmann, 1992, S. 98). Die Festsetzung der Ziele ist notwen-

dig, „um letztlich von einer „erfolgreichen“ Entscheidung sprechen zu können“ (Kirch-

ler & Schrott, 2003, S. 4; Hervorhebung im Original). 

(3) Zur Bewältigung des erkannten bzw. erfassten Problems, kommt es nach der 

Zielsetzung zur Suche von Alternativen, sofern diese nicht bereits verfügbar sind. 

Hierfür werden Informationen gesammelt, die zur Interpretation über die möglichen 

Konsequenzen der jeweiligen Alternative sowie den jeweiligen Zielerreichungsgrad 

genutzt werden. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Alternativen kann sowohl 

offen als auch bestimmt sein (Kirchler & Schrott, 2003, S. 64). 

 
25 Für eine Übersicht weiterer Konzeptionen des Entscheidungsprozesses vgl. bspw. Birker (1997). 
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(4) Alternativen, die bei den gegebenen Bedingungen sowie angenommenen Krite-

rien für die Erreichung des gesetzten Ziels und damit für die Lösung des Problems 

nutzbar sind, werden miteinander verglichen und bewertet. Bewertung und Vergleich 

erfolgen mit Blick „auf zu erwartende Kosten, Risiken, Konsequenzen und Erfolgs-

wahrscheinlichkeiten“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 64). 

Die bisher angeführten Teilschritte im Entscheidungsprozess werden auch als Vor-

entscheidungsphase bezeichnet (Kirchler & Schrott, 2003, S. 65). 

(5) Die miteinander verglichenen und bewerteten Alternativen sind im Idealfall in ei-

ner Rangfolge zu ordnen, so dass schlussendlich die „beste“ Alternative ausgewählt 

werden kann. Die Auswahl erfolgt, indem die verfügbaren Alternativen mit dem ange-

strebten Ziel verglichen und die Alternative ausgewählt wird, die am ehesten dem 

Ziel entspricht (Kirchler & Schrott, 2003, S. 65).26 

Zu ergänzen ist, dass bspw. in der Jurisprudenz auch von Entscheidungssituationen 

gesprochen wird, die sich dadurch auszeichnen, dass die vorliegenden Alternativen 

exakt gleichwertig sind und es damit keine schlechtere aber vor allem auch keine 

bessere Alternative gibt: 

„Denn wer wählen muss, steht da wie Buridans Esel: in der exakten Mitte zwi-

schen zwei identischen Heuballen droht dem Tier der Hungertod, weil eine ra-

tionale Entscheidung zugunsten einer Alternative unmöglich ist (…) wo eine 

Alternative schon aus sich heraus näherliegend, höherwertig, überlegen ist, 

bedarf es keiner Entscheidung“ (Lauhausen & Renner, 2009, S. 72).27  

(6) Bei der Implementierung der ausgewählten Alternative erfolgt letztlich die tatsäch-

liche Umsetzung der Entscheidung (Willensdurchsetzung). Genau genommen erfolgt 

die eigentliche Entscheidung erst mit der Implementierung der ausgewählten Alterna-

tive, da die reine Auswahl, also die Entscheidung für eine Alternative, nicht zwangs-

läufig mit der Umsetzung einhergeht (Kirchler & Schrott, 2003, S. 65). 

Es ist kaum davon auszugehen, dass Entscheidungen in Organisationen immer unter 

derart optimalen Bedingungen getroffen werden, wie im Rationalmodell angenom-

men. Reale Entscheidungen in Organisationen sind viel komplexer, unsicherer und 

 
26 An dieser Stelle sei noch einmal der oben dargestellte Exkurs zum kognitiven Aufwand aufgegriffen 

(vgl. 2.3.2). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der mit dem Entscheidungsprozess verbun-
dene kognitive Aufwand mit der Auswahl einer Alternative beendet ist. 

27 Bei einer derartigen Situation liegt ein Deadlock vor. Deadlock steht für eine Situation, in der sich 
beide Alternativen einer Entscheidungssituation (Entscheidungsdilemma) gegenseitig blockieren. 
Hierdurch wird die Entscheidungssituation ausweglos. 
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konfliktreicher als die Entscheidungen in der Modellwelt der normativen Entschei-

dungstheorie. Die Menschen sind zudem in ihrem Wollen, Wissen und Können weit-

aus eingeschränkter als es das Modell vom rationalen Entscheider unterstellt. 

Aufbauend auf ihren Arbeiten zu Entscheidungsfehlern und der Anwendung von 

Heuristiken (vgl. 2.3.3) formulierten Kahneman und Tversky die „Prospect Theory“ 

(1979). Diese Theorie kann mit Abstand als wichtigste Revision bzw. Weiterentwick-

lung der Subjektiven Erwartungsnutzentheorie angesehen werden. Nicht zuletzt, da 

Kahneman im Jahr 2002 für diese empirisch gestützte Theorie mit einem Nobelpreis 

ausgezeichnet wurde. Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend kurz auf die wesent-

lichen Merkmale der Prospect Theory eingegangen.28 

2.6.1.3 Prospect Theory – Neue Erwartungstheorie 

Im Einklang mit der Subjektiven Erwartungsnutzentheorie gehen auch Kahneman 

und Tversky (1979) davon aus, dass der Mensch seinen Nutzen maximieren will. 

Entscheidungen unter Unsicherheit werden im Rahmen der Prospect Theory eben-

falls anhand der verfügbaren Handlungsalternativen und der Wahrscheinlichkeit des 

Eintretens von Konsequenzen getroffen. Im Rahmen der Prospect Theory verlaufen 

Entscheidungen innerhalb von zwei Phasen, die Kahneman und Tversky als Editier-

phase und Evaluationsphase beschreiben (ebd., S. 274). 

Die Editierphase wird von Kahneman und Tversky (1979) wie folgt beschrieben: „The 

editing phase consists of a preliminary analysis of the offered prospects, which often 

yields a simpler representation of these prospects“ (ebd., S. 274). Abweichend von 

den Annahmen der Subjektiven Erwartungsnutzentheorie gehen Kahneman und 

Tversky davon aus, dass in Entscheidungssituationen eine Vereinfachung des Ent-

scheidungsproblems vorgenommen wird. Im Rahmen der Editierphase lassen sich 

dem zufolge die beschriebenen Entscheidungsfehler und Heuristiken beobachten 

(vgl. 2.3.3). Es wird vom Entscheider ein Referenzpunkt gewählt, auf den der Nutzen 

der Handlungsalternativen („prospects“) bezogen wird (Kahneman & Tversky, 1979, 

S: 274f.).  

Daran schließt die Evaluationsphase an, die Kahneman und Tversky (1979) wie folgt 

beschreiben: „In the second phase, the edited prospects are evaluated and the pros-

pect of highest value is chosen“ (ebd., S. 274). In dieser Phase werden somit die 

 
28 Für eine ausführliche Darstellung der Prospect Theory siehe bspw. Kahneman und Tversky (1979); 

Jungermann, Pfister und Fischer (1998, S. 214ff.); Kirchler (2011, S. 80ff.). 
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Konsequenzen der Handlungsalternativen in Relation zum Referenzpunkt bewertet 

und kategorial in Gewinne und Verluste eingeordnet. Das Verhältnis zwischen psy-

chologischen Werten („value“) und objektiven Ergebnissen („gains“ und „losses“) wird 

in der sog. Wertfunktion abgebildet. Hier zeigt sich, dass Entscheider Verluste in Re-

lation zum Referenzpunkt subjektiv deutlich stärker empfinden als Gewinne und dass 

Entscheider im Verlustbereich risikofreudig sind, aber im Gewinnbereich risikoavers. 

Hieraus resultiert eine S-förmige Wertefunktion, die den Zusammenhang von objekti-

ven Ergebnissen und psychologischen Werten abbildet. Die Wertefunktion verläuft im 

positiven Bereich konkav, während sie im negativen Bereich konvex verläuft 

(Kahneman & Tversky, 1979, S. 279). In diesem Zusammenhang haben Kahneman 

und Tversky (1979) zusätzlich eine Entscheidungsgewichtungsfunktion entwickelt, 

die angibt, wie die subjektive Wahrnehmung des Entscheiders von objektiven Wahr-

scheinlichkeiten ist (ebd., S. 283). Kahneman und Tversky konnten u.a. mithilfe des 

nachfolgenden Auszugs zum Gedankenexperiment „Russisches Roulette“ belegen, 

dass äußerst unwahrscheinlichen Ereignissen in der Tendenz ein zu hohes Gewicht 

zugeordnet wird, während sicheren Ereignissen in der Tendenz ein zu geringes Ge-

wicht zugeordnet wird. 

„Suppose you are compelled to play Russian roulette, but are given the oppor-

tunity to purchase the removal of one bullet from the loaded gun. Would you 

pay as much to reduce the number of bullets from four to three as you would 

to reduce the number of bullets from one to zero? Most people feel that they 

would be willing to pay much more for a reduction of the probability of death 

from 1/6 to zero than for a reduction from 4/6 to 3/6. Economic considerations 

would lead one to pay more in the latter case, where the value of money is 

presumably reduced by the considerable probability that one will not live to en-

joy it“ (Kahneman & Tversky, 1979, S. 283). 

Die Prospect Theory geht dem zufolge von sog. Wahrnehmungsverzerrungen des 

Entscheiders aus. Exemplarisch lassen sich als Verzerrungen der Besitzeffekt, ver-

sunkene Kosten oder auch die mentale Buchführung nennen (Kirchler, 2011, S. 89ff.) 

Für eine Übersicht und ausführliche Darstellung dieser und weiterer Wahrnehmungs-

verzerrungen des Entscheidungsträgers, wird auf die einschlägigen Arbeiten zu die-

sem Thema verwiesen (vgl. hierzu u.a. Jungermann, Pfister & Fischer, 1998, S: 

214ff.; Kirchler, 2011, S. 80ff.). 
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Wie bereits erwähnt, sind reale Entscheidungen in Organisationen weitaus komple-

xer, unsicherer und konfliktreicher als die Entscheidungen in der Modellwelt der nor-

mativen Entscheidungstheorie. Das Wollen, Wissen und Können der Menschen ist 

weitaus eingeschränkter als es das Modell vom rationalen Entscheider unterstellt. In 

der Praxis lassen sich Entscheidungen eher wie folgt beschreiben:  

„Für Entscheidungen steht nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung, die menschli-

chen Informationsverarbeitungskapazitäten sind eingeschränkt, Entscheidun-

gen präsentieren sich selten als isolierte Aufgaben, sondern müssen gefällt 

werden, während andere Aktivitäten zur Ausführung drängen, in organisatori-

schen Settings sind oft auch die erforderlichen Kommunikationsstrukturen und 

Informationsflüsse suboptimal“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 65f.). 

Hier knüpft der verhaltenswissenschaftliche Ansatz von Entscheidungstheorien an, 

der nachfolgend näher erläutert wird. 

2.6.2 Deskriptive Entscheidungstheorien 

Wie bereits erwähnt wurde, ist die Beschreibung und Prognose des realen und tat-

sächlichen Entscheidungsverhaltens das Ziel der deskriptiven Entscheidungstheorie. 

Es wird damit der Entscheidungsprozess inklusive Bildung des jeweiligen Entschei-

dungsmodells betrachtet (vgl. 2.1). Im Rahmen der deskriptiven Entscheidungstheo-

rie lässt sich eine Vielzahl von Partialkonzepten finden, die sich einerseits auf Ent-

scheidungen auf individueller Ebene beziehen, andererseits auf Entscheidungen auf 

kollektiver Ebene (Wolf, 2008, S. 248).29 Allen Konzepten ist folgendes gemein: „In 

allen deskriptiven Modellen wird von einer rationalen Entscheidung im strikt ökono-

mischen Sinn abgegangen“ (Kirchler & Schrott, 2003, S. 72). Das der deskriptiven 

Entscheidungstheorie zugrundeliegende Menschenbild ist damit durch folgende, zum 

rationalen Entscheider gegenläufige, Merkmale gekennzeichnet: Der Mensch ver-

meidet Entscheidungen, ist träge, bequem, begrenzt aufmerksam und rational, lässt 

lieber alles beim Alten, ist uninformiert, unsicher, unentschlossen und irrtumsanfällig 

(ebd., S. 66). 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen – nicht zuletzt aufgrund des begrenzten 

Rahmens – lediglich 4 der prominentesten Konzepte herausgegriffen werden. Diese 

lassen sich insbesondere mit Blick auf die Beschreibung und Prognose des realen 

 
29 Für eine zusammenfassende Darstellung vgl. beispielweise Berger & Bernhard-Mehlich (1999). 
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und tatsächlichen Entscheidungsverhalten in Organisationen im Allgemeinen in der 

einschlägigen Literatur vorfinden. Auf individueller Ebene das Konzept der Begrenz-

ten Rationalität (Simon, 1957). Auf kollektiver Ebene das Konzept des Inkrementa-

lismus (Lindblom, 1959), das Politik-Modell (Easton, 1965) und das Mülleimer-Modell 

(Cohen, March & Olsen, 1972). Im weiteren Verlauf der Arbeit wird dann aufgezeigt, 

dass sich für Universitäten ebenfalls vier grundlegende Perspektiven entwickelt ha-

ben, die sich (bis heute) in der einschlägigen Literatur zur Hochschulforschung wie-

derfinden (vgl. 4.2.2). Der nachfolgende Zwischenschritt erfolgt somit, um eine deutli-

che Abgrenzung der Organisation Universität (vgl. Kapitel 3 & 4) zur Organisation im 

Allgemeinen vorzunehmen. Die vorgenannten Konzepte werden nun nachfolgend 

näher erläutert. 

2.6.2.1 Begrenzte Rationalität – Zufriedenstellende Lösung 

Durch empirische Studien konnte wiederholt belegt werden, dass die kognitiven Ka-

pazitäten des Menschen zur Verarbeitung von Informationen begrenzt sind und Men-

schen sich nur begrenzt rational verhalten („bounded rationality“). Dem zufolge ist der 

Mensch nicht in der Lage, seinen maximalen Nutzen zu erreichen, da ihm bei seinen 

Entscheidungen nie sämtliche Alternativen sowie damit einhergehende Konsequen-

zen vollumfänglich bekannt sind (Simon, 1957, S. 198). Im Umkehrschluss erfolgt 

das Entscheiden oftmals auf der Basis von Heuristiken (vgl. 2.3.3). 

Im Gegensatz zur normativen Entscheidungstheorie, wird somit auf Grundlage der 

Annahme der begrenzten Rationalität des Entscheidungsträgers nicht angenommen, 

dass der Entscheidungsträger seinen Nutzen maximieren will. Der Entscheidungsträ-

ger strebt eine satisfizierende Option („satisficing principle“) innerhalb der Grenzen 

der begrenzten Rationalität an (Simon, 1957, S. 204f.). 

Bei auftretenden Entscheidungsproblemen werden lediglich die prägnantesten 

Merkmale oder Kriterien ausgewählt. Es werden nicht alle verfügbaren, sondern nur 

wenige Alternativen berücksichtigt. Vor der Entscheidung wird überlegt, welche An-

sprüche erfüllt werden müssen. Sobald eine Alternative diese Ansprüche in etwa er-

füllt, wird diese gewählt. Weitere bereits vorliegende und ggf. sogar bessere Alterna-

tiven, finden dann keine Berücksichtigung mehr (Kirchler, 2011, S. 97f.). 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht den beschriebenen Entscheidungspro-

zess nach dem „satisficing principle“ (Simon, 1957). 
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Abbildung 3: Entscheidungsmodell nach dem "satisficing principle" 

 

Quelle: Kirchler (2011, S. 98) 

2.6.2.2 Inkrementalismus 

Schrittweises Fortbewegen oder auch „muddling through“ (Lindblom, 1959) heißt, 

dass „der Entscheider … nacheinander alternative Handlungsweisen [vergleicht], bis 

er eine zufriedenstellende gefunden hat; Zielbestimmung sowie umfassende Analy-

sen von Alternativen und Konsequenzen sind überflüssig“ (Staehle, 1994, S. 496). 

Der Entscheidungsprozess lässt sich in drei Schritte untergliedern (ebd.): 

1. Der Entscheider sucht ausschließlich Ziele und Mittel, die vertraut sind. 

2. Das Bestehende anpassen in kleinen Schritten. 

3. Eine endgültige Problemlösung gibt es nicht, sondern eine fortwährende Kor-

rektur. 

Kirchler und Schrott (2003) vergleichen die Entscheidungsfindung beim Inkrementa-

lismus „mit einem Spaziergang durch ein Sumpfgebiet (…) mit der Gefahr, dass der 

nächste Schritt den „Tod“ bringen könnte“ (ebd., S. 75f.; Hervorhebung im Original). 

Es wird sich solange in kleinen Schritten nach vorne bewegt wie möglich und der Bo-

den trägt. Sobald der Boden nicht mehr trägt (negative Konsequenzen einer Ent-

scheidung), wird nach links oder rechts oder sogar ein Schritt zurück gemacht. Kon-
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sequenzen sind häufig nicht vorhersehbar. Das erfordert ein inkrementelles Vorge-

hen (ebd.). 

2.6.2.3 Politik-Modell 

Kennzeichnend für das Politik-Modell der Entscheidung (Easton, 1965) ist, dass Ziele 

einer Organisation zwischen ihren Mitgliedern ausgehandelt und entwickelt werden. 

In diesem Zusammenhang wird von Interessengruppen gesprochen, die sich wie 

folgt unterscheiden lassen (Heinrichs 2010, S. 119): 

1. Kerngruppe: qua Gesetz legitimierte Gruppe, Ziele der Organisation festzule-

gen und Entscheidungen zu treffen. Bspw. der Vorstand. 

2. Weitere Interessengruppen: versuchen auf den Zielbildungsprozess und damit 

auf den Entscheidungsprozess Einfluss zu nehmen. Bspw. Betriebs- und Auf-

sichtsräte. 

Entscheidungen werden im Politik-Modell letztlich zwar von der Kerngruppe getrof-

fen, sind aber das Ergebnis von (macht)politischen Prozessen, die auf unterschiedli-

chen Ebenen zwischen Kerngruppe und Interessengruppen aber auch zwischen den 

unterschiedlichen Interessengruppen selbst ausgetragen werden. „Um überhaupt zu 

einem Konsens über Ziele zu kommen, werden den benachteiligten Koalitionsteil-

nehmern ,side payments‘ angeboten, deren Höhe und Ausgestaltung einen Großteil 

des Verhandlungsprozesses in Anspruch nehmen“ (Staehle, 1994, S. 500, Hervor-

hebungen im Original). 

2.6.2.4 Mülleimer-Modell 

Beim Mülleimer-Modell („Garbage Can Model“) stehen zu Beginn des Entschei-

dungsprozesses in Organisationen laut Cohen, March und Olsen (1972) drei wesent-

liche Komponenten, die eine Situation der Mehrdeutigkeit und Unklarheit widerspie-

geln (ebd., S. 1): 

1. Inkonsistente und unklare Ziele (problematic preferences). 

2. Beschränktes Wissen und unvollkommene Technologien (unclear technolo-

gy).30 

3. Wechselnde Entscheider und Interessen (fluid participation). 

 
30 Das Wissen über die Umwelt und die entscheidungsrelevanten Zusammenhänge ist nur unzu-

reichend vorhanden. Regeln und Abläufe von Entscheidungsprozessen sind so gut wie nicht be-
kannt. 
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Durch die Mehrdeutigkeit und Unklarheit gibt es keinen klar definierten Entschei-

dungsprozess. Vielmehr landen einzelne Probleme, Lösungen, Teilnehmer und Ent-

scheidungsgelegenheiten in einem Mülleimer, vermengen sich, so dass völlig „[un-

klar] und nicht vorhersehbar ist, welche ‚Lösungen‘ zu welchen ,Problemen‘ passen, 

welche Probleme bei welcher Entscheidungsgelegenheit behandelt werden und wel-

che Personen für die Entscheidung zuständig sind“ (Matys 2006, S. 26, Hervorhe-

bungen im Original). Im „Mülleimer“ landen somit (Cohen, March & Olsen, 1972, S. 

3): 

• Probleme: Sind alle Fragen, Interessen, Forderungen interner und externer In-

teressengruppen und beschränken sich nicht nur auf den Bereich der Organi-

sation, sondern können auch aus anderen Lebensbereichen stammen (a 

stream of problems). 

• Lösungen: Sind nicht ausschließlich auf Antworten auf Probleme zu beschrän-

ken. Vielmehr können Lösungen auch Angebote sein und damit bereits vor 

Problemen, zu deren Lösung sie beitragen können, auftauchen. Lösungen su-

chen damit ggf. auch Nachfrage (a stream of choices). 

• Teilnehmer: In Organisationen können nicht alle Akteure an allen Entschei-

dungen teilnehmen, da viele Entscheidungen parallel stattfinden. Zeit und 

Aufmerksamkeit für Entscheidungen hängt also von den Teilnehmern ab, die 

an der Entscheidung beteiligt sind (a stream of energy from participants). 

• Entscheidungsgelegenheiten: Sind alle Situationen, in denen etwas zu ent-

scheiden ist (a rate of flow of solutions). 

Die Entkopplung von Problemen und Entscheidungssituationen stellt den interessan-

testen Aspekt des Mülleimer-Modells dar. Im „klassischen“ Verständnis haben Ent-

scheidungen immer Problemlösungscharakter. Im Mülleimer-Modell dagegen, ver-

schieben sich Probleme regelmäßig von einer Arena der Entscheidung zur nächsten. 

Daraus kann resultieren, dass Entscheidungen u.a. vor Auftreten des eigentlichen 

Problems getroffen werden. Probleme werden also oft „gar nicht wahrgenommen, es 

sei denn, eine Lösung wäre schon vorhanden. (. …) Um optimale Entscheidungen 

treffen zu können, müsste Ordnung geschaffen werden (…). Rituale, Symbole und 

Mythen, welche das Handeln und damit auch Entscheidungen determinieren, müss-

ten entlarvt werden“ (Kirchler 2001, S. 101). 
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2.6.2.5 Exkurs – Groupthink 

Wie bereits festgestellt wurde, verläuft das gemeinsame Entscheiden von mehreren 

Akteuren in Organisationen zur Bewältigung eines Problems nicht immer rational. 

Entscheidungen werden auch hier nicht nutzenmaximierend getroffen. Damit wurde 

bisher implizit angenommen, dass Entscheidungen, wenn auch nicht nutzenmaximie-

rend, grundsätzlich erfolgreich, effektiv usw. sind (Matys, 2006). Dass Entscheiden 

aber auch fehlerbehaftet sein und damit zu Fehlentscheidungen führen kann, liegt 

fast intuitiv auf der Hand (vgl. 2.3.3). Was aber, wenn Entscheidungen „suboptimal“ 

getroffen werden, obwohl (eigentlich) bekannt ist, dass die Entscheidung nicht die 

„richtige“ oder sogar unangemessen ist? Janis (1972) beschrieb dieses Phänomen 

von Entscheidungen in Gruppen erstmals als „Groupthink“. Experten neigen dazu, 

sich mindestens genauso um die eigene Reputation wie um die korrekte Einschät-

zung der Lage zu sorgen. Janis konnte nachweisen, „dass in hoch kohäsiven Grup-

pen, die von alternativen Informationsquellen isoliert sind und in welchen eine cha-

rismatische Führungspersönlichkeit eine bestimmte Lösung favorisiert, die Wahr-

scheinlichkeit des Gruppendenkens hoch ist“ (Kirchler, 2011, S. 100). Das bedeutet, 

dass der Akteur, der sich zu weit vom Konsens entfernt, unter Reputationsverlust 

leidet. In der Folge werden zu stark von der Meinung der Gruppe abweichende Ge-

danken allenfalls so vorsichtig geäußert, dass sie letztlich in der Diskussion unterge-

hen. Merkmale derartiger Gruppen sind u.a. hoher Konformitätsdruck sowie die 

Überschätzung der Unverletzbarkeit der Gruppe. Darüber hinaus sind auch hier 

Mehrdeutigkeit und Unklarheit maßgebliche Treiber für fehlerhafte Entscheidungen 

(ebd.). 

Zusammenfassung 

Festgehalten werden kann, dass Entscheidungssituationen in Organisationen sich 

dadurch kennzeichnen lassen, dass lediglich beschränktes Wissen über die Alterna-

tiven, die Umwelt usw. vorliegt, dass Ziele unklar und inkonsistent sind und dass am 

Entscheidungsprozess mehrere Akteure, die beschränkt rational und begrenzt auf-

merksam sind und die im Laufe des Prozesses auch noch wechseln können, beteiligt 

sind. Zusammenfassend sind in der nachfolgenden Tabelle noch einmal die darge-

stellten Entscheidungstheorien und deren Merkmale mit Blick auf Entscheidungen in 

Organisationen dargestellt. 
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Tabelle 4: Entscheidungstheorien und deren Merkmale 

Merkmale Rational Choice Begrenzte 
Rationalität 

Inkrementa-
lismus 

Politik-
Modell 

Garbage 
Can 

Entschei-
der und 
Ziele 

Ein Entscheider, 
ein Ziel oder 
widerspruchs-
freies Zielsystem 

Mehrere Ent-
scheider, kon-
fliktäre Ziele 

Mehrere Ent-
scheider, keine 
Ziele 

Mehrere Ent-
scheider, 
sehr unter-
schiedliche 
Ziele 

Mehrere Ent-
scheider, 
sehr unter-
schiedliche 
Ziele 

Macht und 
Kontrolle 

Zentralisiert Weitgehend 
zentralisiert 

Weitgehend 
zentralisiert 

Dezentral, 
wechselnde 
Kontrolle 

Weitgehend 
dezentral 

Grundlagen 
der Ent-
scheidung 

Nutzenmaximie-
rung 

Zufriedenstel-
lende Lösung 

Marginale Ver-
änderungen 

Machtkämpfe „Mülleimer“ 

Prozess 
der Ent-
scheidung 

Sehr geordnet, 
rational 

Geordnet, ver-
fahrensrational 

Verfahrensrati-
onal 

Konfliktär, 
politisch 

Völlig unge-
ordnet, zu-
fallsgesteuert 

Quelle: Heinrichs (2010, S. 122) 

Deutlich wird, dass die Spannbreite der Verfahren, nach denen Entscheidungen ge-

troffen werden können, ausgesprochen groß ist. In der Praxis lässt sich jedes Verfah-

ren wiederfinden bzw. anwenden. „Entscheidend ist (…) die Frage, in welchem Maße 

eine Führungsperson eine Entscheidung in einem normierten Verfahren herbeiführen 

will oder ob die moderierende Begleitung eines offenen Prozesses angebrachter er-

scheint“ (Heinrichs, 2010, S. 122). 

2.7 Fazit 

Um zunächst ein umfassenderes Verständnis vom Themenkomplex Entscheidung zu 

bekommen, wurden im vorliegenden Kapitel zunächst elementare Grundlagen der 

Entscheidungsforschung dargelegt. Im Anschluss an diesen ersten kurzen Einstieg in 

den Themenkomplex Entscheidung, wurde der Begriff Entscheidung zunächst auf 

Organisationen im Allgemeinen übertragen und dort einer näheren Betrachtung un-

terzogen, um eine noch vorzunehmende Abgrenzung zur Organisation Universität 

vornehmen zu können (vgl. Kapitel 3 & 4). Zunächst erfolgt eine Skizzierung der Or-

ganisation im Allgemeinen mit Blick auf den Kontext, in den Entscheidungen einge-

bettet sind. Daran anschließend wurde erläutert, wer in Organisationen entscheidet. 

Darauf aufbauend erfolgte eine Betrachtung der möglichen Verteilung von Entschei-

dungskompetenzen in Organisationen sowie den damit verbundenen Voraussetzun-
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gen. Im Anschluss daran wurden mögliche Entscheidungsstile und damit einherge-

hend Entscheidungsspielräume betrachtet. Abschließend wurden Entscheidungen in 

Organisationen anhand unterschiedlicher Entscheidungstheorien bzw. Entschei-

dungsmodelle betrachtet. Hierbei lag der Fokus auf der deskriptiven Entscheidungs-

theorie. 

Insgesamt konnte aufgezeigt werden, dass Entscheidungen in Organisationen in die 

jeweiligen organisationalen Strukturen und Prozesse eingebettet sind. Hierdurch ist 

es Organisationen möglich, Komplexität und Unsicherheit von Entscheidungssituati-

onen zu reduzieren. Entscheidungen können dann auf Grundlage vereinfachter Ent-

scheidungssituationen getroffen werden. Mit anderen Worten: Entscheidungen in 

Organisationen werden mithilfe vereinfachter Modelle der realen Situation getroffen. 

Entscheidungen in Organisationen sind somit nicht zwangsläufig optimal bzw. nut-

zenmaximierend, sondern eher befriedigend. Es konnte gezeigt werden, dass sich 

Entscheidungen in Organisationen in unterschiedliche Typen aufteilen lassen. Ers-

tens Entscheidungen mit Routine und zweitens in Entscheidungen ohne Routine. 

Letztere werden auch als strategische Entscheidungen bezeichnet, die in der Regel 

langfriste Folgen für die Organisation haben. Vom Entscheidungstyp hängt in der 

Regel ab, wer in Organisationen Entscheidungen trifft. Entscheidungen können in 

diesem Zusammenhang von Einzelpersonen oder von mehreren Personen gemein-

sam als Gruppe getroffen werden. Es wurde aufgezeigt, dass im Rahmen einer mög-

lichen Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, diese mög-

lichst deckungsgleich bzw. kongruent erfolgen sollte, um einen Bruch des Kongru-

enzprinzips zu vermeiden. In diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass 

Entscheidungen sowohl von Vorgesetzten alleine getroffen werden können als auch 

von Mitarbeitern bzw. einer Gruppe von Mitarbeitern, nachdem der Vorgesetze ent-

sprechend delegiert hat. Hieraus resultieren unterschiedliche Entscheidungsstile, die 

von Alleinentscheidungen durch den Vorgesetzen bis hin zu Entscheidungen durch 

die Mitarbeiter, die auch in Gruppen entscheiden können, reichen. Es wurde deutlich, 

dass sich der entsprechende Entscheidungsspielraum von Vorgesetzen und Mitar-

beitern auf einem Kontinuum zwischen diesen beiden Polen einordnen lässt. 

Mit Bezug auf die organisationalen Strukturen, in denen sich auch die Entschei-

dungsstrukturen wiederfinden, wurden dann für den weiteren Verlauf der vorliegen-

den Arbeit prominente normative und deskriptive Entscheidungstheorien bzw. Ent-

scheidungsmodelle näher erläutert. Mit Blick auf die dargestellten Entscheidungsthe-
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orien wurde deutlich aufgezeigt, dass die Beschreibung und Prognose des realen 

und tatsächlichen Entscheidungsverhaltens, das Ziel der deskriptiven Entscheidungs-

theorie ist. Die normative Entscheidungstheorie ist eher praxisfern und somit nicht 

zur Beschreibung des realen, tatsächlichen Entscheidungsverhaltens geeignet, da 

der Entscheider dort dem Bild des homo oeconomicus entspricht. Normative Ent-

scheidungstheorien geben vor, wie (optimale) Entscheidungen getroffen werden bzw. 

getroffen werden sollten. Insofern eignet sich die normative Entscheidungstheorie 

auch nicht für die Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Arbeit, da das 

reale und tatsächliche Entscheidungsverhalten von Präsidenten untersucht werden 

soll. Um beschreiben zu können, wie Präsidenten tatsächlich entscheiden, wird dem-

entsprechend die deskriptive Entscheidungstheorie zur Beantwortung der Fragestel-

lung der vorliegenden Arbeit genutzt. 

Insbesondere Universitäten, die als spezifische oder auch besonders komplexe Or-

ganisation bezeichnet werden, weisen dementsprechend auch spezifische Organisa-

tions-, Leitungs- und vor allem Entscheidungsstrukturen auf. Vor diesem Hintergrund 

ergibt sich jedoch zunächst die Frage, welche spezifischen Organisationsformen in 

Universitäten überhaupt vorliegen und welche Strukturen für das Treffen von Ent-

scheidungen damit einhergehen. Hierauf wird im folgenden Kapitel näher eingegan-

gen. Mit Blick auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit interessiert dabei insbe-

sondere, inwieweit sich hierdurch Rückkopplungseffekte auf das Entscheidungsver-

halten des Präsidenten ergeben können. 
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3 Die Universität 

3.1 Ein kurzer Rückblick 

Universitäten wurden bis vor kurzem vornehmlich als Institution verstanden (Schels-

ky, 1971; Huber, 2012, S. 239). Der Begriff Institution bezeichnet hier ein normatives 

Regelsystem, das das soziale Verhalten von den in ihm agierenden Individuen und 

Gruppen regelt (Esser, 2000). Die Institution Universität war gekennzeichnet durch 

ein von staatlicher Seite definiertes Regelsystem sowie „dem Habitus und den Nor-

men akademischer Gepflogenheiten und Rituale“ (Kehm, 2012, S. 17). Mit anderen 

Worten: staatliche Regulierung und akademische Selbstverwaltung prägten das tradi-

tionelle Hochschulsteuerungsmodell in Deutschland. Staatliche Regulierung äußerte 

sich bspw. durch Vorgaben im Rahmen der kameralistischen Haushaltsführung, der 

Organisationsgestaltung sowie der Personalauswahl. Akademische Selbstverwaltung 

(„Oligarchie“) äußerte sich durch die Autonomie der professoralen Ebene sowie de-

ren Einfluss in den Organen der akademischen Selbstverwaltung (Clark, 1983). 

Nichts desto trotz waren Universitäten von Beginn an organisiert (Stichweh, 2005, S. 

123). Allerdings lag der Fokus bei der Betrachtung von Universitäten mehrheitlich auf 

deren o.a. institutionellen Charakter und dem damit verbundenen historisch-

traditionell geprägten kulturellen Selbstverständnis (Krzywinski, 2014, S. 84). 

Von Beginn an organisiert, gehören Universitäten zu den ältesten bekannten und 

gegenwärtig existierenden Organisationen. Wirft man einen Blick in die einschlägige 

Literatur zu diesem Thema, lassen sich hier zwei Extrempole am jeweiligen Ende des 

Kontinuums zur Beschreibung von Universitäten finden. An einem Ende ist die Uni-

versität Institution, am anderen Ende ist die Universität Organisation (vgl. hierzu aus-

führlich Kleimann, 2015, S. 60ff.). Zwar hat sich der „Diskurs der Universitätsorgani-

sation“ (ebd., S. 60) mittlerweile etabliert, allerdings ist ein „unmittelbarer Rückgriff 

auf allgemeine Konzepte oder Modellvorstellungen der Organisation (...) nicht gebo-

ten“ (Huber, 2012, S. 239). Das spiegelt sich nicht zuletzt darin wider, dass so gut 

wie keine Beschreibung der Universität – egal ob als Institution, als Organisation o-

der dazwischen – auslässt, auf das „Spezifische“ (vgl. hierzu bspw. Musselin, 2007) 

der Universität hinzuweisen, wodurch letztlich eine „eindeutige Typisierung“ (Nickel, 

2009, S. 84) erschwert ist. 
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Mit Inkrafttreten der vierten Novelle des Hochschulrahmengesetzes im Jahr 1998, 

deren Auslöser der seit den achtziger Jahren beklagte „Leistungsverfall der deut-

schen Universitäten“ (Müller-Esterl, 2014, S. 16) gewesen ist, hat sich der Staat nach 

und nach aus der bis dahin erfolgten Detailregulierung der Universitäten zurückge-

zogen und ihnen gleichzeitig mehr Autonomie zugesprochen. Steuerung von staatli-

cher Seite erfolgt seitdem primär in Form von Zielvereinbarungen und initiiertem 

Wettbewerb zwischen den Universitäten, wodurch es zu einer Verlagerung von Input- 

und Prozesskontrolle hin zu Output-Kontrolle gekommen ist (ebd., S. 17). Leitmotive 

der Novelle waren „Autonomie, (…) Personenverantwortung, der Wettbewerb und die 

Differenzierung. (. …) Man hat damals festgestellt, dass es einen Mangel an innerer 

Erneuerungskraft und Entscheidungsfähigkeit gibt“ (ebd., S. 16). Seitdem wird in der 

einschlägigen Literatur zur Hochschulforschung zunehmend von der Organisations-

werdung der Universitäten gesprochen (vgl. u.a. Pellert, 1999; Brunsson & Sahlin-

Anderson, 2000; Krücken & Meier, 2006; Enders, 2008; Meier, 2009; Huber, 2012) 

oder auch von der „Entwicklung zur Organisation“ (Pellert, 2001, S. 346). Die organi-

sierte Institution Universität befindet sich dem zufolge im Rahmen ihrer gesell-

schaftspolitisch forcierten Organisationswerdung in einem Spannungsfeld von neuar-

tigen Veränderungsprozessen. Tradierte Strukturen stehen teils in starkem Wider-

spruch zur klassischen Definition von Organisation und damit auch zur Organisati-

onswerdung von Universitäten (Vollmer, 1996, S. 327f.; Krzywinski, 2013, S. 106ff.; 

Krzywinski, 2014, S. 84). 

Anknüpfend an das vorangegangene Kapitel soll nun mit Blick auf das Thema der 

vorliegenden Arbeit auf spezifische Merkmale der Universitätsorganisation eingegan-

genen werden. Hierfür wird zunächst aufgezeigt, welche besonderen Merkmale die 

Universität in ihren Binnenstrukturen hat. Daran anschließend wird auf die neue 

Steuerung bzw. die Governance Deutscher Universitäten eingegangen, die den 

Rahmen der gegenwärtig vorherrschenden Leitungs-, Entscheidungs- und Organisa-

tionsstrukturen für und in Universitäten setzen. 

3.2 Organisationsbereiche in Universitäten 

Wer Universität als Organisation verstehen will, ist „gut beraten, eine historische Per-

spektive einzunehmen“ (Huber, 2012, S. 239). So weisen Universitäten, legt man den 

„Kern der Universität“ (ebd.) zu Grunde, als „Korporation“ (Kluge 1958, S. 29f.; Klei-

mann, 2015, S. 122ff.) Ähnlichkeiten zur Interessen- und zur Arbeitsorganisation auf 
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(vgl. hierzu u.a. Schimank, 2000, S. 306ff.; Müller-Jentsch, 2003, S. 30; Zechlin, 

2012; Kleimann, 2015, S. 125f.). 

Interessenorganisationen resultieren aus dem Zusammenschluss ihrer Mitglieder, der 

auf freiwilliger Basis entsteht. Hintergrund dieses Zusammenschlusses ist, dass die 

einzelnen Mitglieder erkannt haben, dass sie ihre Individualinteressen in der Regel 

gemeinsam besser verfolgen können als würden sie einzeln handeln. Entscheidun-

gen werden in dieser Form der Organisation „Bottom-up“ bestimmt, da ihre Mitglieder 

ihre Individualinteressen selbst erkennen und artikulieren. Der Zusammenschluss ist 

dementsprechend für die einzelnen Mitglieder nur solange von Vorteil, wie es ihren 

Individualinteressen von Nutzen ist (Nickel 2012, S. 281; Kleimann, 2015, S. 123ff.). 

Klassische Beispiele für Interessenorganisationen sind u.a. Vereine, Verbände und 

Gewerkschaften (Müller-Jentsch, 2003, S. 140ff.). Arbeitsorganisationen bilden hier 

eine Art Gegenpol zur Interessenorganisation. In Arbeitsorganisationen werden Leis-

tungen bzw. Produkte für Interessenträger erbracht, die (in der Regel) außerhalb der 

Organisation stehen. Klassisches Beispiel für Arbeitsorganisationen sind Wirt-

schaftsunternehmen, die die von ihnen erzeugten Leistungen bzw. Produkte auf dem 

jeweiligen Absatzmarkt verkaufen müssen. Herstellung der Leistungen bzw. Produkte 

erfolgt damit so, dass die Nachfrage der Abnehmer und deren damit einhergehenden 

Interessen befriedigt werden. Aber auch Verwaltungen, wie bspw. Ministerien oder 

auch andere Einrichtungen der Staatsverwaltung werden als Arbeitsorganisationen 

angesehen, die ihre Entscheidungen an externen Anspruchsgruppen ausrichten und 

damit nicht ausschließlich an den Interessen ihrer Beamten (Zechlin, 2012, S. 44). 

Arbeitsorganisationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie arbeitsteilige Strukturen 

und Abläufe aufweisen und formal festgelegte Verhaltensregeln in Form von Geset-

zen und Vorschriften besitzen. Entscheidungen werden in dieser Form der Organisa-

tion in der Regel „Top-down“ bestimmt. Hierdurch ist es der Organisation möglich, 

„sich über die individuellen Motivlagen ihrer Mitglieder hinwegzusetzen“ (Nickel, 

2009, S. 100). 

An dieser Stelle soll allerdings keine Skizzierung der Entstehungs- und Entwick-

lungsgeschichte von Universitäten in Deutschland von der Genossenschaft hin zur 

Autonomen Hochschule erfolgen (Zechlin, 2017, S. 56). Hierfür wird auf die einschlä-

gige Literatur zu diesem Thema verwiesen und auf die Arbeiten, die sich in ausführli-

cher Weise damit beschäftigt haben (vgl. hierzu bspw. Kehm, 2004, S. 6ff.; Hüther, 

2010, S. 43ff.; Huber, 2012). Vielmehr soll nachfolgend eine Darstellung der unter-
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schiedlichen Organisationsbereiche von Universitäten und eine Übertragung dieser 

Bereiche auf das Thema Entscheidung erfolgen. 

3.2.1 Wissenschaft und Verwaltung 

Unabhängig davon, ob die Universität nun als reine Institution, als reine Organisation 

oder dazwischen liegend betrachtet wird, lässt sich festhalten, dass Universitäten bis 

heute Merkmale von Institutionen aufweisen, aber ebenfalls durch Merkmale von Or-

ganisationen gekennzeichnet sind. Universitäten weichen damit vom Standardfall 

des normativierten Organisationsbegriffs ab, der wie selbstverständlich mit „Unter-

nehmen oder Verwaltung blockiert“ wird (Kleimann, 2015, S. 67). Aus Perspektive 

der Institution sind Universitäten gesellschaftliche Einrichtungen zur Generierung und 

Vermittlung von Wissen (Forschung und Lehre). Aus Perspektive der Organisation 

sind Universitäten arbeitsteilige Einheiten aus Forschenden, Lehrenden sowie Ver-

waltungspersonal (Nickel, 2009, S. 84ff.). Hierbei wird deutlich, dass Universitäten 

sich in beiden Fällen im Inneren durch unterschiedliche Organisationsbereiche aus-

zeichnen, die im Folgenden näher erläutert werden sollen. 

Zunächst lässt sich eine grobe Zweiteilung der Universität in die Organisationsberei-

che Wissenschaft und Verwaltung vornehmen. Diese tradierte duale Struktur ist seit 

je her durch zum Teil stark ausgeprägtes wechselseitiges Unverständnis und Ent-

kopplung der beiden Organisationsbereiche gekennzeichnet. Hierzu schreibt Hanft 

(2003): 

„Eine stärkere Verknüpfung von Wissenschaft und Verwaltung setzt erhebliche 

strukturelle und normative Angleichungen voraus, denn Aufstieg und Beförde-

rung, Aufgabenverständnis, Erfolgskriterien und Ziele sind in diesen Teilsys-

temen an völlig unterschiedlichen Bezugssystemen ausgerichtet. (. …) Die 

Durchlässigkeit zwischen beiden Systemen ist äußerst gering, was dazu bei-

tragen mag, dass das wechselseitige Verständnis wenig ausgeprägt ist“ (ebd., 

S. 154f.). 

Bei einer Betrachtung des Organisationsbereichs Wissenschaft fällt auf, dass dieser 

sich aus der „Einheit von Forschung und Lehre“ (Nickel, 2009, S. 86) herausbildet. 

Bei einer separaten Betrachtung der beiden Einheiten, lassen sich zwei „soziale Sys-
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teme“31 (Luhmann, 1987b) erkennen: Das Wissenschaftssystem (Forschung) und 

das Erziehungssystem (Lehre).32 Forschung und Lehre bilden die Kernarbeitsberei-

che der Universität (Nickel, 2012, S.90). 

Historisch betrachtet stand zweites, die Lehre, im Vordergrund, da primäre Aufgabe 

der Universitäten gewesen ist, „für gut ausgebildete Nachwuchsführungskräfte zu 

sorgen“ (Nickel, 2012, S. 87). Das Wissenschaftssystem erfüllt die Aufgabe Wissen 

zu generieren bzw. zu produzieren. Mittlerweile hat sich das Verhältnis von Lehre 

und Forschung dahingehend geändert, dass letzteres mindestens gleichwertig, wenn 

nicht sogar höherwertig angesehen wird. „Die Erziehung partizipiert am Prestige der 

wissenschaftlichen Forschung, während diese Forschung ihr gesellschaftliches Pres-

tige nicht zuletzt der Tatsache verdankt, daß sie von Akademikern betrieben wird“ 

(Luhmann 1987c, S. 205).33 Darüber hinaus lässt sich festhalten, dass das System 

Wissenschaft mit Blick auf Reputation und Karriere der Forschung einen deutlich hö-

heren Stellenwert einräumt als der Lehre. Zur wechselseitigen Abhängigkeit und dem 

daraus resultierenden Spannungsverhältnis von Forschung und Lehre schreibt 

Schimank (2017):  

„In gewissem Maße sind moderne Universitäten stets spannungsgeladene Or-

ganisationen gewesen. Man muss nur an die berühmte „Einheit von For-

schung und Lehre“ denken: Bis heute wird sie in Sonntagsreden als harmoni-

sche wechselseitige Ergänzung beider Aktivitäten glorifiziert. Doch jeder Pro-

fessor weiß aus eigener Erfahrung, dass Lehre auf der einen, Forschung auf 

der anderen Seite einander oft genug im Weg stehen, und dass sogar massi-

ve Kollisionen von Pflichten und Interessenkonflikte kein seltenes Ereignis 

sind“ (ebd., S. 50; Hervorhebungen im Original). 

In Erweiterung zu der zunächst groben Zweiteilung der Organisation Universität in 

die Organisationsbereiche Wissenschaft und Verwaltung, kann somit eine weitere 

 
31 Universitäten verstanden als soziale Systeme, sind sinn- und strukturdeterminiert (Luhmann, 

1987b). Ihre Sinn- und Strukturdeterminiertheit entsteht aus der Lösung eines Problems. Universitä-
ten gehen demnach einem klaren Ziel (einer Mission) nach: Wissen schaffen und vermitteln (Schi-
mank, 1985; Nickel, 2009). Universitäten erfüllen somit einen Zweck. Um diesen Zweck erfüllen zu 
können, bilden sie durch Selektion und Verknüpfung bestimmter Elemente Strukturen aus (Krieger, 
1998). 

32 Für eine Übersicht zu den von Luhmann definierten 14 unterschiedlichen Funktionssystemen siehe 
bspw. Reese-Schäfer (2001), S. 176f. 

33 Bei einem Blick in das Grundgesetz Artikel 5 Abs. 3 kann aufgrund der dort verwendeten Abfolge 
ebenfalls eine Verschiebung der originären Gewichtung unterstellt werden: „Kunst und Wissen-
schaft, Forschung und Lehre sind frei.“ 
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Aufteilung des Bereichs Wissenschaft in die Organisationsbereiche Forschung und 

Lehre vorgenommen werden. 

3.2.2 Forschung, Lehre und Verwaltung 

Universitäten lassen sich letztlich durch die Organisationsbereiche Forschung, Lehre 

und Verwaltung beschreiben. Diese Organisationsbereiche und damit einhergehen-

den Spezifikationen für die Leitungs-, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen 

sollen nachfolgend kurz näher erläutert werden.  

Forschung: Die Gesamtorganisation Universität nimmt an der Forschung „über ihre 

einzelnen Mitglieder [teil], die (…) als einigermaßen autonome Agenten auftreten, für 

deren Tätigkeit und Erfolg ihre organisatorische Mitgliedschaft in der Universität oft 

nur eine geringe Bedeutung hat“ (Stichweh, 2005, S. 125). Daraus resultiert, dass 

Forschung, die meist in Projekten mit zeitlicher Determinierung erfolgt, nicht zwin-

gend über den organisationalen Rahmen der Hochschule definiert wird. Sie weist in 

der Regel einen geringen Grad an Formalisierung, eine stark ausgeprägte Selbstor-

ganisation und „hohe Prozessautonomie“ (Schimank & Winnes, 2001, S. 318) auf. 

Zusammenschluss und Kooperation von Forschern ergeben sich durch die jeweilige 

„scientific community“ und das vorherrschende Erkenntnisinteresse (Stichweh, 2005). 

Nickel (2012) beschreibt Forschung wie folgt: 

„Die Produktion von Wissen ist ein hochkomplexer, auf ständige Weiterent-

wicklung angelegter Vorgang, der zudem unter Bedingungen von Unsicherheit 

stattfindet. Vor diesem Hintergrund gehört die Bewältigung von Ambiguität, 

das heißt Mehrdeutigkeit und Unübersichtlichkeit, zu den wichtigsten instituti-

onellen Eigenschaften von Hochschulen und diese spiegelt sich auch in deren 

internen Strukturen wider“ (ebd., S. 280). 

Daraus ergibt sich, dass der Bereich Forschung der Interessenorganisation ähnlich 

ist. Je mehr Fächer und damit Fachkulturen es innerhalb einer Universität gibt, desto 

fragmentierter ist in der Regel auch der Organisationsbereich Forschung (Nickel, 

2012, S. 281f.).34 

Wichtig ist hierbei anzumerken, dass mittlerweile vermutlich auch deutliche Züge ei-

ner Arbeitsorganisation in diesem Bereich vorzufinden sind. So lassen sich bspw. 

 
34 Das spiegelte sich teilweise auch in den Interviews wider. Hier wurde bspw. erläutert, dass Wissen-

schaftler aus unterschiedlichen Fächern und Fachkulturen auch unterschiedlich über Publikations-
gebaren sprechen. Vgl. Kapitel 6. 
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Forschung gekoppelt an Ziel- und Leistungsvereinbarungen nennen. Ziel- und Leis-

tungsvereinbarungen können bspw. über die Anzahl betreuter Qualifikationsarbeiten, 

die Höhe eingeworbener Drittmittel oder auch die Anzahl von Publikationen verein-

bart werden und finden sich im Rahmen der Ausgestaltung von Arbeitsverträgen 

wieder (vgl. hierzu bspw. Deutscher Hochschulverbund, 2018). 

Besonders hervorzuheben ist, dass „Entscheidungen der zuständigen Hochschulor-

gane in Fragen der Forschung (…) insoweit zulässig [sind], als sie sich auf die Orga-

nisation des Forschungsbetriebes, die Förderung und Abstimmung von Forschungs-

vorhaben und auf die Bildung von Forschungsschwerpunkten beziehen“ (Hochschul-

rahmengesetz, 1976, § 4 Abs. 2 sowie in den Landeshochschulgesetzen). 

Lehre: Universitäten sind im „Erziehungssystem (…) tatsächlich als Organisation tä-

tig. Bestimmte Erziehungs- und Ausbildungsangebote, die Curricula und die zugehö-

rige personelle und materielle Infrastruktur sind Angebote der Universität und ihrer 

Subeinheiten, die diese organisatorisch leisten und verantworten müssen“ (Stichweh, 

2005, S. 125). Daraus ergibt sich, dass Lehre über einen weitaus höheren Grad an 

Formalisierung verfügt als es in der Forschung der Fall ist. „Lehre ist besser organi-

sierbar als Forschung, zumindest was ihre zeitlich/räumlich/thematische Fixierung 

angeht. Auch die Fernüberwachung der Lehre mittels statistischer Kontrollen und 

Vergleichszahlen lässt sich leichter bewerkstelligen“ (Luhmann 1987c, S. 204). 

Gleichwohl kann auch bei der Lehre gesagt werden, dass Zusammenschlüsse und 

Kooperationen von Lehrenden in der Regel von akademischen Interessengemein-

schaften geleitet sind. Es lässt sich damit festhalten, dass auch der Bereich Lehre 

der Interessenorganisation ähnlich ist, dabei aber gleichzeitig Züge einer Arbeitsor-

ganisation aufweist. Der Bereich verfügt dem zufolge über eine mittlere Formalisie-

rung und ist gut organisierbar (Nickel 2012, S. 281f.). Wie auch bei der Forschung 

gilt: Je mehr Fächer und damit Fachkulturen es innerhalb einer Universität gibt, desto 

fragmentierter ist auch der Organisationsbereich Lehre, da diese letztlich wie die 

Forschung in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen verläuft. 

Auch für diesen Organisationbereich ist besonders hervorzuheben, dass „Entschei-

dungen der zuständigen Hochschulorgane in Fragen der Lehre (…) insoweit zulässig 

[sind], als sie sich auf die Organisation des Lehrbetriebes und auf die Aufstellung und 

Einhaltung von Studien- und Prüfungsordnungen beziehen“ (Hochschulrahmenge-

setz, 1976, § 4 Abs. 3 sowie in den Landeshochschulgesetzen). 
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Verwaltung: Im Vergleich zu den beiden vorgenannten Organisationsbereichen von 

Universitäten, ist die Verwaltung eine Arbeitsorganisation im klassischen Sinne. Nicht 

nur eine klar definierte Hierarchie, die ihren Ausdruck in der übergeordneten Leitung 

in Form des Kanzlers bzw. des Präsidenten findet, sondern auch Kongruenz von 

Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung zeichnen diesen Organisationsbereich von 

Universitäten aus. Dementsprechend ergeben sich „arbeitsteilige Strukturen und Ab-

läufe sowie hoch formalisierte Verhaltensregeln“ (Nickel 2009, S. 86), die aus Gesetz 

und Vorschrift resultieren. Der Organisationsbereich Verwaltung ist mit den beiden 

vorgenannten Organisationsbereichen verbunden, da er nicht zuletzt „unterstützend“ 

in beiden tätig ist. 

Innerhalb der Organisationsbereiche Forschung und Lehre gelten stark ausgeprägte 

professionelle Normen und Werte, die durch lange Sozialisierung und Selbstselektion 

aufgenommen werden. Respekt und Autorität erfolgen in der Regel auf Basis von 

Expertise und Einhaltung der Normen und Werte. Hierzu schreibt Musselin (2007): 

„The very nature of teaching and research (…) they can be developed in rather 

strong isolation” (ebd., S. 8). Lehre und Forschung verstanden als Kernprozesse, 

also als den wertschaffenden Kernen der Organisation Universität, lassen sich, wie 

deutlich zu erkennen ist, zumindest keinem direkten Vergleich mit Arbeitsorganisati-

onen oder auch sog. Produktionsunternehmen unterziehen. Hier wird Produktion wie 

folgt verstanden: 

„[Der] gelenkte Einsatz von Gütern und Dienstleistungen, den sogenannten 

Produktionsfaktoren, zum Abbau von Rohstoffen oder zur Herstellung bzw. 

Fertigung von Gütern und zur Erzeugung von Dienstleistungen (…). Die Len-

kung des Einsatzes erfolgt durch Planung, Organisation, Steuerung und 

Überwachung der Produktion einschließlich der Auswahl der Mittel zur Errei-

chung der Produktionsziele“ (Bloech et al., 2014, S. 3).  

Das ein direkter Vergleich nur schwer möglich ist, liegt nicht zuletzt auch darin be-

gründet, dass sich die „Produktionsfaktoren“ von Lehre und Forschung, die Wissen-

schaftler, weitestgehend der „Lenkung“ von eingesetztem Input zu erbrachtem Out-

put entziehen können. „Die Forschung soll es ja gerade mit noch unbestimmten 

Sachverhalten zu tun haben, die Lehre mit frei über sich selbst verfügenden Köpfen“ 

(Luhmann 1987a, S.213). Der Vollständigkeit halber sei allerdings darauf hingewie-

sen, dass es auch Arbeiten gibt, die Universitäten zumindest im weiteren Sinne den 
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Charakter von Produktionsunternehmen zusprechen. Hier werden Universitäten als 

“Dienstleistungsbetrieb (…) [mit dem Ziel] der Erzeugung der beiden Leistungen For-

schung und Lehre sowie in der Übergabe dieser Leistungen an die Kunden For-

schungspartner und Studierende” (Sinz, 1998, S. 13; Hervorhebungen im Original) 

betrachtet. 

3.2.3 Abgrenzung zur Wirtschaftsorganisation 

Stellt man nun Universitäten und Wirtschaftsorganisationen gegenüber, wird deutlich, 

dass sowohl normatives System als auch Struktur beider Organisationsformen von-

einander abweichen. Exemplarisch können folgende Unterscheidungsmerkmale an-

geführt werden: Wirtschaftsunternehmen sind in der Regel eher hierarchisch aufge-

baut, während Universitäten sich durch eine weitgehende Entkopplung zwischen 

Forschung, Lehre und Verwaltung auszeichnen. In Wirtschaftsunternehmen besteht 

in der Regel die Option, das Gehalt und damit auch die geleistete Arbeit an ein Sank-

tions- und Belohnungssystem zu koppeln, wohingegen in Universitäten ein starres 

Tarif- und Besoldungsrecht vorherrscht, dass in der Regel keine leistungsorientierten 

Aufstiegssysteme ermöglicht (vgl. hierzu bspw. Hanft, 2003, S. 153). Baldridge, Cur-

tis, Ecker und Riley (1977) fassen die Einzigartigkeit von Universitäten und damit die 

Abgrenzung gegenüber Wirtschaftsorganisationen wie folgt zusammen: 

„They have ambigous goals that are often strongly contested. They serve cli-

ents who demand a voice in the decision-making process. They have proble-

matic technology, for in order to serve clients their technology must be holistic 

adaptable to individual needs. They are professionalized organizations in 

which employees demand a large measure of control over institutional decisi-

on processes. Finally, they are becoming more and more vulnerable to their 

environments“ (ebd., S. 14; Hervorhebungen im Original). 

In der einschlägigen Forschung wird die Organisation Universität im Vergleich zu 

Wirtschaftsorganisationen sowohl als strukturschwache als auch als führungsschwa-

che Organisation beschrieben. Dies lässt sich nicht zuletzt damit begründen, dass 

die Organisation Universität insbesondere mit Blick auf Handlung und Entscheidung 

nur über vergleichsweise geringe Kompetenzen gegenüber ihren Mitgliedern, insbe-

sondere auf professoraler Ebene, den (Fach-)Disziplinen sowie dem Staat verfügt. 

„[Viele] Merkmale von Organisation, mit denen andere Funktionssysteme (vor allem 
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Politik und Wirtschaft) keine besonderen Schwierigkeiten haben, [sind] im Wissen-

schaftssystem nur sehr schwach spürbar“ (Kleimann, 2015, S. 263). 

Dem zufolge wundert es nicht, dass Universitäten u.a. als „organisierte Anarchien“ 

(Cohen, March & Olsen, 1972), „lose gekoppelte“ (Weick, 1976) oder „professionelle“ 

(Mintzberg, 1979) Organisationen konzeptualisiert werden. Hierbei wird noch einmal 

deutlich, dass sich Universitäten als spezifische Organisationen von anderen Typen 

der Wirtschaftsorganisation und auch der Verwaltungsorganisationen unterscheiden 

(Musselin, 2007). 

3.2.4 Exkurs – Die Universität als Expertenorganisation 

Hochschulen lassen sich ebenfalls als professionelle bzw. „Expertenorganisationen“ 

(Mintzberg, 1979) beschreiben, die sich in ihrer Binnenstruktur – analog zur Interes-

senorganisation – als lose gekoppelte Systeme mit hohem Autonomiegrad durch die 

ihr inhärenten (zumeist heterogenen) Subsysteme kennzeichnen lassen. Die Exper-

tenorganisation Hochschule zeichnet sich damit durch die Verbundenheit der Exper-

ten zur Profession aus. 

Die Experten üben eine professionelle Tätigkeit aus. Ebendiese lässt sich so gut wie 

nicht standardisieren und damit nur wenig hierarchisch steuern. Zudem zeichnet sich 

die Tätigkeit nicht nur durch ein hohes Maß an Autonomie aus, sondern erfordert 

diese sogar. Diese Autonomie spiegelt sich auch darin wider, dass die einzelnen Ex-

perten zumeist nicht wissen, was ihre Kollegen eigentlich genau machen. Musselin 

(2007) schreibt hierzu: „In few other work places, if any, is it as frequent to ignore 

what colleagues seated next door are doing and observe so little influence of the ac-

tivities of those colleagues on one’s own” (ebd., S. 7).  

Die lose gekoppelten Experten bilden den wertschaffenden Kern und identifizieren 

sich in der Regel nur gering mit der Gesamtorganisation, sondern mit ihrer Disziplin. 

Letzteres lässt sich nicht zuletzt dadurch begründen, dass Reputation der Experten 

ungleich stärker mit der Disziplin verbunden ist als mit dem Ansehen innerhalb der 

eigenen Universität. Umgekehrt ist die Reputation der Universität allerdings von ihren 

Experten abhängig (Luhmann 1992, S. 680; Jacob & Teichler, 2011, S. 79ff.). Je 

multidisziplinärer das Fächerprofil einer Hochschule ist, desto größer ist der Grad der 

Fragmentierung der Gesamtorganisation und damit der Grad der Intransparenz ein-

zelner Prozesse. Demnach ist die Leistungsfähigkeit der Gesamtorganisation auch 
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maßgeblich abhängig von der „Motivation und dem Wissen ihrer Mitglieder … auf das 

die Organisation selbst keinen direkten Zugriff hat“ (Zechlin, 2012, S. 44).35 

3.2.5 Zusammenspiel der Bereiche - Sekundärorganisation 

Es kann damit gesagt werden, dass Universitäten durchaus Organisationen sind, die 

in ihrem Inneren allerdings als organisationale Mischform anzusehen sind. Diese 

Mischform ergibt sich aus dem Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Organisati-

onsbereiche, die als arbeitsteilige Einheiten der Universität als Ganze agieren. An-

ders ausgedrückt: Universitäten sind Organisationen, die sich als „lose verbundene, 

teilweise sogar brüchige Trias aus Forschung, Lehre und Verwaltung“ (Nickel 2009, 

S. 89; Hervorhebung durch Verfasser) beschreiben lassen. Die Organisationsberei-

che unterscheiden sich u.a. hinsichtlich ihrer Formalisierbarkeit und Organisierbarkeit 

bzw. Strukturierung sowie dem Modus der Entscheidung in Form von Top-down bzw. 

Bottom-up.36 Aber auch das Zusammenspiel der beiden Organisationsbereiche For-

schung und Lehre folgt zum Teil unterschiedlichen Logiken und erzeugt dementspre-

chend Spannungsverhältnisse. Selbst innerhalb der beiden Organisationsbereiche 

gelten aufgrund unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen auch unterschiedliche 

Logiken (ebd.). 

In der nachfolgenden Abbildung sind die drei Organisationsbereiche noch einmal zu-

sammenfassend mit Blick auf ihre unterschiedliche Organisier- und Kontrollierbarkeit 

und Entscheidungsmechanismen (Top-down und Bottom-up) dargestellt. 

 
35 Auf eine tiefergehende Beschreibung der in der Literatur aufzufindenden Konzeptualisierungen von 

Universitäten als Organisation wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit bewusst verzichtet, da diese 
für den untersuchten Gegenstand als nicht zweckmäßig erscheinen. Für eine ausführliche Darstel-
lung zum Thema „Die Organisation der Universität“ siehe z.B. Kleimann (2015), S. 59ff. 

36 Das Zusammenspiel der beiden Kernbereiche Wissenschaft und Verwaltung wurde teilweise auch 
in den Interviews als traditionell schwierig beschrieben, u.a. resultierend aus den unterschiedlichen 
Rechtskonstruktionen zwischen Wissenschaft und Verwaltung und damit einhergehenden Rechten 
und Pflichten. Vgl. Kapitel 6. 
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Abbildung 4: Organisationsbereiche in Universitäten 

 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Nickel (2012, S. 280) 

Bemerkenswert ist, dass sich diese organisationale Mischform an die Reformen der 

vergangenen Jahrzehnte sukzessive (mit-)angepasst hat. Die einzelnen Organisati-

onsbereiche haben sich untereinander angeglichen (vgl. hierzu bspw. Altbach, 1991; 

Wittrock, 1993). Huber (2012) formuliert mit Bezug auf die Reformen der vergange-

nen Jahrzehnte folgendes: 

„Die Universitätsentwicklung legt nahe, die eingeschränkte organisatorische 

Kontrollierbarkeit von Lehre und Forschung als den Kern der Universität zu 

bestimmen. Jede Schicht kann dann als ein neuerlicher Versuch interpretiert 

werden, diese Funktionen mit organisatorischen Mitteln zu kontrollieren. Mit 

jeder Schicht werden aber auch die Grenzen dieser Vorgehensweise erkenn-

bar“ (ebd., S. 249). 

Aus organisationstheoretischer Perspektive lässt sich festhalten, dass Universitäten 

seit jeher über eine ausgeprägte Fähigkeit der Selbstorganisation verfügen, die ihnen 

bis heute nicht abzusprechen ist (Langer, 2006, S. 9). Selbst die wiederholten Versu-

che des Staates diese Fähigkeit der Selbstorganisation zu durchdringen, können 

wenigstens als zum Teil gescheitert angesehen werden. Jede Reform hat dem Kern 

der deutschen Universitäten, der seinen Ursprung bereits im Mittelalter findet, ledig-

lich eine neue Schicht hinzugefügt, den Kern selbst aber nicht aufgebrochen und zu 
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einer völligen Neustrukturierung veranlasst. Traditionen, Mythen, Riten, Ideologien 

usw. prägen das universitäre Selbstverständnis bis heute und bilden deren Organisa-

tionskultur ab, die sich als „historically determined“ (Hofstede, Neuijen, Ohayv & 

Sanders, 1990, S. 286) beschreiben lässt. Insofern kann bei der Entwicklung von 

Universitäten auch von Pfadabhängigkeit gesprochen werden (Beyer, 2006). 

Mit anderen Worten: Autonomie und akademische Selbstverwaltung und damit die 

nach wie vor vergleichsweise starke Position der Professoren, bilden den Kern der 

deutschen Universität und damit eine Art des „spezifischen organisationsgeschichtli-

chen Erbes“ (Zauner 2005, S. 188), um das seit Jahrzehnten gerungen wird (Hüther, 

2010, S. 81). Organisationaler Wandel in Universitäten vollzieht sich somit alles an-

dere als radikal, sondern allenfalls inkremental. Hierzu schreibt Altbach (1991): „The 

historical memory of academic institutions is universally a conservative force. Estab-

lished patterns of organization are difficult to break since they have been established 

for many years – some-times for centuries“ (ebd., S. 265).37 

Die historisch verankerten Charakteristika dieser organisationalen Mischform existie-

ren somit nach wie vor und es ist davon auszugehen, dass sie voraussichtlich auch 

in Zukunft bestehen bleiben (Musselin 2007; Enders, de Boer & Weyer, 2013). 

Nüchtern betrachtet kann festgehalten werden, dass diese Konzeptualisierungen 

bzw. die unterschiedlichen Organisationsbereiche keine Defizite für die Organisation 

Universität als Ganze beschreiben (Meier & Schimank, 2010, S. 111) und der aus 

dieser organisationalen Mischform fortbestehende Erfolg den Universitäten grund-

sätzlich erst einmal nicht abgesprochen werden kann. Denn „Organisationen, die re-

lativ viele lose Kopplungen aufweisen, haben den Vorteil, dass die einzelnen Teile 

relativ flexibel auf Veränderungen der Umwelt reagieren können, ohne eine Anpas-

sung der gesamten Organisation zu provozieren“ (Hüther, 2010, S. 136). Während 

also kleine Anpassungen innerhalb der jeweiligen Organisationsbereiche mehr oder 

weniger problemlos vonstattengehen, ist davon auszugehen, dass „grundlegende 

Anpassungsstrategien, die die gesamte Organisation betreffen und in einem Top-

Down-Prozess stattfinden, auf deutliche Hindernisse“ (ebd.) stoßen. 

Damit ergibt sich allerdings eine Frage, die Schmidt (2009) treffend formuliert: „Wofür 

braucht eine autonome und selbstverwaltete Hochschule eigentlich eine Hochschul-

 
37 Inwieweit sich dieses „Erbe“ auch im internationalen Kontext widerspiegelt kann und soll im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit nicht weiter erörtert werden. 
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leitung? Käme man nicht viel besser ohne sie aus, und würde man sich mit ihrer Ab-

schaffung nicht eine Menge an Personal, Kosten und Ärger sparen?“ (ebd., S. 2). 

3.2.6 Primär- und Sekundärorganisation 

Legt man bei Universitäten nun den Begriff der Parallelorganisation an, der auch mit 

dem der sekundären Organisation bzw. der dualen Organisation gleichgesetzt wird, 

können die Organisationsbereiche der Universität als „Problemlösungsgruppen ne-

ben der Hierarchie, die sich mit komplexen, innovativen Problemen befassen und 

hierfür besondere Kommunikationsformen entwickelt haben“ (Staehle, 1991, S. 541) 

angesehen werden. Bei dieser Form der Organisation stehen Lösungen für unzu-

reichend definierte und komplexe Probleme im Vordergrund und werden „zur Steige-

rung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Unternehmung sowie zur Einleitung 

von OE-Prozessen mit dem Ziel der Veränderung der Primärorganisation eingesetzt“ 

(Staehle, 1991, S. 715).  

Übertragen auf die Organisationsbereiche der Universität kann damit gesagt werden, 

dass Forschungsprobleme von Forschenden gelöst werden, Probleme in der Lehre 

von Lehrenden usw. Mit Blick auf die Universität als Ganze, die damit verbundene 

Primärorganisation und zentralen Entscheidungsorgane macht das, wie noch zu zei-

gen sein wird, auf ein nicht unerhebliches Problem aufmerksam. Es handelt sich 

nicht um fallweise zusammengestellte Entscheidungsgremien, sondern vielmehr um 

eine Vielzahl von Entscheidern aus unterschiedlichen Bereichen der Organisation 

Universität (vgl. Kapitel 4). 

Was also für die einzelnen Organisationsbereiche schon immer funktioniert hat, 

scheint nicht zwingend für die Primärorganisation zu funktionieren. Das äußert sich 

auch in dem beklagten Leistungsverfall der deutschen Universitäten und Mangel an 

innerer Erneuerungskraft sowie Entscheidungsfähigkeit. So stehen diese Aspekte 

nicht nur der Universität als Ganze, sondern auch den genannten Organisationsbe-

reichen in Form von Sekundärorganisationen, die sich auch als „organisationalen 

Bruch“ (Nickel, 2009, S. 87) innerhalb der Universität beschreiben lassen, direkt ge-

genüber. 

Nun ergibt sich die Frage, inwiefern die Primärorganisation, vertreten durch die zent-

ralen Entscheidungsorgane, hierbei insbesondere der Präsident, Entscheidungen 

trifft bzw. überhaupt treffen kann und dadurch ggf. diese organisationalen Brüche im 

Sinne der Universität als Ganze zusammengeführt werden. Hierfür soll nachfolgend 
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zunächst auf das Organisationsmodell der deutschen Universität seit Inkrafttreten der 

vierten Novellierung des Hochschulrahmengesetzes eingegangen werden, das als 

Reaktion auf den beklagten Leistungsverfall und Mangel an innerer Erneuerungskraft 

sowie Entscheidungsfähigkeit resultiert ist und für eine Neuausrichtung von Leitungs-

, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen in Universitäten sorgen soll. 

3.3 Organisation Universität 

Wie bereits erwähnt, ist es durch die Organisation der Universität zwar möglich so-

wohl den Rahmen als auch die Bedingungen für Lehre und Forschung zu setzen. 

Das ergibt sich nicht zuletzt aus dem Hochschulrahmengesetz in Verbindung mit den 

Landeshochschulgesetzen (vgl. Kapitel 4). Die bisherigen Ausführungen weisen al-

lerdings auch auf das Spezifische, also die Besonderheiten der Universität verstan-

den als Organisation hin und machen auf die damit verbundenen Hemmnisse, Wi-

derstände und Barrieren der in ihr agierenden Mitglieder aufmerksam. Die tatsächli-

che Leistung in den Organisationsbereichen Forschung und Lehre kann kaum ge-

steuert werden und bleibt vom gesetzten Rahmen und Bedingungen größtenteils 

losgelöst. Auch wenn Entscheidungen der zuständigen Organe, die die Organisation 

der beiden Bereiche betreffen, zulässig sind, wird auch im Hochschulrahmengesetz 

und den Landeshochschulgesetzen zu den beiden Organisationsbereichen For-

schung und Lehre konkretisiert, dass das „Land und die Hochschulen (...) sicherzu-

stellen [haben], daß die Mitglieder der Hochschule die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 

des Grundgesetzes verbürgten Grundrechte wahrnehmen können“ (Hochschulrah-

mengesetz, 1976, § 3 Abs. 1). Dementsprechend sind Entscheidungen über die tat-

sächliche Produktion und damit die Entscheidung darüber Wie etwas erstellt wird bei 

der Basis angesiedelt, wodurch sich hier erhebliche Zeit- und Wissensvorsprünge 

ergeben (Koschatzky, Kroll & Schubert, 2016, S. 32). Denn „Kunst und Wissenschaft, 

Forschung und Lehre sind frei“ (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

1949, Art. 5 Abs. 3). 

Wenngleich der Typ der Arbeitsorganisation in Universitäten im Verlauf der vergan-

genen Jahre dominant geworden ist, herrschen nach wie vor beide Organisationsty-

pen in Universitäten vor (Zechlin, 2012, S. 44). Schimank (2008) schreibt hierzu: 

„Das Problematische an Hochschulen – insbesondere der deutschen Machart – ist 

nun, dass sie Arbeitsorganisationen darstellen, die sich verhalten, als ob sie Interes-

senorganisationen wären“ (ebd., S. 160). Dementsprechend wundert es nicht, dass 
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nach wie vor von einer anhaltenden Abwehrhaltung der Wissenschaftler gesprochen 

wird, die sich gegen die Organisationswerdung der Universität richtet. Diese Abwehr-

haltung äußert sich nicht nur im Außenverhältnis (Universität und Staat), sondern 

findet letztlich auch Ausdruck in der Binnenstruktur von Universitäten. So existieren 

in Universitäten nach wie vor duale Strukturen zwischen „geistig-akademischer und 

rechtlich-wirtschaftlicher Sphäre“ (Nickel 2009, S. 85), die in der Regel durch die Lei-

tungsämter Präsident (Leiter der Wissenschaft) und Kanzler (Leiter der Verwaltung) 

repräsentiert werden.38 

3.3.1 Die Organisation der Universität 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen erscheint es im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit zweckmäßig, das organisiert sein von Universitäten hervorzuheben, 

da sich dieses losgelöst von den Spezifika der einzelnen Organisationsbereiche fest-

legen lässt. Anders als die Organisation Universität, beschreibt die „Organisation der 

Universität ... die formalen internen Prozesse. Eine solche Beschreibung dient der 

Orientierung der Organisationsmitglieder. Sie ermöglicht erst die Aufstellung von Re-

geln, weil sich mit den Organisationsstrukturen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 

Entscheidungskompetenzen zuordnen lassen“ (Hener, 2004, S. 144).  

So legen auch die jeweiligen Landeshochschulgesetze in der Regel Aufbau und Or-

ganisation der Hochschulen sowie zentrale und dezentrale Organisation fest und 

schreiben den zentralen und dezentralen Organen entsprechende Aufgaben, Ent-

scheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten zu. Die nähere Ausgestaltung 

dieser übergeordneten Regulierungsstrukturen erfolgt dann durch die Universitäten 

(vgl. hierzu die jeweiligen Landeshochschulgesetze). 

Bezogen auf die Autonomie der Universität, die sich wie angeführt durch die Übertra-

gung von Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortung von Seiten des 

Staates auf die Universitäten widerspiegelt und sich in deren Binnenstrukturen aus-

gestaltet, ergibt sich folgendes: Durch die Ausgestaltung der universitären Binnen-

strukturen hin zu Managementstrukturen in Verbindung mit neuen Steuerungsme-

chanismen, die auch als Hochschul-Governance bezeichnet werden, setzen sich 

 
38 Die Leitung der Universitäten wird je nach Landeshochschulgesetz und festgelegter Binnenstruktur 

u.a. auch kollegial von einem Präsidium/Rektorat durchgeführt. Wobei hier anzumerken ist, dass 
auch in diesem Fall eine Aufgabenteilung zwischen Präsident/Rektor und Kanzler vorgenommen 
wird. Darüber hinaus ist anzumerken, dass der Kanzler aus Perspektive der Wissenschaft nicht sel-
ten auch mit dem Zwang zur Organisation verbunden wird (Heß, 2003, S. 123; Nickel, 2009). 
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Universitäten eigene Ziele und verfolgen klare Strategien, um wettbewerbsfähig zu 

sein. Governance bezeichnet in diesem Zusammenhang „alle Formen und Mecha-

nismen der Koordinierung zwischen mehr oder weniger autonomen Akteuren, deren 

Handlungen interdependent sind, sich also wechselseitig beeinträchtigen oder unter-

stützen können“ (Benz, Lütz, Schimank & Simonis, 2007, S. 9). Dadurch gewinnen 

sowohl Führung im Allgemeinen als auch auf Management spezialisierte Mitarbeiter 

im Speziellen für und in Universitäten zunehmend an Bedeutung (vgl. Krücken & 

Meier, 2006; Krücken, Blümel & Kloke, 2010).39 

Was aber bedeuten die bisherigen Ausführungen konkret für „das“ Organisationsmo-

dell deutscher Universitäten? Wie sieht es mit den Leitungs-, Entscheidungs- und 

Organisationsstrukturen aus? Wer darf, kann, soll und muss wie, wann und worüber 

entscheiden? Einen ersten Hinweis gibt das Modell der neuen Steuerung von Uni-

versitäten bzw. der Governance in Universitäten. 

3.3.2 Organisation im Kontext der neuen Governance 

Wie bereits erwähnt, verzichtet das Hochschulrahmengesetz seit Inkrafttreten der 

vierten Novelle auf Vorgaben, die auf eine detaillierte Ausgestaltung der Binnenstruk-

tur von Universitäten gerichtet sind. In seiner Ursprungsfassung legte das Hochschul-

rahmengesetz (1976) noch fest, wie z.B. das „Zusammenwirken von Land und Hoch-

schule“ (ebd., § 60) aussieht oder auch die „Leitung der Hochschule“ (ebd., § 62) und 

die „Aufgaben zentraler Kollegialorgane“ (ebd., § 63) auszugestalten sind bzw. wel-

che näheren Regelungen durch das Landeshochschulgesetz vorzunehmen sind. Das 

Hochschulrahmengesetz sieht seit Inkrafttreten der vierten Novelle nun keine Rege-

lungen mehr zur „Organisation“ (Hochschulrahmengesetz, 1976, 2. Abschnitt) und 

 
39 Im Kontext der Reorganisation der Hochschulverwaltungen, insbesondere durch das Hinzukommen 

weiterer Aufgaben und Servicebereiche, was sich in der Etablierung neuer Organisationseinheiten 
niederschlägt, sind deutliche Anzeichen einer zunehmenden Heterogenität der fachlichen Hinter-
gründe von leitenden Mitarbeitern im administrativen Management von deutschen Hochschulen 
festzustellen. Ergebnissen einer deutschlandweiten Befragung von leitenden Mitarbeitern in unter-
schiedlichen Funktionalbereichen des administrativen Hochschulmanagements zufolge verfügen die 
meisten von ihnen über Studienabschlüsse im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. Zu-
dem scheint es mit zunehmender Nähe zu den Kernaktivitäten Forschung und Lehre auf sehr gute 
Kenntnisse der Forschungszusammenhänge in der jeweiligen Disziplin anzukommen. So verfügen 
Mitarbeiter und Geschäftsführer im Bereich des Fakultätsmanagements zumeist über einen Studi-
enabschluss in einer Disziplin ihrer Fakultät bzw. dezentralen Organisationseinheit der Hochschule 
(Leichsenring, 2006). Beides zeigt, dass im hochschulbezogenen Management vor dem Hintergrund 
organisationaler Transformationsprozesse Tätigkeiten entstanden sind, deren Tätigkeitsprofil nicht 
ausschließlich auf Regulierungs- und Beschlussumsetzung fokussiert (Krücken, Blümel & Kloke, 
2010). 
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zur „Hochschulplanung“ (ebd., 3. Abschnitt) vor.40 „Der Verzicht auf Vorgaben für 

Organisation und Leitung der Hochschulen eröffnet den Ländern die Möglichkeit, im 

Wettbewerb kreativ und flexibel für die Hochschulen die jeweils beste Lösung der 

Hochschulstruktur und -leitung zu entwickeln“ (Hochschulrektorenkonferenz, 1997; 

Hervorhebungen durch Verfasser). Somit ist es den Ländern überlassen, wie der ge-

wonnene Spielraum zur Gestaltung von Strukturen genutzt wird bzw. ob und wie der 

gewonnene Gestaltungsspielraum an die jeweiligen Universitäten weitergegeben 

wird (vgl. hierzu bspw. Grubitzsch, 2001, S. 337; Hüther, 2010; Dohmen & Kremp-

kow, 2015; Wissenschaftsrat, 2018).  

Hochschulpolitik wird damit fast ausnahmslos auf der Ebene der Länder verantwor-

tet, wodurch das deutsche Hochschulsystem im Umkehrschluss 16 Landeshoch-

schulgesetze umfasst. Betrachtet man nun die „zentralen politischen Steuerungs- 

bzw. Koordinationsbeziehungen“, kann gesagt werden, dass sich diese „zwischen 

den Hochschulen und weiteren Akteuren eines Landessystems und den staatlichen 

Akteuren auf der Landesebene etabliert [haben]“ (Kamm ,2014, S. 19).41 In Kernbe-

reiche zusammengefasst wurden den Universitäten seit der vierten Novellierung des 

Hochschulrahmengesetzes nach und nach folgende Spielräume eingeräumt (Hepp, 

2011, S. 235ff.):  

• Erweiterte institutionelle Autonomie; 

• Größere Gestaltungsspielräume im operativen Bereich; 

• Eigenständige Ressourcenverantwortung in Form globaler Haushalte; 

• Teilweise Freiheit bei der inneruniversitären Konzeption von Strukturen und 

Organen; 

• Entscheidungskompetenzen im Personalbereich; 

• Wegfall von Genehmigungsvorbehalten bspw. bei Prüfungs- und Studienord-

nungen; 

• Teilweise Wahlfreiheit der Rechtsform (Stiftungen o.ä.); 

• Initiierung von Wettbewerb um Finanzen, Personal und zwischen anderen Or-

ganisationen. 

Wettbewerb lässt sich hierbei wie folgt beschreiben: „Anwerben der „besten Köpfe“, 

Gestaltung attraktiver Lehr- und einnahmerelevanter Dienstleistungsangebote, Ein-

 
40 Die Paragrafen 60 bis 69 sind weggefallen. 
41 Zugleich verfügt die Bundesebene in einigen Bereichen über entsprechende Befugnisse und kann 

darüber in Teilen auf Entscheidungen der Länder einwirken. 
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werbung von Reputation und Ressourcen“ (Gaethgens, 2006, S. 7; Hervorhebungen 

im Original). Das Einräumen dieser neuen Spielräume soll, so der Grundgedanke, zu 

einem „neue[n] Steuerungsmodell an Universitäten“ (Scherm, 2011, S. 6) führen. 

Dieses neue Steuerungsmodell wird auch als die bereits erwähnte neue Governance 

bezeichnet und lässt sich in fünf, zum Teil zusammenhängende, Bereiche aufteilen 

(Schimank, 2009, S. 125f.): (1.) staatliche Regulierung durch Gesetze, Verordnungen 

und Einzelgenehmigungen; (2.) externe Steuerung durch den Staat oder andere Sta-

keholder; (3.) Wettbewerb/ Konkurrenzdruck in und zwischen Universitäten um Res-

sourcen und Reputation; (4.) hierarchische (Selbst-)Steuerung durch Leitungsorgane; 

(5.) akademische Selbstorganisation/-verwaltung im Rahmen kollegialer Selbstver-

waltung. 

Mit Blick auf die externe Steuerung lassen sich insbesondere zwei zentrale Verände-

rungen zum vormaligen Status quo erkennen. Erstens: Ziel- und Leistungsvereinba-

rungen zwischen Universitäten und Staat lösen die bisherige Input-Steuerung von 

Seiten des Staates durch eine Output-Steuerung ab, die Universitäten rechen-

schaftspflichtig macht (Schubert & Schmoch, 2010, S. 245; Sporn, 2001).42 Damit 

wird von staatlicher Seite nicht mehr das Wie vorgegeben, sondern lediglich kontrol-

liert, Ob etwas eingeleitet, verändert usw. ist und falls ja, Was. Zweitens: Durch die 

Schaffung von Hochschulräten ist es dem Staat möglich, sich weitestgehend auf die 

Rechtsaufsicht zu beschränken (Lange, 2010, S. 350). Hochschulräte dienen als 

„Bufferorganisation zwischen Staat und Universität“ (Sporn, 2001, S. 107).  

Es ist somit zu einer Neuverteilung der Rollen von Staat und Universität gekommen. 

Der Staat hat sich aus der Detailsteuerung herausgezogen, gibt den Rahmen vor 

und überlässt es in der Regel den Universitäten, wie sie die vorgegebenen Globalzie-

le erreichen. Für den Staat ist in diesem Zusammenhang lediglich wichtig, dass die 

Universitäten die getroffenen Ziel- und Leistungsvereinbarungen erreichen (Nickel, 

2009, S. 66). Schimank (2017) schreibt hierzu:  

„Im traditionellen Governance-Regime der Universitäten, wie es von den Pro-

fessoren verteidigt wird, herrscht die Kollegialität akademischer Selbstverwal-

tung vor – in Gestalt wechselseitiger Nichtangriffspakte zwischen Fachberei-

 
42 Als Staatliche Steuerungsinstrumente lassen sich u.a. nennen: Gesetze und Verordnungen; För-

derprogramme; Ziel- und Leistungsvereinbarungen; Drittmittelwettbewerbe von Bund, Ländern und 
Wissenschaftsorganisationen; (Re-)Akkreditierung, Evaluation. Über diese Steuerungsinstrumente 
kann (indirekt) Einfluss genommen werden auf: Forschung; Nachwuchsförderung; Verwaltung; Wis-
sens- und Technologietransfer; Lehre. 
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chen, Instituten und Lehrstühlen. Demgegenüber haben die Ministerien eine 

Stärkung hierarchischer Selbststeuerung der Universitäten, also der Rektoren 

bzw. Präsidenten, implementiert. Zusätzlich haben die Ministerien den Konkur-

renzdruck auf Universitäten und Professoren erhöht, indem Forschungsres-

sourcen und persönliche Einkommen zunehmend über Märkte oder – meis-

tens – Quasi-Märkte zugeteilt werden“ (ebd., S. 53). 

Insgesamt haben sich auf Grundlage der bisherigen Ausführungen in den einzelnen 

Landeshochschulgesetzen zum Teil stark unterschiedliche Rahmenbedingungen zur 

Organisation der Universitäten herausgebildet, die ihren finalen Ausdruck in den Sat-

zungen und Ordnungen der einzelnen Universitäten zur Regelung ihrer Binnenstruk-

tur finden. 

Festhalten lässt sich somit bereits an dieser Stelle, dass es für deutsche Universitä-

ten kein einheitliches Organisationsmodell, weder in den Landeshochschulgesetzen 

noch in den Satzungen und Ordnungen der einzelnen Universitäten gibt. Vielmehr ist 

es in diesem Bereich zu einer erheblichen Diversifizierung im nationalen Hochschul-

system gekommen (vgl. hierzu u.a. Teichler, 2005; Erhardt, Meyer-Guckel & Winde, 

2008, S. 51; Hüther, 2010; Pasternack, 2011; Dohmen & Krempkow, 2015; Wissen-

schaftsrat, 2018). Festhalten lässt sich allerdings auch, dass „die interne Leitungs- 

und Gremienorganisation der Hochschulen deutlich gestärkt wurde“ (Heinrichs, 2010, 

S. 102; Hervorhebung durch Verfasser). Universitäten können dem zufolge mittler-

weile durch ihre Eigenständigkeit charakterisiert werden, die sich im Rahmen ihrer 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit widerspiegelt (vgl. hierzu u.a. Krücken & 

Meier, 2006; de Boer, Enders & Schimank, 2007b; Whitley, 2008; Meier, 2009). 

Den bisherigen Ausführungen steht jedoch gegenüber, dass Hochschulsteuerung 

nach wie vor durch den traditionellen Mechanismus der staatlichen Regulierung so-

wie der akademischen Selbstverwaltung dominiert wird (Clark, 1983; Rosenbusch, 

2013). Um Universitäten und das Handeln von und in ihnen verstehen zu können, ist 

zum einen also durchaus das Wissen um die Spezifika der Universitäten notwendig. 

Denn „universities exist with layer upon layer of quite divergent legacies, yet so-

mehow they have also succeeded in preserving a strong element of continuity amidst 

all the change“ (Wittrock, 1993; S. 305). Mit Blick auf die Hochschulreformen der ver-

gangenen Jahre – und vermutlich auch der Reformen der kommenden Jahre – 

scheint zum anderen maßgeblich zu sein, ob und wie neue Steuerungsmodelle tat-
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sächlich umgesetzt wurden bzw. werden und damit „tatsächlich ein Ausbau organisa-

tionaler Selbststeuerungskapazität stattfindet“ (Rosenbusch, 2013, S. 61). Fraglich ist 

somit: Was entscheidet der Präsident tatsächlich, warum und wie? 

3.4 Fazit 

Im vorliegenden Kapitel konnte aufgezeigt werden, dass es sich bei Universitäten um 

eine spezifische Form von Organisationen handelt, die nicht ohne Weiteres einem 

konkreten Organisationstyp zugeordnet werden können. Die Organisation Universität 

zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich aus drei, zum Teil stark unterschiedlichen, 

Organisationsbereichen zusammensetzt, die in sich fragmentiert sind. Als Organisa-

tionsbereiche wurden Lehre, Forschung und Verwaltung identifiziert, die sich jeweils 

durch ihre spezifische Form der Organisation auszeichnen. Universitäten werden 

dadurch zu einer organisationalen Mischform der vorgenannten lose gekoppelten 

Organisationsbereiche. 

Wie auch für jede andere Organisation gilt auch für Universitäten, dass das Wissen 

über die Spezifika notwendig ist, um deren Handeln verstehen zu können. Für den 

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit wurden somit zunächst die „gro-

ßen“ Strukturen beleuchtet. Es konnte aufgezeigt werden, dass sich durch die lose 

Kopplung der einzelnen Organisationsbereiche sozusagen „pathologische“ Organisa-

tionsstrukturen in Form von organisationalen Brüchen ergeben, die durch die jeweils 

spezifischen Strukturen entstehen. Diese organisationalen Brüche schlagen sich 

nicht zuletzt im Rahmen von Entscheidungen nieder, die die Organisation Universität 

als Ganze betreffen.  

Ausgehend von der Organisation der Universität, die Aufgaben, Entscheidungskom-

petenzen und Verantwortlichkeiten festlegt und zuordnet, wurde daran anschließend 

auf die neue Steuerung von Universitäten bzw. Governance in Universitäten einge-

gangen. Es wurden zum einen die den Universitäten nach und nach von staatlicher 

Seite eingeräumten Spielräume beschrieben. Zum anderen wurden die damit ver-

bundenen Mechanismen der neuen Steuerung dargestellt, die dem beklagten Leis-

tungsverfall und Mangel an innerer Erneuerungskraft sowie Mangel an Entschei-

dungsfähigkeit entgegenwirken und somit zu einer Neuausrichtung von Leitungs-, 

Entscheidungs- und Organisationsstrukturen in Universitäten führen soll. 

Die vorangegangenen Ausführungen zur Organisation Universität und der Organisa-

tion der Universität werfen mit Blick auf das Thema der vorliegenden Arbeit die Frage 
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auf: Wer darf, kann, soll und muss wie, wann und worüber entscheiden? Zur Beant-

wortung dieser Fragen erfolgt nun im folgenden Kapitel eine Betrachtung von Ent-

scheidungen in Universitäten. 
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4 Entscheidungen in Universitäten 

Anknüpfend an die vorangegangenen Kapitel, wird nun auf Entscheidungen in Uni-

versitäten eingegangen. Wie bereits erörtert wurde, legt die Organisation der Univer-

sität die formalen Prozesse in ihren Binnenstrukturen fest. Daraus folgt, dass Aufga-

ben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten klar zuzuordnen sind. 

Hochschulpolitik, fast ausnahmslos auf der Ebene der Länder verantwortet, legt die 

übergeordneten Regulierungsstrukturen fest und damit auch Wer, wie, wann und wo-

rüber entscheiden darf, kann, soll und muss. Diese formal vorgegebene Autonomie 

der Universitäten führt somit zu Entscheidungsspielräumen für Universitäten im All-

gemeinen und für Präsidenten im Speziellen. Da die Übertragung von Aufgaben, 

Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten nicht bundeseinheitlich, son-

dern in den Bundesländern in unterschiedlichem Ausmaß erfolgt ist, kann von einer 

uneinheitlichen Entwicklung der Autonomie von Universitäten gesprochen werden. 

Weder lässt sich ein wirklicher Trend zu einer Stärkung der Autonomie deutscher 

Universitäten ausmachen noch bundeseinheitliche Entscheidungsspielräume (vgl. 

hierzu u.a. Hüther, 2010; Dohmen & Krempkow, 2015; Wissenschaftsrat, 2018). Hin-

zu kommt, dass die Ebene der Landeshochschulgesetze nicht das volle Ausmaß der 

Unterschiede widerspiegelt. Neben der Differenzierung einzelner Landeshochschul-

gesetze ist eine zusätzliche Differenzierung auf der Ebene der Universitäten vorzu-

nehmen. Denn wie bereits erwähnt, findet die konkrete Ausgestaltung der von staatli-

cher Seite vorgegebenen Regulierungsstrukturen letztlich in den Regelwerken und 

darüber hinaus in der praktischen Umsetzung der Universitäten statt (Krücken, 2006; 

Hüther, 2010, S. 448; Internationale Expertenkommission zur Evaluation der Exzel-

lenzinitiative, 2016, S. 21; Kleimann, 2016). 

Wie auch für jede andere Organisation gilt auch für die Universität, dass das Wissen 

über die Spezifika notwendig ist, um deren Handeln verstehen zu können. Neben 

den bereits herausgearbeiteten Spezifika, die die Organisation der Bereiche For-

schung, Lehre und Verwaltung und damit auch die Universität als Ganze betreffen, 

ist allerdings auch das Wissen um die formalen Strukturen notwendig, um das tat-

sächliche und damit praktische Handeln verstehen zu können. Hierfür erfolgt zu-

nächst eine Betrachtung der im Kontext von Universitäten agierenden zentralen Ent-

scheidungsorgane, die sich aus den Landeshochschulgesetzen ableiten lassen. Um 

die bereits erwähnten unterschiedlichen Entscheidungskompetenzen und damit ein-
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hergehenden unterschiedlichen Entscheidungsspielräume darzustellen, werden je-

weils exemplarisch die Landeshochschulgesetze Niedersachen, Nordrhein-

Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein genutzt. Bei der Auswahl 

handelt es sich um zwei Landeshochschulgesetze, die als Leitungsverfassung ein 

Präsidium vorsehen, mit einer Mindestgröße des Leitungsgremiums von 3 Personen 

(Niedersachen und Schleswig-Holstein). Zudem wurden zwei Landeshochschulge-

setze ausgewählt, die als Leitungsverfassung ein Rektorat vorsehen, mit einer Min-

destgröße des Leitungsgremiums von 2 Personen (Nordrhein-Westfalen und Baden-

Württemberg). Es geht bei der Darstellung somit insbesondere darum, trotz der vor-

handenen Äquivalenzen zwischen den vorgenannten Landeshochschulgesetzen, die 

ebenfalls vorhandene Heterogenität der Entscheidungsspielräume aufzuzeigen. Zu 

betonen ist, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine vergleichende Analyse 

der Landeshochschulgesetze erfolgen soll. Hierfür wird auf die ausführliche Arbeit 

von Hüther (2010) sowie auf die weiteren aktuellen Arbeiten, die sich mit dem Unter-

suchungsgegenstand beschäftigt haben, verwiesen (siehe hierzu u.a. Dohmen & 

Krempkow, 2015; Wissenschaftsrat, 2018). Allerdings ist eine detaillierte Darstellung 

der jeweiligen Auszüge aus den Landeshochschulgesetzen notwendig, um die ange-

sprochenen Aspekte aufzeigen zu können, wodurch dieser Teil umfänglicher als die 

bisherigen Teile der vorliegenden Arbeit ist. 

Ebenfalls auf Grundlage der Landeshochschulgesetzte erfolgt daran anschließend 

eine Betrachtung der formalen Entscheidungsstrukturen in Universitäten. Hierbei soll 

eine möglichst allgemeingültige Entscheidungsstruktur herausgearbeitet werden. Da-

rauf aufbauend werden mögliche Entscheidungsprozesse, die im Kontext universitä-

rer Entscheidungen ablaufen können und sich in der bisherigen Forschungsliteratur 

auffinden lassen, anhand der deskriptiven Entscheidungstheorie erläutert.43 

Leitend soll im Rahmen des vorliegenden Kapitels vor allem die Frage sein, wer in 

Universitäten tatsächlich entscheidet bzw. entscheiden darf und wie der Ablauf von 

Entscheidungsprozessen in Universitäten formal gestaltet ist. Hierbei wird der Präsi-

dent als Leiter der Universität besonders hervorgehoben. 

Grundsätzlich kann bereits vorab mit Blick auf die Landeshochschulgesetze folgen-

des festgehalten werden: „Die gemeinsame Erörterung der für die Hochschule rele-

vanten Angelegenheiten durch die Hochschulangehörigen und die gemeinsame Ent-

 
43 Vgl. hierzu auch Kapitel 2. 
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scheidung über solche Angelegenheiten sind [nach wie vor] konstitutive Elemente 

des Hochschulwesens“ (Heinrichs 2010, S. 45; Hervorhebungen durch Verfasser). 

4.1 Zentrale Entscheidungsorgane 

Wer kann, wer darf, wer soll und wer muss wie, wann und worüber in Universitäten 

entscheiden? Wie bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnt wurde, gibt es kein 

bundesweit einheitliches Organisationsmodell der deutschen Universitäten (Hüther, 

2010; Wissenschaftsrat, 2018). Vielmehr sind „Leitungs-, Entscheidungs- und Orga-

nisationsstrukturen der Hochschulen in Deutschland (...) sehr heterogen. Das basiert 

zum einen auf den unterschiedlichen Landesgesetzgebungen, aber auch auf den 

unterschiedlichen Traditionen und gewachsenen Strukturen“ (Erhardt, Meyer-Guckel 

& Winde, 2008, S. 51). Um die Frage des „Entscheidens“ in Universitäten beantwor-

ten zu können, hilft es, bereits vorab einen kurzen Blick auf die Strukturen von Ent-

scheidungen in Universitäten zu werfen. Denn Strukturen von Entscheidungen „um-

fassen sowohl den Prozess als auch die Strukturen der Entscheidungsfindung und 

definieren die Rolle von verschiedenen Gruppen“ (Sporn, 2001, S. 105). Im Rahmen 

universitärer Entscheidungsstrukturen, lassen sich folgende Gruppen und der Präsi-

dent als Einzelperson identifizieren. Die Gruppen werden nachfolgend als Entschei-

dungsorgane bzw. zentrale Organe bezeichnet ebd., S. 107; Heinrichs, 2010, S. 98): 

• Staat 

• Hochschulrat44 

• Senat 

• Fakultät bzw. Fachbereich45 

• Präsidium46 

• Präsident (Einzelperson) 

 
44 In Abhängigkeit vom Landeshochschulgesetz wird der Hochschulrat auch als Landeshochschulrat, 

Universitätsrat, Kuratorium, Stiftungsrat oder Aufsichtsrat bezeichnet (vgl. hierzu bspw. Hener, 2001; 
Hüther, 2010). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit der 
Begriff Hochschulrat synonym für die vorgenannten verwendet. 

45 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll nicht auf die unter den Fakultäten bzw. Fachbereichen lie-
gende Organisationsstruktur in Form von Instituten/ Abteilungen und Seminaren/ An-Instituten ein-
gegangen werden. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass, sofern Universitäten keine Fa-
kultäten bzw. Fachbereiche bilden, die Zuständigkeiten des Dekanats in der Regel auf die Hoch-
schulleitung übergehen. Näheres regeln in diesem Zusammenhang dann die jeweiligen Landes-
hochschulgesetze und Regelwerke der jeweiligen Universitäten. 

46 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit und nicht zuletzt aus 
Anonymisierungsgründen durchgängig die Bezeichnung „Präsidium“ für beide Formen der Hoch-
schulleitung (Präsidium und Rektorat) verwendet. 
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Diese Entscheidungsorgane sind insbesondere für Entscheidungen zuständig, die 

grundlegend und substantiell wissenschaftsrelevant für die Universität sind (Bundes-

verfassungsgericht, 2010 und 2014). Diese Art der Entscheidungen lassen sich somit 

dem Typ strategische Entscheidungen zuordnen (vgl. 2.5.1.3). Hierbei können so-

wohl Staat als auch Hochschulrat als Akteure angesehen werden, die außerhalb der 

Universität angesiedelt sind, aber auf diese indirekt bzw. direkt einwirken. Die ange-

führten zentralen Entscheidungsorgane werden nun nachfolgend anhand ihrer formal 

festgelegten Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten näher 

beschrieben. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass mit Blick auf 

die Entscheidungsorgane kein bundesweit einheitliches Modell bzw. keine bundes-

weit einheitlichen Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten 

existieren. Daher werden die Entscheidungsorgane jeweils exemplarisch anhand der 

Landeshochschulgesetze des Landes Niedersachen, Nordrhein-Westfalen, Baden-

Württemberg und Schleswig-Holstein dargestellt, um die Unterschiedlichkeit darstel-

len zu können. Die Darstellung erfolgt in der Regel durch eine kurze Zusammenfas-

sung der in den Landeshochschulgesetzen festgelegten Aufgaben, Entscheidungs-

kompetenzen und Verantwortlichkeiten (sofern als solche genannt) und anschließen-

der Darstellung der konkreten Passagen in den Landeshochschulgesetzen.47 Eine 

Ausnahme bei der nachfolgenden Darstellung bildet das Entscheidungsorgan Fakul-

tät bzw. Fachbereich.48 Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlich-

keiten sind hier in der Regel bundeseinheitlich. Zudem ist dieses Entscheidungsor-

gan den übrigen Entscheidungsorganen nachgeordnet und wird im Rahmen der in 

den Landeshochschulgesetzen definierten Aufbauorganisation als dezentrales Ent-

scheidungsorgan eingeordnet. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden Fakultä-

ten allerdings abweichend als zentrales Organ betrachtet, da sie maßgeblich für die 

strategische Ausrichtung der Universitäten sind. Nichts desto trotz wird dieses Ent-

scheidungsorgan lediglich exemplarisch anhand des Gesetzes über die Hochschulen 

in Baden-Württemberg dargestellt. 

 
47 Aus Gründen des Umfangs der vorliegenden Arbeit, wurde bei der Darstellung der jeweiligen 

Passagen aus den Landeshochschulgesetzen eine andere Formatierung gewählt. 
48 Für eine bessere Lesart wird im weiteren Verlauf nur noch der Begriff Fakultät verwendet. Zur histo-

rischen Entwicklung sowie der Unterscheidung zwischen Fakultät und Fachbereich vgl. bspw. Hein-
richs (2010) oder auch das Hochschulrahmengesetz von 1976. 
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4.1.1 Staat 

Auch wenn der Staat in Form der zuständigen Landesministerien als universitätsex-

terner Akteur zu verstehen ist, lässt er sich nicht vollständig aus der Betrachtung der 

Entscheidungsorgane und Entscheidungsstrukturen von und in Universitäten aus-

klammern. Denn „Dezentralisierung von Entscheidungsbefugnissen auf die Hoch-

schule als Organisation bedeutet mitnichten, dass sich die Politik von der Gestaltung 

des Hochschulsystems verabschiedet und alles dem Wettbewerb oder dem gemein-

schaftlichen Handeln der autonomen Hochschulen überlassen müsste“ (Zechlin, 

2015b, S. 22). Hierauf soll nachfolgend näher eingegangen werden. 

Wie bereits erwähnt, hat sich der Staat im Zuge der Reformierungen der einzelnen 

Landeshochschulgesetze in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive aus der De-

tailsteuerung der Universitäten zurückgezogen und beschränkt sich – so der allge-

mein vorherrschende Tenor – auf die Rechtsaufsicht. Damit verbunden ist die Be-

richtspflicht der Universitäten den zuständigen Ministerien gegenüber. Beide Punkte 

finden sich auch in allen Landeshochschulgesetzen (Heinrichs, 2010, S. 101). Aller-

dings sind Universitäten „Landeseinrichtungen, die damit (…) dem Zugriff und der 

Verantwortung der Parlamente und der von ihnen gewählten Regierungen unterste-

hen“ (ebd., S. 98). Insofern wundert es nicht, dass die einzelnen Landeshochschul-

gesetzte jeweils auf die eine oder andere Art und Weise doch noch eine Form von 

Detailsteuerung staatlicherseits ermöglichen. 

Zur Veranschaulichung der nach wie vor vorhandenen Einflussmöglichkeiten des 

Staates, werden exemplarisch die nachfolgenden Auszüge aus den jeweils gültigen 

Fassungen der o.a. Landeshochschulgesetze abgebildet.49 Die jeweiligen Auszüge 

beziehen sich auf Struktur- und Entwicklungsplanung bzw. auf Ziel und Leistungs-

vereinbarungen. 

Niedersachen: Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (2017) 

sieht eine ideale strategische Entwicklungsplanung der Universitäten gegeben, wenn 

sie auf dem Leitbild der Universität fußt und die Ableitung von operationalisierbaren, 

qualitativ oder quantitativ nachvollziehbaren Entwicklungszielen für den Zeitraum der 

Zielvereinbarung erlaubt (ebd.). Hierzu lässt sich im Niedersächsischen Hochschul-

gesetz folgendes finden: 

 
49 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die jeweils aktuellen Fassungen („letzte berücksichtigte 

Änderung“) der Landeshochschulgesetze mit Stand November 2018 verwendet. 
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„Das für die Hochschulen zuständige Ministerium (Fachministerium) trifft mit jeder 
Hochschule aufgrund der Landeshochschulplanung und der Entwicklungsplanung der 
jeweiligen Hochschule Zielvereinbarungen, die sich in der Regel auf mehrere Jahre 
beziehen. Die Entwicklungsplanung soll die Entwicklungs- und Leistungsziele in ihren 
Grundzügen bestimmen“ (ebd., § 1 Abs. 3). 

Maßnahmen, die zur Erreichung der Ziele ergriffen werden, sind nicht Gegenstand 

der Vereinbarungen, sondern sind der Universität überlassen. Durch das jährliche 

Berichtswesen stellen die Hochschulen letztlich die Maßnahmen, die zur Erreichung 

der Ziele ergriffen wurden, dar (Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und 

Kultur, 2017). Die nachfolgende Abbildung stellt die ideale strategische Entwick-

lungsplanung aus Sicht des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und 

Kultur dar. 

Abbildung 5: Hochschulentwicklungsplanung und -vertrag in Niedersachsen 

 

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (2017) 

Nordrhein-Westfalen: In Nordrhein-Westfalen besteht für das Ministerium die Mög-

lichkeit, Vorgaben sowohl für die Aufstellung als auch für die Fortschreibung der 

Entwicklungspläne zu machen. Zudem können Fristen für die Aufstellung oder Ände-

rung der Entwicklungspläne in Übereinstimmung mit den Landeshochschulentwick-

lungsplänen aufgestellt werden. Bei nicht Einhaltung der gesetzten Fristen, ist das 

Ministerium in der Lage, Planungen selbst durchzuführen. 
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„Das Ministerium kann für die Aufstellung und Fortschreibung der Hochschulentwick-
lungspläne Vorgaben festlegen, soweit dies zur Erreichung der Ziele nach § 6 Absatz 
1 erforderlich ist. Das Ministerium kann die Verpflichtung der Hochschule feststellen, 
ihren Hochschulentwicklungsplan ganz oder teilweise innerhalb einer angemessenen 
Frist entsprechend den Zielen des Landeshochschulentwicklungsplans aufzustellen 
oder zu ändern und dem Ministerium vorzulegen. Kommt die Hochschule dieser Pla-
nungspflicht nicht fristgerecht nach, so kann das Ministerium die Planung ganz oder 
teilweise selbst durchführen“ (Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2014, § 16 Abs. 1a). 

Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg haben die Struktur- und Entwicklungs-

pläne unter anderem in Lehre und Forschung ein ausreichendes fachliches Angebot 

sicherzustellen und sind von Seiten des zuständigen Ministeriums zustimmungs-

pflichtig. Zudem sind Ziele und Vorgaben von Seiten des Landes einzuhalten. 

„Die Struktur- und Entwicklungsplanung soll ein fachlich ausreichendes und regional 
ausgewogenes Angebot in Forschung und Lehre sicherstellen und das gemeinschaft-
liche oder hochschulübergreifende Angebot von Einrichtungen und deren wirtschaftli-
che Nutzung gewährleisten. Die Struktur- und Entwicklungspläne bedürfen der Zu-
stimmung des Wissenschaftsministeriums. Die Zustimmung darf nur versagt werden, 
wenn die Struktur- und Entwicklungspläne nicht mit den Zielen und Vorgaben des 
Landes in struktureller, finanzieller und ausstattungsbezogener Hinsicht übereinstim-
men“ (Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg, 2015, § 7 Abs. 2). 

Schleswig-Holstein: 

„Das Land, vertreten durch das Ministerium, und die Hochschulen treffen jeweils Ziel- 
und Leistungsvereinbarungen über Aufgabenwahrnehmung und Entwicklung der 
Hochschule mit einer Laufzeit von in der Regel fünf Jahren. Darin werden die Zuwei-
sungen im Rahmen des Haushaltsrechts, messbare und überprüfbare Ziele, die Prü-
fung des Umsetzungsstandes der Vereinbarungen sowie die Folgen von nicht er-
reichten Zielen festgelegt. Die Vereinbarung der Zuweisungen über mehrere Jahre 
bedarf der Zustimmung des Landtages“ (Gesetz über die Hochschulen und das Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein, 2016, § 11 Abs. 1). 

Zum angeführten Beispiel Schleswig-Holstein sei ergänzend erwähnt, dass Struktur- 

und Entwicklungspläne dem Ministerium lediglich zur Kenntnis gegeben werden: „Die 

Struktur- und Entwicklungspläne werden innerhalb eines Monats nach der Be-

schlussfassung dem Ministerium zur Kenntnis gegeben“ (Gesetz über die Hochschu-

len und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 2016, § 12 Abs. 2). Wie aller-

dings anhand des oben angeführten Auszugs zu den Ziel- und Leistungsvereinba-

rungen deutlich wird, werden Ziel- und Leistungsvereinbarungen auch mit Blick auf 

die Entwicklung der Hochschulen vereinbart. Insofern lassen sich auch in den Struk-

tur- und Entwicklungsplänen Passagen finden, die mit den Ziel- und Leistungsverein-

barungen übereinstimmen beziehungsweise der Erfüllung dieser dienen. 

Zusammenfassung 
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Wie sich nun in allen Fällen deutlich erkennen lässt, sind die jeweils zuständigen Mi-

nisterien wenigstens an der „globalen“ Struktur- und Entwicklungsplanung beteiligt 

bzw. bestimmen diese sogar maßgeblich mit. 

Da Ziel- und Leistungsvereinbarungen respektive Struktur- und Entwicklungspläne 

über einen mehrjährigen Zeitraum, in der Regel vier bis fünf Jahre, festgelegt wer-

den, kann und wird hier von strategischer Ausrichtung gesprochen werden. Diese 

strategische Ausrichtung ist in der Regel auch an die Amtszeit (eine Periode) des 

jeweiligen Präsidenten gebunden, die, in Abhängigkeit vom jeweiligen Landeshoch-

schulgesetz, mindestens vier und höchstens 8 Jahre beträgt (vgl. 4.1.7).50 

Dass der Staat nach wie vor ein nicht zu unterschätzendes Interesse an Rechtset-

zung sowie strategischer Aufsicht hat, wird auch anhand des nachfolgenden Aus-

zugs aus einer öffentlichen Stellenausschreibung für die Stelle der Leiterin oder des 

Leiters der Abteilung „Wissenschaft“ des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur des Landes Schleswig-Holstein deutlich: 

„Die Abteilung „Wissenschaft“ ist in dem von der Hochschulautonomie ge-

steckten Rahmen dafür verantwortlich, die Universitäten … des Landes durch 

Zielvereinbarungen, durch Rechtsetzung und durch Aufsicht strategisch zu 

planen und zu steuern. … Sie ist ferner zuständig für das Hochschulpersonal, 

den Hochschulbau, die Bund-Länderprogramme (insbesondere Exzellenzstra-

tegie und Hochschulpakt) sowie für die Bundesausbildungsförderung“ (Minis-

terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, 

2017, Hervorhebungen durch Verfasser, siehe Anhang ii). 

Das Interesse des Staates an Rechtsetzung und strategischer Aufsicht, aber in Tei-

len auch an Detailsteuerung, wird auch in dem von der Hochschulrektorenkonferenz 

formulierten Eckpunktepapier „Die Hochschulen als zentrale Akteure in Wissenschaft 

und Gesellschaft“ deutlich: 

„Zugleich ist Autonomie aber untrennbar mit Verantwortung verbunden; recht-

lich bewegt sich der Grad der Autonomie zudem zwischen den Gewährleis-

tungen des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG und der Bindung an das Rechtsstaatsprinzip. 

Vor diesem Hintergrund müssen die Länder fraglos die Rechtsaufsicht ausü-

ben, sollten sich aber auf diesen Kernbereich beschränken und von einer De-

 
50 Für eine ausführliche Darstellung der Steuerungsmöglichkeiten des Staates beziehungsweise der 

Ministerien vgl. die jeweiligen Landeshochschulgesetze sowie Regelwerke der Universitäten. 
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tailsteuerung und der (Wieder-) Einführung kleinteiliger Indikatoren Abstand 

nehmen“ (ebd., 2018, S. 5). 

Wie nun herausgearbeitet wurde, hat der Staat nach wie vor wenigstens mittelbaren, 

wenn nicht sogar unmittelbaren Einfluss auf Universitäten. Das bestätigt auch eine 

aktuelle Umfrage bei Präsidenten und Rektoren deutscher Hochschulen, die durch 

den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. in Zusammenarbeit mit Kien-

baum im Jahr 2016 erfolgte: 

„Nicht nur über Gesetze und Verordnungen, sondern verstärkt auch über För-

derprogramme hat der Staat in den vergangenen Jahren mittelbar oder unmit-

telbar Einfluss auf Organisationsstrukturen und das Governance-System von 

Hochschulen genommen. Den größten Einfluss auf die Hochschulstrategie 

haben die Länder mit den Ziel- oder Hochschulvereinbarungen, welche sie mit 

den Hochschulen aushandeln. Fast die Hälfte der Hochschulleiter beschreibt 

den Einfluss der Vereinbarungen als stark oder sehr stark“ (Winde, Mönikes & 

Zinke, 2016, S. 36). 

Es verwundert dem zufolge nicht, dass sich die überwiegende Mehrheit der befragten 

Hochschulleiter weniger staatliche Detailsteuerung wünschen sowie weniger Rah-

menvorgaben, um Organisations- und Entscheidungsstrukturen für ihre Universitäten 

autonomer gestalten zu können (ebd., S. 34).  

4.1.2 Hochschulrat 

Auf Grundlage der Ausführungen im vorangegangenen Kapitel zur neuen Steuerung 

von Universitäten, ist der Hochschulrat, wie auch der Staat, als „Außensteuerungsak-

teur“ (Hüther, 2010, S. 199) anzusehen. Hochschulräte haben grundsätzlich eine be-

ratende Funktion und dürfen bzw. sollen Vorschläge zur strategischen Ausrichtung 

der jeweiligen Universität einbringen und damit auch Vorschläge zu Strukturverände-

rungen. Zudem haben Hochschulräte die bereits erwähnte Aufsichtsfunktion gegen-

über den jeweiligen Universitäten und in der Regel auch formale Entscheidungskom-

petenzen (vgl. hierzu ausführlich bspw. Hüther 2010, S 338ff.; Jochheim, Bogumil & 

Heinze, 2016, S. 208ff.). Besonderes Merkmal von Hochschulräten ist, dass durch 

sie außeruniversitäre Perspektiven in die jeweiligen Universitäten einfließen. Das 

ergibt sich nicht zuletzt aus der Zusammensetzung der Hochschulräte. Je nach Lan-

deshochschulgesetz können die Besetzungsverfahren des Hochschulrates zum Bei-

spiel mit hochschulintern oder -externen Mitgliedern erfolgen oder aus einer Misch-
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form von beidem. Hierbei kann eine weitere Unterscheidung bei der Anzahl der 

hochschulinternen Mitglieder vorgenommen werden. Diese kann zwischen 0 – 50 

v.H. liegen (Hüther, 2010, S. 263ff. und 342ff.). So setzt sich bspw. der Hochschulrat 

an Universitäten in Baden-Württemberg wie folgt zusammen: 

„[Der] Hochschulrat [besteht] aus mindestens sechs und höchstens zwölf Mitgliedern, 
die von der Wissenschaftsministerin oder vom Wissenschaftsminister bestellt werden; 
mindestens 40 Prozent der Mitglieder, bei der DHBW der nach Absatz 4 auszuwäh-
lenden Mitglieder, müssen Frauen sein. Die Mitglieder dürfen keine Mitglieder der 
Hochschule im Sinne von § 9 sein (externe Mitglieder des Hochschulrats); Honorar-
professorinnen und Honorarprofessoren, Lehrbeauftragte, Ehrensenatorinnen und 
Ehrensenatoren sowie Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger gelten als externe Mitglie-
der des Hochschulrats“ (Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg, 2015, 
§ 20 Abs. 3). 

Der Hochschulrat kann mit Blick auf seine Zuständigkeiten für alle Universitäten, für 

mehrere Universitäten oder auch nur für eine Universität eines Bundeslandes zu-

ständig sein (Jochheim, Bogumil & Heinze, 2016, S. 208). Die Kompetenzen der 

Hochschulräte unterscheiden sich zwischen den einzelnen Landeshochschulgeset-

zen zum Teil erheblich. Sie reichen von der oben bereits angeführten Beratungsfunk-

tion der jeweiligen Leitung einer Universität, bis hin zu tatsächlichen Entscheidungen, 

bspw. über die Besetzung der universitären Hauptleitungsämter (ebd., S. 209ff.).51  

Zur Veranschaulichung der Kompetenzen von Hochschulräten, sollen exemplarisch, 

wie auch für den Staat, die nachfolgenden Auszüge aus den jeweils gültigen Fas-

sungen der Landeshochschulgesetze Niedersachen, Nordrhein-Westfalen, Baden-

Württemberg und Schleswig-Holstein dienen. Die jeweiligen Auszüge beziehen sich 

auf die Aufgaben und damit auch Kompetenzen des Hochschulrats. 

Niedersachen: In Niedersachen gehört es unter anderem zu den Aufgaben des 

Hochschulrates, das Präsidium und auch den Senat zu beraten. Zudem hat der 

Hochschulrat bspw. zu Entwicklungs- und Wirtschaftsplänen oder auch zu den Ent-

würfen von Zielvereinbarungen Stellung zu nehmen. Außerdem ist es die Aufgabe 

des Hochschulrates, den Vorschlag des Senats betreffend die Entlassung von Mit-

gliedern des Präsidiums zu bestätigen. Konkret findet sich im Niedersächsischen 

Hochschulgesetz folgendes (§ 52 Abs. 1): 

„Der Hochschulrat hat die Aufgabe,  

1. das Präsidium und den Senat zu beraten, 

 
51 Für eine ausführliche Darstellung der Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkei-

ten der Hochschulräte vergleiche die jeweiligen Landeshochschulgesetze sowie die jeweiligen Re-
gelwerke der Universitäten. 
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2. Stellung zu nehmen zu 

a) den Entwicklungs- und Wirtschaftsplänen, 

b) der Gründung von oder der Beteiligung an Unternehmen, 

c) den Entwürfen von Zielvereinbarungen, 

d) den Vorschlägen des Senats zur Ernennung oder Bestellung von Präsidi-
umsmitgliedern, 

3. den Vorschlag des Senats zur Entlassung von Präsidiumsmitgliedern zu bestäti-
gen, 

4. bei Hochschulen, denen nach § 48 Abs. 2 das Berufungsrecht übertragen wurde, 
das Einvernehmen zu Berufungsvorschlägen zu erklären. 

Der Hochschulrat ist berechtigt, zu allen die Hochschule betreffenden Fragen Aus-
künfte vom Präsidium und vom Senat zu verlangen.“ 

Nordrhein-Westfalen: In Nordrhein-Westfalen gehört u.a. zu den Aufgaben des 

Hochschulrates, das Rektorat zu beraten, aber auch die Aufsicht über dessen Ge-

schäftsführung auszuüben. Zudem ist Aufgabe des Hochschulrates, dem Entwurf des 

Hochschulvertrages und dem Wirtschaftsplan zuzustimmen. Darüber hinaus gibt der 

Hochschulrat Empfehlungen und Stellungnahmen ab zum Entwurf des Hochschul-

entwicklungsplans und in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für For-

schung und Lehre. Konkret findet sich im Gesetz über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen folgendes (§ 21 Abs. 1): 

„Der Hochschulrat berät das Rektorat und übt die Aufsicht über dessen Geschäftsfüh-
rung aus. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 

1. die Mitwirkung durch seine Mitglieder in der Hochschulwahlversammlung an der 
Wahl und Abwahl der Mitglieder des Rektorats; 

2. die Zustimmung zum Entwurf des Hochschulvertrags nach § 6 Absatz 3; 

3. die Zustimmung zum Wirtschaftsplan, zur unternehmerischen Hochschultätigkeit 
nach § 5 Absatz 7, zur Gründung einer Stiftung nach § 2 Absatz 6 und zur Übernah-
me weiterer Aufgaben nach § 3 Absatz 8; 

4. die Aufsicht über die Wirtschaftsführung des Rektorats; 

5. Empfehlungen und Stellungnahmen zum Entwurf des Hochschulentwicklungsplans 
nach § 16 Absatz 1a, die Stellungnahme zum Rechenschaftsbericht des Rektorats 
nach § 16 Absatz 3 und zu den Evaluationsberichten nach § 7 Absatz 2 und 3; 

6. Empfehlungen und Stellungnahmen in Angelegenheiten der Forschung, Kunst, 
Lehre und des Studiums, die die gesamte Hochschule oder zentrale Einrichtungen 
betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind; 

7. die Feststellung des Jahresabschlusses, die Beschlussfassung über die Verwen-
dung des Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages und 
die Entlastung des Rektorats.“ 

Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg sind die Aufgaben und Kompetenzen 

des Hochschulrates sehr umfänglich und entsprechend im Landeshochschulgesetz 

festgelegt. So lässt sich unter anderem die Wahl der hauptamtlich tätigen Rektorats-
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mitglieder nennen, die gemeinsam mit dem Senat durchgeführt wird. Zudem be-

schließt der Hochschulrat über Struktur- und Entwicklungsplanung, aber auch über 

den Wirtschaftsplan. Darüber hinaus ist es Aufgabe des Hochschulrats dem Ab-

schluss von Hochschulverträgen zuzustimmen. Des Weiteren nimmt der Hochschul-

rat Stellung zur Grundordnung und deren Änderung sowie zu Änderung oder Aufhe-

bung von Studiengängen. Konkret findet sich im Gesetz über die Hochschulen in Ba-

den-Württemberg folgendes (§ 20 Abs. 1): 

„Zu den Aufgaben des Hochschulrats gehören insbesondere: 

1. die Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder gemeinsam mit dem Senat nach 
Maßgabe von § 18 Absätze 1 bis 3 und die Mitwirkung nach § 18 Absatz 5, 

2. die Beschlussfassung über Struktur- und Entwicklungspläne sowie über die Pla-
nung der baulichen Entwicklung, 

3. die Beschlussfassung über den Entwurf des Haushaltsvoranschlags oder des Wirt-
schaftsplans, 

4. die Zustimmung zum Abschluss von Hochschulverträgen gemäß § 13 Absatz 2 
und Vereinbarungen gemäß § 7 Absatz 2 UKG, 

5. die Zustimmung zur Gründung von Unternehmen und Beteiligung an Unterneh-
men, 

6. die Beschlussfassung auf Vorschlag des Rektorats über Grundsätze für die Aus-
stattung und für den wirtschaftlichen und aufgabengerechten Einsatz der Mittel für 
Forschung, Kunstausübung, künstlerische Entwicklungsvorhaben und Lehre nach 
leistungs- und belastungsorientierten Kriterien und nach Evaluationsergebnissen auf 
der Grundlage von § 13 Absatz 2; soweit die Medizinische Fakultät betroffen ist, er-
folgt der Vorschlag durch deren Dekanat, 

7. die Feststellung des Jahresabschlusses bei Wirtschaftsführung nach den Grunds-
ätzen des § 26 LHO, 

8. die Zustimmung zu hochschulübergreifenden Kooperationen von besonderer 
Reichweite, 

9. die Stellungnahme, an der DHBW das Einvernehmen zur Einrichtung, Änderung 
oder Aufhebung eines Studiengangs; Stellungnahme und Einvernehmen entfallen bei 
Übereinstimmung mit dem beschlossenen Struktur- und Entwicklungsplan, 

10. die Stellungnahme zur Grundordnung und deren Änderungen, soweit nicht in die-
sem Gesetz die Zustimmung oder das Einvernehmen des Hochschulrats vorge-
schrieben ist, 

11. die Erörterung des Jahresberichts der Rektorin oder des Rektors in einer gemein-
samen Sitzung mit dem Senat, 

(. …), 

16. Erörterung des Zwischenberichts zum Gleichstellungsplan.“ 

Schleswig-Holstein: In Schleswig- Holstein gehört unter anderem zu den Aufgaben 

des Hochschulrates, Stellung zu nehmen zum Verfassungsentwurf und zum Haus-

haltsplan sowie zum Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen und zur Ein-

richtung von Studiengängen. Darüber hinaus gibt der Hochschulrat unter anderem 
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Empfehlungen mit Blick auf Profilbildung, Forschungsschwerpunkte und Schwer-

punkte in der Lehre ab. Bezüglich der Struktur- und Entwicklungsplanung muss der 

Hochschulrat im Einvernehmen mit dem Senat sein. Konkret findet sich im Gesetz 

über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein folgendes (§ 

19 Abs. 1): 

„Der Hochschulrat hat folgende Aufgaben: 

1. Entscheidung bei Anrufung durch die Kanzlerin oder den Kanzler (§ 25 Absatz 1 
Satz 5), 

2. Stellungnahme zum Entwurf der Verfassung (§ 7), 

3. Einvernehmen mit dem Senat zur Satzung über Qualitätssicherung (§ 5 Absatz 3), 

4. Empfehlungen zur Profilbildung der Hochschule, zu Schwerpunkten in Forschung 
und Lehre sowie zur Struktur der Lehrangebote, 

5. Stellungnahme zum Haushaltsplan, 

6. Einvernehmen mit dem Senat über die Struktur- und Entwicklungsplanung der 
Hochschule, 

7. Einvernehmen mit dem Senat über die Grundsätze für die Verteilung der Finanz- 
und Sachmittel sowie der Personalausstattung einschließlich zugehöriger Satzungen, 
insbesondere zu den Grundsätzen über die Vergütung der Professorinnen und Pro-
fessoren und den Abschluss der Vergütungsvereinbarungen mit den Mitgliedern des 
Präsidiums mit Ausnahme der Präsidentin oder des Präsidenten, 

8. Stellungnahme zur Einrichtung von Studiengängen, 

9. Beratung der Berichte des Präsidiums, insbesondere der Berichte des Präsidiums 
über Qualitätssicherungsmaßnahmen, 

10. Stellungnahme vor Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen. 

Die Aufgaben nach den Nummern 2 bis 7 erstrecken sich auch auf Änderungen be-
stehender Regelungen.“ 

Zusammenfassung 

Wie sich anhand der exemplarisch angeführten Auszüge aus den jeweiligen Landes-

hochschulgesetzen zu den Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwort-

lichkeiten der Hochschulräte deutlich erkennen lässt, unterscheiden sich diese wie 

bereits erwähnt zum Teil erheblich und reichen von Beratungs- und Aufsichtsfunktion 

über Vetorechte, bis hin zu tatsächlichen Entscheidungskompetenzen über grundle-

gende strategische Belange, die die Ausrichtung der Universitäten als Ganze betref-

fen. Der Hochschulrat kann somit je nach Landeshochschulgesetz und Grundord-

nung bzw. Satzung der jeweiligen Universität unter anderem beaufsichtigen, beraten, 

beschließen, empfehlen, entscheiden, Stellung nehmen und wählen.  

In der praktischen Realität scheinen Hochschulräte ihre „Funktionen als Kontroll-

instanz gegenüber Rektoraten“ (Jochheim, Bogumil & Heinze, 2016, S. 222f.) nicht 
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immer so wahrzunehmen, wie es ihnen möglich wäre. Wobei hier die Frage des 

„Könnens oder Wollens“ (ebd.) noch nicht abschließend geklärt ist.  

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass Begrifflichkeiten wie „Stellungnahme“ und 

„Empfehlung“ oder auch „Erörterung“ und „Beratung“ zumindest formaljuristisch nicht 

mit der Kompetenz zu entscheiden gleichzusetzen sind. Wohingegen „Beschlussfas-

sung“ mit der Kompetenz zu entscheiden gleichgesetzt werden kann. Die „Zustim-

mung“ und das „Einvernehmen“ können damit einem Mitwirkungsrecht an Entschei-

dungen gleichgesetzt werden. Wie sich die praktische Umsetzung gestaltet, bleibt 

dabei allerdings wie erwähnt offen und ist nach wie vor weitestgehend ungeklärt. 

4.1.3 Senat 

Der akademische Senat ist an Universitäten das oberste Gremium in Form eines 

demokratisch gewählten Kollegialorgans. Mitglieder in diesem Gremium werden qua 

Gesetz mit überwiegender Mehrheit durch das wissenschaftliche Personal gestellt 

(Sporn, 2001, S. 108). Die konkrete Zusammensetzung des akademischen Senats 

unterscheidet sich teils von Bundesland zu Bundesland und kann sich darüber hin-

aus auch zwischen Universitäten durch deren Regelwerke unterscheiden. So wird die 

Zusammensetzung des akademischen Senats an Universitäten in Baden-

Württemberg in der Grundordnung geregelt. Dabei ist unter anderem maßgeblich, 

dass die hauptamtlich tätigen Professoren, also auch außerplanmäßige Professoren, 

über die Mehrheit der Stimmen verfügen und sowohl der Rektor als auch das Rekto-

ratsmitglied für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung stimmberech-

tigte Mitglieder kraft Amtes sind (Gesetz über die Hochschulen in Baden-

Württemberg, 2015, § 19 Abs. 2). 

Der Senat kann je nach Landeshochschulgesetz bspw. unter dem Vorsitz des Präsi-

denten sowie mit Stimmberechtigung der Vizepräsidenten, aber auch unter dem Vor-

sitz des Präsidenten ohne Stimmberechtigung erfolgen (vgl. Abschnitt „Präsident“). 

Präsident und Vizepräsidenten nehmen dann in der Regel als beratende Mitglieder 

teil. Auch können die Dekane im Senat stimmberechtigt sein, aber ihm auch lediglich 

beratend beiwohnen. Entsprechend lässt sich eine Unterscheidung mit Blick auf Be-

schlussfassungen des akademischen Senats vornehmen. Hier kann zwischen Be-

schlussfassungen mit der Mehrheit der Professoren ohne die Leitungsmitglieder und 
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Beschlussfassungen mit der Mehrheit der Professoren mit Leitungsmitgliedern unter-

schieden werden (Hüther, 2010, S. 389ff.).52  

Mit Blick auf die historische Entwicklung der akademischen Senate ist zu erwähnen, 

dass diese sich bis zur Einführung der Gruppenuniversität in der Regel ausschließ-

lich aus Professoren zusammensetzte. Mit der Einführung der Gruppenuniversität in 

den 1960er Jahren als Gegenmodell zur Ordinarienuniversität, waren dann „auch die 

Akademischen Mitarbeiter, die Studierenden und die sonstigen Mitarbeiter im Senat 

vertreten“ (Heinrichs, 2010, S. 45). Das organisatorische System der Gruppenuniver-

sität hat das Bundesverfassungsgericht aufgrund einer eingereichten Verfassungs-

beschwerde zwar mit Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes als vereinbar erklärt. Al-

lerdings wurde festgelegt, dass in den entsprechenden Kollegialorganen, unter ande-

rem mit Blick auf Fragen der Lehre und Forschung, der herausgehobenen Stellung 

der Professoren Rechnung zu tragen ist und die Professoren die Mehrheit in diesen 

Organen bilden müssen (Bundesverfassungsgericht, 1973).53 

Bis zur Einführung der oben angeführten Hochschulräte war der Senat das wichtigste 

und zugleich stärkste Entscheidungsorgan der Universitäten. Aufgaben und Ent-

scheidungskompetenzen, die vormals dem Senat zugeordnet waren, sind seitdem in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Landeshochschulgesetz zum Teil auf den Hochschulrat 

aber auch auf den Präsidenten übertragen worden (Heinrichs, 2010, S. 45; Hüther, 

2010, S. 340ff.; Dohmen & Krempkow, 2015; Wissenschaftsrat, 2018). 

Aufgaben und Entscheidungskompetenzen des akademischen Senats reichen je 

nach Landeshochschulgesetz von Angelegenheiten, die Forschung und Lehre betref-

fen, über Satzungsbeschlüsse oder auch die Einrichtung von Studiengängen, bis hin 

zur strategischen Ausrichtung der gesamten Universität sowie beratende, strategi-

sche, kontrollierende und Leitungsaufgaben. (Sporn 2001, S. 108; Heinrichs 2010, S. 

45; Hüther, 2010, S. 203ff.). Darüber hinaus kann gesagt werden, dass der akademi-

sche Senat grundsätzlich genau dann zuständig ist, wenn die Zuständigkeiten einer 

Fakultät bzw. eines Fachbereichs in Angelegenheiten die Forschung und Lehre be-

treffen, überschritten werden. Der Senat ist damit insbesondere für die Binnenstruk-

tur der jeweiligen Universität zuständig (Sporn 2001, S. 108; Heinrichs 2010, S. 45f.). 

 
52 Für eine ausführliche Darstellung der Zusammensetzung der akademischen Senate vgl. die jeweili-

gen Landeshochschulgesetze sowie die jeweiligen Regelwerke der Universitäten. 
53 Die Professorenmehrheit gilt für alle Kollegialorgane. 
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Zur Veranschaulichung der Aufgaben und Kompetenzen des akademischen Senats 

sollen exemplarisch, wie auch für die Ministerien und Hochschulräte, die nachfolgen-

den Auszüge aus den jeweils gültigen Fassungen der Landeshochschulgesetze Nie-

dersachen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein die-

nen. 

Niedersachen: In Niedersachsen gehört unter anderem zu den Aufgaben des Senats 

über die Regelwerke der Universität zu beschließen. Zudem beschließt der Senat 

über die Entwicklungsplanung und den Gleichstellungsplan. Darüber hinaus nimmt er 

Stellung zu allen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die Universität 

als Ganze. Hierzu zählen bspw. die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Fa-

kultäten oder auch Studiengängen. Konkret findet sich im Niedersächsischen Hoch-

schulgesetz folgendes (§ 41): 

„Der Senat beschließt die Ordnungen der Hochschule, soweit diese Zuständigkeit 
nicht nach diesem Gesetz oder der Grundordnung der Fakultät oder einem anderen 
Organ zugewiesen ist. Für fakultätsübergreifende Studiengänge kann er Prüfungs-
ordnungen beschließen. Er beschließt die Grundordnung und ihre Änderungen mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Die Grundordnung und ihre Ände-
rungen bedürfen der Genehmigung“ (ebd., Abs. 1). 

„Der Senat beschließt die Entwicklungsplanung nach § 1 Abs. 3 Satz 2, die Grundla-
ge für die Zielvereinbarung ist, sowie den Gleichstellungsplan mit konkreten Ziel- und 
Zeitvorgaben im Einvernehmen mit dem Präsidium. Er nimmt zu allen Selbstverwal-
tungsangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung Stellung, insbesondere zur Er-
richtung, Änderung und Aufhebung von Fakultäten sowie zur Einführung, wesentli-
chen Änderung und Schließung von Studiengängen. Das Präsidium ist in allen Ange-
legenheiten der Selbstverwaltung in seiner Entscheidungszuständigkeit dem Senat 
rechenschaftspflichtig. Dazu gehören insbesondere Maßnahmen im Sinne von § 17 
Abs. 2 Satz 1“ (ebd., Abs. 2). 

Nordrhein-Westfalen: In Nordrhein-Westfalen ist der Senat unter anderem zuständig 

für Erlass und Änderung von Regelwerken der Universität sowie Billigung von Pla-

nungsgrundsätzen. Zudem gibt er Empfehlungen und Stellungnahmen ab. Diese er-

folgen unter anderem zum Hochschulentwicklungsplan, zum Hochschulvertrag oder 

auch zu den Grundsätzen der Stellen- und Mittelverteilung. Aber auch zu Angele-

genheiten, die die Universität als Ganze betreffen und von grundsätzlicher Bedeu-

tung sind. Konkret findet sich im Gesetz über die Hochschulen des Landes Nord-

rhein-Westfalen folgendes (§ 22 Abs. 1): 

„Der Senat ist für die nachfolgend aufgeführten Angelegenheiten zuständig: 

1. die Mitwirkung durch seine Mitglieder in der Hochschulwahlversammlung an der 
Wahl und Abwahl der Mitglieder des Rektorats; 

2. Stellungnahme zum jährlichen Bericht des Rektorats; 



99 

3. Erlass und Änderung der Grundordnung, von Rahmenordnungen und Ordnungen 
der Hochschule, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt; 

4. Billigung von Planungsgrundsätzen im Sinne von § 16 Absatz 1a Satz 1; 

5. Empfehlungen und Stellungnahmen zum Entwurf des Hochschulentwicklungsplans 
nach § 16 Absatz 1a und des Hochschulvertrags nach § 6 Absatz 3, zu den Evalua-
tionsberichten nach § 7 Absatz 2 und 3, zum Wirtschaftsplan, zu den Grundsätzen 
der Verteilung der Stellen und Mittel auf die Fachbereiche, zentralen wissenschaftli-
chen Einrichtungen, zentralen Betriebseinheiten und der Medizinischen Einrichtun-
gen; 

6. Empfehlungen und Stellungnahmen in Angelegenheiten der Forschung, Kunst, 
Lehre und des Studiums, die die gesamte Hochschule oder zentrale Einrichtungen 
betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind. 

Die Grundordnung kann vorsehen, dass der Senat im Rahmen des Rahmenkodex für 
gute Beschäftigungsbedingungen nach § 34a Grundsätze für gute Beschäftigungsbe-
dingungen des Personals der Hochschule beschließen kann; die dienst- und fachvor-
gesetzten Stellen müssen diese Grundsätze bei ihren beschäftigtenbezogenen Ent-
scheidungen berücksichtigen. Die Grundordnung wird mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen des Gremiums beschlossen. Die Grundordnung kann vorsehen, 
dass der Berufungsvorschlag zur Besetzung einer Professur im Sinne des § 38 Ab-
satz 3 der Zustimmung des Senats bedarf.“ 

Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg sind die Aufgaben und Kompetenzen 

des Senats ebenfalls sehr umfänglich und entsprechend im Landeshochschulgesetz 

festgelegt. So gehört unter anderem die Wahl des Rektors gemeinsam mit dem 

Hochschulrat zu den Aufgaben des Senats. Zudem ist es die Aufgabe des Senats 

der Struktur- und Entwicklungsplanung zuzustimmen. Des Weiteren gehört zu seinen 

Aufgaben unter anderem zum Abschluss von Hochschulverträgen Stellung zu neh-

men. Außerdem beschließt der Senat zum Beispiel über die Regelwerke der Univer-

sität und auch über die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen. 

Der Senat ist auch dafür zuständig, in allen Angelegenheiten die die Universität als 

Ganze betreffen und von grundsätzlicher Bedeutung sind zu entscheiden. Konkret 

findet sich im Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg folgendes (§ 19 

Abs. 1): 

„Der Senat ist insbesondere zuständig für die 

1. Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder gemeinsam mit dem Hochschulrat 
nach Maßgabe von § 18 Absätze 1 bis 3 und die Mitwirkung nach § 18 Absatz 5, 

2. Wahl der nebenamtlichen Rektoratsmitglieder nach Maßgabe von § 18 Absatz 6, 

3. Zustimmung zu Struktur- und Entwicklungsplänen, 

4. Stellungnahme zu Entwürfen des Haushaltsvoranschlags oder zum Wirtschafts-
plan, 

5. Stellungnahme zum Abschluss von Hochschulverträgen und Zielvereinbarungen, 
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6. Stellungnahme zur Funktionsbeschreibung von Stellen für Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer; die Stellungnahme entfällt bei Übereinstimmung mit dem be-
schlossenen Struktur- und Entwicklungsplan, 

7. Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Einrichtung, Änderung und Aufhe-
bung von Studiengängen, Hochschuleinrichtungen, Fachgruppen sowie gemeinsa-
men Einrichtungen und Kommissionen im Sinne von § 15 Absatz 6, 

8. Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Festsetzung von Zulassungszahlen, 

9. Beschlussfassung auf Grund der Vorschläge der Fakultäten oder der Studienaka-
demien auf der Grundlage der Empfehlungen der Fachkommissionen über die Sat-
zungen für Hochschulprüfungen oder Stellungnahme zu Prüfungsverordnungen, 
durch die ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, an der DHBW ferner die Rege-
lungen über die Studieninhalte und die Ausbildungsrichtlinien sowie über Eignungsvo-
raussetzungen und Zulassungsverfahren von Ausbildungsstätten, 

10. Beschlussfassung über Satzungen, insbesondere für die Verwaltung und Benut-
zung der Hochschuleinrichtungen einschließlich Gebühren und Entgelte, für die Wah-
len sowie über die Aufnahmeprüfung, Studienjahreinteilung, Zugang, Zulassung, Im-
matrikulation, Beurlaubung und Exmatrikulation von Studierenden, 

11. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Fragen der Kunstausübung, 
künstlerischer Entwicklungsvorhaben, der Forschung und der Förderung des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Nachwuchses sowie des Technologietransfers, 

12. Beschlussfassung über die Grundordnung und ihre Änderungen, 

13. Erörterung des Jahresberichts der Rektorin oder des Rektors in einer gemeinsa-
men Sitzung mit dem Hochschulrat, 

14. Erörterung des Jahresberichts der Gleichstellungsbeauftragten, 

15. Erörterung des Zwischenberichts zum Gleichstellungsplan.“ 

Schleswig-Holstein: In Schleswig-Holstein beschließt der Senat über die Regelwerke 

der Universität. Zudem sind sowohl Wahl als auch Abwahl der haupt- und nebenamt-

lich tätigen Mitglieder des Präsidiums Aufgabe des Senats. Des Weiteren ist die Be-

schlussfassung über Haushaltsplan sowie Struktur- und Entwicklungsplan, aber auch 

über die Grundsätze für die Verteilung der Finanz- und Sachmittel sowie der Perso-

nalausstattung Aufgabe des Senats. Darüber hinaus hat der Senat unter anderem zu 

Vorschlägen zur Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen, aber 

auch vor Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen Stellung zu nehmen. Der 

Senat ist auch dafür zuständig, in allen Angelegenheiten die die Universität als Gan-

ze betreffen und von grundsätzlicher Bedeutung sind zu beraten. Konkret findet sich 

im Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 

folgendes (§ 21 Abs. 1): 

„Der Senat ist, soweit durch dieses Gesetz nichts anderes bestimmt ist, zuständig für: 

1. Beschlussfassung über die Verfassung, 

2. Beschlussfassungen über die sonstigen von der Hochschule zu erlassenden Sat-
zungen, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, 
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3. (gestrichen), 

4. Wahl und Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten, der Vizepräsidentinnen 
und der Vizepräsidenten sowie der Kanzlerin oder des Kanzlers, 

5. Entscheidung über Forschungsschwerpunkte der Hochschule, den Erlass von 
Hinweisen und Regeln zum verantwortungsvollen Umgang mit der Freiheit der For-
schung und zur Bildung von Ethikkommissionen, 

6. Zustimmung zu einem Forschungsbericht der Hochschule, 

7. (gestrichen), 

8. Beschlussfassung über den Haushaltsplan, 

9. Beschlussfassung über den Struktur- und Entwicklungsplan der Hochschule, 

10. Stellungnahme vor Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen, 

11. Stellungnahmen und Vorschläge zur Einrichtung, Änderung und Aufhebung von 
Studiengängen, 

12. Stellungnahmen zu Berufungsvorschlägen der Fachbereiche; § 18 Absatz 2 Satz 
3 bleibt unberührt, 

13. Entscheidungen über die Einrichtung, Änderung oder Aufhebung von Einrichtun-
gen der Fachbereiche oder von gemeinsamen Einrichtungen und Außenstellen nach 
§ 18 Absatz 3 nach Maßgabe der Verfassung und nach Anhörung der betroffenen 
Fachbereiche; § 18 Absatz 2 bleibt unberührt, 

14. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Fragen der Förderung des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, 

15. Stellungnahme zu Prüfungsordnungen der Fachbereiche vor deren Genehmigung 
durch das Präsidium, den Erlass der Prüfungsverfahrensordnung, den Erlass fach-
übergreifender Bestimmungen für Prüfungen, soweit einheitliche Studien- und Prü-
fungsbestimmungen erforderlich sind, und den Erlass von Grundsätzen für Habilitati-
ons- und Promotionsordnungen, 

16. Stellungnahme zu besonderen Forschungsprojekten, 

17. (gestrichen), 

18. Beschlussfassung über die Grundsätze für die Verteilung der Finanz- und Sach-
mittel sowie der Personalausstattung einschließlich zugehöriger Satzungen, insbe-
sondere zu den Grundsätzen über die Vergütung der Professorinnen und Professo-
ren und den Abschluss der Vergütungsvereinbarungen mit den Mitgliedern des Präsi-
diums mit Ausnahme der Präsidentin oder des Präsidenten. 

Das Präsidium sowie die anderen Organe und Gremien der Hochschule erteilen dem 
Senat alle Informationen, die er zur Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt.“ 

Zusammenfassung 

Wie sich anhand der exemplarisch angeführten Auszüge aus den jeweils gültigen 

Fassungen der Landeshochschulgesetze zu den Aufgaben und Entscheidungskom-

petenzen des akademischen Senats deutlich erkennen lässt, unterscheiden sich die-

se wie bereits angeführt zum Teil erheblich. Der akademische Senat kann je nach 

Landeshochschulgesetz sowie in Abhängigkeit von den Regelwerken der jeweiligen 

Universität unter anderem beschließen, entscheiden, Stellung nehmen, mitwirken 

und wählen. 
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Ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang nicht außer Acht zu lassen ist: Sofern das 

jeweilige Landeshochschulgesetz keine konkreten Vorgaben zu den Zuständigkeiten 

des akademischen Senats macht, sind diese in den Regelwerken, also Grundord-

nungen und Satzungen, der Universitäten festzulegen. Da der akademische Senat in 

den meisten Bundesländern auch für Satzungsbeschlüsse zuständig ist, besteht hier 

eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit, die eigenen Zuständigkeiten selbst zu 

bestimmen und zu beschließen (Heinrichs, 2010, S. 45f.). 

Wichtig ist auch an dieser Stelle zu erwähnen, dass Begrifflichkeiten wie „Stellung-

nahme“ und „Empfehlung“ oder auch „Erörterung“ zumindest formaljuristisch nicht mit 

der Kompetenz zu entscheiden gleichzusetzen sind. Wohingegen „Beschlussfas-

sung“ und „Erlass“ mit der Kompetenz zu entscheiden gleichgesetzt werden können. 

Die „Zustimmung“ und die „Billigung“ können damit einem Mitwirkungsrecht an Ent-

scheidungen gleichgesetzt werden. Wie sich die praktische Umsetzung gestaltet, 

bleibt dabei allerdings offen und ist nach wie vor weitestgehend ungeklärt. 

4.1.4 Fakultät 

In der Regel gliedern sich Universitäten in sog. organisatorische Grundeinheiten. 

Diese werden traditionell durch Fakultäten gebildet (Heinrichs, 2010, S. 48).54 Bei-

spielhaft ist hierfür nachfolgend der entsprechende Auszug aus dem Gesetz über die 

Hochschulen in Baden-Württemberg angeführt:  

„Die Fakultät ist die organisatorische Grundeinheit der Hochschule; sie erfüllt unbe-

schadet der Gesamtverantwortung und der Zuständigkeiten der Hochschulorgane in 

ihrem Bereich die Aufgaben der Hochschule“ (ebd., § 22 Abs. 1). 

Die Erfüllung der Aufgaben der Universität durch die Fakultät erfolgt solange, bis sie, 

wie bereits oben angeführt, in die Zuständigkeit des jeweiligen akademischen Senats 

fallen, also über die Kompetenzen der Fakultät hinausgehen. Somit verfügt die orga-

nisatorische Grundeinheit „Fakultät“ über ein beachtliches Maß an Autonomie und ist 

in ihrem Bereich die für Lehre und Forschung entscheidende Instanz. Darüber hinaus 

gilt für die organisatorische Grundeinheit die sog. Allzuständigkeit für Lehre und For-

schung. D.h., fehlt es an formal geregelter Zuständigkeit in einem der beiden Berei-

che, ist die Fakultät zuständig (Heinrichs, 2010, S. 50). 

 
54 Hierzu ist anzumerken, dass abweichend von der Gesetzgebung im Rahmen der Literatur zur 

Hochschulforschung die Auffassung bezüglich der organisatorischen Grundeinheiten von Universitä-
ten zum Teil eine andere ist. Hier werden teilweise die einzelnen Professuren/ Abteilungen innerhalb 
von Instituten respektive Fakultäten als organisatorische Grundeinheiten aufgefasst. 
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Die Fakultät wird vom Dekanat geleitet. Dem Dekanat gehören der Dekan und je 

nach Landeshochschulgesetz ein oder mehrere Prodekane sowie ein Studiendekan 

an. Der Dekan „ist für die Vertretung der Fakultät als Ganze zuständig. Zudem ist er 

Vorsitzender des Fakultätsrats, bereitet dessen Sitzungen vor und ist für den Vollzug 

seiner Beschlüsse zuständig (Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg, 

2015, § 24 Abs. 1). Der Dekan wird auf Vorschlag des Rektors vom Fakultätsrat in 

der Regel aus den der Fakultät angehörenden hauptberuflichen Professoren gewählt 

(ebd., § 24 Abs. 3).55 Das Dekanat ist, soweit gesetzlich nicht anders geregelt, für 

sämtliche Angelegenheiten der Fakultät zuständig (ebd., § 23 Abs. 3).  

Ähnlich wie der Senat für die Universität als Ganze, ist für die Fakultät als organisato-

rische Grundeinheit der Universität ein Fakultätsrat zuständig und „berät in allen An-

gelegenheiten der Fakultät von grundsätzlicher Bedeutung“ (ebd., § 25 Abs. 1). Der 

Fakultätsrat muss dementsprechend unter anderem den Struktur- und Entwicklungs-

plänen der Fakultät zustimmen oder auch den Berufungsvorschlägen. Konkret findet 

sich im Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg folgendes (ebd.): 

„Der Zustimmung des Fakultätsrats bedürfen: 

1. die Struktur- und Entwicklungspläne der Fakultät, 

2. die Bildung, Veränderung und Aufhebung von Einrichtungen der Fakultät, 

3. die Studien- und Prüfungsordnungen der Fakultät; die Zustimmung bedarf des Ein-
vernehmens der zuständigen Studienkommission, 

4. die Berufungsvorschläge, 

5. die Kooptation nach § 22 Absatz 4 Satz 2.“ 

Mitgliedschaft in diesem Gremium wird in der Regel qua Landeshochschulgesetz und 

Grundordnung bzw. Satzung, wie auch beim Senat, mit überwiegender Mehrheit 

durch das wissenschaftliche Personal gestellt (Heinrichs, 2010, S. 50). So setzt sich 

bspw. der Fakultätsrat gemäß Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg 

wie folgt zusammen (§ 25 Abs. 2): 

„Dem Fakultätsrat gehören an 

1. kraft Amtes 

a) die Dekanin oder der Dekan, 

b) mit beratender Stimme die weiteren Mitglieder des Dekanats, 

c) mit beratender Stimme nach Maßgabe der Grundordnung bis zu fünf Leiterinnen 
oder Leiter von wissenschaftlichen Einrichtungen, die der Fakultät zugeordnet sind, 

 
55 Die dem Dekanat angehörenden Prodekane werden wiederum auf Vorschlag des Dekans vom Fa-

kultätsrat gewählt. 
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2. aufgrund von Wahlen weitere stimmberechtigte Mitglieder, davon mindestens drei 
Studierende nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, die nach Gruppen direkt gewählt 
werden; das Nähere regelt die Grundordnung.“ 

Wichtig ist noch einmal zu erwähnen, dass die Dekane der Fakultäten immer auch 

Mitglied des akademischen Senats sind. Wie bereits erwähnt wohnen sie dem aka-

demischen Senat in Abhängigkeit vom jeweiligen Landeshochschulgesetz entweder 

beratend oder mit Stimmrecht bei.56 

Die jeweiligen Fakultäten sind letztlich um das Wissen der jeweiligen Professoren 

herum organisiert. Die organisatorischen Grundeinheiten sind dementsprechend, wie 

bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnt, durch zum Teil stark unterschiedliche 

fachliche Praktiken und Kulturen geprägt (Pellert, 2006, S. 9f.; vgl. Kapitel 3). 

4.1.5 Exkurs – Professoren 

Auch wenn aufgrund formal vorgegebener Strukturen die Entscheidungen durch die 

entsprechenden Entscheidungsorgane getroffen werden, soll an dieser Stelle nicht 

vollständig auf eine kurze Darstellung der Professoren verzichtet werden. Nicht zu-

letzt, da Professoren in den entsprechenden Entscheidungsorganen im Vergleich zu 

den weiteren Statusgruppen jeweils am stärksten vertreten sind, ist eine kurze Dar-

stellung sinnvoll, aber auch mit Blick auf die im vorangegangenen Kapitel erfolgte 

Darstellung zur Organisation der Universität. 

Grundsätzlich ist zunächst festzuhalten, dass Professoren ein grundrechtlich verbrief-

tes Recht zusteht: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“ (Grund-

gesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 2017, Art. 5 Abs. 3). Dieses grundrecht-

lich verbriefte Recht wird in den jeweiligen Landeshochschulgesetzen auf Grundlage 

des Hochschulrahmengesetzes in der Regel wie folgt näher spezifiziert: 

1. „Die Freiheit der Forschung … umfasst insbesondere die Fragestellung, die 

Grundsätze der Methodik sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses 

und seine Verbreitung“ (hier exemplarisch Gesetz über die Hochschulen in 

Baden-Württemberg, 2015, § 3 Abs. 2); 

2. „Die Freiheit der Lehre … umfasst im Rahmen der zu erfüllenden Lehraufga-

ben insbesondere die Abhaltung von Lehrveranstaltungen und deren inhaltli-

 
56 Für eine ausführliche Darstellung der Aufgaben und Kompetenzen der Fakultäten bzw. Dekane vgl. 

die jeweiligen Landeshochschulgesetze sowie die jeweiligen Regelwerke der Universitäten. 
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che und methodische Gestaltung sowie das Recht auf Äußerung von wissen-

schaftlichen und künstlerischen Lehrmeinungen“ (ebd., § 3 Abs. 3); 

3. „Die Freiheit des Studiums umfasst, unbeschadet der Studien- und Prüfungs-

ordnungen … insbesondere die freie Wahl von Lehrveranstaltungen, das 

Recht, innerhalb eines Studiengangs Schwerpunkte nach eigener Wahl zu be-

stimmen, sowie die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher und künstle-

rischer Meinungen“ (ebd., § 3 Abs. 4). 

Hieraus ergeben sich auch rein formal, ebenfalls auf Grundlage des Hochschulrah-

mengesetzes, die Aufgaben der Professoren: „Die Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer nehmen die ihrer Hochschule jeweils obliegenden Aufgaben in Wissen-

schaft und Kunst, Forschung, Lehre und Weiterbildung in ihren Fächern nach nähe-

rer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbständig wahr“ (Hochschulrahmenge-

setz, 1999, § 43). Diese formale Vorgabe findet sich auch in allen Landeshochschul-

gesetzen (siehe exemplarisch Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg, 

2015, § 46 abs. 1). Je nach Landeshochschulgesetz werden die (hauptberuflichen) 

Aufgaben der Hochschullehrer dann auch noch weiter spezifiziert. Insgesamt ergibt 

sich hieraus eine sehr autonome und damit kaum kontrollierbare Stellung der Hoch-

schullehrer. Auch formale Vorgaben oder Organisationsstrukturen können die auto-

nome Stellung der Hochschullehrer nur bedingt kontrollierbar machen, wie auch be-

reits im vorangegangenen Kapitel erläutert wurde. Hierzu schreibt Musselin (2007): 

„In universities, formal rules and structures weakly support hierarchical power. 

Being appointed (or elected) as an academic leader does not allow for much 

influence on work orientation. Even in American universities, in which the de-

partment chairs and the deans are more powerful than in most European uni-

versities (they negotiate different teaching loads, decide on differentiated sala-

ry increases, etc.), they are not directly involved in the daily allocation of work 

or in defining the precise content of tasks. Academics remain autonomous in 

shaping their own activity and the way they prefer to develop them” (ebd., 

S.13). 

Wie allerdings ebenfalls bereits im vorangegangenen Kapitel erläutert wurde, sieht 

das Hochschulrahmengesetz und damit einhergehend auch die einzelnen Landes-

hochschulgesetze zumindest vor, dass die zuständigen Hochschulorgane Entschei-

dungen im Rahmen der Forschung, der Lehre und des Studiums treffen können. 
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Nachfolgend sind die zulässigen Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane 

noch einmal aufgelistet. Es handelt sich um Entscheidungen, die sich auf die 

1. „Organisation des Forschungsbetriebes, die Förderung und Abstimmung 

von Forschungsvorhaben und auf die Bildung von Forschungsschwerpunk-

ten beziehen“ (Hochschulrahmengesetz, 1999, § 4 Abs. 2); 

2. „Organisation des Lehrbetriebes und auf die Aufstellung und Einhaltung von 

Studien- und Prüfungsordnungen beziehen“ (ebd.; § 4 Abs. 3); 

3.  „Organisation und ordnungsgemäße Durchführung des Lehr- und Studien-

betriebes und auf die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Studiums 

beziehen“ (ebd., § 4 Abs. 4).57 

Inwieweit die zuständigen Hochschulorgane tatsächlich unter Rückgriff auf die vor-

genannten formalen Entscheidungskompetenzen Entscheidungen in diesen Berei-

chen treffen, bleibt allerdings fraglich. Denn „Gerade weil man im organisierten Ent-

scheidungsprozeß nicht an das tatsächliche Verhalten in Forschung und Lehre her-

ankommt, entsteht eine Bürokratie, die ihre eigenen Formen pflegt, diversifiziert, kon-

trolliert und in immer neuen Weisen auf ihr Unvermögen reagiert, den Funktionspro-

zess selbst zu steuern“ (Luhmann, 1987a, S. 213f.). Denn grundsätzlich gilt im uni-

versitären Kontext unter Professoren der bereits erwähnte „Nichtangriffspakt“ (Schi-

mank, 2017, S. 53). Zudem bedeutet „Kollegialität (…) fast unvermeidlich, eine 

Hemmung präziser und eindeutiger, vor allem schneller Entschließungen“ (Weber 

1976, S. 162). 

Die relativ lose Kopplung der einzelnen Professoren mit ihrer Universität lässt sich in 

Ergänzung zu den Ausführungen im vorangegangenen Kapitel wie folgt charakteri-

sieren: 

• Individuelle Erwartungen eines Professors gegenüber seiner Universität las-

sen sich als differenzierbare voneinander unabhängige Dimensionen be-

schreiben (Schimank, 2015, S. 279ff.); 

• Professoren setzen sich für Ihre individuellen Erwartungen und deren Erfül-

lung ein. Dies geschieht nur bedingt transparent (ebd., S. 285ff.); 

 
57 Hierzu ist anzumerken, dass im Hochschulrahmengesetz von 1976 noch von Beschlüssen gespro-

chen wird. Der Begriff „Beschluss“ wurde dem zufolge durch den Begriff „Entscheidung“ ersetzt. In 
einigen Landeshochschulgesetzen wird in diesem Zusammenhang der Begriff „Beschluss“ verwen-
det (siehe bspw. Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg, 2015, § 3). 
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• „die Beziehung zu den Fachkolleg/innen an anderen Standorten und den 

Fachorganisationen [ist] ungleich stärker als die zur eigenen Universität“ 

(Boos, Grubendorfer & Mey, 2013, S.7); 

• Karriereüberlegungen von Professoren sind ebenfalls immer individuell (Schi-

mank, 2010). 

Als übliche Konfliktfelder innerhalb von Universitäten, die sich auch auf Entscheidun-

gen respektive Entscheidungsprozesse in Universitäten auswirken können, lassen 

sich demnach nennen (Pellert, 2006, S. 10; Kleimann, 2011, S.203f.): 

• Fachdisziplin versus Organisationsordnung, 

• Autonomie versus Heteronomie, 

• Forschung versus Lehre, 

• hierarchische versus kollegiale Entscheidungsstrukturen, 

• lose versus feste Kopplung (innerhalb der Organisation zwischen Fachberei-

chen bzw. Fakultäten), 

• Transparenz versus Intransparenz von Kernprozessen, 

• lokale Orientierung der Organisation versus internationale Orientierung sowie 

• Multidisziplinarität versus fachliche Profilbildung. 

Mit Blick auf Entscheidungen in Universitäten im Allgemeinen, aber auch mit Blick auf 

die Beteiligung der Professoren in den entsprechenden Entscheidungsorganen, wer-

den vom Wissenschaftlichen Beirat (1999) die Kriterien Verantwortlichkeit, Kompe-

tenz und Betroffenheit genannt. Der Wissenschaftliche Beirat schreibt hierzu: „Zur 

Entscheidungsfindung sind nur jeweils die Personen berufen, die für die zu regelnde 

Angelegenheit verantwortlich, zu ihrer Beurteilung kompetent und/oder von den Fol-

gen der Regelung betroffen sind“ (ebd., S. 15). 

Professoren verstehen sich auf Grundlage der bisherigen Ausführungen, je nach In-

halt und möglicher Auswirkung von Entscheidungen, oftmals als verantwortlich, kom-

petent und betroffen. Hierzu schreibt der Wissenschaftliche Beirat weiter: „Es muß 

klar sein, daß die Kriterien „verantwortlich“, „kompetent“ und „betroffen“ nicht de-

ckungsgleich mit den Statusgruppen der Hochschule sind; so darf nicht unterstellt 

werden, daß Professoren stets kompetent und Studenten stets betroffen sind. Viel-

mehr können je nach Entscheidungsmaterie völlig unterschiedliche Personen die Kri-

terien erfüllen“ (ebd., S. 16; Hervorhebungen im Original). 
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4.1.6 Präsidium 

Bis zur vierten Novellierung des Hochschulrahmengesetzes bestand für die Länder 

noch die Möglichkeit zwischen einer monokratischen Präsidenten- bzw. Rektorenver-

fassung und einer kollegialen Präsidenten- bzw. Rektorenverfassung zu wählen 

(Thieme, 1996, S 832; Hüther, 2010, S. 372). Hierbei war bis Anfang der 1990er Jah-

re das Modell der monokratischen Leitung durch einen Rektor bzw. Präsidenten das 

vorherrschende. Seit den 1990er Jahren hat sich ein deutlicher Wandel hin zum kol-

legialen Leitungsmodell vollzogen (Blümel, 2016, S. 136ff.). Das monokratische Lei-

tungsmodell sieht bis heute eine „Bündelung der Leitungskompetenzen in der Person 

des Rektors oder Präsidenten“ (Epping, 1993, S. 164; Wallerath, 2004, S. 209) vor. 

Das kollegiale Leitungsmodell sieht vor, dass die Leitung der Universität „von einem 

mit gesetzlicher Organstellung ausgestatteten Leitungsgremium wahrgenommen“ 

(Schuster, 1996, S. 849f.) wird. Mittlerweile findet sich weitestgehend ein anderes 

Bild in den aktuellen Fassungen der Landeshochschulgesetze. So werden Universi-

täten heute in der Regel durch ein Präsidium geleitet (Hüther, 2010, S. 372). Dabei 

legen die Landeshochschulgesetze in der Regel auch eine Mindestgröße sowie eine 

Maximalgröße des Leitungsgremiums fest, das zumeist aus dem Präsidenten und 

dem Kanzler als hauptamtlich tätige Präsidiumsmitglieder sowie Vizepräsidenten be-

steht. Exemplarisch sei an dieser Stelle das Hochschulgesetz des Landes Sachsen-

Anhalt mit Blick auf mögliche Leitungsverfassungen herausgegriffen: „Hochschulen 

werden durch ein Rektorat eigenverantwortlich geleitet, das zugleich Hochschulvor-

stand ist“ (ebd., § 68 Abs. 1). Darüber hinaus sind auch weitere Formen der Hoch-

schulleitung möglich: „Die Grundordnung kann abweichend von den §§ 68 und 69 

vorsehen, dass die Hochschule durch 1. ein Präsidium, 2. einen Präsidenten oder 

eine Präsidentin oder 3. einen Rektor oder eine Rektorin geleitet wird“ (ebd., § 70 

Abs. 1). Das „Standardmodell“ (Hüther, 2010, S. 372) ist demzufolge die Leitung der 

Hochschule durch ein Rektorat, wobei weitere Formen der Hochschulleitung möglich 

sind. Anhand dieses Beispiels wird noch einmal deutlich, dass das Landehochschul-

gesetz zwar den Rahmen zur Organisation der Hochschule vorgibt, die tatsächliche 

Ausgestaltung jedoch durch die jeweiligen Regelwerke bei den einzelnen Hochschu-

len des Landes Sachsen-Anhalt liegt. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die unterschiedlichen Leitungsverfassungen, die 

auf Grundlage der jeweils aktuellen Fassungen der Landeshochschulgesetze mög-
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lich bzw. vorgeschrieben sind, dargestellt.58 Hier wird auch noch einmal die bereits 

angesprochene Diversifizierung zwischen den Landeshochschulgesetzen deutlich. 

Hervorzuheben ist, dass bspw. auch im Bundesland Brandenburg, in dem das Lan-

deshochschulgesetz zwar eine monokratische Leitung festlegt (§ 65 Abs. 1)59, sich 

dennoch in allen staatlichen Universitäten ein Präsidium vorfinden lässt.60 Exempla-

risch lässt sich hier die Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senften-

berg anführen: „Der Präsident leitet die Universität. Das Präsidium dient der Abstim-

mung von Entscheidungen in wissenschaftlichen und Verwaltungsbereichen“ (BTU, 

2018). Somit findet die praktische Umsetzung der übergeordneten Regulierungs-

strukturen damit wie bereits erwähnt faktisch in den Regelwerken der Universitäten 

statt und darüber hinaus in der tatsächlichen Umsetzung durch die jeweils zuständi-

gen Akteure. 

Tabelle 5: Leitungsverfassungen in den Landeshochschulgesetzen 

Bundesland Bezeichnung der Hochschulleitung Mindestgröße des 
Leitungsgremiums 

Maximalgröße des Lei-
tungsgremiums 

BW Rektorat;  
Präsidium möglich 

2 6 

BY Präsidium 2 6 

HB Rektorat 3 5 

BB Präsident; 
Rektor möglich 

1;  
Präsident (Kanzler 
unter Verantwortung 
des Präsidenten) 

2;  
Präsident und hauptbe-
ruflicher Vizepräsident 
(Kanzler unter Verant-
wortung des Präsiden-
ten) 

BE Präsident; 
Rektor möglich 

4 5 

HH Präsidium 3 5 

HE Präsidium 3; 
Präsident, Kanzler, 
keine Angabe wie 
viele Vizepräsidenten 

Nach oben offen 

  

 
58 Die Tabelle führt jeweils alle durch das Landeshochschulgesetz rechtlich möglichen Leitungsmodel-

le auf. 
59 Die Präsidentin oder der Präsident leitet die Hochschule in eigener Zuständigkeit und Verantwor-

tung und vertritt sie nach außen. 
60 Siehe hierzu die jeweiligen Internetpräsenzen der staatlichen Universitäten im Bundesland Bran-

denburg. 
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Fortsetzung Tabelle 5 

MV Hochschulleitung 2 6 

NI Präsidium 3 6 

NW Rektorat; 
Präsidium möglich 

2 Nach oben offen 

RP Präsident; 
im Einvernehmen mit dem fachlich 
zuständigen Ministerium abwei-
chende Leitung möglich 

4 6 

SL Präsidium 5 7 

SN Rektor 2 5 

ST Rektorat (zugleich Hochschulvor-
stand); 
Andere Formen möglich 

2 5; 
Grundordnung kann mit 
Zustimmung des Minis-
teriums eine andere 
Zusammensetzung des 
Rektorats vorsehen 

SH Präsidium 3 Nach oben offen 

TH Präsidium; 
Rektorat möglich 

3 Nach oben offen 

Legende: BW = Baden-Württemberg; BY = Bayern; BE = Berlin; BB = Brandenburg; HB = Bremen; 
HH = Hamburg; HE = Hessen; MV = Mecklenburg-Vorpommern; NI = Niedersachsen; NW = Nord-
rhein-Westfalen; RP = Rheinland-Pfalz; SL = Saarland; SN = Sachsen; ST = Sachsen-Anhalt; SH = 
Schleswig-Holstein; TH = Thüringen. 

Quelle: Eigene Darstellung 

So unterschiedlich die Leitungsmodelle sind, so unterschiedlich sind zum Teil auch 

die Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten des Präsidiums 

in den Landeshochschulgesetzen. Einheitlich über alle Landeshochschulgesetze 

lässt sich allerdings finden, dass das Präsidium bzw. der Präsident für alle Angele-

genheiten zuständig ist, für die sich aus dem Gesetz keine andere Zuständigkeit 

ergibt und somit eine Auffangkompetenz existiert (Kleimann, 2015, S. 353).61 

Zur Veranschaulichung der Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwort-

lichkeiten des Präsidiums sollen ebenfalls exemplarisch die nachfolgenden Auszüge 

aus den jeweils gültigen Fassungen der Landeshochschulgesetze Niedersachen, 

 
61 Eine Ausnahme bildet das Landeshochschulgesetz von Rheinland-Pfalz. Hier ist die Auffangkompe-

tenz dem akademischen Senat zugewiesen (ebd., § 76 Abs. 1). Das Landeshochschulgesetz von 
Berlin weist dem akademischen Senat die Zuständigkeit für akademische Angelegenheiten zu, die 
nicht anderweitig geregelt sind (ebd., § 61 Abs.1 Nr. 15). 
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Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein dienen. Hierzu ist 

anzumerken, dass eine abschließende Auflistung der Aufgaben, Entscheidungskom-

petenzen und Verantwortlichkeiten im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht erfolgen 

kann und soll, da zum einen der Präsident im Fokus der Untersuchung ist. Zum an-

deren, wie bereits erwähnt, die formalen Kompetenzen nicht zwingend die praktische 

Umsetzung dieser bedeuten.  

Niedersachen: In Niedersachen leitet das Präsidium die Universität in eigener Ver-

antwortung und entscheidet unter anderem über den Abschluss von Zielvereinbarun-

gen und auch den Wirtschaftsplan. Ersteres erfolgt auf Grundlage der Entwicklungs-

planung. Diese wird durch das Präsidium zur Entscheidung durch den Senat vorbe-

reitet. Zudem kann das Präsidium über die Einführung, Änderung und Schließung 

von Studiengängen entscheiden und auch über die Errichtung von Fakultäten sowie 

über Änderungen oder auch Aufhebungen von Fakultäten. Außerdem besteht für das 

Präsidium die Möglichkeit, den akademischen Senat in dringenden Fällen kurzfristig 

einzuberufen und Eilentscheidungen herbeiführen bzw. selbst Eilentscheidungen 

treffen. Konkret findet sich im Niedersächsischen Hochschulgesetz folgendes (§ 37): 

„Das Präsidium leitet die Hochschule in eigener Verantwortung. Es hat die Entwick-
lung der Hochschule zu gestalten, die Entscheidungen des Senats über die Entwick-
lungsplanung vorzubereiten und dafür Sorge zu tragen, dass die Hochschule ihre 
Aufgaben erfüllt. Das Präsidium ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht 
durch dieses Gesetz einem anderen Organ zugewiesen sind; es entscheidet insbe-
sondere über 

1. den Abschluss einer Zielvereinbarung, 

2. den Wirtschaftsplan, 

3. die aufgaben- und leistungsorientierte Mittelbemessung in der Hochschule, 

4.  a) die Errichtung, Änderung und Aufhebung von Fakultäten und anderen Or-
ganisationseinheiten, 

b) die Gliederung einer Fakultät auf Vorschlag des jeweiligen Dekanats, 

5.  a) die Einführung, wesentliche Änderung und Schließung von Studiengängen 
sowie 

b) die Genehmigung von Prüfungsordnungen“ (ebd., Abs. 1). 

„Das Präsidium kann in dringenden Fällen den Senat kurzfristig einberufen und die 
kurzfristige Einberufung jedes anderen Organs veranlassen und verlangen, dass über 
bestimmte Gegenstände unter seiner Mitwirkung beraten und in seiner Anwesenheit 
entschieden wird. Kann die Entscheidung nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, so 
trifft das Präsidium die erforderlichen Maßnahmen selbst und unterrichtet das zustän-
dige Organ unverzüglich über die getroffenen Maßnahmen. Ist ein Organ dauernd 
beschlussunfähig so kann es unter Anordnung seiner Neuwahl vom Präsidium aufge-
löst werden“ (ebd., Abs. 2). 

„Das Präsidium wahrt die Ordnung in der Hochschule und übt das Hausrecht aus. 
Ihm obliegt die Rechtsaufsicht über die Organe der Hochschule und der Studieren-
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denschaft. Die rechtsaufsichtlichen Befugnisse des Trägers gelten entsprechend. 
Rechtsaufsichtliche Maßnahmen sind ihm anzuzeigen“ (ebd., Abs. 3). 

Nordrhein-Westfalen: In Nordrhein-Westfalen ist das Rektorat unter anderem für den 

Entwurf von Planungsgrundsätzen und den Entwurf und die Ausführung des Hoch-

schulentwicklungsplans verantwortlich. Der Hochschulentwicklungsplan dient als 

verbindlicher Rahmen für Entscheidungen aller weiteren Entscheidungsträger in der 

Universität. Das Rektorat ist außerdem für die Vorbereitung der Sitzungen des aka-

demischen Senats zuständig. Zudem ist es für die Ausführung der Beschlüsse von 

akademischem Senat und Hochschulrat verantwortlich. Darüber hinaus besteht für 

das Rektorat die Möglichkeit, von allen übrigen Organen, Gremien usw. zu verlan-

gen, unter Fristsetzung über bestimmte Gegenstände zu beraten und zu entschei-

den. Konkret findet sich im Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen folgendes (§ 16): 

„Das Rektorat leitet die Hochschule. In Ausübung dieser Aufgabe obliegen ihm alle 
Angelegenheiten und Entscheidungen der Hochschule, für die in diesem Gesetz nicht 
ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der Rektorin oder des Rektors den Ausschlag. Das Rektorat entscheidet in 
Zweifelsfällen über die Zuständigkeit der Gremien, Funktionsträgerinnen und Funkti-
onsträger. Es ist für die Durchführung der Evaluation nach § 7 Absatz 2 und 3 und für 
die Ausführung des Hochschulentwicklungsplans verantwortlich. Es ist im Benehmen 
mit dem Senat für den Abschluss von Hochschulverträgen gemäß § 6 Absatz 3 zu-
ständig. Es bereitet die Sitzungen des Senats vor und führt dessen Beschlüsse und 
die Beschlüsse des Hochschulrates aus“ (ebd., Abs. 1). 

„Das Rektorat entwirft auf der Grundlage vom Senat gebilligter Planungsgrundsätze 
und unter Berücksichtigung der Entwicklungspläne der Fachbereiche den Hochschul-
entwicklungsplan einschließlich des Studienangebots, der Forschungsschwerpunkte 
sowie der Hochschulorganisation als verbindlichen Rahmen für die Entscheidungen 
der übrigen Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger und schreibt ihn in 
angemessenen Zeitabständen fort; die dem Senat zur Billigung vorgelegten Pla-
nungsgrundsätze gelten als gebilligt, wenn der Senat nicht innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach Vorlage Einwände erhebt. Der Hochschulentwicklungsplan enthält 
insbesondere die Planungen der Hochschule zu ihrer strukturellen und fachlichen 
Entwicklung. Das Ministerium kann für die Aufstellung und Fortschreibung der Hoch-
schulentwicklungspläne Vorgaben festlegen, soweit dies zur Erreichung der Ziele 
nach § 6 Absatz 1 erforderlich ist. Das Ministerium kann die Verpflichtung der Hoch-
schule feststellen, ihren Hochschulentwicklungsplan ganz oder teilweise innerhalb ei-
ner angemessenen Frist entsprechend den Zielen des Landeshochschulentwick-
lungsplans aufzustellen oder zu ändern und dem Ministerium vorzulegen. Kommt die 
Hochschule dieser Planungspflicht nicht fristgerecht nach, so kann das Ministerium 
die Planung ganz oder teilweise selbst durchführen“ (ebd., Abs. 1a). 

„Das Rektorat wirkt darauf hin, dass die übrigen Organe, Gremien, Funktionsträgerin-
nen und Funktionsträger ihre Aufgaben wahrnehmen und die Mitglieder und die An-
gehörigen der Hochschule ihre Pflichten erfüllen“ (ebd., Abs. 3). 

„Die übrigen Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger haben dem 
Rektorat Auskunft zu erteilen. Die Mitglieder des Rektorats können an allen Sitzun-
gen der übrigen Organe und Gremien mit beratender Stimme teilnehmen und sich je-
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derzeit über deren Arbeit unterrichten; im Einzelfall können sie sich dabei durch vom 
Rektorat benannte Mitglieder der Hochschule vertreten lassen. Das Rektorat kann 
von allen übrigen Organen, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern ver-
langen, dass sie innerhalb einer angemessenen Frist über bestimmte Angelegenhei-
ten im Rahmen ihrer Zuständigkeit beraten und entscheiden“ (ebd., Abs. 5). 

Baden- Württemberg: In Baden-Württemberg ist das Rektorat unter anderem zustän-

dig für die Entwicklungsplanung sowie die Planung der baulichen Entwicklung und 

den Abschluss von Zielvereinbarungen. Des Weiteren ist es zuständig für die Aufstel-

lung der Ausstattungspläne und des Wirtschaftsplans. Zudem ist das Rektorat zu-

ständig für die Verteilung der verfügbaren Stellen und Mittel sowie die Festsetzung 

von Leistungsbezügen und Zulagen. Es ist auch für Vorbereitung der Sitzungen des 

akademischen Senats zuständig und den Vollzug seiner Beschlüsse. Darüber hinaus 

besteht für das Rektorat die Möglichkeit, von allen übrigen Gremien zu verlangen, 

über bestimmte Gegenstände zu beraten und zu entscheiden. Konkret findet sich im 

Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg folgendes (§ 16): 

„Das Rektorat ist für alle Angelegenheiten zuständig, für die in diesem Gesetz oder in 
der Grundordnung nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist. Es ist 
insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. die Struktur- und Entwicklungsplanung einschließlich der Personalentwicklung, 

2. die Planung der baulichen Entwicklung, 

3. die Aufstellung der Ausstattungspläne, 

4. den Abschluss von Hochschulverträgen und Zielvereinbarungen gemäß § 13 Ab-
satz 2, 

5. die kontinuierliche Bewertung und Verbesserung der Strukturen und Leistungspro-
zesse durch Einrichtung und Nutzung eines Qualitätsmanagementsystems, 

6. die Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsvoranschlags oder die Aufstellung des 
Wirtschaftsplans, 

7. den Vollzug des Haushaltsplans oder des Wirtschaftsplans, 

8. die Verteilung der für die Hochschule verfügbaren Stellen und Mittel nach den 
Grundsätzen von § 13 Absatz 2, 

9. die Entscheidungen über die Grundstücks- und Raumverteilung nach den Grunds-
ätzen des § 13 Absatz 2, 

10. die Entscheidungen über das Körperschaftsvermögen, 

11. die Festsetzung von Leistungsbezügen nach § 38 Absatz 1 Nummer 1 des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW) aus Anlass von Berufungs- 
und Bleibeverhandlungen, 

12. die Festsetzung von Leistungsbezügen nach § 38 Absatz 1 Nummer 2 LBesGBW 
für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung und Nach-
wuchsförderung; die Dekanate sowie die Rektorinnen und Rektoren der Studienaka-
demien können hierzu Vorschläge unterbreiten; das Rektorat ist an diese Vorschläge 
nicht gebunden, 
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13. die Festsetzung von Leistungsbezügen nach § 38 Absatz 1 Nummer 3 LBesGBW 
für die Wahrnehmung von sonstigen Funktionen oder besonderen Aufgaben im Rah-
men der Hochschulselbstverwaltung, soweit nicht der Hochschulrat nach § 20 Absatz 
9 Satz 3 Nummer 2 zuständig ist; der Hochschulrat ist über die Entscheidung zu un-
terrichten, 

14. die Festsetzung von Forschungs- und Lehrzulagen nach § 60 LBesGBW“ (ebd., 
Abs. 3). 

„Das Rektorat bereitet die Sitzungen des Senats und seiner Ausschüsse vor und voll-
zieht deren Beschlüsse sowie die Beschlüsse des Hochschulrats. Hält die Rektorin 
oder der Rektor Maßnahmen, Entscheidungen oder Beschlüsse von Organen, Gre-
mien oder Amtsträgern mit Ausnahme des Hochschulrats für rechtswidrig oder nach 
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit für nicht vertretbar, so hat sie oder er diese zu 
beanstanden und auf Abhilfe zu dringen; die Beanstandung hat aufschiebende Wir-
kung. Wird der Beanstandung nicht abgeholfen, ist der Hochschulrat zu beteiligen. 
Lässt sich auch nach Beteiligung des Hochschulrats keine Lösung finden, ist das 
Wissenschaftsministerium zu unterrichten“ (ebd., Abs. 5). 

(6) Das Rektorat hat den Senat und seine beschließenden Ausschüsse sowie den 
Hochschulrat über alle wichtigen, die Hochschule und ihre Verwaltung betreffenden 
Angelegenheiten zu unterrichten. Die Rektorin oder der Rektor legt dem Hochschulrat 
jährlich Rechenschaft über die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule ab; dem Senat 
erstattet sie oder er einen jährlichen Bericht. Das Rektorat berichtet dem Senat und 
dem Hochschulrat jährlich über den aktuellen Stand der Umsetzung der Gleichstel-
lungsziele“ (ebd., Abs. 6). 

(7) Die Rektoratsmitglieder sind berechtigt, an den Sitzungen aller Gremien teilzu-
nehmen. Das Rektorat kann von allen Gremien der Hochschule verlangen, dass sie 
über bestimmte Angelegenheiten im Rahmen ihrer Zuständigkeit beraten und ent-
scheiden. Es ist auf sein Verlangen über jede Angelegenheit im Bereich der Hoch-
schule unverzüglich zu unterrichten. Die Sätze 1 bis 3 finden hinsichtlich des Hoch-
schulrats keine Anwendung“ (ebd., Abs. 7). 

Schleswig-Holstein: In Schleswig-Holstein ist das Präsidium unter anderem zuständig 

für die Aufstellung der Entwicklungsplanung sowie den Vollzug des Haushaltsplans. 

Zudem ist es für den Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie für die 

Vergabe von Leistungsbezügen und Zulagen zuständig. Des Weiteren ist das Präsi-

dium für Einrichtung, Änderung und auch Aufhebung von Studiengängen zuständig. 

Es ist auch für Vorbereitung der Sitzungen des akademischen Senats zuständig und 

den Vollzug seiner Beschlüsse. Darüber hinaus besteht für das Präsidium die Mög-

lichkeit, von allen übrigen Stellen zu verlangen, über bestimmte Gegenstände zu be-

raten und zu entscheiden. In dringenden Fällen besteht die Möglichkeit Eilentschei-

dungen zu treffen. Zudem prüft und entscheidet das Präsidium bei frei werden einer 

Professur, wie diese künftig besetzt werden soll. Konkret findet sich im Gesetz über 

die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein folgendes (§ 22): 

„Das Präsidium leitet die Hochschule. Es ist für alle Angelegenheiten zuständig, so-
weit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Das Präsidium ist insbesondere zu 
ständig für: 

1. die Aufstellung der Struktur- und Entwicklungsplanung der Hochschule, 
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2. die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen, 

3. den Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit dem Ministerium, 

4. den Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Fachbereichen und 
zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen, 

5. die Gewährleistung der Qualitätssicherung nach § 5, 

6. die Genehmigungen der Prüfungsordnungen der Fachbereiche, der Prüfungsver-
fahrensordnung und fachübergreifender Bestimmungen für Prüfungen gemäß § 52 
Absatz 1 Satz 2, 

7. die Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplans der Hochschule, 

8. die Vergabe von Leistungsbezügen und Zulagen, nach der Hochschul- Leistungs-
bezüge-Verordnung vom 17. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 46), mit Ausnahme 
von Leistungsbezügen der Präsidiumsmitglieder; das Präsidium entscheidet auf Vor-
schlag oder nach Anhörung der Dekanin oder des Dekans, 

9. den Vorschlag gegenüber dem Ministerium zur Festsetzung von Zulassungszah-
len“ (ebd., Abs. 1). 

„Die Mitglieder des Präsidiums bedienen sich zur Erledigung ihrer Aufgaben der zent-
ralen Verwaltung“ (ebd., Abs. 3). 

„Das Präsidium wirkt darauf hin, dass die Organe der Hochschule, die Fachbereiche 
und die Einrichtungen ihre Aufgaben wahrnehmen, dass die Mitglieder der Hochschu-
le ihre Pflichten erfüllen und dass sie in ihren Rechten geschützt werden“ (ebd., Abs. 
4). 

„Alle Gremien, Einrichtungen und Organe der Hochschule haben dem Präsidium 
Auskunft zu erteilen. Die Mitglieder des Präsidiums sind zu den Sitzungen aller Gre-
mien der Hochschule unter Angabe der Tagesordnung einzuladen; sie haben das 
Recht, an den Sitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen und sich jederzeit über 
die Arbeit der Gremien zu unterrichten. Das Präsidium kann Organe und sonstige 
Gremien zu gemeinsamen Sitzungen einberufen und die Sitzungen leiten. Die Sätze 
1 bis 3 gelten nicht für den Hochschulrat“ (ebd., Abs. 5). 

„Das Präsidium bereitet die Beratungen des Hochschulrats und des Senats vor und 
führt seine Beschlüsse aus“ (ebd., Abs. 6). 

„Das Präsidium kann mit Ausnahme des Hochschulrats von allen Stellen der Hoch-
schule im Rahmen von deren jeweiliger Zuständigkeit verlangen, dass über bestimm-
te Angelegenheiten beraten und entschieden wird“ (ebd., Abs. 7). 

„In unaufschiebbaren Angelegenheiten trifft das Präsidium für das zuständige Hoch-
schulorgan mit Ausnahme des Hochschulrats die unerlässlichen Entscheidungen und 
Maßnahmen. Es hat das zuständige Organ unverzüglich zu unterrichten. Dieses kann 
die Entscheidungen aufheben; bereits entstandene Rechte Dritter bleiben unberührt“ 
(ebd., Abs. 8). 

„Ist oder wird eine Stelle für Professorinnen oder Professoren (Professur) frei, prüft 
und entscheidet das Präsidium, ob und in welcher fachlichen Ausrichtung die Stelle 
befristet oder unbefristet besetzt werden soll. Die betroffenen Fachbereiche sind zu 
hören“ (ebd., § 62 Abs. 1). 

Zusammenfassung 

Wie sich anhand der exemplarisch angeführten Auszüge aus den jeweils gültigen 

Fassungen der Landeshochschulgesetze zu den Aufgaben, Entscheidungskompe-

tenzen und Verantwortlichkeiten des Präsidiums deutlich erkennen lässt, unterschei-
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den sich diese zum Teil erheblich. Festhalten lässt sich, dass die festgelegten Auf-

gabenbereiche in Form von Zuständigkeiten auch mit entsprechender Verantwortung 

für die Erfüllung der Aufgaben einhergehen. Das lässt sich nicht zuletzt durch die 

vorhandene Rechenschaftspflicht über die Erfüllung der Aufgaben der Universität, 

die vom Präsidium bzw. dem Präsidenten gegenüber dem zuständigen Organ zu er-

füllen ist oder auch die Gesamtverantwortlichkeit des Präsidiums bzw. Präsidenten 

für die Universität, begründen. 

Zudem kann an dieser Stelle bereits zusammengefasst werden, dass die bisher an-

geführten Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsbereiche der angeführten Ent-

scheidungsorgane, auf die eine oder andere Art und Weise, wechselseitig abhängig 

sind. Hüther (2010) hat diese wechselseitigen Abhängigkeiten als Verhandlungs-

konstellationen beschrieben. Verhandlungen entstehen demnach immer dann, „wenn 

im Entscheidungsverfahren mindestens ein Akteur einen Zustimmungs- bzw. Bestä-

tigungsvorbehalt besitzt“ (ebd., S. 201). Wie ersichtlich wurde, haben die einzelnen 

Entscheidungsorgane in Abhängigkeit vom jeweiligen Landeshochschulgesetz und 

darüber hinaus in Abhängigkeit von den Regelwerken der Universitäten, wenigstens 

Mitwirkungsrechte in Form von Stellungnahmen oder Empfehlungen, aber auch 

Kompetenzen, die bis hin zu Alleinentscheidungsrechten reichen.  

Offen bleibt allerdings nach wie vor die Frage, ob bspw. Stellungnahmen und Emp-

fehlungen in der Praxis auch wirklich nur als solche angesehen werden und Ent-

scheidungen dementsprechend auch ohne deren Berücksichtigung erfolgen. Ebenso 

bleibt offen, ob Alleinentscheidungsrechte auch tatsächlich als solche genutzt wer-

den. Darüber hinaus lässt sich erkennen, dass die einzelnen Regelungsgegenstände 

zu großen Teilen interdependent sind. So sind Entwicklungsplanung, Haushaltspla-

nung, Berufungen, Einrichtung von Studiengängen, Zielvereinbarungen usw. anei-

nandergekoppelt (vgl. 4.1.7 & 4.2.1). 

Legt man nun die bisherigen Ausführungen der vorliegenden Arbeit zugrunde, lässt 

sich eines ganz klar festhalten: Entscheidungen in Universitäten, insbesondere Ent-

scheidungen die die Universität als Ganze betreffen, erscheinen zunächst ausge-

sprochen diffus. Eine klare Zuordnung im Sinne von Aufgabe, Entscheidungskompe-

tenz und Verantwortung zu einem Akteur bzw. einem zentralen Entscheidungsorgan 

ist nicht wirklich aufzufinden. Vielmehr scheint der Modus von universitären Ent-

scheidungen dadurch geprägt zu sein, dass Aufgabe und Verantwortung miteinander 
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gekoppelt sind, Entscheidungskompetenz wenigstens auf mehrere Akteure verteilt ist 

oder gar komplett außerhalb von Aufgabe und Verantwortung existiert. In der Konse-

quenz kommt es zu organisationalen Brüchen. Da Aufgaben zu großen Teilen inter-

dependent sind, ergeben sich hier weitere organisationale Brüche. 

Allen bisherigen Ausführungen steht nach wie vor die Frage entgegen: „Wofür 

braucht eine autonome und selbstverwaltete Hochschule eigentlich eine Hochschul-

leitung?“ (Schmidt, 2009, S. 2). Mit den Worten der Fragestellung der vorliegenden 

Arbeit: Was entscheidet der Präsident tatsächlich, warum und wie? 

4.1.7 Präsident 

Auch wenn eine historische Betrachtung des Amtes des Präsidenten deutscher Uni-

versitäten, insbesondere mit Blick auf die formalen Kompetenzen, durchaus interes-

sant ist und bereits in einigen wissenschaftlichen Arbeiten vorgenommen wurde, 

kann und soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein solcher Rückblick nicht erneut 

vorgenommen werden.62 Das wird nicht zuletzt damit begründet, dass die jeweiligen 

historischen „Konfigurationen der universitären Leitungsposition“ (Kleimann, 2015, S. 

347) lediglich den Status der formalen Kompetenzen ex ante, also vor der vierten 

Novellierung des Hochschulrahmengesetzes, widerspiegeln. Sie sagen damit nichts 

über die tatsächliche und praktische Umsetzung der jeweiligen Kompetenzen aus. 

Geht man in diesem Zusammenhang exemplarisch zur Novellierung des Hochschul-

rahmengesetzes im Jahre 1985 zurück, wurden dort die Entscheidungskompetenzen 

des Präsidenten in erheblichem Maße ausgeweitet. Als Vorsitzender des akademi-

schen Senats in fast allen Bundesländern, kamen ihm die Entscheidungskompeten-

zen dort zu, soweit es die Art der Entscheidung zuließ.63 Hierdurch wurden die Ent-

scheidungskompetenzen des akademischen Senats als Ganzes, zumindest formal, 

bereits erheblich zurückgedrängt (Thieme, 1986, S. 228). Zudem war der Präsident 

bis zur vierten Novellierung des Hochschulrahmengesetzes nicht abwählbar. So 

konnte er zumindest formal gesehen „seine Macht in völliger Freiheit ausschöpfen“ 

(ebd., S. 242). Ob das tatsächlich erfolgt ist, ist wissenschaftlich nicht belegt. Viel-

 
62 Für eine Übersicht der historischen Entwicklung der Universität im Allgemeinen siehe z.B. Hüther 

(2010), S. 43ff. Für eine Übersicht der historischen Entwicklung der Verwaltungsleitung siehe z.B. 
Blümel (2016), S. 104ff. Für eine Übersicht der historischen Entwicklung des Präsidentenamtes sie-
he z.B. Kleimann (2015), S. 347ff. 

63 Eine Ausnahme bildete dabei das Bundesland Hessen. Hier war der Präsident nicht der Vorsitzende 
des akademischen Senats (vgl. Hüther, 2010, S. 365.) 
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mehr besteht Einigkeit im Rahmen der vorliegenden Literatur, dass diese Entschei-

dungskompetenzen nicht genutzt wurden (siehe zum Beispiel Kluth, 2004, S. 186). 

Wie oben beschrieben, sitzt an der Spitze von Universitäten ein monokratisches oder 

ein kollegiales Leitungsorgan, wobei die Regel mittlerweile ein kollegiales Leitungs-

organ ist. Der Präsident hat innerhalb dieses Leitungsorgans immer eine herausge-

hobene Stellung, denn wie die Amtsbezeichnung vermuten lässt, bekleidet der Prä-

sident das höchste Amt innerhalb der Universität. 

Besetzung und Amtszeit 

Der vermutlich größte Unterschied zwischen dem Modell vor der vierten Novellierung 

des Hochschulrahmengesetzes und dem heutigen Modell ist, dass ein Präsident 

nicht zwingend aus den eigenen Reihen der Hochschulprofessoren stammen muss. 

Hierzu schreibt Reich (1996): „Rektorats- und Präsidialverfassung unterscheiden sich 

… abgesehen von der Mindestamtszeit durch die Einstellungsvoraussetzungen, ver-

einfacht ausgedrückt fordert die Rektoratsverfassung einen Professor, die Präsidial-

verfassung aber nicht“ (ebd., S. 408). So legt bspw. das Gesetz über die Hochschu-

len und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein folgendes fest: „Zur Präsidentin 

oder zum Präsidenten kann bestellt werden, wer eine abgeschlossene Hochschul-

ausbildung besitzt und aufgrund einer mehrjährigen verantwortlichen beruflichen Tä-

tigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, er-

warten lässt, dass sie oder er den Aufgaben des Amtes gewachsen ist“ (ebd., § 22 

Abs. 5). Dem gegenüber steht, dass ein Rektor in der Regel nach wie vor aus den 

Reihen der Hochschulprofessoren der eigenen Hochschule stammen kann aber nicht 

zwingend muss. So legt das Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg 

bspw. folgendes fest: „Zur Rektorin oder zum Rektor kann bestellt werden, wer der 

Hochschule hauptberuflich als Professorin oder Professor angehört oder wer eine 

abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen lei-

tenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Ver-

waltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass sie oder er den Aufgaben des Amtes 

gewachsen ist“ (ebd., § 17 Abs. 3). Von der Option, das Leitungsamt des Universi-

tätspräsidenten durch eine hochschulexterne Person zu besetzen, wird allerdings in 

der Regel kaum Gebrauch gemacht (Röbken, 2006b).  

Zudem haben sich die vorgesehenen Amtszeiten von Präsidenten deutlich verändert 

und sind von mindestens 2 Jahren (Rektor) bzw. mindestens 4 Jahren (Präsident) 
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angestiegen. Amtszeiten der mittlerweile hauptberuflichen Präsidenten liegen je nach 

Landeshochschulgesetz zwischen mindestens 4 und höchstens 8 Jahren, Wieder-

wahl möglich. Der Normalfall für eine erste Amtszeit liegt bei 6 Jahren. (Hüther, 2010, 

S. 388; Wissenschaftsrat, 2018, S. 103). 

Wahl und Abwahl 

Mit Blick auf die Wahl des Präsidenten kann gesagt werden, dass diese in der Regel 

durch den akademischen Senat in Verbindung mit dem Hochschulrat erfolgt und teil-

weise das jeweils zuständige Ministerium beteiligt ist (Hüther, 2010, S. 277; Wissen-

schaftsrat, 2018, S. 66).  

Bezüglich der Abwahl des Präsidenten lässt sich folgendes feststellen: In sämtlichen 

Landeshochschulgesetzen finden sich Möglichkeiten zur vorzeitigen Abwahl des 

Präsidenten, die das Hochschulrahmengesetz bis zu seiner Novellierung im Jahr 

1998 vollkommen ausgeschlossen hat (Hüther, 2010, S. 288). Hierdurch soll sicher-

gestellt werden, „dass Leitungsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen oder die Amts-

geschäfte in klarem Widerspruch zu den Interessen der Hochschulangehörigen oder 

des Landes führen, noch vor Ende der Wahlperiode abberufen werden können“ 

(Wissenschaftsrat, 2018, S. 66). Hintergrund dieser Regelung ist unter anderem, 

dass Verfassungsbeschwerde gegen Teile einzelner Landeshochschulgesetze bzw. 

gegen Teile von Regelwerken einzelner Hochschulen eingelegt wurde. Das Bundes-

verfassungsgericht stellte 2014 in diesem Zusammenhang unter anderem klar: „Die 

mit Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG garantierte Mitwirkung von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern im wissenschaftsorganisatorischen Gesamtgefüge einer Hochschu-

le erstreckt sich auf alle wissenschaftsrelevanten Entscheidungen. Dies sind auch 

Entscheidungen über die Organisationsstruktur [und] den Haushalt […].“ (ebd.). Das 

Bundesverfassungsgericht legte weiter fest: 

„Je mehr, je grundlegender und je substantieller wissenschaftsrelevante per-

sonelle und sachliche Entscheidungsbefugnisse dem Vertretungsorgan der 

akademischen Selbstverwaltung entzogen und einem Leitungsorgan zugewie-

sen werden, desto stärker muss die Mitwirkung des Vertretungsorgans an der 

Bestellung und Abberufung und an den Entscheidungen des Leitungsorgans 

ausgestaltet sein.“ (ebd.) 

Daran knüpfte das Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Baden-

Württemberg vom 14. November 2016 an:  
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„Je mehr, je grundlegender und je substantieller wissenschaftsrelevante per-

sonelle, sachliche und finanzielle Entscheidungsbefugnisse dem kollegialen 

Selbstverwaltungsorgan und damit den dort vertretenen Hochschullehrern 

entzogen und einem Leitungsorgan zugewiesen sind, desto stärker muss im 

Gegenzug die Mitwirkung des Selbstverwaltungsorgans und der dort vertrete-

nen Hochschullehrer an der Bestellung und Abberufung der Mitglieder dieses 

Leitungsorgans ausgestaltet sein.“ (ebd.; Hervorhebung durch Verfasser).  

Insgesamt soll hierdurch gewährleistet werden, dass „Abwehrmöglichkeiten gegen 

Eingriffe in die individuelle Wissenschaftsfreiheit geschaffen werden“ (Wissenschafts-

rat, 2018, S. 66). Die unterschiedlichen Konstellationen zur Abwahl des Präsidenten 

in den einzelnen Bundesländern sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 6: Zuständige Organe bei der Abwahl des Präsidenten 

Bundesland Senat Hochschulrat Konzil 

HB 2/3 Mehrheit   

SL 2/3 Mehrheit   

BB 2/3 Mehrheit des zuständigen 
Organs 

  

SH 3/4 Mehrheit   

ST Konstruktives Misstrauensvo-
tum des Senats 

  

BY  2/3 Mehrheit  

HE 2/3 Mehrheit (auf Antrag des 
Hochschulrats) 

Zustimmung des Antrags des 
Senats auf Abwahl 

 

NI 2/3 Mehrheit Bestätigung des Senats; wenn 
nicht, dann 3/4 Mehrheit Senat 

 

RP 3/4 Mehrheit Bestätigung des Senats durch 
Mehrheit; wenn nicht, dann 3/4 
Mehrheit Senat 

 

HH 3/4 Mehrheit Bestätigung des Senats durch 
3/4 Mehrheit 

 

SN 2/3 Mehrheit Erweiterter Senat Bestätigung des Senats durch 
Mehrheit; Hochschulrat kann 
ebenfalls Abwahl beantragen 
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Fortsetzung Tabelle 6 

MV 2/3 Mehrheit (Antrag auf Ab-
wahl) 

 Bestätigung des 
Antrags des Senats 
mit 2/3 Mehrheit 

 Andere Konstellation zur Abwahl 

TH 2/3 Mehrheit der Hochschulversammlung (besteht aus Mitgliedern des Senats und des 
Hochschulrats), davon mind. 2/3 Hochschullehrer; Antrag auf Abwahl ist sowohl von 
Senat als auch Hochschulrat möglich 

NW 5/8 Mehrheit Hochschulwahlversammlung (besteht aus 1/2 Senat und 1/2 Hochschulrat) 

BW Mehrheit der Hochschullehrer, von denen mind. 1/2 aus der jeweiligen Fakultät/ Sektion 
zustimmen muss 

BE Die Grundordnung kann vorsehen, dass mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mit-
glieder des für die Wahl zuständigen Gremiums nach Anhörung des Kuratoriums eine 
Abwahl erfolgen kann 

Legende: BW = Baden-Württemberg; BY = Bayern; BE = Berlin; BB = Brandenburg; HB = Bremen; 
HH = Hamburg; HE = Hessen; MV = Mecklenburg-Vorpommern; NI = Niedersachsen; NW = Nord-
rhein-Westfalen; RP = Rheinland-Pfalz; SL = Saarland; SN = Sachsen; ST = Sachsen-Anhalt; SH = 
Schleswig-Holstein; TH = Thüringen. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten 

Der Präsident ist zum einen für die Außenvertretung verantwortlich. Zum anderen hat 

er auch die Verantwortung nach innen, also für die Universität als Ganze. Bundes-

einheitlich festgelegt ist, dass der Präsident die Richtlinienkompetenz hat. Die Richt-

linienkompetenz basiert auf Artikel 65 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 

Deutschland: „Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür 

die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen 

Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung“ (ebd., Art. 5 Abs. 3). 

Ebenfalls bundeseinheitlich festgelegt ist, dass der Präsident innerhalb des Präsidi-

ums den Vorsitz führt. In der Regel erfolgt die Geschäftsverteilung innerhalb des 

Präsidiums durch den Präsidenten auf mehrere Ressorts. „Da die meisten wichtigen 

Entwicklungen in Hochschulen mehrere Ressorts betreffen, müssen die Mitglieder 

der Hochschulleitung sich inhaltlich miteinander abstimmen. Dies gilt umso mehr, 

wenn die Aufteilung in Ressorts sich auch auf die Verwaltung erstreckt“ (Wissen-

schaftsrat, 2018, S. 68). In einigen Bundesländern ist festgelegt, dass bei Stimmen-

gleichheit innerhalb des Präsidiums die Stimme des Präsidenten den Ausschlag gibt 

oder auch, dass Einzelfallentscheidungen durch den Präsidenten möglich sind. In der 

nachfolgenden Tabelle sind die Kompetenzen des Präsidenten mit Blick auf Stimm-
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gewicht und Geschäftsverteilung in Abhängigkeit vom jeweiligen Bundesland noch 

einmal dargestellt. 

Tabelle 7: Kompetenzen des Präsidenten innerhalb der Hochschulleitung 

Bundesland Stimmgewicht Geschäftsverteilung 

BW Beschlüsse in Haushaltsangelegenheiten nur 
mit Zustimmung des Rektors 

Auf Vorschlag des Rektors 

BY Keine Angabe Rektor im Benehmen mit den weite-
ren Mitgliedern der Hochschulleitung 

HB Keine Angabe Rektorat regelt die Geschäftsvertei-
lung 

BB Präsident leitet die Hochschule in eigener Zu-
ständigkeit und Verantwortung 

Gesetzlich nicht geregelt 

BE Präsident wird von Vizepräsidenten unterstützt Präsident wird von Vizepräsidenten 
unterstützt 

HH Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den 
Ausschlag 

Präsident legt im Benehmen mit den 
Vizepräsidenten für diese bestimmte 
Aufgabenbereiche fest 

HE Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den 
Ausschlag 

Über Geschäftsverteilung und Vertre-
tung entscheidet das Präsidium auf 
Vorschlag des Präsidenten 

MV Einzelfallentscheidungen durch Hochschulleiter 
möglich, es sei denn, die Hochschulleitung trifft 
mehrheitlich eine abweichende Entscheidung 

Hochschulleitung weist den Mitglie-
dern der Hochschulleitung Aufga-
benbereiche zu 

NI Keine Angabe Gesetzlich nicht geregelt 

NW Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Rektors den Ausschlag; Beschlüsse des Rekto-
rats können nicht gegen die Stimme des Rek-
tors gefasst werden, wenn in Grundordnung 
festgelegt 

Grundordnung kann vorsehen, dass 
auf Vorschlag des Rektors eine stän-
dige Vertretung und feste Geschäfts-
bereiche für die Mitglieder des Rekto-
rats bestimmt werden können 

RP Keine Angabe Präsident stellt einen Geschäftsver-
teilungsplan auf, der für die Leitung 
der Hochschule im Benehmen mit 
dem Senat, für die zentrale Verwal-
tung auf Vorschlag des Kanzlers 
erlassen wird 

SL Bei Entscheidungen des Präsidiums kann der 
Präsident nicht überstimmt werden 

Präsident bestimmt Geschäftsvertei-
lung 

SN Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsit-
zende 

Gesetzlich nicht geregelt 

  



123 

Fortsetzung Tabelle 7 

ST Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Rektors den Ausschlag 

Rektorat gibt sich eine Geschäftsord-
nung 

SH Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den 
Ausschlag 

Über die Geschäftsverteilung und 
Vertretung entscheidet das Präsidium 
auf Vorschlag des Präsidenten 

TH Bei Stimmengleichheit bei Entscheidungen des 
Präsidiums entscheidet die Stimme des Präsi-
denten 

Präsident legt im Benehmen mit den 
Mitgliedern des Präsidiums für diese 
bestimmte Aufgabenbereiche fest 

Legende: BW = Baden-Württemberg; BY = Bayern; BE = Berlin; BB = Brandenburg; HB = Bremen; 
HH = Hamburg; HE = Hessen; MV = Mecklenburg-Vorpommern; NI = Niedersachsen; NW = Nord-
rhein-Westfalen; RP = Rheinland-Pfalz; SL = Saarland; SN = Sachsen; ST = Sachsen-Anhalt; SH = 
Schleswig-Holstein; TH = Thüringen. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die weiteren Präsidiumsmitglieder werden in der Regel auf Vorschlag oder Empfeh-

lung des Präsidenten gewählt bzw. abgewählt. In Abhängigkeit vom jeweiligen Lan-

deshochschulgesetz sind hier Konzil, akademischer Senat oder Hochschulrat oder 

auch beide letztgenannten gemeinsam zuständig für Wahl und Abwahl (Hüther, 

2010, S. 294 und 309).64 

Im überwiegenden Teil der Bundesländer hat der Präsident die Dienstvorgesetzten-

funktion gegenüber den Professoren, in einigen Bundesländern auch gegenüber den 

Vizepräsidenten, in wenigen Bundesländern auch gegenüber dem Kanzler.65 Hier-

durch ist insbesondere das Verhältnis zwischen Präsident und Professoren hierarchi-

scher geworden. Zudem liegt das Berufungsrecht im überwiegenden Teil der Bun-

desländer beim Präsidenten oder ist auf ihn vom Ministerium übertragbar (vgl. für 

eine aktuelle Übersicht Wissenschaftsrat, 2018, S. 107f.). 

Der Präsident ist in einigen Bundesländern für die Vorbereitung der Sitzungen des 

Senats zuständig. Darüber hinaus ist in einigen Bundesländern auch festgelegt, dass 

er die Beschlüsse des Senats zu vollziehen hat. Der Präsident hat in einigen Bun-

desländern den Vorsitz im akademischen Senat, entweder mit Stimmrecht kraft Am-

tes oder ohne Stimmrecht. Er hat im akademischen Senat immer Rede- und Antrags-

recht. In der nachfolgenden Tabelle sind die unterschiedlichen Konstellationen der 

 
64 Für eine ausführliche Darstellung der Regelungen zu Wahl und Abwahl der weiteren Präsidiumsmit-

glieder vgl. die jeweiligen Landeshochschulgesetze sowie Regelwerke der Universitäten. 
65 Dienstvorgesetzter ist, wer für beamtenrechtliche Entscheidungen über die persönlichen Angele-

genheiten der ihm nachgeordneten Beamten zuständig ist. Vorgesetzter ist, wer dienstliche Anord-
nungen erteilen darf. 
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Mitwirkungsrechte der Hochschulleitung im akademischen Senat in den einzelnen 

Bundesländern noch einmal dargestellt. 

Tabelle 8: Mitwirkungsrechte des Präsidenten im akademischen Senat 

Bundesland Vorbereitung der Beschlüsse des Senats Vorsitz Präsident/Rektor im Senat; 
Stimmrecht 

BW Rektorat bereitet die Sitzungen des Senats 
und seiner Ausschüsse vor und vollzieht 
deren Beschlüsse 

Vorsitz Rektor im Senat und seiner 
Ausschüsse; 
Stimmrecht kraft Amtes 

BY Keine Angabe; 

Präsident vollzieht die Beschlüsse der 
Hochschulleitung und der weiteren zentra-
len Organe der Hochschule 

Nein; 
Ohne Stimmrecht 

HB Keine Angabe Vorsitz Rektor im Senat; 
Ohne Stimmrecht 

BB Nur, wenn in Grundordnung vorgesehen Nur, wenn in Grundordnung vorgese-
hen 

BE Keine Angabe Vorsitz Präsident im Senat; 
Ohne Stimmrecht 

HH Keine Angabe Vorsitz Präsident im Senat; 
Ohne Stimmrecht 

HE Keine Angabe Vorsitz Präsident im Senat; 
Ohne Stimmrecht 

MV Keine Angabe Nein; 
Ohne Stimmrecht 

NI Präsidium bereitet die Entscheidungen des 
Senats über die Entwicklungsplanung vor 

Vorsitz Präsident im Senat; 
Ohne Stimmrecht 

NW Rektorat bereitet die Sitzungen des Senats 
vor und führt dessen Beschlüsse aus 

Nur, wenn in Grundordnung geregelt 
(gemäß LHG ohne Stimmrecht) 

RP Präsident sorgt für die Vorbereitung und 
Ausführung der Beschlüsse des Senats 

Vorsitz Präsident im Senat; 

Ohne Stimmrecht, sofern nicht in 
Grundordnung Stimmrecht geregelt ist 

SL Keine Angabe Vorsitz Präsident im Senat; 
Ohne Stimmrecht 

SN Rektorat bereitet Entscheidungen des Se-
nats vor; 

Rektor sorgt für Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Beschlüsse des Senats 

Vorsitz Rektor im Senat; 
Ohne Stimmrecht; 
Rektor gehört dem Senat nur mit bera-
tender Stimme an, er entscheidet je-
doch bei Stimmengleichheit 
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Fortsetzung Tabelle 8 

ST Rektor sorgt für Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Beschlüsse des Senats 

Vorsitz Rektor im Senat; 
Stimmrecht 

SH Das Präsidium bereitet die Beratungen des 
Senats vor und führt seine Beschlüsse aus 

Nein; 
Ohne Stimmrecht 
Erklärt sich kein Mitglied des Senats 
dazu bereit, den Senatsvorsitz zu 
übernehmen, kann der Senat auch ein 
Mitglied des Präsidiums zum Vorsit-
zenden wählen 

TH Präsident ist zuständig für den Vollzug der 
Beschlüsse der zentralen Kollegialorgane 

Vorsitz Präsident im Senat; 
Stimmrecht 

Legende: BW = Baden-Württemberg; BY = Bayern; BE = Berlin; BB = Brandenburg; HB = Bremen; 
HH = Hamburg; HE = Hessen; MV = Mecklenburg-Vorpommern; NI = Niedersachsen; NW = Nord-
rhein-Westfalen; RP = Rheinland-Pfalz; SL = Saarland; SN = Sachsen; ST = Sachsen-Anhalt; SH = 
Schleswig-Holstein; TH = Thüringen. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zur Veranschaulichung der Aufgaben und Entscheidungskompetenzen des Präsi-

denten soll exemplarisch, wie auch für die Ministerien und Hochschulräte und aka-

demischen Senat sowie Fakultäten, die nachfolgenden Auszüge aus den jeweils gül-

tigen Fassungen der Landeshochschulgesetze Niedersachen, Nordrhein-Westfalen, 

Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein dienen. Hierbei ist zu betonen, dass 

kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Das ist nicht zuletzt damit zu begründen, 

dass Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten zum Teil 

„querbeet“ durch die einzelnen Landeshochschulgesetze verteilt sind. Für einen um-

fassenden Überblick wird bspw. auf die Arbeiten von Hüther (2010) und Blümel 

(2016) oder auf einen Blick in die jeweiligen Landeshochschulgesetze nebst Regel-

werken der einzelnen Universitäten verwiesen. 

Niedersachen: In Erweiterung zu den Ausführungen zum Präsidium in Niedersach-

sen, ist der Präsident Vorsitzender des Präsidiums, verfügt über die Richtlinienkom-

petenz und vertritt die Universität nach außen. Des Weiteren hat er ein Vorschlags-

recht gegenüber dem akademischen Senat über die Besetzung der nebenamtlich 

tätigen Vizepräsidenten. Er ist Dienstvorgesetzter des Personals der Universität und 

ist für Ernennung, Bestellung und Entlassung von Professoren zuständig. Sofern das 

Berufungsrecht übertragen wurde, kann der Präsident befristete Zusagen über Mittel 

machen, die über die Grundausstattung hinaus gehen. Gleiches gilt für Bleibever-



126 

handlungen. Konkret findet sich im Niedersächsischen Hochschulgesetz unter ande-

rem folgendes:  

„Die personellen und sächlichen Mittel, die über die Grundausstattung für Forschung 
und Lehre hinaus im Rahmen von Berufungs- und Bleibeverhandlungen zugesagt 
werden, stehen nach Ablauf von in der Regel fünf Jahren seit der Zusage unter dem 
Vorbehalt einer Überprüfung auf der Grundlage der Ergebnisse der Evaluation, der 
Bestimmungen einer geänderten Zielvereinbarung und einer gegenwärtigen Entwick-
lungsplanung. Zusagen können auch wiederholt befristet erteilt werden“ (ebd., § 27 
Abs. 5). 

„Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die Hochschule nach außen, führt den 
Vorsitz im Präsidium und legt die Richtlinien für das Präsidium fest“ (ebd., § 38 Abs. 
1). 

„Die Präsidentin oder der Präsident schlägt dem Senat Personen, die Mitglieder der 
Hochschule sind, als nebenberufliche Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten vor“ 
(ebd., § 39 Abs. 2). 

„Die Präsidentin oder der Präsident ernennt oder bestellt und entlässt die Professo-
rinnen und Professoren“ (ebd., § 48 Abs. 1). 

„Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter des Hochschulpersonals ist die Präsiden-
tin oder der Präsident“ (ebd., § 48 Abs. 2). 

Nordrhein-Westfalen: In Erweiterung zu den Ausführungen zum Rektorat in Nord-

rhein-Westfalen, besteht die Möglichkeit durch entsprechendes Regelwerk der Uni-

versität, dass der Rektor über die Richtlinienkompetenz verfügt, die Geschäftsvertei-

lung bestimmt und dass Beschlüsse des Rektorats nicht gegen die Stimme des Rek-

tors erfolgen können. Grundsätzlich gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Rek-

tors den Ausschlag. Zudem vertritt der Rektor die Universität nach außen und hat 

das Hausrecht. Er ist für Ernennung oder Bestellung der weiteren Rektoratsmitglieder 

zuständig. Für die Wahl der Prorektoren hat der Rektor ein Vorschlagsrecht. Die 

Wahl des Kanzlers erfolgt im Benehmen mit dem Rektor. Darüber hinaus hat der 

Rektor ein Aufsichts- und Weisungsrecht gegenüber den Dekanen, um sicherstellen 

zu können, dass Personen, die zur Lehre verpflichtet sind, diese ordnungsgemäß 

erfüllen. Des Weiteren ist der Rektor Dienstvorgesetzter des wissenschaftlichen Per-

sonals. Er beruft und ernennt die Professoren und kann befristete Zusagen über die 

Ausstattung des vorgesehenen Aufgabenbereiches im Rahmen vorhandener Mittel 

machen. Konkret findet sich im Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen unter anderem folgendes: 

„Die Grundordnung kann vorsehen, 

1. dass die Rektorin oder der Rektor unbeschadet des § 19 die Richtlinien für 
die Erledigung der Aufgaben des Rektorats festlegen kann, 

2. dass das Rektorat auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors eine stän-
dige Vertretung und feste Geschäftsbereiche für seine Mitglieder bestimmen 
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kann, in denen sie unbeschadet des § 19 die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung in eigener Zuständigkeit erledigen, 

3. dass Beschlüsse des Rektorats nicht gegen die Stimme der Rektorin oder 
des Rektors gefasst werden können (ebd., § 15 Abs. 2) 

„Die Wahl der Prorektorinnen oder Prorektoren erfolgt auf Vorschlag der Rektorin o-
der des Rektors oder der designierten Rektorin oder des designierten Rektors; die 
Wahl der Kanzlerin oder des Kanzlers erfolgt in deren oder dessen Benehmen“ (ebd., 
§ 17 Abs. 1). 

„Die Rektorin oder der Rektor vertritt die Hochschule nach außen. Sie oder er wird 
durch eine Prorektorin oder einen Prorektor vertreten. In Rechts- und Verwaltungsan-
gelegenheiten wird sie oder er durch die Kanzlerin oder den Kanzler vertreten. Die 
Rektorin oder der Rektor übt das Hausrecht aus. Sie oder er kann die Ausübung die-
ser Befugnis nach Maßgabe der Grundordnung anderen Mitgliedern oder Angehöri-
gen der Hochschule übertragen“ (§ 18 Abs. 1). 

„Die Rektorin oder der Rektor oder ein von ihr oder ihm beauftragtes sonstiges Mit-
glied des Rektorats wirkt über die Dekanin oder den Dekan darauf hin, dass die zur 
Lehre verpflichteten Personen ihre Lehr- und Prüfungsverpflichtungen ordnungsge-
mäß erfüllen; ihr oder ihm steht insoweit gegenüber der Dekanin oder dem Dekan ein 
Aufsichts- und Weisungsrecht zu“ (ebd., § 18 Abs. 2). 

„Die Rektorin oder der Rektor ernennt oder bestellt die sonstigen Mitglieder des Rek-
torats“ (ebd., § 18 Abs. 3). 

„Die Rektorin oder der Rektor ernennt die Professorinnen und Professoren, die Juni-
orprofessorinnen und Juniorprofessoren, die wissenschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universitäten und Fachhochschulen sowie die 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ (ebd., § 33 Abs. 2). 

„Dienstvorgesetzte Stelle der Professorinnen und Professoren, der Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren, der Dekaninnen und der Dekane, der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universitäten und Fachhoch-
schulen, der Lehrkräfte für besondere Aufgaben, der wissenschaftlichen Hilfskräfte 
und der Beamtinnen und Beamten gemäß § 78 Absatz 1 und 3 ist die Rektorin oder 
der Rektor“ (ebd., § 33 Abs. 3). 

„Die Rektorin oder der Rektor beruft die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
auf Vorschlag des Fachbereichs. Sie oder er kann eine Professorin oder einen Pro-
fessor abweichend von der Reihenfolge des Vorschlages des Fachbereichs berufen 
oder einen neuen Vorschlag anfordern“ (ebd., § 37 Abs. 1). 

„Bei einer Berufung dürfen Zusagen über die Ausstattung des vorgesehenen Aufga-
benbereiches nur befristet im Rahmen bereiter Haushaltsmittel erteilt werden. Zusa-
gen über personelle und sächliche Mittel, die über die Grundausstattung für For-
schung und Lehre hinausgehen, können mit der Verpflichtung verbunden werden, 
dass die Professorin oder der Professor für eine angemessene, im Einzelnen zu be-
stimmende Zeit an der Hochschule verbleiben wird“ (ebd., § 37 Abs. 3). 

Baden- Württemberg: In Erweiterung zu den Ausführungen zum Rektorat in Baden-

Württemberg, leitet der Rektor das Rektorat und hat den Vorsitz. Zudem hat er die 

Richtlinienkompetenz und schlägt die Geschäftsbereiche für die Mitglieder des Rek-

torats vor. Beschlüsse zu Angelegenheiten den Haushalt betreffend, können nur mit 

Zustimmung des Rektors erfolgen. Die Universität wird durch den Rektor vertreten. 

Darüber hinaus ist der Rektor auch Vorsitzender des akademischen Senats und sei-
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ner Ausschüsse. Prüfungsordnungen, Promotionsordnungen und auch Habilitations-

ordnungen bedürfen der Zustimmung des Rektors. Der Rektor hat ein Vorschlags-

recht bei der Wahl der weiteren Rektoratsmitglieder sowie der Dekane. Darüber hin-

aus hat der Rektor ein Aufsichts- und Weisungsrecht gegenüber den Dekanen, um 

sicherstellen zu können, dass Personen, die zur Lehre verpflichtet sind, diese ord-

nungsgemäß erfüllen. Des Weiteren ist der Rektor Dienstvorgesetzter der Beamten 

der Universität, sofern die entsprechenden Befugnisse vom Wissenschaftsminister 

übertragen wurden. In diesem Fall kann er auch entsprechende Dienstverträge ab-

schließen. Professoren werden vom Rektor berufen. Hierfür ist das Einvernehmen 

des Ministeriums erforderlich. Konkret findet sich im Gesetz über die Hochschulen in 

Baden-Württemberg unter anderem folgendes: 

„Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer sowie der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder ist die Wissenschaftsminis-
terin oder der Wissenschaftsminister. Sie oder er kann bestimmte Befugnisse als 
Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter allgemein oder im Einzelfall auf die Rekto-
rin oder den Rektor übertragen. Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der übri-
gen Beamtinnen und Beamten ist die Rektorin oder der Rektor“ (ebd., § 11 Abs. 5). 

„Das kollegiale Rektorat leitet die Hochschule. Dem Rektorat gehören hauptamtlich 
an  

1. die Rektorin oder der Rektor als Leitung des Rektorats, 

2. ein Rektoratsmitglied für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwal-
tung, 

3. weitere Rektoratsmitglieder, soweit dies die Grundordnung vorsieht“ ebd., § 
16 Abs. 1). 

„Auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors legt das Rektorat eine ständige Vertre-
tung und bestimmte Geschäftsbereiche für seine Mitglieder fest, in denen sie die Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit erledigen; das Rektorat 
kann Regelungen für die Abwesenheitsvertretung treffen. Die Rektorin oder der Rek-
tor legt die Richtlinien für die Erledigung der Aufgaben des Rektorats fest. ... In Haus-
haltsangelegenheiten können Beschlüsse nur mit Zustimmung der Rektorin oder des 
Rektors gefasst werden. Erhebt die oder der Beauftragte für den Haushalt Wider-
spruch gegen eine Maßnahme, weil sie oder er sie für rechtswidrig oder nach den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit für nicht vertretbar hält, ist von der Rektorin oder 
vom Rektor eine Entscheidung des Hochschulrats herbeizuführen. Bestätigt der 
Hochschulrat im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium die Durchführung 
der Maßnahme, kann die Rektorin oder der Rektor durch schriftliche Weisung den 
Vollzug anordnen“ (ebd., § 16 Abs. 2). 

„Die Rektorin oder der Rektor vertritt die Hochschule. Sie oder er ist Vorsitzende oder 
Vorsitzender des Rektorats, des Senats und seiner Ausschüsse. Sie oder er kann 
den Vorsitz in einem Ausschuss auf ein Mitglied des Ausschusses übertragen“ (§ 17 
Abs. 1). 

„Die Rektorin oder der Rektor wirkt über die Dekanin oder den Dekan darauf hin, 
dass die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie die sonstigen zur Lehre 
verpflichteten Personen ihre Lehr- und Prüfungsverpflichtungen ordnungsgemäß er-
füllen; ihr oder ihm steht insoweit gegenüber der Dekanin oder dem Dekan ein Auf-
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sichts- und Weisungsrecht zu. Die Rektorin oder der Rektor kann dieses Recht einem 
anderen Rektoratsmitglied übertragen“ (§ 17 Abs. 6). 

„Die Rektorin oder der Rektor wahrt die Ordnung in der Hochschule und übt das 
Hausrecht aus. Sie oder er kann die Ausübung des Hausrechts allgemein oder im 
Einzelfall übertragen, insbesondere Dekaninnen und Dekanen, Rektorinnen oder 
Rektoren der Studienakademie und denjenigen, die Hochschuleinrichtungen im Sinne 
von § 15 Absatz 7 oder 8 leiten oder geschäftsführend leiten, sowie Lehrpersonen in 
ihren Lehrveranstaltungen“ (§ 17 Abs. 8). 

„Für die Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder nach § 16 Absatz 1 Satz 2 
Nummern 2 und 3 hat die Rektorin oder der Rektor ein die Wahlgremien nicht bin-
dendes Vorschlagsrecht; die Rektorin oder der Rektor darf zur Wahrnehmung dieses 
Rechts die Bewerbungsunterlagen einsehen und an den Vorstellungsgesprächen 
teilnehmen“ ebd., § 18 Abs. 4). 

„Die nebenamtlichen Rektoratsmitglieder werden vom Senat aus den der Hochschule 
angehörenden hauptberuflichen Professorinnen und Professoren auf Vorschlag der 
Rektorin oder des Rektors mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt. … Der Senat 
kann auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors ein nebenamtliches Rektoratsmit-
glied mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder abwählen“ (§ 18 Abs. 6). 

„Die Dekanin oder der Dekan wird vom Fakultätsrat aus den der Fakultät angehören-
den hauptberuflichen Professorinnen und Professoren gewählt; die Rektorin oder der 
Rektor hat ein den Fakultätsrat nicht bindendes Vorschlagsrecht“ (ebd., § 24 Abs. 3). 

„Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen abgelegt, die als 
Satzungen erlassen werden und die der Zustimmung der Rektorin oder des Rektors 
bedürfen“ (ebd., § 32 Abs. 3). 

„Die Hochschule führt Promotionsverfahren auf der Grundlage einer Promotionsord-
nung durch, die vom Senat zu beschließen ist und der Zustimmung der Rektorin oder 
des Rektors bedarf“ (ebd., § 38 Abs. 4). 

„Die Professorinnen und Professoren werden von der Rektorin oder vom Rektor der 
Hochschule im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium auf der Grundlage 
des Berufungsvorschlags nach Absatz 3 Satz 4 berufen; die Rektorin oder der Rektor 
kann in begründeten Fällen von dem Berufungsvorschlag abweichen“ (ebd., § 48 
Abs. 2). 

Schleswig-Holstein: In Erweiterung zu den Ausführungen zum Präsidium in Schles-

wig-Holstein, ist der Präsident Vorsitzender des Präsidiums, verfügt über die Richtli-

nienkompetenz und verteilt die Geschäftsbereiche auf die Präsidiumsmitglieder. Sei-

ne Stimme gibt den Ausschlag bei Stimmengleichheit. Zudem kann er in dringenden 

Angelegenheiten Eilentscheidungen auch ohne das Präsidium treffen. Der Präsident 

ist sowohl für die gerichtliche als auch außergerichtliche Vertretung der Universität 

zuständig. Er übt das Hausrecht aus und hat für die Wahrung der Ordnung innerhalb 

der Universität zu sorgen. Darüber hinaus ist der Präsident Dienstvorgesetzter aller 

Beamten der Universität. Er beruft die Professoren und kann Zusagen über die Aus-

stattung des vorgesehenen Aufgabenbereichs im Rahmen vorhandener Mittel ma-

chen. Konkret findet sich im Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklini-

kum Schleswig-Holstein unter anderem folgendes: 
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„Die Präsidentin oder der Präsident gehört dem Hochschulrat mit beratender Stimme 
und Antragsrecht an“ (ebd., § 19 Abs. 5). 

„Die Präsidentin oder der Präsident führt den Vorsitz im Präsidium und verfügt über 
die Richtlinienkompetenz. Bei Stimmengleichheit gibt ihre oder seine Stimme den 
Ausschlag. Über die Geschäftsverteilung und Vertretung entscheidet das Präsidium 
auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten“ (ebd., § 22 Abs. 2). 

„Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die Hochschule gerichtlich und außerge-
richtlich; sie oder er übt das Amt hauptberuflich aus“ (ebd., § 23 Abs. 1). 

„Die Präsidentin oder der Präsident ist zuständig für die laufenden Geschäfte der 
Hochschule, die Wahrung der Ordnung innerhalb der Hochschule und die Ausübung 
des Hausrechts“ (ebd., § 23 Abs. 2). 

„Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten entscheidet die Präsidentin oder der Präsi-
dent anstelle des Präsidiums“ (ebd., § 23 Abs. 3). 

„Die Präsidentin oder der Präsident hat rechtswidrigen Beschlüssen oder Maßnah-
men der Organe und Gremien der Hochschule binnen zwei Wochen zu widerspre-
chen, ihren Vollzug auszusetzen und auf Abhilfe zu dringen. Der Widerspruch hat 
aufschiebende Wirkung. Weigern sich Organe, andere Gremien oder Mitglieder der 
Hochschule, einen rechtswidrigen Zustand zu beseitigen oder entsprechend einem 
Beschluss eines Kollegialorgans tätig zu werden, nimmt das Präsidium die notwendi-
gen Maßnahmen vor, um die Rechtswidrigkeit zu beseitigen, und informiert das Minis-
terium über die Maßnahmen“ (ebd., § 23 Abs. 4). 

„Die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten werden auf Vorschlag der Präsidentin 
oder des Präsidenten vom Senat aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren 
für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt“ (ebd., § 24 Abs. 1). 

„Die Kanzlerin oder der Kanzler leitet die Verwaltung der Hochschule unter der Ver-
antwortung der Präsidentin oder des Präsidenten unbeschadet der fachlichen Zu-
ständigkeit der anderen Präsidiumsmitglieder für ihre Aufgabenbereiche“ (ebd., § 25 
Abs. 1). 

„Die Präsidentin oder der Präsident beruft die Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer auf Vorschlag des Fachbereichskonvents nach Stellungnahme des Senats, im 
Fall des Absatzes 3 Satz 7 im Einvernehmen mit der Leiterin oder dem Leiter der an-
gegliederten Einrichtung; die Präsidentin oder der Präsident kann gesonderte Gut-
achten einholen. Sie oder er kann eine Professorin oder einen Professor abweichend 
von der Reihenfolge des Vorschlags des Fachbereichs berufen oder einen neuen 
Vorschlag anfordern, soweit gegen die Vorschläge Bedenken bestehen oder die Vor-
geschlagenen den an sie ergangenen Ruf ablehnen. Ohne Vorschlag des Fachbe-
reichs kann sie oder er eine Professorin oder einen Professor berufen, wenn 

1. auch in einer zweiten Vorschlagsliste keine geeignete Person benannt ist 
oder 

2. wenn der Fachbereich zehn Monate nach Einrichtung, Zuweisung oder 
Freiwerden der Stelle, bei Freiwerden durch Erreichen der Altersgrenze sechs 
Monate nach dem Freiwerden der Stelle, keinen Vorschlag vorgelegt hat oder 
der Aufforderung zur Vorlage eines Vorschlags bis zum Ablauf von sechs Mo-
naten nicht nachgekommen ist (ebd., § 62 Abs. 9). 

„Bei einer Berufung dürfen Zusagen über die Ausstattung des vorgesehenen Aufga-
benbereichs mit Personal- und Sachmitteln nur befristet für fünf Jahre und im Rah-
men bereitstehender Finanzmittel erteilt werden. Die Zusagen können mit der Ver-
pflichtung verbunden werden, dass die Professorin oder der Professor für eine ange-
messene, im Einzelnen zu bestimmende Zeit an der Hochschule bleiben wird. Für 
den Fall eines von der Professorin oder von dem Professor zu vertretenden vorzeiti-
gen Ausscheidens aus der Hochschule kann eine vollständige oder teilweise Erstat-
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tung der Mittel vereinbart werden. Die Erstattung setzt voraus, dass nach dem Aus-
scheiden der Professorin oder des Professors eine anderweitige Nutzung oder Ver-
wertung dieser Mittel nicht oder nur mit wirtschaftlichem Verlust möglich ist. Die Zu-
sagen stehen unter dem Vorbehalt struktureller Entscheidungen der Hochschule, der 
Evaluierung sowie der Entwicklung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel“ (ebd., 
§ 62 Abs 10). 

„Die Präsidentinnen oder Präsidenten sind Dienstvorgesetzte aller Beamtinnen und 
Beamten an ihrer Hochschule“ (ebd., § 71 Abs. 2). 

Zusammenfassung 

Im Vergleich zu den Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten 

der Präsidenten vor der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes 1998 und damit 

einhergehender Novellierung der einzelnen Landeshochschulgesetze bis heute, lässt 

sich zunächst festhalten, dass eine Stärkung der Präsidenten im Rahmen der formal 

festgelegten Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten statt-

gefunden hat. Richtlinienkompetenz, Vorsitz und Geschäftsverteilung innerhalb des 

Präsidiums, Außenvertretung und Gesamtverantwortung für die Universität sowie 

Dienstvorgesetztenfunktion gegenüber den Professoren und Berufungsrecht – bei-

des in der Regel vom Ministerium übertragbar – lassen sich als bundeseinheitlich 

feststellen und sind ausschließlich dem Präsidenten zugeordnet. Die weiteren Aufga-

ben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten stehen zum einen in Ver-

bindung mit dem Präsidium. Zum anderen sind sie direkt oder indirekt miteinander 

gekoppelt und insbesondere dadurch geprägt, dass die weiteren zentralen Organe 

Mitwirkungsrechte besitzen. Darüber hinaus variieren Aufgaben, Entscheidungskom-

petenzen und Verantwortlichkeiten von Landeshochschulgesetz zu Landeshoch-

schulgesetz und damit einhergehenden Regelwerken der Universitäten. Damit ist 

auch festzustellen, dass die Ausprägungen der Stärkung der Präsidenten zwischen 

den einzelnen Landeshochschulgesetzen zum Teil sehr unterschiedlich sind. Es lässt 

sich also kaum von einem wirklich einheitlichen Bild der Stärkung von Präsidenten 

sprechen. Vielmehr lassen sich über alle Bundesländer betrachtet sowohl sehr ein-

flussstarke als auch sehr einflussschwache Präsidenten auf Grundlage formaler Vor-

gaben ausfindig machen sowie alle dazwischen liegenden Ausprägungen (Hüther, 

2013). Hierzu stellt Kleimann (2015) folgendes fest: 

„Die Einflussmöglichkeiten des Präsidenten sind durch die gesetzlich gezoge-

nen Grenzen seiner Zuständigkeiten und Kompetenzen, durch die Mitent-

scheidungsrechte zahlreicher anderer Organe, durch die informellen Wider-

standspotenziale insbesondere der Professorenschaft und durch die in der 
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Universitätskultur wirksame normative Struktur der Kollegialitätsnorm stark li-

mitiert“ (ebd., S. 841). 

Formal festgelegte Allein- und Letztentscheidungsrechte des Präsidenten lassen sich 

zwar ebenfalls in einzelnen Landeshochschulgesetzen, wie bspw. in Bremen im 

Rahmen der Entwicklungsplanung, finden, bilden aber die Ausnahme und nicht die 

Regel. Zudem stellt sich nach wie vor die Frage, ob Allein- und Letztentscheidungs-

rechte in der Praxis auch als solche genutzt werden bzw. überhaupt genutzt werden 

müssen. Im Anhang (iii) findet sich noch einmal eine zusammenfassende Tabelle der 

unterschiedlichen Entscheidungskonstellationen in den einzelnen Bundesländern auf 

Grundlage der jeweils aktuellen Fassungen der Landeshochschulgesetze mit Blick 

auf: Ziel- und Leistungsvereinbarungen; Struktur- und Entwicklungsplanung; Grund-

ordnung; Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen; Haushalts- bzw. 

Wirtschaftsplan; Mittelverteilung. 

In Ergänzung zu den Ausführungen zum Präsidium, kann an dieser Stelle noch ein-

mal deutlich festgehalten werden, dass Entscheidungen in Universitäten, insbeson-

dere Entscheidungen die die Universität als Ganze betreffen, ausgesprochen diffus 

erscheinen. Aufgabe, Entscheidungskompetenz und Verantwortung sind so gut wie 

nie einem Akteur bzw. einem zentralen Entscheidungsorgan alleine zugeordnet. Der 

Modus von universitären Entscheidungen scheint folglich zum größten Teil dadurch 

geprägt zu sein, dass Aufgabe und Verantwortung gekoppelt sind, Entscheidungs-

kompetenz aber wenigstens auf mehrere Akteure verteilt ist bzw. vollkommen losge-

löst von Aufgabe und Verantwortung existiert. In der Konsequenz kommt es zu orga-

nisationalen Brüchen. Da Aufgaben zu großen Teilen interdependent sind, ergeben 

sich hier weitere organisationale Brüche. 

4.2 Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse 

Im vorangegangenen Abschnitt konnte auf Grundlage der zentralen Organe, die sich 

aus den Landeshochschulgesetzen ableiten lassen, dargestellt werden, dass neben 

einer Reihe von Gemeinsamkeiten, Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Ver-

antwortlichkeiten von Landeshochschulgesetz zu Landeshochschulgesetz unter-

schiedlich sind. Die einzelnen Landeshochschulgesetze legen in diesem Zusam-

menhang in der Regel die Grundstruktur für Aufbau und Organisation der Universitä-

ten fest. Zudem wird eine Unterteilung in zentrale und dezentrale Organisation vor-

genommen. Sowohl zentralen als auch dezentralen Organen werden durch die jewei-



133 

ligen Landeshochschulgesetze entsprechende Aufgaben, Entscheidungskompeten-

zen und Verantwortlichkeiten zugeschrieben. Die konkrete Ausgestaltung dieser 

übergeordneten Vorgaben erfolgt dann durch die Universitäten in Form von Regel-

werken sowie in der praktischen Umsetzung. Universitäre Entscheidungsstrukturen 

können somit zunächst ganz allgemein in zentrale und dezentrale Strukturen aufge-

teilt werden. 

4.2.1 Entscheidungsstrukturen 

Wie im vorangegangenen Kapitel herausgearbeitet wurde, setzt sich die Universität 

aus drei Organisationsbereichen zusammen. Jeder dieser Organisationsbereiche 

verfügt letztlich über eigene Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse, 

die sich aus den Spezifika des jeweiligen Organisationsbereichs ergeben. Legt man 

nun die daran anschließenden Ausführungen der vorliegenden Arbeit zu Grunde, ist 

zu erkennen, dass in Erweiterung zu den Organisationsbereichen und deren jeweili-

gen Spezifika auch Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die Universi-

tät als Ganze anfallen. Über diese Angelegenheiten entscheiden, wie im vorange-

gangenen Abschnitt dargestellt, die jeweils zuständigen zentralen Organe. In diesem 

Zusammenhang konnte auf Grundlage der Auszüge aus den jeweils aktuellen Fas-

sungen der verwendeten Landeshochschulgesetze gezeigt werden, dass der Präsi-

dent bzw. das Präsidium und sowohl Hochschulrat als auch akademischer Senat, 

aber auch dezentrale Organe wie die Fakultäten, Rechte im Hinblick auf Mitsprache 

und Mitentscheidung haben (vgl. hierzu auch Nickel, 2009, S. 183ff.; Hüther, 2010; 

Blümel, Kloke & Krücken, 2011, S. 112f.; Dohmen & Krempkow, 2015; Wissen-

schaftsrat, 2018). Zwar wurden die Entscheidungskompetenzen von Präsidenten 

bzw. von Präsidien in den vergangenen Jahren insgesamt ausgeweitet. Nichts desto 

trotz müssen diese Entscheidungen strukturbedingt „abgestimmt“ (Nickel, 2009, S. 

183) bzw. „verhandelt“ (Hüther, 2010, S. 201) werden. Dies betrifft insbesondere 

strategische Entscheidungen, wie die Entwicklungsplanung, die Verteilung der Mittel 

oder auch interne und externe Ziel- und Leistungsvereinbarungen (vgl. hierzu auch 

Nickel, 2009, S. 183; siehe Anhang iii). 

Exemplarisch sei an dieser Stelle die strukturelle Koppelung von Struktur- und Ent-

wicklungsplanung der Universität als Ganze mit der Struktur- und Entwicklungspla-

nung der Fakultäten sowie den Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit dem Ministeri-

um im Bundesland Saarland herausgegriffen, um noch einmal auf die Differenzierung 
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zwischen den einzelnen Landeshochschulgesetzen hinzuweisen: Das Präsidium 

schließt die Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit dem Ministerium ab, hier konkret 

der Präsident in seiner Zuständigkeit der Außenvertretung der Universität. Vor Ab-

schluss der Vereinbarungen berät das Erweiterte Präsidium über die Vereinbarun-

gen. Zudem nehmen sowohl Fakultätsrat als auch akademischer Senat vorab Stel-

lung. Grundlage der Ziel- und Leistungsvereinbarungen bildet der Landeshochschul-

entwicklungsplan sowie der Struktur- und Entwicklungsplan der Universität. Das Mi-

nisterium hat hier zudem die Möglichkeit, Ziel- und Leistungsvereinbarungen einseitig 

festzulegen. Für die Struktur- und Entwicklungsplanung der Universität als Ganze ist 

das Präsidium unter Mitwirkung des Erweiterten Präsidiums zuständig. Der akademi-

sche Senat muss der Struktur- und Entwicklungsplanung zustimmen. Die Fakultäten 

erstellen ihre Struktur- und Entwicklungsplanung auf Grundlage der Planungen der 

Universität als Ganze. Diese mehrjährigen Planungen werden in der Regel alle 4 

Jahre festgelegt bzw. fortgeschrieben (vgl. hierzu die entsprechenden Paragrafen im 

Saarländischen Hochschulgesetz; siehe Anhang iii). 

Ergänzend hierzu ist den Internetseiten der Universität des Saarlandes Folgendes zu 

entnehmen: Das Präsidium tagt wöchentlich. Das Erweiterte Präsidium monatlich. 

Der Senat tagt in der Regel monatlich. Der Fakultätsrat tagt während der Vorle-

sungszeit in der Regel monatlich. Der Hochschulrat tagt in der Regel einmal im Quar-

tal (vgl. hierzu ausführlich die Sitzungstermine auf den entsprechenden Internetsei-

ten). 

Hierbei wird eines deutlich: Die strukturellen Vorgaben der Mitwirkungsrechte an Ent-

scheidungen müssten in der Konsequenz zwangsläufig zu zeitintensiven Entschei-

dungsprozessen führen, um die unterschiedlichen Akteure entsprechend der forma-

len Vorgaben beteiligen zu können. Ausgehend vom vorgegebenen mehrjährigen 

Zeithorizont für die Planungen, der sich nebenbei bemerkt in allen Landeshochschul-

gesetzen wiederfindet, ergibt sich zunächst keine Notwendigkeit einer „hierarchi-

schen“ Top-down Entscheidung von Seiten des Präsidenten bzw. des Präsidiums. 

Fasst man die bisherigen Ausführungen zusammen, so kann trotz aller Unterschiede 

zwischen den einzelnen Landeshochschulgesetzen nichts desto trotz von einer mitt-

lerweile weitestgehend allgemeingültigen und auch nahezu bundeseinheitlichen 

Grundstruktur mit Blick auf die inneruniversitären Leitungs-, Entscheidungs- und Or-
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ganisationsstrukturen gesprochen werden. Diese Strukturen betreffen insbesondere 

die strategischen Überlegungen der Universität als Ganze. 

Die Hochschulleitung in Form des Präsidenten bzw. des Präsidiums ist verantwortlich 

für die strategische Ausrichtung sowie für die Ergebnisse der Universität als Ganze 

und plant mit den Leitern der Fakultäten die Gesamtstrategie auf Ebene der Fakultä-

ten (Nickel, 2009, S. 183). Dem zufolge verstehen sich Fakultäten nicht ausschließ-

lich zur Umsetzung von bereits getroffenen Entscheidungen berufen, sondern wollen 

in der Regel auch eigene Interessen in die Gesamtstrategie einspeisen (ebd., S. 

187). Die Fakultätsleitungen sind im Umkehrschluss verantwortlich für die strategi-

sche Ausrichtung sowie die Ergebnisse ihrer Fakultäten, die im Rahmen der universi-

tären Gesamtstrategie umzusetzen sind (ebd., S. 183). Der Fakultätsrat hat, wie be-

reits oben dargestellt, mit Blick auf die strategische Ausrichtung sowie die Ergebnisse 

seiner Fakultät Mitwirkungsrechte gegenüber der Fakultätsleitung. Die Mitwirkungs-

rechte sind in Abhängigkeit vom jeweiligen Landeshochschulgesetz unterschiedlich 

ausgeprägt (ebd.). Im Rahmen der Grundstruktur von Leitungs- und Entscheidungs-

strukturen arbeiten die Leitungskräfte der Verwaltung mit der Hochschulleitung und 

mit den Leitungen der Fakultäten zusammen, um die universitäre Gesamtstrategie zu 

unterstützen (ebd.). Sowohl die Fakultäten als auch die Verwaltung sind, wie bereits 

oben dargestellt, im akademischen Senat vertreten. Hochschulrat und akademischer 

Senat haben mit Blick auf die strategische Ausrichtung sowie Ergebnisse der Univer-

sität als Ganzes gegenüber der Hochschulleitung Mitwirkungsrechte und umgekehrt. 

Die Mitwirkungsrechte sind auch hier in Abhängigkeit vom jeweiligen Landeshoch-

schulgesetz unterschiedlich ausgeprägt (ebd.). Darüber hinaus lässt der Staat in 

Form der zuständigen Landesministerien als Außensteuerungsakteur anführen, der 

sowohl indirekt als auch direkt auf Entscheidungen in Universitäten einwirken kann. 

Diese Grundstruktur von universitären Leitungs-, Entscheidungs- und Organisations-

strukturen ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Es wurde bei der Abbildung 

bewusst auf eine Beschreibung der Beziehung zwischen den einzelnen zentralen 

Organen verzichtet, da sich diese zum einen aus den vorangegangenen Ausführun-

gen ableiten lassen. Zum anderen, da sich die Beziehungen von Landeshochschul-

gesetz zu Landeshochschulgesetz unterscheiden. 
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Abbildung 6: Universitäre Leitungs-, Entscheidungs- und Organisationsstruktur 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Nickel (2009, S. 183) 

Zusammenfassung 

Festhalten lässt sich, dass sich universitäre Entscheidungsstrukturen auf Grundlage 

vorgegebener Regulierungsstrukturen ganz allgemein in zentrale und dezentrale 

Strukturen aufteilen lassen. Die zentralen Organe einer Universität, die in Angele-

genheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die Universität als Ganze und damit vor 

allem über die strategische Ausrichtung entscheiden, sind der Hochschulrat, der 

akademische Senat, der Präsident bzw. das Präsidium sowie die Fakultätsleitungen 

und die Fakultätsräte. Diese Entscheidungsorgane sind aufgrund ihrer jeweiligen 

Mitwirkungsrechte in die oben angeführten Strukturen eingebettet. Die Ausgestaltung 

dieser Strukturen und damit auch die praktische Umsetzung sowie die damit einher-

gehenden Entscheidungsprozesse, finden letztlich innerhalb der jeweiligen Universi-

tät statt. Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch diese Entscheidungsstruktu-

ren in der Konsequenz zeitintensive Entscheidungsprozesse entstehen. Auf mögliche 

Entscheidungsprozesse in Universitäten soll nachfolgend eingegangen werden. 

4.2.2 Entscheidungsprozesse – Deskriptive Modelle 

Universitäten, verstanden als organisationale Mischform, die einerseits aus lose ge-

koppelten Organisationsbereichen in Form von Interessenorganisationen und Ar-
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beitsorganisation besteht, andererseits durch das Zusammenspiel dieser Sekundär-

organisation(en) mit der oben dargestellten Primärorganisation gekennzeichnet ist, 

können mit Blick auf Entscheidungen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet 

werden. Grundlage bildet dabei zum einen die zugrundeliegende Entscheidungs-

struktur, die sich aus der Governance der Universität ergibt. Zum anderen der mit der 

Struktur verbundene Entscheidungsprozess (Baldridge, Curtis, Ecker & Riley, 

1977).66 

In Anlehnung an die in Kapitel 2 dargestellten deskriptiven Entscheidungstheorien 

und die bisherigen Ausführungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit, haben sich für 

Universitäten vier grundlegende Perspektiven entwickelt, die sich (bis heute) in der in 

der einschlägigen Literatur zur Hochschulforschung wiederfinden: (1) Bürokratisch; 

(2) Kollegial; (3) Politisch; (4) Anarchistisch. Diese grundlegenden Perspektiven um-

schreiben Entscheider und Ziele, Macht und Kontrolle sowie Grundlage der Ent-

scheidung und bilden den jeweiligen Prozess der Entscheidung ab (Baldridge, Curtis, 

Ecker & Riley, 1977; Cohen & March, 1972; Cohen, March & Olsen, 1974). An dieser 

Stelle sei auf die Darstellung des rationalen bzw. begrenzt rationalen Entschei-

dungsprozesses in Kapitel 2 erinnert – beginnend mit der Problemerkenntnis, en-

dend mit der Implementierung der Entscheidung – der allen Perspektiven zugrunde 

liegt (vgl. 2.6.1.2). Unter Bezugnahme auf die Erläuterungen zur Organisation der 

Universität sowie zu den zentralen Organen und formalen Entscheidungsstrukturen, 

sollen diese grundlegenden Perspektiven noch einmal kurz erläutert werden. 

4.2.2.1 Bürokratisch 

In bürokratischen Entscheidungsstrukturen sind Aufbau- und Ablauforganisation klar 

geregelt, sodass die Rahmenbedingungen wie bspw. Hierarchien oder auch Vorge-

hensweisen für Entscheidungen festgelegt sind. Das treffen von (Routi-

ne)Entscheidungen folgt somit aus den gesetzten Bedingungen der Aufbau- und Ab-

laufstruktur. Es gibt in der Regel einen Entscheider und ein Ziel, Macht und Kontrolle 

sind damit zentralisiert. Der Entscheidungsprozess folgt formalen Vorgaben (Bald-

ridge, Curtis, Ecker & Riley, 1977, S. 16f.). Die Perspektive auf bürokratische Ent-

scheidungsstrukturen trifft insbesondere für den Organisationsbereich Verwaltung zu, 

 
66 Entscheidungsstrukturen beziehungsweise Entscheidungsprozesse werden im universitären Kon-

text mittlerweile auch auf sog. Modi der Hochschulgovernance übertragen beziehungsweise durch 
diese beschrieben. Hierbei spielt ebenfalls die einer Entscheidung zugrundeliegende Struktur sowie 
der Prozess eine Rolle. Es werden u.a. Hierarchie, Wettbewerb und Verhandlung unterschieden. 
Vgl. hierzu bspw. ausführlich Wissenschaftsrat, 2018, S. 49ff. 
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kann aber wie dargestellt wurde, auch Anwendung auf die beiden anderen Organisa-

tionsbereiche finden. Kritisch anzumerken ist, dass dieser Blickwinkel auf Entschei-

dungsstrukturen „wenig über informelle Kommunikationsbeziehungen, dynamische 

Prozesse …, die Entstehung von Strategien oder die Bedeutung und den Einfluss 

einzelner Interessengruppen“ aussagt (ebd., S. 17f.; Sporn, 2001, S. 105). Fraglich 

ist damit, inwieweit die bürokratische Perspektive übertragbar auf Entscheidungen 

der zentralen Organe ist, da sich diese letztlich vor allem dadurch auszeichnen, dass 

mehrere Entscheider im Prozess mitwirken. 

4.2.2.2 Kollegial 

In kollegialen Entscheidungsstrukturen wird der Aspekt der Gemeinschaft betont (col-

legium oder auch community of scholars). Es gibt mehrere Entscheider und meist 

auch unterschiedliche Ziele in Form von (Individual-)Interessen. Macht und Kontrolle 

sind dezentralisiert und liegen bei den jeweiligen Entscheidungsträgern (faculty’s pro-

fessional authority). Der Entscheidungsprozess erfolgt nach dem Prinzip von Aus-

handlung und Übereinstimmung (collegial decision making). Grundlage kollegialer 

Entscheidungen ist damit Konsensfindung (Baldridge, Curtis, Ecker & Riley, 1977, S. 

18f.). Kollegiale Entscheidungsstrukturen lassen sich vornehmlich dem Bereich der 

universitären Gremien, wie dem akademischen Senat oder auch Fakultätsrat, zuord-

nen, aber auch den zahlreichen Ausschüssen, Beiräten, Kommissionen usw. Von 

kollegialen Entscheidungsstrukturen wird insbesondere dann gesprochen, wenn die 

jeweiligen Gremien „weitreichende Befugnisse besitzen (…) Professoren bestimmen 

damit das Geschehen der Organisation“ (Sporn, 2001, S. 106). Kritisch anzumerken 

ist unter anderem, dass diese Perspektive nur wenig über mögliche Konflikte, die mit 

der Konsensfindung einhergehen können, aussagt. Zudem ist auch mit Blick auf die 

neue Governance in Universitäten anzumerken, dass die kollegiale Perspektive mitt-

lerweile teilweise auch als realitätsfern bezeichnet wird (Baldridge, Curtis, Ecker & 

Riley, 1977, S. 19). 

4.2.2.3 Politisch 

Politische Entscheidungsstrukturen zeichnen sich dadurch aus, dass es mehrere 

Entscheider gibt und teils sehr unterschiedliche Ziele in Form von Interessenkonflik-

ten, die unterschiedlichen Gruppierungen bzw. Koalitionen zugeordnet werden kön-

nen. Baldridge, Curtis, Ecker und Riley (1977) schreiben hierzu: „complex organiza-

tions can be studied as miniature political systems. There are interest group dyna-
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mics and conflicts similar to those in cities, states, or other political entities“ (ebd., S. 

20). Im Fokus dieser Perspektive sind Grundsatzentscheidungen (policy decisions), 

die Organisationen in ihren weiteren Handlungen bindet. Hieraus resultiert, dass An-

gehörige der Organisation versuchen auf diese Grundsatzentscheidungen Einfluss 

zu nehmen und zu ihren Gunsten zu beeinflussen (ebd.). Macht und Kontrolle sind 

dezentralisiert und liegen wie bei kollegialen Entscheidungsstrukturen bei den jewei-

ligen Entscheidern. Anzumerken ist hier, dass Koalitionen im Verlauf wechseln (ebd.; 

Sporn, 2001, S. 106; Heinrichs, 2010, S. 119). Der Entscheidungsprozess erfolgt 

zumeist konfliktär, was sich nicht zuletzt aus den unterschiedlichen Interessen der 

einzelnen Entscheider ergibt. Grundlage politischer Entscheidungen sind damit 

Machtkämpfe. Auch politische Entscheidungsstrukturen lassen sich vornehmlich dem 

Bereich der universitären Gremien, wie dem akademischen Senat oder auch Fakul-

tätsrat, zuordnen, aber auch den zahlreichen Ausschüssen, Beiräten, Kommissionen 

usw. Diese Perspektive „stellt somit Fragen nach dem Grund für Entscheidungen, 

den Entscheidungsbefugnissen einzelner Gruppen, dem Netzwerk an Beteiligten und 

möglichen Entscheidungsalternativen“ (Sporn, 2001, S. 106). 

4.2.2.4 Anarchistisch 

Die sog. anarchistischen Entscheidungsstrukturen zeichnen sich durch mehrere Ent-

scheider und zum Teil sehr unterschiedliche Ziele der einzelnen Entscheider aus. 

Macht und Kontrolle sind dezentralisiert und liegen wie bei kollegialen und politischen 

Entscheidungsstrukturen bei den jeweiligen Entscheidern. Auch hier ist anzumerken, 

dass die Entscheider und damit auch die Ziele im Prozess der Entscheidung wech-

seln können. Der Entscheidungsprozess erfolgt in der Regel völlig ungeordnet und 

zufallsgesteuert. Grundlage anarchistischer Entscheidungsstrukturen ist damit ein 

„Mülleimer“ (vgl. 2.6.2.4), in dem sich unter anderem Lösungen und Probleme mitei-

nander vermengen. Der Entscheidungsprozess wird von Scholl (2004) wie folgt be-

schrieben: „Der Prozess selbst lässt sich schlicht als ungeordnet beschreiben, und 

die dahinter stehende Normvorstellung weist dem Zufall, dem Spiel der Elemente 

und – sofern es doch zu Entscheidungen kommt – der Selbstorganisation („Ordnung 

aus Chaos – aber nur vielleicht“) die zentrale Rolle zu“ (ebd., S: 184). Auch anarchis-

tische Entscheidungsstrukturen lassen sich vornehmlich dem Bereich der universitä-

ren Gremien, wie dem akademischen Senat oder auch Fakultätsrat, zuordnen, aber 

auch den zahlreichen Ausschüssen, Beiräten, Kommissionen usw. Wichtig anzumer-

ken ist, dass anarchistische Entscheidungsstrukturen von Ressourcenüberfluss aus-
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gehen. Werden Ressourcen knapp, erfolgt eine Verschmelzung von politischen und 

anarchistischen Entscheidungsstrukturen, da Situationen unter Ressourcenknappheit 

politische Einflussnahme erfordern (Sporn, 2001, S. 106). 

Zusammenfassung 

In der nachfolgenden Tabelle sind die vorgenannten Perspektiven noch einmal an-

hand ihrer jeweiligen Merkmale zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 9: Perspektiven auf Entscheidungen in Universitäten 

Merkmale Bürokratisch Kollegial Politisch Anarchistisch 

Entscheider 

und Ziele 

Meist ein Ent-

scheider und ein-

deutiges Ziel; Top-

down 

Mehrere Entschei-

der, unterschiedli-

che Ziele 

Mehrere Entschei-

der, sehr unter-

schiedliche Ziele 

Mehrere Entschei-

der, sehr unter-

schiedliche Ziele 

Macht und 

Kontrolle 

Zentralisiert Dezentral, i.d.R. 

bei Experten, 

wechselnde Kon-

trolle 

Dezentral, interes-

sengeleitet, wech-

selnde Kontrolle 

Weitgehend de-

zentral 

Grundlagen 

der Entschei-

dung 

Formale Vorgaben 

(Anweisungen etc.) 

Konsens Machtkämpfe Spiel, Zufall, 

Selbstorganisation 

Prozess der 

Entscheidung 

Sehr geordnet, 

rational (auf 

Grundlage von 

Erfahrung etc.) 

Aushandlung und 

Übereinstimmung, 

geordnet (kon-

sensorientiert) 

Konfliktär, politisch 

(durch oder gegen 

die Ordnung; der 

Stärkere gewinnt) 

Völlig ungeordnet, 

zufallsgesteuert 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Sporn (2001, S. 105ff.) 

Wie deutlich zu erkennen ist, lässt sich jeder der vorgenannten Blickwinkel in der 

universitären Entscheidungspraxis einnehmen (Baldridge, Curtis, Ecker & Riley, 

1977, S. 27). Ausschlaggebend für den jeweiligen Blickwinkel ist letztlich „die Frage, 

in welchem Maße eine Führungsperson eine Entscheidung in einem normierten Ver-

fahren herbeiführen will oder ob die moderierende Begleitung eines offenen Prozes-

ses angebrachter erscheint“ (Heinrichs, 2010, S. 122). Allerdings gibt es auf diese 

Frage keine abschließend richtige Antwort. Wie sich anhand der kurzen Skizzierung 

erkennen lässt, können sowohl Entscheidungsgegenstand als auch am Prozess der 

Entscheidung beteiligte Akteure bzw. Akteursgruppen Einfluss auf den Entschei-

dungsprozess nehmen. Darüber hinaus lässt sich festhalten, dass es aufgrund der 

Überschneidung von kollegialen und politischen Entscheidungsstrukturen durchaus 
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auch Entscheidungsstrukturen in Universitäten gibt, die den im Kapitel 2 dargestell-

ten Inkrementalismus (vgl. 2.6.2.2) begünstigen. Schrittweises Fortbewegen und 

Durchwursteln werden dann zur handlungsleitenden Maxime im Entscheidungspro-

zess. Allerdings muss eine derartige Entscheidungspraxis nicht von Nachteil sein. 

Hierzu schreibt Heinrichs (2010): „Entscheidend ist nur, dass die Führungsperson, 

die sich für die Methode der kleinen Schritte entscheidet, den großen Schritt, nämlich 

das Ziel eines umfassenden Reformprozesses, fest im Auge behält“ (ebd., S. 119).67 

4.3 Fazit 

Im vorliegenden Kapitel wurden, aufbauend auf der Organisation der Universität, 

Entscheidungen in Universitäten betrachtet. Hierfür wurden in einem ersten Schritt 

die zentralen Organe herausgearbeitet, die auf Grundlage der Landeshochschulge-

setze an universitären Entscheidungen beteiligt sind. Zudem wurden Aufgaben, Ent-

scheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten der zentralen Organe näher erläu-

tert. Als zentrale Organe wurden der Staat, vertreten durch die jeweiligen Landesmi-

nisterien, der Hochschulrat, der akademische Senat, die Fakultäten und der Präsi-

dent bzw. das Präsidium herausgearbeitet. Hierbei wurde deutlich, dass die zentralen 

Organe insbesondere für Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die 

Universität als Ganze zuständig sind. Diese Entscheidungen können dem Typ strate-

gische Entscheidungen zugeordnet werden (vgl. 2.5.1.3). Es wurde aufgezeigt, dass 

Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten so gut wie nie ei-

nem Akteur bzw. einem zentralen Organ alleine zugeordnet sind, sondern zu großen 

Teilen sogar auseinanderfallen. Insgesamt konnte gezeigt werden, dass die zentra-

len Organe aufgrund von Mitwirkungsrechten an Entscheidungen immer in einer ge-

wissen Form wechselseitiger Abhängigkeit stehen, wodurch sich in der Konsequenz 

zeitintensive Entscheidungsprozesse ergeben müssten. 

Mit Blick auf den Präsidenten wurde festgestellt, dass grundsätzlich eine Stärkung im 

Rahmen der formal festgelegten Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Ver-

antwortlichkeiten stattgefunden hat. Richtlinienkompetenz, Vorsitz und Geschäftsver-

teilung innerhalb des Präsidiums, Außenvertretung und Gesamtverantwortung für die 

Universität sowie Dienstvorgesetztenfunktion gegenüber den Professoren und Beru-

fungsrecht – beides in der Regel vom Ministerium übertragbar – lassen sich als bun-

 
67 Prof. Dr. Werner Heinrichs war in der Zeit von 2002 bis 2012 Rektor der Staatlichen Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und in der Zeit von 2008 bis 2011 Vorsitzender der Rekto-
renkonferenz der deutschen Musikhochschulen in der Hochschulrektorenkonferenz. 
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deseinheitlich feststellen und sind ausschließlich dem Präsidenten zugeordnet. Die 

weiteren Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten stehen in 

der Regel in Verbindung mit dem Präsidium. Darüber hinaus variieren Aufgaben, 

Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten von Landeshochschulgesetz 

zu Landeshochschulgesetz und damit einhergehenden Regelwerken der Universitä-

ten. 

Daran anschließend wurden die gegenwärtig vorherrschenden zentralen und dezent-

ralen Entscheidungsstrukturen in Universitäten dargestellt, die sich auf Grundlage 

der formal vorgegeben Regulierungsstrukturen aus den Landeshochschulgesetzen 

ergeben. In diese Strukturen sind die zentralen Organe eingebettet. Es konnte eine 

Grundstruktur universitärer Leitungs-, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen 

herausgearbeitet werden, die weitestgehend bundeseinheitlich greift. Je nach Bun-

desland und Universität sind Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwort-

lichkeiten innerhalb dieser Grundstruktur dann unterschiedlich verteilt bzw. ausge-

staltet. 

Anschließend erfolgte in Anlehnung an die in Kapitel 2 dargestellten Entscheidungs-

theorien, eine Einbettung der herausgearbeiteten Entscheidungsstrukturen in Univer-

sitäten in mögliche deskriptive entscheidungstheoretische Perspektiven. Mit Blick auf 

die zentralen Organe und die damit verbundenen Strukturen wurden (1) bürokrati-

sche, (2) politische und (3) kollegiale Entscheidungsstrukturen (4) sowie „anarchisti-

sche“ Entscheidungsstrukturen bzw. Entscheidungsprozesse anhand ihrer Merkmale 

skizziert. 

Insgesamt konnte aufgezeigt werden, dass Entscheidungskompetenzen, Entschei-

dungsstrukturen und damit auch Entscheidungsprozesse formal dadurch geprägt 

sind, dass das Durch- bzw. Umsetzen von Entscheidungen durch den Präsidenten im 

Alleingang – von wenigen Ausnahmen abgesehen – so gut wie nicht möglich ist. 

„Wer nur einflussstarke oder nur einflussschwache Hochschulleiter erblickt, verdrängt 

womöglich die Unterschiede bei den formalen Entscheidungskompetenzen“ (Hüther, 

2013). Zwar hat sich auf der einen Seite eine formale Stärkung der Präsidenten er-

geben. Auf der anderen Seite wird jedoch die Abhängigkeit zwischen akademischer 

Selbstverwaltung und Hochschulleitungen wenigstens beibehalten, wenn nicht sogar 

erhöht. Neben den zahlreichen Mitwirkungsrechten der weiteren zentralen und auch 
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dezentralen Organe, besteht zudem Ultima Ratio bundeseinheitlich immer die Mög-

lichkeit der Abwahl des Präsidenten. 

Bedingt durch die teils diffusen Strukturen in Universitäten, die sich zum einen durch 

die drei im vorangegangen Kapitel dargestellten und weitestgehend voneinander los-

gelösten Organisationsbereiche ergeben, zum anderen durch die im vorliegenden 

Kapitel dargestellten Mitwirkungsrechte der zentralen Organe an Entscheidungen, 

resultieren an mehreren Stellen organisationale Brüche. Es ist davon auszugehen, 

dass sich diese Brüche auch in Entscheidungen und den damit verbundenen Pro-

zessen widerspiegeln. Lose gekoppelte und in sich fragmentierte Organisationsbe-

reiche, diffuse Strukturen und viele Entscheider zeichnen die Organisation Universität 

aus. Nicht zuletzt mit Blick auf die (strategische) Handlungsfähigkeit der Gesamtor-

ganisation Universität stellt sich die Frage, wie Präsidenten diese Handlungsfähigkeit 

sicherstellen können, wenn sie gar nicht alleine entscheiden dürfen. 

4.4 Annahmen aus den Vorüberlegungen 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde festgelegt, dass der Entscheidungsspiel-

raum das Ausmaß der Autonomie bzw. der Entscheidungskompetenzen beschreibt 

(Ulich, 2011, S. 187). Damit geht es beim Entscheidungsspielraum „um das Ausmaß, 

in dem die Arbeitenden an ihrem Arbeitsplatz eigenständige Planungen und Ent-

scheidungen bezüglich Arbeitsablauf, Arbeitsergebnis, verwendeter Informationen 

und Arbeitsmittel vornehmen können und müssen“ (Diendorf, Resch & Wrage, 2007, 

S. 28).  

Grundsätzlich wurde mit Blick auf den Präsidenten festgestellt, dass sich auf Grund-

lage der Landeshochschulgesetze seine Entscheidungskompetenzen ergeben. Das 

Ausmaß dieser Entscheidungskompetenzen ist abhängig vom jeweiligen Landes-

hochschulgesetz. Es lassen sich unter Bezugnahme auf die Ausführungen im vorlie-

genden Kapitel zunächst allgemein vier Entscheider-Typen auf Grundlage der forma-

len Vorgaben in den Landeshochschulgesetzen (siehe hierzu auch Anhang iii) von 

Präsidenten ableiten: 

1. Der Präsident kann68 und muss entscheiden 

2. Der Präsident kann selbst entscheiden, lässt aber entscheiden69 

3. Der Präsident ist an der Entscheidung beteiligt 

 
68 Entscheiden können schließt entscheiden dürfen mit ein. 
69 Bspw. Letztentscheidungsrecht beim Präsidenten. 
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4. Der Präsident ist nicht an der Entscheidung beteiligt 

Diese vier Entscheider-Typen lassen sich mit Blick auf die in Kapitel 2 beschriebenen 

Entscheider-Typen sowie dem Entscheidungsspielraum jeweils auf dem Kontinuum 

von Alleinentscheidungen bis hin zu Entscheidungen durch die Gruppe einordnen 

(vgl. 2.5.5 und 2.5.6). Hierbei sind die jeweiligen Mitwirkungsrechte der zentralen 

Entscheidungsorgane entsprechend zu berücksichtigen (vgl. 4.1). 

Wie in Kapitel 3 und im vorliegenden Kapitel herausgearbeitet wurde, zeichnet sich 

die Organisation Universität bzw. die Organisation der Universität durch lose gekop-

pelte und in sich fragmentierte Bereiche, insgesamt diffuse Entscheidungsstrukturen 

und viele Entscheider aus. Trotz der Tatsache, dass o.a. Alleinentscheidungen des 

Präsidenten nicht zuletzt aufgrund formaler Vorgaben in Form von Mitwirkungsrech-

ten der zentralen Organe kaum möglich sind, ist anzunehmen, dass sich für ihn den-

noch aus genau diesen Spezifika der Organisation Universität Entscheidungsspiel-

räume in universitären Entscheidungsprozessen ergeben. Die Ausführungen zu stra-

tegischer Ausrichtung und Handlungsfähigkeit der Organisation Universität als Ganze 

(vgl. Kapitel 3 & 4.1), dem beklagten Mangel an innerer Erneuerungskraft und Ent-

scheidungsfähigkeit, Effizienzsteigerung, Wettbewerb usw. (vgl. Kapitel 1 & 3), aber 

auch und insbesondere die Ausführungen zu Aufgaben und Gesamtverantwortung 

des Präsidenten als Leiter der Universität (vgl. 4.1), führen damit zu folgenden An-

nahmen: 

Es wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit angenommen, dass bereits vorab vom 

Präsidenten Entscheidungen, insbesondere zur strategischen Ausrichtung der Uni-

versität als Ganze, getroffen werden. Diese Annahme begründet sich nicht zuletzt 

darin, dass die Organisation Universität, vertreten durch die zentralen Organe, auf-

grund ihrer Spezifika zunächst nicht in der Lage ist, Probleme zu erkennen, durch die 

Entscheidungsbedarf ausgelöst wird (vgl. 2.5) und die die Universität als Ganze be-

treffen. Die strategische Ausrichtung als Grundsatzentscheidung ist dadurch bereits 

vor dem Beschluss, der Stellungnahme usw. der mitwirkungsrechtlich zu beteiligen-

den zentralen Organen erfolgt. Im eigentlichen Entscheidungsprozess werden die 

weiteren zentralen Organe zu der „richtigen“ Entscheidung für die Universität als 

Ganze gelenkt. Alle weiteren Entscheidungen, die mit dieser Grundsatzentscheidung 

gekoppelt sind, werden dementsprechend ebenfalls gelenkt (vgl. 4.1.7; siehe Anhang 

iii). Die damit verbundenen Entscheidungsprozesse werden durch die Spezifika der 



145 

Universität in Verbindung mit den vorgegebenen Regulierungsstrukturen begünstigt 

bzw. machen sie überhaupt erst möglich. Es existieren zwar mitwirkungsrechtliche 

Vorgaben, die dahingehend einzuhalten sind, dass die zentralen Organe entspre-

chend der Vorgaben einzubeziehen sind. Es existieren aber bspw. keine Vorgaben, 

in welchem Umfang oder zu welchem Zeitpunkt die zentralen Organe einzubeziehen 

sind (vgl. 2.5.6). Damit existiert ein nicht unerheblicher Entscheidungsspielraum für 

Präsidenten, der letztlich auch genutzt werden kann und der zudem durch die in den 

Landeshochschulgesetzen und Regelwerken der Universitäten vorhandene Auffang-

kompetenz (vgl. 4.1.6) gedeckt ist. 

Ergänzend zu den o.a. Entscheider-Typen ergeben sich damit zwei weitere Ent-

scheider-Typen, die aus den oben genannten Entscheider-Typen 3 und 4 abgeleitet 

werden können: 

1. Der Präsident hat ex ante entschieden, ist qua Landesgesetz und Regelwerk der 

Universität aber lediglich an der Entscheidung beteiligt und hat formal nur einen ge-

ringen Einfluss. 

2. Der Präsident hat ex ante entschieden, ist qua Landesgesetz und Regelwerk der 

Universität aber an der Entscheidung nicht beteiligt und muss entscheiden lassen. 

Auf dieser Grundlage wird somit weiter angenommen, dass Präsidenten Probleme 

erkennen, durch die Entscheidungsbedarf ausgelöst wird. Damit agieren sie als 

„Problemlöser“ (vgl. 2.5.5), nicht zuletzt, um die strategische Handlungsfähigkeit der 

Organisation Universität als Ganze sicherzustellen. Darüber hinaus agieren Präsi-

denten durch entsprechende Vorbereitung von Entscheidungen als sog. „Entschei-

dungsarchitekten“ (Kirchler, 2011, S. 33). Das beinhaltet auch, dass sie „Beschaffer 

von Mehrheiten“ sind, die notwendig für die entsprechenden Entscheidungen sind 

(vgl. 4.1.3 – 4.1.7). Entscheidungsprozesse werden hierdurch, wenn auch nicht direkt 

ersichtlich, aus Perspektive der Präsidenten weitestgehend in rationale Strukturen 

eingebettet, um die strategische Grundsatzentscheidung zu fokussieren. Sie umman-

teln dabei die zunächst diffus wirkenden Entscheidungsprozesse (vgl. 2.5, 2.6 und 

4.2). Des Weiteren wird angenommen, dass entsprechende Mehrheiten bei Ent-

scheidungen auch für den Präsidenten selbst notwendig sind, da die zentralen Orga-

ne immer die Möglichkeit haben, insbesondere bei Nichteinhaltung der formal vorge-

geben Mitwirkungsrechte, Ultima Ratio eine Abwahl des Präsidenten zu forcieren 

bzw. bei einer möglichen Wiederwahl entsprechend abzulehnen, wodurch die Orga-
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nisation Universität letztlich hierarchische Strukturen aufweist, die sozusagen Bot-

tom-up bestehen (vgl. 4.1.7). 

Aus der allgemeinen Frage Was entscheidet der Präsident tatsächlich, warum und 

wie? ergeben sich damit drei Teilfragen, die im Rahmen der Analyse der Interviews 

untersucht werden sollen: (1) Sind Entscheidungsspielräume aus Sicht der Hoch-

schulleitung vorhanden und werden sie auch als solche wahrgenommen?; (2) Wie 

und wofür werden die Entscheidungsspielräume genutzt?; (3) Wie sehen die damit 

verbundenen Entscheidungsprozesse aus? 
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5 Methode 

Hauptzielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, unter Bezugnahme auf die Vorüber-

legungen herauszuarbeiten, was Präsidenten in der Praxis tatsächlich entscheiden 

und wie die damit verbundenen Entscheidungsprozesse aussehen. Im Hinblick auf 

das Thema und der damit verbundenen zentralen Fragestellung, wurde sich somit für 

ein qualitatives Forschungsdesign entschieden. 

Qualitative Forschung ist in ihren Grundzügen nicht darauf ausgerichtet verallgemei-

nerbare Aussagen zu treffen. Ziel ist vielmehr, komplexe Lebenswelten und Frage-

stellungen der Interaktion aus der Perspektive der handelnden Akteure zu beschrei-

ben (Flick, Kardoff, & Steinke, 2013, S. 14). Qualitative Forschung „ist in ihren Zu-

gangsweisen zu den untersuchten Phänomenen häufig offener und dadurch <näher 

dran> als andere Forschungsstrategien, die eher mit großen Zahlen und stark stan-

dardisierten (…) Konzepten arbeiten“ (ebd., S. 17). Im Rahmen qualitativer For-

schung kann somit im Vergleich zu quantitativer Forschung ein detaillierteres und 

anschaulicheres Bild aus der Sicht der Befragten erreicht werden. Im qualitativen 

Forschungsansatz werden offene Forschungsfragen an wenigen Untersuchungsein-

heiten sehr detailliert mit unstrukturierten oder teilstrukturierten Datenerhebungsme-

thoden untersucht. Bei der Auswahl der Untersuchungseinheiten sollte nach Mög-

lichkeit dem „Prinzip der Varianzmaximierung“70 (Patton 2002) gefolgt werden, um so 

die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass relevante Informationen nicht erhoben 

werden können (Reinders, 2005, S. 134ff.). Ziel ist in der Regel eine Gegenstands-

beschreibung samt Theoriebildung. Die erhobenen qualitativen (nicht-numerischen, 

d. h. verbalen, visuellen) Daten werden interpretativ ausgewertet. 

Nachfolgend wird nun das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit näher er-

läutert. Zunächst wird in Abschnitt 5.1 detaillierter auf die Methode der Datenerhe-

bung eingegangen. Hier wird das persönliche Interview als Erhebungsmethode, die 

Experten als Gesprächspartner sowie die Konstruktion des Interviewleitfadens näher 

erläutert. Daran anschließend wird in Abschnitt 5.2 die Stichprobenkonstruktion be-

schrieben. Abschnitt 5.3 befasst sich sodann mit der Untersuchungsdurchführung. 

Der Methodenteil wird mit Abschnitt 5.4 geschlossen, in dem das Vorgehen bei der 

Auswertung dargelegt wird. 

 
70 D.h., im Rahmen des Samplings eine möglichst heterogene und in den relevanten Merkmalen ma-

ximal kontrastierte Gruppe von Personen für die Untersuchung zu gewinnen. 
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5.1 Methode der Datenerhebung 

Im Folgenden wird detaillierter auf die Methode der Datenerhebung eingegangen. Es 

werden das persönliche Interview als Erhebungsmethode, die Experten als Ge-

sprächspartner sowie die Konstruktion des Interviewleitfadens näher erläutert. 

5.1.1 Halbstrukturierte Interviews 

In den empirischen Sozialwissenschaften ist die Befragung bisweilen das Standard-

instrument und damit die nach wie vor häufigste Datenerhebungsmethode (Schnell, 

Hill, & Esser, 1999, S. 299; Döring & Bortz, 2016, S. 356). Grund hierfür ist u.a., dass 

die Befragung „konkurrenzlos dichte Datengewinnung“ (Bogner & Menz, 2009, S. 8) 

ermöglicht. 

Befragungen lassen sich in unterschiedliche Typen aufteilen. Zu nennen wären hier 

bspw. das persönliche Interview oder die schriftliche Befragung. Döring und Bortz 

(2016) definieren die Befragung wie folgt: 

„Unter einer wissenschaftlichen mündlichen Befragung bzw. einem wissen-

schaftlichen Interview (…) verstehen wir die zielgerichtete, systematische und 

regelgeleitete Generierung und Erfassung von verbalen Äußerungen einer Be-

fragungsperson (Einzelbefragung) oder mehrerer Befragungspersonen (Paar-, 

Gruppenbefragung) zu ausgewählten Aspekten ihres Wissens, Erlebens und 

Verhaltens in mündlicher Form“ (ebd., S. 356). 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Befragung in Form des persönlichen 

Interviews als Instrument für die Datenerhebung gewählt. Scheuch (1973) grenzt die 

vorangegangene Definition mit klarem Bezug auf das persönliche Interview wie folgt 

ein: „Unter Interview als Forschungsinstrument sei hier verstanden ein planmäßiges 

Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung, bei dem die Versuchsperson durch ei-

ne Reihe gezielter Fragen oder mitgeteilter Stimuli zu verbalen Informationen veran-

lasst werden soll“ (ebd., S. 70f.). 

Als Vorteile des persönlichen Interviews lassen sich bspw. nennen, dass „zum einen 

Aspekte des subjektiven Erlebens zugänglich werden (…) und dass zum anderen 

auch nicht direkt beobachtbare Ereignisse und Verhaltensweisen erfasst werden 

können“ (Döring & Bortz, 2016, S. 356). Darüber hinaus lassen sich durch ein per-

sönliches Interview deutlich mehr Informationen generieren als bspw. bei einer 

schriftlichen Befragung. Der direkte und persönliche Kontakt ermöglicht es zudem 
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auch, auf Gestik und Mimik des Befragten zu reagieren (ebd., S. 356f.). Der vermut-

lich entscheidende Nachteil des persönlichen Interviews liegt in der sehr geringen 

Anonymität innerhalb der Befragungssituation. Hierdurch kann ein wahrheitsgemä-

ßes Antworten des Befragten auf heikle Fragen des Befragenden erschwert sein. Zu 

nennen wäre bspw. eine „verstärkte Antwortverfälschungen im Sinne sozial er-

wünschten Antwortens, um vor dem Interviewer gut dazustehen“ (ebd., S. 357).71 

Zu den Klassifikationskriterien von Interviews zählt u.a. der Grad der Strukturierung, 

Anzahl der gleichzeitig befragten Personen (vgl. 5.3) oder auch die Art des Kontaktes 

(vgl. 5.3).72 

Der Grad der Strukturierung bezieht sich auf die Interviewsituation. Hier wird zwi-

schen nicht-strukturiert, teilstrukturiert und strukturiert unterschieden. Der Grad der 

Strukturierung ist vom Grad der Standardisierung, der sich auf das verwendete Inter-

viewinstrument bezieht, zu unterscheiden. Hier wird zwischen nicht standardisiert 

(kein Instrument), teilstandardisiertes Instrument (Interviewleitfaden) und standardi-

siertes Instrument (Interview-Fragebogen) unterschieden. Möglich sind dementspre-

chend zum einen vollstrukturierte Interviews mit festgelegten Fragen und fixen Ant-

wortvorgaben in einer exakten Reihenfolge. Zum anderen sind teilstrukturierte Inter-

views möglich, die lediglich ein Minimum an Vorgaben aufweisen. Ist lediglich das 

Thema festgelegt, handelt es sich um ein narratives Interview (Döring & Bortz, 2016, 

S. 358ff.). 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein halbstrukturiertes Interview mit einem 

teilstandardisierten Instrument, einem Interviewleitfaden, gewählt. Ein Fragenkatalog 

mit offenen Fragen dient als Orientierung (vgl. 5.1.4). Fragen und Reihenfolge sind 

zwar vorgegeben, können aber bei Bedarf angepasst werden. So ist es möglich, 

während des Interviews z.B. Themenfelder zu vertiefen bzw. zu ergänzen oder auch 

wegzulassen. Auch die Reihenfolge der Fragen ist veränderbar (Döring & Bortz, 

2016, S. 358). Ein halbstrukturiertes Interview mittels Interviewleitfaden ist auch für 

die Durchführung von sog. Experteninterviews üblich und zu empfehlen. 

 
71 Für eine ausführlichere Darstellung der Vor- und Nachteile des wissenschaftlichen Interviews vgl. 

u.a. Döring & Bortz (2016). 
72 Döring und Bortz führen an, dass Interviewtechniken hinsichtlich ihres Variantenreichtums enorm 

sind und nicht anhand eines einzelnen Kategoriensystems zum Ausdruck gebracht werden können 
und konzentrieren sich dem zufolge auf die aus ihrer Sicht sechs wichtigsten Kriterien (Döring & 
Bortz, 2016, S. 358ff.). 
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„Das Experten-Interview (…) ist eine Variante des Leitfaden-Interviews, bei der 

die Befragungspersonen als fachliche Expertinnen und Experten zu einem 

Thema befragt werden und ihr Spezialwissen (strukturelles Fachwissen 

und/oder Praxis-/Handlungswissen) erschlossen werden soll. Die Definition 

und Rekrutierung der Experten stellt hier eine besondere Herausforderung 

dar. Zudem muss von den Interviewenden eine geeignete Rolle gewählt und 

eingenommen werden (z. B. als Co-Experte oder Laie)“ (Döring & Bortz, 2016, 

S. 376). 

Mit Blick auf das Thema der vorliegenden Arbeit bietet sich das Experteninterview als 

Variante des Leitfadeninterviews an, da es sich bei der „Art der Befragungspersonen“ 

(Döring & Bortz, 2016, S. 360) um Experten handelt. Zum Expertenbegriff allgemein 

schreiben Gläser und Laudel (2004): „Experten sind Menschen, die ein besonderes 

Wissen über soziale Sachverhalte besitzen“ (ebd., S. 10). Die Rolle des Experten 

wird den Hochschulleitern nicht zuletzt durch ihre aktuelle berufliche Position zuge-

schrieben. 

Bei der Verwendung qualitativer Experteninterviews wird in der Regel zwischen in-

duktivem und deduktivem Erkenntnisinteresse unterschieden. Ersteres folgt explora-

tiven Zwecken. Das Forschungsfeld sowie der weitere Forschungsprozess sollen 

hierdurch strukturiert und präzisiert werden bzw. Hypothesen generiert werden. Zwei-

teres folgt der Überprüfung von bereits aufgestellten Vorannahmen, bspw. aus be-

stehender Literatur (Wassermann, 2015, S. 53f.). Ein Experteninterview zielt, wie 

auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit, somit im Regelfall darauf ab, zum einen 

erste literaturgestützte Vorannahmen zu analysieren. Zum anderen, um Unbekanntes 

zu entdecken (Liebold & Trinczek, 2009, S. 53).73 

Im Folgenden soll zunächst auf die Gesprächspartner der Interviews eingegangen 

werden. Es wird in einem ersten Schritt der Begriff des Experten detaillierter betrach-

tet und daran anschließend auf den Präsidenten übertragen. 

5.1.2 Gesprächspartner - Experten 

Etwas ausführlicher als Gläser und Laudel (2004) definiert Schütz (1972) den Exper-

ten: „Das Wissen des Experten ist auf ein beschränktes Gebiet begrenzt, aber darin 

ist es klar und deutlich. Seine Ansichten gründen sich auf gesicherte Behauptungen; 

 
73 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird primär der erste Weg bestritten. 
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seine Urteile sind keine bloße Raterei oder unverbindliche Annahmen” (ebd., S. 87). 

Es liegt folglich ein klar abgesteckter, dem Experten bekannter und bewusster Be-

zugsrahmen vor, der bestimmt ist „durch auferlegte Relevanzen“ (Liebhold & 

Trinczek, 2009, S. 34). Meuser und Nagel (2009) legen fest, dass dem Befragten der 

Status Experte allein vom Forscher verliehen wird, nämlich „durch seine Befragten-

rolle“ (ebd., S. 466), was letztlich auch einer rein forschungspragmatischen Vorstel-

lung entspricht. Der Befragte gilt außerhalb seines Expertendaseins nur noch als 

„Mann auf der Straße“ oder als „gut informierter Bürger“ (Schütz, 1972). Interviewer 

und Interviewter haben dem zufolge „ein gemeinsames Verständnis davon (…), wel-

che Realitätsausschnitte im fraglichen Interview betrachtet werden und für welche 

dieser Wissensbereiche der Experte ein exklusives Expertenwissen besitzt, das ab-

gefragt wird“ (Wassermann, 2015, S. 52). 

Der Begriff Experte rückt nicht zuletzt den Wissensaspekt in den Vordergrund. Das 

Wissen von Experten, das im Interview erhoben wird, lässt sich in „strukturelles 

Fachwissen“ sowie „Praxis- und Handlungswissen“ unterteilen. Ersteres ist für den 

befragten Experten in der Regel leicht in Worte zu fassen. Zweites ist oftmals schwer 

zu verbalisieren, da es sich meist um tief verinnerlichtes Wissen handelt (Döring & 

Bortz, 2016, S. 375). Expertenwissen kann zudem in Form von „Kontextwissen“ und 

in Form von „Betriebswissen“ vorliegen (Meuser & Nagel, 2009, S. 470). Kontextwis-

sen wird im Rahmen von Interviews abgefragt, wenn der Experte zu seinen objekti-

ven Wissensbeständen befragt wird. Diese beziehen sich bspw. auf Handlungsfelder, 

in denen der Experte selbst nicht tätig ist, die aber an seine Tätigkeitsbereiche an-

grenzen. Betriebswissen oder auch implizites Wissen wird in Interviews abgefragt, 

wenn der Experte zu seinen direkten Handlungsfeldern befragt wird. Hier liegt der 

Fokus auf „Insiderwissen, (…) Routinehandeln im Feld sowie den subjektiven Wahr-

nehmungen und Auswirkungen der im Feld existierenden Regeln und Institutionen“ 

(Wassermann, 2015, S. 53). In der Regel werden beide Wissensformen abgefragt. 

Das liegt nicht zuletzt daran, dass der befragte Experte nicht nur über sein Betriebs-

wissen verfügt, sondern auch über andere Akteure und Regeln Kenntnis hat, die sich 

in seinem oder angrenzenden Handlungsfeldern bewegen (ebd.). 

Zu den bisherigen Ausführungen, lässt sich der Begriff des Experten um die psycho-

logische Forschungsperspektive ergänzen. Es wird davon ausgegangen, dass der 

Experte bzw. die Expertise bereichsspezifisch ist, was dem o.a. „beschränkten Ge-

biet“ oder auch dem „bekannten und bewussten Bezugsrahmen“ entspricht. Es han-
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delt sich also um sog. Bereichskenntnisse. Die Bereichskenntnisse definiert Krems 

(1994) wie folgt: 

„Zu den Bereichskenntnissen gehört sowohl Wissen über Sachverhalte und 

Gesetzmäßigkeiten (wissen was) als auch ‚Können‘, d. h. Fertigkeiten zur Be-

wältigung bereichsspezifischer Problemstellungen (wissen wie). Sowohl die 

Domäne als auch die Fertigkeiten begrenzen die Expertise: Sie ist einge-

schränkt auf einzelne Sachgebiete und auch auf umschriebene Aufgabenklas-

sen aus diesen Bereichen“ (ebd., S. 49). 

Um Experte zu werden bzw. Expertise zu erlernen, bedarf es zudem einer gewissen 

Zeit. Ausgehend davon, dass ein Experte sein bzw. die Expertise haben, erlernbar 

ist, wird in der psychologischen Expertise-Forschung von einer Zehn-Jahres-Regel 

ausgegangen (Ericsson & Charness, 1994). 

Losgelöst davon, ob nun wirklich 10 Jahre erforderlich sind oder eben nicht: Was auf 

den ersten Blick intuitiv einleuchtend erscheint, nämlich, dass Zeit für das Erlernen 

notwendig ist, ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht ganz unerheblich. Denn 

Präsident einer Universität ist weder ein Ausbildungsberuf noch gibt es eine klare 

Regelung respektive einen klar vorgezeichneten Weg, welche konkreten beruflichen 

Stationen durchlaufen sein müssen, um Präsident werden zu können. Vielmehr ge-

ben die Landeshochschulgesetze einen groben Rahmen vor der erfüllt sein muss, 

der letztlich aber nicht wirklich aussagekräftig ist. Zudem legt in der Regel die jeweili-

ge Universität im Rahmen der Stellenausschreibung für das Amt des Präsidenten 

detaillierter fest, welche Voraussetzung ein Bewerber erfüllen muss. Darüber hinaus 

ist Präsident werden nicht gleichzusetzen mit Erfahrung als Präsident haben. Ausge-

hend von den bisherigen Ausführungen lässt sich folgern, dass kein neu berufener 

Präsident Experte sein oder Expertise haben kann. Hierauf soll im folgenden Ab-

schnitt näher eingegangen werden. 

5.1.3 Der Präsident als Experte 

Wie bereits erwähnt, unterliegt das Amt des Präsidenten einer Universität keiner sys-

tematischen Vorbereitungszeit. Zudem ist in den Landeshochschulgesetzen nicht 

detailliert festgelegt, welche Voraussetzungen bspw. in zeitlicher Hinsicht zu erfüllen 

sind oder welche konkreten beruflichen Stationen durchlaufen sein müssen, um das 

Amt des Präsidenten einer Universität besetzen zu können. So findet sich bspw. im 

Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg (2005) hierzu folgendes: 
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„Zur Rektorin oder zum Rektor kann bestellt werden, wer der Hochschule haupt-

beruflich als Professorin oder Professor angehört oder wer eine abgeschlossene 

Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen leitenden berufli-

chen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Verwaltung oder 

Rechtspflege, erwarten lässt, dass sie oder er den Aufgaben des Amtes gewach-

sen ist“ (ebd., § 17 Abs. 3; Hervorhebungen durch den Verfasser).74 

In den Landeshochschulgesetzen findet sich keine bundeseinheitlich festgelegte 

Zeitspanne für das Erlernen von Expertise bzw. Experte sein als Präsident einer Uni-

versität wieder. Darüber hinaus variieren die in den Landehochschulgesetzen festge-

legten Amtszeiten der Präsidenten zwischen mindestens 3 Jahren (Sachsen) bzw. 

mindestens 6 Jahren (Nordrhein-Westfalen, die Grundordnung kann längere Amts-

zeiten vorsehen) und höchstens 8 Jahren (Baden-Württemberg) für eine Amtszeit 

(Hüther 2010, S. 388; Wissenschaftsrat, 2018). Die überwiegende Zahl der Landes-

hochschulgesetze legt allerdings eine Dauer von 6 Jahren für eine Amtszeit fest.75 

Um für die Untersuchung im Rahmen der vorliegenden Arbeit sicherzustellen, dass 

ausreichend Expertenwissen bzw. Expertise im untersuchten Feld vorhanden ist, 

wurden dem zufolge für die vorliegende Arbeit folgende Personen als Experten defi-

niert: 

• Präsidenten, die sich mindestens im sechsten Jahr ihrer ersten Amtszeit be-

finden; 

• Präsidenten, die sich in ihrer zweiten Amtszeit befinden und mindestens eine 

5-jährige erste Amtszeit durchlaufen haben; 

• Präsidenten, die sich bereits in ihrer dritten oder höheren Amtszeit befinden. 

Im Interview ist der in den Funktionskontext eingebundene Akteur von Relevanz. 

Hierdurch zielt die Form des Interviews explizit auf die aus der Position resultieren-

den Wissensvorsprünge ab. Es ist davon auszugehen, dass sich die Präsidenten 

nicht durchgehend über die Bedeutung ihres Handelns und dem damit vorhandenen 

Expertenwissen sind. Insofern muss dieses Wissen anhand der im Interview getätig-

ten Äußerungen rekonstruiert werden. Hierfür ist die Erstellung eines entsprechen-

 
74 Hier exemplarisch der entsprechende Auszug aus dem Gesetz über die Hochschulen im Land Ba-

den-Württemberg. Es wird jeweils die aktuelle Fassung mit der letzten berücksichtigten Änderung 
verwendet. 

75 Ergänzend sei auch mit Blick auf die Auswertung darauf hingewiesen, dass im Hochschulrahmen-
gesetz bis 1998 für Rektoren eine mindesten 2-jährige und für Präsidenten eine mindestens 4-
jährige Amtszeit festgelegt war. 
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den Interviewleitfadens maßgeblich, worauf nachfolgend näher eingegangen werden 

soll. 

5.1.4 Leitfaden 

Wie bereits oben erwähnt, zielen Experteninterviews im Regelfall darauf ab, zum ei-

nen erste literaturgestützte Annahmen zu analysieren und zum anderen darauf, Un-

bekanntes zu entdecken (Liebold & Trinczek, 2009, S. 53).  

Grundsätzlich gilt, dass eine entsprechende Vorstrukturierung der Fragen bzw. des 

Gesprächs insbesondere deswegen wichtig ist, damit zum einen der Interviewende 

vom Interviewten als ausreichend kompetent wahrgenommen wird. Zum anderen, um 

den Fokus des Interviews auf das Wissen des Experten im untersuchten Feld legen 

zu können (Meuser & Nagel, 2009, S. 58). 

Der Leitfaden soll eine flexible Handhabung gewährleisten und nicht im Sinne eines 

strikten Ablaufschemas gehandhabt werden, sodass auch weitere Themen, die der 

Fragestellung zuträglich sind und durch den Interviewten aufgeworfen werden, nicht 

unterbunden werden. Die Vergleichbarkeit des Fragenkatalogs auf inhaltlicher Basis 

sichert die o.a. Standardisierung des Leitfadens und nicht die konkret vorgegebene 

Fragenformulierung bzw. die Reihenfolge (Döring & Bortz, 2016, S. 372f.). Hierdurch 

soll insbesondere die Möglichkeit eingeräumt werden, dass die Interviewten anhand 

von Beispielen erläutern wie sie in bestimmten Situationen vorgehen und wie Ent-

scheidungen getroffen werden. In Anlehnung an die o.a. Definition des persönlichen 

Interviews von Scheuch (1973), können im Rahmen der gezielten Fragen im Inter-

view auch spezifische Fragentypen eingesetzt werden. Zu nennen wären hier bspw. 

zirkuläre Fragen. Hier wird u.a. nach Sichtweisen von Dritten gefragt oder auch die 

Expertenmeinung von Dritten vorgestellt. Ziel ist es, die interviewte Person zu einer 

Reaktion zu bekommen (Gläser & Laudel, 2010, S. 120ff.). 

Im Vorwege der eigentlichen Befragung wurde auf Grundlage der theoretischen Vor-

arbeiten in Kapitel 2 sowie auf Grundlage der erfolgten Kompetenzanalyse der zent-

ralen Entscheidungsorgane in Kapitel 4 ein Interviewleitfaden für leitfadengestützte 

Experteninterviews entwickelt. Die Erstellung des Leitfadens orientierte sich an der 

praxisorientierten Anleitung von Gläser und Laudel (2010, S. 142ff.). 

Der Interviewleitfaden umfasst 2 Seiten mit insgesamt 11 Fragen, die wörtlich im Leit-

faden stehen. Die Fragen wurden in allgemeine (Hauptfragen) und detaillierte Fragen 
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(Differenzierungsfragen) unterteilt, wobei zuerst allgemeine und anschließend detail-

lierte Fragen gestellt wurden. Der Interviewleitfaden wurde zur besseren Orientierung 

für den Interviewer sowie zur Sicherstellung eines möglichst flüssigen Interviews mit 

Vertiefungsfragen versehen, die jeweils auf die eigentlichen Haupt- und Differenzie-

rungsfragen näher eingehen. Der Interviewleitfaden deckt dabei insgesamt vier große 

Blöcke ab:  

1. Entscheidungssituationen,  

2. Entscheidungsstrukturen, in die diese Entscheidungssituationen eingebettet 

sind, sowie damit verbundene  

3. Entscheidungsprozesse und 

4. Erfahrungen aus vergangenen Entscheidungen. 

Die befragten Experten wurden u.a. ganz allgemein zum Thema Entscheidung in 

Universitäten befragt sowie zu den Entscheidungsstrukturen und damit einhergehen-

den Vor- und Nachteilen. Zudem wurden die befragten Experten zu ihrem Mitwirken 

in Entscheidungsprozessen und den gemachten Erfahrungen befragt. Der Interview-

leitfaden findet sich im Anhang (iv).76 

Im nachfolgenden Abschnitt wird nun näher auf die Stichprobenkonstruktion einge-

gangen, um daran anschließend auf die Untersuchungsdurchführung (5.3) und das 

Vorgehen bei der Auswertung (5.4) einzugehen. 

5.2 Stichprobenkonstruktion 

Im Rahmen qualitativer Studien wird zumeist mit verhältnismäßig kleinen Stichproben 

gearbeitet, die im ein- bis zwei-, in selten Fällen im dreistelligen Bereich liegen. Die 

kleinen Stichproben sind nicht zuletzt forschungsökonomischen Gründen geschuldet. 

Wie bereits erwähnt, wird „die differenzierte interpretative Rekonstruktion der einzel-

nen Fälle im Kontext ihrer Lebenswelt angestrebt“ (Döring & Bortz, 2016, S. 302). 

Der damit einhergehende Arbeitsaufwand für die einzelnen Fälle schließt einen grö-

ßeren Stichprobenumfang in der Regel aus besagten Gründen aus. Für die vorlie-

gende Arbeit wurde bei der Stichprobenkonstruktion „eine gezielte Auswahl bestimm-

ter Arten von Fällen“ (ebd., S. 304) gewählt. 

 
76 Biografische Grundinformationen wurden nicht abgefragt, da diese bereits vor der Befragung re-

cherchiert wurden. 
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Nachfolgend werden zunächst die Vorauswahlkriterien näher erläutert. Daran an-

schließend werden der Stichprobenumfang sowie die Strategie der Rekrutierung dar-

gestellt. 

5.2.1 Vorauswahlkriterien 

Aufgrund des Themas der vorliegenden Arbeit und der damit verbundenen Fragestel-

lung, ist der zu befragende Personenkreis bereits vorab festgelegt. Somit wurden auf 

Grundlage der theoretischen und empirischen Vorkenntnisse in die Stichprobe nur für 

die Fragestellung aussagekräftige Fälle aufgenommen (Glaser & Strauss, 1999). Auf 

der Basis bereits vorliegender Daten zu Hochschultypen, Trägerschaft sowie Hoch-

schulgröße, wurde eine erste Vorauswahl vorgenommen. Die Vorauswahl folgte vor-

rangig dem Ziel, mögliche kritische Fälle oder Extremfälle bereits im Voraus auszu-

schließen und damit typische Fälle herauszufiltern (Flick, 2010, S. 169f). Abschlie-

ßend wurde die Vorauswahl durch das o.a. Kriterium „Amtszeit des Präsidenten“ wei-

ter eingeschränkt (vgl. 5.1.3). Im Folgenden werden die Vorauswahlkriterien näher 

erläutert. 

Hochschultyp und Trägerschaft 

In Deutschland gibt es 392 Hochschulen (Zeit Campus, 2018).77 Diese 392 Hoch-

schulen lassen sich sowohl nach Hochschultyp als auch nach Trägerschaft untertei-

len. 

Als Hochschultypen (mit und ohne Promotionsrecht) lassen sich folgende nennen: 

• Universitäten 

• Fachhochschulen/HAW78 

• Kunst- und Musikhochschulen 

• Hochschulen eigenen Typs79 

Die Trägerschaft lässt sich wie folgt unterteilen: 

• kirchlich, staatlich anerkannt; 

• öffentlich-rechtlich (staatlich); 

• privat, staatlich anerkannt. 

 
77 Mit Stand vom 31.07.2018. 
78 Hochschulen für Angewandte Wissenschaft. 
79 Als Hochschulen eigenen Typs werden bspw. Duale Hochschulen oder auch Pädagogische Hoch-

schulen geführt. 



157 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Anzahl der Hochschultypen in 

Deutschland in Verbindung mit der jeweiligen Trägerschaft. 

Tabelle 10: Hochschultypen und deren Trägerschaft in Deutschland 

Trägerschaft 
Universitäten Fachhochschulen/HAW 

Kunst- und Musik-

hochschulen 

Hochschulen 

eigenen Typs 

öffentlich-rechtlich 87 103 46 4 

privat, staatlich 

anerkannt 
21 88 3 / 

kirchlich, staatlich 

anerkannt 
13 18 8 1 

Gesamt 121 209 57 5 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an ZEIT Campus (2018) 

Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit Erkenntnisse über die Entscheidungspraxis 

von Universitätspräsidenten gewonnen werden sollen, werden somit ausschließlich 

Universitäten in den Blick genommen. Um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit zwi-

schen den verschiedenen Hochschultypen bei der anschließenden empirischen Ana-

lyse herzustellen, werden ausschließlich Universitäten untersucht, die sich in öffent-

lich-rechtlicher Trägerschaft befinden. Wie in Tabelle 10 dargestellt, gibt es in 

Deutschland insgesamt 121 Universitäten. Auf Grundlage des Fallauswahlkriteriums 

„Hochschultyp und Trägerschaft“, kamen somit zunächst 87 Universitäten in Frage, 

die in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft sind. 

Hochschulgröße 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln erörtert wurde, zeichnen sich Universitäten 

auf der einen Seite u.a. dadurch aus, dass sie eine spezifische Form der Organisati-

on aufweisen (vgl. Kapitel 3). Auf der anderen Seite, dass Universitäten sich in ihren 

Grundzügen mit Blick auf Leitungs-, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen 

ähneln. Grundlage bilden die einzelnen Landeshochschulgesetze (vgl. Kapitel 4). Um 

kritische Fälle oder Extremfälle sowie untypische Fälle bei der Konstruktion der 

Stichprobe auszuschließen, wurde als weiteres Auswahlkriterium die Größe der Uni-

versität zugrunde gelegt. Es wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit angenommen, 

dass die in Kapitel 3 und 4 beschriebenen Spezifika sowie die inneruniversitäre Aus-

gestaltung von Leitungs-, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen in kleinen und 
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großen Universitäten im Vergleich zu mittelgroßen Universitäten anders ausgeprägt 

sind. Dem zufolge wird darüber hinaus angenommen, dass das reale Entschei-

dungsverhalten von Präsidenten und die damit einhergehenden Entscheidungspro-

zesse in kleinen und großen Universitäten anders ausgestaltet sind als in mittelgro-

ßen Universitäten. Im Fokus der Untersuchung stehen somit mittelgroße Universitä-

ten. Eine Klassifizierung der Größe der Universitäten wird im Rahmen der vorliegen-

den Arbeit anhand der Studierendenzahl vorgenommen.80 Hierbei wird in der Regel 

zwischen kleinen, mittleren und großen Universitäten unterschieden. Eine einheitli-

che Festlegung für die Größe einer Universität anhand des Kriteriums Studierenden-

anzahl, lässt sich in der vorherrschenden Literatur nicht finden. Vielmehr gibt es eine 

Reihe unterschiedlicher Festlegungen für die Größe einer Universität anhand des 

Kriteriums Studierendenanzahl (vgl. hierzu bspw. Kleimann, 2015, S. 43). 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Hochschulgröße für mittlere Universitä-

ten anhand der Studierendenanzahl wie folgt festgelegt: 10.000 – 24.999. Kleine 

Universitäten gelten dementsprechend bis zu einer Studierendenzahl von 9.999. 

Große Universitäten fangen entsprechend ab einer Studierendenzahl von 25.000 an. 

Diese Einteilung der Größe von Universitäten deckt sich auch mit der von ZEIT 

Campus (2018). Es gibt dementsprechend die jeweils nachfolgende Anzahl Universi-

täten mit der jeweiligen Anzahl von Studierenden (ebd.): 

• 27 Universitäten mit einer Studierendenzahl bis 9.999 

• 28 Universitäten mit einer Studierendenzahl zwischen 10.000 und 24.999 

• 29 Universitäten mit einer Studierendenzahl zwischen 25.000 und 49.999 

• 3 Universitäten mit einer Studierendenzahl ab 50.000 

Für die Stichprobe kamen auf Grundlage der Fallauswahlkriterien Hochschultyp und 

Trägerschaft sowie Hochschulgröße somit zunächst insgesamt 28 Universitäten in 

Frage. 

 
80 Eine Klassifizierung der Hochschulgröße nach der Anzahl der Fachbereiche/Fakultäten erscheint 

nicht zweckmäßig, da es keinen eindeutig positiven Zusammenhang zwischen der Größe gemessen 
an der Anzahl Studierender und der Anzahl der Fachbereiche/Fakultäten gibt. Exemplarisch lassen 
sich hier die Universität zu Köln mit mehr als 50.000 Studierenden und die FernUniversität in Hagen 
mit knapp 70.000 Studierenden anführen. Während erste insgesamt 6 Fakultäten umfasst, hat zwei-
te lediglich 4 Fakultäten (Homepage der jeweiligen Universität, mit Stand vom 03.08.2018). 
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5.2.2 Stichprobenumfang 

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass im Rahmen qualitativer Studien zu-

meist mit verhältnismäßig kleinen Stichproben gearbeitet wird, die im ein- bis zwei-, 

in selten Fällen im dreistelligen Bereich liegen. Wie bereits angeführt, sind diese klei-

nen Stichproben nicht zuletzt forschungsökonomischen Gründen geschuldet, da „die 

differenzierte interpretative Rekonstruktion der einzelnen Fälle im Kontext ihrer Le-

benswelt angestrebt“ (Döring & Bortz 2016, S. 302) wird. Der Stichprobenumfang 

wurde nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Auswertungsmethode so gewählt, 

dass zum einen eine größtmögliche Varianz gewährleistet ist. Zum anderen so, dass 

das „Konzept der theoretischen Sättigung“ (Glaser & Strauss ,1999) gewährleistet ist. 

Marshall (1996) schreibt hierzu: „An appropriate sample size for a qualitative study is 

one that adequately answers the research question” (ebd., S. 523). 

Auf Grundlage der vorgenannten Fallauswahlkriterien sowie des bereits oben festge-

legten Fallauswahlkriteriums „Amtszeit des Präsidenten“, kamen damit insgesamt 16 

Universitäten bzw. Präsidenten für ein persönliches Interview in Frage. 

5.2.3 Rekrutierungsstrategie 

Der Erstkontakt zur Anwerbung der potentiellen Befragungspersonen, erfolgte in ei-

nem ersten Schritt je nach Universität über die persönlichen Referenten, Geschäfts-

führer oder Leiter der Hochschulleitungsbüros usw.81 Grund für diese Form des Erst-

kontakts war, dass dieser Personenkreis in der Regel die Grundsatzentscheidungen 

der Präsidenten zu Interviewanfragen kennt und zudem vorab einschätzen kann, ob 

grundsätzlich Interesse am Thema der vorliegenden Arbeit besteht. Zudem diente 

diese Form des Erstkontakts der Wahrung des in der Regel formal vorgegebenen 

Wegs im Hochschulleitungsbereich. In allen Fällen wurde darum gebeten, einen kur-

zen „Dreizeiler“ an die jeweilige Funktions-E-Mailadresse der Präsidenten zu senden. 

Aus der personalisierten E-Mail gingen die nachfolgenden Informationen hervor (sie-

he Anhang v): 

• Informationen zum Verfasser dieser Arbeit 

• Informationen zum Betreuer dieser Arbeit 

• Thema der Arbeit 

 
81 Je nach Universität und Ausgestaltung der internen Strukturen, gibt es im Präsidialbereich entweder 

persönliche Referenten, Geschäftsführer der Hochschulleitung oder auch Leiter der Hochschullei-
tungsbüros usw. An dieser Stelle kann noch einmal festgehalten werden, dass es auch in diesem 
inneruniversitären Bereich kein einheitliches Modell gibt. 
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• Kontaktadresse für  

o Rückfragen 

o Zu- oder Absage  

o Terminvereinbarung 

Darüber hinaus wurden Angaben gemacht, die im Rahmen der Einwilligungserklä-

rung festzuhalten sind. Zu nennen sind hier bspw. „das Recht auf Widerruf der Ein-

willigung“ oder auch „das Recht auf Auskunft und Einsicht“ (Metschke & Wellbrock, 

2002, S. 21ff.; vgl. 5.3 & 5.4). 

Auf die Angabe einer Rückmeldefrist wurde in allen Fällen verzichtet, da sich durch 

den o.a. Erstkontakt bereits konkrete Zeitfenster bzw. Zusagen hinsichtlich einer 

Rückmeldung ergaben. Zudem bestand die Gefahr, dass die Angabe einer Rückmel-

defrist bei den potenziellen Interviewpartnern eher zu einer Absage führen könnte. 

Vielmehr wurde angeboten, auch einen kurzfristigen Interviewtermin wahrzunehmen. 

In keinem Fall dauerte die Rückmeldung länger als 14 Tage, wobei dieser ver-

gleichsweise lange Zeitraum aus Urlaubszeiten resultierte. 

Insgesamt stellte sich der Zugang zum Feld wider Erwarten als recht unkompliziert 

heraus. Interviewtermine wurden teilweise sogar kurzfristig angeboten. Die konkrete 

Terminkoordination erfolgte dann mit den zuständigen Sekretariaten. Absagen erga-

ben sich in der Regel mit der erwarteten und nachvollziehbaren Begründung, dass 

zwar grundsätzlich Interesse am Thema besteht, aber aufgrund der zahlreichen, zum 

Teil dringenden Verpflichtungen, die das Amt mit sich bringt, hierfür bedauerlicher-

weise keine Zeit eingeräumt werden kann. Die terminlich mit den Sekretariaten der 

Präsidenten vereinbarten Interviews wurden vor Ort in den Universitäten durchge-

führt und fanden in allen Fällen im Büro des Präsidenten statt. 

Interviews konnten mit insgesamt 6 Präsidenten aus 6 unterschiedlichen Bundeslän-

dern geführt werden, was einem Anteil von 37,50 v.H. der in Frage kommenden In-

terviewpartner entspricht. 

5.3 Untersuchungsdurchführung 

5.3.1 Pretest 

Zwar ist ein sog. Pretest („Vorstudie“) bei der Anwendung von Interviewleitfäden nicht 

zwingend notwendig, da diese nach den erstens Interviews angepasst werden kön-

nen. Allerdings geht jede Anpassung des Interviewleitfadens letztlich auch mit einem 
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Datenverlust einher, da die jeweils vorangegangen Interviews respektive Interview-

leitfäden letztlich ihre Aufgabe nicht gänzlich erfüllt haben (Gläser & Laudel, 2010, S. 

107). 

Dementsprechend war ursprünglich angedacht, den Interviewleitfaden zunächst in 

einem Probeinterview zu überprüfen und bei Bedarf notwendige Anpassungen hin-

sichtlich Verständlichkeit und Vollständigkeit der Fragen sowie geplanter Dauer der 

Interviews vorzunehmen. Da sich der Zugang zum Feld aber wider Erwarten als recht 

unkompliziert herausstellte und Interviewtermine zum Teil sogar sehr kurzfristig 

wahrgenommen werden konnten und mussten, da nur wenig potenzielle Inter-

viewpartner in Frage kamen (s.o.), wurde der ursprüngliche Pretest-Termin zu einem 

regulären Interviewtermin (B5). Das erste durchgeführte Interview (B1) wurde dem-

entsprechend als Pretest genutzt. Der Interviewleitfaden hat sich erfreulicherweise 

bereits im Rahmen des ersten Interviews bewährt, sodass erstens keine Anpassun-

gen notwendig wurden und zweitens keine Daten verloren gegangen sind. Die aus 

dem ersten als Pretest durchgeführten Interview gewonnenen Daten konnten somit 

ebenfalls für die Auswertung verwendet werden. 

5.3.2 Interviews 

Die Interviews mit den rekrutierten Experten fanden alle persönlich statt und waren 

vertraulich. Wie bereits erwähnt, konnten insgesamt 6 Experten rekrutiert werden. Im 

Vorfeld der Interviews war ein Interviewzeitraum von 30 – 45 Minuten anvisiert wor-

den (siehe Anhang v). Allerdings waren die Interviewpartner überwiegend so aus-

kunftsbereit, dass die Gespräche – von Aufwärmphase über eigentliches Interview 

hin zu persönlichem Gespräch im Nachgang – insgesamt länger dauerten.82 Die 

Dauer der eigentlichen Interviews variierte zwischen 33 Minuten und 75 Minuten, was 

letztlich auch mit den Interviewpartnern und deren zeitlichen Möglichkeiten zusam-

menhing.  

Die Gespräche begannen in der Regel mit kurzem „Smalltalk“. Daran anschließend 

wurde vom Interviewer noch einmal kurz ergänzend zur vorab gesendeten E-Mail-

Anfrage das Thema skizziert und auf die Gewährleistung der Anonymität hingewie-

sen. 

 
82 Zu den einzelnen Phasen des Experteninterviews vgl. ausführlich Gläser und Laudel (2010, S. 

167ff.) 



162 

Die Interviews konnten allesamt aufgezeichnet werden, wodurch eine anschließende 

Transkription möglich war. Ergänzende Notizen, die während der einzelnen Inter-

views gemacht wurden, machten eine Änderung der Reihenfolge der Fragenblöcke 

möglich. So konnte auf die einzelnen Gesprächssituationen eingegangen werden. 

Bei Bedarf konnten auch weitere Aspekte angesprochen werden. Zudem war es so 

möglich, bereits beantwortete Fragen nicht erneut zu stellen. 

Die Interviewatmosphäre war immer sehr freundlich und entgegenkommend. Auffal-

lend war bei allen Interviews, dass diese zunächst durch leichte Zurückhaltung der 

befragten Experten geprägt waren, sich diese Zurückhaltung allerdings im Verlauf 

der Interviews, in der Regel nach kurzem „Aufwärmen“, vollständig legte und sehr 

offen geantwortet wurde. 

Die Interviews verliefen in der Regel störungsfrei. Lediglich in zwei Fällen gab es kur-

ze Unterbrechungen. In einem Fall klingelte das Handy des befragten Experten, wo-

rauf aber bereits vor Beginn des Interviews hingewiesen wurde, da ein Anruf vom 

zuständigen Ministerium erwartet wurde. In einem anderen Fall resultierte eine kurze 

Unterbrechung dadurch, dass das zuständige Sekretariat auf einen Anschlusstermin 

hinweisen musste. Letzteres spiegelt auch ein Stück weit die Offenheit und das Inte-

resse am Thema wider, da die Interviewpartner zum Teil tatsächlich im wahrsten 

Sinne des Wortes die Zeit vergessen haben. 

Abschließend wurde noch um die Unterzeichnung der Einwilligungserklärung zur Er-

hebung und Verarbeitung personenbezogener Daten gebeten und ein Informations-

blatt über den Umgang mit dem Interviewmaterial ausgehändigt. 

Die Interviews wurden nicht nacheinander an einem Tag oder an aufeinanderfolgen-

den Tagen geführt, sondern es lagen mindestens drei Tage zwischen den einzelnen 

Interviews. So war gewährleistet, dass in der Regel ein Interview stattgefunden hat 

und direkt im Anschluss zunächst die Verschriftlichung vorgenommen werden konn-

te, bevor das nächste Interview geführt wurde. Hierdurch war auch sichergestellt, 

dass die gesammelten Daten, hierzu zählen auch das Gedächtnisprotokoll und die 

handschriftlichen Notizen, direkt und vollständig übertragen und eingefügt werden 

konnten. 
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5.4 Vorgehen bei der Auswertung 

5.4.1 Datenaufbereitung 

Die Audioaufzeichnungen der Interviews sowie die ergänzenden handschriftlichen 

Notizen zu den einzelnen Interviews wurden „zunächst sorgfältig sortiert, kommen-

tiert, formatiert, anonymisiert, bereinigt und (…) transformiert“ (Döring & Bortz, 2016, 

S. 580)83. Die Transformation der Daten wird hier als eigenständiger Abschnitt be-

handelt. 

Zum Sortieren, Kommentieren und auch Formatieren zählte u.a., dass Metadaten wie 

Ort, Zeit und Dauer den einzelnen Interviews sowie den dazugehörigen Notizen bei-

gefügt wurden, sofern nicht bereits vor dem eigentlichen Interview geschehen. Hier-

für wurde ein entsprechender Transkriptionskopf verwendet (siehe Anhang vi; s.u.). 

Grundsätzlich gilt, dass Angaben, die bspw. Rückschlüsse auf die interviewte Person 

oder auch die jeweils zugehörige Institution zulassen, aus Gründen des Datenschut-

zes zu anonymisieren sind. Eine angemessene Anonymisierung erfolgte zunächst für 

das Rohdatenmaterial, wobei hier anzumerken ist, dass dieser Primärdatensatz, be-

stehend aus den Audioaufzeichnungen und den handschriftlichen Notizen, Dritten 

nicht zugänglich gemacht wurde. Die Audioaufzeichnungen der Interviews und die 

dazugehörigen Notizen, wurden alle im Rahmen der Transformation in eine einheitli-

che Form überführt. Im Rahmen der Transformation wurde ebenfalls auf eine ange-

messene Anonymisierung der Daten geachtet. Der Primärdatensatz wurde im An-

schluss an die Transformation vollständig vernichtet. Um dem Verlust relevanter In-

formationen vorzubeugen, erfolgte eine abschließende und umfassende Anonymisie-

rung dementsprechend erst nach Abschluss der Auswertung der Daten (Döring & 

Bortz, 2016, S. 584). 

Auf das Vorgehen bei der Transformation des Rohdatenmaterials, im Folgenden als 

Transkription bezeichnet, soll nachfolgend näher eingegangen werden. 

5.4.2 Transkription 

Bei der Erstellung wissenschaftlicher Transkripte werden in der Regel „Wort für Wort 

sämtliche Inhalte eines Interviews“ wiedergegeben (Fuß & Karbach, 2014, S. 17). Bei 

 
83 Im Rahmen der Datenaufbereitung werden nach Döring und Bortz (2016) folgende, nicht immer 

trennscharfe, Schritte festgelegt: (1) Erstellung der Datensätze, (2) Kommentierung der Datensätze, 
(3) Anonymisierung der Datensätze, (4) Datenbereinigung und (5) Datentransformation (ebd., S. 
580).  
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der Erstellung der Transkripte im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde sich grund-

sätzlich für eine Volltranskription entschieden, allerdings wurde im Voraus festgelegt, 

dass „nur die für das Forschungsproblem besonders relevanten Interview- oder Dis-

kussionspassagen wortwörtlich verschriftet“ (Döring & Bortz, 2016, S. 583) werden. 

Dementsprechend war geplant, die weiteren Interviewpassagen, die nicht im Zu-

sammenhang mit dem Thema standen, insofern nicht zu berücksichtigten, dass sie in 

zusammengefasster Form und in eigenen Worten transkribiert werden sollten (Fuß & 

Karbach, 2014, S. 17; Döring & Bortz, 2016, S. 583). Im Rahmen der durchgeführten 

Interviews ergab sich in keinem Fall die vorgenannte Situation.84 

Die Transkription erfolgte Regel geleitet, um eine einheitliche Erstellung von Tran-

skripten zu gewährleisten. Berücksichtigt wurde zudem, dass die für die Datenanaly-

se genutzte QDA-Software kompatibel mit den Transkripten ist und umgekehrt (Fuß 

& Karbach, 2014, S. 18ff.). Da in der qualitativen Sozialforschung eine Reihe von 

Regeln zur Transkription parallel nebeneinander existieren, wurde für das Transkri-

bieren der Interviews ein Regelsystem gewählt, dass sich an Interviews und deren 

Inhaltsanalyse orientiert. Die Regel geleitete Transkription wurde in Anlehnung an 

Kuckartz (2014) durchgeführt. Es wurde wörtlich ins Hochdeutsche transkribiert. Dia-

lektbedingte Verfärbungen wurden bereinigt. Füllwörter wie „Ähm“ und sprachliche 

Zusätze wie „Ne“ wurden ausgelassen. Insgesamt erfolgte eine leichte Glättung von 

Sprache und Interpunktion. Lachen und Pausen sowie Wortbetonungen (laut bzw. 

leise) wurden notiert, werden aber in den Zitaten nicht mit angegeben. Auslassun-

gen, die in den Zitaten vorgenommen werden, sind durch „(...)“ für Auslassungen in-

nerhalb eines Satzes und durch „(. …)“ für Auslassungen von ganzen Sätzen ge-

kennzeichnet. Zur Anonymisierung wurden insbesondere Namens- sowie Ortsanga-

be, aber auch andere Angaben die Rückschlüsse auf die interviewte Person zulas-

sen, wie bspw. zu genannten Ministerien, Studiengängen oder auch Fakultäten, nicht 

transkribiert. Die Überführung dieser Angaben erfolgte in Form allgemeiner Hinweise 

in eckigen Klammern, etwa [Name X], [Ort Y]. Zitate aus den Interviews werden ein-

gerückt und mit Anführungsstrichen markiert.85 Die Darstellung der Zitate aus den 

jeweiligen Transkripten erfolgte zudem nach der folgenden Regel: Die Interviews sind 

nummerisch gegliedert. Auf die Nummer des Interviews folgt die Angabe des An-

 
84 Da Transkription und Datenanalyse im Rahmen der vorliegenden Arbeit vom Verfasser vorgenom-

men wurden, konnte das Material gut überblickt werden. Hierdurch hätte sich eine Teiltranskription, 
auch aus forschungsökonomischer Perspektive, rechtfertigen lassen. 

85Das Regelsystem der Transkription nach Kuckartz umfasst insgesamt 14 Regeln. Für eine ausführli-
che Darstellung der Regeln siehe Kuckartz (2014). 
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fangs- und Endabsatzes. So bezeichnet „B4 04“ den Absatz 4 des Interviews Num-

mer 4 und „B4 04;06“ die Absätze 4 und 6 des Interviews Nummer 4. „B“ steht hierbei 

für „Befragter“. 

Die Transkription wurde mit der Software f4transkript durchgeführt. Der Transkripti-

onskopf wurde in Anlehnung an Fuß und Karbach (2014) erstellt. Der Transkriptions-

kopf wurde bei Erstellung der Transkripte um die vorab festgelegten Transkriptions-

regeln nach Kuckartz (2014) erweitert. Hierbei wurde auf das sog. modulartige Tran-

skriptionssystem nach Fuß und Karbach (2014) zurückgegriffen.86 Zum einen, da die 

insgesamt acht Module die Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2014) zusammen-

fassen bzw. alternative Regeln beinhalten und diese um entsprechende Transkripti-

onszeichen ergänzen. Zum anderen, da die dort festgelegten Transkriptionszeichen 

mit der im Anschluss an die Transkription verwendeten Analysesoftware kompatibel 

sind (Fuß & Karbach, 2014, S. 37ff.). Ein Blanko-Transkriptionskopf findet sich im 

Anhang (vi). 

Wichtig ist anzumerken, dass die Transkripte kein 1:1-Abbild der eigentlichen Ge-

sprächssituationen sind. Vielmehr stellen die Gesprächssituationen Primärdaten, die 

Aufzeichnungen (Audio sowie Notizen) Sekundärdaten und das Transkript selektive 

Tertiärdaten dar (Fuß & Karbach, 2014, S. 25f.; Döring & Bortz, 2016, S. 368). 

Ziel der Transkription war es, die vorliegenden Daten für die Auswertung mit QDA-

Software vorzubereiten. Im Zuge der o.a. Datenaufbereitung wurde im Vorfeld das 

geeignete Programm ausgewählt und beschafft (Döring & Bortz, 2016, S. 583; s.u.). 

Die anschließende Datenbereinigung der transkribierten Interviews erfolgte unter der 

Maßgabe, dass Fehler, die im Rahmen der Transkription entstanden sind, identifiziert 

und korrigiert werden. Hierfür wurde der Synchro-Modus der Transkriptionssoftware 

genutzt, der zum Korrekturlesen oder für den ersten Analysedurchgang eines Tran-

skripts verwendet wird. Fehler, die in diesem Zusammenhang auftreten können, sind 

in der Regel durch die Qualität der Audio-Aufzeichnungen geprägt. Sämtliche Tran-

skripte wurden hierfür im Nachgang mit den Audioaufzeichnungen abgeglichen (Dö-

ring & Bortz, 2016, S. 584). 

 
86 Die Module sollen hier nicht näher erläutert werden. Eine entsprechende Übersicht der einzelnen 

Module findet sich bei Fuß und Karbach (2014). 
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5.4.3 Inhaltsanalyse 

Die transkribierten Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2015) mithilfe der Analysesoftware MAXQDA 2018 ausgewertet. Grundgedanke der 

Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ist eine „kategoriengeleitete Textanalyse“ 

(Mayring, 2015, S. 13), die systematisch, regelgeleitet und theoriegeleitet vorgeht 

und hierdurch intersubjektiv nachvollziehbar wird (ebd.). 

Mayring hat für die qualitative Inhaltsanalyse ein „allgemeines inhaltsanalytisches 

Ablaufmodell“ (ebd., 2015, S. 54ff.) entworfen, dass sich in insgesamt acht Schritte 

gliedert, um sämtliche Tätigkeiten der qualitativen Inhaltsanalyse systematisch zu 

unterteilen. Die im Ablaufmodell vorgesehenen Schritte (1) Festlegung des Materials, 

(2) Analyse der Entstehungssituation, (3) Formale Charakterisierung des Materials, 

(4) Festlegung der Analyserichtung und (5) Theoretische Differenzierung der Frage-

stellung sind bereits im Rahmen der bisherigen Arbeit erfolgt und sollen daher nicht 

noch einmal erläutert werden.  

In einem nächsten Schritt (6) ist die Analysetechnik zu bestimmen. Im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit wurde als inhaltsanalytisches Verfahren die von Mayring (2015) 

vorgeschlagene Strukturierung verwendet, die er wie folgt beschreibt: „Ziel der Ana-

lyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festge-

legten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das 

Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (ebd., S. 67). 

Hieran schließt (7) die Definition der Analyseeinheit an (Mayring, 2015, S. 61). Im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit wird als Analyseeinheit jedes Interview als Kontext-

einheit festgelegt und einzeln ausgewertet. Kodiereinheiten müssen aus wenigstens 

drei zusammenhängenden Wörtern je Halbsatz bestehen. Es werden ausschließlich 

Gesprächsanteile der befragten Experten ausgewertet.  

Die (8) Durchführung der Analyse erfolgte in einem ersten Schritt mithilfe der lexikali-

schen Suche in MAXQDA. Durch diese Art der Suche wurde sich ein erster Überblick 

über das Material verschafft. Es wurden Begrifflichkeiten gesucht, die mit Entschei-

dungen, Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozessen in Universitäten in 

Verbindung stehen und sich aus den aus den Vorüberlegungen in Kapitel 3 und 4 

ableiten lassen bzw. auch im Rahmen der Fragen des Interviewleitfadens gestellt 

wurden. Zu nennen wären bspw. die Begriffe „Senat“ und „Fakultät“ oder auch „Parti-

zipation“. Mit Blick auf die Beteiligung einzelner Akteure an Entscheidungen, ließen 
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sich hierdurch erste Tendenzen erkennen. So wurde bspw. der Begriff „Studierende“ 

insgesamt lediglich 35-mal genannt. Der Begriff „Professoren“ hingegen wurde ins-

gesamt 74-mal genannt. In beiden Fällen handelt es sich um die absolute Anzahl 

Nennungen über alle Interviews. Insgesamt konnten durch diesen Arbeitsschritt be-

reits erste prägnante Textstellen im Hinblick auf die zentrale Fragestellung identifizier 

werden. 

Im nächsten Schritt erfolgte dann die Anwendung der vorab festgelegten Analyse-

technik (Strukturierung) unter Anwendung eines vorab deduktiv gebildeten Katego-

riensystems.  

Kategoriensystem 

Wie o.a., deckt der Interviewleitfaden vier große Blöcke ab, die auf den theoretischen 

Vorarbeiten in Kapitel 2 sowie auf Grundlage der erfolgten Kompetenzanalyse der 

zentralen Entscheidungsorgane in Kapitel 4 basieren (vgl. 5.1.4). Diese vier Blöcke 

(Entscheidungssituationen; Entscheidungsstrukturen; Entscheidungsprozesse; Erfah-

rungen aus vergangenen Entscheidungen) wurden analog an das vorliegende Mate-

rial herangetragen und dienten somit im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse mit 

MAXQDA als übergeordnete Kategorien bzw. als „grundsätzliche Strukturierungsdi-

mensionen“ (Mayring, 2015, S. 97). 

Die vorgenannten Hauptkategorien wurden dann auf Grundlage der im Interviewleit-

faden angeführten Fragen Subkategorien zugeordnet. Die nachfolgende Abbildung 

gibt einen Überblick. 

Abbildung 7: Deduktive Kategorien 

 

Quelle: Eigene Anfertigung aus MAXQDA 

Exemplarisch sei hier die Kategorie „Entscheidungssituationen nach Innen und Au-

ßen“ herausgegriffen: Mit Blick auf die Frage, welche Situationen als typisch genannt 
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werden, in denen die befragten Experten Entscheidungen treffen müssen, wurde im 

Vorwege angenommen, dass auf die formal festgelegten Entscheidungskompeten-

zen in den jeweiligen Landeshochschulgesetzen bzw. in den jeweiligen Regelwerken 

der einzelnen Universitäten eingegangen wird. Mit Blick auf die Frage, welche Situa-

tionen als untypisch genannt werden, in denen die befragten Experten Entscheidun-

gen treffen müssen, wurde im Vorwege angenommen, dass u.a. auf die Regelungs-

lücken (Auffangkompetenz) in den jeweiligen Landeshochschulgesetzen bzw. in den 

jeweiligen Regelwerken der einzelnen Universitäten eingegangen wird. In einem 

nächsten Schritt wurde diese Kategorie dann weiter verfeinert in „inneruniversitär“ 

und „außeruniversitär“. Daran anschließend wurde eine weitere Unterteilung der bei-

den Subkategorien vorgenommen. So wurde bspw. die Subkategorie „inneruniversi-

tär“ in „Personal“, „Finanzen“ und „Strukturen & Prozesse“ aufgeteilt. Die nachfolgen-

de Abbildung gibt noch einmal einen Überblick. 

Abbildung 8: Deduktive Subkategorien 

 

Quelle: Eigene Anfertigung aus MAXQDA 

Das deduktiv gebildete Kategoriensystems wurde dann entsprechend dem „Ablauf-

modell strukturierender Inhaltsanalyse“ (Mayring, 2015, S. 97f.) an das vorliegende 

Material herangetragen und relevante Textstellen codiert. Es wurden alle Stellen co-

diert, die über eine (Haupt-/Sub-)Kategorie Auskunft geben und entsprechend zuge-

ordnet. Es wurde darauf geachtet, dass nach Möglichkeit genau festgelegt ist, wann 

Textbestandteile unter eine Haupt- bzw. Subkategorie fallen. Neben der Definition 

von Kategorien wurden somit auch Ankerbeispiele und Kodierregeln festgelegt (ebd., 

S. 97).87 

 
87 Deutlich wird bei der beschriebenen Vorgehensweise, dass es sich um eine reduktive Analyseform 

handelt, die sich am quantitativen Paradigma orientiert (Lamnek, 2005, S. 527). 
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In einigen Fällen ergaben sich Schwierigkeiten bei der Zuordnung zu einer Kategorie 

bzw. Subkategorie. Zwar beinhaltete der Interviewleitfaden letztlich ausschließlich für 

die Fragestellung der vorliegenden Arbeit relevante Fragen. Allerdings wurde im 

Rahmen des Codierprozesses deutlich, wie eng insbesondere die einzelnen Ent-

scheidungssituationen miteinander gekoppelt sind (vgl. 4.1.6, 4.1.7 & 4.2.1). Diese 

Zuordnungsschwierigkeiten konnten dahingehend gelöst werden, dass in entspre-

chenden Fällen Doppelcodierungen vorgenommen wurden, die im Rahmen der Dar-

stellung der Ergebnisse mit entsprechenden Verweisen auf nachfolgende oder vo-

rausgehende Punkte abgebildet werden (vgl. Kapitel 6).  

Insgesamt wurden im Rahmen des Codierprozesses über 1.000 Codings über alle 

Dokumente hinweg erstellt. Die Codings standen dementsprechend strukturiert und 

übersichtlich für die weitere Durchführung der Analyse zur Verfügung. Mit Blick auf 

die Fragestellung der vorliegenden Arbeit war es hierdurch zum einen möglich die 

Spezifika der einzelnen Interviews herauszuarbeiten. Zum anderen konnten hier-

durch auch die Gemeinsamkeiten der einzelnen Interviews festgestellt werden.  

Die eindrücklichsten Passagen der Interviews konnten als Zitate in die vorliegende 

Arbeit integriert werden. Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt und 

im daran anschließenden Kapitel „in Richtung der Hauptfragestellung interpretiert“ 

(Mayring, 2015, S. 61). 
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6 Ergebnisse 

Im vorliegenden Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der einzelnen Interviews 

dargestellt (6.1). Hierfür ist vorab noch einmal darauf hinzuweisen, dass sich auf-

grund der Stichprobe und der rekrutierten Experten (vgl. 5.2) bei der nachfolgenden 

Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Interviews selbstverständlich auch die je-

weils individuelle Situation der Universität als Ganze sowie die unterschiedlichen 

Kompetenzen der Präsidenten widerspiegeln. So wurden u.a. die individuellen Prob-

lemlagen, Fragestellungen und damit einhergehend auch notwendigen Entscheidun-

gen der jeweiligen Universitäten aus Sicht der befragten Experten geschildert. Hier-

durch haben sich Interviews in unterschiedlicher Breite und mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten ergeben. Die Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Interviews 

erfolgt zunächst weitestgehend leitfadenorientiert bzw. mithilfe des entwickelten 

(Sub-)Kategoriensystems und ist dementsprechend sehr umfangreich. Nichts desto 

trotz lassen sich Tendenzen mit Blick auf die Annahmen aus den Vorüberlegungen 

und die zentrale Fragestellung erkennen. Nach der Darstellung der Ergebnisse der 

einzelnen Interviews erfolgt hierfür eine zusammenfassende Darstellung der zentra-

len Ergebnisse der Interviews (6.2). Hierfür werden die vier Hauptkategorien verwen-

det: (1) Entscheidungssituationen, (2) Entscheidungsstrukturen, in die diese Ent-

scheidungssituationen eingebettet sind, sowie damit verbundene (3) Entscheidungs-

prozesse und (4) Erfahrungen aus vergangenen Entscheidungen. Daran anschlie-

ßend werden die zentralen Ergebnisse auf die Annahmen aus den Vorüberlegungen 

übertragen und die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet (6.3). 

6.1 Ergebnisse der einzelnen Interviews 

Als einleitende Frage und damit Erzählanregung, wurden die befragten Experten 

ganz allgemein nach Entscheidungen im universitären Kontext aus ihrer Perspektive 

gefragt. Die Antwort auf diese Frage viel insbesondere mit Blick auf Antwortlänge 

und damit auch in Umfang und Inhalt sehr unterschiedlich aus. Hieraus ergibt sich, 

dass Inhalte der Antworten auf diese einleitende Frage auch auf die nachfolgenden 

Fragen des Interviewleitfadens übertragen werden konnten, ohne dass diese explizit 

gestellt werden mussten.88 Bei der nachfolgenden Darstellung der Ergebnisse zur 

 
88 Zur flexiblen Handhabung des Interview-Leitfadens vgl. Kapitel 5. 
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Beschreibung von Entscheidungen im universitären Kontext wurde zunächst eine 

sehr allgemeine Ebene mit Blick auf das Thema eingenommen. 

6.1.1 Entscheidungen in Universitäten 

Entscheidungen im universitären Kontext werden aus der Perspektive der befragten 

Experten ganz allgemein wie folgt beschrieben (siehe Anhang vii): 

Befragter Experte 1: Im Vergleich zu früher haben Präsidenten in der Regel mehr 

Entscheidungskompetenzen. Die Autonomie der Universität wird von den Ministerien 

vorgegeben. Diese Vorgaben sind immer wieder ein Streitpunkt zwischen Universität 

und Ministerium. Es werden beinahe täglich Entscheidungen getroffen, die sich auf 

die Universität auswirken. 

Befragter Experte 2: Der Präsident vertritt die Universität nach innen und außen. Er 

entscheidet über die Richtlinien der Universität. Viele Entscheidungen werden im 

Präsidium getroffen. Der akademische Senat wird bei grundlegend und substanziell 

wissenschaftsrelevanten Entscheidungen beteiligt. 

Befragter Experte 3: Die Entscheidungsstrukturen sollten zur Universität passen. 

Universitäten wollen an Entscheidungen partizipieren. Entscheidungen benötigen 

Mehrheiten. Hierdurch werden Entscheidungen tragfähiger. 

Befragter Experte 4: Entscheidungen sind komplex und betreffen viele Akteure. Die 

Beteiligung vieler Akteure an Entscheidungen ist zielführend. 

Befragter Experte 5: Bei Entscheidungen sind präsidiale Macht und mitwirkungs-

rechtlich geschützte Ohnmacht miteinander verbunden. Das Einleiten von Verände-

rung durch den Präsidenten ist an Entscheidungen geknüpft. Veränderungen haben 

Auswirkungen für Personen, die den Präsidenten wählen. 

Befragter Experte 6: Präsidien haben die notwendigen Entscheidungskompetenzen, 

um Veränderungen einzuleiten und auch durchzusetzen. Entscheidungen können 

kritisch sein. Entscheidungen können manchmal auch für viele nicht nachvollziehbar 

sein. Entscheidungen müssen manchmal mutig sein. Die tatsächliche Durchsetzung 

von Entscheidungen ist vom akademischen Senat abhängig. Dieser kann den Präsi-

denten abwählen kann. Diesen Druck müssen Präsidenten aushalten können. 

Dieser zunächst sehr allgemeine Blick auf Entscheidungen aus der Perspektive der 

befragten Experten, liefert bereits einen ersten Eindruck, wie Entscheidungen im uni-
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versitären Kontext beschrieben werden. Entscheidungen werden also zunächst ganz 

allgemein beschrieben anhand: von Rahmenbedingungen in Form von Vorgaben; 

von Entscheidungskompetenzen; der Häufigkeit; der Richtung (innen und außen); 

der Beteiligung; der Binnenstrukturen in die sie eingebettet sind; von Beschlussfas-

sung (Mehrheiten); des Komplexitätsgrades; der Notwendigkeit von Veränderungen; 

von bestehenden Abhängigkeiten. 

Fasst man die Beschreibungen der befragten Experten zusammen, ergeben sich die 

vier Hauptkategorien: (1) Entscheidungssituationen, (2) Entscheidungsstrukturen, in 

die diese Entscheidungssituationen eingebettet sind, sowie damit verbundene (3) 

Entscheidungsprozesse und (4) Erfahrungen aus vergangenen Entscheidungen. Im 

weiteren Verlauf der Ergebnisdarstellung werden diese vier Hauptkategorien nun wie 

o.a. weitestgehend leitfadenorientiert bzw. mithilfe des entwickelten (Sub-

)Kategoriensystems sukzessive weiter vertieft (vgl. 5.4.3). 

6.1.2 Entscheidungssituationen des Präsidenten 

Entscheidungssituationen des Präsidenten wurden auf Grundlage des Interviewleita-

dens bzw. mithilfe des entwickelten Kategoriensystems in typische und untypische 

Entscheidungssituationen unterteilt. In beiden Fällen wurde eine Einteilung in nach 

innen und nach außen gerichtete Entscheidungssituationen vorgenommen. Nach 

innen gerichtete Entscheidungssituationen werden in Anlehnung an die formalen 

Vorgaben der Landeshochschulgesetze in Auffangkompetenz, Richtlinienkompetenz, 

Finanzen, Personal sowie Prozesse und Strukturen unterteilt. Nach außen gerichtete 

Entscheidungssituationen werden in Politik, Öffentlichkeit und Gesellschaft, Wirt-

schaft sowie Kooperationen mit anderen Hochschulen unterteilt. 

Befragter Experte 1 

Typische Entscheidungssituationen nach innen 

Zunächst teilt der befragte Experte nach innen gerichtete Entscheidungssituationen 

in „Finanz-, Prozess- und Personalfragen“ (B1 04) auf. 

• Finanzen 

Zu Finanzfragen erläutert der befragte Experte, dass hier die Entscheidung über die 

Verwendung bzw. Verteilung freier Mittel maßgeblich sind und entsprechende Spiel-

räume eröffnet. Entscheidungen, die in diesem Zusammenhang getroffen werden, 

erfolgen in enger Abstimmung mit dem Kanzler und der der Abteilung für Finanzen. 



173 

„wenn ich das Geld auf dem Tisch habe, dann sind davon 80-90 % im Wesentlichen 

festgelegt, aber die restlichen 10-20 % eröffnen Gestaltungsspielräume. Was mache 

ich mit dem Geld? Wem gebe ich es? Unter welchen Auflagen? Und wie wird die 

Verwendung hinterher gemonitort? Gebe ich auch mal Geld einfach so und hoffe das 

irgendetwas rauskommt? Da gibt es natürlich eine sehr enge Kooperation mit Kanzler 

und Finanzabteilung“ (B1 04). 

• Personal (Berufungen) 

Zu Personalfragen erläutert der befragte Experte, dass hier Entscheidungen bezügli-

cher der „konkreten Einstellungsvorgänge“ (B1 04) eine Rolle spielen und dass „im 

Personalbereich natürlich auch Strukturfragen“ (ebd.) eine Rolle spielen. Insbesonde-

re Berufungsverfahren sind hier von Relevanz. Jede Berufung wird nicht zuletzt 

durch den befragten Experten geprüft. 

„jede Berufung läuft ja letztlich hier über den Tisch und die wird schon genau geprüft“ 

(B1 04). 

Ergänzend führt der befragte Experte allerdings an, dass es im wissenschaftlichen 

Bereich nicht so viele Spielräume gibt, da Professuren und dazugehörige Mitarbeiter-

stellen im Stellenplan festgelegt sind. 

„im wissenschaftlichen Bereich da gibt es ja nicht so viele Spielräume. Also es gibt 

Professuren, die stehen im [Stellenplan]. Da hängen Mitarbeiterstellen dran. Das 

steht auch im [Stellenplan] wie viele“ (B1 16). 

Des Weiteren werden im Bereich Personalfragen auch „Verhandlungen mit dem Per-

sonalrat“ (B1 04) erwähnt und als entscheidungsbehaftet beschrieben. 

Unter Bezugnahme auf die formal festgelegten Aufgaben, Kompetenzen und Ver-

antwortlichkeiten erläutert der befragte Experte darüber hinaus, dass er die „Vorge-

setztenfunktion“ (B1 02) innehat und „Dienstvorgesetzter aller Professoren“ (ebd.) ist. 

• Prozesse & Strukturen 

Zu Prozessfragen erläutert der befragte Experte, dass hier Entscheidungen über die 

Gestaltung und Veränderung von Prozessen eine Rolle spielt. 

„wie werden bestimmte Prozesse überhaupt gestaltet. Wie lange dauern die Prozes-

se. Ein Urlaubsantrag, ein Antrag auf Freisemester, warum dauert der drei Monate? 

Wie kann man den Ablauf beschleunigen? Wie kann man sicherstellen, dass jeder 

von der Verwaltung eine Antwort bekommt innerhalb von 2-3 Wochen?“ (B1 04). 
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Typische Entscheidungssituationen nach außen 

Nach außen gerichtete Entscheidungssituationen beschreibt der befragte Experte 

dahingehend, dass „der Hauptansprechpartner sicherlich die Politik [ist]. Aber dann 

auch die interessierte Öffentlichkeit, Bürgergesellschaft und dann natürlich die Wirt-

schaft“ (B1 10). 

Entscheidungen werden in diesen Bereichen vom befragten Experten dahingehend 

beschrieben, dass er entscheidet, mit wem er mit welcher Intention und mit welcher 

Gesprächsdynamik wie lange spricht. 

„da ist der Entscheidungsbegriff etwas anders zu interpretieren, weil da entscheide 

ich ja nichts. Also ich entscheide mit wem ich spreche, mit welcher Intention und mit 

welcher Gesprächsdynamik. (. …) Mit wem setze ich mich wie lange hin, um die Din-

ge zu besprechen“ (B1 10). 

• Politik 

Exemplarisch für die Politik, führt der befragte Experte sein Verhalten gegenüber 

dem Ministerium an, dass mit Blick auf Vorgaben oder auch Entscheidungen von Sei-

ten des Ministeriums unterschiedlich ausfallen kann. 

„Mein Verhalten mit dem Ministerium, wann nehme ich Entscheidungen hin, wann 

protestiere ich gegen die“ (B1 10). 

Die Entscheidung zu protestieren, wird vom befragten Experten als selten bezeichnet 

und resultiert aus „Meinungsunterschieden“ (B1 12) zwischen Ministerium und Uni-

versität. Auf diese Entscheidungssituationen, die „untypisch im Sinne von selten“ (B1 

14) sind, wird nachfolgend eingegangen. 

Untypische Entscheidungssituationen nach innen 

Untypische Entscheidungen beschreibt der befragte Experte darüber hinaus dahin-

gehend, dass diese „konfliktbehafteten“ (B1 14) Entscheidungen zwar auch zur Auf-

gabe eines Präsidenten gehören, aber selten sind und daher untypisch. 

„das gehört natürlich zum Job, aber es ist selten und daher untypisch“ (B1 14). 

Als seltene und damit untypische Entscheidungen nennt der befragte Experte: 

• Personal 

o Persönliches Einmischen in Berufungsprozesse 
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„Die Tatsache, dass ich mich in einen Berufungsprozess persönlich einmische und sage, 

also ich sehe zwar, was die Kommission gemacht hat, aber ich finde es trotzdem nicht 

gut, ist sehr selten, aber passiert gelegentlich“ (B1 14). 

o persönlich in Berufungskommissionen sitzen 

„ich sitze pro Jahr auch in 3, 4, 5, 6 Kommissionen selber. Dann sind das die ganz wich-

tigen Entscheidungen, wer da letztlich Professor wird“ (B4 04) 

o Durchsetzung formaler Kompetenzen – Erteilung von Dienstanweisun-

gen 

„Die Professoren machen was sie wollen. Das ist auch gut so. Also ich weise ja auch 

keinen an irgendwas zu tun. Oder ganz selten mal. Das ist nun wirklich die allerletzte Ra-

tio“ (B1 22). 

o Durchsetzung formaler Kompetenzen – Aufhebung von Arbeitsverträ-

gen 

„dass sie auch mal jemanden seiner Funktion entheben. Ist ja auch passiert. (. ...) 

Schwierig, untypisch, aber manchmal muss man es auch hart machen“ (B1 14). 

• Personal/Finanzen 

o Durchsetzung formaler Kompetenzen – Entscheidungen gegen die 

Verwaltung 

„Die Tatsache, dass unsere Verwaltung sagt Also wir sehen den Haushalt so und so und 

ich sage, aber wir stellen jetzt da bitte trotzdem die Person ein oder wir stellen die Person 

gerade nicht ein“ (B1 14). 

Untypische Entscheidungssituationen nach außen 

• Politik 

o „Protest“ gegen Vorgaben oder Entscheidungen des Ministeriums 

„Das fängt damit an, dass wir bestimmte gesetzliche Regelungen nicht für zielführend 

halten und dem Ministerium in den Ohren liegen, dass endlich sie eine Gesetzesnovelle 

anstoßen sollen. Geht aber auch in einzelne Vorgänge hinein“ (B1 12). 

Als untypische Entscheidung gegen einen einzelnen Vorgang zu protestieren, bei 

dem das Ministerium wiederum gegen eine Entscheidung der Universität entschieden 

hat, führt der befragte Experte das Thema Berufungen an. 

„hat das Ministerium sich geweigert eine bereits berufene Person zu ernennen. Das 

ist ein krasser Vorgang, weil der Vorgang ja ein Jahr in Bearbeitung war. Wir haben 
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nach bestem Wissen und Gewissen eine hochqualifizierte Person berufen, ich habe 

den Ruf erteilt, die Verhandlungen wurden geführt, sie soll ernannt werden. Da sagt 

das Ministerium, wir ernennen die Person nicht, weil nicht klar ist, das Habilitations-

äquivalenz vorliegt. Das geht gar nicht“ (B1 12). 

Am geschilderten Fall wird zunächst deutlich, dass auch die Entscheidung im Rah-

men von Berufungsverhandlungen typischen Entscheidungssituationen zuzuordnen 

ist, diese als solche aber nicht explizit genannt wurde. Der befragte Experte schildert 

hierzu, dass er sich den Vorgang dann angesehen hat, um die Entscheidung von 

Seiten des Ministeriums zu prüfen, um dann über sein weiteres Vorgehen zu ent-

scheiden. 

„habe ich mir den Fall selber angeschaut. Das war zwar eine Physikerin, aber ob Ha-

bilitationsäquivalenz vorliegt, kann ich auch als fachfremder sehen. Na, und dann 

muss man klar sagen Nee so nicht. Ja, dann versuchen sie natürlich erstmal auf Ar-

beitsebene zu klären, aber notfalls müssen sie natürlich eskalieren“ (B1 12). 

Befragter Experte 2 

Typische Entscheidungssituationen nach innen 

• Richtlinienkompetenz  

Der befragte Experte erläutert zunächst, dass er im Rahmen der Richtlinienkompe-

tenz Entscheidungen zur grundsätzlichen strategischen Ausrichtung der Universität 

als Ganze trifft. Das betrifft allgemein die Frage der Schwerpunktsetzung der Univer-

sität, aber auch allgemein die Frage, wie sich die Universität als Ganze in Zukunft 

aufstellt. 

„grundsätzliche Strategieüberlegungen, in der Richtlinienkompetenz mit dem Präsidi-

um. Strategische Ausrichtung, also ein wesentlicher Punkt unserer strategischen Aus-

richtung ist bei einer breit gefächerten Universität, wo liegen die Schwerpunkte zum 

Beispiel. Oder wie stellt man sich für die Zukunft auf“ (B2 06). 

Im Zusammenhang mit der Richtlinienkompetenz spricht der befragte Experte auch 

von Entscheidungen über „Grundsätze“ (B2 08), „Grundregeln“ (ebd. 16) oder auch 

von „Leitlinien“ (ebd. 22). Exemplarisch führt er Grundregeln an, die den Stellenplan 

betreffen. Um Konkurrenz um Stellen zwischen den Fakultäten zu vermeiden, sollte 

der Stellenplan der Fakultäten fix sein. Die Fakultäten sind dem zufolge eigenverant-

wortlich für den Erhalt von sog. Reservestellen zuständig. 
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„Und ich habe Grundsätze, die sehr transparent sind. (. …) Ich will da keine Fakultät 

auf Kosten einer anderen alimentieren beziehungsweise will da Kannibalisierung Vor-

schub leisten. Deswegen sage ich, Stellenplan sollte fix sein. Die Fakultät hat da eine 

Eigenverantwortung gegebenenfalls mit Reservestellen auskommen zu müssen“ (B2 

08). 

• Finanzen 

Mit Bezug auf die vorgenannten Grundsätze erläutert der befragte Experte, dass er 

auf deren Grundlage auch Entscheidungen über die Verteilung von Mitteln auf die 

Fakultäten trifft. 

„die Ressourcenverteilung der Fakultäten. (. …) Aber wir fällen natürlich Ressour-

cenentscheidungen“ (B2 08). 

• Personal (Berufungen) 

Der befragte Experte schildert, dass den Fakultäten bei Personalentscheidungen ein 

entsprechend großes Selbstbestimmungsrecht eingeräumt wird. Das betrifft insbe-

sondere den Bereich der Berufungsverfahren, aber auch den Bereich der weiteren 

(wissenschaftlichen) Mitarbeiter in den Fakultäten. 

„Obwohl dann natürlich die Fakultäten auch ein großes Selbstbestimmungsrecht ha-

ben. Also insbesondere Berufungen etc.“ (B2 08). 

Bezugnehmend auf die Berufungspolitik schildert der befragte Experte, dass sich 

Entscheidungen über die Strategie und Schwerpunktsetzung der Universität hier wi-

derspiegeln (vgl. Mitwirken). 

„ich kann eigentlich nur eine Strategie auch für die Universität entwickeln, wenn wir 

uns auf Schwerpunkte einigen und konzentrieren. Und die dann auch versuchen über 

die Berufungspolitik entsprechend zu fördern und zu verstärken“ (B2 16). 

• Personal/Prozesse & Strukturen 

Ebenfalls mit Bezug auf die oben angeführten Grundregeln, erläutert der befragte 

Experte, dass hier auch getroffene Entscheidungen zur Personalstruktur enthalten 

sind. 

„Wir haben so eine Grundegel, dass wir sagen mit dem fixen Stellenplan beschäftigen 

wir ein Drittel unbefristet und zwei Drittel befristet“ (B2 14). 
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Der befragte Experte führt hierzu aus, dass diese Grundregeln veränderbar sind und 

er entschieden hat, dass bei Erfüllung bestimmter Kriterien von Seiten der Fakultä-

ten, das Verhältnis befristeter Stellen zu unbefristeten Stellen zu verändern. 

„Ich habe jetzt zum Beispiel entschieden und mit dem Präsidium auch verkündet, 

dass ich bereit wäre bei Vorliegen von Personalentwicklungs- und Organisationskon-

zepten in den Fakultäten dieses Verhältnis [entsprechend] zu verändern“ (B2 14). 

Typische Entscheidungssituationen nach außen 

• Öffentlichkeit 

Für nach außen gerichtete Entscheidungen führt der befragte Experte exemplarisch 

die Öffentlichkeit und hier die Zusammenarbeit mit der „Presse“ (B2 32) an. Ähnlich 

wie der befragte Experte B2, gibt der befragte Experte an, dass er entscheidet, mit 

wem er mit welcher Intention und mit welcher Gesprächsdynamik wie lange spricht. 

Untypische Entscheidungssituationen nach innen 

Untypische Entscheidungen werden vom befragten Experten als „Einzelfallentschei-

dungen“ (B2 12) bezeichnet. Als untypische Entscheidungen nennt der befragte Ex-

perte: 

• Personal 

o persönliches Einmischen in Berufungsprozesse 

Ähnlich wie der befragte Experte B1, schildert auch der befragte Experte B2, dass es 

selten vorkommt, dass er sich persönlich in Berufungsverfahren einmischt. 

„in den Berufungsverfahren, bin ich in die Fakultät gegangen und habe gesagt: Ihr habt 

schon konkrete Vorstellungen, aber ich würde euch bitten, das nochmal zu überdenken“ 

(B2 26). 

o Durchsetzung formaler Kompetenzen 

Auch die Durchsetzung formaler Kompetenzen werden vom befragten Experten B2 

als untypische Entscheidungssituationen beschrieben, die aus gemachten Erfahrun-

gen während seiner Amtszeit als Präsident resultieren. Personen, die „schwer zu be-

lehren sind“ (B2 44), werden mittels Durchsetzung formaler Kompetenzen „erzogen“ 

(ebd.) werden (vgl. Umsetzung; Erfahrungen). 

Untypische Entscheidungssituationen nach außen 

• Politik 
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o Personal – Schaffung neuer Stellen 

Untypische Entscheidungen im Bereich Personal resultieren auch aus der Verbin-

dung von Globalhaushalt und fixem Stellenplan. Der fixe Stellenplan lässt es nicht 

zu, dass ohne Weiteres neue Stellen geschaffen werden können, selbst wenn ent-

sprechende Mittel zur Verfügung stehen. 

„Wir haben zwar einen Globalhaushalt, aber wir haben einen fixen Stellenplan. Das 

heißt ich kann, selbst wenn ich das Geld hätte, keine Stellen schaffen, wie das in an-

deren Bundesländern möglich ist. Und deswegen sind neue Aufgaben, die wir be-

kommen, immer personaltechnisch äußerst schwer zu leisten“ (B2 10). 

Der befragte Experte erläutert, dass er zwar grundsätzlich entscheiden kann, dass 

neue Stellen geschaffen werden müssen, um neue Aufgaben leisten zu können. Die 

Schaffung neuer Stellen ist aber an die Erfüllung bestimmter Kriterien gebunden und 

muss vom zuständigen Ministerium genehmigt werden. 

„mit Drittmitteln haben wir schon die Möglichkeiten, wenn die Finanzierung über län-

gere Zeit möglich ist, sogenannte [Stellenhülsen] zu schaffen. Aber die sind dann 

entsprechend genehmigungspflichtig im Ministerium (…). Wir hoffen da mehr pau-

schale Lösungen zu bekommen, anstatt Einzelfallentscheidungen treffen zu müssen“ 

(B2 12). 

Befragter Experte 3 

Typische Entscheidungssituationen nach innen 

• Richtlinienkompetenz  

Der befragte Experte schildert, dass Richtlinienkompetenz und Berufungen strukturell 

gekoppelt und wechselseitig abhängig sind. Das ergibt sich aus der vorab festgeleg-

ten strategischen Ausrichtung der Universität als Ganze in Verbindung mit der Per-

son, die auf eine freiwerdende Professorenstelle rückt. „Beides, Struktur und Person 

kommen dann da wieder zusammen“ (B3 06). Und in beiden Punkten als Kernberei-

che universitärer Entwicklung hat der befragte Experte das „Entscheidungsrecht“ 

(ebd.). 

Als nach innen gerichtete Entscheidungssituationen werden exemplarisch im Bereich 

Personal Berufungen und die Verlängerung der Dienstzeiten genannt. 

• Personal (Berufungen) 
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„Typisch, weil im Kerngeschäft und nicht im Ermessensspielraum eines Präsidenten“ 

(B3 06) und gesetzlich klar geregelt, sind Berufungen. Zum Ablauf der Berufung führt 

der befragte Experte aus: 

„diese Berufung selber ist ja dann die Festlegung auf eine Person innerhalb eines 

ausgeschriebenen Fachgebietes. Aber erstmal muss man ja dazu kommen, dass 

man sagt dieses Fachgebiet wollen wir ausschreiben“ (B3 06). 

Der befragte Experte erläutert unter Bezugnahme auf das Landeshochschulgesetz, 

dass er in diesem Zusammenhang bei Freiwerden einer Stelle grundsätzlich die 

Möglichkeit hat, darüber zu entscheiden, ob das entsprechende Fachgebiet über-

haupt wieder ausgeschrieben werden soll oder eben nicht oder sogar umgewidmet 

werden soll (vgl. Mitwirken). 

• Personal (Verlängerung der Dienstzeiten) 

Die Verlängerung der Dienstzeiten ist ebenfalls gesetzlich geregelt und liegt in der 

Kompetenz des befragten Experten. Er führt hierzu aus, dass der Gesetzgeber das 

bewusst so gemacht hat. 

„weil ihm klar ist, dass eine Fakultät kaum die Kraft hat, eine vernünftige Entschei-

dung, vielleicht nicht in Anwesenheit, aber zumindest unter Kenntnis, dass alle Kom-

munikationskanäle das eben tragen, das war eigentlich die Diskussion um den Kolle-

gen XY, nicht zu verlängern, einen anderen vielleicht schon“ (B3 06).  

Der befragte Experte führt hierzu weiter aus, dass auch er um die vorgenannte Dis-

kussion weiß, aber die Möglichkeit hat zu entscheiden, ob er die Dienstzeitverlänge-

rung dann entsprechend begründet oder eben nicht. Wenn er es nicht begründet, 

„dann wird er aber gefragt, das muss er dann ertragen. Das ist dann sozusagen das 

Amt“ (B3 06). 

Typische Entscheidungssituationen nach außen 

Nach außen gerichtete Entscheidungssituationen werden vom befragten Experten 

anhand von Verhandlungen mit anderen Hochschulen und der Zusammenarbeit mit 

der Politik vertreten durch das Ministerium beschrieben. Entscheidungen werden in 

diesen Bereichen vom befragten Experten dahingehend beschrieben, dass er ent-

scheidet, mit wem er mit welcher Intention und mit welcher Gesprächsdynamik wie 

lange spricht. 

• Verhandlungen mit anderen Hochschulen & Kooperationen 
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Im Rahmen der Außenvertretung der Universität führt der befragte Experte den Auf-

bau von Kooperation zur weiteren Internationalisierung der Universität und damit 

auch eine mögliche Rekrutierung von Incoming-Studierenden an, die auch der Erfül-

lung von Zielvereinbarungen dient. Hierbei ist er in der Entscheidung insofern frei, als 

dass er nicht an eine Entscheidung des akademischen Senats gebunden ist, der ihn 

„drängt das irgendwie zu tun“ (B3 08) und er sich auf andere Dinge fokussieren könn-

te, da die Universität diese Handlungen nicht direkt wahrnimmt. 

„wenn ich sage, das will ich nicht, ich fokussiere mich auf andere Dinge, dann ist das 

auch ok. Ich glaube nicht, dass da die Uni groß maulen würde. Die merken das auch 

gar nicht. (. …) Und da muss ich auch keinen fragen. Und wenn ich jetzt sagen wür-

de, ich hätte noch hier irgendwo eine Ländergruppe, die würde mich einfach mal inte-

ressieren, da gibt es keinen Dienstreiseantrag. Ich kann das einfach tun. (…) ohne 

dass universitäre Gremien beteiligt sind“ (B3 08). 

• Politik 

Darüber hinaus wird vom befragten Experten erwähnt, dass das „Bedienen der politi-

schen Schiene“ (B3 18) auch zu den zentralen Aufgaben eines Präsidenten gehört 

(vgl. Mitwirken). 

Untypische Entscheidungssituationen nach innen 

Untypische Situationen, in denen der befragte Experte Entscheidungen trifft, ergeben 

sich aus den „Freiheiten, die das Hochschulgesetz bietet, [die] brauchen manchmal 

eine Auslegung“ (B3 12). Zudem ist „nicht alles geregelt in Ordnungen“ (ebd.). 

Exemplarisch werden Haushaltsvereinbarungen, Geschlechterparität in Berufungs-

kommissionen und Gehaltskomponenten sowie Dual Career Couple angeführt. 

• Finanzen 

Sofern bereits von Seiten des Gesetzgebers Zusagen im Rahmen von Haushaltsver-

einbarungen erfolgt sind, die jedoch noch nicht schriftlich fixiert sind, wird vom be-

fragten Experten geschildert, dass bereits im Vorfeld entschieden wird, eine Aus-

schreibung zu starten, auch wenn das Geld faktisch noch nicht verfügbar ist.  

„dass man einfach mal weiß, okay, das wird, das ist eine Zusage, das wird im kom-

menden Jahr zur Verfügung stehen und wir starten jetzt einfach mal eine Ausschrei-

bung. Und da fehlt eventuell noch irgendwo ein Haken, aber ich mache es trotzdem“ 

(B3 12). 
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• Personal (Berufungen) 

Zudem gibt der befragte Experte an, dass der Aspekt der Geschlechterparität über 

Statusgruppen in Berufungskommissionen insbesondere in den Technikwissenschaf-

ten problematisch ist. Hier ist der Anteil weiblicher Mitarbeiter im Vergleich zum Anteil 

männlicher Mitarbeiter deutlich geringer, wodurch eine geschlechterparitätische Be-

setzung der Berufungskommission erschwert ist. In der Folge kann es zu möglichen 

Verfahrensfehlern kommen, die von Seiten des Ministeriums bemängelt werden und 

sogar zu Konkurrentenklagen. Hier entscheidet der befragte Experte eigenverant-

wortlich im Benehmen mit dem Ministerium und trägt die möglichen Konsequenzen.  

„Geschlechterparität, also über Statusgruppen. Geschlechter usw., das ist nicht ganz 

einfach, das ist auch nicht durchsetzbar. (. …) In den [Disziplinen] habe ich einfach 

nicht die Frauen. (…) das hat dann einen Begründungsaufwand und eine Notwendig-

keit und die liefere ich und ich kriege das auch hin und ich stehe auch dafür, dass in 

einem Verfahren, was man eventuell bemängeln könnte seitens des Ministeriums, 

dann dafür ein, wenn sie es bemängeln und sagen Okay, das nehmt ihr jetzt auf eure 

Kappe, Konkurrentenklagen, was passieren kann. Ich sage: Ja, das entscheide ich 

jetzt einfach, dass wir jemanden berufen“ (B3 12). 

• Personal/Finanzen 

Ähnlich verhält es sich nach Aussage des befragten Experten mit Gehaltskomponen-

ten, über die er im Rahmen von Berufungs- und Bleibeverhandlungen entscheidet. 

Auch wenn im Gesetz nicht festgelegt ist, in welchem Umfang Gehaltskomponenten 

für den einzelnen gewährt werden, hat der befragte Experte entsprechende Rege-

lungen. Allerding kann es auch vorkommen, dass er von diesen Regelungen abwei-

chen muss, um Leistungsträger zu gewinnen bzw. zu halten. Sofern dann keine aus-

reichenden Mittel zur Verfügung stehen, gibt der befragte Experte an, vorab eine 

Entscheidung zu treffen und im Nachgang die entsprechend zusätzlichen Mittel beim 

Ministerium zu erwirken. 

„Das steht da nirgends drin. Aber es ist natürlich ein entscheidender Punkt auch in 

Berufungsverfahren. Und ja, da habe ich auch Regelungen. Wieviel ruhegehaltsfähig 

gewährt werden kann usw. Und da muss man einfach mal in der Möglichkeit der Ge-

winnung bei Leistungsträgern oder des Haltens eine Entscheidung treffen, die man 

dann mit dem Ministerium auch mal klären muss“ (B3 12). 

• Personal (Dual Career Couple) 
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Mit Bezug auf seine vorhergehenden Ausführungen zu Berufungen und Gehaltskom-

ponenten, schildert der befragte Experte, dass teils auch sog. Dual Career Couple 

eine Rolle spielen. Sofern im Rahmen von Berufungen der Partner sozusagen zum 

Verhandlungsgegenstand wird, können auch hier Entscheidungen fallen, die unty-

pisch sind. 

„Bei Spitzenkräften spielt in einem höheren Maße auch diese Dual Career eine Rolle. 

Teilweise auch im akademischen. Da muss man irgendwie den Spagat hinkriegen, 

wenn wir jemanden berufen, dann ist es ein Verfahren der Bestenauslese. Die Bes-

tenauslese kann auch den Partner treffen oder die Partnerin“ (B3 18). 

Befragter Experte 4 

Typische Entscheidungssituationen nach innen 

Typische Entscheidungssituationen werden vom befragten Experten in Übereinklang 

mit den formal festgelegten Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwort-

lichkeiten gebracht, die sich einerseits aus dem Landeshochschulgesetz, anderer-

seits aus den Regelwerken der Universität ergeben. 

„Das ist ziemlich genau durch Landeshochschulgesetz und Grundordnungen, das ist 

vorgegeben. Das ist also nichts, wo ich jedes Mal überlege, wer darf was entschei-

den“ (B4 04). 

• Finanzen/Personal/Prozesse & Strukturen 

Typische Entscheidungssituationen, die vom befragten Experten auch als „Alltag“ (B4 

10) bezeichnet werden, sind u.a. die Unterstützung von Anträgen, bspw. für Sonder-

forschungsbereiche, oder auch die Zustimmung von Veränderungen, bspw. von Stu-

diengängen. 

„Unterstützen wir einen Antrag auf einen Sonderforschungsbereich, also jetzt im Be-

reich Forschung. Stimmen wir zu, dass ein Studiengang verändert wird. Dann ir-

gendwie in Hinblick auf Haushalt, da kommt ein Antrag das irgendwie eine Stelle oder 

für sonst irgendwas bezahlt werden muss“ (B4 10). 

Grundsätzlich sind typische Entscheidungssituationen, die o.a. Alltag betreffen, in 

klar strukturierte Prozesse (Routinen) eingebettet. 

„Fragestellungen, die dann sofort wieder in die Routine eingebunden sind. Weil der 

Sonderforschungsbereich, da würde dann das Präsidium befinden nach Rücksprache 

mit dem Dekan. Haushalt ist eigentlich genau festgelegt. Das Präsidium entscheidet. 
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Es gibt hier eine Präsidiumsberatung, es geht in die Dienstberatung, es geht in die 

Haushaltskommission, es geht in den Senat“ (B4 10). 

Untypische Entscheidungssituationen nach innen 

• Auffangkompetenz/Prozesse & Strukturen (Eilentscheidungen) 

Als untypische Entscheidungssituation werden vom befragten Experten exemplarisch 

Eilentscheidungen bei Katastrophenfällen angeführt. Untypische Entscheidungen 

werden in diesem Zusammenhang als seltene Entscheidungen, die nicht zum Alltag 

gehören, beschrieben. 

„Da ist es so, dass ich die Uni schließe praktisch, weil jetzt aufgrund eines schweren 

Sturms jetzt keine Lehrveranstaltungen mehr stattfinden können. Das ist etwas wo es 

also hier ein Krisenteam gibt, dass in einem solchen Fall sich dann sofort treffen 

muss. Sicherheitsingenieur, Polizei, Feuerwehr usw. Und dann entscheidet, ob ab so-

fort der Lehrbetrieb ausfällt. Also selbst für, wenn man so will Krisensituationen, ist 

eigentlich der Kontext, in dem wir Entscheidungen treffen, vorgegeben“ (B4 08). 

Auch untypische Entscheidungssituationen sind damit aus Sicht des befragten Ex-

perten letzten Endes in klar strukturierte Prozesse eingebettet. Zwar beruht die Ent-

scheidung auf einer entsprechenden Vorbereitung, allerdings fällt bei diesem Beispiel 

auf, dass es auch Entscheidungen gibt, die letztlich vom Präsidenten alleine getrof-

fen werden. 

Befragter Experte 5 

Typische Entscheidungssituationen nach innen 

• Richtlinienkompetenz 

Allem übergeordnet schildert auch der befragte Experte B5 Entscheidungen im Rah-

men der Richtlinienkompetenz. Des Weiteren schildert der befragte Experte B5 ähn-

lich wie der befragte Experte B4, dass viele Entscheidungen in den Bereich Alltag 

fallen und bezeichnet diese als „Einzelverfügungen“ (B5 10). Zudem werden vom 

Präsidium „Richtlinien“ (ebd.) und „Grundsätze“ (B5 40) erlassen, die auch der Richt-

linienkompetenz zuzuordnen sind. 

Entscheidungen, die vom befragten Experten der Richtlinienkompetenz zugeordnet 

werden, sind „Entscheidungen was zu tun, in Angriff zu nehmen und mit dem Ministe-

rium anzusprechen oder es eben nicht zu tun“ (B5 12). Der befragte Experte schil-

dert, dass die Tragweite der Entscheidungen etwas zu tun zwar zu überblicken ist, 
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aber deren konkrete Ausgestaltung nicht. Er bezeichnet diese Art von Entscheidun-

gen als „strategisch“ (ebd.). 

Zudem beschreibt der befragte Experte seine Richtlinienkompetenz dahingehend, 

dass er im Rahmen der vom akademischen Senat beschlossenen Entwicklungspla-

nung Entscheidungen treffen kann. Exemplarisch nennt er abstrakt gehaltene Formu-

lierungen in der Entwicklungsplanung, die auf eine Fokussierung in bestimmte Berei-

che abstellt und damit auch auf die strategische Absicherung der Universität. 

„ich kann das auch machen, weil das durchaus auf den Hochschulentwicklungsplan 

abstellt. Der sagt wir investieren uns mehr in [den Bereich Transfer] und das ist für 

uns ein wichtiges Element, (…) um uns strategisch besser abzusichern.“ (B5 16). 

• Personal (Berufungen) 

Nach innen gerichtete Entscheidungssituationen werden exemplarisch im Bereich 

Personal anhand von Berufungen beschrieben (vgl. Mitwirken). Als konkrete Ent-

scheidungssituation nennt der befragte Experte „den Schlussentscheid bei Beru-

fungssachen“ (B5 10). 

Untypische Entscheidungssituationen nach innen 

Auch wenn die oben angeführten Entscheidungen, die auf die Entwicklungsplanung 

abstellen und im Rahmen der Richtlinienkompetenz erfolgen, nicht direkt als unty-

pisch bezeichnet wurden, ist folgendes zu ergänzen:  

Der befragte Experte beschreibt diese Entscheidungen dahingehend, dass der aka-

demische Senat in diesen Fällen nicht entscheidet, da es nicht in dessen Kompe-

tenzbereich fällt. Allerdings „sieht natürlich der Senat [das] ganz anders“ (B5 16). Der 

befragte Experte informiert den akademischen Senat bei diesen Entscheidungen 

zeitnah, „um einfach quasi Puls zu nehmen und Temperatur zu nehmen“ (B5 14).  

Diese Entscheidungen lassen sich demnach, zumindest vom Selbstverständnis des 

akademischen Senats ausgehend, auch als untypisch bezeichnen. 

Befragter Experte 6 

Typische Entscheidungssituationen nach innen 

• Richtlinienkompetenz 

Der befragte Experte erläutert zunächst ganz allgemein, dass er die Richtlinienkom-

petenz innehat. Hierzu schildert er, dass er „Vorschläge“ (B6 06) zur grundsätzlichen 
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(strategischen) Ausrichtung der Universität als Ganze erarbeitet. Diese Vorschläge 

werden dem akademischen Senat entsprechend seiner Mitwirkungsrechte vorgelegt. 

„Wir haben eine Richtlinienkompetenz. Wir müssen der Universität, ich meine, der 

Senat kann uns auch Vorschläge machen. Nur da bin ich wenig optimistisch. Sie 

müssen eigentlich die Vorschläge machen und sagen, da könnte es hingehen. Und 

sich dann vom Senat eher eine Abfuhr holen. Oder sagen wir mal einen Rüffel oder 

ein Da müssen wir nochmal drüber reden" (B6 06). 

Des Weiteren schildert der befragte Experte B6 ähnlich wie die befragten Experte B4 

und B5, dass viele Entscheidungen in den Bereich Alltag fallen und bezeichnet diese 

als „Standardgeschäft“ (B6 12).  

„da müssen sie Ordnungen anpassen und Präsidiumsbeschlüsse machen, damit sie 

dann irgendwelche Dinge, die in der operativen Ebene anfallen auch umsetzen können“ 

(B6 06). 

Nach innen gerichtete Entscheidungssituationen werden exemplarisch im Bereich 

Personal anhand von Berufungen und im Bereich Finanzen anhand von Aufsichts-

funktionen beschrieben. 

• Finanzen 

Mit Bezug auf Entscheidungen im Bereich Finanzen schildert der befragte Experte, 

dass sicherzustellen ist, „dass die Universität keine unabwägbaren Risiken eingeht“ 

(B6 06). Entscheidungen, die in diesem Bereich getroffen werden, dürfen dement-

sprechend nicht dazu führen, dass in der Konsequenz bspw. „Stellensperren“ (ebd.) 

ausgesprochen werden. 

„Das ist ja im Wesentlichen auch die Aufgabe der Hauptberuflichen, weil wir dafür 

gegenzeichnen müssen, dass die Universität den finanziellen Herausforderungen 

gewachsen ist. (. …) Aber wir müssen eben dafür Sorge tragen, dass die Universität 

keine unabwägbaren Risiken eingeht, dass wir eine Absicherung unserer Professuren 

haben, dass wir die Arbeitsfähigkeit der Professuren sicherstellen. Und nicht aus Ver-

zweiflung, weil wir irgendetwas übersehen haben, plötzlich sagen müssen, wir ma-

chen jetzt erstmal Stellensperren oder so etwas“ (B6 06). 

• Personal (Berufungen) 

Auch der befragte Experte B6 schildert, dass Berufungen typische Entscheidungssi-

tuationen sind. Er erläutert hierzu etwas ausführlicher, dass die entsprechenden 

Gremien zwar die Vorarbeit leisten und auch entscheiden. Aber der Ruf sowie die 
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konkrete Ausgestaltung erfolgt letztlich durch den befragten Experten. Der befragte 

Experte führt hierzu aus, dass er ein Berufungsverfahren auch „tot legen“ (B6 06) 

kann. 

„wir sorgen auch dafür, ob ein Berufungsverfahren funktioniert oder nicht. Weil wir na-

türlich die Angebote gestalten. Und wir können ja (…) ein Berufungsverfahren auch 

tot legen. Indem sie sagen, wir gehen auf die Gehaltsforderungen nicht ein oder wir 

gehen hierauf nicht ein oder darauf nicht. Das soll nicht passieren, aber ich will nur 

damit deutlich machen, wir könnten ja jetzt sagen, in den Gremien ist das doch ent-

schieden, dann müssen sie das so durchsetzen. Ja, aber! Dann kommt dann einer, 

der braucht nochmal eine halbe Stelle dazu oder was weiß ich. Und da kommt es 

eben doch sehr auf das Präsidium an“ (B6 06). 

Der befragte Experte erläutert, dass er in diesem Zusammenhang auch durchaus 

bereits ist „unangenehme Entscheidungen zu treffen“ (B6 04) und schildert in diesem 

Zusammenhang einen Fall, in dem eine Professur „nach Ablauf der Probezeit nicht 

weiter beschäftigt“ (ebd. 02) wurde. Ähnlich wie die übrigen befragten Experten, be-

schreibt auch der befragte Experte B6, dass Berufungen elementar sind und er in 

den Verfahren „eine entscheidende Rolle“ (ebd. 06) spielt. Denn über „die Qualität 

der Berufung entscheidet sich das Schicksal der Universität“ (ebd.). 

Als Nachteil derartiger Entscheidungen, die langfristiger Natur sind, schildert er aus 

seiner Perspektive, dass die „die Folgen (…) erst in vier, fünf Jahren sichtbar [sind], 

sodass meistens das aktuelle Präsidium gar nicht mehr davon profitieren kann“ (B6 

06). 

Typische Entscheidungssituationen nach außen 

Nach außen gerichtete Entscheidungssituationen werden vom befragten Experten 

anhand repräsentativer Aufgaben und anhand von Verhandlungen mit anderen 

Hochschulen sowie Kooperationen mit der Wirtschaft beschrieben. Entscheidungen 

werden in diesen Bereichen vom befragten Experten dahingehend beschrieben, dass 

er entscheidet, an welchen Anlässen er teilnimmt und mit wem er mit welcher Intenti-

on und mit welcher Gesprächsdynamik wie lange spricht. 

• Politik, Öffentlichkeit & Gesellschaft (Repräsentation der Universität) 

Aufgaben, die im Rahmen der Außenvertretung der Universität durch sog. „Grußon-

kelei“ (B6 06) anfallen, beschreibt der befragte Experte dahingehend, dass hier „Ent-

scheidungsproblematiken“ (ebd.) auftreten können. Diese äußern sich nicht zuletzt in 
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der Frage, zu welchen Anlässen man geht und zu welchen nicht. Der befragte Exper-

te schildert hierzu, dass diese Entscheidungsproblematiken auch inneruniversitär 

auftreten können. 

„und wenn sie dahingehen, müssen sie auch dahingehen. Und man muss ja aufpas-

sen, damit kann man sehr schnell anecken, auch innerhalb der Universität. Also man 

muss auch, sagen wir mal, klare Ansagen haben, zu welchen Veranstaltungen geht 

man auch innerhalb der Universität. Wenn sie einmal zu einer Antrittsvorlesung ge-

hen, müssen sie immer hingehen“ (B6 06). 

Darüber hinaus schildert der befragte Experte, dass die Außenvertretung auch darin 

besteht, „mit den Ministerien (…) einen Draht herzustellen“ (B6 06), um die einge-

räumten „Handlungs- und Gestaltungsspielräume aufrecht zu erhalten“ (ebd.). 

• Wirtschaft & Kooperationen mit anderen Hochschulen 

Ähnlich wie der befragte Experte B3, schildert auch der befragte Experte B6, dass er 

für „Verhandlungen mit anderen Hochschulen“ (B6 06) und den Aufbau von „Koope-

rationen mit der Wirtschaft“ (ebd.) zuständig ist. 

Untypische Entscheidungssituationen nach innen 

• Auffangkompetenz/Prozesse & Strukturen 

Als untypische Entscheidungssituationen werden vom befragten Experten zunächst 

Situationen angeführt, in denen Haftungsfragen nicht eindeutig geklärt sind.  

„wo man unsicher ist, wie Haftungsfragen aussehen könnten. Es wird immer sehr la-

pidar gesagt, wenn es nicht grob fahrlässig oder absichtlich gemacht wird, müssen 

wir nicht dafür geradestehen“ (B6 16). 

Als konkretes Beispiel wird ein Brandschutzfall genannt, bei dem der Weiterbetrieb 

eines Gebäudes untersagt wurde. Der befragte Experte erläutert, dass „unkonventio-

nelle Wege beschritten“ (B6 16) wurden, um den Weiterbetrieb zu gewährleisten. Es 

wurde zunächst ein „Rechtsgutachten eingeholt“ (ebd.) und daraufhin bewusst ent-

schieden, das Gebäude weiter zu betreiben. Zudem wurde versucht die Haftungssi-

tuation dahingehend zu verändern, dass versucht wurde beim zuständigen Ministeri-

um eine Dienstanweisung zum Weiterbetrieb des betroffenen Gebäudes zu erwirken, 

die allerdings erfolglos blieb.  

„ich dann auch strafrechtlich sogar ein Risiko eingehe. Aber das (…) bin ich bewusst 

eingegangen. Weil sonst hätten wir [das Gebäude] schließen müssen. Und ich habe 
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dann auch versucht eine Dienstanweisung zu kriegen. Nach dem Motto: Herr Präsi-

denten, ich verpflichte sie jetzt. Aber das kriegen sie nicht. Also da müssen sie dann 

schon selber den Kopf hinhalten“ (B6 16). 

Der befragte Experte führt hierzu weiter aus, dass er in derartigen Situationen nichts 

delegieren kann und „dass mit der Aufgabe oder der Übernahme von Positionen 

auch die Übernahme von Verantwortung gekoppelt ist“ (B6 18). 

• Prozesse & Strukturen 

Darüber hinaus gibt der befragte Experte an, dass im Rahmen der übertragenen 

Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten die Entscheidung 

über Schließung von Studiengängen oder Instituten zwar vorgesehen ist und auch 

erwartet wird. Diese Entscheidungssituationen sind aus seiner Perspektive allerdings 

nicht als typisch anzusehen, sondern untypisch. 

„sie können auch sagen, dass eine Entscheidung einer Schließung eines Studien-

gangs oder eines Instituts ist schon eine außergewöhnliche Entscheidung. Die von 

uns erwartet wird, aber das muss man wohlüberlegt machen, was man da tut“ (B6 

16). 

6.1.3 Beschreibung von Entscheidungsstrukturen 

Die gegenwärtig vorherrschenden Entscheidungsstrukturen wurden aus Sicht der 

befragten Experten wie folgt beschrieben. 

In allen geführten Interviews wurden die inneruniversitären Entscheidungsstrukturen 

zunächst anhand der formal vorgegebenen Regulierungsstrukturen der jeweiligen 

Landeshochschulgesetze und damit einhergehenden Leitungsmodelle beschrieben. 

Darüber hinaus wurden die zentralen Entscheidungsorgane, das Präsidium, die Fa-

kultäten und der akademische Senat, genannt. Zum Teil wurde auch die Zusammen-

setzung der einzelnen zentralen Organe anhand der Anzahl der Mitglieder je Status-

gruppe geschildert (vgl. 4.1.3, 4.1.4 & 4.1.6). 

Der Hochschulrat wird zwar weitestgehend als Außensteuerungsakteur angesehen, 

soll aber dennoch an inneruniversitären Entscheidungen mitwirken. In den geführten 

Interviews wurde der Hochschulrat lediglich zweimal kurz beiläufig erwähnt und 

scheint mit Blick auf inner- und außeruniversitäre Entscheidungen keine wesentliche 

Rolle zu spielen (vgl. 4.1.2). Die entsprechenden Interviewpassagen sind nachfol-

gend angeführt: 
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„Das sind gute Leute. Aber eigentlich hören wir von denen relativ wenig. Also die las-

sen uns da schalten und walten“ (B1 44). 

„Dann müssen sie sich kritisch mit ihrer Haushalts- und mit ihrer Finanzplanung aus-

einandersetzen. Aber da werden sie meistens von den Hochschulräten auch schon 

gezwungen. Wenn es gute Hochschulräte sind“ (B6 12). 

Die in den zentralen Entscheidungsorganen vertretenen Statusgruppen Verwaltung, 

Studierende und Professoren, wurden von den befragten Experten wie folgt be-

schrieben. 

Die Verwaltung wird mit Blick auf die zentralen Entscheidungsorgane nicht explizit 

erwähnt. Anhand der Beschreibungen der befragten Experten zeigt sich, dass die 

Verwaltung eher eine beaufsichtigende und kontrollierende Funktion bzw. eine er-

möglichende und unterstützende Funktion im Rahmen von Entscheidungen und de-

ren Umsetzung einzunehmen scheint (vgl. Kapitel 3; siehe Anhang vii). 

Die Studierenden werden in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht explizit erwähnt. 

Lediglich in einem Interview wird hierzu deutlich: „die Studierenden haben nie die 

Mehrheit“ (B3 14). Die Studierenden finden im Rahmen der Interviews insbesondere 

mit Blick auf Ihre Rolle als Kunde und zentrale Anspruchsgruppe entsprechend Be-

rücksichtigung (siehe Anhang vii). 

Die Professoren sind, wie in Kapitel 4 erläutert, am stärksten in den zentralen Ent-

scheidungsorganen vertreten. Das wird auch von den befragten Experten wiederholt 

sehr deutlich betont. Zudem wird von allen befragten Experten betont, dass Profes-

soren „machen was sie wollen“ (B1 22) und „davon überzeugt sind, dass ihr Fach 

das wichtigste in der Welt ist“ (B2 16). Die Fragmentierung der Organisation Universi-

tät (vgl. Kapitel 3), die sich nicht zuletzt aus den unterschiedlichen Professuren, Fä-

chern, aber auch heterogen zusammengesetzten Fakultäten ergibt, wird ebenfalls 

wiederholt beschrieben. Als besonders herausfordernd wird in diesem Zusammen-

hang von den befragten Experten beschrieben, die Balance zwischen Fragmentie-

rung und „Zerfallen“ (B3 14) zu halten (siehe Anhang vii). 

Darüber hinaus beschreiben alle befragten Experten, dass die Entscheidungsstruktu-

ren zur jeweiligen Universität passen müssen und inneruniversitär ausgestaltet wer-

den, wie auch die nachfolgenden Interviewauszüge noch einmal verdeutlichen: 

„Aber ansonsten halte ich die Strukturen, die ich angetroffen habe, jetzt nachdem ich 

auch schon [einige] Jahre darin arbeiten konnte, für zweckmäßig“ (B1 16). 
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„Man sollte schon darauf achten, dass die Governance-Strukturen zu der Einrichtung 

passen“ (B3 02). 

„die Entscheidungsstrukturen, die verbrieften, sind tatsächlich politisch. Also die lau-

fen über die innerhochschulische Gesetzgebung“ (B5 24). 

So finden sich neben den in den Landeshochschulgesetzen vorgesehenen zentralen 

und dezentralen Organen weitere „installierte Gremien“ (B4 04), wie bspw. die „Prä-

sidiumsberatung“ (ebd. 04), das „Dekans-Kollegium“ (B1 24) und die diversen Aus-

schüsse, Beiräte und „Kommissionen“ (ebd. 18) oder auch „Untergruppe der Kom-

mission“ (B3 14). 

Zudem wurde über alle Interviews geäußert, dass es wichtig ist, dass die Personen 

zu den Strukturen passen. Das gilt aus Sicht der befragten Experten für alle zentra-

len Organe der Universität, wie anhand der nachfolgend exemplarisch angeführten 

Interviewauszüge deutlich wird (vgl. Ideale Entscheidungsstrukturen): 

„ein gewisser Chorgeist, den wir denke ich schon immer noch haben. Dann haben sie 

eben auch weniger verhärtete Fronten. Die politischen Linien werden nicht in jedem 

Kleinkram deutlich“ (B1 28). 

„wir können mit diesen Entscheidungsstrukturen wie wir sie haben, mit Senat, Präsi-

dium usw. gut leben. Es kommt letzten Endes immer auf die persönliche Entwicklung 

an“ (B2 52). 

„wir haben so ein Gefühl wie wir miteinander umgehen wollen, in Gremien und mit 

Entscheidungen und auch in den Entscheidungsstrukturen. Ich glaube man braucht 

da aber auch Personen, die da reinpassen“ (B3 14). 

Insgesamt werden die Entscheidungsstrukturen als „gremiengebunden“ (B4 16) be-

schrieben. Das resultiert aus Perspektive der befragten Experten daraus, dass es 

„schon eine sehr stark gelebte Praxis [gibt], wie eine Universität partizipieren möchte 

an Entscheidungen“ (B3 02). „Also wo die Grundidee der Partizipation sehr stark ver-

ankert ist und auch gelebt wird“ (B4 16). 

Deutlich wird zudem über alle Interviews, dass eine hierarchische Ausgestaltung der 

inneruniversitären Entscheidungsstrukturen, ausgehend vom Präsidium, nicht ange-

messen, aber vor allem auch nicht zielführend ist, wie das nachfolgende Zitat exemp-

larisch verdeutlicht: 

„da können sie jetzt alle möglichen Führungsstrukturen bemühen. Sie können das 

aus einer Mentalität machen Ich bin hier der Chef und sage wo es langgeht. Das ist 
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meiner Ansicht nach einer Universität unwürdig. Weil man immer erkennen muss, 

dass man ja auch ein großes Privileg hat. Nämlich das Privileg, dass man unter Um-

ständen da ein paar Hundert, wenn man die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler und die Studierenden einrechnet, eine große Zahl von Menschen hat, die unter-

schiedliche Kreativitäten in verschiedenen Disziplinen aufweisen“ (B6 02). 

Darüber hinaus wurden von den befragten Experten explizit Vor- und Nachteile be-

schrieben, die sich aus den gegenwärtig vorherrschenden Entscheidungsstrukturen 

ergeben. 

Befragter Experte 1 

Vorteile 

• Beteiligung & breite Basis für Entscheidungen & kurze Entscheidungswege 

Als Vorteil der Entscheidungsstrukturen schildert der befragte Experte, dass Universi-

täten letztlich keine Unternehmen sind. Entscheidungen werden nicht Top-down ge-

troffen und umgesetzt, sondern die Beteiligung der Mitglieder an Entscheidungen ist 

elementarer Bestandteil. Die Beteiligung wird vor allem durch die „schlanken Struktu-

ren“ (B1 22) gewährleistet und ermöglicht.  

„eine Universität ist ja eben doch kein Unternehmen, sondern ist ja letztlich auch eine 

demokratisch verfasste Struktur. (. …) Und dazu gehört eben, dass jeder auch mitre-

det“ (B1 22). 

Nachteile  

• Dauer von Entscheidungsprozessen 

Der befragte Experte schildert das Einhalten der „zuständigen Hierarchie“ (B1 18) in 

den Entscheidungsstrukturen zwar nicht explizit als Nachteil, verweist aber implizit 

auf die (notwendige) Dauer der damit verbundenen Entscheidungsprozesse: 

„manchmal ist der Senat zuständig, manchmal auch nicht. Der Senat hat Kommissio-

nen. Dann ist der Personalrat einzubinden. Und das bedeutet eben, dass bestimmte 

Dinge eben mal auch ein paar Monate, oder die Dauerstellenkonzepte, die ich ihnen 

gerade beschrieben hab, 3 Jahre, das hätte ich mir natürlich auch nicht träumen las-

sen, dauern“ (B1 18). 

Befragter Experte 2 

Vorteile 

• Selbstbestimmungsrecht der Fakultäten (geführt) 
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Als Vorteil der Entscheidungsstrukturen hebt der befragte Experte „das Selbstbe-

stimmungsrecht der Fakultäten“ (B2 22) hervor. Dieses Selbstbestimmungsrecht be-

nötigt allerdings Leitlinien zur Weiterentwicklung.  

„Aber es bedarf ein bisschen so der Führung und so ein bisschen der Leitlinie, sage 

ich jetzt mal, wie man sich weiterentwickeln kann“ (B2 22). 

Nachteile 

• Dauer von Entscheidungsprozessen 

Ähnlich wie der der befragte Experte B1, schildert auch der befragte Experte B2, 

dass das Einhalten der Entscheidungsstrukturen und die damit verbundenen Prozes-

se ausgesprochen zeitintensiv sind. Hierbei wird allerdings ebenfalls nicht explizit 

erwähnt, ob die Dauer von Entscheidungsprozesse als nachteilig empfunden wird. 

„die Prozesse in einer Universität dauern furchtbar lange, also ich bin eigentlich eher 

ein Ungeduldiger. Ich weiß, dass das so ist, aber ich versuche bei allen Möglichkeiten 

immer auch ein bisschen den Zeitfaktor einzubringen“ (B2 34). 

Befragter Experte 3 

Vorteile 

• Beteiligung & breite Basis für Entscheidungen 

Als Vorteil der Entscheidungsstrukturen schildert der befragte Experte, dass sie von 

Partizipation leben. Hierdurch ist es möglich, bereits im Entscheidungsprozess viele 

Akteure mitzunehmen und Entscheidungen auf eine breite Basis zu stellen. Der be-

fragte Experte führt hierzu aus, dass man „hinterher deutlich weniger Zeit in der Er-

klärung einer Entscheidung [benötigt]“ (B3 14), schränkt die Vorteile jedoch mit den 

folgenden Nachteilen ein. 

Nachteile 

• Dauer von Entscheidungsprozessen & Notwendige Mehrheiten 

Der befragte Experte schildert, dass oben erwähnte Partizipation mit einem hohen 

Maß an Kommunikation und Diskurs verbunden ist, wodurch Entscheidungsprozesse 

aufwendiger werden. Allerdings ist dieser Aufwand notwendig, da um „Mehrheiten“ 

(B2 02) geworben werden muss. 
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Mit Blick auf den Aufwand, schildert auch der befragte Experte B3, dass das Einhal-

ten der Entscheidungsstrukturen und die damit verbundenen Prozesse zeitintensiv 

sind. 

„Was sicherlich ein Nachteil ist, dass es Zeit braucht, großes Maß an Kommunikation, 

Diskurs“ (B3 14). 

• Trend in Richtung immer mehr Gremienarbeit (Neue Aufgaben) 

Darüber hinaus schildert der befragte Experte, dass der Faktor Zeit auch von Seiten 

der Gremien kritisiert wird und im Rahmen einer verpflichtenden Gefährdungsanalyse 

über alle Statusgruppen mitgeteilt wurde, „Gremienarbeit ist anstrengend und kostet 

Zeit“ (B3 14). 

Zudem merkt der befragte Experte an, dass er diesen Trend in Richtung immer mehr 

Gremienarbeit gar nicht stoppen kann. Hintergrund ist, dass das Präsidium in be-

stimmten Bereichen, die als neue Aufgaben hinzukommen, nicht über die entspre-

chende „Grundkompetenz“ (B3 14) verfügt, um Entscheidungen zu treffen und auf 

die Unterstützung aus der Universität angewiesen ist, um Entscheidungen vorzube-

reiten. 

„Das Präsidium hat keine Grundkompetenz jetzt zum [Bereich IT], die ausreichen sol-

che Entscheidungen zu treffen. Also wird es wieder einmal eine Kommission geben 

oder eine Untergruppe der Kommission für Planung und Haushalt“ (B3 14). 

• Notwendige Veränderungen können zur Abwahl führen (Wie falle ich?) 

Der befragte Experte erläutert, dass es der Entwicklung seiner Universität nicht gut-

tun würde, wenn er Entscheidungen „mit Blick auf mögliche Wahlergebnisse bei einer 

erneuten Kandidatur“ (B3 04) treffen oder eben nicht treffen würde. Er räumt aller-

dings ein, dass je nachdem, wohin man bei einer möglichen Abwahl „fällt“ (ebd.), 

nicht völlig auszuschließen ist, dass man die Ergebnisse einer anstehenden Wahl im 

Kopf hat. 

„muss man dann überlegen, wohin fällst Du eigentlich zurück. Und ich glaube, dann 

kann man sich nicht völlig frei machen davon, doch eventuell im Kopf zu haben, wie 

ist eigentlich jetzt insgesamt die Wirkung dieser ganzen Geschichten auch auf meine 

Person in Hinblick auf eine Wiederwahl“ (B3 04). 

Befragter Experte 4 

Vorteile 
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• Transparenz & breite Basis für Entscheidungen 

Als Vorteil der Entscheidungsstrukturen schildert der befragte Experte, dass sie 

transparent sind. Hierdurch ist es möglich, „dass Entscheidungen auf eine breite Ba-

sis gestellt werden“ (B4 18) und von vielen, wenn auch nicht von allen, mitgetragen 

werden. Durch die Unterschiedlichen Gremien und die Beteiligung unterschiedlicher 

Akteure (Dekane, Senatoren, Verwaltung usw.) „sind die Entscheidungen (…) ausba-

lanciert“ (B4 50). 

Nachteile 

• Notwendige Strukturveränderungen von Mehrheiten abhängig 

Als Nachteil der Entscheidungsstrukturen beschreibt der befragte Experte, dass 

Strukturveränderungen, die nicht zuletzt aus Perspektive des Präsidiums notwendig 

sind, „an Gremien gebunden [sind] und an die jeweiligen Mehrheiten innerhalb eines 

Gremiums“ (B4 22).  

• Widerstand gegen Veränderung möglich (kein Eingriff möglich) 

Exemplarisch wird vom befragten Experten der Rückgang der Nachfrage eines Stu-

diengangs und die Umstrukturierung von Fächern angeführt. Im ersten Fall erläutert 

der befragte Experte, dass der Rückgang der Nachfrage eines Studiengangs u.a. 

dazu führen kann, den Studiengang einzustellen und stattdessen einen anderen zu 

eröffnen. Im zweiten Fall erläutert der Experte, dass die Notwendigkeit bestehen 

kann, ein Fach, dass sehr erfolgreich ist zu stärken und dafür ein anderes zu be-

schneiden. Zu beiden Fällen wird vom befragten Experten erläutert, dass es möglich 

ist, „dass sie auf großen Widerstand stoßen werden und unter Umständen dann auch 

eben nicht die Mehrheit finden, weil sich im Zweifelsfalle dann die Institution doch 

gegen Veränderung verwehrt“ (B4 20). 

Befragter Experte 5 

Vorteile 

• Transparenz & kurze Entscheidungswege 

Ähnlich wie der befragte Experte B1, schildert auch der befragte Experte B5, dass 

sich durch die inneruniversitären Entscheidungsstrukturen und „kurzen Wege“ (B5 

28) entsprechende Transparenz im Rahmen der Entscheidungsprozesse gewährleis-

ten lässt. 
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Nachteile 

• Entscheidungen abhängig von Mitwirkungsrechten 

Nicht explizit als Nachteil, aber als „Herausforderung“ (B5 04) schildert der befragte 

Experte, dass auf der einen Seite Entscheidungen durch ein Präsidium getroffen 

werden können, diese Entscheidungen aber grundsätzlich nicht gegen die grund-

rechtlich verbriefte Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre mög-

lich sind. Zudem stehen diesen Entscheidungen die entsprechenden Mitwirkungs-

rechte der zentralen und dezentralen Organe entgegen. 

„Das eine ist, dass man einerseits, also verbunden, präsidiale Macht mit, ich sage es 

jetzt mal, mitwirkungsrechtlicher oder grundrechtlich geschützter Ohnmacht miteinan-

der verbindet. Das ist doch eine schwierige Sache ist wie diese Checks and Balances 

hier gar nicht so genau funktionieren“ (B5 04). 

• Notwendige Veränderungen können zur Abwahl führen 

Die vom befragten Experten geschilderte Ohnmacht wird zusätzlich erschwert, da 

Präsidenten bzw. Präsidien die Aufgabe haben, notwendige Veränderungen für die 

Universität als Ganze einzuleiten. Ein Top-down Durch- und Umsetzen von damit 

verbundenen Entscheidungen ist aus seiner Sicht zwar möglich, kann aber bei einer 

möglichen Wiederwahl von Mitgliedern des Präsidiums entsprechende Konsequen-

zen haben. Ultima Ratio ist eine vorzeitige Abwahl möglich. Der befragte Experte 

schildert es wie folgt: 

„Das zweite ist natürlich immer die Situation gegen innen etwas anschieben zu müs-

sen, Veränderungen einzuleiten, die Auswirkungen haben für die Personen, die einen 

nachher wählen. Das ist zwar der demokratische Ansatz von dem her. Ist aber völlig 

reduziert auf, ich sage es immer, [22], oder Senate können auch bis 30 gehen, Per-

sonen in Lebensstellungen“ (B5 04). 

Befragter Experte 6 

Vorteile 

• Beteiligung & Ideenvielfalt 

Auch der befragte Experte B6 beschreibt die Vorteile der Entscheidungsstrukturen 

dahingehend, dass sie einem „partizipativer Ansatz, in dem Sinne, Bottom-up“ (B6 

02) folgen. Nicht nur als Vorteil der Entscheidungsstrukturen, sondern der Universität 
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als Ganze, nennt der befragte Experte, dass man „so furchtbar viele kluge Köpfe hat“ 

(B6 08) hat, die es gilt „im Sinne der Universität zu nutzen“ (ebd.). 

Nachteile 

• Entscheidungen abhängig von Mitwirkungsrechten & Mehrheiten 

Ähnlich wie die übrigen befragten Experten, beschreibt der befragte Experte B6, 

dass die gesetzlich verbrieften Mitwirkungsrechte zu teilweise ausgesprochen auf-

wendigen Entscheidungsprozessen führen, die sich nicht zuletzt in „Vermittlungstä-

tigkeiten“ (B6 08) widerspiegeln, um die Leute „mitzunehmen“ (ebd. 02). Kritisch wird 

auch die verfassungsrechtlich gestützte „Professorenmehrheit“ (ebd. 24) bei den ent-

sprechenden Entscheidungen erwähnt (vgl. Ideale Entscheidungsstrukturen). 

• Notwendige Veränderungen können zur Abwahl führen 

Auch der befragte Experte B6 schildert, dass das Einleiten, Durch- und Umsetzen 

notwendiger Veränderungen zwar grundsätzlich möglich ist. Bei einer möglichen 

Wiederwahl von Mitgliedern des Präsidiums kann das allerdings entsprechende Kon-

sequenzen haben. Ultima Ratio ist eine vorzeitige Abwahl möglich. Der befragte Ex-

perte schildert es wie folgt: 

„Der Senat hat eine mächtige Waffe in der Hand, indem er einen nämlich im Zweifels-

fall zwingt. Er braucht ja nur zu sagen, Wir unterschreiben den Hochschulentwick-

lungsplan nicht, wir machen das Strategiekonzept nicht mit, oder sowas. Dann kön-

nen sie es trotzdem machen, aber dann laufen sie Gefahr, dass die Leute nicht mit-

genommen werden. Also wir haben theoretisch eine hohe Macht. Aber wir haben im-

mer das Problem, dass sie leicht Gefahr laufen, dass sie dann eben doch abgewählt 

werden“ (B6 02). 

6.1.4 Ideale Entscheidungsstrukturen 

Neben der Beschreibung der gegenwärtigen Entscheidungsstrukturen und explizit 

genannten Vor- und Nachteilen der Strukturen, war von Interesse, wodurch sich aus 

Sicht der befragten Experten ideale Entscheidungsstrukturen auszeichnen würden. 

Hierzu ist anzumerken, dass Aspekte die als ideal formuliert werden, im Umkehr-

schluss ebenfalls als Nachteile der gegenwärtigen Entscheidungsstrukturen angese-

hen werden können (vgl. 6.2.2). 
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Vorab lässt sich festhalten, dass alle befragten Experten die in ihrer Universität vor-

herrschenden Entscheidungsstrukturen grundsätzlich positiv bewerten (siehe An-

hang vii). 

Diese zunächst grundsätzlich positive Bewertung wird in den Interviews allerdings 

eingeschränkt. Einschränkungen sind erstens auf die (vorgegebene) Binnenorgani-

sation der Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsorgane gerichtet. Zweitens 

werden Einschränkungen bezogen auf die Autonomie der jeweiligen Universität im 

Zusammenspiel von Ministerium und Universität, vertreten durch den Präsidenten, 

genannt. Zweites bezieht sich insbesondere auf Vorgaben von Seiten des zuständi-

gen Ministeriums, die sich in den jeweiligen Landeshochschulgesetzen finden lassen. 

Wie ideale Entscheidungsstrukturen aus Sicht der befragten Experten aussehen bzw. 

welche Einschränkungen gegenwärtig vorherrschen, wurde wie folgt beschrieben. 

Befragter Experte 1 

Ministeriumsvorgaben – Aufsicht & Kontrolle 

• Personal (Berufungen) 

Einschränkungen bezogen auf die Autonomie und das Zusammenspiel von Ministe-

rium und Universität werden vom befragten Experten dahingehend geäußert, dass 

Universitäten zum Teil als nachgeordnete und damit ausführende Behörden angese-

hen werden und verweist dabei auf seine Schilderung zum Berufungsverfahren (s.o.). 

„die sehen eben die Universitäten sozusagen als nachgeordnete Behörden, denen 

sie irgendwie etwas vorgeben können. Also da muss ich eben auch ab und zu mal 

Briefe schreiben so nach dem Motto Sorry, davon habt ihr gar keine Ahnung, das 

machen wir und nicht ihr (. …) vom Abteilungsleiter abwärts, haben sie eben so ein 

paar Korinthenkacker, die eben wirklich davon leben, dass sie hier die Kontrolle aus-

üben“ (B1 44). 

• Finanzen (Mittelverwendung) 

In Konkretisierung erläutert der befragte Experte, dass „die wichtigste Verbindung 

(…) sowieso das Geld [ist]“ (B1 48). Der Landtag bewilligt Summe X und auf Grund-

lage von Mittelumverteilungsmodellen erhalten die Hochschulen des Landes ihren 

Anteil. 

„Und das ist in der Tat die ureigene Aufgabe der Politik als Souverän, klar, damit 

muss ich eben leben“ (B1 48). 
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Die Entscheidung darüber, wie letzten Endes das Geld verwendet wird, sollte aus 

Sicht des befragten Experten der Universität überlassen werden. Hierbei ist zu beto-

nen, dass es dem befragten Experten letztlich nicht darum geht, dass die Universität 

losgelöst von Entwicklungsplanung und Zielvereinbarungen entscheidet. Vielmehr 

geht es dem befragten Experten um kleinteilige Eingriffe von Seiten des Ministeriums 

in Form von Aufsicht und Kontrolle während des Zeitraums, in dem Entwicklungspla-

nung und Zielvereinbarungen gelten. 

„Aber wenn ich mal das Geld habe, also dann denke ich müsste eben die Einstellung 

sein Jetzt lassen wir die mal machen. Genauso wie ich eben meine Professoren ma-

chen lasse. Und dann gucke ich eben nach ein paar Jahren ist da jetzt etwas rausge-

kommen oder nicht. Und dann kann ich anpassen. Und nicht diese Klein-Klein-

Steuerung“ (B1 48). 

Alle genannten Aspekte resultieren letztlich in nicht vorhandenen Entscheidungs-

kompetenzen des Präsidenten. 

Befragter Experte 2 

Ministeriumsvorgaben – Aufsicht & Kontrolle 

Auch der befragte Experte B2 führt Einschränkungen bezogen auf die Autonomie 

und das Zusammenspiel von Ministerium und Universität an und bezeichnet diese als 

„Drawbacks“ (B2 48).  

• Finanzen (Mittelverwendung) 

Mit Blick auf notwendige Anpassungs- und damit auch Entscheidungsfähigkeit gibt 

der befragte Experte an, dass das detaillierte Aufstellen eines Wirtschaftsplanes über 

mehrere Jahre nicht sonderlich autonomieunterstützend ist.  

• Personal (Berufungen; Stellenplan) 

Zudem führt der befragte Experte an, dass das zuständige Ministerium auch in Beru-

fungsprozessen, neben der vorgesehenen Kontrolle auf Formfehler, durchblicken 

lässt, „dass zum Teil dann auch eigene Vorstellung nur die besten sind“ (B2 48). Zu-

dem führt der befragte Experte in Verbindung zur Anpassungs- und Entscheidungs-

fähigkeit an, dass eine Abkehr bzw. „Lockerung des fixen Stellenplans“ (B2 52) aus 

seiner Sicht zielführend wäre.  

Auch hier resultieren alle genannten Aspekte letztlich in nicht vorhandenen Entschei-

dungskompetenzen des Präsidenten. 
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Befragter Experte 3 

Ministeriumsvorgaben – Aufsicht & Kontrolle und Abhängigkeit durch Abwahl 

• Aufsicht & Kontrolle 

Auch der befragte Experte B3 führt Einschränkungen bezogen auf die Autonomie 

und das Zusammenspiel von Ministerium und Universität an und bezeichnet diese als 

„Zwänge des Korsetts“ (B3 12). Aufsicht und Kontrolle von Seiten des Ministeriums 

sind nach Aussage des Experten trotz getroffener Zielvereinbarungen teilweise sehr 

kleinteilig.  

„jeden Tag prüfen, an welcher Stelle wird jetzt eigentlich die Autonomie zu stark ein-

geengt, ist es wirklich nicht mehr vertretbar, dass ein Ministerium sagt Das ist jetzt 

Fach- und Rechtsaufsicht. Die sind halt sehr kleinteilig, trotz der Zielvereinbarungen“ 

(B3 12). 

In Relativierung zur gegenwärtig vorherrschenden „Übergriffigkeit des Ministeriums“ 

(B3 18) ergänzt der befragte Experte allerdings, er könnte sich „überhaupt nicht vor-

stellen zu agieren unter so alten Governance-Strukturen, wo dann wirklich in ganz 

enger Führung, Studiengangsgenehmigungen oder sowas“ (B3 12). 

• Abhängigkeit durch Abwahl 

Wichtig ist aus Perspektive des befragten Experten, dass der Umgang in den Gremi-

en und damit verbunden auch einmal „unliebsame Entscheidungen“ (B3 14) zu tref-

fen nicht sofort dazu führen, dass Ultima Ratio eine Abwahl resultiert. 

„ich kann nicht, wenn ich mal irgendeine unliebsame Entscheidung treffe, hatten wir 

ja jetzt eben schon das Thema, inwieweit hat man das im Kopf, gleich so angezählt 

werden, dass ich um meinen Job hier fürchten müsste. Das darf irgendwie nicht pas-

sieren“ (B3 14). 

Binnenorganisation – Zusammensetzung der Entscheidungsgremien 

Mit Blick auf die Zusammensetzung der zentralen Entscheidungsorgane schildert der 

befragte Experte, dass es Personen braucht, „die dann auch bereit sind wirklich mit-

zuwirken“ (B3 04). Diese Personen müssen aus Sicht des befragten Experten in die 

Entscheidungsstrukturen passen. 

„wir haben so ein Gefühl, wie wir miteinander umgehen wollen in Gremien und mit 

Entscheidungen und auch in den Entscheidungsstrukturen. Ich glaube man braucht 

da aber auch Personen, die da reinpassen“ (B3 14). 
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Die Entscheidungsstrukturen wiederum müssen aus Sicht des befragten Experten – 

wie bereits geschildert – zur Universität passen. Wenn sich die Personen ändern, 

können sich ggf. auch die universitätsinternen Entscheidungsstrukturen verändern 

(vgl. Erfahrungen). 

„in der Struktur wie wir es machen, müssen die Personen ein bisschen passen zu 

diesem Modell. Wenn wir dann mal andere Personen hätten, wo man sagt, die über-

zeugt, der hat Ideen und Visionen, dann muss man auch die Governance-Strukturen 

anpassen. Und dann können sich auch die Entscheidungsgremien hier ein Stück weit 

anders gestalten“ (B3 14). 

Befragter Experte 4 

Binnenorganisation – Zusammensetzung der Entscheidungsgremien 

Mit Blick auf die Binnenorganisation wird vom befragten Experten angeführt, dass 

eine „Fallweise Zusammenstellung der Entscheidungsgremien“ (B4 60) ideal wäre. In 

diesen fallweise zusammengestellten Entscheidungsgremien würden bspw. Ent-

scheidungen, die den Organisationsbereich Forschung betreffen, vornehmlich von 

den Personen getroffen, die Forschen und über entsprechendes Expertenwissen ver-

fügen. 

„Forschungsfragen sollten sinnvollerweise vor allen Dingen von denen beantwortet 

werden, die aktiv Forschung betreiben. Fragen in der Lehre sinnvollerweise vor allen 

Dingen von denen, die wirklich an guter Lehre interessiert sind. (. …) Also sicherlich 

mehr expertenbasiert oder kundigenbasiert Entscheidungsstrukturen“ (B4 60). 

Allerdings wären Entscheidungsfindungen nach Aussage des befragten Experten 

auch in fallweise zusammengestellten Entscheidungsgremien „nicht einfacher“ (B4 

62). Auch Experten sind nicht notwendigerweise von vornherein „einer Meinung sind“ 

(ebd.). Allerdings wären diese fallweisen Entscheidungsgremien aus Sicht des be-

fragten Experten dadurch gekennzeichnet, dass die Notwendigkeit einer fachkundi-

gen Entscheidung für die entsprechenden Organisationsbereiche gesehen werden 

und auch die entsprechenden Zusammenhänge erkannt werden. 

„ein Austausch, der dann auch getragen würde von der Notwendigkeit eben auch 

überhaupt zügig eine Entscheidung zu treffen. Auch dass die Implikationen gesehen 

werden“ (B4 62). 

Befragter Experte 5 

Ministeriumsvorgaben – Entscheidungskompetenzen & Abhängigkeit durch Abwahl 
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• Entscheidungskompetenzen (des Präsidenten) 

Auch der befragte Experte B5 führt Einschränkungen bezogen auf die Autonomie 

und das Zusammenspiel von Ministerium und Universität an. Er führt an, dass er ei-

nerseits mehr „Handlungsspielraum“ (B5 54) für gut befinden würde, andererseits die 

mit dem gegenwärtigen Handlungsspielraum verbundene Herausforderung „extrem 

befruchtend“ (ebd.) findet.89  

• Abhängigkeit durch Abwahl 

Hierbei stellt er auf das bereits wiederholt erwähnte Abhängigkeitsverhältnis des Prä-

sidenten ab, dass Ultima Ratio durch die Möglichkeit der Abwahl gegeben ist und 

führt zunächst folgendes an: 

„ich glaube, dass man vielen Präsidenten damit helfen könnte, wenn man ihnen eine 

höhere soziale Sicherheit einräumen würde“ (B5 54). 

Darüber hinaus erläutert er, dass Verantwortung für die Erledigung der Aufgabe – bei 

nicht vorhandener Entscheidungskompetenz – nicht nur bei den Leitungen der Uni-

versität liegen sollten. Auch Professoren müssten – insbesondere bei vorhandener 

Entscheidungskompetenz – entsprechend verantwortlich sein. 

„da komme ich natürlich in Deutschland in Teufels Küche: Lebensbeamtenschaft ab-

schaffen. Also es kann nicht sein, dass nur der Präsident oder der Dekan oder Vize-

präsident oder ein Kanzler für seine Entscheidungen geradestehen muss und Profes-

soren nicht“ (B5 54). 

Die ungleiche Verteilung von Aufgabe, Entscheidungskompetenz und Verantwortung 

bezeichnet er als „ungleiche Waffen“ (B5 56) bzw. als „ungleiche politische Aus-

gangsbedingungen, die (...) nicht zu gesellschaftlich guten Ergebnissen [führen]“ 

(ebd.). 

Der befragte Experte führt zur bestehenden Abhängigkeit aus, dass letztlich erst bei 

einer anstehenden Wiederwahl ersichtlich wird, ob die Erledigung der Aufgaben zur 

Zufriedenheit des akademischen Senats erfolgt ist. 

„dass mein Senat sich eigentlich von dem her ganz ok fühlt. Werde ich [irgendwann] 

besser sagen können, ob es tatsächlich so ist. Das weiß man nur bei der Wiederwahl. 

Da kriegt man die Quittung“ (B5 56). 

 
89 Es ist davon auszugehen, dass die Antwort „mehr Handlungsspielraum das wäre was“ im Sinne von 

„mehr Entscheidungskompetenz das wäre was“ gemeint war, da die Frage im Interview explizit auf 
Entscheidungen abstellte und der befragte Experte vermutlich umgangssprachlich geantwortet hat. 
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Binnenorganisation – Zusammensetzung der Entscheidungsgremien 

Er führt allerdings darüber hinaus an, dass Ergebnisse einer Entscheidung zur Wie-

derwahl nicht zwingend von einer reinen Beurteilung der originären Aufgabe eines 

Präsidenten abhängen müssen. Verzerrungen können sich auch durch einzelne, an 

einer Wiederwahl beteiligte Akteure, ergeben. 

„wenn da irgendeiner mit überhöhtem ich sich da irgendwo und nicht gerade kriegt 

was er will und dann hat ihm die Frau noch irgendwie beim Frühstück die Leviten ge-

lesen und es hat ihn einer angehupt irgendwie oder hat ihm eine Beule in den Merce-

des gemacht und nachher kann er den Chef wählen, das kommt nicht immer ganz 

einfach“ (B5 56). 

Befragter Experte 6 

Ministeriumsvorgaben – Entscheidungskompetenzen & Abhängigkeit durch Abwahl 

• Entscheidungskompetenzen (des akademischen Senats) 

Bezogen auf die mögliche Abwahl sowie die ungleiche Verteilung von Aufgabe, Ent-

scheidungskompetenz und Verantwortung und die damit einhergehenden Abhängig-

keiten gibt der befragte Experte an, dass der akademische Senat sich seiner Verant-

wortung als zentrales Entscheidungsorgan für die Universität als Ganze nicht immer 

bewusst ist. 

„Weil, ich würde mir immer wünschen, dass ein Senat seiner Verantwortung, er ist 

das Parlament der Universität, dass die Senatorinnen und Senatoren sich dieser Ver-

antwortung mehr bewusst sind. Und gestalterisch mehr eingreifen. Nicht im Sinne um 

Sieg (…). Sondern dass man gemeinsam daran arbeitet die Universität voranzubrin-

gen. Und dass dem Senat da auch eine Aufgabe zukommt“ (B6 22). 

In diesem Zusammenhang schildert der befragte Experte, dass die verfassungsrecht-

lich geschützte Professorenmehrheit in den zentralen Entscheidungsorganen im Um-

kehrschluss auch dazu führen sollte, dass die Professoren auch bei den jeweiligen 

Sitzungen anwesend sind und Verantwortung übernehmen. 

„dem Senat dann das auch noch vom Bundesverfassungsgericht bestätigen zu las-

sen, dass die Professorenmehrheit da ist, dann erwarte ich aber auch, dass meine 

Professoren verdammt nochmal in jeder Senatssitzung dasitzen und mit uns diskutie-

ren. Aber das nehmen die ja zum Teil auch noch für voll: Ich hab' da etwas anderes 

zu tun, hab' 'ne Tagung. Oder sowas. Und dann schicken sie einen Vertreter hin.“ (B6 

24). 
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• Abhängigkeit durch Abwahl 

Auch der befragte Experte B6 führt Einschränkungen bezogen auf die Autonomie 

und das Zusammenspiel von Ministerium und Universität an. Er führt an, dass aus 

seiner Sicht ein eigenständiges Organ, losgelöst vom akademischen Senat, für Wahl, 

Wiederwahl und auch Abwahl des Präsidenten sinnvoll wäre. 

„Was ich früher für besser gehalten habe, das ist, dass eben besondere Verantwor-

tung für die Wahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten oder Hochschulleitung, 

manchmal wünschte ich mir doch zurück, dass man wieder auf ein [eigenständiges 

Organ] zurückgreift und dafür ein gesondertes Gremium hat“ (B6 22). 

Hierbei stellt auch er auf das bereits wiederholt erwähnte Abhängigkeitsverhältnis 

des Präsidenten ab, dass Ultima Ratio durch die Möglichkeit der Abwahl gegeben ist 

und führt dazu aus: „Ich habe es ja gesagt. Wir werden abgewählt“ (B6 24). 

Binnenorganisation – Zusammensetzung der Entscheidungsgremien 

Auch der befragte Experte B6 schildert, dass Ergebnisse von Entscheidungen des 

akademischen Senats bzw., ob überhaupt Entscheidungen getroffen werden, auch 

davon abhängen, „wer zufällig an dem Tag mal Zeit hatte, um in die Gremien zu ge-

hen“ (B6 24). Dementsprechend hält es der befragte Experte für sinnvoll, „dass die, 

die in Gremien gewählt werden, auch bereit sind Verantwortung zu übernehmen“ 

(ebd. 22). Im Umkehrschluss bedeutet das aus Sicht des befragten Experten, dass 

bei Beibehaltung des Status quo, also einem nicht Übernehmen von Verantwortung 

durch einzelne Personen innerhalb bzw. durch den akademischen Senat als Ganzes, 

Teile der Mitwirkungsrechte entzogen werden sollten. 

„Und wenn sie diese Verantwortung nicht übernehmen wollen, dann gehören sie ent-

weder nicht in das Gremium rein oder man muss dem Gremium die Gestaltungsmög-

lichkeiten zusammenstreichen. Nach dem Motto: Ihr könnt eine Empfehlung abgeben, 

aber das war es dann auch. Entscheidungen werden da getroffen wo die Verantwor-

tung und Verantwortlichkeiten liegen“ (B6 22). 

6.1.5 Mitwirken in Entscheidungsprozessen 

Das Mitwirken in Entscheidungsprozessen lässt sich in ein Mitwirken nach innen und 

in ein Mitwirken nach außen aufteilen. Beide Bereiche können wechselseitig vonei-

nander abhängen (vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten). 
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Mit Blick auf das Mitwirken in inneruniversitären Entscheidungsprozessen wurden 

von allen befragten Experten die nachfolgenden Punkte beschrieben. 

Entscheidung etwas zu tun oder etwas nicht zu tun (Problemwahrnehmung) 

Alle befragten Experten schildern, dass Entscheidungsprozesse durch die Wahr-

nehmung von Problemen ausgelöst werden. Die Problemwahrnehmung erfolgt durch 

den Präsidenten bzw. des Präsidiums. Von allen befragten Experten wurde an zahl-

reichen Interviewstellen auf Punkte aufmerksam gemacht, die Entscheidungsbedarf 

ausgelöst haben oder voraussichtlich künftig auslösen werden. Hierbei handelte es 

sich um abgeschlossene, noch laufende oder anstehende Projekte. Genannt wurden 

u.a.: 

• Digitalisierung in Lehre, Forschung & Verwaltung (B4; B6) 

• Einwerben von Dritt- und Hochschulpaktmitteln und Verstetigung (B2; B3; B6) 

• Entwicklungsplanung (B2, B3, B4, B5, B6) 

• Fusionierung von Einrichtungen & Fakultäten (B1; B3; B6) 

• Gendergerechte Sprache (B4) 

• Internationalisierung und Rekrutierung von Incoming-Studierenden (B3; B4) 

• Leistungsorientierte Mittelvergabe (B6) 

• Personalentwicklung – Dauerstellenkonzepte usw. (B1; B2; B4; B5) 

• Profillinien in Lehre & Forschung (B6) 

• Qualitätssicherungsmaßnahmen (B3) 

Wie sich anhand der kurzen Auflistung erkennen lässt, kann die Problemwahrneh-

mung sowohl von innen als auch von außen angestoßen werden und wird dann in 

die Universität hineingetragen. 

Entscheidungen gemeinsam im Präsidium (Kein Alleinentscheider) 

Von allen befragten Experten wird geschildert, dass – unabhängig vom jeweiligen 

Leitungsmodell – anstehende Entscheidungen in der Regel gemeinsam im Präsidium 

getroffen werden (siehe Anhang vii). Das gemeinsame Entscheiden reicht in der Re-

gel von Alltagsgeschäft bis hin zur strategischen Ausrichtung der Universität als 

Ganze (vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten). Nichts desto trotz wird die 

herausgehobene Stellung des Präsidenten in den Interviews deutlich, die sich auch 

in Teilen in den o.a. Interviewauszügen widerspiegelt. Zudem wird die herausgeho-
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bene Stellung durch die von nahezu allen befragten Experten erwähnte Richtlinien-

kompetenz deutlich. 

In die Universität hinein geschlossen auftreten (Gruppenentscheidung) 

Ebenfalls wird von allen befragten Experten geschildert, dass das Präsidium nach 

außen geschlossen auftritt. Durch das Präsidium getroffene Entscheidungen werden 

dementsprechend gemeinsam als „Team“ (B4 04) nach außen vertreten. In diesem 

Zusammenhang wird auch von allen befragten Experten im Zuge der Beschreibung 

der zu erledigenden Aufgaben überwiegend die Formulierung Wir im Sinne des Prä-

sidiums als Ganzes genutzt, wie auch die nachfolgenden Interviewpassagen exemp-

larisch zeigen: 

„Und da mussten wir eben im Vorfeld erklären, warum das (…) der richtige Weg ist“ 

(B1 26). 

„Aber wir fällen natürlich Ressourcenentscheidungen“ (B2 08). 

„Da haben wir tatsächlich jedes Kapitel einzeln in eine Senatssitzung getragen“ (B5 

40). 

Das Mitwirken der befragten Experten in nach innen und nach außen gerichteten 

Entscheidungsprozessen wurde zum einen anhand der unterschiedlichen zentralen 

Organe (und weiteren installierten Gremien) beschrieben. Zum anderen anhand der 

unterschiedlichen Phasen von Entscheidungsprozessen. Das konkrete Mitwirken 

wurde wie folgt beschrieben. 

Befragter Experte 1 

Nach innen gerichtete Entscheidungsprozesse 

In den weiteren installierten Gremien – Konsens schaffen 

Im Innenbereich wird das Mitwirken zunächst durch die Beteiligung des befragten 

Experten in den weiteren installierten Gremien der Universität geschildert, in denen 

es „vor allem um Konsensfindung“ (B1 24) geht. Die Sitzungstermine reichen hier 

von wöchentlich (Präsidiumssitzungen) bis hin zu monatlich (Dekans-Kollegium).90 

Vorlaufphase zur Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen (Zeit & Hierarchie) 

 
90 Hier wird noch einmal deutlich, dass zum einen der Turnus der Sitzungen und zum anderen auch 

ein Teil der genannten Gremien nicht in den Landeshochschulgesetzen festgelegt ist. Es handelt 
sich damit um die inneruniversitäre Ausgestaltung der Organisation. 
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Der befragte Experte schildert, dass es bei allen Prozessen eine Entscheidungsvor-

bereitung auf der „Arbeitsebene“ (B1 18) gibt. Wenn Ideen aufkommen, gehen diese 

durch die zuständige „Hierarchie“ (ebd.). Der befragte Experte nennt in diesem Zu-

sammenhang, je nach Zuständigkeit, das Präsidium, den akademischen Senat und 

seine Kommissionen und den Personalrat. 

Akademischer Senat – Balance zwischen in Kenntnis setzen und starker Beteiligung 

Mit Blick auf den akademischen Senat wird das Mitwirken in Entscheidungsprozes-

sen vom befragten Experten dahingehend geschildert, dass je nach Entscheidungs-

gegenstand entsprechende Abhängigkeiten bestehen. In diesem Zusammenhang 

wird das Ausbalancieren der Beteiligung des akademischen Senats als wesentlich 

beschrieben. Hierbei wird zwischen einem reinen in Kenntnis setzen und entspre-

chend umfassenderer Beteiligung des akademischen Senats an Entscheidungspro-

zessen unterschieden. 

„Da habe ich ja gar nichts zu melden. (. …) Und manchmal gibt es natürlich Dinge, wo 

ich von der Zustimmung des Senates abhänge. Manche Dinge gibt man dem Senat 

nur zur Kenntnis. Aber man will natürlich den Senat auch nicht vergrätzen, in dem 

man sozusagen denen zu viele Dinge schon vorgekocht vorsetzt. Das ist so ein biss-

chen die Balance“ (B1 24). 

Akademischer Senat – Mehrheiten beschaffen (Überzeugen & Widerstand vermei-

den) 

Grundsätzlich laufen Großteile der Vorgänge im akademischen Senat „problemlos 

durch“ (B1 26). Der befragte Experte schildert, dass bei grundlegenden Strukturver-

änderungen, wie z.B. der Schaffung von neuen Einrichtungen, Überzeugungsarbeit 

geleistet werden muss, „da wird dann telefoniert“ (ebd.), um einen entsprechenden 

Beschluss des akademischen Senats zu erwirken und um Widerstand zu vermeiden. 

„es gibt natürlich auch Dinge, da muss ich ein bisschen aufpassen. Also diese neuen 

[Einrichtungen], das waren natürlich Dinge, da haben manchmal schon die Leute 

überlegt ist das jetzt der richtige Weg. Weil, da muss man natürlich Überzeugungsar-

beit leisten. (…) und da mussten wir eben im Vorfeld erklären, warum das meiner 

Meinung nach der richtige Weg ist. Wenn da ein Senatsbeschluss gekommen wäre 

gegen die [Gründung der Einrichtungen], das wäre sehr schwierig gewesen. Also das 

muss man eben vorher vermeiden“ (B1 26). 

Probleme durch verfügbare Ressourcen lösen (Mitarbeiter & Wohltaten) 
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Der befragte Experte führt darüber hinaus an, dass vor allem bei zusätzlichen Mitteln, 

die frei verfügbar sind, Prozesse beschleunigt werden können und man „bestimmte 

Dinge mit Geld lösen“ (B1 18) kann. Das Einstellen zusätzlicher Mitarbeiter oder 

auch die Verteilung von „Wohltaten“ (ebd.) werden in diesem Zusammenhang ge-

nannt. 

Mitwirken in Berufungsprozessen 

Wie bereits o.a., beschreibt der befragte Experte auch sein Mitwirken in Berufungs-

prozessen. Hier unterscheidet er zwischen reiner Prüfung, persönlichem Einmischen 

in Berufungsprozesse und persönlich in Berufungskommissionen sitzen (vgl. Ent-

scheidungssituationen des Präsidenten). 

Präsenz zeigen (Wahrnehmung des Präsidenten) 

Ein Mitwirken in Entscheidungsprozessen wird vom befragten Experten auch anhand 

seines Präsentsein in der Universität geschildert. Neben dem oben angeführten Mit-

wirken, das ebenfalls Präsenz widerspiegelt, beschreibt der befragte Experte, dass er 

versucht „immer erreichbar“ (B1 28) zu sein. 

Nach außen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Politik – Direkter Kontakt zum Minister (Grundfinanzierung) 

Ein Mitwirken im Außenbereich wird vom befragten Experten insbesondere durch 

den „direkten Kontakt (…) mit dem Minister“ (B1 02) beschrieben, aber auch durch 

den „Kontakt in die Politik hinein“ (ebd.). Exemplarisch beschreibt der befragte Exper-

te die Frage der Höhe der „Grundfinanzierung“ (B1 10) und die Möglichkeit, durch 

den direkten Kontakt in die Politik hinein, die Entscheidung über die Höhe der Grund-

finanzierung der Universität zu seinen Gunsten zu „beeinflussen“ (B1 48). 

„mussten wir wirklich mit Landtagsabgeordneten einzeln sprechen. Man musste gu-

cken wer ist dem Anliegen offen gegenüber, warum macht der Minister nichts, wie 

steht der Ministerpräsident, wie kriegen wir die Wirtschaft mobilisiert, wen kriege ich 

von Parteien“ (B1 10). 

Befragter Experte 2 

Nach innen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Grundregeln & Leitlinien (Richtlinien) 
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Das Mitwirken in Entscheidungsprozessen wird vom befragten Experten zunächst 

dahingehend beschrieben, dass das Präsidium grundsätzliche Überlegungen zur 

strategischen Ausrichtung tätigt und diese in Form von Grundregeln und Leitlinien 

vorgibt (vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten). In Konkretisierung be-

schreibt der befragte Experte sein Mitwirken durch die „Entwicklung persönlicher, 

strategischer Ziele und Überzeugungsarbeit“ (B2 24) beschrieben. 

Übergeordnete Perspektive, Probleme erkennen & Impulsgebung 

Mit Blick auf die strategische Ausrichtung der Universität als Ganze, schildert der be-

fragte Experte, dass es ab und zu notwendig sein kann, dass es jemanden gibt, der 

„einen Blick von außen und von oben“ (B2 40) hat. Im Zusammenhang mit dem „ge-

führten“ Selbstbestimmungsrecht der Fakultäten (vgl. Beschreibung von Entschei-

dungsstrukturen) erläutert er, dass z.B. im Zuge der Widmung einer Nachfolgepro-

fessur seine „Impulsgebung“ (ebd.) notwendig sein kann. 

„man zum Beispiel sagt, wollt ihr euch nicht noch einmal die Widmung dieser Nach-

folgeprofessur überlegen, können wir die nicht vielleicht noch ein bisschen anders 

aufstellen, vielleicht im Sinne unserer Interdisziplinarität oder im Sinne der zuneh-

menden Digitalisierung in unserer Gesellschaft oder so. Dass man da so Impulse 

gibt“ (B2 40). 

Vorlaufphase zur Vorbereitung von Entscheidungen (Gegenstromprinzip) 

In diesem Zusammenhang schildert der befragte Experte das Gegenstromprinzip, 

dass sich aus seiner Sicht dadurch widerspiegelt, dass ein Impuls Top-down gege-

ben wird, worauf es eine Bottom-up-Entwicklung gibt. Diese Bottom-up-Entwicklung 

wird aufgegriffen und geprüft, „was an dieser Entwicklung im Sinne des Impulses gut 

passt und versucht es dann wieder Top-down entsprechend zu unterstützen“ (B2 24). 

Akademischer Senat & Fakultäten – Mehrheiten beschaffen (Überzeugung) 

Auch der befragte Experte B2 schildert, dass mit Blick auf den akademischen Senat 

je nach Entscheidungsgegenstand entsprechende Abhängigkeiten bestehen. So 

können Entscheidungen des Präsidiums, die als Vorlage in den Senat gehen, mit 

entsprechender Mehrheit „blockiert“ (B2 04) werden. Ähnlich beschreibt er auch das 

Verhältnis zu den Fakultäten. Strategieentwicklung für die Universität als Ganze ist 

aus Sicht des befragten Experten nur möglich, wenn sich auf Schwerpunkte geeinigt 

und konzentriert wird. Hier ist entsprechende „Überzeugungsarbeit“ (B2 16) notwen-

dig, da man es letztlich mit Professorinnen und Professoren zu tun hat, „die davon 
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überzeugt sind, dass ihr Fach das wichtigste in der Welt ist und die natürlich auch 

sehr heterogen in den Fakultäten zum Teil zusammengesetzt sind“ (ebd.). 

Schaffen von Hilfsstrukturen (Zentrale Wissenschaftliche Einrichtungen) 

Der befragte Experte erläutert, dass das Schaffen von „Hilfsstrukturen“ (B2 22) zum 

Zusammenführen der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen beitragen kann. 

Hierdurch wird ein heraustreten aus Fächergrenzen und Kooperationen zwischen 

Fächern ermöglicht. Diese Hilfsstrukturen fügen somit letztlich die heterogen zu-

sammengesetzten Fakultäten zusammen und bilden die strategische Ausrichtung der 

Universität als Ganze ab. 

„Wir haben eine [Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung] gegründet, die [unsere] 

Schwerpunkte beinhaltet. Das ist entsprechend eine Anfangsinvestition gewesen. 

Und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo man auch Überzeugungsarbeit leisten 

muss, wenn man denn persönlich überzeugt ist, wir sollten das verstetigen“ (B2 06). 

Probleme durch verfügbare Ressourcen lösen (Fakultäten) 

Ähnlich wie der befragte Experte B1, schildert auch der befragte Experte B2, dass er 

durch das Verteilen von verfügbaren Mitteln versuchen kann, Prozesse zu beschleu-

nigen. Hierbei bezieht er sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Fakultäten (vgl. 

Beschreibung von Entscheidungsstrukturen). Er erläutert, dass er „über zentrale Un-

terstützung signalisieren“ (B2 22) kann, die das Selbstbestimmungsrecht der Fakultä-

ten zwar nicht einschränken. Allerdings ist die Unterstützung geknüpft an die „Fokus-

sierung“ (ebd.) der Fakultät auf die strategische Ausrichtung der Universität als Gan-

ze. 

Mitwirken in Berufungsprozessen (Gespräch mit dem Institutsdirektor) 

Wie bereits oben angeführt, beschreibt der befragte Experte auch sein Mitwirken in 

Berufungsprozessen (vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten). Aus Perspek-

tive des befragten Experten ist das entscheidende, was er leisten kann, „Einfluss zu 

nehmen auf die Berufungspolitik, die in den Fakultäten abläuft“ (B2 46).  

Neben den bereits erwähnten Aspekten des Mitwirkens in Berufungsprozessen, 

schildert der befragte Experte, dass Ausschreibungstexte letztlich auch vom akade-

mischen Senat bewilligt werden müssen. Im Hinblick auf diesen Teilprozess, be-

schreibt der befragte Experte sein Mitwirken wie folgt: Bevor eine aus seiner Sicht 

anzupassende Ausschreibung in den Senat geht, spricht er mit dem zuständigen In-
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stitutsdirektor persönlich. In diesem Gespräch bittet er darum, den Ausschreibungs-

text noch einmal zu überdenken und entsprechend der strategischen Ausrichtung der 

Universität als Ganze anzupassen. 

„heute sollte das im Senat besprochen werden, die Ausschreibung. Wo ich gesagt 

habe, wollen wir nicht noch einmal überlegen, ob wir nicht im Hinblick auf diese zent-

rale Struktur die Ausschreibung für diese Professur noch ein bisschen abwandeln. 

Aber mir ist klar, ich kann nicht sagen, das machen wir jetzt so, ich streiche das vom 

Senat. Sondern ich spreche mit dem Institutsdirektor und (...) der hat letzten Endes 

das Gefühl, das ist auch seine Idee gewesen, dass wir das noch einmal überdenken“ 

(B2 40). 

Präsenz zeigen (Wahrnehmung des Präsidenten) 

Ein Mitwirken in Entscheidungsprozessen wird auch vom befragten Experten B2 an-

hand seines Präsentsein in der Universität geschildert. Neben dem oben angeführten 

Mitwirken, das ebenfalls Präsenz widerspiegelt, beschreibt der befragte Experte u.a., 

dass er „Open Door“ (B2 28) hat und ihn jeder zu jeder Zeit (telefonisch) kontaktieren 

kann. 

Nach außen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Öffentlichkeit (Presse) – Entscheidungsprozess beschleunigen/Fakten schaffen  

Der befragte Experte schildert, dass für Ihn die Möglichkeit besteht, die Umsetzung 

von Entscheidungen „durch externe Maßnahmen zu bewirken“ (B2 32). Er erläutert, 

dass er dem akademischen Senat einen Vorschlag zur Einrichtung eines Studiums 

vorgelegt hat, das zunächst „allgemeine Beachtung“ (ebd.) gefunden hat und zur 

weiteren Diskussion angedacht wurde. Um notwendige und zugleich nicht unnötige 

Zeit verstreichen zu lassen, wurde der angeführte Vorschlag von Seiten des Präsi-

denten an die Presse gegeben, um das zuständige Ministerium entsprechend unter 

Druck zu setzen und eine Genehmigung zügig erwirken zu können. 

„damit die Zeit im Bildungsministerium nicht verstreicht, ohne dass wir uns hier in der 

Universität klar sind, habe ich das mal an die Presse gegeben“ (B2 32). 

Mögliche Probleme: Anderslautende Pressemeldung führt zu Protest der Fakultäten 

Hierzu schildert der befragte Experte weiter, dass die Pressemitteilung allerdings 

nicht lautete, die Universität „würde das gerne machen“ (B2 34), sondern, die „Uni-

versität (…) wird ein [Studium] einführen“ (B2 32). In der Konsequenz kam es zu Pro-
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test von Seiten der Fakultäten, warum die Universität vor vollendete Tatsachen ge-

stellt wird. Der befragte Experte musste somit im Nachgang zur Pressemeldung er-

klären, dass er die Presse involviert hat, „um die Politik vor [sich] herzutreiben, nicht 

um die Universität vor [sich] herzutreiben“ (B2 32). 

Befragter Experte 3 

Nach innen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Übergeordnete Perspektive, Probleme erkennen 

Der befragte Experte schildert exemplarisch, dass mit Blick auf die strategische Aus-

richtung der Universität als Ganze ein Ruf an eine bestimmte Person erteilt werden 

soll. Er verweist in diesem Zusammenhang auf seine Entscheidungskompetenzen 

(vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten). Diese grundsätzliche Entscheidung 

trifft er zunächst „mit einem Kreis (…) aus dem Präsidium“ (B3 14). Er fügt hinzu: 

„Das ist dann auch erstmal eine Entscheidung, (…) zu sagen, ich gehe jetzt diesen 

Weg. Der einfachere wäre, das nicht zu tun“ (B3 14). 

Mögliche Probleme: Wahrnehmung weitergegebener Informationen (Aufruhr) 

Der befragte Experte erläutert, dass es schon „bei der ersten Andeutung im Senat“ 

(B3 14) zu dieser Grundsatzentscheidung „Aufruhr“ (ebd.) geben wird und entspre-

chende Informationen „nach draußen getwittert“ (ebd.) werden.  

Informationen von „oben nach unten“ – StuPa & Dekan (Berufung) 

Um dem vorzubeugen, versucht er Informationen zu derartigen Grundsatzentschei-

dungen nach und nach mit den betroffenen und an der Entscheidung beteiligten Akt-

euren zu besprechen. Zu vorgenanntem Fall erläutert er, dass er dann u.a. sofort 

dafür sorgt „mit dem StuPa zu sprechen“ (B3 14) und dem diese Entscheidung mitzu-

teilen, aber auch mit dem zuständigen Dekan. 

Weitere Vorbereitung zur Entscheidung (Gespräch mit dem Dekan) 

Der befragte Experte schildert, dass losgelöst davon, ob Informationen bereits nach 

außen gedrungen sind oder nicht, in beiden Fällen „ab da gestaltet werden muss“ 

(B3 14). Es wird dementsprechend, wie oben erwähnt, mit dem zuständigen Dekan 

gesprochen (s.u. Überzeugung & Doublespeak). 

Akademischer Senat & Fakultäten – Mehrheiten beschaffen 
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Auch der befragte Experte B3 schildert, dass mit Blick auf den akademischen Senat 

und die Fakultäten je nach Entscheidungsgegenstand entsprechende Abhängigkei-

ten bestehen. Er betont hierbei insbesondere „die Autonomie der Fakultäten“ (B3 

02), die durch das Präsidium „hochgehalten und geachtet“ (ebd.) wird. Hieraus resul-

tiert im Umkehrschluss allerdings, dass „um Mehrheiten, um Lösungsansätze“ (ebd.) 

geworben werden muss (s.o., vgl. Mitwirken). 

Akademischer Senat & Fakultät – Doublespeak 

Der befragte Experte schildert, dass mit Blick auf das Werben um Mehrheiten auch 

sog. „Doublespeak“ (B3 14) notwendig werden kann. Das gilt entsprechend auch im 

Rahmen der Überzeugung eines Dekans, die oben angeführte Grundsatzentschei-

dung mitzutragen. Der befragte Experte schildert es wie folgt:  

„Da muss man dann überlegen, wie weit kann man in einem Gespräch mal was dar-

stellen, was man in einem Gremium oder im Senat so nie sagen würde. Trotzdem ist 

es wichtig, dass ich eben auf der Ebene, wenn ich mit einem Dekan, den ich mitneh-

men möchte, dass ich dem das anders darstelle als vielleicht hinterher im Senat. Oh-

ne dass ich hier jetzt irgendwie verschiedene Formen der Wahrheit nach Adenauer 

bedienen möchte oder so. Darum geht es nicht. Das muss aber auch jedem klar sein. 

Jeder der mir eine Frage stellt in einer Gremiensitzung, dass der eventuell eine poli-

tisch korrekte Antwort kriegt. Und ich bin gerne bereit dann in einer kleineren Runde 

auch darzustellen, wie man auslegen sollte, was ich da gesagt habe“ (B3 14). 

Mitwirken in Berufungsprozessen (Gegen das Selbstverständnis der Fakultät) 

Wie bereits oben angeführt, beschreibt der befragte Experte auch sein Mitwirken in 

Berufungsprozessen und die entsprechenden Entscheidungskompetenzen (vgl. Ent-

scheidungssituationen des Präsidenten).  

Der befragte Experte schildert, dass Fakultäten es gewohnt sind, selber darüber zu 

entscheiden, „wie sie beim Freiwerden einer Stelle diese wiedereinsetzen“ (B3 06). 

Allerdings wird dem befragten Experten diese Entscheidungskompetenz, wie oben 

dargestellt, durch das Hochschulgesetz zugeschrieben. Er ergänzt, dass er sich 

überlegen muss, ob und wann er diese Kompetenz „in sehr homöopathischen Dosen 

eventuell gegen eine Fakultät“ (ebd.) nutzt. Würde er konsequent von seiner Ent-

scheidungskompetenz Gebrauch machen, „gäbe es (…) vermutlich einen Aufstand“ 

(ebd.). Berufungen sind aus Sicht des befragten Experten elementar, da die „Uni ext-

rem vom Engagement, der wissenschaftlichen Qualifikation, auch von dem was die in 
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der Lehre passiert, von der Empathie der Leute [lebt]“ (B3 06). Wie bereits geschil-

dert, sind Struktur und Person, beides Kernbereiche universitärer Entwicklung, mitei-

nander gekoppelt.91 

Professoren – Zielvereinbarungen überprüfen (Personen in Gremien) 

Wie bereits oben angeführt, beschreibt der befragte Experte auch sein Mitwirken in 

Berufungsprozessen (vgl. auch Entscheidungssituationen des Präsidenten). Im 

Rahmen der damit verbundenen Vergabe von „flexiblen Gehaltskomponenten“ (B3 

14) werden „nach 3 bis 5 Jahren“ (B3 14) die vereinbarten Ziele überprüft. Der be-

fragte Experte schildert, dass es ihm so möglich ist, „abseits von Gremienstrukturen 

mal mit den Personen ins Gespräch“ (ebd.) zu kommen. Er schildert hierzu folgen-

des: 

„die Personen sitzen ja irgendwo auch mal wieder in Gremien. Und da kriege ich 

dann schon eher mal mit an den Stellen, okay, wie tickt der, warum ist das so gelau-

fen“ (B3 14). 

Professoren – Abseits von Entscheidungsstrukturen (Organisation der Lehre) 

Unter Bezugnahme auf das Grundgesetz und die grundrechtlich verbriefte Freiheit 

von Lehre, schildert der befragte Experte, dass „auch so Dinge [sind], wo man ab-

seits von klaren Entscheidungsstrukturen wirken muss“ (B3 14). Er erläutert, dass 

weder er, „noch ein Senat oder irgendwer“ (ebd.) einem Professor vorschreiben 

kann, wie er seine Lehre organisiert. Allerdings gibt es Situationen, in denen ein 

„reinwirken“ (ebd.) in die Freiheit von Lehre aus Sicht des befragten notwendig ist. 

Exemplarisch nennt er in diesem Zusammenhang Tierversuche im Studium. Um Stu-

dierenden die Möglichkeit bieten zu können, auch ohne Tierversuche zu studieren, 

ist ein hineinwirken in die Freiheit von Lehre notwendig. Abseits von klaren Entschei-

dungsstrukturen wird dann mit dem jeweiligen Professor gesprochen: 

„da geht dann eher so das Wirken dahin zu sagen: Komm, für diejenigen die das 

zwingend nicht machen wollen oder können, muss es auch eine Möglichkeit geben, 

da etwas anderes zu machen“ (B3 14). 

Nach außen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Politik – Direkter Kontakt zum Minister (Berufungen - Gehaltskomponenten) 

 
91 Hierzu ist anzumerken, dass der befragte Experte im Verlauf des Interviews noch ergänzt hat, dass 

er „ja noch den Senat als Instanz dazwischen [benötigt]“ (B3 06). 
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Im Außenbereich wird auch vom befragten Experten B3 ein Mitwirken insbesondere 

durch den Kontakt in die Politik und hier vor allem zum zuständigen Minister hervor-

gehoben (vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten). Der befragte Experte 

schildert, dass es hierbei nicht um die „Protokolltermine“ (B3 18) geht. Vielmehr geht 

es darum, Probleme direkt mit dem Minister auf informeller Ebene zu klären, bspw. 

„per Telefon“ (ebd.). 

Konkret beschreibt der in diesem Zusammenhang sein Mitwirken in Berufungspro-

zessen und die damit verbundene Vergabe von Gehaltskomponenten (s.o.; vgl. Ent-

scheidungssituationen des Präsidenten). Der befragte Experte erläutert hierzu, dass 

er mit Blick auf das verfügbare Verhandlungsbudget „in der möglichen Gewinnung 

bei Leistungsträgern oder des Haltens“ (B3 12) auch auf die Unterstützung des Mi-

nisteriums angewiesen sein kann, um auf Forderungen eingehen zu können. 

Befragter Experte 4 

Nach innen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Der befragte schildert zunächst, dass zu treffende Entscheidungen in klar strukturier-

te Prozesse eingebettet sind. Dementsprechend ist festgelegt, „wer wann, wie wel-

che Entscheidung trifft“ (B4 04). 

Vorgaben (Richtlinien) und Entscheidungsvorlagen 

Ein Mitwirken in Entscheidungsprozessen wird vom befragten Experten dahingehend 

beschrieben, dass das Präsidium Vorgaben macht. Zudem werden Entscheidungs-

vorlagen vorbereitet, die dann den entsprechenden Gremien zur Diskussion vorge-

legt werden. 

„wir sind natürlich sozusagen, wir sind Teil. Und wir machen Vorgaben. Auch das ist 

unsere Aufgabe. Es ist (…) durchaus vorgesehen, dass hier Entscheidungsvorlagen 

getroffen werden, die aber dann eben als Vorlage in die Gremien gehen und dort wird 

dann diskutiert, ob eine solche Entscheidung mitgetragen wird“ (B4 24). 

Übergeordnete Perspektive & Probleme erkennen 

Der befragte Experte schildert, dass er in anderer Weise in „Prozesse oder Entwick-

lungen, die die Hochschulpolitik insgesamt betreffen“ (B4 26) eingebunden ist als die 

übrigen Mitglieder der Universität. Bspw. durch Gespräche mit dem Ministerium oder 

auch durch die Teilnahme an der Landesrektorenkonferenz, ergibt sich eine überge-

ordnete Perspektive und entsprechende „Informationsvorsprünge“ (ebd.). 
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In den weiteren installierten Gremien – Informationen von „oben nach unten“ 

Diese Informationsvorsprünge werden dann in die Universität transportiert. Der 

Transport erfolgt sukzessive von oben „auf die unteren Ebenen“ (B4 26). Beginnend 

im Präsidium, über das „Treffen Präsidium plus Dekane, plus Vorsitzende AStA. (. 

…) Und dann natürlich der Senat“ (B4 28). Es erfolgt somit ein mehrstufiger Prozess 

der Informationstransportation, an dem die zentralen Akteure der Universität nach 

und nach beteiligt werden, um wiederum die erhaltenen Informationen in ihre Berei-

che zu transportieren. 

Vorlaufphase zur Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen (Zeit) 

Der befragte Experte schildert, dass es „bei allen Entscheidungen eine Vorlaufphase 

[gibt]“ (B4 32). Zu treffende Entscheidungen bzw. Entscheidungsprozesse haben 

somit in der Regel ausreichend Vorlaufzeit. Der befragte Experte schildert hierzu fol-

gendes: 

„Das betrifft alle, Haushaltstruktur, Personal, Forschung, Studium, Lehre, also es sind 

alles Vorgänge, die nicht so eilbedürftig sind“ (B4 14).  

Während dieser „langwierigen“ (ebd.) Vorlaufphase, werden die oben angeführten 

Entscheidungsvorlagen vorbereitet. 

o Beratung und Gutachten einfordern 

Mit Blick auf Überlegungen zu grundlegenden Strukturveränderungen schildert der 

befragte Experte, dass es sich dabei um Prozesse handelt, in denen sich das Präsi-

dium zunächst „beraten lässt“ (B4 32) und ggf. „Gutachten eingefordert“ (ebd.) wer-

den. 

o Mit Betroffenen wird zuerst gesprochen 

Die Vorbereitung von Entscheidungen erfolgt unter Einbezug der direkt betroffenen 

und für die Umsetzung der Entscheidung relevanten Akteure. 

Mögliche Probleme: Teilprozesse sind nicht (immer) in Gremien zu diskutieren 

Wie oben angeführt, werden Informationen nach und nach in die Universität hinein-

gegeben. Das gilt auch für das Vorgehen bei der Vorbereitung von Entscheidungen 

also „die Information über das Procedere“ (B4 34). Als nicht zielführend wird be-

schrieben, „jeden kleinen Teilprozess dieser Entscheidungsfindung sozusagen schon 
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in den Gremien zu diskutieren“ (B4 32). Das wird vom befragten Experten damit be-

gründet, dass „dass der Senat insgesamt mit allem befasst werden will“ (ebd. 34). 

Mögliche Probleme: Wahrnehmung der weitergegebenen Informationen (Intranspa-

renz; Protest) 

Mit Bezug auf das nicht befasst sein Wollen des akademischen Senats, schildert der 

befragte Experte allerdings, dass die Wahrnehmung der jeweils weitergegeben In-

formationen teilweise unterschiedlich ausfällt. Insbesondere dann, wenn die Wahr-

nehmung ist, dass bereits Entscheidungen durch das Präsidium getroffen wurden, 

ohne die Beteiligung der mitwirkungsrechtlich zuständigen Gremien, kann Protest 

bzw. „Wiederstand“ (B4 32) entstehen.  

„sobald irgendwie der Verdacht besteht, da entscheidet das Präsidium jetzt ohne 

dass ein Gremium gebührend beteiligt wird, ist auch sofort Protest da“ (B4 18). 

Der befragte Experte grenzt die geschilderten Proteste und Widerstände dahinge-

hend ein, dass diese „sehr von auch persönlichen Interessen abhängen“ (B4 34) und 

damit letztlich von einzelnen Senatoren, „deren jeweils persönliche Interessen be-

sonders durch den Vorgang berührt sind“ (ebd.). 

Mögliche Probleme: Komplexe Entscheidungsvorlage gegen Ende des Prozesses 

Wie oben angeführt ist die Beteiligung „in der Abfolge [vorgesehen]“ (B4 32). Aller-

dings wird den zuständigen Gremien erst zum Ende der Prozesse eine „komplexe 

Entscheidungsvorlage vorgelegt“ (ebd.). 

Befragter Experte 5 

Nach innen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Richtlinien des Präsidiums & Grundsätze (Richtlinien) 

Das Mitwirken in Entscheidungsprozessen erfolgt aus Sicht des befragten Experten 

grundsätzlich über „Richtlinien des Präsidiums“ (B5 10) und „Grundsätze“ (ebd. 40) 

des Präsidiums im Rahmen von Entscheidungsprozessen (vgl. Entscheidungssituati-

onen des Präsidenten). 

Entscheidungsvorbereitung (Die richtige Entscheidung treffen lassen) 

Auf die Frage, was typische Situationen sind, in denen der befragte Experte Ent-

scheidungen treffen muss, antwortet er, dass er „es ein bisschen anders formulieren 

[würde]. Vielleicht eher, wie die Entscheidungen getroffen werden“ (B5 06). Der be-
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fragte Experte erläutert diese Formulierung dahingehend, dass „die großen Ent-

scheidungen“ (ebd. 10) nicht durch den Präsidenten bzw. das Präsidium alleine ge-

troffen werden können. Exemplarisch werden für die großen Entscheidungen Be-

schlüsse über den Haushalt und die Ordnungen der Universität angeführt. Der be-

fragte Experte erläutert, dass es „als Präsident eigentlich die eleganteste Art ist, je-

weils durch geschickte Vorbereitung und offenes, transparentes Informieren, die ent-

sprechenden Gremien die Entscheidungen treffen zu lassen, die man für richtig hält“ 

(ebd. 06). Sein Mitwirken, in Form von Entscheidungsvorbereitung, beschreibt er zu-

nächst allgemein durch „In Kenntnis setzen, Transparenz, Szenarienbildung etc.“ (B5 

08). 

Vorlaufphase zur Vorbereitung von Entscheidungen (Dreisprung) 

Mit Blick auf die oben angeführten Grundsätze im Rahmen von Entscheidungspro-

zessen, erläutert der befragte Experte, dass sich aus der Erfahrung heraus gezeigt 

hat, dass es in der Regel erfolgreich ist, „wichtige Entscheidungen in einem Drei-

sprung“ (B5 40) zu erledigen. Exemplarisch nennt er eine außerordentliche Erhöhung 

des Grundhaushalts, für die ein entsprechendes Personalkonzept beim Ministerium 

einzureichen gewesen ist. Dieser Dreisprung vollzieht sich im Rahmen von 3 aufei-

nanderfolgenden Sitzungen des akademischen Senats und setzt sich wie folgt zu-

sammen:92 

1. „Vorstellung eines Konzeptes mit Verständnisfragen“ (B5 40) 

Der befragte Experte erläutert, dass eine Tischvorlage an den akademischen Senat 

ausgeteilt wird, ggf. auch erst am Ende der jeweiligen Sitzung. Es erfolgt eine reine 

Erklärung. Es werden lediglich Verständnisfragen zugelassen. Eine Diskussion wird 

vermieden. 

2. „Diskussion“ (ebd.) 

Der befragte Experte erläutert, dass dieser Tagesordnungspunkt (TOP) auch als 

„Nichtentscheids-TOP“ (ebd.) angekündigt wird. Es findet eine reine Diskussion statt. 

Es können Szenarien gebildet werden und auch Zusatzinformationen eingespeist 

werden, die bspw. aufgrund von Verständnisfragen in Schritt 1 für eine Entscheidung 

notwendig sind. 

3. „Entscheidung“ (ebd.) 

 
92 Hierzu ist anzumerken, dass der befragte Experte nicht näher erläutert hat, ob diese 3 Sitzungen, in 

denen solche Dreisprünge der Entscheidungsfindung vollzogen werden, direkt hintereinander liegen. 
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Mit Blick auf die Entwicklungsplanung seiner Universität, schildert der befragte Ex-

perte, dass die Entscheidungsvorbereitung noch kleinteiliger gestaltet wurde: 

„wir haben das beim [Entwicklungsplan] noch extremer gemacht. Da haben wir tat-

sächlich jedes Kapitel einzeln in eine Senatssitzung getragen“ (B5 40). 

Als Vorteil dieses kleinteiligen Vorgehens in Form von „Entscheidungen (…) portio-

nieren“ (B5 42), schildert der befragte Experte, dass hierdurch weniger Zeit in den 

einzelnen Sitzungen des akademischen Senats beansprucht wird. Zwar hat der ge-

samte Prozess hin zum fertigen Entwicklungsplan „14 Monate gedauert“ (ebd.). Al-

lerdings beschreibt der befragte Experte die abschließende Entscheidung wie folgt: 

„die Schlussabstimmung dauerte mit Diskussion 2 Minuten und viel einstimmig“ (B5 

20). 

Akademischer Senat – Mehrheiten beschaffen 

Auch der befragte Experte B5 schildert, dass mit Blick auf den akademischen Senat 

je nach Entscheidungsgegenstand entsprechende Abhängigkeiten bestehen. Mit Be-

zug auf die Ausführungen zur Entwicklungsplanung erläutert der befragte Experte, 

dass die schriftlich fixierte Version auf der einen sehr umfassend ist. Auf der anderen 

Seite „eine extrem hohe Flughöhe machen muss, damit sich alle einverstanden erklä-

ren können“ (B5 42). Der befragte Experte spricht in diesem Zusammenhang von 

Mehrheiten und schildert es wie folgt: 

„ist es tatsächlich eher so, dass ich einfach versuche (…) zu schauen, wo kriegt man 

die Mehrheiten. Also es ist eine Mehrheitenbeschaffung ganz, ganz massiver Art“ (B5 

20). 

Präsenz zeigen (Wahrnehmung des Präsidenten) 

Ein Mitwirken in Entscheidungsprozessen wird auch vom befragten Experten B5 an-

hand seines „Präsentsein“ (B5 40) in der Universität geschildert. Neben dem oben 

angeführten Mitwirken, das ebenfalls Präsenz widerspiegelt, beschreibt der befragte 

Experte u.a., dass er an sämtlichen Berufungsverfahren teilnimmt (s.u.) 

Mitwirken in Berufungsprozessen (Rede- & Fragerecht) 

Sein Mitwirken in Berufungsprozessen beschreibt der Experte dahingehend, dass er 

an „jedem Berufungsverfahren, in jeder Minute des Berufungsverfahrens“ (B5 40) 

teilnimmt. Er erläutert, dass er an dieser Stelle von Berufungsprozessen zwar kein 

Entscheidungsrecht besitzt (vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten), aber 
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ein „Rede- und Fragerecht“ (B5 40), dass er auch mit Blick auf seine Richtlinienkom-

petenz und damit verbunden die strategische Ausrichtung der Universität als Ganze 

nutzt. 

Nach außen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Politik – Direkter Kontakt zum Minister 

Im Außenbereich wird auch vom befragten Experten B5 ein Mitwirken insbesondere 

durch den Kontakt in die Politik und hier vor allem zum zuständigen Minister hervor-

gehoben (vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten). 

Befragter Experte 6 

Nach innen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Präsidiumsbeschlüsse & Vorschläge (Richtlinien) 

Ein Mitwirken in Entscheidungsprozessen wird vom befragten Experten zunächst 

dahingehend beschrieben, dass das Präsidium Beschlüsse verabschiedet, um auf 

der operativen Ebene (Alltag) agieren zu können und dass ein Mitwirken durch die 

Richtlinienkompetenz erfolgt (vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten). 

Vorlaufphase zur Vorbereitung von Entscheidungen (Veränderung einleiten) 

Der befragte Experte schildert, dass sich für ihn vor der Initiierung der Strategieent-

wicklung zunächst die nachfolgende Frage ergeben hat:  

„Was ist das hier eigentlich für eine Universität, wofür steht die eigentlich, wo sind die 

Besonderheiten, warum studiert man in [X] und geht nicht gleich nach [Y]?“ (B6 02). 

Darauf aufbauend schildert der befragte Experte, dass entscheidend ist, wie man die 

Personen, die zur Beantwortung der Fragen beitragen können, dann letztlich zu-

sammenbringt und an der Entwicklung von Profillinien teilhaben lässt. 

o Mit Betroffenen wird zuerst gesprochen (Tagung extern; Moderation) 

Ähnlich wie die übrigen befragten Experten, schildert auch der befragte Experte B6, 

dass im Rahmen der Vorbereitung von Entscheidungen zunächst mit den betroffenen 

und mit den für die Umsetzung der Entscheidung relevanten Akteure gesprochen 

wird. Er führt exemplarisch den Prozess der „Strategiebildung“ (B6 02) und der „Or-

ganisationsentwicklung“93 (ebd.) an. Im Rahmen beider Prozesse wurde in einem 

 
93 Organisationsentwicklung betrifft aus Perspektive des befragten Experten „Servicegedanke, Nach-

wuchsförderung, Gleichstellung, all diese Dinge, Verfahren, Berufung von Juniorprofessuren, Pro-
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ersten Schritt auf einer hochschulexternen Tagung gemeinsam mit Dekanen, Senato-

ren, Leitern der Stabsstellen und Dezernate, Studierenden usw. gesprochen und 

„Brainstorming“ (ebd.) betrieben. Der befragte Experte führt hierzu aus: 

„Bewusst eine Übernachtung einkalkuliert. Damit die Leute auch mal auf einer ande-

ren Ebene miteinander kommunizieren als immer nur in Gremien. (. …) Und das Prä-

sidium hat sich auch sehr zurückgenommen“ (B6 02). 

Um einen zielgerichteten Ablauf beider Tagungen zu gewährleisten, wurde „externe 

Moderation“ (B6 02) zu Hilfe genommen. 

o Ressourcen geben (ex ante); Ressourcen umverteilen (im Verlauf) 

Ressourcen geben: Der befragte Experte schildert, dass im weiteren Verlauf des 

Strategieentwicklungsprozesses für die Teilbereiche „Forschung, Lehre und (…) 

auch Organisation, Geld reingegeben“ wurde, um bereits Teilprojekte initiieren zu 

können. Exemplarisch nennt er u.a. die Gründung von „Forschungszentren“ (ebd.). 

Das bereits ex ante Mittel in den Entwicklungsprozess gegeben wurden, erläutert der 

befragte Experte wie folgt:  

„haben uns extern beratend gesagt, das sollten wir lieber ex post machen und die 

Leute erst belohnen, wenn sie was getan haben. Und ich habe gesagt, das ist 

Schwachsinn, das muss man ex ante machen. Wir müssen zeigen, dass wir Vertrau-

en in unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler setzen“ (B6 02). 

Ressourcen umverteilen: Zudem schildert der befragte Experte allerdings auch, dass 

er im weiteren Verlauf des Strategieentwicklungsprozesses Ressourcen umverteilt 

hat und nennt u.a. die „Verlagerung von Professuren“ (B6 02). 

o Wettbewerb initiieren (Ressourcen zurückerhalten) 

Des Weiteren schildert der befragte Experte, dass er durch die Verlagerung von Pro-

fessuren Wettbewerb initiiert hat und führt dazu aus: 

„Da habe ich gesagt, ihr könnt eine Professur [von denen], die ich euch wegnehme, 

die könnt ihr wiederbekommen, wenn es euch gelingt eine [von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft geförderte Professur] daraus zu machen“ (B6 02). 

Der befragte Experte schildert, dass die Voraussetzungen erfüllt wurden und die ent-

sprechende Professur zurückverlagert wurde. 

 
fessuren überhaupt, dann, wie können wir akademische Karrieren fördern und ähnliche Dinge“ (B6 
02). 
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Mögliche Probleme: Abwehrhaltung der Universität umkehren (Präsidiumswechsel) 

Als besonders problematisch wird vom befragten Experten eine bereits vor Einleiten 

von Veränderungen bestehende Abwehrhaltung der Universität beschrieben. Diese 

grundsätzliche Abwehrhaltung kann aus den Handlungen vorheriger Präsidien resul-

tieren. Die Wahrnehmung der Tätigkeiten des Präsidiums spiegelt sich dann in be-

klagter Intransparenz und einem nicht Beteiligen an Entscheidungen aus der Univer-

sität heraus wider. Der befragte Experte schildert es wie folgt:  

„Wenn man nämlich aus einer Struktur kommt, wo das mal anders war bisher, weil im 

vorherigen Präsidium oder so es anders war und man die Leute, sagen wir mal, in ei-

nen Bereich reingetrieben hat, wo man gesagt hat Die entscheiden da oben sowieso 

im Präsidium, da haben wir sowieso keine Chance, das dann zu drehen und die dann 

zum Mitmachen zu motivieren, das ist natürlich dann eine Herausforderung“ (B6 02). 

Akademischer Senat – Mehrheiten beschaffen 

Mit Blick auf notwendige Mehrheiten des akademischen Senats schildert der befragte 

Experte, dass es zwar grundsätzlich möglich ist Entscheidungen auch gegen den 

Senat durchzusetzen. Allerdings besteht dann die „Gefahr, dass die Leute nicht mit-

genommen werden“ (B6 02). Change-Prozesse müssen dem zufolge „richtig eingetü-

tet“ (B6 02) werden. Wie bereits oben geschildert, hat der akademische Senat „eine 

mächtige Waffe in der Hand, indem er einen nämlich im Zweifelsfall zwingt“ (B6 02; 

vgl. Entscheidungsstrukturen). 

Notwendige Entscheidungen auch ohne Mehrheit des akademischen Senats 

Entscheidungen durch ein Präsidium, auch ohne die Mehrheit des akademischen 

Senats, werden insbesondere dann notwendig, wenn sie „aus einer stellentechni-

schen Notwendigkeit heraus“ (B6 22) erforderlich sind, um bspw. „Stellensperren zu 

vermeiden“ (ebd.; vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten). Besonders kri-

tisch werden derartige Entscheidungen dann, wenn sie an Erhalt, Änderung oder 

Aufhebung von Studiengängen, Instituten oder Fakultäten gebunden sind. Der be-

fragte Experte erläutert, dass diese Entscheidungen „mit langem Vorlauf getroffen 

werden“ (B6 12). Hintergrund ist, dass bspw. den Studierenden die Möglichkeit ge-

geben werden muss, ihr Studium abzuschließen. 

„Warum machen wir das aber so frühzeitig, na weil wir den Studis ja auch noch er-

möglichen müssen das Studium abzuschließen. Wir können denen ja nicht sagen 
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Ätsch, nächstes Jahr machen wir (…) zu. Schön, dass ihr euch bei uns beworben 

habt oder so. Das geht nicht“ (B6 12). 

Präsenz zeigen (Wahrnehmung des Präsidiums) 

Ein Mitwirken in Entscheidungsprozessen wird vom befragten Experten auch anhand 

seines Präsentsein und dem des Präsidiums in der Universität geschildert. Neben 

dem oben angeführten Mitwirken, das ebenfalls Präsenz widerspiegelt, beschreibt 

der befragte Experte allerdings zunächst, dass es im Amt des Präsidenten „einsam“ 

(B6 08) wird und man häufig „alleine sitzt“ (ebd.). Präsenz in der Universität erfolgt zu 

großen Teilen auch durch die übrigen Präsidiumsmitglieder, die aus unterschiedli-

chen Fakultäten kommen und „sich zum Teil (…) auch fakultätsübergreifend“ (ebd. 

04) kennen (s.o. „geschlossen auftreten“). 

Nach außen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Politik – Direkter Kontakt zum Minister (Berufungen – Gehaltsforderungen) 

Im Außenbereich wird auch vom befragten Experten B6 ein Mitwirken insbesondere 

durch den Kontakt in die Politik und hier vor allem zum zuständigen Minister hervor-

gehoben (vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten). Der befragte Experte 

schildert, dass es hier nicht um die offiziellen Termine geht, sondern um die informel-

le Ebene, um Probleme direkt mit dem Minister zu klären, bspw. per „Handy“ (B6 06). 

Konkret beschreibt der befragte Experte in diesem Zusammenhang sein Mitwirken in 

Berufungsprozessen (vgl. Entscheidungssituationen des Präsidenten). Neben der 

Tatsache, dass der befragte Experte Berufungsverfahren „tot legen“ (B6 06) kann, 

indem er auf Forderungen nicht eingeht, besteht die Möglichkeit, auf Forderungen im 

Rahmen von „Berufungs- und Bleibeverhandlungen“ (ebd. 04) einzugehen. Der be-

fragte Experte erläutert hierzu, dass in solchen Fällen „die Unterstützung des Ministe-

riums“ (ebd. 06) notwendig sein kann, weil zusätzlich zum verfügbaren Verhand-

lungsbudget „noch eine Stelle und Geld“ (ebd.) notwendig ist und verweist auf einen 

aktuellen Fall.94  

 
94 Im Rahmen des Interviews traten zwei Unterbrechungen auf, die sich durch Telefonate (Handy) mit 

dem zuständigen Minister in genau dieser Sache ergaben. Der befragte Experte hat im vorliegenden 
Fall die entsprechende Zusage vom Minister erhalten („Da sind sie ja fast live dabei gewesen“ (B6 
18)). 
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6.1.6 Umsetzung von Entscheidungen 

Mit Blick auf Entscheidungsprozesse in Universitäten ist fraglich, ob das Treffen von 

Entscheidungen auch gleichbedeutend ist mit der Umsetzung von Entscheidungen. 

Diese Frage gewinnt nicht zuletzt vor dem Hintergrund der unterschiedlichen beteilig-

ten Akteure an Entscheidungsprozessen an Relevanz. So sind bspw. für die Umset-

zung von Entscheidungen zum Teil andere Akteure zuständig als diejenigen für die 

Vorbereitung von Entscheidungen oder auch für das Treffen von Entscheidungen. 

Wie in Kapitel 2 erläutert wurde, endet der eigentliche Entscheidungsprozess mit der 

Umsetzung (Willensdurchsetzung) einer getroffenen Entscheidung (ausgewählte Al-

ternative). Gründe dafür, dass Entscheidungen letztlich doch nicht (wie vereinbart) 

umgesetzt werden, könnten bspw. sein, dass das Beharrungsvermögen der Universi-

tät als Ganze respektive der an der Umsetzung beteiligten Akteure sehr groß und 

damit nicht überwindbar ist. Zudem wäre z.B. denkbar, dass es ggf. notwendige An-

passungen von getroffenen Entscheidungen im Zeitverlauf gibt und die eigentlich 

getroffene Entscheidung hinfällig ist. Die Umsetzung von Entscheidungen wurde von 

den befragten Experten wie folgt beschrieben. 

Befragter Experte 1 

Mit Blick auf die Umsetzung von Entscheidungen schildert der befragte Experte zu-

nächst, dass es verschiedene Arten von Entscheidungen gibt: 

„Es gibt Entscheidungen, die sie relativ alleine treffen müssen und viele um sie herum 

finden das ziemlich blöd, das jetzt so entschieden wird. Es gibt andere Entscheidungen, 

die finden alle super. Und es gibt viele dazwischen“ (B1 30). 

• Gründe: Nicht umsetzen wollen & Trägheit 

Egal um welche Art der vorgenannten Entscheidung es sich handelt, gibt es auch 

Sicht des befragten Experten „auch Leute, bewusst oder unbewusst, die eigentlich 

die Entscheidung nicht so richtig umsetzen wollen“ (B1 30). Neben dem genannten 

nicht umsetzen wollen, insbesondere durch Professoren (vgl. Beschreibung), führt er 

als einen weiteren möglichen Grund „Trägheit“ (ebd.) an, die „selbst bei positiven 

Dingen“ (ebd.) auftreten kann. 

• Umsetzung durch Nachverfolgung 

Der befragte Experte schildert, dass in den vorgenannten Fällen ein konsequentes 

Nachverfolgen der Umsetzung von Entscheidungen notwendig ist. Das gilt aus Sicht 



225 

des befragten Experten sowohl für den wissenschaftlichen Bereich, in dem in der 

Regel nicht mit Weisungen gearbeitet wird, als auch für den Verwaltungsbereich. 

„Ja, sie müssen nachverfolgen. (. …) Also wie gesagt mit Weisungen arbeiten sie da 

nicht. Also sie sagen Mach mal bitte das und jetzt mach mal noch bitte das und 

nächste Woche hätte ich gerne bitte das. (. …) Also auch da denke ich ist der Präsi-

dent persönlich gefragt, und im guten Büro, wirklich nachzuverfolgen. Also ich lege 

mir auch das einmal auf Wiedervorlage und ich quäle die Leute dann auch schon mit 

ständigen Wiedervorlagen. (. …) “ (B1 30). 

• Umsetzung durch Durchsetzung formaler Kompetenzen 

Ergänzend führt der befragte Experte noch einmal an, dass Ultima Ratio mit Dienst-

anweisungen gearbeitet wird. Wenn auch das nicht funktioniert, werden die Akteure, 

die nicht umsetzen wollen, kaltgestellt. Offen bleibt hierbei allerdings, wie kaltgestellt 

wird bzw. was konkret damit gemeint ist. 

„Im aller schlimmsten Fall müssen sie eben jemanden kaltstellen“ (B1 32).  

Befragter Experte 2 

Zunächst schildert der befragte Experte zur Umsetzung von Entscheidungen, dass 

„die Prozesse in einer Universität (…) furchtbar lange [dauern]“ (B2 32). Sofern die 

Möglichkeit besteht, versucht der befragte Experte „immer auch ein bisschen den 

Zeitfaktor einzubringen“ (ebd.). Die Umsetzung einer Entscheidung kann auch von 

Akteuren abhängen, die außerhalb der Universität stehen, aber an der Umsetzung 

maßgeblich beteiligt sind. 

• Gründe: Umsetzung hängt (auch) von außen ab 

Der befragte schildert, dass er nach „Berufungsgesprächen“ (B2 32) 2 bis 3 Wochen 

Zeit für eine Entscheidung über Rufannahme einräumt, auch wenn „man nur eine 

Nacht darüber zu schlafen [braucht], um zu wissen, wie man sich entscheidet“ (ebd.). 

Wieviel Zeit die Umsetzung einer Entscheidung in Anspruch nehmen kann, wird an-

hand der nachfolgenden Interviewaussage zum Thema Bautätigkeiten deutlich: 

„zum Beispiel Baukonzepte, die jetzt schon seit 8 oder 9 Jahren immer wieder ge-

plant und verworfen und mit neuen Berechnungen verzögert werden. Und das ist 

schon nervig manchmal“ (B2 32). 

• Gründe: Nicht umsetzen wollen (Unbelehrbarkeit) 
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Ähnlich wie der befragte Experte B1, schildert auch der befragte Experte B2, dass 

die Umsetzung von Entscheidungen von Personen abhängen kann, die Entschei-

dungen gar nicht umsetzen wollen und „schwer zu belehren sind“ (B2 44). 

• Umsetzung durch Durchsetzung formaler Kompetenzen 

Der befragte Experte schildert, dass in derartigen Fällen Ultima Ratio auch die 

Durchsetzung formaler Kompetenzen notwendig ist (vgl. Entscheidungssituationen 

des Präsidenten; Erfahrung). 

Befragter Experte 3 

Zur Umsetzung von Entscheidungen führt der befragte Experte die Entwicklungspla-

nung der Universität in Verbindung mit den mit dem Ministerium getroffenen Zielver-

einbarungen an und nennt u.a. zwei Beispiele.  

(1) Der befragte Experte schildert, dass aufgrund politischen Drucks tiefgreifende 

Strukturmaßnahmen auf Ebene einiger Fakultäten vereinbart wurden. 

• Gründe: Nicht umsetzen wollen (Beharrungsvermögen) 

Der befragte Experte schildert, dass der politische Druck von ihm an die entspre-

chenden Fakultäten und den Senat weitergegeben wurde. Im Nachgang stellte der 

befragte Experte fest, dass sowohl Fakultäten als auch Senat „dem damals nur zu-

gestimmt haben, um erstmal Ruhe zu haben, weil der politische Druck groß war“ (B3 

04). An der Umsetzung besteht „keinerlei Interesse“ (ebd.). Zwar kann „Nichthandeln“ 

(B3 18) angebracht sein, das Problem am geschilderten Beispiel ist aus Sicht des 

befragten Experten allerdings: „Das Ministerium will die Zielvereinbarung“ (B3 04). 

Darüber hinaus dürfen derartige Verträge „nicht beliebig sein“ (ebd.). 

• Umsetzung durch Teilschritte – Druck der Aufsicht 

Der befragte Experte erläutert zur Entwicklungsplanung, dass er „nicht alles vorher 

antizipieren [kann] was eventuell in diesen [X] Jahren an Detailentscheidungen zur 

Umsetzung notwendig ist“ (B3 04). In der Konsequenz müssen Entscheidungen da-

hingehend angepasst werden, dass die Umsetzung in Teilschritten in Form von An-

gleichung der betroffenen Fakultäten erfolgt. Abschließend wäre „der letzte Schritt 

einer möglichen [tiefgreifenden Strukturmaßnahme] dann kein großer mehr“ (B3 04), 

sofern dann noch notwendig. 
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(2) Der befragte Experte schildert allerdings auch, dass es grundsätzlich so ist, dass 

nicht alles von dem was im Rahmen der Strukturplanung beschlossen wird auch tat-

sächlich umgesetzt wird bzw. die „Bereitschaft“ (B3 18) da ist. 

• Gründe: Langfristige Veränderung der Rahmenbedingungen 

Als Grund hierfür gibt der befragte Experte an, dass Universitäten in „längeren Zeit-

räumen denken müssen“ (B3 18). Er beschreibt hierzu die Problematik des Aufrecht-

haltens der Studierendenzahlen in Verbindung mit der entsprechenden Zuführung 

von (Hochschulpakt)Mitteln des Bundes. Diese Mittelzuführung ist wiederum an den 

Erhalt der hierdurch finanzierten Professuren gebunden.95 Im Rahmen der Struktur-

planung wurde zunächst festgelegt, wie diese Professuren künftig finanziert werden. 

Dem Ministerium wurde entsprechend mitgeteilt, welche dieser Professuren bei Aus-

bleiben der Mittel des Bundes über den Stellenplan finanziert werden sollen und 

mögliche „Streichprofessuren“ (B3 18) mitgeteilt. Die Rahmenbedingungen haben 

sich dann wie folgt verändert:  

„Wir haben die Studierendenzahlen gehalten. Es sind dann Mittel des Bundes (…) 

gekommen. Also das man über manche Dinge, über die wir stundenlang debattiert 

haben, man heute eigentlich nur noch schmunzeln würde“ (B3 18). 

• Gründe: Nichthandeln & ggf. Entscheidungen (schriftlich) anpassen 

Wie bereits oben erwähnt, ist Nichthandeln beziehungsweise eine Anpassung von 

Entscheidungen und damit auch „was anderes machen als in der Strukturplanung 

mal irgendwie festgelegt, ist auch völlig vernünftig“ (B3 18). Der befragte Experte 

schildert, dass er letztlich wieder entscheiden muss, ob eine Verschriftlichung der 

Veränderung der Rahmenbedingungen sinnvoll ist. Hierdurch würde er ggf. die 

Handlungsfähigkeit der Universität im Rahmen von Berufungen einengen. Eine An-

passung würde er erst vornehmen, „wenn jetzt tatsächlich das Ministerium z.B. im 

Rahmen einer anstehenden Berufung sagt: Diese Professur hattet ihr uns aber ge-

meldet als eine mögliche, die ihr vielleicht streicht und deshalb kriegt ihr keine Frei-

gabe. Dann würde ich sagen, so, dann ist es jetzt mal Zeit eine kleine Anpassung da 

irgendwie vorzunehmen“ (B3 18). 

Befragter Experte 4 

 
95Professuren finanziert aus Hochschulpaktmitteln. 
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Ob getroffene Entscheidungen umgesetzt werden, hängt laut befragtem Experten 

von der Entscheidung ab, die umgesetzt werden soll. Er unterscheidet hierbei zwi-

schen (1) „Strukturentscheidungen“ (B4 36) und (2) „Goodwill-Erklärungen“ (ebd.). 

(1) Strukturentscheidungen 

• Gründe: Abweichung von Strukturentscheidung (Widerstand) 

Der befragte Experte schildert zu Strukturentscheidungen, dass es vorkommen kann, 

dass trotz Vereinbarung auf „ein Profil oder Konzept auf eine bestimmte Stellenstruk-

tur“ (B4 36), versucht wird, die Stelle anderweitig auszuschreiben. 

• Umsetzung durch Durchsetzung formaler Kompetenz – Aufsicht & Kontrolle 

Strukturentscheidungen werden nach Aussage des befragten Experten auch wie be-

schlossen umgesetzt. Hier erfolgen Aufsicht und Kontrolle bei der Umsetzung sowie 

Rückmeldung bei nicht Umsetzung an die Hochschulleitung durch die beteiligten und 

jeweils für die (Mit)Umsetzung zuständigen Akteure. Es erfolgen dann „klare Anord-

nungen“ (B4 36) zur Umsetzung gemäß Entscheidung. 

(2) „Goodwill“-Erklärungen 

• Gründe: Freiheit von Forschung & Lehre 

Anders verhält es sich nach Aussage der Hochschulleitung mit Goodwill-Erklärungen. 

Hierbei handelt es sich bspw. „im Rahmen der Personalentwicklung für das wissen-

schaftliche Konzept (…) um Standards, die von der Institution gesetzt werden“ (B4 

36). Konkret schildert der befragte Experte, dass das Präsidium entschieden hat, 

dass eine umfassendere Beratung und Betreuung der Mitarbeiter gewünscht ist.  

• Umsetzung nicht möglich 

Inwieweit angebotene Beratung und Betreuung dann letztlich in Anspruch genom-

men wird, ist aus Sicht des befragten Experten, insbesondere mit Blick auf das 

Grundgesetz, nicht kontrollierbar. 

„Dinge, die dann im Einzelfall nicht kontrolliert werden können. Also wie weit dann 

sich der einzelne Hochschullehrer, die einzelne Hochschullehrerin an solche, sozu-

sagen Standards, die von der Institution gesetzt werden, umsetzt, das können wir 

nicht. (…). Und da ist natürlich zum Teil einfach eine Grenze erreicht, wo es im Sinne 

der Freiheit von Wissenschaft auch gar nicht verlangt werden kann“ (B4 36). 

Befragter Experte 5 
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Zur Umsetzung von Entscheidungen schildert der befragte Experte, dass es notwen-

dig sein kann, große strategische Projekte, die durch ein Präsidium initiiert sind und 

bei denen auch externe Partner involviert sind, in Teilprojekte aufzuteilen. 

• Gründe: Nicht umsetzen wollen (Widerstand) 

Der befragte Experte schildert einen Fall, bei dem auch ein externer Partner involviert 

gewesen ist. Trotz der Tatsache, dass das Präsidium das Projekt initiiert hat und 

auch der akademische Senat zugestimmt hat, konnte das „intern nicht durchgesetzt 

werden, obwohl der Vertrag [extern] fast schon unterschrieben war. Weil einfach die 

Widerstände zu groß waren“ (B5 44). Der befragte Experte führt hierzu aus, dass die 

Umsetzung strategischer Projekte letztlich von Personen abhängt. Diese Personen 

müssen diese Projekte somit auch umsetzen wollen (und können). Wenn diese Per-

sonen nicht umsetzen wollen, resultiert das in „einen relativ hohen Widerstandsgrad“ 

(B5 44), der auch nicht durch Zwang zur Umsetzung zu lösen ist. 

„Wenn man präsidiale Ideen, die nachher durchgeführt werden müssen, wenn man nie-

manden findet, keinen Professor, keine Professorin, die irgendwie das Gefühl haben Ich 

mache das Ding zu meiner Sache, dann kann man sie nicht dazu zwingen. Ich kann sie 

nur zur Lehre zwingen. Zu sonst gar nix. Nicht mal zu guter Lehre“ (B5 20). 

• Umsetzung durch Teilschritte – Pilotprojekte (Zugpferd) 

Um Widerstände nicht aufkommen zu lassen bzw. aufzuheben, kann es aus Sicht 

des befragten Experten notwendig sein, über den „Neidfaktor“ (B5 44) zu spielen. 

Der Versuch, große Projekte auf einmal umzusetzen, sollte vermieden werden (vgl. 

Mitwirken). Der Neidfaktor wird durch das „Zugpferd“ (B4 44) erzeugt. Wichtig ist, 

dass die „Pilotprojekte gelingen“ (ebd.) und zeigen, dass das Gesamtprojekt umge-

setzt werden kann. 

Trial-and-Error – Gescheiterte Pilotprojekte 

Ergänzend schildert der befragte Experte, dass Pilotprojekte die scheitern allerdings 

im Sinne eines „Trial-and-Error“ (B5 44) zur Generierung von Informationen dienen 

könnten. Hierdurch wird erst sichtbar, ob strategische Überlegungen einer Anpas-

sung bedürfen. 

Befragter Experte 6  
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Ähnlich wie der befragte Experte B5, schildert auch der befragte Experte B6, dass 

sich bei großen strategischen Projekten besondere Herausforderungen im Rahmen 

der Umsetzung ergeben. 

• Gründe: Nicht (mehr) umsetzen wollen (Verweigerung) 

Wenn grundlegende und gesamtuniversitäre „Change-Prozesse“ (B6 02) durch ein 

Präsidium initiiert und vom akademischen Senat beschlossen wurden, kann sich aus 

Sicht des befragten Experten ein Wechsel der Amtsinhaber im Präsidium negativ 

auswirken. Eine vollständige Abkehr vom eigenleiteten Change-Prozess in dem Sin-

ne „ich drehe jetzt nochmal alles wieder auf links“ (B6 20) kann zu Unsicherheit und 

Verweigerung von Personen, aber auch der Universität als Ganze führen, wie am 

nachfolgenden Interviewauszug deutlich wird: 

„erzeugt so viel Unsicherheit im System. Dann verweigern sich alle hier und sagen 

Was soll das? Hü hott, hü hott, wo soll es hingehen, dann kümmere ich mich um mei-

nen eigenen Kram“ (B6 20). 

• Umsetzung ermöglichen & Kontinuität schaffen 

Um Verweigerung in eingeleiteten Change-Prozessen nicht aufkommen zu lassen, ist 

aus Sicht des befragten „Kontinuität“ (B6 20) erforderlich. Die grundlegende strategi-

sche Ausrichtung sollte beibehalten werden. Aber „auch Weichenstellungen, die in 

dieser Richtung getroffen werden“ (ebd.), um eine Umsetzung überhaupt erst zu er-

möglichen. 

• Umsetzung durch Teilschritte – Prioritäten setzen 

Neben einem sukzessiven Umsetzen von Change-Prozessen durch nach und nach 

initiierte Teilprojekte (vgl. Mitwirken) ist es auch Sicht des befragten Experten wichtig, 

entsprechende Prioritäten zu setzen. Er erläutert, dass „alle möglichen Projekte (…) 

in der Pipeline (…) nach hinten geparkt [wurden]“ (B6 02). 

Trial & Error – Denkfehler des Präsidiums 

Ergänzend schildert der befragte Experte, dass „Denkfehler“ (B6 44) passieren kön-

nen, aber auch notwendig sind, um bei eingeleiteten Change-Prozessen weiter zu 

kommen. Wie auch der befragte Experte B5, schildert der befragte Experte B6, dass 

hierdurch Informationen gewonnen werden können, die sichtbar machen, ob strate-

gische Überlegungen einer Anpassung bedürfen. Ob man als Präsident „Denkfehler“ 



231 

(B6 02) machen darf, hängt wiederum davon ab, ob man sich die entsprechenden 

„Freiräume“ (ebd.) erarbeiten konnte bzw. durfte. 

6.1.7 Erfahrungen für die künftige Entscheidungspraxis 

Da die befragten Experten bereits über entsprechende Erfahrung als Präsidenten 

und damit auch über Erfahrungen in universitären Entscheidungsprozessen verfü-

gen, war im Rahmen der Interviews ebenfalls von Interesse, wie sich aus Sicht der 

befragten Experten, gesammelte Erfahrungen aus bisherigen Entscheidungsprozes-

sen auf zukünftige Entscheidungsprozesse auswirken. Die bereits gesammelten Er-

fahrungen mit Entscheidungen sowie deren Auswirkungen für die künftige Entschei-

dungspraxis, wurden von den befragten Experten wie folgt beschrieben. 

Befragter Experte 1  

• Phase der Einarbeitung & Orientierung (Besetzung von innen/außen) 

Nach Übernahme des Präsidentenamtes ist zunächst eine gewisse Phase der Orien-

tierung notwendig, um überhaupt Entscheidungen, die mit dem Amt verbunden sind, 

treffen zu können. 

„Ich denke ein halbes Jahr braucht man schon, um überhaupt zu verstehen was wie 

funktioniert. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie ihr Umfeld ist. Also, wenn sie 

einen guten Kanzler haben, der sie sozusagen einarbeitet, dann geht es schnell. O-

der (…) ihr Vorgänger. (. …) da geht es dann relativ fix“ (B1 42). 

• Früher Konsequenzen aus Problemen ziehen 

Darüber hinaus gibt der befragte Experte an, dass er rückblickend bereits früher bei 

wahrgenommenen Problemen hätte reagieren und Konsequenzen ziehen sollen.  

„ich ärgere mich manchmal, dass ich in bestimmten Dingen nicht früher Konsequen-

zen gezogen habe. Also das heißt jetzt nicht rumtoben (…) und schlicht oder einfach 

rausschmeißen. Aber wenn man sieht das etwas nicht funktioniert, dann hilft es auch 

nicht, wenn man erst nochmal ein Jahr wartet“ (B1 40). 

• Erfolg & Nutzen umgesetzter Entscheidungen 

Zudem schildert der befragte Experte, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass die 

Entscheidungen, die durch ihn bzw. das Präsidium getroffen werden, nicht von heute 

auf morgen umzusetzen (vgl. Umsetzung) sind und die damit einhergehenden Erfol-

ge oder auch der angestrebte Nutzen erst spät sichtbar werden. 
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„Entscheidungen, die sie dann treffen, also die ersten Früchte habe ich eigentlich erst 

so im dritten oder vierten Jahr gesehen“ (B1 42). 

Befragter Experte 2 

• Abhängigkeiten & Mehrheiten 

Seine Erfahrungen aus bisherigen Entscheidungsprozessen schildert der befragte 

Experte dahingehenden, dass es „nur mit den Leuten, nur mit Überzeugung“ (B2 44) 

geht wodurch erneut auf die wechselseitigen Abhängigkeiten bei Entscheidungen 

abgestellt wird. 

• Durchsetzung formaler Kompetenzen 

Des Weiteren schildert der befragte Experte, dass aus seiner Erfahrung heraus auch 

die Notwendigkeit bestehen kann, Personen, die absolut nicht mit der Universität als 

Ganze und den jeweiligen Entscheidungen gehen wollen, mit entsprechenden Mitteln 

zu überzeugen sind. Ultima Ratio sind diese Personen aus der Erfahrung des befrag-

ten Experten auszuschließen. Hierbei bleibt jedoch offen, ob der Ausschluss sich 

lediglich auf den jeweiligen Entscheidungsprozess oder sogar auf die Universität als 

Ganze bezieht. 

„Natürlich gibt es welche, (…) die da schwer zu belehren sind. Und da muss man dann 

auch vielleicht eine gewisse Härte zeigen und sagen Du passt nicht zu uns. Es gibt so 

Mittel. Natürlich Leistungszulagen. Ich wehre mich aber gegen diese Pekuniarisierung 

unseres ganzen Universitätssystems. Geld ist sicherlich ein gutes Erziehungsmittel, sage 

ich jetzt mal, aber Wertschätzung ist mindestens genauso wichtig. Und dann letzten En-

des der Erfolg, der dann auch beflügelt zu sagen Ja, dann machen wir weiter“ (B2 44). 

Hierbei ist zu unterstreichen, dass der befragte Experte Wertschätzung und Erfolg 

besonders betont hat. 

• Mitwirken bei Berufungen 

Darüber hinaus gibt der befragte Experte an, dass aus seiner Perspektive und bishe-

rigen Erfahrungen das Mitwirken bei Berufungen entscheidend ist und „Einfluss zu 

nehmen auf die Berufungspolitik, die in den Fakultäten abläuft“ (B2 46). Über Beru-

fungen lassen sich nach Aussage des Experten entsprechend „Nachwuchsförderer“ 

(ebd.), sowohl für die jeweilige Fakultät als auch für die Universität als Ganze, ge-

winnen. 

Befragter Experte 3 
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• Phase der Einarbeitung & Orientierung (Besetzung von innen/außen) 

Ähnlich wie der befragte Experte B1, schildert auch der befragte Experte B3, dass 

nach Übernahme des Präsidentenamtes zunächst eine gewisse Phase der Orientie-

rung notwendig ist. Er schildert, dass, nur weil man gewählt wurde, es nicht gleich-

bedeutend damit ist, dass sofort Veränderungen eingeleitet und Entscheidungen ge-

troffen werden können. Vielmehr muss sich erst herauskristallisieren, welche Erwar-

tungen an den Präsidenten oder auch das Präsidium gestellt werden. 

„da kann auch ein Wechsel in der Hochschulleitung, egal ob es jetzt der Präsident ist 

oder das gesamte Präsidium, nicht einfach hingehen und irgendwas ändern. Also so 

schnell ändern. Oder auch die Erwartungshaltung derjenigen die gewählt haben, das 

nicht unbedingt miteingeschlossen haben“ (B2 03). 

• Zusagen & Zugeständnisse in der Vergangenheit 

Der befragte Experte fügte zu der oben geschilderten Dual Career Couple Entschei-

dungssituation hinzu, dass er diese neben untypisch auch in die Kategorie „unglück-

liche Entscheidungen“ (B3 18) einstuft und in der Konsequenz nun „deutlich reser-

vierter“ (ebd.) ist. Hintergrund ist, dass in derartigen Fällen auch die Unterstützung 

des Ministeriums notwendig sein kann, was im Umkehrschluss bedeuten kann, dass 

das Ministerium an anderer Stelle den Präsidenten um entsprechende Unterstützung 

bei der Umsetzung von irgendetwas bittet. 

„Nur wenn man da einmal die Tür öffnet und da ist natürlich schon so gesagt, so jetzt 

war es in guter Absicht, um das zu ermöglichen. Demnächst ist es aus Präsidenten-

sicht die gute Absicht, um irgendetwas für das Ministerium zu tun. Und deshalb sollte 

man den Anfängen da wären“ (B3 18). 

Als Konsequenz von derartigen Entscheidungen, wird vom befragten Experten ge-

schildert, dass in solchen Entscheidungssituationen nun in der Regel auf die Ent-

scheidung der zuständigen Gremien verwiesen wird.  

„Und verweise im Kern auf die Gremienentscheidungen. Das ist nicht mein, ich ver-

stecke mich ja nicht hinter den Gremienentscheidungen und den Governance-

Strukturen, sondern ich habe sie und ich muss damit arbeiten“ (B3 18). 

Darüber hinaus schildert der befragte Experte, dass Erfahrungen auch aus „Zuge-

ständnissen“ (B3 18) resultieren, die er Vergangenheit gemacht hat und auf seinen 

Vorgänger bauen. Exemplarisch führt der befragte Experte über mehrere Jahre nied-

rige Anfängerzahlen in einem Masterstudiengang in Verbindung mit einer zugehöri-
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gen Professur an. Der befragte Experte führt hierzu aus, dass er seiner Zeit aufgrund 

von Zugeständnissen zunächst nicht aktiv geworden ist und entschieden hat, dem 

Druck der zuständigen Fakultät, Veränderungen im Rahmen der zugehörigen Beru-

fung zu veranlassen, Stand zu halten. Allerdings wurde der Druck der Fakultät nach 

Aussage des befragten Experten irgendwann so groß, dass er dem nicht mehr Stand 

halten konnte. 

„Und mein Vorgänger hat auch, wir haben [damals] im Sommer eine [Professur]. Da 

war eigentlich klar, wir hatten im Master so 3 bis 4 Anfänger über Jahre. Mensch, wa-

rum habt ihr die Berufung denn noch? Also da kommt dann irgendwann der [Dekan]. 

Ich habe das dann anderthalb Jahre liegen lassen, aber irgendwann war ich nicht 

mehr in der Lage gegen den Druck der Fakultät da irgendwie zu agieren“ (B3 18). 

• Mögliche Veränderung künftiger inneruniversitärer Entscheidungsstrukturen 

Mit Blick auf zukünftige Entscheidungen schildert der befragte Experte, dass fraglich 

ist, ob die gegenwärtigen Entscheidungsstrukturen und damit verbundenen Ent-

scheidungsprozesse seiner Universität auch in Zukunft Bestand haben. Zwar sind 

Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse Grund für gute Entwicklungen 

in der Vergangenheit. Allerdings können auch Entscheidungen notwendig werden, 

die nicht unbedingt am Konsens orientiert getroffen werden können. 

„Wenn wir den Eindruck haben das reicht nicht, dann muss man auch in Frage stel-

len, ob es nicht auch mal Entscheidungen braucht, die so konsensual vielleicht nicht 

zu treffen sind. Und ich spüre im Augenblick, dass wir an so einem Punkt sind“ (B3 

18). 

In diesem Zusammenhang verweist der befragte Experte zurück auf die Ausführun-

gen zu den niedrigen Studienanfängerzahlen, die auch aus der seiner Zeit selbstver-

ständliche Annahme resultieren, „dass die 5-jährigen Studienprogramme Staatsexa-

men, Magister, bei den Diplomstudiengängen, sich übertragen“ (B3 18). Die Realität 

sieht aber nach Aussage des Experten wie folgt aus: 

„Jetzt stellen wir fest, nein, die nutzen das als Drehscheibe und sind nach einem Ba-

chelor eventuell weg. Dafür gewinnen wir natürlich auch und führen auch zum Teil 

Masterprogramme ein wo wir keinen Bachelor haben. Die sind auch spannend. Aber 

irgendwann muss die Bilanz natürlich so einigermaßen auch stimmen“ (B3 18). 

Hierzu führt der befragte Experte weiter aus, dass eine „Fakultät nicht freiwillig einen 

Studiengang einstellen“ (B3 18) wird, wenn die Studierendenzahlen weiter sinken. 
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Nicht zuletzt, da ggf. die Notwendigkeit auch gar nicht erkannt wird bzw. erkannt 

werden will. 

Befragter Experte 4 

• Transparenz & Kommunikation 

Seine Erfahrungen aus bisherigen Entscheidungsprozessen schildert der befragte 

Experte dahingehend, dass das „erkennbare Bemühen transparent Entscheidungen 

zu treffen“ (B4 48) und diese dann auch zu kommunizieren, zentral sind. 

• Überbrücken von Informationsdiskrepanzen 

Ebenfalls spielt aus Sicht des befragten Experten das Überbrücken von immer wie-

der auftretenden „Informationsdiskrepanzen“ (B4 48) bei zu treffenden Entscheidun-

gen eine elementare Rolle. Informationsdiskrepanzen spiegeln sich insbesondere 

dadurch wider, dass die Hochschulleitung über entsprechende Informationsvor-

sprünge (vgl. Mitwirken) verfügt, bestimmte Erwartungen und Handlungsdruck wahr-

nimmt: 

„Und da immer auch sozusagen klar zu wissen, gut ich bin jetzt informiert, ich steck 

da drin, ich nehme auch bestimmte Erwartungen wahr, ich nehme auch einen be-

stimmten Druck wahr, andere tun das nicht und wie kann ich das transportieren“ (B4 

48). 

Dem gegenüber stehen die übrigen Personen der Universität, die „vor allen Dingen 

ihren persönlichen Bereich vor Ort wahrnehmen“ (B4 48). 

Befragter Experte 5 

• Transparenz & Kommunikation (Hol- und Bringschuld) 

Seine Erfahrungen aus bisherigen Entscheidungsprozessen schildert auch der be-

fragte Experte B5 ähnlich wie der befragte Experte B6. Transparenz und Kommuni-

kation sind elementare Bestandteile von universitären Entscheidungsprozessen. Al-

lerdings „nicht im Sinne der üblichen Sachen, man muss mehr kommunizieren etc.“ 

(B5 52), sondern im Sinne von „Hol- und Bringschuld“ (ebd.). Der befragte Experte 

schildert, dass er sehr umfänglich über E-Mail, Intranet usw. informiert und versucht 

nicht nur einzelne Gruppen, sondern immer die ganze Universität zu informieren. 

Zum Teil wird sogar „das Befasst sein“ (B5 12) wie angeführt kommuniziert. Nichts 

desto trotz ergibt sich aus Sicht des befragten Experten folgendes Problem: 
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„ich sage jetzt mal, das moderne Grundrecht des nicht informiert seins, das ist ver-

dammt stark. Und das kann man nicht durch ein Intranet aushebeln. Das kann man 

auch nicht durch Mails aushebeln. Weil da ist die Renitenz sehr hoch“ (B5 52).  

• Rückgriff auf Protokolle, wenn nötig (Gefahr von Widerstand) 

Der befragte Experte schildert, dass er aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen mit 

oben angeführter Transparenz und Kommunikation sehr genau weiß und protokol-

liert, wann er wie und mit wem kommuniziert hat (Inhaltsverzeichnisse, E-Mail-

Ausgang usw.). Sofern im Einzelfall notwendig, greift er im Entscheidungsprozess 

auf entsprechendes Protokoll zurück und informiert:  

„Und durchaus mal in Hinblick: Gut, wenn Du nicht informiert bist [Gestik: Schublade 

auf, Protokoll rausholen]. Da! Da muss man relativ vorsichtig damit umgehen“ (B5 

52). 

• Keine Alleinentscheidungen (Kopfgeburten) 

Aus seiner bisherigen Erfahrung heraus, schildert der befragte Experte darüber hin-

aus, dass „Kopfgeburten“ (B5 52) im Sinne von Alleinentscheidungen möglich, aber 

sehr schwer umzusetzen sind (vgl. Umsetzung). „Denn die Geburtshilfe ist verdammt 

wichtig“ (B5 52). Das betrifft sowohl Alleinentscheidungen durch den Präsidenten 

also auch Alleinentscheidungen durch das Präsidium. Nicht alles, was Präsident oder 

Präsidium gut finden, finden zwangsläufig die anderen Mitglieder der Universität gut. 

Befragter Experte 6 

• Phase der Einarbeitung & Orientierung (Besetzung von außerhalb) 

Ähnlich wie die befragten Experten B1 und B3, schildert auch der befragte Experte 

B6, dass nach Übernahme des Präsidentenamtes zunächst eine gewisse Phase der 

Orientierung notwendig ist. Nicht zuletzt, um ein „Gefühl“ (B6 02) dafür zu bekom-

men, was die Universität vom Präsidenten erwartet. Insbesondere Präsidien, die mit 

Personen von außerhalb kommend besetzt werden, benötigen aus Perspektive des 

befragten Experten diese Phase. 

„Und das ist der Nachteil, wenn man als Außenstehender reinkommt. Das wissen sie 

nicht. Sie kommen mit ihren Vorstellungen, die sie vielleicht von ihrer universitären Karri-

ere und ihrer universitären Domestizierung mitbringen, kommen sie dann an einen 

Standort und stellen fest, eigentlich ist da alles ganz anders oder Vieles anders. Und das 

kostet Zeit bis man das aufnehmen kann“ (B6 02).  
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• Früher Konsequenzen aus Problemen ziehen 

Darüber hinaus schildert der befragte Experte ähnlich wie der befragte Experte B1, 

dass er hofft, in Zukunft „Dinge die schlecht laufen rechtzeitig zu erkennen und dann 

einen anderen Weg einzuschlagen“ (B6 20) (vgl. Umsetzung).  

• Erfolg & Nutzen umgesetzter Entscheidungen 

Auch der befragte Experte B6 schildert, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass die 

Entscheidungen, die durch ihn bzw. das Präsidium getroffen werden, nicht von heute 

auf morgen umzusetzen (vgl. Umsetzung) sind und die damit einhergehenden Erfol-

ge oder auch der angestrebte Nutzen erst spät sichtbar werden. 

„das entscheidet man heute und die Folgen werden erst in vier, fünf Jahren sichtbar 

sein“ (B6 06). 

6.2 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 

Nachdem zunächst die Ergebnisse der einzelnen Interviews dargestellt wurden, wer-

den nachfolgend die zentralen Ergebnisse zusammengefasst. Hierfür werden die vier 

Hauptkategorien verwendet: (1) Entscheidungssituationen, (2) Entscheidungsstruktu-

ren, in die diese Entscheidungssituationen eingebettet sind, sowie damit verbundene 

(3) Entscheidungsprozesse und (4) Erfahrungen aus vergangenen Entscheidungen. 

6.2.1 Entscheidungssituationen 

Wie die Ergebnisse der einzelnen Interviews erkennen lassen, beschreiben alle be-

fragten Experten, dass vor jedem Handeln und damit auch Entscheiden immer die 

übergeordnete Frage steht: Was tue ich und was tue ich nicht? Diese Frage gilt 

gleichermaßen für inner- sowie außeruniversitäre Entscheidungssituationen. Zudem 

werden Entscheidungssituationen von allen befragten Experten in Routine (Alltag; 

Operativ) und Strategie gegliedert. Allem übergeordnet, wird von nahezu allen be-

fragten Experten die Richtlinienkompetenz angeführt. Die Richtlinienkompetenz spie-

gelt sich in Grundsätzen, Leitlinien, Regeln, Vorgaben usw. für die Universität als 

Ganze wider. 

Es lässt sich in der Tendenz erkennen, dass inneruniversitäre Entscheidungssituati-

onen die Routine sind als weitestgehend problemlos beschrieben werden. Bei diesen 

Entscheidungssituationen erfolgen Anfragen von einzelnen Akteuren oder auch Ein-

heiten der Universität an den Präsidenten bzw. das Präsidium. Die Ergebnisse der 
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einzelnen Interviews lassen erkennen, dass es sich hierbei um Anfragen auf Unter-

stützung oder Zustimmung von Seiten des Präsidenten bzw. des Präsidiums handelt. 

Typische Entscheidungssituationen 

Typische Entscheidungssituationen, die nach innen gerichtet sind, werden von den 

befragten Experten in der Tendenz in Finanz-, Personal- sowie Prozess- und Struk-

turentscheidungen aufgeteilt. Wie erwähnt, sind die jeweiligen Entscheidungskompe-

tenzen der Präsidenten, die den inneruniversitären Bereich betreffen, in der Regel in 

den jeweiligen Landeshochschulgesetzen festgelegt bzw. in den Regelwerken der 

jeweiligen Universität. 

Im Bereich der Personalentscheidungen werden vor allem Berufungen als typische 

Entscheidungssituationen genannt. Hierbei wird insbesondere auf den Schlussent-

scheid in Berufungsprozessen verwiesen und die damit einhergehenden Berufungs-

verhandlungen. Mit Blick auf den davor liegenden Prozess, wird von den befragten 

Experten die Wahrung der Autonomie der Fakultäten in Berufungsangelegenheiten 

betont. 

Im Bereich der Finanzentscheidungen wird vor allem die Verteilung (frei) verfügbarer 

Mittel als typische Entscheidungssituation genannt. Es lässt sich erkennen, dass die 

Verteilung verfügbarer Mittel eng an die vorgenannten Berufungsverhandlungen ge-

knüpft ist, aber auch an Bleibeverhandlungen. 

Im Bereich der Prozess- und Strukturentscheidungen lässt sich erkennen, dass 

Rückkopplungseffekte zu Personal- und Finanzentscheidungen existieren. Anhand 

der Ergebnisse der Interviews wird deutlich, dass in der Regel fixe Stellenpläne der 

Fakultäten bzw. der Universitäten „freie“ Entscheidungen im Personalbereich stark 

einschränken. Erst beim Freiwerden von Stellen werden Strukturentscheidungen 

möglich. 

Typische Entscheidungssituationen, die nach außen gerichtet sind, werden von den 

befragten Experten anhand der formal vorgesehenen Außenvertretung beschrieben. 

In diesem Zusammenhang werden die Öffentlichkeit, die Gesellschaft, die Wirtschaft, 

andere Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen und vor allem die Politik ge-

nannt. Entscheidungssituationen werden dahingehend beschrieben, dass entschie-

den wird, mit wem, mit welcher Intention und mit welcher Gesprächsdynamik gespro-

chen wird. In der Tendenz lässt sich erkennen, dass der Hauptansprechpartner bei 

typischen Entscheidungssituationen, die nach außen gerichtet sind, die Politik ist. Die 
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Politik wird hierbei in Form des jeweils zuständigen Ministeriums vertreten durch den 

Minister bzw. Staatssekretär genannt. 

Untypische Entscheidungssituationen 

Wie sich anhand der Ergebnisse der einzelnen Interviews erkennen lässt, werden 

untypische Entscheidungssituationen u.a. als selten, unangenehm, konfliktbehaftet 

oder auch als Einzelfälle beschrieben. Derartige Entscheidungssituationen reichen im 

Rahmen der Interviews von Situationen, die nicht dem Alltagsgeschäft entsprechen 

(Eilentscheidungen in Katastrophenfällen), über Situationen, die sich aufgrund von 

Regelungslücken (Auffangkompetenz) ergeben, bis hin zu Situationen, in denen die 

entsprechende Kompetenz formal beim Präsidenten liegt. Letztgenannte Entschei-

dungssituationen werden über alle Interviews angeführt und vor allem dahingehend 

beschrieben, dass die damit verbundenen Kompetenzen so gut wie nie genutzt wer-

den (müssen). Selbst dort wo Kompetenzen klar und eindeutig dem Präsidenten zu-

geordnet sind, ist deren formale Durchsetzung, also ein Entscheiden Top-down, in 

der Regel die allerletzte Ratio. In der Tendenz lässt sich erkennen, dass es sich bei 

der Durchsetzung von formal festgelegten Kompetenzen (Dienstanweisungen, Auf-

hebung von Arbeitsverträgen usw.) um Einzelfälle handelt.  

Ebenfalls lässt sich erkennen, dass ein persönliches Einmischen in Berufungspro-

zesse einerseits als untypische Entscheidungssituation beschrieben wird. Anderer-

seits wird es von der Mehrheit der befragten Experten wiederholt genannt. Gleiches 

gilt für Protest gegen Vorgaben bzw. gegen Entscheidungen des Ministeriums mit 

Blick auf Berufungsverfahren. Beides wurde ebenfalls wiederholt in den Interviews 

geäußert. 

Ergänzend sei noch auf Situationen hingewiesen, in denen die Möglichkeit des 

Letztentscheidungsrechts bzw. die Möglichkeit der Entscheidung gegen Stellung-

nahmen des akademischen Senats existiert. Die Möglichkeit derartiger Entschei-

dungssituationen wird ebenfalls von allen befragten Experten geäußert (Schließung 

von Studiengängen, Instituten, Fakultäten usw.). Allerdings werden diese Situationen 

dahingehend eingeschränkt, dass der akademische Senat im Gegenzug immer die 

Option der Abwahl des Präsidenten bzw. des Präsidiums nutzen kann. Derartige Si-

tuationen scheinen dem zufolge sehr selten vorzukommen und werden von den be-

fragten Experten entsprechend als untypisch bezeichnet. 
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Die Ergebnisse der einzelnen Interviews lassen zudem erkennen, dass inneruniversi-

täre und außeruniversitäre Entscheidungssituationen sich wechselseitig beeinflussen 

können. In diesem Zusammenhang werden von den befragten Experten insbesonde-

re Berufungsverfahren sowie verfügbare Mittel mit Blick auf das Zusammenwirken 

mit dem zuständigen Ministerium genannt. 

6.2.2 Entscheidungsstrukturen 

Aus den Ergebnissen der einzelnen Interviews wird deutlich, dass neben den formal 

vorgegebenen Regulierungsstrukturen der jeweiligen Landeshochschulgesetze und 

damit einhergehenden Leitungsmodellen, die inneruniversitären Entscheidungsstruk-

turen zur jeweiligen Universität passen müssen. Das spiegelt sich auch in den unter-

schiedlichen weiteren installierten Gremien der jeweiligen Universität wider. Darüber 

hinaus wird über alle Interviews beschrieben, dass die Personen zu den Strukturen 

passen müssen, was dementsprechend auch für alle zentralen Organe der Universi-

tät gilt. Die Entscheidungsstrukturen werden von allen befragten Experten als gremi-

engebunden und von Partizipation geprägt beschrieben. Deutlich wird zudem über 

alle Interviews, dass eine hierarchische (Top-down) Ausgestaltung der inneruniversi-

tären Entscheidungsstrukturen als nicht angemessen und vor allem als nicht zielfüh-

rend erachtet wird. 

In der Tendenz zeigt sich, dass der Hochschulrat mit Blick auf Entscheidungen keine 

tragende Rolle zu spielen scheint. Ähnlich verhält es sich mit dem Organisationsbe-

reich Verwaltung, der letztlich auch in den zentralen Entscheidungsorganen vertreten 

ist. Die Verwaltung wird zwar in den Interviews vielfach erwähnt. Allerdings zeigt sich 

anhand der Beschreibungen der befragten Experten, dass die Verwaltung eher eine 

beaufsichtigende und kontrollierende Funktion bzw. eine ermöglichende und unter-

stützende Funktion im Rahmen von Entscheidungen und deren Umsetzung einzu-

nehmen scheint. Die Studierenden sind ebenfalls in den zentralen Entscheidungsor-

ganen vertreten, werden in diesem Zusammenhang allerdings, ähnlich wie die Ver-

waltung, nicht explizit erwähnt. Die Studierenden finden im Rahmen der Interviews 

insbesondere mit Blick auf Ihre Rolle als Kunde und zentrale Anspruchsgruppe ent-

sprechend Berücksichtigung. Von allen befragten Experten wird beschrieben, dass 

die Professoren am stärksten in den zentralen Entscheidungsorganen vertreten sind. 

Zudem wird von allen befragten Experten die Fragmentierung der Organisation Uni-
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versität beschrieben, die sich nicht zuletzt aus den unterschiedlichen Professuren, 

Fächern, aber auch heterogen zusammengesetzten Fakultäten ergibt. 

Als Vorteil der gegenwärtigen Entscheidungsstrukturen wird tendenziell hervorgeho-

ben, dass Entscheidungen hierdurch auf eine breite Basis gestellt werden können. 

Zudem wird die Gewährleistung der Beteiligung der Universität, vertreten durch die 

zentralen Entscheidungsorgane, als Vorteil beschrieben. Hierdurch werden Ent-

scheidungen letztlich auch transparent. 

Als Nachteil der gegenwärtigen Entscheidungsstrukturen wird von allen befragten 

Experten genannt, dass Entscheidungsprozesse Zeit beanspruchen. Je nach Ent-

scheidungsgegenstand reicht die Dauer von einigen Monaten bis hin zu Jahren. Es 

lässt sich in der Tendenz erkennen, dass die Dauer von Entscheidungsprozessen 

insbesondere von den Mitwirkungsrechten der zentralen Entscheidungsorgane ab-

hängig ist, die sich in der vielfach geäußerten Partizipation widerspiegelt. In diesem 

Zusammenhang wird als ein wesentlicher Nachteil von allen befragten Experten wie-

derholt die Notwendigkeit von Mehrheiten im Rahmen von Entscheidungen sowie die 

mögliche Abwahl einzelner Mitglieder oder des gesamten Präsidiums genannt. Aus 

der Beschreibung der befragten Experten hinsichtlich idealer Entscheidungsstruktu-

ren, lassen sich im Umkehrschluss weitere Nachteile der gegenwärtigen Entschei-

dungsstrukturen erkennen. In der Tendenz werden vor allem Einschränkungen ge-

nannt, die sich von Seiten des Staates, vertreten durch die jeweils zuständigen Mini-

sterien, ergeben. Hierbei werden insbesondere die teils kleinteilige Aufsicht und Kon-

trolle, vor allem bei Berufungen, genannt, die von Seiten Ministerien erfolgt. Zudem 

werden konkrete Vorgaben in Form von fixen Stellenplänen sowie Mittelverwendung 

genannt, die die Autonomie der Universitäten einschränken. Darüber hinaus werden 

gesetzliche Vorgaben dahingehend kritisiert, dass einerseits Aufgabe, Kompetenz 

und Verantwortung auseinanderfallen. Andererseits wird auch hier von allen befrag-

ten Experten auf das Zusammenwirken von Präsidium und akademischen Senat in 

Verbindung mit der Möglichkeit der Abwahl des Präsidiums hingewiesen. Umso wich-

tiger wiegt in der Tendenz der von allen befragten Experten beschriebene Aspekt, 

dass die Zusammensetzung der Entscheidungsgremien nach Möglichkeit dahinge-

hend ausgestaltet ist, dass die jeweiligen Personen den Bruch von Aufgabe, Kompe-

tenz und Verantwortung durch ihr Zusammenwirken kompensieren. 
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6.2.3 Entscheidungsprozesse 

Das Mitwirken in Entscheidungsprozessen der befragten Experten, lässt sich in ein 

Mitwirken nach innen und in ein Mitwirken nach außen aufteilen. Beide Bereiche 

können wechselseitig voneinander abhängen. Wie sich anhand der Ergebnisse der 

einzelnen Interviews zeigt, wird von allen befragten Experten geschildert, dass an-

stehende Entscheidungen gemeinsam im Präsidium getroffen werden. Zudem wird 

von allen befragten Experten geschildert, dass das Präsidium nach außen geschlos-

sen auftritt und getroffene Entscheidungen gemeinsam nach außen vertreten wer-

den. Darüber hinaus lässt sich über alle Interviews erkennen, dass die befragten Ex-

perten nebst Präsidien in ihren Universitäten sehr präsent sind. 

Nach innen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Ein Mitwirken in nach innen gerichteten Entscheidungsprozessen wird von den be-

fragten Experten zunächst über die Richtlinienkompetenz beschrieben. Diese spezifi-

sche Entscheidungskompetenz, die einerseits die Richtlinien des Präsidiums be-

stimmt, wird auch auf die Universität als Ganze übertragen. Dementsprechend finden 

sich in allen Interviews Richtlinien in Form von Beschlüssen, Grundsätzen, Leitlinien, 

Regeln, Vorgaben usw. von Seiten des Präsidenten bzw. des Präsidiums für die Uni-

versität als Ganze. 

Die Ergebnisse der Interviews lassen erkennen, dass der Präsident bzw. das Präsi-

dium Probleme wahrnimmt, die sowohl inner- als auch von außenuniversitär entste-

hen können. In der Tendenz zeichnet sich ab, dass der Fokus vor allem auf der 

Wahrnehmung von Problemen liegt, die sich auf übergeordneter Ebene abspielen 

und somit Auswirkungen für die Universität als Ganze oder Teilbereiche haben kön-

nen (von „Digitalisierung“ bis „Qualitätssicherung“). 

Zudem lässt anhand der Ergebnisse der einzelnen Interviews erkennen, dass Infor-

mationen über wahrgenommene Probleme, je nach Blickwinkel, von unten nach 

oben bzw. von oben nach unten kommuniziert werden. In beiden Fällen ist die Rich-

tung vom Präsidium über weitere installierte Gremien hin zum akademischen Senat. 

Darüber hinaus wird von allen befragten Experten eine Vorlaufphase hin zur eigentli-

chen Entscheidung beschrieben. Diese Vorlaufphase kann je nach Entscheidungs-

gegenstand unterschiedlich ausgestaltet sein. Die Ergebnisse weisen darauf hin, 

dass „große“ Probleme grundsätzlich in kleinere Teilprobleme zerlegt und sukzessive 

gelöst werden. Übereinstimmend lässt sich über alle Interviews feststellen, dass die-
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se Vorlaufphase zeitintensiv ist und dass mit Personen, die von anstehenden Ent-

scheidungen betroffenen sind, zuerst gesprochen wird. 

Von allen befragten Experten wird beschrieben, dass Probleme während der Vor-

laufphase auftreten können. Diese Probleme werden in der Tendenz dahingehend 

beschrieben, dass Transparenz und Kommunikation sowie die Beteiligung bemängelt 

werden. Hierbei wird von den befragten Experten insbesondere der akademische 

Senat genannt, der vorgenannte Punkte gegenüber dem Präsidium bemängelt. Hier-

zu wird von allen befragten Experten das notwendige Ausbalancieren zwischen zu 

wenig und zu viel Beteiligung des akademischen Senats geschildert. Von allen be-

fragten Experten wird in diesem Zusammenhang geschildert, dass im Entschei-

dungsprozess Widerstände auftreten können. Auftretende Widerstände können von 

Einzelnen bis hin zur Universität als Ganze reichen, die es im Idealfall zu vermeiden 

gilt. In diesem Zusammenhang wird von allen befragten Experten geschildert, dass 

das Beschaffen von Mehrheiten für Entscheidungen zentral ist. Das gilt vor allem für 

die zentralen Entscheidungsorgane, aber auch für die Universität als Ganze. 

Zudem ist zu erkennen, dass insbesondere bei großen strategischen Maßnahmen 

von Seiten des Präsidiums Anfangsinvestitionen getätigt bzw. Hilfsstrukturen ge-

schaffen („Zentrale Einrichtungen“, „Pilotprojekte“ usw.) werden. 

Mitwirken bei Berufungen 

Es lässt sich im Rahmen der Ergebnisse der einzelnen Interviews erkennen, dass in 

der Tendenz das Mitwirken in Berufungsprozessen als besonders wichtig beschrie-

ben wird. Die befragten Experten wirken an unterschiedlichen Stellen des Berufungs-

verfahrens mit, beginnend bei der Überlegung, wie Stellen künftig besetzt werden 

können, endend mit Berufungsverhandlungen. Gleichzeitig lässt sich erkennen, dass 

die Autonomie der Fakultäten in diesem Punkt in der Regel gewahrt wird. Eingriffe 

von Seiten der befragten Experten finden lediglich statt, wenn Abweichungen von 

den strategischen Überlegungen und Abweichungen von den Überlegungen zur 

künftigen Besetzung von freiwerdenden Stellen festgestellt werden. 

Nach außen gerichtete Entscheidungsprozesse 

Ein Mitwirken in nach außen gerichteten Entscheidungsprozessen wird in der Ten-

denz dadurch beschrieben, dass hier insbesondere der Kontakt zum zuständigen 

Ministerium vertreten durch den jeweiligen Minister hervorgehoben wird. Im Rahmen 

von Entscheidungsprozessen, werden hierbei in erster Linie Berufungen und verfüg-
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bare Mittel genannt. Es lässt sich erkennen, dass Berufungen auch vom Zusam-

menwirken zwischen Präsident (inneruniversitär) und Minister (außeruniversitär) ab-

hängen.  

Umsetzung von Entscheidungen 

In der Tendenz lässt sich zunächst erkennen, dass die Gründe, die eine Umsetzung 

von Entscheidungen erschweren, primär aus der Universität in Form eines Nichtum-

setzen Wollens resultieren (Trägheit; Unbelehrbarkeit; Beharrungsvermögen; Ver-

weigerung; Widerstand; Aussitzen und auf Veränderung warten). Darüber hinaus 

kann die Umsetzung aber auch von außen abhängig sein, wie im Falle der Beschrei-

bungen zu Berufungen deutlich wird.  

Um eine Umsetzung von Entscheidungen zu gewährleisten, wird tendenziell zu-

nächst versucht, überhaupt erst einmal die Möglichkeit der Umsetzung sichtbar zu 

machen. Anhand der Interviews lässt sich erkennen, dass das Sichtbarmachen da-

hingehend erfolgt, dass die Umsetzung in Teilschritte zerlegt wird. Es werden nach 

und nach Teilschritte umgesetzt, bis in Summe die große Entscheidung ebenfalls 

zufriedenstellend umgesetzt wurde. 

Darüber hinaus lässt sich erkennen, dass die Umsetzung von Entscheidungen in der 

Regel mit Aufsicht und Kontrolle gekoppelt ist. Auch hier wird Ultima Ratio mittels 

Durchsetzung formaler Kompetenzen in Form von Dienstanweisungen agiert, um 

Entscheidungen wie getroffen umsetzen zu können. 

6.2.4 Erfahrungen aus vergangenen Entscheidungen 

Da die befragten Experten bereits über entsprechende Erfahrung als Präsidenten 

und damit auch über Erfahrungen in universitären Entscheidungsprozessen verfü-

gen, war im Rahmen der Interviews ebenfalls von Interesse, wie sich aus Sicht der 

befragten Experten Erfahrungen aus bisherigen Entscheidungsprozesse auf zukünf-

tige Entscheidungsprozesse auswirken. Aus den Ergebnissen der einzelnen Inter-

views, lassen sich ebenfalls in der Tendenz Gemeinsamkeiten erkennen.  

Losgelöst davon, ob die befragten Experten von außen oder von innen in das Amt 

des Präsidenten rekrutiert wurden, wird geschildert, dass zunächst eine Einarbei-

tungs- und Orientierungsphase notwendig ist, bevor entsprechende Entscheidungen 

getroffen werden können. Es wird zudem ersichtlich, dass die befragten Experten mit 

Blick auf die künftige Entscheidungspraxis nach Möglichkeit früher Konsequenzen 
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aus erkannten Problemen ziehen werden. Darüber hinaus wird von allen befragten 

Experten wiederholt Transparenz und Kommunikation als elementarer Bestandteil 

von Entscheidungsprozessen genannt, die auch künftig gewährleistet sein sollten. 

Nach der erfolgten Ergebnisdarstellung der einzelnen Interviews und der daran an-

schließenden Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse, werden diese nun auf 

die Annahmen aus den Vorüberlegungen übertragen und die zentrale Fragestellung 

der vorliegenden Arbeit beantwortet.  

6.3 Übertragung der Ergebnisse auf die Annahmen 

Hauptzielsetzung der vorliegenden Arbeit war es, herauszuarbeiten, was Präsidenten 

in der Praxis tatsächlich entscheiden und wie die damit verbundenen Entschei-

dungsprozesse aussehen. Wirf man nun zunächst einen Blick auf das Geleistete im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit, lassen sich die nachfolgenden Punkte nennen. 

Erstens wurde mit Blick auf das Thema der vorliegenden Arbeit sehr detailliert her-

ausgearbeitet, was unter dem Begriff Entscheidung zu verstehen ist, wie dieser in 

Organisationen im Allgemeinen eingebettet ist und wie Entscheidungen dort getrof-

fen werden. Zudem wurde herausgearbeitet, welche verhaltenswissenschaftlichen 

Entscheidungstheorien zur Analyse des Entscheidungsverhaltens existieren und 

ebenfalls auf Organisationen übertragen. 

Zweitens wurde herausgearbeitet, welche Organisationsbereiche in Universitäten 

existieren, wie deren spezifische Beschaffenheit ist und wie in diesen Bereichen Ent-

scheidungen getroffen werden. Zudem wurde herausgearbeitet, welche besonderen 

Herausforderungen sich hierdurch für die Universität als Ganze ergeben. 

Drittens wurde der formal vorgegebene Rahmen für Entscheidungen in Universitäten 

herausgearbeitet. Auf Grundlage der Landeshochschulgesetze als formaljuristischer 

Rahmen, wurden detailliert ländervergleichend Aufgaben, Entscheidungskompeten-

zen und Verantwortlichkeiten der zentralen Entscheidungsorgane sowie die gegen-

wärtig vorherrschenden Entscheidungsstrukturen herausgearbeitet. Zudem wurde 

herausgearbeitet, welche möglichen Perspektiven auf Entscheidungsprozesse in 

Universitäten mithilfe der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorien ein-

genommen werden können. 

Viertens wurden im empirischen Teil die vorhergehenden Punkte miteinander ver-

schränkt, indem der für Entscheidungen in Universitäten formaljuristische Rahmen 
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instrumentalisiert und auf die Theorie übertragen wurde. Hierdurch konnte ein In-

strumentarium geschaffen werden, dass eine Rekonstruktion der tatsächlichen Ent-

scheidungspraxis von Präsidenten zulässt. 

Fünftens begründet sich hier drin auch der wesentliche Neuwert der vorliegenden 

Arbeit, da bisher so gut wie keine Erkenntnisse über die tatsächliche Entscheidungs-

praxis von Präsidenten in den Leitungs-, Entscheidungs- und Organisationsstruktu-

ren vorlagen. Diese Forschungslücke konnte zum Teil im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit geschlossen werden. Durch die Insiderperspektive des Präsidenten konnten 

Ablauf und Ergebnis realer Entscheidungen von Präsidenten ermittelt und universitä-

re Entscheidungsprozesse aus Perspektive der Präsidenten rekonstruiert werden. 

Wie bereits erwähnt, spiegeln sich in den Ergebnissen, nicht zuletzt aufgrund der 

Stichprobe und der rekrutierten Experten (vgl. 5.2), die jeweils individuelle Situation 

der Universität als Ganze sowie die unterschiedlichen Kompetenzen der Präsidenten 

wider. Es wurden u.a. die individuellen Problemlagen, Fragestellungen und damit 

einhergehend auch notwendigen Entscheidungen der jeweiligen Universitäten aus 

Sicht der befragten Experten geschildert. Hierdurch haben sich Interviews in unter-

schiedlicher Breite und mit unterschiedlichen Schwerpunkten ergeben. Sowohl mit 

Blick auf die Ergebnisse der einzelnen Interviews als auch mit Blick auf die Zusam-

menfassung der zentralen Ergebnisse, kann zunächst ganz allgemein folgendes 

festgehalten werden: Die vorab auf Grundlage der einzelnen Landeshochschulgeset-

ze identifizierten Entscheider-Typen (vgl. 4.4)  

1. Der Präsident kann und muss entscheiden; 

2. Der Präsident kann selbst entscheiden, lässt aber entscheiden; 

3. Der Präsident ist an der Entscheidung beteiligt; 

4. Der Präsident ist nicht an der Entscheidung beteiligt; 

lassen sich mit Ausnahme von Entscheider-Typ 4 bei allen befragten Experten vor-

finden. Anhand der Ergebnisse ist zu erkennen, dass die befragten Präsidenten vor 

allem darüber entscheiden, ob sie etwas tun oder ob sie etwas nicht tun. Sie ent-

scheiden somit, ob sie einen gegebenen Zustand bzw. eine prognostizierte Entwick-

lung für unbefriedigend und damit auch für veränderbar befinden (vgl. 2.5.1.3 & 

2.5.2.2). Wie die Ergebnisse zeigen, betrifft diese grundsätzliche Entscheidung so-

wohl den inner- als auch den außeruniversitären Bereich und reicht von Routine bis 

hin zu Strategie für die Universität als Ganze (vgl. 2.5.1.3). Die mit der Entscheidung 
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verbundenen Situationen können sowohl von außen als auch von innen angestoßen 

werden. Wenngleich gezeigt werden konnte, dass ein Durch- und Umsetzen von 

Entscheidungen für die befragten Experten nicht fremd ist, bildet diese Form der Ent-

scheidung die Ausnahme und nicht die Regel. Entscheider-Typ 1 ist somit nicht vor-

rangig dahingehend auszulegen, dass ein hierarchisches Durch- und Umsetzen von 

Entscheidungen erfolgt (vgl. 2.5.2 – 2.5.6), sondern zunächst dahingehend, dass 

Präsidenten Probleme wahrnehmen, die Entscheidungsbedarf auslösen. 

Auch Entscheider-Typ 2 lässt sich in den Ergebnissen wiederfinden. Neben einem 

möglichen Letztentscheidungsrecht des Präsidenten, findet sich dieser Entscheider-

Typ insbesondere dort wieder, wo zentrale Entscheidungsorgane mitwirkungsrecht-

lich zu beteiligen sind. Darüber hinaus findet sich dieser Entscheider-Typ insbeson-

dere in den Fällen wieder, in denen die Autonomie der Fakultäten im Rahmen von 

Berufungsverfahren gewahrt wird. Allerdings lässt sich deutlich erkennen, dass ein 

Eingreifen oder auch Einmischen des Präsidenten in die entsprechenden Entschei-

dungsprozesse notwendig werden kann. Ultima Ratio kann dies auch zu Entschei-

der-Typ 1 führen. Darüber hinaus wird von allen befragten Experten wiederholt be-

tont, dass Entscheidungen in der Regel nicht vom Präsidenten alleine getroffen wer-

den, sondern gemeinsam im Präsidium. Das gilt auch in den Fällen, in denen das 

Landeshochschulgesetz ein monokratisches Leitungsmodell vorsieht und der Präsi-

dent somit alleine entscheiden könnte (vgl. 4.1.7). 

Darüber hinaus lässt sich anhand der Ergebnisse wie o.a. deutlich erkennen, dass 

Entscheider-Typ 4 in der Praxis nicht existiert (und dementsprechend auch Ent-

scheider-Typ 6 ist). Auch wenn eine Beteiligung des Präsidenten an entsprechenden 

Entscheidungen formal nicht vorgesehen ist, ist ein Mitwirken an Entscheidungen 

und den dazugehörigen Prozessen wenigstens durch die Richtlinienkompetenz ge-

währleistet, die sich u.a. in Präsidiumsbeschlüssen, Leitlinien usw. widerspiegelt. 

Präsidenten sind dementsprechend immer an der Entscheidung beteiligt, was sich 

letztlich auch durch Entscheider-Typ 3 widerspiegelt. 

Insgesamt lassen die Ergebnisse erkennen, dass Entscheider-Typ 1 (etwas tun oder 

etwas nicht tun) sowohl Typ 2 als auch Typ 3 vorgeschaltet ist und dementsprechend 

Einfluss auf die damit verbundenen Entscheidungen bzw. Entscheidungsprozesse 

nehmen kann. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass eine Beteiligung des Präsidenten an Entscheidungspro-

zessen grundsätzlich immer stattfindet, und zwar am gesamten Entscheidungspro-

zess: Richtlinien, Problemerkenntnis, Entscheidungsvorbereitung, Umsetzung von 

Entscheidungen und gegebenenfalls notwendige Anpassungen im Nachgang. In Ab-

hängigkeit vom Entscheidungsgegenstand ist die Beteiligung in den einzelnen Pha-

sen des Entscheidungsprozesses mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt und 

bewegt sich zwischen den Entscheider-Typen 1 – 3. 

Die Frage der mitwirkungsrechtlichen Beteiligung der zentralen Organe und sonsti-

gen Gremien im Entscheidungsprozess mit Blick auf Umfang und Zeitpunkt spiegelt 

sich auch in den Ergebnissen wider. Es zeigt sich, dass in der Phase der Entschei-

dungsvorbereitung Information, Kommunikation sowie Beteiligung und vor allem Zeit 

zentrale Elemente sind, die notwendige Entscheidungsspielräume ergeben. Wird 

diese Phase allerdings als ein Nichteinhalten von formal vorgesehenen Mitwirkungs-

rechten wahrgenommen, führt das in der Konsequenz zu Protest. Das Einhalten von 

formal vorgesehenen Mitwirkungsrechten kann dem zufolge auch als Einhalten von 

formal vorgesehenen Hierarchien ausgelegt werden, wodurch universitäre Entschei-

dungsprozesse letzten Endes immer durch die zuständige Hierarchie laufen (müs-

sen). 

Die Organisation Universität weist dementsprechend hierarchische Strukturen auf. 

Formal gesehen sind diese hierarchischen Strukturen stark ausgeprägt, wie sich zum 

einen anhand des Mechanismus der Abwahl und auch Wiederwahl des Präsidenten 

bzw. des Präsidiums erkennen lässt, der über alle Interviews sehr deutlich hervorge-

hoben wird. Zum anderen durch den Bruch des Kongruenzprinzips, der sich nicht 

zuletzt durch die jeweiligen Mitwirkungsrechte der zentralen Organe und sonstigen 

Gremien ergibt. Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung sind in Universitäten nicht 

deckungsgleich auf ein zentrales Entscheidungsorgan verteilt, sondern aufgeteilt auf 

unterschiedliche Organe. Präsidenten haben Aufgaben und sind verantwortlich, ha-

ben aber nicht immer die (volle) Kompetenz, die Aufgaben, für die sie verantwortlich 

sind, zu erledigen. Sie sind dem zufolge gezwungen Entscheidungen vorzubereiten 

und dabei die vorgegeben Entscheidungshierarchien einzuhalten, auch wenn Um-

fang und Zeitpunkt nicht festgelegt sind. Die Hierarchie ist damit sozusagen Bottom-

up und nicht Top-down gegeben. 
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Die Ergebnisse lassen erkennen, dass Präsidenten versuchen Entscheidungspro-

zesse in klar strukturierte Prozesse zu überführen. Nicht zuletzt, um Komplexität und 

Unsicherheit der Entscheidungssituation für die Universität zu reduzieren. Diese Pro-

zesse ummanteln letztlich alle anderen – zunächst diffus wirkenden – Entschei-

dungsprozesse (Politik, Garbage Can etc.). An den Stellen im Entscheidungspro-

zess, an denen es „Abweichungen vom Kurs“ gibt, greifen Präsidenten ein. Präsiden-

ten agieren damit als Entscheidungsarchitekten, da die Organisation Universität 

durch ihre Spezifika nicht in der Lage ist „in komplexen Situationen die relevante In-

formation adäquat zu verarbeiten (…). Deshalb ist es sinnvoll, wenn „Entscheidungs-

architekten“ (…) einen „kleinen Stoß“ geben, damit sich die [Mitglieder] zum eigenen 

Wohl verhalten, ohne jedoch deren Entscheidungsfreiheit einzuschränken“ (Kirchler, 

2011, S. 33, Hervorhebungen im Original). 

Annahmen aus den Vorüberlegungen 

Mit Blick auf die Annahmen aus den Vorüberlegungen lässt sich in der Tendenz sa-

gen, dass diese im Allgemeinen bestätigt werden konnten. Aufgrund der Ergebnisse 

resultieren allerdings folgende Abweichungen von den Annahmen: 

• Durch Richtlinien, in der Regel vorab festgelegt, die für die Universität als 

Ganze gelten, sind Präsidenten immer an der Entscheidung beteiligt. 

• Entscheider-Typ 1 ist dominant. Wie gezeigt werden konnte hat der Präsident 

grundsätzlich die Kompetenz inne, darüber zu entscheiden etwas zu tun oder 

eben nicht. 

• Präsidenten sind keine Alleinentscheider. Entscheidungen werden gemeinsam 

im Präsidium getroffen. Selbst in den Fällen, wo Entscheidungen vom Präsi-

denten alleine getroffen werden könnten, ist die gemeinsame Entscheidung 

des Präsidiums der Regelfall. 

Zentrale Fragestellung 

Mit Blick auf die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit kann somit allgemein 

festgehalten werden, dass Präsidenten die ihnen zugeschriebenen Entscheidungs-

spielräume nutzen. 

a) Was entscheidet der Präsident? 

Grundsätzlich werden die „großen“ und damit strategischen Entscheidungen getrof-

fen, die auf Problemerkenntnis beruhen und die Universität als Ganze betreffen. 
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b) Warum entscheidet der Präsident? 

Universitäten sind aufgrund ihrer Spezifika in der Regel nicht in der Lage, Probleme 

zu erkennen, die die Universität als Ganze und damit die strategische Ausrichtung 

betreffen. 

c) Wie entscheidet der Präsident? 

Die Frage nach dem „Wie“ ist in zweierlei Hinsicht zu beantworten: Erstens dahinge-

hend, dass Präsidenten nicht alleine entscheiden. Zweitens, dass durch die vorhan-

denen Spezifika von Universitäten, Komplexität und Unsicherheit von Entschei-

dungssituation sukzessive dahingehend reduziert werden müssen, dass sie für die 

Universität, letztlich vertreten durch das zuständige zentrale Entscheidungsorgan, zu 

verarbeiten sind und eine Entscheidung überhaupt erst möglich wird. Das erfolgt 

durch entsprechende Entscheidungsvorbereitung. 
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7 Diskussion 

Im vorliegenden Kapitel werden nun die zentralen Ergebnisse der Interviews (vgl. 

6.2) auf Grundlage der Annahmen aus den Vorüberlegungen (vgl. 4.4) und unter 

Rückbezug auf die theoretischen Vorarbeiten interpretiert (7.1).96 Daran anschlie-

ßend werden die Ergebnisse einer kritischen Reflexion unterzogen, indem die Gren-

zen der vorliegenden Arbeit aufgezeigt werden (7.2). Implikationen für Forschung 

und Praxis werden dann im Ausblick aufgezeigt (7.3). Die Arbeit schließt mit einem 

Fazit (7.4). 

7.1 Ergebnisinterpretation 

Bevor nun die zentralen Ergebnisse der Interviews unter Rückbezug auf die Annah-

men aus den Vorüberlegungen interpretiert werden, sollen noch einmal die zentralen 

Erkenntnisse genannt werden.  

Grundsätzlich konnte gezeigt werden, dass Präsidenten die ihnen zugeschriebenen 

Entscheidungsspielräume nutzen. Präsidenten entscheiden über die großen strategi-

schen Entscheidungen, die auf Problemerkenntnis beruhen und die Universität als 

Ganze betreffen. Entscheidungen bzgl. der strategischen Ausrichtung werden vom 

Präsidenten getroffen, da Universitäten aufgrund ihrer Spezifika in der Regel nicht in 

der Lage sind, Probleme zu erkennen, die die Universität als Ganze und damit auch 

die strategische Ausrichtung betreffen. Diese Entscheidungen werden nicht vom Prä-

sidenten alleine getroffen, sondern gemeinsam im Präsidium. Bedingt durch die vor-

handenen Spezifika von Universitäten, werden Komplexität und Unsicherheit von 

entsprechenden Entscheidungssituation sukzessive dahingehend reduziert, dass sie 

für die Universität, letztlich vertreten durch das zuständige zentrale Entscheidungsor-

gan, zu verarbeiten sind und eine Entscheidung überhaupt erst möglich wird. Das 

erfolgt durch entsprechende Entscheidungsvorbereitung. 

Die Interpretation der zentralen Ergebnisse erfolgt nun entlang der Rekonstruktion 

von realen Entscheidungsprozessen aus Sicht der befragten Experten (vgl. 6.3) und 

inkludiert Erfahrungen und Entscheidungsfehler, die sich auf das reale und tatsächli-

che Entscheidungsverhalten von Präsidenten auswirken. Abschließend werden auf 

 
96 Die Einbettung der Ergebnisse und deren Interpretation in den europäischen/internationalen Kontext 

erscheint vor dem Hintergrund der national verorteten Thematik, die sich nicht zuletzt in den formal-
rechtlichen Vorgaben widerspiegelt, als wenig zielführend und wird im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit dementsprechend nicht vorgenommen. 
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dieser Grundlage Personalentscheidungen mit Blick auf Entscheidungsprozess und 

Entscheidungsstrukturen diskutiert. Konkret werden Berufungen als zentrales Ele-

ment der strategischen Ausrichtung der Universität als Ganze diskutiert. 

Richtlinien 

Besonders hervorzuheben ist, dass von allen befragten Experten die Richtlinienkom-

petenz als Entscheidungskompetenz erwähnt wird (vgl. 4.1.7). Auf Grundlage der 

Ergebnisse lässt sich erkennen, dass es sich dabei um die höchste und damit rich-

tungsweisenden Entscheidungskompetenz des Präsidenten handelt. Diese spezifi-

sche Form der Entscheidungskompetenz steht noch vor Beginn der eigentlichen Ent-

scheidungsprozesse. Begrifflichkeiten, die in diesem Zusammenhang in den Inter-

views verwendet wurden und sich zum Teil auch in den Landeshochschulgesetzen 

wiederfinden, sind u.a. Einfluss nehmen, Gestaltung, Grundregeln, Leitlinien oder 

auch Vorgaben, aber auch Führung und Leitung. Allem übergeordnet steht in diesem 

Zusammenhang immer die (strategische) Ausrichtung der jeweiligen Universität. 

Richtlinien, vorab durch den Präsidenten bzw. das Präsidium entschieden, bilden 

somit einen Bereich des Entscheidungskontexts und geben damit den Handlungs-

rahmen vor. Zudem tragen Richtlinien zur Reduktion von Komplexität und Unsicher-

heit in Entscheidungssituationen bei (vgl. 2.5.1.1 & 2.5.1.2). 

Ähnlich beschreibt auch Kleimann (2015) diesen Sachverhalt durch kontextuelle Ein-

flussnahme mittels „Gestaltung der Entscheidungsprämissen der Organisation 

(Kommunikationswege, Programme, Personal)“ (ebd., S. 507; S. 736ff.). Auch 

Bogumil et al. (2013) beschreiben diese Form der Einflussnahme in ähnlicher Form. 

Richtlinien zur Reduktion von Komplexität und Unsicherheit, haben den Vorteil, dass 

sie sich „ohne den Charakter direkter Weisungen zu haben, dazu eignen, die opera-

tive Ebene der einzelnen Wissenschaftler und universitätsinterne Organisationeinhei-

ten auf übergeordnete Organisationsziele auszurichten“ (ebd., S. 51). 

Offen bleibt im Rahmen der vorliegenden Ergebnisse, ob vorgenannte Richtlinien 

(immer) schriftlich fixiert sind und damit auch eine offizielle Bindungswirkung besteht 

oder ob Richtlinien aufgrund allgemeiner Anerkennung akzeptiert werden. In der 

Tendenz lässt sich erkennen, dass es sich um eine Mischform handelt, die sowohl 

aus schriftlich fixierten Richtlinien (z.B. Präsidiumsbeschlüsse) und allgemein aner-

kannten Richtlinien (z.B. Grundregeln) besteht. 
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Darüber hinaus lassen die Ergebnisse erkennen, dass Richtlinien auch aus Rege-

lungslücken in den Landeshochschulgesetzen und Regelwerken der jeweiligen Uni-

versitäten entstehen können. Regelungslücken lassen sich der Auffangkompetenz 

zuordnen (vgl. 4.1.6). Die Ergebnisse lassen in diesem Zusammenhang allerdings 

weder Rückschlüsse darauf zu, ob einmal erkannte Regelungslücken in o.a. Richtli-

nien überführt werden, noch darauf, ob eine Unterscheidung zwischen nicht schrift-

lich fixierten Richtlinien und der Auffangkompetenz vorgenommen wird. Es ist davon 

auszugehen, dass die Überführung von Regelunglücken, gedeckt durch die Auffang-

kompetenz, in Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Situation (Konsequenzen 

von Entscheidungen, Häufigkeit etc.) in schriftlich fixierte Richtlinien überführt wird 

oder eben gerade nicht. 

Präsidenten sind keine Alleinentscheider 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen sehr deutlich, dass Entscheidungen gemein-

sam im Präsidium getroffen werden. Selbst in den Fällen, wo Entscheidungen vom 

Präsidenten alleine getroffen werden könnten (vgl. 4.1.7), ist die gemeinsame Ent-

scheidung des Präsidiums der Regelfall. Das wirft die Frage auf, warum bei vorhan-

denen und zum Teil sehr großen Entscheidungsspielräumen einiger Präsidenten 

(Richtlinienkompetenz; leitet die Hochschule in eigener Zuständigkeit und Verantwor-

tung) nicht einfach Top-down innerhalb des Präsidiums entschieden wird. 

Hüther (2010) und Kleimann (2015) kommen in diesem Zusammenhang zu dem Er-

gebnis, dass auf Grundlage der Richtlinienkompetenz, aber auch bedingt durch das 

Vorschlagsrecht des Präsidenten für die Vizepräsidenten, hierarchische Elemente 

innerhalb des Präsidiums vorzufinden sind (Hüther, 2010, S. 374; Kleimann, 2015, S. 

355ff.). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit weichen hiervon insofern ab, dass hierarchi-

sche Elemente bei der Entscheidungsfindung innerhalb des Präsidiums nicht geäu-

ßert wurden. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass die Präsidien der befragten 

Experten bereits die einzelnen Phasen der Gruppenbildung abgeschlossen haben 

und somit performen. Das Austarieren gegebenenfalls notwendiger hierarchischer 

Elemente ist somit bereits abgeschlossen (vgl. 2.5.2.2). Darüber hinaus lassen sich 

eine Reihe von Vorteilen nennen, die aus Gruppenentscheidungen resultieren (vgl. 

2.5.2.3). Im Rahmen der Ergebnisse wird deutlich, dass Einzelpersonen in der Regel 

nicht über die notwendigen oder ausreichenden Kompetenzen verfügen, um Allei-
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nentscheidungen für die Universität als Ganze treffen zu können. Die in den Inter-

views genannten Probleme, die von Seiten des Präsidenten bzw. des Präsidiums 

wahrgenommen werden, betreffen in der Regel alle Bereiche der Universität (vgl. 

6.1.4). Digitalisierung, gendergerechte Sprache, Internationalisierung usw. sind alle-

samt Querschnittsthemen, die sich auf den Organisationsbereich Forschung, den 

Organisationsbereich Lehre und den Organisationsbereich Veraltung niederschlagen 

und damit auf die Universität als Ganze. Neben der Tatsache, dass sich die Mitglie-

der des Präsidiums in der Regel untereinander abstimmen müssen, da derartige 

Entwicklungsmaßnahmen meist alle Ressorts betreffen (vgl. 4.1.7), lässt sich durch 

die Gruppe Präsidium z.B. die Verarbeitung komplexer Informationen oder auch Per-

spektivenvielfalt gewährleisten, denn jedes Präsidiumsmitglied hat so seine Drähte in 

die Universität hinein. Allerdings lassen die Ergebnisse der Interviews vor allem den 

Schluss zu, dass durch das gemeinsame Entscheiden und nach außen geschlossen 

Auftreten vor allem versucht wird, Akzeptanz in der Universität für die durch das Prä-

sidium bereits vorab getroffenen Entscheidungen zu erreichen. Das wird auch in ei-

nem der Interviews explizit wie folgt geäußert: 

„nach außen, ist eine ganz klare Sache, dass wir uns nach außen keine Blöße geben 

und angreifbar machen. Sonst können sie in diesen Strukturen nichts durchsetzen“ 

(B6 04). 

Hinweise auf mögliche Nachteile von Entscheidungen der Gruppe Präsidium, bspw. 

in Form von Druck zu Konformität oder Dominanz einer Person, ergeben sich grund-

sätzlich nicht (vgl. 2.5.2.3; s.o.). Allerdings zeigen die Ergebnisse, dass wiederholt 

darauf hingewiesen wird, dass die Personen zu den Strukturen passen müssen. Das 

gilt nicht zuletzt auch für das Präsidium. So wird in zwei Interviews explizit erwähnt, 

dass Probleme mit Präsidiumsmitgliedern („Kanzler“ – B3; „Vizepräsident“ – B6) vor-

geherrscht haben. In beiden Fällen, wurden die Personen ersetzt. Allerdings wird 

nicht geschildert, ob bspw. eine offizielle Abwahl stattgefunden hat, wie die nachfol-

genden Interviewauszüge zeigen: 

„Und das ist dann nicht ganz einfach, einen Wahlbeamten dann auch los zu werden. 

Das haben wir aber dann trotzdem gemacht“ (B3 14). 

„Das hat sich dann doch als ein bisschen konfliktträchtig erwiesen, aber das haben 

wir dann auch gelöst. Und durch die Neuorientierung des Präsidiums ist das dann 

auch alles, sagen wir mal, in eine etwas bessere Struktur reingelaufen“ (B6 02). 
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Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass Präsidenten gemeinsam mit den übrigen 

Mitgliedern des Präsidiums zunächst grundsätzlich darüber entscheiden, ob etwas 

getan werden soll oder nicht. Hier finden also in einem ersten Schritt Grundsatzent-

scheidungen statt, einen bestimmten Themenbereich weiter zu verfolgen oder eben 

nicht. 

Entscheidungssituationen 

Auf Grundlage der Ergebnisse lässt sich erkennen, dass Präsidenten gemeinsam im 

Präsidium vor allem die großen Entscheidungen treffen. Hierbei geht es zunächst 

nicht um die konkrete Ausgestaltung, sondern um die strategische Richtung der Uni-

versität als Ganze, also darum etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, Impulse zu ge-

ben und die dazugehörigen Entscheidungsprozesse anzustoßen. Ähnlich beschreibt 

auch Kleimann diesen (2015) Sachverhalt und bezeichnet ihn als „Vorab-

Abstimmung von Entscheidungen“ (ebd., S. 253). Neben einzelnen strategischen 

Maßnahmen, die von Digitalisierung bis hin zu Qualitätsmanagement reichen und die 

jeweils individuelle Situation der jeweiligen Universität widerspiegeln, lässt sich er-

kennen, dass die Berufungspolitik elementarer Bestandteil strategischer Entschei-

dungen ist. Diese Ergebnisse decken sich auch mit den Befunden von Scherm, de 

Schrevel und Müller (2014). Im Rahmen ihrer Befragung zum strategischen Universi-

tätsmanagement, geben die befragten Leitungsmitglieder an, dass Impulse für Ent-

scheidungen überwiegend von der Hochschulleitung ausgehen und dass die 

„Schwerpunkte der strategischen Entscheidungen aus ihrer Sicht in den Bereichen 

Profilbildung in Forschung und Lehre, Verbesserung der Lehre sowie der Berufungs-

politik“ (ebd., S. 103; Hervorhebung durch Verfasser) liegen.97  

Problemerkenntnis 

Die Ergebnisse zeigen, dass Präsidenten bzw. Präsidien entscheiden, ob sie einen 

gegebenen Zustand bzw. eine prognostizierte Entwicklung für unbefriedigend und 

damit auch für veränderbar befinden. Entscheidungssituationen resultieren dem zu-

folge daraus, dass der Präsident bzw. das Präsidium Probleme wahrnimmt, die so-

wohl inner- als auch außenuniversitär entstehen können. In der Tendenz zeichnet 

sich ab, dass der Fokus vor allem auf der Wahrnehmung von Problemen liegt, die 

 
97 Befragt wurden Leitungsmitglieder deutscher Universitäten, technischer Universitäten und anderer 

gleichgestellter Hochschulen (N=114). Hierzu zählten Präsidenten (N=26), Vizepräsidenten (N=47) 
und Kanzler (N=40) sowie N=1 „Keine Angabe“. 
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sich auf übergeordneter Ebene abspielen und somit Auswirkungen für die Universität 

als Ganze oder Teilbereiche haben können. 

Scherm, de Schrevel und Müller (2014) kommen in diesem Zusammenhang zu dem 

Ergebnis, dass die Initiative für Entscheidungen zu strategischen Inhalten bezüglich 

Forschung und Lehre überwiegend vom Präsidium ausgeht, gefolgt von den Fakultä-

ten sowie einzelnen Professoren. Von Seiten des akademischen Senats gehen kaum 

Initiativen aus (ebd.). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen hier insofern keinen eindeutigen 

Rückschluss zu, als dass nicht abschließend gesagt werden, von welchem Akteur 

oder auch welchem zentralen Organ letztlich die Information über einen gegebenen 

Zustand oder eine prognostizierte Entwicklung an das Präsidium gegeben wird, die 

dort für unbefriedigend und damit auch für veränderbar befunden wird. Die Beurtei-

lung der Information und die Entscheidung darüber, ob etwas getan werden soll oder 

nicht (Problemerkenntnis), erfolgt dann wie o.a. durch den Präsidenten bzw. das 

Präsidium. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen nicht nur, dass die Problemerkenntnis 

in der Regel durch den Präsidenten bzw. das Präsidium erfolgt, sondern auch wa-

rum. Die von allen befragten Experten beschriebene Fragmentierung der Organisati-

on Universität, spiegelt nicht zuletzt auch ihre Spezifika wider. Lose gekoppelte und 

in sich fragmentierte Organisationsbereiche, diffuse Strukturen und viele Entscheider 

(vgl. Kapitel 3 & 4). In diesem Zusammenhang werden insbesondere und wiederholt 

die Professoren von den befragten Experten genannt, die letztlich auch am stärksten 

in den zentralen Entscheidungsorganen vertreten sind (vgl. 4.1), „machen was sie 

wollen“ und „davon überzeugt sind, dass ihr Fach das wichtigste in der Welt ist“. Stra-

tegische Entscheidungen, die für die Universität als Ganze zu treffen sind, werden 

dem zufolge zu einer besonderen Herausforderung, da einerseits die individuelle Au-

tonomie der Professoren hierdurch nicht beschnitten werden darf (vgl. 4.1.5 & 4.1.7). 

Andererseits, da die Erkenntnis notwendiger Entscheidungen oftmals aufgrund vor-

genannter Punkte schwer vermittelbar ist. Diese Entscheidungen können somit als 

Balanceakt zwischen notwendigem Erhalt vorhandener Fragmentierung und dem 

Zerfall der Universität bzw. dem endgültigen Bruch der lose gekoppelten Bereiche 

gefasst werden. 
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Auch Scherm, de Schrevel und Müller (2014) kommen zu dem Ergebnis, dass „in 

lose gekoppelten Systemen, die eine starke Tendenz zur Beharrung und zum Erhalt 

des Status Quo haben, der Anstoß von „oben“ kommen muss, wenn gemeinsame 

Ziele und Strategien formuliert werden sollen“ (ebd., S. 104; Hervorhebung im Origi-

nal). Freyaldenhoven (2015) kommt in diesem Zusammenhang zu dem Ergebnis, 

dass die direkte Einflussnahme – auf Professoren – von Präsidenten durch Führung 

zwar möglich und auch wirksam ist. Diese stößt allerdings an Grenzen, je größer die 

Universität wird. Zu diesem Ergebnis kommen auch Scherm, de Schrevel und Müller 

(2014). Scherm und Jackenroll (2016) halten hierzu folgendes fest: „Die Distanz zu 

den Professorinnen und Professoren und die sehr große Leitungsspanne stellen 

Hindernisse dar, die einer regelmäßigen direkten Interaktion entgegenstehen“ (ebd., 

S. 247). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen in diesem Zusammenhang, dass die 

befragten Experten sehr präsent in ihren Universitäten sind und die vorherrschenden 

Leitungs-, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen weitestgehend als geeignet 

beschreiben. Somit kann gesagt werden, dass der Typ mittelgroßer Universitäten 

noch eine direkte Einflussnahme möglich macht. Das wurde in einem der Interviews 

auch wie folgt mit Vergleich auf eine deutlich größere Universität geäußert: 

„ich habe meinen Präsidenten als ich junger Professor war eigentlich jahrelang über-

haupt nie gesehen. Ich wusste teilweise gar nicht wer das ist. Also das ist hier an-

ders“ (B1 28). 

In diesem Zusammenhang wird vom befragten Experten ergänzt, dass das Treffen 

von Entscheidungen auch stark von den Personen abhängt, die in den Strukturen 

sitzen. Dass die Personen in bzw. zu den Strukturen passen müssen, wird auch von 

allen anderen Experten wiederholt betont (s.u.). 

Die Vorbereitung von Entscheidungen 

Die Ergebnisse zeigen, dass nach der Problemerkenntnis und der damit verbunde-

nen Grundsatzentscheidung etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, eine Phase der 

Entscheidungsvorbereitung folgt. Deutlich wird, dass die befragten Experten bzw. die 

Präsidien bei der Vorbereitung in unterschiedlicher Art und Weise direkt oder indirekt 

mitwirken. Es zeigt sich, dass die Vorlaufphase je nach Entscheidungsgegenstand 

unterschiedlich ausgestaltet sein kann und unterschiedliche Maßnahmen von Seiten 

des Präsidenten bzw. des Präsidiums eingesetzt werden können. 
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Das deckt sich auch mit den Ergebnissen von Kleimann (2015), der das Mitwirken in 

Beobachtung und Beeinflussung, kommunikative Einflussnahme sowie kontextuelle 

Einflussnahme aufgliedert und ebenfalls unterschiedlich Maßnahmen der Mitwirkung 

identifiziert (ebd., S. 512ff.). 

Im Rahmen der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen sich in diesem Zusam-

menhang keine dominanten Elemente wie bspw. das Ausschöpfen von Machtpoten-

zialen (Weisungen o.Ä.) oder die Verteilung von Ressourcen erkennen. Sie kommen 

zwar vor, können auf Grundlage der Ergebnisse allerdings eher als Einzelfälle und 

damit Ausnahmen (untypisch) gesehen werden. Insbesondere mit Blick auf die in den 

Interviews wiederholt geschilderte Problematik fixer Stellenpläne in Verbindung mit in 

der Regel knappen Budgets, kann hier kaum von direkter Steuerung durch frei ver-

fügbare Mittel gesprochen werden. Vielmehr legen die Ergebnisse nahe, dass ein 

zusätzliches Einwerben von Drittmitteln notwendig ist, um einerseits die übertrage-

nen Aufgaben bewältigen zu können, andererseits, um im Wettbewerb existieren zu 

können. Das wurde von einem befragten Experten explizit wie folgt geschildert: 

„Wir müssen Drittmittel einwerben. Natürlich sind Drittmittel auch ein gewisses Güte-

kriterium für die Forschungstätigkeit. Da wird man von bestimmten Bereichen auch in 

die Kritik genommen. Sie sind letzten Endes Ausdruck einer strukturellen Unterfinan-

zierung der Hochschulen“ (B2 12). 

Knappe Budgets und fixe Stellenpläne als rigide Grenze der Autonomie spiegelt sich 

auch in den Schilderungen wider, in denen das Ministerium im Rahmen von Beru-

fungs- und Bleibeverhandlungen um Unterstützung gebeten wurde (s.u.). 

Auch wenn die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere bei großen strategischen 

Maßnahmen von Seiten des Präsidiums Anfangsinvestitionen getätigt bzw. Hilfs-

strukturen98 geschaffen werden, können diese Investitionen letztlich ebenfalls nicht 

ohne Weiteres durch den Präsidenten bzw. das Präsidium getätigt werden (vgl. 4.1.6 

& 4.1.7).  

Kleimann (2015) beschreibt derartige Maßnahmen als „Einfluss über (Re-)Or-

ganisation“ (ebd., S. 813). Allerdings bedarf es auch hier der mitwirkungsrechtlich 

vorgesehenen Beteiligung der zuständigen Entscheidungsorgane, sodass bei diesen 

Anfangsinvestitionen lediglich von vorab bestätigter indirekter Kontextsteuerung ge-

sprochen werden kann. 

 
98 Zentrale Einrichtungen, Pilotprojekte usw. 
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Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit weisen vor allem darauf hin, dass große 

Probleme – verbunden mit o.a. großen strategischen Entscheidungen – grundsätz-

lich in kleinere Teilprobleme zerlegt und sukzessive im Zeitverlauf gelöst werden. In 

diesem Zusammenhang spiegeln die Ergebnisse vier wesentliche Elemente der Ent-

scheidungsvorbereitung wider: Informationen, Kommunikation und Beteiligung sowie 

Zeit. 

Informationen 

Die o.a. Wahrnehmung von Problemen führt, wie die Ergebnisse deutlich zeigen, 

letztlich zwangsläufig zu Informationsvorsprüngen des Präsidenten bzw. des Präsidi-

ums. Die Verarbeitung dieser Informationen erfolgt somit in einem ersten Schritt 

durch den Präsidenten bzw. das Präsidium. Der für die jeweilige Universität notwen-

dige Informationsgehalt wird gefiltert und es wird entschieden, ob etwas zu tun ist 

oder nicht. Wenn etwas zu tun ist, werden die gefilterten Informationen, im Sinne ei-

ner weiteren Reduktion von Komplexität und Unsicherheit (vgl. 2.5.1.1 & 2.5.1.2), 

innerhalb der Universität weiter transportiert. 

Kommunikation und Beteiligung 

Die Ergebnisse zeigen, dass nach der o.a. „Vorab-Abstimmung von Entscheidungen“ 

(Kleimann, 2015, S. 253) innerhalb des Präsidiums, entsprechend gefilterte Informa-

tionen über wahrgenommene Probleme in die Universität hinein kommuniziert wer-

den. Kommunikation erfolgt, je nach Blickwinkel, von unten nach oben bzw. von oben 

nach unten. In beiden Fällen ist die Richtung immer vom Präsidium über weitere in-

stallierte Gremien hin zum akademischen Senat, der entsprechend seiner Mitwir-

kungsrechte im Entscheidungsprozess zu beteiligen ist. Deutlich wird auf Grundlage 

der vorliegenden Ergebnisse, dass der akademische Senat offensichtlich so gut wie 

nie als erstes in Entscheidungsprozesse einbezogen wird, sondern erst im Verlauf. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Kleimann (2015), der diese Kommunikati-

onswege beschreibt als „informelle Kommunikationen, die das Ablehnungsrisiko von 

zu treffenden Entscheidungen ermitteln und minimieren sollen. Dieses Ex-ante-

Abstimmen von Entscheidungen tritt dabei auf verschiedenen Ebenen, in verschie-

denen formalen und informellen Gremien und bei verschiedenen Sachzusammen-

hängen auf“ (ebd., S. 253). Auch die Ergebnisse von Püttmann (2013) zeigen, „dass 

sich aus den Besonderheiten der Organisation Hochschule und ihrer Mitglieder (…) 
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intensives Kommunizieren und das Einbeziehen von Hochschulmitgliedern in Ent-

scheidungsprozesse als notwendige Elemente [ergeben]“ (ebd., S 2). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit weichen hiervon insofern ab, dass erstens in 

keinem Fall von informellen Gremien gesprochen wurde, sondern ausschließlich von 

den in den Landeshochschulgesetzen festgelegten Gremien sowie von weiteren offi-

ziell installierten Gremien. Zweitens zeigen die Ergebnisse, dass das vorgenannte 

Ablehnungsrisiko dahingehend zu interpretieren ist, das durch die bestrittenen Kom-

munikationswege ausgelotet wird, ob und wie getroffene Grundsatzentscheidungen 

letztlich umgesetzt werden können. So wird bspw. in den erwähnten Dekans-Runden 

die bereits gefilterte Information weitergegeben, die wiederum von den Dekanen be-

urteilt und gefiltert wird. Die erneut gefilterten Informationen werden dann von den 

Dekanen transportiert und diffundieren in die Fakultäten bis hin zum operativen Kern. 

Die bestrittenen Kommunikationswege dienen damit einer sukzessiven Reduktion 

von Komplexität und Unsicherheit und forcieren die Verbindung von Aufgabe, Kom-

petenz, Betroffenheit und Verantwortung (vgl. 4.1.5). Hierdurch wird es möglich, an-

stehende Entscheidungen auf die Organisation Universität und ihre Teilbereiche zu-

zuschneiden und bereits vorab auf eine breite Basis zu stellen und notwendige 

Mehrheiten zu schaffen. In diesem Zusammenhang lassen die Ergebnisse erkennen, 

dass es sich letztlich nicht zwingend um Senatoren des akademischen Senats han-

deln muss, sondern vielmehr um Personen, die für die Beurteilung von Entschei-

dungssituationen kompetent sind, um Personen, die von anstehenden Entscheidung 

betroffen sind und vor allem um Personen, die maßgeblich an der Umsetzung einer 

anstehenden Entscheidung beteiligt sind (vgl. 4.1.5). Ergänzend lässt sich in diesem 

Zusammenhang sagen, dass ein Wandel durch Minorität möglich ist (vgl. 2.5.2.3). In 

diesem Fall dahingehend, dass sukzessive mehrere kleine Einheiten zusammenge-

schlossen werden und als urteilssicher von Seiten des zentralen Entscheidungsor-

gans wahrgenommen werden. 

Zeit 

Anhand der Ergebnisse ist festzustellen, dass übereinstimmend und wiederholt von 

den befragten Experten geschildert wird, dass Entscheidungsprozesse und damit 

auch die Vorbereitungsphasen ausgesprochen zeitintensiv sind. Hierbei umfasst die 

Dauer – je nach Entscheidungsgegenstand – von mehreren Monaten bis hin zu meh-

reren Jahren. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich die Dauer von Entschei-
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dungsprozessen nicht zuletzt aus der Tatsache ergibt, dass bei nahezu allen Ent-

scheidungen entsprechende Mitwirkungsrechte existieren, die einzuhalten sind und 

damit letztlich auch zu Verzögerungen führen können (vgl. 4.1 & 4.2.1). 

Ungeachtet der weiteren Rahmenbedingungen steht dieses Ergebnis zunächst in 

sehr starkem Kontrast zu den Zielen, die von staatlicher Seite mit der Deregulierung 

der Landeshochschulgesetze erreicht werden sollten. Nämlich eine Optimierung im 

Sinne einer Effizienzsteigerung von Entscheidungsabläufen in Universitäten (vgl. Ka-

pitel 1 & 3). 

Allerdings wird anhand der Ergebnisse ebenfalls ersichtlich, dass Entscheidungen – 

insbesondere die großen strategischen Entscheidungen – in der Regel ausreichend 

Vorlaufzeit haben. Die Ergebnisse zeigen auch, dass diese Vorlaufzeit notwendig ist, 

um die o.a. Kommunikationswege überhaupt beschreiten zu können und die notwen-

digen Mehrheiten zu schaffen (vgl. 4.2.1 & 4.3). 

Problem: Wahrnehmung von Transparenz, Kommunikation und Beteiligung 

Wie die Ergebnisse deutlich zeigen, können sich beim o.a. Kommunikationsweg und 

damit während der Vorbereitung von Entscheidungen Probleme ergeben, deren Lö-

sung wiederum Zeit benötigt. Je nach Blickwinkel vollzieht sich der Kommunikati-

onsweg von unten nach oben oder von oben nach unten, immer hin zum akademi-

schen Senat, der entsprechend seiner Mitwirkungsrechte im Entscheidungsprozess 

zu beteiligen ist (s.o.). Anhand der Ergebnisse zeigt sich, dass insbesondere drei 

Kernprobleme auftreten können: Intransparenz, kaum bis keine Kommunikation und 

mangelnde Beteiligung. Jedes der genannten Probleme wird von Seiten des mitwir-

kungsrechtlich zu beteiligenden zentralen Entscheidungsorgans, dem akademischen 

Senat, gegenüber dem Präsidium bemängelt. Das in diesem Zusammenhang ge-

schilderte notwendige Ausbalancieren zwischen zu wenig und zu viel Beteiligung des 

akademischen Senats, lässt sich als eine Art Trade-off interpretieren, der beim Be-

schreiten des o.a. Kommunikationsweges vermutlich bewusst eingegangen wird und 

aus Sicht des zentralen Organs eine Abweichung vom formal vorgegeben hierarchi-

schen Entscheidungsweg darstellt. Formal ist nicht festgelegt wann der akademische 

Senat konkret zu beteiligen ist, sondern nur das (vgl. 4.1.3; s.o.). Auf Grundlage der 

Ergebnisse lässt sich erkennen, dass sich die befragten Experten vermutlich aus der 

Erfahrung heraus bewusst sind und gegebenenfalls sogar davon ausgehen, dass 

früher oder später im Entscheidungsprozess ohnehin Widerstände auftreten können. 
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Übertragen auf die Theorie, kann hier von der Anwendung von Heuristiken gespro-

chen werden (vgl. 2.3.3; s.u.). Widerstände können den Ergebnissen zu Folge selbst 

dann auftreten, wenn über den Entscheidungsprozess (Vorbereitung; Ablauf; Befasst 

sein usw.) informiert wird. Diese Widerstände lassen sich letztlich umso leichter lö-

sen, je weiter der Prozess der Entscheidungsvorbereitung auf dem o.a. Kommunika-

tionsweg bereits vorangeschritten ist und das Problem sowie die Notwendigkeit einer 

Entscheidung bereits von vielen erkannt wurde (s.o.). 

Die Ergebnisse zeigen, dass das bereits o.a. Beschaffen von Mehrheiten zentrales 

Element im Entscheidungsprozess ist. Die angeführten Probleme, die die befragten 

Experten vornehmlich von Seiten der zentralen Entscheidungsorgane ausgehend 

schildern, lassen sich in Übereinklang bringen, mit der wiederholten Aussage aller 

befragten Experten, dass die Personen in die Strukturen passen müssen. 

Das Beschaffen von Mehrheiten für Entscheidungen 

Wie wichtig das Schaffen von Mehrheiten im Rahmen der Entscheidungsvorberei-

tung ist, spiegelt sich vor allem darin wider, dass keine Entscheidung ohne finales 

Einbeziehen des akademischen Senats getroffen wird. Dabei wird aufgrund der 

Stichprobe deutlich, dass es unerheblich ist, ob das zentrale Entscheidungsorgan 

mitwirkungsrechtlich lediglich zu beteiligen ist (Stellungnahme, Empfehlung) oder ob 

die abschließende Entscheidung tatsächlich dort getroffen wird (vgl. 4.1.3 & 4.1.6). 

Kleimann (2015) kommt zu dem Ergebnis, dass hierarchische „Entscheidungen ge-

gen Widerstand (…) nur im Ausnahmefall vorgenommen werden [sollten]“ (ebd. S. 

574) und bezieht sich hierbei auf die Professorenmehrheit. Zu ähnlichen Ergebnissen 

kommen auch Bieletzki (2012) sowie von Stuckrad und Gläser (2012). Demnach 

werden in vielen Fällen selbst dann von Präsidenten keine Alleinentscheidungen ge-

fällt, wenn formal entsprechende Entscheidungskompetenzen vorliegen (Bieletzki, 

2012, S. 162; von Stuckrad & Gläser, 2012, S. 239). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen in diesem Zusammenhang sehr deut-

lich, dass die verfassungsrechtlich bestätigte Möglichkeit der Abwahl des Präsiden-

ten bzw. einzelner Mitglieder des Präsidiums durch den akademischen Senat die 

größten Abhängigkeiten erzeugt. Aufgrund der Stichprobe kann hier zudem festge-

halten werden, dass es anscheinend unerheblich ist, ob der Präsident den Vorsitz im 

akademischen Senat hat oder nicht, stimmberechtigt ist oder nicht usw. (vgl. 4.1.3 & 

4.1.6 & 4.1.7). 
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Mit Blick auf den o.a. Faktor Zeit ist also noch einmal festzuhalten, dass Zeit in der 

Regel ein notwendiges Element für das Erreichen entsprechender Mehrheitsbe-

schlüsse der zuständigen Organe ist. 

Auffällig ist, dass lediglich in einem Interview mehr oder weniger beiläufig erwähnt, 

wird, dass letztlich auch Präsidenten ein nicht unerhebliches Drohpotential haben, 

das gleichermaßen nach innen (Universität) und außen (Ministerium) gerichtet wer-

den kann: 

„Aber man kann hier nicht mit Niederlegung des Amtes, das wäre dann eine Berufung 

auch nicht wert, wenn man dann wirklich die härteste Drohung irgendwie ausspre-

chen müsste, nur um diesen Beschluss dann irgendwie hinzukriegen“ (B3 18). 

Die Tatsache, dass dieses Drohpotential mit Blick auf die wiederholt erwähnte Mög-

lichkeit der Abwahl des Präsidenten nicht weiter erwähnt wurde, könnte bspw. dahin-

gehend erklärt werden, dass die befragten Experten bereits entsprechend lange im 

Amt sind. Es liegen ausreichend Kenntnisse über die Spezifika der jeweiligen Univer-

sität vor. Insgesamt kann eingeschätzt werden, wo die Grenzen mit Blick auf die 

zentralen Organe und sonstigen Gremien liegen, die nach Möglichkeit nicht zu über-

treten sind (s.o.; s.u.). 

Die Umsetzung von Entscheidungen 

Die Ergebnisse zeigen, dass getroffene Entscheidungen nicht zwangsläufig mit einer 

zügigen Umsetzung verbunden sind. Die Gründe, die eine Umsetzung von Entschei-

dungen erschweren oder sogar unmöglich machen, resultieren vorrangig aus der 

Universität und äußern sich zusammengefasst durch ein Nichtumsetzen Wollen. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Winde, Mönikes und Zinke (2016) und hal-

ten fest, dass „die derzeitigen Strukturen nicht besonders gut geeignet [sind], um 

nach der Zielfestlegung auch die Umsetzung der dafür notwendigen Maßnahmen zu 

gewährleisten“ (ebd., S. 20). Lediglich 27 v.H. der befragten Hochschulleiter gibt an, 

dass die Strukturen für die Umsetzung der festgelegten Ziele geeignet sind (ebd.) 

Scherm, de Schrevel und Müller (2014) kommen in diesem Zusammenhang mit Blick 

auf die Dekane zu dem Ergebnis, dass von etwa 26 v.H. eine Umsetzung von Ent-

scheidungen der Universitätsleitung in Form von (passivem) Widerstand unterlassen 

wird (ebd.). 
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Neben Aufsicht und Kontrolle und den beschriebenen Einzelfällen, in denen Ultima 

Ratio mittels Durchsetzung formaler Kompetenzen in Form von Dienstanweisungen 

agiert wird, um Entscheidungen wie getroffen umsetzen zu können (Entscheider-Typ 

1), wird deutlich, dass vor allem bei großen strategischen Entscheidungen, die die 

Universität als Ganze betreffen, auch die Umsetzung in Teilschritte zerlegt wird. In 

Form von Wenn-Dann-Bedingungen werden Teilschritte solange erledigt, bis die 

große strategische Entscheidung umgesetzt wurde. Deutlich wird hierbei, dass auch 

die Umsetzung von Entscheidungen zeitintensiv ist. 

Erfahrungen und Entscheidungsfehler 

Vor dem Hintergrund, dass die befragten Experten bereits über entsprechende Erfah-

rungen als Präsidenten verfügen, lassen die Ergebnisse auch Rückschlüsse auf 

mögliche Entscheidungsfehler zu. Neben den explizit geäußerten Erfahrungen, die 

die befragten Experten im Rahmen von bisherigen Entscheidungsprozessen ge-

macht haben, ergeben sich weitere Aspekte, die auf mögliche Entscheidungsfehler 

hinweisen. 

In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, dass die Ergebnisse keine di-

rekten Rückschlüsse darauf zulassen, ob und wie von den Präsidenten gegebenen-

falls in der Vergangenheit auf Heuristiken zurückgegriffen wurde, sondern allenfalls 

Annahmen (s.o.). Allerdings lassen die Ergebnisse tendenziell Rückschlüsse auf die 

künftige Verwendung von Heuristiken zu. 

Wie der Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse zu entnehmen ist, wurde von 

den befragten Experten geschildert, dass, losgelöst davon, ob von außen oder von 

innen in das Amt des Präsidenten rekrutiert, zunächst eine Einarbeitungs- und Orien-

tierungsphase notwendig ist. Das spiegelt sich teils auch in den Ausführungen in Ka-

pitel 5 zum Präsidenten als Experte wider. Das Amt des Präsidenten einer Universität 

unterliegt keiner systematischen Vorbereitungszeit. Das Erlernen bedarf somit Zeit 

(vgl. 5.1.2 & 5.1.3). Dass die befragten Experten mit Blick auf die künftige Entschei-

dungspraxis nach Möglichkeit früher Konsequenzen aus erkannten Problemen zie-

hen, lässt sich ebenfalls in das Erlenen einfügen. Neuartige Entscheidungssituatio-

nen können in der Regel nicht durch Routine gelöst werden (vgl. 2.5.1.3). Nicht alle 

mit der Entscheidung verbundenen Konsequenzen sind vorhersehbar (vgl. 2.3.1 & 

2.3.2 & 2.6.2.1). Künftige Entscheidungssituationen, die Ähnlichkeiten mit vergange-

nen Entscheidungssituationen aufweisen in denen entsprechend Entscheidungsfeh-
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ler gemacht wurden, können dementsprechend auf Grundlage von Heuristiken gelöst 

werden. Das birgt tendenziell die Gefahr, dass die Anwendung entsprechender Heu-

ristiken wiederum zu Entscheidungsfehlern führt (vgl. 2.3.3). Im Rahmen der Ergeb-

nisse der vorliegenden Arbeit, aber vermutlich auch ganz allgemein im Kontext uni-

versitärer Entscheidung, kann allerdings davon ausgegangen werden, dass Ent-

scheidungsfehler eher selten vorkommen. Das ergibt sich nicht zuletzt aus der aus-

reichenden Zeit, die bis zu einer Entscheidung vorhanden ist. Hierdurch wird ein 

zentrales Element von Entscheidungsfehlern, nämlich Entscheidungen unter Zeit-

druck, eliminiert. Dementsprechend können die o.a. Ausführungen dahingehend er-

gänzt werden, dass Entscheidungsfehler in der Vergangenheit vermutlich aus Altlas-

ten in Form von bereits laufenden Verfahren, Zusagen usw. resultieren, die eine ab-

schließende Entscheidung durch den neuen Präsidenten benötigten. 

Der Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse ist ebenfalls zu entnehmen, dass 

von allen befragten Experten wiederholt Transparenz und Kommunikation als ele-

mentarer Bestandteil von Entscheidungsprozessen genannt wird. Aus den bisher 

gemachten Erfahrungen schildern die befragten Experten, dass beide Aspekte auch 

künftig im Rahmen von Entscheidungsprozessen zu gewährleisten sind. Das o.a. 

Problem der aus der Universität heraus wahrgenommenen Transparenz und Kom-

munikation von Entscheidungsprozessen, scheint somit auf den ersten Blick Auswir-

kungen für künftige Entscheidungsprozesse zu haben. Auch hier können künftige 

Entscheidungssituationen, die Ähnlichkeiten mit vergangenen Entscheidungssituati-

onen aufweisen in denen Entscheidungsfehler gemacht wurden, dementsprechend 

auf Grundlage von Heuristiken gelöst werden. Das birgt allerdings auch hier tenden-

ziell die Gefahr, dass die Anwendung entsprechender Heuristiken wiederum zu Ent-

scheidungsfehlern führt. Im Rahmen der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, aber 

vermutlich auch ganz allgemein im Kontext universitärer Entscheidung, kann aller-

dings davon ausgegangen werden, dass ein wahrgenommener Mangel an Transpa-

renz und Kommunikation durch die ausreichende Zeit, die bis zu einer Entscheidung 

vorhanden ist, kompensiert bzw. geheilt werden kann und in der Vergangenheit 

kompensiert bzw. geheilt wurde. 

Von der Strategischen Ausrichtung zur Berufung 

Aus den Ergebnissen sticht sehr stark hervor, dass die Berufungspolitik elementarer 

Bestandteil strategischer Grundsatzentscheidungen ist. Hier kommen Entscheidun-
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gen die Struktur betreffend mit der entsprechenden Person zusammen. Auch im Fall 

der Berufungspolitik sei noch einmal deutlich auf den o.a. Faktor Zeit hingewiesen. 

Der Vorgang selbst ist in der Regel „ein Jahr in Bearbeitung“ (B1 12), kann allerdings 

auch mehr Zeit in Anspruch nehmen, was nicht zuletzt davon abhängt, ob sich eine 

geeignete Person findet.99  

Mit Blick auf den damit verbundenen Entscheidungsprozess zeigen die Ergebnisse, 

dass die befragten Experten an unterschiedlichen Stellen mitwirken, beginnend bei 

der Überlegung, wie Stellen künftig besetzt werden können bzw. müssen (Problem), 

endend mit Berufungsverhandlungen bzw. Ruferteilung (Umsetzung). Dieser Ent-

scheidungsprozess kann dem eigentlichen Berufungsverfahren als übergeordnet an-

gesehen werden. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen dahingehend wider, 

dass die Autonomie der Fakultäten in diesem Punkt in der Regel gewahrt wird. Ein-

griffe von Seiten der befragten Experten finden lediglich statt, wenn Abweichungen 

von den strategischen Überlegungen und damit Abweichungen von den Überlegun-

gen zur künftigen Besetzung von freiwerdenden Stellen festgestellt werden. Die Er-

gebnisse zeigen sehr deutlich, dass die Umsetzung der Entscheidung über den Be-

rufungsvorschlag letztlich bei den Präsidenten liegt. 

Wie hoch die Bindungswirkung von Personalentscheidungen in Universitären ist, wird 

bereits bei der Besetzung von Qualifikationsstellen deutlich und wird von einem der 

befragten Experten explizit wie folgt geäußert: 

„das ist ja eine niedrigste Entscheidung, die wir treffen können, hier irgendwo eine 

Stelle zuzuführen. Damit hat man eine Entscheidung für 5 bis 6 Jahre getroffen“ (B3 

18). 

Deutlich höher ist dementsprechend die Bindungswirkung einer Personalentschei-

dung im professoralen Bereich und damit einhergehender Verbeamtung auf Lebens-

zeit. Sowohl Personal, das bereits (lange) in den Strukturen der Universität ist (bspw. 

Altvordere) als auch Personal, das künftig voraussichtlich lange in den Strukturen 

sein wird, kann Entscheidungsprozesse an unterschiedlichen Stellen entsprechend 

beeinflussen (s.o.). Dem zufolge wundert es nicht, dass die Wichtigkeit von Berufun-

gen von allen befragten Experten hervorgehoben wird. Die Personen müssen in die 

Strukturen passen, nicht zuletzt, um die Handlungsfähigkeit der Universität aufrecht-

 
99 Berufungsverfahren sind letztlich auch wettbewerbsgesteuert, da Universitäten untereinander um 

die besten Köpfe konkurrieren. Vgl. hierzu bspw. Klawitter (2017) oder auch Kleimann & Klawitter 
(2017). 
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zuerhalten. Diese Aussage gilt gleichermaßen für die Universität als Ganze, wie auch 

für die jeweilige Fakultät, die die berufene Person zugeordnet wird, aber auch für die 

zentralen Entscheidungsorgane der Universität. Letztlich kann die herausgehobene 

Wichtigkeit von Personalentscheidungen u.a. wie folgt interpretiert werden: 

• Absicherung der Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung; 

• Absicherung der strategischen Entwicklung; 

• Absicherung & Beschleunigung künftiger Entscheidungsprozesse; 

• Absicherung gegen eine mögliche Abwahl. 

Das neu berufene Professoren nicht zuletzt im Rahmen der Grundsatzentscheidun-

gen und damit der strategischen Ausrichtung der Universität als Ganze dienend beru-

fen werden, lassen die Ergebnisse erkennen. Die Ergebnisse liefern allerdings keine 

Hinweise darauf, inwiefern bspw. die erwähnten Ziel- und Leistungsvereinbarungen 

(Gehaltskomponenten u.Ä.) mit neu berufenen Professoren oder auch Vereinbarun-

gen im Rahmen von Bleibeverhandlungen mit Blick auf die Grundsatzentscheidun-

gen des Präsidenten bzw. des Präsidiums getroffen werden.100 Ob neu berufene Pro-

fessoren künftig in den zentralen Entscheidungsorganen vertreten sind, Geschäfts-

führer oder Leiter neu gegründeter Zentren usw. sind, bleibt im Rahmen der vorlie-

genden Ergebnisse dahingehend offen, als dass sich allenfalls Vermutungen diesbe-

züglich anstellen lassen, da lediglich von einem der befragten Experten explizit ge-

äußert wird: „die Personen sitzen ja irgendwo auch mal wieder in Gremien“ (B3 14). 

Zu diesen Ergebnissen kommt auch Kleimann (2015), der u.a. sehr ausführlich die 

Möglichkeit des persönlichen Eingriffs in drei zentralen Phasen des Berufungsverfah-

rens identifiziert und als Einflussmöglichkeit beschreibt (ebd., S. 739ff.):  

• Einfluss im Vorfeld der Ausschreibung; 

• Einflussnahme bis zur Ruferteilung; 

• Einfluss bei Berufungsverhandlungen. 

Darüber hinaus stellt Kleimann (2015) fest: „Da Berufungsverhandlungen generell 

eine gegen Beobachtung abgeschottete Kommunikationsarena mit hohen Vertrau-

 
100 Denkbar ist bspw., dass Zielvereinbarungen bzgl. der Anzahl betreuter Promotionen, der Höhe 

eingeworbener Drittmittel oder auch der Anzahl von Publikationen abgeschlossen getroffen werden. 
Neben diesen quantifizierbaren Zielen können auch spezifische Ziele, die auf die jeweilige Denomi-
nation zugeschnitten sind, abgeschlossen werden. Hier ist bspw. an den Aufbau von (internationa-
len) Kooperationen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten oder auch die Be-
teiligung in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung denkbar. 
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lichkeitsanforderungen darstellen, gibt es in den Interviews nur sehr wenige spontane 

Auskünfte zum Ablauf von Berufungsverhandlungen“ (ebd., S. 759). 

Das spiegelt sich wie o.a. auch im Rahmen der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

wider. Das begründet sich allerdings auch darin, dass nicht explizit nach Berufungs-

verhandlungen ge- bzw. hinterfragt wurde. Jedoch zeigen die Ergebnisse, dass ge-

rade die letzte von Kleimann (2015) identifizierte Phase hinsichtlich Entscheidungssi-

tuationen, die den Außenbereich betreffen, relevant sind. Es zeigt sich, dass hier 

insbesondere der Kontakt zum zuständigen Ministerium vertreten durch den jeweili-

gen Minister hervorgehoben wird. Hier kommen die bereits o.a. knappen Budgets 

und fixe Stellenpläne als rigide Grenze der Autonomie zum Tragen. Um Personen, 

die zu den Strukturen passen einwerben zu können, kann Unterstützung des Ministe-

riums notwendig sein. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse auch, dass die Umsetzung 

von inneruniversitär abgeschlossenen Personalentscheidungen durch das Ministeri-

um blockiert werden können, wobei es sich hier vornehmlich um Einzelfälle zu han-

deln scheint. Insgesamt lässt sich hierzu festhalten, dass die Umsetzung von Perso-

nalentscheidungen hinsichtlich Berufungen auch vom Zusammenwirken zwischen 

Präsident (inneruniversitär) und Minister (außeruniversitär) abhängen kann. Insbe-

sondere dann, wenn es um das anwerben der besten Köpfe geht. 

7.2 Grenzen der Arbeit 

Mit der im Rahmen der vorliegenden Arbeit angewandten Methodik gehen entspre-

chende Einschränkungen einher. Die Ergebnisse und deren Interpretation sind vor 

diesem Hintergrund zu bewerten. Die Einschränkungen werden nachfolgend einer 

kritischen Reflexion unterzogen. 

Stichprobe (Repräsentativität und Generalisierbarkeit) 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse mit Blick auf die Stichproben-

konstruktion einzuschränken sind. Die vorliegende Arbeit untersucht Präsidenten mit-

telgroßer Universitäten in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft, die sich mindestens im 

sechsten Jahr im Amt befinden. Es können dem zufolge bspw. keine Aussagen dar-

über gemacht werden, ob und inwieweit die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit auf 

Präsidenten übertragbar sind, die entsprechend kürzer bzw. deutlich länger im Amt 

sind. 
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Des Weiteren wurde keine Unterscheidung hinsichtlich der Möglichkeiten einer Be-

setzung des Präsidentenamtes von innen bzw. außen gemacht. So lassen die vorlie-

genden Ergebnisse keine Rückschlüsse zu, ob es Unterschiede in der Entschei-

dungspraxis zwischen von innen und von außen rekrutierten Präsidenten gibt. Das 

hier ein Zusammenhang bestehen kann, wird teils anhand der Ergebnisse ersichtlich 

(s.o.). 

Auch können keine Aussagen darüber gemacht werden, ob und inwieweit die Ergeb-

nisse auf Präsidenten kleiner bzw. großer Universitäten oder auch Hochschulen an-

deren Typs übertragbar sind. Es ist anzunehmen, dass insbesondere bei großen 

Hochschulen auf Ebene der Fakultäten eine deutlich höhere Entscheidungsautono-

mie vorzufinden ist. Dieser Zusammenhang wurde teilweise auch im Rahmen der 

Interviews von den befragten Experten geäußert (s.u.). 

Zudem können keine Aussagen darüber gemacht werden, inwieweit die Trägerschaft 

Auswirkungen auf Entscheidungen von Präsidenten hat. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit basieren zwar auf detaillierten Einzelfallbe-

schreibungen, die repräsentativ für mittelgroße Universitäten in öffentlich-rechtlicher 

Trägerschaft sind und lassen grundsätzlich Tendenzen erkennen. Allerdings bleibt 

festzuhalten, dass die Ergebnisse letztlich auf die Stichprobe beschränkt bleiben und 

nicht auf die Allgemeinheit von Präsidenten deutscher Hochschulen übertragen wer-

den können (Flick, Kardorff, Keupp, Rosenstiel, & Wolff, 2012, S. 223ff.). Die Ergeb-

nisse und deren Gültigkeit sind dementsprechend auf die 6 befragten Experten zu 

begrenzen. 

Darüber hinaus bleibt noch einmal festzuhalten, dass die Ergebnisse nicht auf Hoch-

schulen im europäischen bzw. internationalen Kontext übertragbar sind, da die Er-

gebnisse auf dem spezifischen nationalen Kontext in Deutschland und den vorgege-

benen Regulierungsstrukturen beruhen (vgl. Kapitel 3 und 4). 

Methode der Datenerhebung 

Da die Untersuchung im Rahmend er vorliegenden Arbeit durch ein leitfadengestütz-

tes Experteninterview erfolgte, stellt sich die Frage nach der „Durchführungsobjektivi-

tät“101 (Lamnek, 2005, S. 173; Döring & Bortz, 2006, S. 236). Diese kann durch den 

Rückbezug auf die Landeshochschulgesetze in Verbindung mit der verhaltenswis-

 
101 Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität sind nach Lamnek (2005) auch für die 

qualitative Sozialforschung anwendbar (ebd., S. 173). 
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senschaftlichen Entscheidungstheorie als weitgehend gewährleistet gesehen wer-

den, da hierdurch ein strukturierter Interviewleitfaden entwickelt und eingesetzt wur-

de. Gleichzeitig wurden Fragen nicht einfach abgearbeitet. Der Leitfaden gestattete 

eine flexible Handhabung (vgl. 5.1.4). Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass „be-

wusste oder unbewusste Verhaltensweisen des Durchführenden im Verlaufe der Un-

tersuchung“ (Lamnek, 2005, S. 173) sehr wohl Einfluss auf die Untersuchungsergeb-

nisse haben kann. So können bspw. gestellte Rückfragen, die im Interviewverlauf 

vom Interviewenden gestellt werden, dazu führen, dass dieser vom Interviewten als 

nicht ausreichend kompetent wahrgenommen wird, was letztlich auch zu einer Ver-

zerrung der Ergebnisse führen kann (vgl. 5.1.4). Im Rahmen der Interviews der vor-

liegenden Arbeit ist ein derartiger Fall jedoch nicht eingetreten. 

Neben der Datenerhebung durch die leitfadengestützten Experteninterviews, wurden 

keine weiteren „Methoden, Theorieansätze, Interpreten, Datenquellen etc.“ (Lamnek, 

2005, S. 147) genutzt, um die Ergebnisse mittels Triangulation zusätzlich abzusi-

chern. Neben forschungsökonomischen Aspekten ist aufgrund des spezifischen Un-

tersuchungsgegenstands allerdings nicht davon auszugehen, dass andere Formen 

der qualitativen Befragung die Insiderperspektive des Präsidenten „umfassender, 

abgesicherter und gründlicher“ (ebd.) erfasst und zu einer Erhöhung der Validität 

beigetragen hätten. 

Ergebnisse 

Ebenso wie für die Durchführungsobjektivität, stellt sich im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit die Frage nach der „Auswertungsobjektivität“ (Lamnek, 2005, S. 173). Diese 

kann dahingehend als weitestgehend gewährleistet angesehen werden, dass auch 

hier durch den Rückbezug auf die Landeshochschulgesetze in Verbindung mit der 

verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie ein Kategoriensystem entwickelt 

wurde (das auf den Interviewleitfaden abstellt) und entsprechend an das Material 

herangetragen wurde (vgl. 5.4.3). 

Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit die subjektiven Sichtweisen der befragten 

Experten ein zentrales Element der Untersuchung darstellen, sind diese erstens un-

vermeidbar und zweitens maßgeblich für die Qualität der Ergebnisse (vgl. 5.1.1 & 

5.1.2). Subjektivität wird auch in der qualitativen Forschung als Gegensatz zur Objek-

tivität gesehen und kann im Rahmen der Ergebnisse zu Verzerrungen führen, die 

sich sowohl bei qualitativen als auch bei quantitativen Studien nicht ausschließen 
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lassen. Lamnek (2005) stellt hierzu fest: „Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass kei-

ne Arbeit absoluten Wahrheitsanspruch geltend machen kann, sodass jeder empiri-

sche Befund nur vorläufig akzeptierbar scheint“ (ebd., S. 174). So lässt sich auch im 

Rahmen der vorliegenden der Wahrheitscharakter der subjektiven Befunde trotz der 

freiwilligen Teilnahme nicht vollkommen zweifelsfrei beweisen. 

Interpretation der Ergebnisse 

Die Interpretation der Ergebnisse wurde vom Verfasser der Arbeit alleine vorgenom-

men. Hierdurch ergibt sich die Frage nach der „Interpretationsobjektivität“ (Lamnek, 

2005, S. 173). Aufgrund der bisher kaum untersuchten Thematik und dem damit ver-

bundenen Neuwert der vorliegenden Arbeit, konnte bei der Interpretation der Ergeb-

nisse nur auf einen geringen Fundus bisheriger Studien zurückgegriffen werden. 

Zwar ist diesen Studien die untersuchte Thematik der vorliegenden Arbeit inhärent, 

fragt aber nicht dezidiert danach. Wie bereits angeführt wurde, ist ein Rückgriff auf 

europäische bzw. internationale Vergleichsstudien nicht geboten, da der formal vor-

gegebene Rahmen der untersuchten Thematik national in den Landeshochschulge-

setzen verortet ist. Hieraus resultiert auch der große Korpus der vorliegenden Arbeit 

in Kapitel 4. Insgesamt kann die Interpretationsobjektivität somit als weitestgehend 

gewährleistet gesehen werden. 

7.3 Ausblick 

Wie eingangs erwähnt, liegen seit der vierten Novellierung des Hochschulrahmenge-

setzes und der damit einhergehenden Autonomie der Universitäten eine ganze Reihe 

von Empfehlungen und politischen Absichtserklärungen vor. Diese zielen nicht zu-

letzt auf das praktische Handeln von Präsidenten ab und besitzen in der Regel nor-

mativen Charakter. Zudem existiert mittlerweile eine größere Zahl von Analysen, die 

die Autonomie der Universitäten auf der Ebene der Landeshochschulgesetzte in den 

Blick nimmt. Diese Analysen reichen von reinen Vergleichen zwischen den einzelnen 

Bundesländern als Bestandsaufnahme über Analysen der Autonomie im Zeitverlauf 

bis hin zu Analysen im internationalen Vergleich. Darüber hinaus liegt ein wesentlich 

kleinerer Teil wissenschaftlicher Arbeiten vor, der die Insiderperspektive des Präsi-

denten in den Blick nimmt (vgl. 1.1). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit implizieren eine Reihe von Aspekten für For-

schung und Praxis mit Blick auf die untersuchte Thematik. Es folgt zunächst eine 

Reihe von Empfehlungen für die künftige Forschung hinsichtlich der untersuchten 
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Thematik, die sich eng an der Entscheidungspraxis von Präsidenten orientiert.102 Im 

Anschluss erfolgen Vorschläge für die universitäre Entscheidungspraxis, die auf den 

vorliegenden Ergebnissen beruhen. 

Implikationen für die Forschung 

Kleine & große Universitäten sowie Hochschulen anderen Typs im Vergleich 

Wesentlich für die weitere Forschung scheint aus Sicht des Verfassers zunächst ein 

Vergleich der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit mit der Entscheidungspraxis von 

Präsidenten kleiner und großer Universitäten entsprechend der Fallauswahlkriterien 

in Kapitel 5. So könnte in einem nächsten Schritt festgestellt werden, ob die Erkennt-

nisse der vorliegenden Arbeit in der Tendenz lediglich für Universitäten mittlerer Grö-

ße gelten oder ob sich Ähnlichkeiten zu kleinen oder großen Universitäten identifizie-

ren lassen. 

Blickt man auf Ergebnisse anderer Arbeiten (s.o.), die den Fokus explizit auf Führung 

und Leitung legen, wird u.a. geäußert, dass die „Übereinstimmungen [es] rechtferti-

gen (…), zumindest heuristisch von einem einheitlichen Modell präsidialer Leitung 

auszugehen“ (Kleimann, 2015, S. 840) bzw. , dass im „Rahmen der Führungsver-

ständnisse der Hochschulleitungen (…) partizipative Ansätze [dominieren]. Selbst 

nach der Stärkung der Position der Hochschulleitungen in den letzten Jahren kann 

somit von einer Hinwendung zu einem „Durchregieren“ nicht die Rede sein (Pütt-

mann, 2013, S. 2; Hervorhebung im Original). 

In diesem Zusammenhang sei vom Verfasser auf die persönlichen Gespräche vor 

und nach den eigentlichen Interviews hingewiesen, in denen von den befragten Ex-

perten u.a. darauf hingewiesen wurde, dass die Untersuchung einen „Bias“ (B2) ha-

be, da erstens innerhalb großer Universitäten anders agiert wird und Politik von den 

Universitäten (indirekt) gesteuert wird und nicht umgekehrt. Zweitens Mittel in ande-

ren Größenordnungen zur Verfügung stehen und damit auch Einflussmöglichkeiten 

auf Entscheidungen anders ausgestaltet seien. Zudem wurde in Verbindung mit der 

Größe der Universität auf die „Größe der Fakultäten“ (B2, B3, B5, B6) und deren Au-

tonomie hingewiesen. Demnach können große Fakultäten in großen Universitäten, 

erster wie „kleine Universitäten“ (B5) betrachtet werden, in denen Einflussmöglichkei-

ten bedingt durch Professorenmehrheiten anders ausgestaltet sind und „Budgets ha-

 
102 Hierbei kann keine fallabschließende Anzahl von Empfehlung gegeben werden. Das begründet 

sich nicht zuletzt aus der bisher kaum bis gar nicht untersuchten Thematik. 
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ben, die fast dem Budget einer ganzen Universität (…) entsprechen. Und da sind 

ganz andere Steuerungsmechanismen möglich“ (B6 02). Da die befragten Experten 

u.a. in den jeweiligen Landesrektorenkonferenzen beteiligt sind, beziehen sich die 

vorgenannten Aspekte auf vorhandenes Wissen und verdeutlichen, dass die Ergeb-

nisse vorliegenden Arbeit nicht ohne Weiteres auf kleine oder große Universitäten 

übertragen lassen.  

Ähnliches gilt für Hochschulen anderen Typs. So wäre ein möglicher Ansatzpunkt für 

die weitere Forschung, inwiefern sich die Entscheidungspraxis von Präsidenten öf-

fentlich-rechtlichen Universitäten von Stiftungsuniversitäten unterscheidet. Richtungs-

lenkend könnte hier die Frage sein, ob die freie Verfügbarkeit über Budgets Einfluss 

auf die Entscheidungspraxis hat bzw. ob Geldgeber ihrerseits Einfluss auf die Ent-

scheidungspraxis nehmen (können). Auch in diesem Zusammenhang sei vom Ver-

fasser auf ein Interview hingewiesen, in dem auf die Einflussmöglichkeiten des Ge-

bers von Stiftungsgeldern unter Bezugnahme auf eine andere Universität hingewie-

sen wurde, der „vorschreibt, wie Forschung betrieben wird“ (B6). 

Heuristiken und Entscheidungsfehler 

Ergänzend zu den o.a. Aspekten für die weitere Forschung, lassen sich zudem mit 

Blick auf die Entscheidungspraxis von Präsidenten die möglichen Auswirkungen un-

tersuchen, die sich aus einer internen bzw. externen Rekrutierung ergeben. Wie sich 

anhand der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigt, kann die Rekrutierung eben-

falls eine Rolle mit Blick auf die Entscheidungspraxis spielen. Ein möglicher Ansatz-

punkt für die weitere Forschung könnte dem zufolge sein, ob extern rekrutierte Präsi-

denten eher zu Entscheidungsfehlern neigen als intern rekrutierte. Das ließe sich 

bspw. damit begründen, dass extern rekrutierte Präsidenten nicht um die Spezifika 

der jeweiligen Universität wissen. Im Umkehrschluss ergibt sich ein Ansatzpunkt für 

die weitere Forschung mit Blick auf intern rekrutierte Präsidenten. Intern rekrutierte 

Präsidenten könnten bspw. eher dazu neigen Heuristiken anzuwenden, die aus bis-

heriger Erfahrung in der jeweiligen Universität resultieren. Die nicht situationsadäqua-

te Nutzung von Heuristiken kann wiederum zu Entscheidungsfehlern führen (vgl. 

2.3.3). So könnte hierdurch bspw. herausgearbeitet werden, ob die im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit identifizierten Probleme bspw. aus Entscheidungsfehlern der 

Präsidenten resultieren und hieraus Verbesserungsvorschläge abgeleitet werden. 

Amtszeit des Präsidenten 
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In ähnlicher Weise lässt sich die Amtszeit als weiteren Aspekt für die künftige For-

schung anführen. Da zum Zeitpunkt der Interviews alle befragten Experten mindes-

tens im sechsten Jahr im Amt gewesen sind, ist ein möglicher Ansatzpunkt für die 

weitere Forschung, inwieweit sich kürzere bzw. deutlich längere Amtszeiten auf die 

Entscheidungspraxis von Präsidenten auswirken. Von besonderer Relevanz scheint 

in diesem Zusammenhang, inwieweit notwendige Entscheidungen gegen Widerstand 

tatsächlich Einfluss auf die Dauer im Amt der Präsidenten haben und somit zu einer 

vorzeitigen Abwahl führen. In diesem Zusammenhang zeigen die Ergebnisse von 

Püttmann (2013), dass mit Blick auf das Thema Führung durch Hochschulleitungen 

die „partizipative Ausrichtung des Führungshandelns (…) mit (…) der im Amt ver-

brachten Zeit [zunimmt]“ (ebd., S. 2). Als mögliche Erklärungen führt er an, dass ei-

nerseits mit zunehmender Dauer im Amt erkannt wird, dass autoritäres Führen mit 

Schwierigkeiten verbunden ist. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass Präsiden-

ten die autoritär Führen, „erst gar nicht auf längere Amtszeiten kommen, da sie an 

den Widerständen innerhalb der Hochschulen scheitern“ (ebd., S. 33). 

Gruppenforschung 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass das Thema Entscheidung 

in Gruppen im universitären Kontext einer genaueren Untersuchung unterzogen wird. 

Wie in Kapitel 2 herausgearbeitet wurde, liegen im Rahmen der Gruppenforschung 

diverse partiale Forschungsstränge vor. So könnte bspw. zunächst genauer unter-

sucht werden, wie Entscheidungen innerhalb des Präsidiums mit Blick auf einzelne 

Merkmale von Gruppen oder auch in den einzelnen Phasen der Gruppenbildung ge-

troffen werden. Zudem sollte das Zusammenspiel einzelner Gruppen in den jeweili-

gen Entscheidungsprozessen in den Blick genommen werden, da die in der vorlie-

genden Arbeit herausgearbeiteten Kommunikationswege zeigen, dass das Zusam-

menspiel unterschiedlicher Gruppen im Entscheidungsprozess von Relevanz für das 

Ge- oder Misslingen von Entscheidungen zu sein scheint. Darüber hinaus könnte 

untersucht werden, wie Entscheidungen innerhalb der weiteren Gruppen mit Blick auf 

einzelne Merkmale von Gruppen oder auch in den einzelnen Phasen der Gruppen-

bildung getroffen werden. Insgesamt ließe sich hierdurch bspw. herausarbeiten, an 

welchen Stellen der jeweiligen Entscheidungsprozesse, die im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit identifizierten Probleme konkret auftreten und hieraus Verbesserungs-

vorschläge ableiten. Allerdings wären derartige Untersuchungen mit sehr hohem for-

schungsökonomischem Aufwand verbunden, da sich Ergebnisse vermutlich nur im 
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Rahmen von auf Dauer angelegten Kombinationsstudien (u.a. persönliche Befragung 

& Beobachtung) erreichen lassen.103 

Personalentscheidungen 

Da über alle Interviews das Thema Personal und hier im Speziellen Berufungen wie-

derholt hervorgehoben wurden (Personen müssen zu den Strukturen passen), 

scheint es sinnvoll, dass sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Blick auf 

den Präsidenten künftig intensiv mit diesem Teilaspekt auseinandersetzt. Wenngleich 

dieser Bereich sich einer konkreten Analyse des Inhalts weitestgehend entzieht bzw. 

entziehen kann und auch als „Black Box“ (Färber & Spangenberg, 2008) betitelt wird, 

ist dieser Bereich aufgrund seiner auf Dauer angelegten Auswirkungen von besonde-

rer Relevanz. Dem zufolge lassen sich in diesem Bereich zahlreiche Ansatzpunkte 

für die künftige Forschung nennen. Neben einer genaueren Betrachtung der Phasen 

des mit Berufungsverfahren verbundenen Entscheidungsprozesses (s.o.), in denen 

für Präsidenten entsprechende Einflussmöglichkeiten existieren, ergibt sich bspw. die 

Frage nach den Auswirkungen von Personalentscheidungen. Erfolg und Nutzen ge-

troffener Entscheidungen stellen sich in der Regel erst spät ein. Zudem können auch 

bei Personalentscheidungen Fehlentscheidungen in den unterschiedlichen Phasen 

von Berufungsverfahren getroffen werden, die sich ggf. erst nach Ruferteilung ab-

zeichnen. Mit Blick auf das Thema der vorliegenden Arbeit könnten künftige Untersu-

chungen bspw. prüfen, ob und in welchen Fällen durch Präsidenten grundsätzlich 

von der Möglichkeit des Beamtenverhältnisses auf Probe Gebrauch gemacht wird. 

Daran anknüpfend könnte untersucht werden, in welchen Fällen vorgenannte Beam-

tenverhältnisse wieder gelöst werden (Bewährung oder Bewährungsmangel). Neben 

einer Untersuchung möglicher Fehlentscheidungen und deren konkreten Auswirkun-

gen bzw. deren Anpassung im Nachgang, ließen sich auch Untersuchungen zur Ent-

scheidungspraxis von Präsidenten zum sog. „Person-Organization Fit“ (Kristof, 1996) 

vornehmen, der als die Kompatibilität zwischen Person und Organisation verstanden 

wird. Ebenfalls ließen sich Untersuchungen zum „Person-Group Fit“ (ebd.) vorneh-

men, der die Kompatibilität von Mitarbeitern und Arbeitsgruppen untersucht (s.o.). 

Zusammenwirken von Ministerium und Universität 

 
103 Nichts desto trotz scheint der Aufwand aus Sicht des Verfassers lohnen. Nicht zuletzt, da hierdurch 

eventuelle Ineffizienzen identifiziert und verbessert werden können, wenn auch nur für die jeweils 
untersuchte Universität. 
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In enger Verbindung zum Thema Personalentscheidungen steht auch das Zusam-

menwirken von Ministerium und Universität. Im Rahmen der künftigen wissenschaftli-

chen Auseinandersetzung mit Blick auf den Präsidenten wäre dem zufolge denkbar, 

dass das Zusammenwirken von Ministerpräsidenten bzw. Staatssekretären und Prä-

sidenten im Rahmen von Berufungsverfahren in den Blick genommen wird. Hier 

könnte bspw. von besonderem Interesse sein, inwieweit politische Zielsetzungen o-

der vorab getroffene Zielvereinbarungen Einfluss auf Berufungsverfahren nehmen 

(vgl. 4.1.1). Zudem könnte in den Blick genommen werden, in welchen Fällen sich 

das Ministerium konkret in Berufungsverfahren einmischt, Verfahrensfehler bemän-

gelt und Berufungsverfahren sogar vollständig stoppt. Über gescheiterte Berufungs-

verfahren, die sowohl inner- als auch außeruniversitär ihren Auslöser haben können, 

ist insgesamt bislang wenig bekannt.104 

Neben den genannten Implikationen für die künftige wissenschaftliche Auseinander-

setzung mit der untersuchten Thematik, lassen sich in enger Verbindung die Themen 

Führung und Leitung von und in Universitäten nennen (vgl. u.a. Püttmann, 2013; 

Scherm, de Schrevel & Müller, 2014; Kleimann, 2015). Das Zusammenführen dieser 

drei sich überlappenden Themenbereiche scheint auch künftig von Relevanz für die 

Hochschulforschung mit Blick auf den Präsidenten als Leiter der Universität zu sein.  

Praktische Implikationen 

Vor dem Hintergrund des relativ hohen Praxisbezugs der vorliegenden Arbeit, erge-

ben sich ebenfalls eine Reihe von Implikationen für die Entscheidungspraxis von 

Universitäten im Allgemeinen und Präsidenten im Speziellen. Hierbei lässt sich eine 

Unterscheidung in Empfehlungen, die nach innen gerichtet sind und Empfehlungen, 

die nach außen gerichtet sind, vornehmen. Da bereits eine Vielzahl von Empfehlun-

gen, politischen Absichtserklärungen und auch Positionspapieren vorliegen, letztere 

auch aus den Reihen der Präsidenten selbst (Senat der Hochschulrektorenkonfe-

renz, 2018), werden lediglich die eindrücklichsten Erkenntnisse der vorliegenden Ar-

beit mit Blick auf die Praxis genannt. 

Einarbeitungsphase des Präsidenten 

Wie in Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet wurde, unterliegt das Amt 

des Präsidenten keiner systematischen Ausbildungsphase, die zu Durchlaufen ist, 

 
104 Hier kann eine Unterscheidung zwischen gestoppten und vollständig abgebrochenen Verfahren 

gemacht werden.  
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bevor man zum Präsidenten einer Universität berufen werden kann. Es handelt sich 

weder um einen Ausbildungsberuf noch gibt es eine klare Regelung respektive einen 

klar vorgezeichneten Weg, welche konkreten beruflichen Stationen vorab zu durch-

laufen sind, um Präsident werden zu können. Zudem ist in das Amt des Präsidenten 

berufen zu werden nicht gleichzusetzen mit Erfahrung bzw. Expertise als Präsident 

haben (vgl. 5.1.2 & 5.1.3). Zwar lassen sich sicherlich Tendenzen bezüglich der vor-

her durchlaufenen Ausbildungsstationen nennen (Dekan; Leiter Zentraler Einrichtun-

gen; Vizepräsident) wo „auch das Rüstzeug so ein bisschen gelernt [wird]“ (B6 02). 

Allerdings zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, dass nach Übernahme des 

Amtes nichts desto trotz eine Phase der Einarbeitung notwendig ist, die nicht immer 

gegeben zu sein scheint (s.o.). Insofern sollte für die Entscheidungsfähigkeit eines 

Präsidiums sowie der Universität als Ganze und die Gewährleistung von reibungslo-

sen Abläufen, eine entsprechende Phase der Einarbeitung noch vor Übernahme des 

Amtes gewährleistet sein. Hierdurch lässt sich bspw. gewährleisten, dass noch offe-

ne Prozesse bei Amtswechsel bekannt sind oder auch die Vermeidung bzw. Reduk-

tion von Entscheidungsfehlern. Zudem lässt sich im Rahmen einer Einarbeitungs-

phase auch gewährleisten, dass bereits auf mögliche Spezifika der jeweiligen Uni-

versität hingewiesen werden. Das gilt vor allem für extern rekrutierte Präsidenten.105 

Entscheidungsstrukturen & Entscheidungsprozesse 

Wie sich anhand der Ergebnisse erkennen lässt, sollten die inneruniversitären Ent-

scheidungsstrukturen zur jeweiligen Universität passen. So können sich weitere in-

stallierte Gremien einzelner Universitäten voneinander unterscheiden. Das gilt 

gleichermaßen für Ausschüsse, Beiräte und Kommissionen, aber auch für Hilfsstruk-

turen oder sog. „Supportstrukturen“ (Kloke & Krücken, 2012, S. 318). Das erscheint 

mit Blick auf die individuellen Problemlagen, Fragestellungen und damit einherge-

hend auch notwendigen Entscheidungen der jeweiligen Universitäten zunächst ziel-

führend und unterstreicht, dass Universitäten sich voneinander unterscheiden. Aller-

dings sollte in diesem Zusammenhang vor allem mit Blick auf die identifizierten Prob-

leme (s.o.) darauf geachtet werden, dass sich die Strukturen nicht gegenseitig behin-

dern oder sogar kannibalisieren (decreasing returns to scale). Es lässt sich denken, 

dass Entscheidungsvorbereitung, die bspw. auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, 

letztlich umso schwerer zu koordinieren und zu überblicken ist, je mehr Ebenen an 

der Vorbereitung beteiligt sind. In der Konsequenz kann das wenigstens dahinge-

 
105 Die Ausführungen gelten gleichermaßen für die weiteren Mitglieder des Präsidiums. 
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hend zu Ineffizienzen führen, dass Zeitverluste in den jeweiligen Entscheidungspro-

zessen entstehen. Zudem können sich hierdurch bspw. das Problem der Wahrneh-

mung von Transparenz oder von Kommunikation und auch von Beteiligung deutlich 

verschärfen, wodurch ein zusätzlicher Zeitverlust entstehen kann (s.o.). 

Personen in den Strukturen 

Deutlich wird, dass für die grundsätzliche Entscheidungsfähigkeit einer Universität, 

die Personen in die Strukturen passen müssen. Das gilt für die Universität als Ganze 

im Allgemeinen und für die zentralen Entscheidungsorgane im Speziellen. Insbeson-

dere mit Blick auf letztere geht das mit einer Reihe von Einschränkungen bzw. Prob-

lemen einher. Zentrale Aspekte sind, dass teilweise Aufgabe, Kompetenz und Ver-

antwortung auseinanderfallen und zudem grundsätzlich die Möglichkeit der Abwahl 

des Präsidenten oder einzelner Mitglieder des Präsidiums existiert (vgl. 4.1.6 & 

4.1.7). Neben den Einflussmöglichkeiten des Präsidenten auf Personalentscheidun-

gen, könnten beide Aspekte allenfalls durch eine entsprechende Anpassung externer 

Vorgaben in Form der Landeshochschulgesetze kompensiert werden (s.u.). 

Mit Blick auf eine Anpassung interner Strukturen und Bedingungen ergeben sich hier 

aus Sicht des Verfassers zwar Möglichkeiten, fraglich ist allerdings, ob diese um-

setzbar sind. Letztlich legen die Landeshochschulgesetze auf formaler Ebene fest, 

dass die Amtszeit der Mitglieder der zentralen Organe und sonstigen Gremien zwei 

Jahre und die der Studierenden ein Jahr betragen soll. Ausnahmen ergeben sich al-

lenfalls durch das jeweilige Landeshochschulgesetz (sofern das Gesetz nichts ande-

res regelt), sind dem Verfasser aber nicht bekannt. Die näheren Bestimmungen le-

gen dann die jeweiligen Wahlordnungen fest.106 Ob bspw. in den Wahlordnungen 

festgelegt werden könnte, dass Mitglieder der zentralen Organe und sonstigen Gre-

mien auf Antrag, bspw. des Präsidenten, abgewählt werden können, wäre somit im 

Einzelfall zu prüfen. So legt bspw. das Hamburgische Hochschulgesetz (2001) in Pa-

ragraf 99 Absatz 2 fest: „Eine Abwahl ist ausgeschlossen“ (ebd.). Insgesamt ließe 

sich hierdurch eine Angleichung möglicher Widerstandspotentiale erreichen. Hierbei 

geht es vor allem um das Wissen der Möglichkeit einer Abwahl, so wie es auch von 

den befragten Experten mit Blick auf ihr Präsidentenamt geschildert wurde. Aller-

dings muss das Einziehen eines solchen wechselseitigen Mechanismus nicht zwin-

gend zu einer Effizienzsteigerung im Rahmen von Entscheidungsprozessen führen. 

 
106 Vgl. hierzu die entsprechenden Paragrafen zum Thema Wahlen in den einzelnen Landeshoch-

schulgesetzen. 
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Gleichermaßen kann ein solcher Mechanismus auch ins Gegenteil verkehren und 

Entscheidungsprozesse dauerhaft lähmen. Hauptgedanke ist, dass sich hierdurch 

eine engere Verbindung von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung herstellen lie-

ße, die sich nicht zuletzt in einer entsprechenden Beteiligung in den Sitzungen der 

zentralen Organe und sonstigen Gremien widerspiegeln könnte. Ob der akademische 

Senat einem solchen Zusatz zustimmen würde und als Beschlussfassendes Organ 

die angepasste Wahlordnung verabschiedet bleibt allerdings fraglich (vgl. 4.1.3). 

Landeshochschulgesetze 

Mit Blick auf das vom Wissenschaftsrat (2018) gezogene Fazit, „dass es derzeit kei-

ner neuen, einheitlichen Governance-Reform bedarf, sondern in erster Linie einer 

sinnvollen und konsistenten Umsetzung der bereits existierenden Maßnahmen“ 

(ebd., S. 19) weichen die Implikationen für die Praxis der vorliegenden Arbeit folgen-

der Maßen ab: 

Wie erwähnt, ließen sich o.a. Aspekte allenfalls durch eine entsprechende Anpas-

sung externer Vorgaben in Form der Landeshochschulgesetze kompensieren. Eine 

Möglichkeit wäre bspw. die Amtszeiten der Mitglieder der zentralen Organe und 

sonstigen Gremien dahingehend zu verändern, dass sie wenigstens an die Amtszeit 

der Vizepräsidenten angeglichen werden. Zugleich wäre denkbar, dass sowohl die 

Amtszeit der Vizepräsidenten als auch die Amtszeit der Senate an die Amtszeiten 

der Präsidenten angepasst wird.107 Hierdurch wäre es u.a. möglich, die Arbeit von 

Gruppen auf Dauer anzulegen (vgl. 2.5.2.2). Verknüpft mit der Möglichkeit einer 

wechselseitigen Abwahl einzelner Mitglieder der jeweiligen Gruppen, könnten hier-

durch die Verbindung von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung auf Dauer ge-

stellt werden. Darüber hinaus wäre vermutlich gewährleistet, dass sich tatsächlich 

ausschließlich Personen für eine Wahl in die zentralen Organe und sonstigen Gremi-

en aufstellen, die auch an einem Mitwirken für die Universität als Ganze interessiert 

sind. Zudem ließe sich ein dauerhaftes Performen der jeweiligen Gruppen gewähr-

leisten, ohne dass im Falle der zentralen Organe und sonstigen Gremien turnusmä-

ßig alle zwei Jahre die Phasen der Gruppenbildung neu aufkommen, wodurch die zu 

kompensierenden Ineffizienzen entstehen (vgl. 2.5.2.2; s.o.).  

 
107 Eine Ausnahme müsste hierbei die Statusgruppe Studierende bilden. Zudem gelten die angeführ-

ten Möglichkeiten zunächst losgelöst von der Diskussion um eine Professionalisierung der Hoch-
schulleitung. 
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Abschließend sei erwähnt, dass der Mechanismus der vorzeitigen Abwahl von Präsi-

denten bzw. einzelnen Mitgliedern des Präsidiums vermutlich insbesondere jüngere 

Professoren davon abhält, für Leitungsämter zu „kandidieren“. Ein Blick in die Hoch-

schullandschaft zeigt sehr deutlich, dass vorwiegend ältere Professoren das Amt des 

Präsidenten besetzen. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen einer Umfrage des 

Centrums für Hochschulentwicklung wider: „Die deutschen Universitäten werden zu 

drei Vierteln von Männern im Durchschnittsalter von 59 Jahren geleitet. Nur jede vier-

te Universität wird von einer Frau geleitet“ (Forschung & Lehre, 2019). Aus einer 

Kostenperspektive ist die offensichtlich nach wie vor geltende Variante, (überwie-

gend) Professoren in das Amt des Präsidenten zu berufen, die „kurz“ vor dem Pensi-

onsalter stehen sicherlich die günstigere. Mit Blick auf die allgegenwärtige Diskussion 

einer „Professionalisierung“ (vgl. hierzu bspw. Kleimann, 2011) der Leitungsämter 

oder auch einer Verjüngung der Universitäten, beides letztlich auch von Seiten des 

Staates im Zuge der Reformen der vergangenen Jahrzehnte gewünscht, allerdings 

nicht unbedingt die zielführendste. Erfahrungen sammeln, Expertise lernen, Experte 

sein und vor allem auch als solcher wahrgenommen zu werden. Das alles erfordert 

Zeit. Ein „angleichen der Waffen“ von Leitung und zentralen Organen und sonstigen 

Gremien kann dazu beitragen, dass jüngerer Professoren für Leitungsämter kandi-

dieren und über längere Amtszeiten tätig sind als bisherige Präsidenten.108 Hierfür ist 

eine grundlegende Voraussetzung, dass ein Umdenken in personalrechtlicher und 

damit auch in formaljuristischer Hinsicht erfolgt, um die dafür notwendigen Anpas-

sungen vornehmen zu können. 

7.4 Fazit 

Präsidenten entscheiden. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass das 

allerdings oftmals anders erfolgt als vielfach angenommen (und teilweise erwartet) 

wird. Als Hauptverantwortungsträger für die Universität ist die Kernaufgabe des Prä-

sidenten, Entscheidungssituationen zu erkennen und zu beurteilen, ob ein gegebe-

ner Zustand bzw. eine prognostizierte Entwicklung für unbefriedigend und damit auch 

für veränderbar befunden wird. Deutlich wird, dass es dabei in der Regel nicht um 

eine Entscheidung im Sinne der Auswahl einer besten Lösung geht. Vielmehr geht 

es um die Suche nach einer Lösung für erkannte Probleme. Da die Umwelt der Or-

ganisation Universität mittlerweile derart komplex geworden ist, immer wieder neue 

 
108 Röbken (2006b) kommt zu dem Ergebnis, dass die durchschnittlich absolvierte Amtszeit von Präsi-

denten im Jahr 2005 an den staatlichen Universitäten 4,2 Jahre beträgt. 
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Anforderungen an Universitäten stellt und Universitäten selbst nach wie vor kontinu-

ierlich wachsen, ist diese Kernaufgabe allerdings nicht alleine zu bewältigen und wird 

dementsprechend gemeinsam durch das Präsidium wahrgenommen. 

Jede Universität ist anders. Damit ist das Wissen um die Spezifika von Universitäten 

im Allgemeinen, aber vor allem das Wissen um die Besonderheiten der jeweiligen 

Universität, für die ein Präsident verantwortlich ist, von zentraler Bedeutung für die 

Wahrnehmung dieser Aufgabe. Bedingt durch die vorhandenen Spezifika von Uni-

versitäten, müssen Komplexität und Unsicherheit von Entscheidungssituation suk-

zessive reduziert werden, sodass sie für die Universität, letztlich vertreten durch das 

zuständige zentrale Entscheidungsorgan, zu verarbeiten sind und eine Entscheidung 

überhaupt erst möglich wird. 

Mitwirkungsrechte werden gewahrt. Die jeweils mitwirkungsrechtlich vorgesehene 

Beteiligung der zentralen Entscheidungsorgane an Entscheidungen ist unumgäng-

lich. Allerdings sind Umfang und Zeitpunkt der Beteiligung nicht festgeschrieben. 

Hierdurch eröffnen sich Entscheidungsspielräume, die für eine entsprechende Vorbe-

reitung von Entscheidungen notwendig sind. 

Entscheidungen werden vorbereitet. Entscheidungsprozesse können in Form und 

Inhalt unterschiedlich ausgestaltet sein. Allen Entscheidungsprozessen gemein ist, 

dass sie immer eine Phase der Vorbereitung beinhalten. Kennzeichnend für diese 

Phase ist, dass für die Entscheidungsvorbereitung vor allem kompetente, aber auch 

betroffene Personen einbezogen werden. Durch das Zusammenführen von Aufgabe, 

Kompetenz und Verantwortung, lassen sich organisationale Brüche heilen und Ent-

scheidungen auf die jeweilige Universität und ihre Teileinheiten zuschneiden. 

Zeit ist der zentrale Faktor. Universitäre Entscheidungsprozesse zeichnen sich 

dadurch aus, dass in der Regel ausreichend Zeit vorhanden ist, bis eine Entschei-

dung getroffen werden muss. Insgesamt vergeht von der Problemerkenntnis über die 

Entscheidung bis zum Sichtbarwerden des Erfolgs oder auch Misserfolgs der Umset-

zung von Entscheidungen in Universitäten viel Zeit. Diese Zeit ist auch notwendig. 

Hierdurch wird es überhaupt erst möglich die notwendigen Mehrheiten zu schaffen 

und Entscheidungen auf eine breite Basis zu stellen. 

Top-down Entscheidungen sind die Ausnahme. Bedingt durch die Spezifika von Uni-

versitäten und den damit einhergehenden Spezifika von Entscheidungsprozessen, 

sind Top-down Entscheidungen durch Präsidenten in der Regel nicht notwendig. Ein 
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Ausschöpfen der vorhandenen und formal festgelegten Kompetenzen vollzieht sich, 

sofern notwendig, im Rahmen der Umsetzung von Entscheidungen. 

Personal ist der Schlüssel. Das Wissen um die Besonderheiten der jeweiligen Uni-

versität schließt auch das Wissen um die in ihr agierenden Personen mit ein, für die 

ein Präsident ebenfalls verantwortlich ist. Nicht zuletzt aufgrund der sehr hohen Bin-

dungswirkung, die Personalentscheidungen in Universitäten erzeugen, müssen die 

Personen in die Strukturen passen. Das gilt sowohl für die für die Universität als 

Ganze als auch für die jeweiligen Einheiten, in denen die Personen agieren, aber 

auch für die zentralen Entscheidungsorgane der Universität. Personal bereitet Ent-

scheidungen vor, trifft Entscheidungen, setzt sie um und muss ggf. Anpassungen 

vornehmen. 

Um die Präsidenten deutscher Universitäten ranken sich eine Reihe von „Führungs-

fabeln“ (Kleimann, 2014). Sie reichen von „Alleinherrschern“ (Hüther, 2013) bis hin zu 

„Reaktionsdeppen“ (Zechlin, 2017, S. 49; zitiert nach Löschper, 1999, S. 62). Zumin-

dest im Fall der befragten Präsidenten mittelgroßer Universitäten in öffentlich-

rechtlicher Trägerschaft lassen sich diese Führungsfabeln nicht bestätigen. Im Ge-

genteil. Präsidenten entscheiden. Dabei bewegen sie sich im formal vorgegebenen 

Rahmen auf einem Kontinuum zwischen Problemlöser und Manager. Der Problemlö-

ser dominiert eindeutig, denn sie erkennen Probleme die Entscheidungsbedarf aus-

lösen. Dieser vollzogene Balanceakt auf dem vorhandenen Entscheidungs-

Kontinuum dient nicht zuletzt dazu, ein Auseinanderfallen der einzelnen Teile der 

Universität zu verhindern und um die Spezifika der Universität zu erhalten. 

Abschließend bleibt zu sagen, dass die Autonomie der Universitäten keine Selbst-

verständlichkeit ist. Sie ist gekoppelt mit Verantwortung und erlaubt es den Universi-

täten, so auf Probleme zu reagieren, wie es aus ihrer Perspektive am besten ist. Das 

beinhaltet allerdings auch, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, begin-

nend mit der Frage, ob etwas getan werden soll oder eben nicht. Werden notwendige 

Entscheidungen nicht durch die Universität getroffen, macht es jemand anderes. Und 

das ist im Zweifel (wieder) der Staat vertreten durch die jeweils zuständigen Ministe-

rien. 
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Anhang 

Inhalt: 

i. Organisationswerdung der Universität 

ii. Stellenausschreibung für die Stelle der Leiterin oder des Leiters der Abtei-

lung „Wissenschaft“ des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

des Landes Schleswig-Holstein 

iii. Entscheidungskonstellationen der zentralen Organe 

iv. Interviewleitfaden 

v. E-Mail-Anschreiben für Rekrutierung (blanko) 

vi. Transkriptionskopf (blanko) 

vii. Ergebnisse der einzelnen Interviews 

a. Entscheidungen in Universitäten 

b. Beschreibung von Entscheidungsstrukturen 

c. Ideale Entscheidungsstrukturen 

d. Mitwirken in Entscheidungsprozessen 
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i. Organisationswerdung der Universität im Zeitverlauf 

Abbildung 9: Organisationswerdung der Universität im Zeitverlauf109 

Ebene Genossenschaft Humboldt Gruppenuniversität Autonome Universität 

Staat – Makro Privileg 

Administrative Angelegenheiten 

(Haushalt, Organisation, Perso-

nal), Berufungen 

Zusätzlich zu „Humboldt“ Hochschulge-

setze, Verrechtlichung insbes. der Studi-

enorganisation 

Hochschulsystem: Strategische 

Ziele, Globalbudgets, Qualitäts-

sicherung, Kontrakte mit Hoch-

schule 

Universität – Me-

so 

Symbolisch – repräsen-

tative Funktion 

Wissenschaft Verwaltung Wissenschaft Verwaltung 
Vertikale + horizontale Konzent-

ration 

Lose Kopplung 
Kurator, 

Kanzler 

Gremien entscheiden 

(Studienorganisation, 

Berufungs-vorschläge, 

Haushaltsanträge 

(Kanzler) 

Budget-, Personal- und Organi-

sationsautonomie, Einrichtung 

und Schließung von Studien-

gängen, Berufungsrecht; Ent-

scheidungen in „Checks and 

Balances“ 

Profession – Mik-

ro 

Professionelle Selbstor-

ganisation der Fakultät 

(Lehrstuhlinhaber) 

Freiheit in Akademischen Ange-

legenheiten, Koordination durch 

Lehrstuhlinhaber 

Kultur Ordinarienuni 

Individuelle Wissenschaftsfreiheit in Lehre 

und Forschung 

Kultur Gremienuni 

Individuelle Wissenschaftsfrei-

heit in Lehre und Forschung 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Zechlin (2017) 

 

 
109 Von links unten nach rechts Mitte. 
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ii. Stellenausschreibung Leiter/in Abt. Wissenschaft Land SH 
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iii. Entscheidungskonstellationen der zentralen Organe 

Tabelle 11: Entscheidungskonstellationen der zentralen Organe110 

Bun-
desland 

Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen 

Struktur- und 
Entwicklungs-
planung 

Struktur- und Ent-
wicklungsplanung 
der Fakultäten 

Grundordnung Einrichtung, 
Änderung und 
Aufhebung von 
Studiengängen 

Haushalts-
/Wirtschaftsplan 

Mittelverteilung 

BW 

Rektorat: Schließt ab 
mit Ministerium 

Senat: Stellungnahme 

Hochschulrat: Zustim-
mung 

Rektorat: Zustän-
dig 

Senat: Stellung-
nahme 

Hochschulrat: 
Beschluss 

Im Rahmen der von 
Hochschulrat und 
Rektorat getroffe-
nen Festlegungen 
ist das Dekanat 
zuständig 

Senat: Beschluss 

Hochschulrat: 
Stellungnahme 

Ministerium: 
Zustimmung 

Senat: Beschluss 

Ministerium: Zu-
stimmung 

Rektorat: Aufstel-
lung des Entwurfs 

Senat: Stellung-
nahme 

Hochschulrat: 
Beschluss 

Rektorat: Zuständig 
für Verteilung der 
verfügbaren Stellen 
und Mittel; Zuständig 
für Festsetzung von 
Leistungsbezü-
gen/Forschungs- 
und Lehrzulagen 

Fakultät: Entschei-
dung über die Ver-
wendung der vom 
Rektorat zugewiese-
nen Stellen und Mit-
tel 

BY 

Hochschulleitung: 
Schließt ab mit Minis-
terium; Festlegung der 
Grundsätze der hoch-
schulpolitischen Ziel-
setzungen und Ent-
wicklung der Hoch-
schule 

Hochschulrat: Wird vor 

Erweiterte Hoch-
schulleitung stellt 
den Entwick-
lungsplan unter 
Einbeziehung der 
Entwicklungsplä-
ne der Fakultäten 
auf 

Hochschulrat: 

Hochschulleitung 
schließt mit Fakultä-
ten auf Grundlage 
der Entwicklungs-
pläne Zielvereinba-
rungen ab 

Hochschullei-
tung: Vorschlag 

Hochschulrat: 
Beschluss 

Senat: Beschluss 
von Vorschlägen 

Hochschulrat: 
Beschluss 

Hochschulleitung: 
Aufstellung; Zu-
ständig für Voll-
zug  

Erweiterte Hoch-
schulleitung: 
Entscheidet über 
Schwerpunkte 

Hochschulleitung: 
Zuständig für Vertei-
lung der der Hoch-
schule zugewiese-
nen Stellen und Mit-
tel 

Fakultät: Dekan 
entscheidet unter 
Berücksichtigung der 

 
110 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die jeweils aktuellen Fassungen („letzte berücksichtigte Änderung“) der Landeshochschulgesetze mit Stand No-

vember 2018 verwendet. 
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Abschluss gehört; stellt 
für die Hochschule das 
Erreichen der in diesen 
Zielvereinbarungen 
festgelegten Ziele fest 

Beschluss 

Ministerium: Zu-
stimmung; Kann 
Vorgaben ma-
chen 

des Haushalts 

Hochschulrat: 
Stellungnahme 

Zielvereinbarungen 
über die Verteilung 
der Stellen und über 
deren Verwendung 
sowie über die Ver-
teilung der Mittel 

HB 

Rektorat: Schließt ab 
mit Ministerium; Rektor 
führt Entscheidungen 
herbei 

Senat: Entschei-
det 

Rektor führt Ent-
scheidungen 
herbei; hat 
Letztentschei-
dungsrecht 

Ministerium: Wis-
senschaftspla-
nungen des Lan-
des ist zu be-
rücksichtigen 

Dekanat: Entschei-
det über aufzustel-
lende Ausstat-
tungspläne im 
Rahmen von Hoch-
schulentwicklungs-
plänen (unter Be-
rücksichtigung: 
Rektorat, Senat, 
Fachbereichsrat) 

Senat: Beschluss 

Ministerium: 
Genehmigt 

Fachbereich: 
Vorschlag 

Senat: Beschluss 

Ministerium: Ent-
scheidet auf 
Grundlage Ak-
kreditierung; Ein-
zelfallentschei-
dung möglich; 
Übertragung der 
Genehmigungs-
befugnis auf Rek-
tor möglich 

Senat: Entschei-
det über Grunds-
ätze der Mittel-
bewirtschaftung; 
Rektor hat 
Letztentschei-
dungsrecht 

Rektorat: Verteilt 
Mittel und Stellen 

Rektor: Entscheidet 
über alle Fragen der 
Gewährung von 
Leistungsbezügen 

Fachbereichsrat: 
Beschluss über 
Grundsätze der Mit-
telbewirtschaftung 

BB 

Ministerium kann zur 
Umsetzung der Ent-
wicklungsplanung mit 
Hochschule Ziel- und 
Leistungsvereinbarun-
gen treffen 

Präsident: zu-
ständig für Vorbe-
reitung von Kon-
zepten 

Hochschulen 
stellen Struktur- 
und Entwick-
lungspläne auf 
und sind an Ziel- 
und Leistungs-
vereinbarungen 
gebunden 

(Lan-
des)Hochschulrat
: wirkt bei Ent-

Grundordnung sieht 
mindestens ein 
weiteres Organ des 
Fachbereichs vor: 
Zuständig für Ent-
scheidungen über 
die Struktur- und 
Entwicklungspla-
nung des Fachbe-
reichs 

Aufgaben der Prä-
sidentin oder des 
Präsidenten und 
der Dekanin oder 
des Dekans nach 
diesem Gesetz 

Zuständigkeit ist 
abhängig von der 
jeweiligen 
Grundordnung 
(regelt Organisa-
tionsstruktur der 
jeweiligen Hoch-
schule und die 
Zuständigkeiten 
der Organe) 

Präsident: Zu-
ständig nach 
Anhörung des 
zuständigen Or-
gans 

Präsident: Auf-
stellung und Be-
wirtschaftung 

Weitere Organe: 
Nur, wenn in 
Grundordnung 
vorgesehen 

Präsident: Zuständig 
für die befristete und 
leistungsbezogene 
Zuweisung von Mit-
teln und Stellen 

Weitere Organe: 
Nur, wenn in Grund-
ordnung vorgesehen 
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scheidungen mit  

Ministerium: 
Struktur- und 
Entwicklungsplä-
ne sind anzuzei-
gen 

bleiben hiervon 
unberührt 

BE 

Die für Hochschulen 
zuständige Senatsver-
waltung soll regelmä-
ßig mehrjährige Ver-
träge mit den Hoch-
schulen über die 
Grundzüge ihrer weite-
ren Entwicklung und 
über die Höhe des 
Staatszuschusses für 
ihre Aufgaben, insbe-
sondere von For-
schung, Lehre und 
Studium, schließen. 
Die Verträge bedürfen 
der Zustimmung des 
Abgeordnetenhauses 

Senat: Beschluss 

Kuratorium: Stel-
lungnahme 

 Rektor: Antrags-
recht 

Konzil: Be-
schluss 

Ministerium: 
Bestätigung 

Senat: Zuständig Präsident stellt 
den Entwurf des 
Haushaltsplans 
auf Grund von 
Vorschlägen der 
Fachbereiche, 
der Zentralinstitu-
te und der Zent-
raleinrichtungen 
auf, Vorlage beim 
Senat  

Senat: Stellung-
nahme  

Kuratorium: Billi-
gung; wenn Kura-
torium abweichen 
will, muss vorher 
dem Senat Gele-
genheit zur Stel-
lungnahme ge-
geben werden 

Abgeordneten-
haus: Möglichkeit 
von verbindlichen 
Auflagenbe-
schlüssen 

Im Gesetz nicht ge-
regelt; siehe vorheri-
ge Spalte 

HH 
Erweitertes Präsidium: 
Erörterung des Ent-

Präsidium: Auf-
stellung der Vor-

Fakultäten: Stel-
lungnahme 

Senat: Beschluss 

Hochschulrat: 

Senat: Beschluss 
(falls nicht Fakul-
tätsrat entschei-

Kanzler: Entwurf 

Erweitertes Prä-

Präsidium: Aufstel-
lung der Vorschläge 
für die Grundsätze 
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wurfs 

Präsidium: schließt ab 
mit Ministerium 

schläge 

Erweitertes Prä-
sidium: Entwurf 

Senat: Beschluss 
im Einvernehmen 
mit dem Hoch-
schulrat 

Hochschulrat: 
Beschluss im 
Einvernehmen 
mit dem Senat 

Genehmigung 

Ministerium: 
Genehmigung 

det) sidium: Erörte-
rung des Ent-
wurfs 

Präsidium: Be-
schluss 

Senat: Stellung-
nahme 

Studierenden-
schaft: Stellung-
nahme 

Hochschulrat: 
Genehmigung 

der Ausstattung und 
Mittelverteilung 

Erweitertes Präsidi-
um: Entwurf: Erörte-
rung der Grundsätze 
der Ausstattung und 
Mittelverteilung 

HE 

Zur Verwirklichung der 
Ziele der Entwick-
lungsplanung schließt 
das Ministerium mit 
den Hochschulen Ziel-
vereinbarungen über 
die mehrjährige Ent-
wicklung ab 

Präsidium: schließt mit 
Ministerium ab 

Hochschulrat: Empfeh-
lungen 

Hochschulen 
stellen eigenver-
antwortlich ihre 
Entwicklungspla-
nung auf 

Präsidium: Ent-
scheidet 

Senat: Stellung-
nahme 

Zur Umsetzung der 
Entwicklungspla-
nung schließt das 
Präsidium mit den 
Fachbereichen und 
den Einrichtungen 
Zielvereinbarungen 
ab 

Fachbereiche: Vor-
schläge zu Entwick-
lungsplanung; Stel-
lungnahme zu Ziel-
vereinbarungen 

Senat im Einver-
nehmen mit Prä-
sidium: Be-
schluss 

Hochschulrat: 
Stellungnahme 

Ministerium: 
Genehmigung 
bei Gebrauch 
von Experimen-
tierklausel (ab-
weichende Or-
ganisation insbe-
sondere zur Be-
schleunigung 
von Entschei-
dungsprozessen) 

Präsidium: Ent-
scheidet 

Fachbereiche: 
Anhörung oder 
Vorschlag 

Senat: Stellung-
nahme 

Hochschulrat: 
Stellungnahme 

Präsidium: stellt 
auf 

Senat: Stellung-
nahme zur 
Budgetplanung 

Hochschulrat: 
Stellungnahme 

Budgetplan abge-
lehnt, wenn Se-
nat und Hoch-
schulrat ablehnen 

Senat lehnt ab: 
zweite Runde, 
wenigstens Senat 
oder Hochschul-
rat müssen zu-
stimmen, sonst 
Entscheidung 
Ministerium 

Präsidium: weist 
Budgets zu 

Präsidium: entschei-
det über Leistungs-
bezüge von Prof.  

Hochschulrat: Emp-
fehlungen 
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MV 

Nach Zustimmung 
Landtag zu Entwick-
lungsplanung, Ab-
schluss Zielvereinba-
rung mit Ministerium 

Hochschulleiter: 
schließt mit Ministeri-
um ab 

Hochschule er-
stellt einen fünf-
jährigen Entwick-
lungsplan, in dem 
die Grundzüge 
der Entwicklung 
anhand von Eck-
werten festgelegt 
werden 

Hochschulleiter: 
Vorlage Entwick-
lungsplanung 
beim Ministerium 

Senat: Beschluss 

Konzil: Stellung-
nahme 

Ministerium: Er-
arbeitet Eckwerte 
zur Vorlage beim 
Landtag 

Landtag: Zu-
stimmung 

Fachbereichsrat: 
Wirkt an Erarbei-
tung des Hoch-
schulentwicklungs-
planes sowie der 
Struktur- und Ent-
wicklungsplanung 
des Fachbereiches 
mit 

Senat: Beschluss 
über Vor-
schlag/Vorlage 

Konzil: Be-
schluss 

Fachbereichslei-
tung: Vorschlag 

Fachbereichsrat: 
Stellungnahme 

Senat: ist vorab 
zu hören 

Ministerium: dort 
anzuzeigen 

 

Senat: Stellung-
nahme 

Konzil: Stellung-
nahme 

Hochschulleitung: 
verteilt verfügbare 
Ressourcen an 
Fachbereiche, orga-
nisatorischen 
Grundeinheiten und 
zentrale Einrichtun-
gen nach einheitli-
chen Maßstäben 

Senat: kann mit zwei 
Drittelmehrheit ab-
weichende Ent-
scheidungen treffen 

NI 

Präsidium: entschei-
det über Abschluss 

Senat: Stellungnahme 

Hochschulrat: Stel-
lungnahme 

Präsidium: berei-
tet die Entschei-
dungen des Se-
nats über die 
Entwicklungspla-
nung vor 

Senat: Beschluss 

Hochschulrat: 
Stellungnahme 

 Senat: Beschluss 

Ministerium: 
Genehmigung 

Präsidium: ent-
scheidet 

Fakultätsrat: Stel-
lungnahme 

Senat: Stellung-
nahme 

Präsidium: ent-
scheidet 

Senat: Stellung-
nahme 

Hochschulrat: 
Stellungnahme 

Präsidium: ent-
scheidet über auf-
gaben- und leis-
tungsorientierte Mit-
telbemessung 
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NW111 

Ministerium schließt 
mit Hochschulen 
Hochschulverträge ab; 
kann bei nicht zustan-
de kommen Zielvorga-
ben festlegen 

Senat: Empfehlung 
und Stellungnahme 

Hochschulrat: Zustim-
mung zum Entwurf des 
Hochschulvertrages 

Rektorat: Entwurf 

Senat: Billigung 

Hochschulrat: 
Empfehlungen 
und Stellung-
nahmen 

Ministerium: 
Kann Vorgaben 
festlegen, soweit 
dies zur Errei-
chung der Ziel-
vereinbarungen 
erforderlich ist 

Dekan erstellt im 
Benehmen mit dem 
Fachbereichsrat 
den Entwicklungs-
plan des Fachbe-
reichs als Beitrag 
zum Hochschulent-
wicklungsplan 

Senat: Erlass 
und Änderung 

Ministerium: 
Anzeigepflicht 

Rektorat: Entwurf 
im Rahmen Ent-
wicklungsplanung 

Senat: Empfeh-
lungen und Stel-
lungnahmen 

Hochschulrat: 
Empfehlungen 
und Stellung-
nahmen 

Senat: Empfeh-
lung und Stel-
lungnahme 

Hochschulrat: 
Zustimmung 

Im Gesetz nicht ge-
regelt 

RP 

Im Gesetz nicht gere-
gelt (Nennung „Ziel-
vereinbarungen“ im 
Gesetz im Zusammen-
hang mit den Gleich-
stellungsplänen) 

Präsident: fördert 
die Entwick-
lung112 

Senat: Aufstel-
lung und Be-
schluss 

Hochschulrat: 
Zustimmung 

Im Gesetz nicht 
geregelt 

Senat: Erlässt 

Hochschulrat: 
Zustimmung 

Senat: Beschluss 

Hochschulrat: 
Vorschlagsrecht 
zur Einrichtung 

Senat: Beschluss 
von Grundsätzen 
der Verteilung 

Hochschulrat: 
Zustimmung zu 
allgemeinen 
Grundsätzen 

Präsident: verteilt 
Mittel und die der 
Hochschule zuge-
wiesenen Stellen im 
Rahmen der allge-
meinen Grundsätze; 
er entscheidet über 
Leistungsbezüge 
und Zulagen 

SL 

Präsidium schließt mit 
Ministerium ab; 

Erweitertes Präsidium: 
Berät 

Fakultätsrat: Stellung-
nahme 

Präsidium: Zu-
ständig 

Erweitertes Prä-
sidium: Wirkt mit 

Senat: Zustim-
mung 

Struktur- und Ent-
wicklungsplanung 
der Fakultät im 
Rahmen der Pla-
nung der Universität 

Erweitertes Prä-
sidium: Stellung-
nahme zu Ände-
rungen 

Senat: Beschluss 

Hochschulrat: 

Präsidium: ent-
scheidet 

Fakultätsrat: Vor-
schlagsrecht 

Hochschulrat: 
Zustimmung 

Präsidium: Er-
stellt und vollzieht 

Senat: Stellung-
nahme 

Hochschulrat: 
Zustimmung 

Präsidium: weist 
Stellen und Mittel zu 

 
111 Entscheidungsbefugnisse haben zentrale Organe und Organe der Fachbereiche (§ 71 Abs. 1); Kollegialorgane sollen ihre Beratungen und Entscheidungen 

auf Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung beschränken (§ 71 Abs. 3). 
112 Zur Umsetzung strategischer Entscheidungen erhält die Präsidentin oder der Präsident durch Beschluss des Senats vorab einen angemessenen Betrag aus 

den der Hochschule zugewiesenen Mitteln und ihren Einnahmen (§ 79 Abs. 2a). 
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Senat: Stellungnahme 

Grundlage bildet Lan-
deshochschulentwick-
lungsplan und Struktur- 
und Entwicklungsplan 

Ministerium: kann ein-
seitig festlegen 

Stellungnahme 

Ministerium: 
Zustimmung 

Senat: Stellung-
nahme; Wider-
spruch möglich; 
Letztentschei-
dungsrecht Prä-
sidium 

SN 

Rektorat schließt ab 
mit Ministerium 

Fakultätsrat: Stellung-
nahme 

Senat 

Hochschulrat: Stel-
lungnahme 

Rektorat: Erstel-
lung und Umset-
zung 

Senat: Beschluss 

Hochschulrat: 
Genehmigung 

Entwicklungspläne 
der Fakultäten im 
Rahmen der Uni-
versität 

Erweiterter Se-
nat: Beschluss 
im Einverneh-
men mit Rektorat 

Ministerium: 
Genehmigung 

 

Rektorat: im Be-
nehmen mit dem 
Senat 

Fakultätsrat: Vor-
schlagsrecht 

Hochschulrat: 
kann Stellung 
nehmen 

Rektorat: Entwirft 
und entscheidet 

Fakultätsrat: Mit-
wirkung 

Senat: Stellung-
nahme 

Hochschulrat: 
Genehmigung 

Hochschulrat: formu-
liert Grundsätze  

ST 

Rektorat schließt ab 
mit Ministerium nach 
Erörterung mit Senat 
und Fachbereichen 

Senat: Berät 

Senat: Berät Fachbereichsrat: 
Schlägt Struktur- 
und Entwicklungs-
plan des FB vor und 
legt dem Rektorat 
vor 

Senat: Beschluss Rektor: Vor-
schlagsrecht; 
muss letztendlich 
zustimmen 

Fachbereich: 
Vorschlagsrecht 

Senat: Beschluss 

Rektorat: Verteilt 
Mittel und Stellen 
nach Erörterung 
mit Senat und 
Fachbereichen 

Senat: Berät; 
Möglichkeit der 
einmaligen Zu-
rückweisung an 
das Rektorat 

Rektorat: Verteilt 
Mittel und Stellen 
nach Erörterung mit 
Senat und Fachbe-
reichen 

SH 

Präsidium: Schließt ab 
mit Ministerium (und 
den Fachbereichen); 
Konkretisierung der 
Struktur- und Entwick-
lungsplanung 

Präsidium: Auf-
stellung 

Senat: Beschluss 

Hochschulrat: 
Einvernehmen 
mit dem Senat 

Im Gesetz nicht 
geregelt 

Präsidium: Vor-
schlag 

Senat: Beschluss 

Hochschulrat: 
Stellungnahme 

Ministerium: 

Präsidium: Zu-
ständig 

Senat: Stellung-
nahme und Vor-
schläge 

Hochschulrat: 

Präsidium: Auf-
stellung und Voll-
zug 

Senat: Beschluss 

Hochschulrat: 
Stellungnahme; 

Präsidium: Vergabe 
von Leistungsbezü-
gen und Zulagen 

Senat: Beschluss-
fassung über die 
Grundsätze für die 
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Senat: Stellungnahme 

Hochschulrat: Stel-
lungnahme 

Ministerium: Zur 
Kenntnis 

Genehmigung Stellungnahme 

Ministerium: Zu-
stimmung 

Einvernehmen 
mit dem Senat 
über die Grunds-
ätze für die Ver-
teilung 

Ministerium: er-
mächtigt, durch 
Verordnung Ein-
zelheiten über die 
Haushaltspläne, 
deren Aufstellung 
und Bewirtschaf-
tung sowie über 
die Rechnungs-
legung und die 
Vermögens-
nachweise zu 
regeln 

Verteilung 

Hochschulrat: Ein-
vernehmen mit dem 
Senat über die 
Grundsätze für die 
Verteilung 

Ministerium: 

TH 

Präsidium schließt ab 
mit Ministerium 

Senat: Stellungnahme 

Hochschulrat: Stel-
lungnahme 

Präsidium: Auf-
stellung und Be-
schluss (nur unter 
Würdigung von 
Hochschulrat und 
Senat möglich) 

Senat: Stellung-
nahme 

Hochschulrat: 
Beschlussfas-
sung über die 
Bestätigung der 
Struktur- und 
Entwicklungsplä-
ne Berücksichti-
gung und Würdi-
gung der Stel-
lungnahme des 

Im Gesetz nicht 
geregelt 

Senat: Beschluss 

Hochschulrat: 
Beschlussfas-
sung über Bestä-
tigung 

Ministerium: 
Genehmigung 

Senat: Beschluss Präsidium: Be-
schlussfassung 
über die Anmel-
dung zum Haus-
haltsplan des 
Landes; Be-
schlussfassung 
über die Grunds-
ätze der Ausstat-
tung und der 
Mittelverteilung 
(nur unter Würdi-
gung von Hoch-
schulrat möglich) 

Senat: Stellung-
nahme zu 
Grundsätzen 

Hochschulrat: 

Präsidium: aufga-
ben-, leistungs- und 
evaluationsbezoge-
ne Zuweisung von 
Stellen und Mitteln 
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Senats Beschlussfas-
sung über die 
Bestätigung der 
Grundsätze für 
die Ausstattung 
und die Mittelver-
teilung unter Be-
rücksichtigung 
und Würdigung 
der Stellungnah-
me des Senats 

Legende: BW = Baden-Württemberg; BY = Bayern; BE = Berlin; BB = Brandenburg; HB = Bremen; HH = Hamburg; HE = Hessen; MV = Mecklenburg-
Vorpommern; NI = Niedersachsen; NW = Nordrhein-Westfalen; RP = Rheinland-Pfalz; SL = Saarland; SN = Sachsen; ST = Sachsen-Anhalt; SH = Schleswig-
Holstein; TH = Thüringen. 

Quelle: Eigene Darstellung 
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iv. Interviewleitfaden 

1. Einmal ganz allgemein, wenn Sie an Entscheidungen (bzw. Entscheidungspro-

zesse) im universitären Kontext denken, was fällt Ihnen dazu aus Ihrer Perspekti-

ve ein? 

Wie würden Sie das Thema „Entscheidung“ in Universitäten grundsätzlich be-

schreiben / einschätzen? 

2. Was sind typische Situationen, in denen Sie als Hochschulleitung Entscheidun-

gen treffen müssen? 

Würden Sie diese Entscheidungssituationen als Routineentscheidungen be-

schreiben oder eher anders? 

3. Gibt es auch untypische Situationen, in denen Sie als Hochschulleitung Ent-

scheidungen treffen müssen? 

Im LHG steht sinngemäß, dass Sie (das Präsidium/Rektorat) über alle Ange-

legenheiten entscheiden, die keinem anderen Organ zugewiesen sind. Kön-

nen Sie solche „Angelegenheiten“ nennen? 

4. Wenn Sie einmal an die vorhandenen Organisationsstrukturen in Ihrer Universität 

denken, wie würden Sie die damit verbundenen Entscheidungsstrukturen be-

schreiben (ganz allgemein und im Speziellen)? 

5. Aufgrund der Entscheidungsstrukturen in Universitäten sind an den meisten 

Entscheidung ja bekanntlich auch (zum Teil sehr) viele Akteure beteiligt. Stichwort: 

Gremien, Beiräte, Ausschüsse, Kommissionen etc. Wie würden Sie die damit ver-

bundenen Entscheidungsprozesse beschreiben? 

Welche Vorteile bringen diese Entscheidungsprozesse mit sich? 

Welche Nachteile bringen diese Entscheidungsprozesse mit sich? 

Lassen sich diese Nachteile aus Ihrer Sicht vermeiden? 
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6. Wie würden Sie ihr Mitwirken in diesen Entscheidungsprozessen beschreiben? 

Wenn Sie an den Ablauf von Entscheidungsprozessen denken, wo bzw. wann 

wirken Sie mit? (Wer erkennt das Problem? Wer legt das Ziel fest? Wer sucht 

nach Alternativen/Konsequenzen? Was sind Ereignisse? Was sind Gründe - 

richtungslenkend beeinflussen?) 

7. Aus Ihrer Erfahrung als Hochschulleitung: Wenn man Ihnen nun sagen würde, 

dass an Universitäten getroffene Entscheidungen nicht gleichbedeutend damit 

sind, dass Entscheidungen auch umgesetzt werden, wie würden Sie darauf reagie-

ren? 

8. Wenn Sie auf bisherige Entscheidungsprozesse während Ihrer Zeit als Hoch-

schulleitung in denen Sie mitgewirkt haben zurückblicken, beispielsweise mit Blick 

auf ein (strategisches) Projekt, eins das richtig gut und eins das richtig schlecht 

abgelaufen ist, warum ist es richtig gut abgelaufen bzw. warum ist das Projekt ge-

scheitert bzw. woraus resultierten die „hohen Kraftanstrengungen“ und wie wurde 

damit umgegangen, dass es am Ende doch zu einer Umsetzung des Projekts ge-

kommen ist? 

9. Und wenn Sie jetzt an künftige Entscheidungsprozesse denken, welche Erfahrun-

gen nehmen Sie für die künftige Entscheidungspraxis und damit auch für die 

Umsetzung von Entscheidungen mit? Und wie speisen Sie diese Erfahrungen in 

Ihre Arbeit ein? 

10. Hochschulleitungen tragen die institutionalisierte Verantwortung und sind per-

sönlich rechenschaftspflichtig, haben die Interessen der Hochschule als ganzer nach 

innen wie nach außen wahrzunehmen, Impulse für die strategische Ausrichtung zu 

geben und für eine ordnungsgemäße Umsetzung zu sorgen. Lässt sich das aus 

Ihrer Sicht im Rahmen der vorgegebenen Entscheidungsstrukturen überhaupt ge-

währleisten? 

11. Wenn Sie sich eine Entscheidungsstruktur und damit einhergehend einen Ablauf 

von Entscheidungsprozessen wünschen könnten die bzw. der aus Ihrer Sicht ideal 

ist, wie würde die bzw. der aussehen? 
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v. E-Mail-Anschreiben für Rekrutierung (blanko) 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. […], 

auf heute erfolgte Nachfrage bei Ihrem […], wurde mir von […] empfohlen, mich mit 

meinem Anliegen direkt an Sie zu wenden. 

Mein Name ist Folker Müller, ehemaliger Referent der Instituts- und Studienleitung - 

seiner Zeit Prof. Dr. Heiner Dunckel - am Internationalen Institut für Management und 

ökonomische Bildung (IIM) der Europa-Universität Flensburg (EUF).  

Gegenwärtig bin ich als Promotionsstudent an der EUF eingeschrieben. Mein Promo-

tionsvorhaben wird von Herrn Prof. Dr. Heiner Dunckel (jetzt Mitglied des Landtages 

von SH), zurzeit beurlaubter Leiter der Abteilung Arbeits- und Organisationspsycho-

logie am IIM, betreut. 

Im Rahmen meines Promotionsvorhabens beschäftige ich mich mit dem Thema Ent-

scheidungsspielräume von Hochschulleitungen in universitären Entscheidungspro-

zessen. Hierbei geht es mir konkret um die Entscheidungspraxis der Expertengruppe 

der Rektoren und Präsidenten. In persönlichen Gesprächen mit der Expertengruppe 

soll die Frage beantwortet werden, ob Rektoren und Präsidenten über Entschei-

dungsspielräume verfügen. 

Die Gespräche werden aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert. Die Aufzeich-

nungen werden daraufhin vollständig vernichtet. Die Transkripte werden entspre-

chend anonymisiert, sodass Rückschlüsse, beispielsweise auf die interviewte Person 

oder die zugehörige Institution, nicht mehr möglich sind. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Zeit für ein solches Gespräch hätten, indem es 

um Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen als Experte geht und Sie mich bei meinem Pro-

motionsvorhaben unterstützen. Das Gespräch wird ca. 30 - 45 Minuten dauern. 

Bezüglich eines Termins für ein persönliches Gespräch kann ich mich sehr gerne 

nach Ihnen richten und komme gerne nach […]. Selbstverständlich wäre auch ein 

kurzfristiger Termin möglich. Für einen Termin bis […] wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

Meine persönlichen Daten für eine Terminvereinbarung und/oder für eventuelle 

Rückfragen füge ich unten ein.  

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und danke Ihnen bereits im Voraus. 

Mit den besten Grüßen 
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vi. Transkriptionskopf (blanko) 

Projekt EvH – „Entscheidungsspielräume von 

Hochschulleitern113“ 

Interview-Nr. I- 

Name / Pfad Audiodatei EvH_I-   /  

Datum / Uhrzeit der Aufnahme  

Ort der Aufnahme (Büro etc.)  

Dauer der Aufnahme  

Datenerhebung Experteninterview, persönlich 

Befragte Person Hochschulleitung 

Informierte Einwilligung Vorab per E-Mail 

 

 

Anonymisierung Ja 

Interviewer Verfasser der Arbeit (I) 

Datum der Transkription  

Transkribient Verfasser der Arbeit 

Besonderheiten  

 

 
113 Hochschulleiter bezeichnet hierbei sowohl Rektoren als auch Präsidenten. Mit Blick auf die Ano-

nymisierung werden Funktionsbezeichnungen ausschließlich in männlicher Form verwendet. Hier-
durch sollen Rückschlüsse, die sich aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit ergeben, ausgeschlos-
sen werden. 
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vii. Ergebnisse der einzelnen Interviews 

a. Entscheidungen in Universitäten 

Befragter Experte 1 – Im Vergleich zu früher haben Präsidenten in der Regel mehr 

Entscheidungskompetenzen. Die Autonomie der Universität wird von den Ministerien 

vorgegeben. Diese Vorgaben sind immer wieder ein Streitpunkt zwischen Universität 

und Ministerium. Es werden beinahe täglich Entscheidungen getroffen, die sich auf 

die Universität auswirken. 

„der heutige Präsident hat im Regelfall wesentlich mehr Entscheidungskompetenzen 

als der Präsident alter Bauart. Oft kommt andererseits dazu, dass eine relative Auto-

nomie vom Ministerium definiert ist (…), die immer wieder auch Zankapfel darstellt (. 

…) Also ich würde sagen, es gibt eigentlich fast jeden Tag eine Entscheidung, die 

schon Auswirkungen auf diese Hochschule hat“ (B1 02). 

Befragter Experte 2 – Der Präsident vertritt die Universität nach innen und außen. Er 

entscheidet über die Richtlinien der Universität. Viele Entscheidungen werden im 

Präsidium getroffen. Der akademische Senat wird bei grundlegend und substantiell 

wissenschaftsrelevanten Entscheidungen beteiligt. 

„der Präsident vertritt die Universität nach außen und nach Möglichkeit auch nach in-

nen. Er hat die Richtlinienkompetenz. Aber es gibt viele Entscheidungen, die eben im 

Präsidium entschieden werden. (. …) gravierende Entscheidungen, gehen dann in 

den Senat“ (B2 04). 

Befragter Experte 3 – Die Entscheidungsstrukturen sollten zur Universität passen. 

Universitäten wollen an Entscheidungen partizipieren. Entscheidungen benötigen 

Mehrheiten. Hierdurch werden Entscheidungen tragfähiger. 

„Man sollte schon darauf achten, dass die Governance-Strukturen zu der Einrichtung 

passen. (. …) es gibt auf der anderen Seite schon eine sehr stark gelebte Praxis, wie 

eine Universität partizipieren möchte an Entscheidungen. (. …) Da muss man halt 

werben um Mehrheiten, um Lösungsansätze. Und das macht es aufwendiger. Aber 

inhärent ist diesen Prozessen dann einfach, dass man Leute mitgenommen hat.“ (B3 

02). 

Befragter Experte 4 – Entscheidungen sind komplex und betreffen viele Akteure. Die 

Beteiligung vieler Akteure an Entscheidungen ist zielführend. 
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„Also grundsätzlich sind alle Entscheidungen, die getroffen werden, sehr komplex, 

binden ganz viele betroffene Akteure ein. Und von daher ist es zielführend, in Ent-

scheidungen eben auch viele Menschen einzubinden“ (B4 02). 

Befragter Experte 5 – Bei Entscheidungen sind präsidiale Macht und mitwirkungs-

rechtlich geschützte Ohnmacht miteinander verbunden. Das Einleiten von Verände-

rung durch den Präsidenten ist an Entscheidungen geknüpft. Veränderungen haben 

Auswirkungen für Personen, die den Präsidenten wählen. 

„also verbunden, präsidiale Macht mit, ich sage es jetzt mal, mitwirkungsrechtlicher 

oder grundrechtlich geschützter Ohnmacht (. …) Das zweite ist natürlich immer die 

Situation gegen innen etwas anschieben zu müssen, Veränderungen einzuleiten, die 

Auswirkungen haben für die Personen, die einen nachher wählen“ (B5 04). 

Befragter Experte 6 – Präsidien haben die notwendigen Entscheidungskompetenzen, 

um Veränderungen einzuleiten und auch durchzusetzen. Entscheidungen können 

kritisch sein. Entscheidungen können manchmal auch für viele nicht nachvollziehbar 

sein. Entscheidungen müssen manchmal mutig sein. Die tatsächliche Durchsetzung 

von Entscheidungen ist vom akademischen Senat abhängig. Dieser kann den Präsi-

denten abwählen kann. Diesen Druck müssen Präsidenten aushalten können. 

„wenn ein Präsidium es ernst meint und bereit ist die eigene Uni kritisch anzugucken, 

dann kann ein Präsidium einen Change-Prozess einleiten, wenn er denn nötig ist. 

Und den auch durchsetzen. Die grundsätzlichen Instrumente stehen zur Verfügung. (. 

…) Also ein Präsidium kann was bewirken, wenn es bereit ist mutige, vielleicht aber 

auch manchmal kritische und für viele auch nicht nachvollziehbare Entscheidungen 

zu treffen. Ob man das durchsetzen kann, das hängt aber dann natürlich von der Uni 

ab. Weil die Senate natürlich mit einem sehr schnell auch zu Gericht gehen können, 

in dem Sinne: Den wählen wir ab! Und das Spielchen muss man aushalten können“ 

(B6 02). 

b. Beschreibung von Entscheidungsstrukturen 

Verwaltung 

Die Verwaltung wird mit Blick auf die zentralen Entscheidungsorgane nicht explizit 

erwähnt. Anhand der Beschreibungen der befragten Experten zeigt sich, dass die 

Verwaltung eher eine beaufsichtigende und kontrollierende Funktion bzw. eine er-

möglichende und unterstützende Funktion im Rahmen von Entscheidungen und de-
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ren Umsetzung einzunehmen scheint. Die nachfolgenden exemplarisch angeführten 

Interviewauszüge verdeutlichen diese Funktion: 

„dass jeder von der Verwaltung eine Antwort bekommt, innerhalb von 2-3 Wochen 

bekommt“ (B2 04)  

„und haben entsprechend Stellen geschaffen, die die Fakultäten betreut haben in 

verwaltungstechnischen Dingen“ (B2 38). 

„Und dann wird man schon eher als jemand angesehen, der die Interessen insge-

samt, die akademischen Interessen, mit vertritt. Auch durchaus ein Stück weit gegen 

Verwaltung“ (B3 02). 

„Strukturentscheidungen, die einfach dann auch durch Verwaltung und durch die ent-

sprechenden umgesetzt werden“ (B4 36). 

„Und auf der anderen Seite hat man natürlich die Verwaltung. Nach TV-L, ein paar 

Beamte etc.“ (B5 24). 

Studierende 

Die Studierenden werden in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht explizit erwähnt. 

Lediglich in einem Interview wird hierzu deutlich: „die Studierenden haben nie die 

Mehrheit“ (B3 14). Die Studierenden finden im Rahmen der Interviews insbesondere 

mit Blick auf Ihre Rolle als Kunde und zentrale Anspruchsgruppe entsprechend Be-

rücksichtigung, wie die nachfolgenden exemplarisch angeführten Interviewauszüge 

verdeutlichen: 

„um Studierenden die Möglichkeit zu geben, 1 bis 2 Semester am Anfang in unter-

schiedliche Wissenschaftsfelder hineinzuriechen“ (B2 32). 

„die Studierenden einzubeziehen in die Gremienentscheidungen, zu Dingen, wo sie 

wirklich was auch beitragen können. Und das sind Angelegenheiten auch des Studi-

ums. Das hat Einschränkungen im Bereich der Forschung, ganz eindeutig, auch For-

schungslinien“ (B3 14). 

„die gemeinsam mit den Studierenden und den involvierten Dozierenden, man könnte 

sagen, den Umbau des abstrakten Curriculums in den konkreten Studienablauf pla-

nen und umsetzen“ (B5 28). 

„Die Studis spricht man heute nicht mehr mit einem Flugblatt an. Die liegen zwar noch 

zu hunderten da in der Mensa rum, aber die kommunizieren halt anders. Da müssen 

sie über Smartphone und Apps bereithalten“ (B6 14). 
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Professoren 

Die Professoren sind, wie in Kapitel 4 erläutert, am stärksten in den zentralen Ent-

scheidungsorganen vertreten. Das wird auch von den befragten Experten wiederholt 

sehr deutlich betont. Zudem wird von allen befragten Experten betont, dass Profes-

soren „machen was sie wollen“ (B1 22) und „davon überzeugt sind, dass ihr Fach 

das wichtigste in der Welt ist“ (B2 16). Die Fragmentierung der Organisation Universi-

tät (vgl. Kapitel 3), die sich nicht zuletzt aus den unterschiedlichen Professuren, Fä-

chern, aber auch heterogen zusammengesetzten Fakultäten ergibt, wird ebenfalls 

wiederholt beschrieben. Als besonders herausfordernd wird in diesem Zusammen-

hang von den befragten Experten beschrieben, die Balance zwischen Fragmentie-

rung und „Zerfallen“ (B3 14) zu halten. Die nachfolgenden exemplarisch angeführten 

Interviewauszüge verdeutlichen dies noch einmal: 

„Die Professoren machen was sie wollen. Das ist auch gut so. Also ich weise ja auch 

keinen an irgendwas zu tun. Oder ganz selten mal. Das ist nun wirklich die allerletzte 

Ratio“ (B1 22). 

„Andererseits müssen sie eben immer wie so ein Dirigent das Orchester in die richtige 

Richtung bewegen. (. …) Und damit muss man eben arbeiten, dass die alle denken 

Ich bin Professor und was der Präsident da sagt ist mir eigentlich egal. Aber trotzdem 

gemeinsam voran“ (B1 53). 

„Ich habe es zu tun mit Professorinnen und Professoren, die davon überzeugt sind, 

dass ihr Fach das wichtigste in der Welt ist. Und die natürlich auch sehr heterogen in 

den Fakultäten zum Teil zusammengesetzt sind“ (B2 16). 

„ich habe mal einen Vortrag gehört, von einem berühmten Dirigenten, der gesagt hat: 

‘Von meiner Musikalität oder von meiner Fähigkeit ein Instrument zu spielen, ich kann 

zwei bis drei Instrumente spielen, aber jeder meiner schlechtesten Musiker im Or-

chester spielt dieses Instrument besser. Und trotzdem reagieren sie auf den Wink 

meines Taktstocks. Sie sind die besseren Experten und trotzdem lassen sie sich 

überzeugen, dass etwas lauter oder etwas leiser zu spielen ist.‘ Und so ähnlich sehe 

ich meine Funktion eigentlich auch. Ich kann Physikern nicht sagen woran sie for-

schen sollen, das muss sich selber herauskristallisieren“ (B2 26). 

„die Fakultäten sind für die Qualitätssicherungsmaßnahmen erstmal zuständig. Es 

steht aber im Hochschulgesetz, sie machen Vorschläge und legen sie der Hochschul-

leitung vor. Und es macht wiederum auch Sinn, weil es sonst zerfallen würde in ganz 
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unterschiedliche Teile. Alle Fakultäten hätten ihre eigene Idee darüber, wie sie Studi-

um organisieren“ (B3 14). 

„Da kann man nur hoffen, dass möglichst viele sich beteiligen, dann ist das ein biss-

chen günstiger. Aber ich kann auch verstehen, wenn Kollegen einfach auf überge-

ordneter, also auf nationaler Ebene sind, eben bei der DFG, und machen da andere 

Dinge. So funktioniert ja das Wissenschaftssystem. Selbstorganisiert in vielen Teilen. 

Die sind auch bei der DFG als Gutachter tätig, als Senatoren in Fachausschüssen. 

Die Zeit brauchen sie auch“ (B3 14). 

„wo wir doch so den Spirit haben, dass wir in etwa wissen, nicht alle Fakultäten ge-

meinsam, aber wir mit den Fakultäten. Da glaube ich schon, dass ich bei den aller-

meisten weiß, das ist so die Linie, die die jetzt gehen“ (B3 18). 

„Und da dann zu akzeptieren, es gibt diese Diskrepanz zwischen denen, die hier vor 

allen Dingen ihren persönlichen Bereich vor Ort wahrnehmen“ (B4 48). 

„Ich kann sie nur zur Lehre zwingen. Zu sonst gar nix. Nicht mal zu guter Lehre“ (B5 

20). 

„der Vorteil einer Universität ist, sie haben so furchtbar viele kluge Köpfe. Und in die-

sen klugen Köpfen gehen Ideen in einer Spannbreite auseinander. Das, sagen wir 

mal, im Sinne der Universität zu nutzen, das ist die Aufgabe. Ich habe manchmal ge-

sagt, eigentlich ist man wie ein Zirkusdirektor. Ja, was müssen sie machen, sie müs-

sen das Zelt aufbauen, sie müssen das Seil spannen, aber sie müssen nicht selber 

darauf tanzen können (. …) Aber die können auch nicht tanzen, wenn das Seil nicht 

gespannt ist.“ (B6 08; 10). 

c. Ideale Entscheidungsstrukturen 

Ausgehend von den vorhergehenden Fragen des Interview-Leitfadens, aus deren 

Beantwortung sich sowohl Vorteile als auch Nachteile der gegenwärtigen Entschei-

dungsstrukturen und eingeräumten Entscheidungsspielräume herauskristallisierten, 

war von Interesse, wodurch sich aus Sicht der befragten Experten ideale Entschei-

dungsstrukturen auszeichnen würden.114 

Vorab lässt sich festhalten, dass alle befragten Experten die in ihrer Universität vor-

herrschenden Entscheidungsstrukturen grundsätzlich positiv bewerten, was sich in 

den nachfolgenden Interviewauszügen widerspiegelt: 

 
114 Hierzu ist anzumerken, dass Aspekte, die als ideal formuliert werden, im Umkehrschluss ebenfalls 

als Nachteil der gegenwärtigen Entscheidungsstrukturen angesehen werden können. 
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„Ach wissen sie, ich würde da gar nicht so viel ändern. (. …) Also ich bin eigentlich 

zufrieden“ (B1 44). 

„Also ich glaube, wir können mit diesen Entscheidungsstrukturen, wie wir sie haben, 

mit Senat, Präsidium usw. gut leben. (. …) insgesamt glaube ich, haben wir in 

Deutschland ein ganz gutes Hochschulsystem“ (B2 52). 

„Aber im Moment sind wir damit gut gefahren“ (B3 18). 

„Also insofern sind die Entscheidungen ja auch ausbalanciert. Unterschiedliche Gre-

mien. Da sitzen die Dekane, da sitzen die Senatoren, da sitzt die Verwaltung“ (B4 

50). 

„Ich finde diese [Konstruktion], dass man sich immer wieder selbst vergewissern 

muss, gehe ich tatsächlich einher mit dem Willen der gesamten Hochschule, die 

muss sein. (. …) dieser Mechanismus Checks and Balances jetzt in dieser ganz spe-

zifisch ausgeprägten Form [ist] extrem wichtig“ (B5 54). 

„Ich glaube, dass System so zu belassen wie es im Augenblick ist, halte ich eigentlich 

für ganz vernünftig“ (B6 22). 

d. Mitwirken in Entscheidungsprozessen 

Entscheidungen gemeinsam im Präsidium (Kein Alleinentscheider) 

Von allen befragten Experten wird geschildert, dass, unabhängig vom jeweiligen Lei-

tungsmodell, anstehende Entscheidungen in der Regel gemeinsam im Präsidium 

getroffen werden. Das gemeinsame Entscheiden reicht in der Regel von Alltagsge-

schäft hin zur strategischen Ausrichtung der Universität als Ganze.  

„Wobei der Präsident [hier], aber eben auch in manch anderen Ländern, viel Macht 

hat. Also ich könnte alles selber entscheiden. Ich müsste hier gar keine große Ab-

stimmung machen. Wir versuchen aber trotzdem Einvernehmen herzustellen“ (B1 

24). 

„Das heißt, ich habe ein Präsidium. (. …) Aber es gibt viele Entscheidungen, die eben 

im Präsidium entschieden werden. Und das geht auch ganz zwanglos so, da sind wir 

gleichberechtigt und ich bemühe mich immer um Konsens“ (B2 02;04). 

„Das ist dann auch erstmal eine Entscheidung, die ich mit einem kleinen Kreis jetzt 

aus dem Präsidium treffe (…)“ (B3 14). 

„Das heißt, es ist ein [Gremium], und wir verstehen uns auch als Team. Und alle Ent-

scheidungen werden auch in diesem Team getroffen“ (B4 04). 
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„Also ich treffe eigentlich, wenn es irgendwie geht, keine einsamen Entscheidungen. 

Und zwar betrifft das auch bis dahin, dass ich versuche, dass das Präsidium keine 

einsamen Entscheidungen trifft“ (B5 12). 

„Und dann suchen wir einen Kompromiss. Und da bin ich dann auch nicht derjenige 

der das entscheidet, sondern dann gucken wir, wie wir zu einem vernünftigen Kom-

promiss kommen“ (B6 02). 


